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I. 

Das Haupt-Registratur- ober Secretbuch des Lübecker 
Syndikus Di'. Joachim Carstens. 

(Ein gleitrag wr lialtnrgc schuhte des 17. Jahvhunöerts, 
mit einem NrlmnLen-AnKange. 

Von Oscar L. Tesdorp. f. 

Einleitung.') 

Joachim Carstens wurde am 3. August 1596 zu Salzwedel 
geboren. Sein Vater, Nicolaus Kerstens, der einer angesehenen 
Bürgerfamilie in Haldensleben entstammte, war von dort nach Salz- 
wedel eingewandert und hatte die Tochter Barbara des Raths- 
verwandten und Kämmerers Joachim Bindemann geheirathet. Er 
war bis zur Würde eines Bürgermeisters von Salzwedel und Rent- 
meisters der Altmark emporgestiegen. 

') Quellen: 
1) Tas Haubt-Registratur- oder Secretbuch des Spndicus Dr. Joachim 

Carstens, angefangen am 24/14. Map 1(',30, Handschrift in Folio, 
in Pergament mit Mönchsdruck gebunden. 

2) Die handschriftlichen und gedruckten Familien-Urkunden im Besitze 
des Herrn Ricolaus Carstens in Rostock. 

3) Parentalia, In Memoriam Dr. Nicolai Kerstens p. record. 
Reip. quondam Novae Soltquellae Consulis et Veteris 
Marchiae Quaestoris etc. a Joachimo Kerstens filio ejus 
moestissimo, Anno 1619. 

4) Programma in Innere Nobilissimi, Excellentissimi etc. 
Consultissimi Dr. D. Joachim Karstens, Icti. celeberrimi et 
illustris, Reip. Lubec Syndici primarii ac Consistorii Prae- 
sidis optime meriti etc. Hermannus Nöttelmann R., Lübeck 
Anno 1673, Schmalhertz. 

5) Memoriae viri Nobiliss. Ampliss. et consultiss. D. Joachimi - 
Karstens J. U Doct. etc David van der Brügge, Lübeck 
1673, Schmalhertz. 

Zische, d. B. f. L. G. VIII, 1. 1 
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Joachim Carstens glich in vieler Beziehung seinem Großvater 
Bindemann, dessen VornaMen er trug. Er besuchte vom 6. bis 
zum 14. Lebensjahre die städtische Knabenschule zu Salzwedel. Das 
höhere Streben, das in ihm lag, ließ es ihn für „unwürdig 
empfinden, daß er die Blüthe seiner Jahre gleich den gemeinen 
Seelen, in jenen Trivialitäten hinwelken lassen solle," und er drang 
in seine Eltern, ihm den Besuch einer berühmteren, auswärtigen 
Schule zu gestatten. Aber die pestartige Seuche, die in der Mark 
ausgebrochen war, und die Thatsache, daß Joachims beide Groß- 
eltern in Haldeusleben im Jahre 1562 der Krankheit zum Opfer 
gefallen waren, hieß die Eltern ihre Einwilligung versagen. Joachim 
befürchtete dagegen, daß die weitere Ausbreitung der Seuche ihin 
alle Wege versperren werde. Schließlich beugten sich die Eltern 
seinem Willen, und im Jahre 1609 wanderte Joachim mit seinem 
Schulfreunde Albert von der Schulenburg nach Halle, wo die 
Humaniora vorzüglich gelehrt wurden. Die ausbrechende Pest trieb 
sie aber bald in die Heimath zurück. 

Als sich die Zustände gebessert hatten, zogen die Freunde nach 
Lüneburg, wo Joachim fast zwei Jahre die Rathsschule zu St.Johan- 
uis besuchte. Darauf wandte er sich nach Hannover, dessen Gym- 
nasium sich eines besonderen Rufes erfreute. Die dort verbrachten 
drei Jahre nannte er sein nobile triennium. Er erlangte fließende 
Redegeivandtheit im Lateinischen und Griechischen und eine um- 
fassende Kenntniß der gesammten Philosophie. Im Jahre 1615 
bezog er endlich die Universität Witteuberg. Er studirte höhere 
Mathematik, Jura und praktische Philosophie unter Rhodius und 
Kremberg. Ein hitziges Fieber, das seinen Körper gänzlich entnervt 
hatte und erst gebrochen wurde, als er sich „Sachsens Aesculap," 
dem Medicus Seunert, anvertraut hatte, zwang ihn abermals zur 
Rückkehr in die Heimath. Erst zu Ostern 1617 konnte er seine 
Studien wieder aufnehmen. Er zog nach Jena. Dort machte er 
sich bald einen Namen durch politische und juristische Disputationen 
und durch Vorträge über die Staatsformeu, über Pfänder und 
Hypotheken, öffentliche Prozesse, die Priorität der Gläubiger u. s. w. 
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Aber schon nach zwei Jahren mußte er wiederum in die Heimath 
zurück, weil sein Vater von einer schweren Krankheit befallen war, 
an der er auch starb. Darauf kehrte Joachim nach Jena zurück und 
studirte daselbst weitere zwei Jahre. Im Jahre 1621 bezog er die 
Universität Rostock, um seine Studien zu vollenden. Er wohnte 
im Hause des hvchangesehenen Juristen Thomas Lindemann, dessen 
„Tischgenosse" er auch war, und hielt unter I)r. jur. Zinzerlings 
Leitung öffentliche Disputationen über Geldbesitz, Effekten und den 
Verlust der Feuda. Durch Lindemanns Vermittelung ivurde er 
zum Gouverneur des junge» Edelmannes Charinus Ulricus Moltke 
bestellt. Mit ihm siedelte Joachim nach Greifswald über. Er 
hielt dort Disputationen für die Studenten und führte verschiedene 
Prozesse für vornehme Leute. 

Aber es fehlte zur Vollendung seiner Ausbildung noch die 
damals durchaus nothwendig erachtete Reise ins Ausland. Durch 
seinen Pflegling bot sich ihm die Gelegenheit dazu. Er reiste mit 
ihm im Jahre 1624 nach Leyden in Holland, darauf nach England, 
1625 nach Brabant, Flandern und Frankreich. Im Juni 1626 
brach aber die Reise durch den plötzlichen Tod des jungen Moltke 
zu Bourges jäh ab. Joachim kehrte über Rouen zu Wasser in 
fünf Tagen nach Hamburg zurück und wandte sich wiederum der 
Heimath zu. 

Dort sah es wüst aus. Die Mark war überhäuft von rauben- 
den und mordenden Kroaten. Joachim blieb in dieser schweren Zeit 
seiner Mutter zur Seite, bis sie am 30. November 1627 starb. 

Das ihm angebotene Amt eines Kammersekretärs und Referen- 
dars Wallensteins lies; ihn nach Güstrow übersiedeln. Er erhielt 
die Anstellung, die ihm jährlich 230 Reichsthaler zur Besoldung, 
Kleidung und Kostgeld einbrachte. 

Wallenstein, Herzog von Friedland, hatte die ohnmächtigen 
Herzöge von Mecklenburg, Adolph Friedrich und Johann Albrecht, 
mit seinen Truppen aus dem Besitz des Landes verdrängt. Es 
war ihm geglückt, vom Kaiser Ferdinand II das schöne Land als 
Pfand gegen verauslagte Kriegsgelder zu erhalten. Im Juli 1028 

1» 
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war Wallenstein selbst in Güstrow eingetroffen, und er blieb ein 
volles Jahr im Lande, überall sein großartiges Organisationstalent 
entfaltend. Inzwischen brachte er es noch dazu, daß er vom Kaiser 
den Titel eines Herzogs von Mecklenburg erhielt. 

Wallenstein wählte seine Beamten mit Borliebe aus dem 
Kreise derjenigen, die die Verhältnisse des Landes genau kannten 
und sich bereits Ansehen und Ruf erworben hatten. Er machte 
große Ansprüche, verlangte oft mehr als geleistet werden konnte, 
war aber erstaunlich gerecht und vorurtheilsftei. Rechtspflege und 
Verwaltung wurden getrennt. Die eigentliche Regierung legte er 
in die Hände des geheimen Raths, der Regierungs-Kanzlei und der 
Kammer in Güstrow. Dieser gehörte Joachim Carstens an In 
seiner amtlichen Stellung hatte er dem geheimen Rath zu referiren, 
den Kammerräthen Vortrag zu halten und das Protokoll der 
Kammer zu führen. Ein Gnadengeschenk für gute Amtsführung 
wurde ihm im Juli 1629 zu theil. Trotzdem erbat er schon im 
December seine Entlassung. 

Er hatte erkannt, daß Wallensteins ganze riesenhafte Organi- 
sation zerfallen niußte, weil die vom Kaiser erwarteten Gelder nicht 
eingingen. In der Entlassungsurkunde wird gesagt: daß er auf 
sein unterthäniges Suppliciren und fleißiges Anhalten, seines rühm- 
lichen Verhaltens und erheblicher angezogener Ursachen halber von 
den Eiden und Pflichten befreit werde, „so hat er Sich keinen Zweifel 
zu machen, es werde I. F. G. ans vorfallende Gelegenheit Ihme 
ferner mit Fürstl. Gnaden und Beförderung gewogen sein und plaiben." 

Joachim Carstens erlangte alsbald die Anstellung als Syndikus 
des Domkapitels zu Ratzeburg. Sie brachte nur 100 Reichsthaler 
Besoldung, doch allerlei Nebeneinkünfte. In der Bestallungsurkunde 
vom 28. December 1629 wird er verpflichtet, nur dem Domkapitel 
zu dienen und seine wesentliche Residenz auf dem Domhofe zu 
Ratzeburg zu nehmen, auch sollte er Propst, Dechant und andere 
Capitulares in gebührlichem Respect und Ehren halten, des Capitels 
Befehl nachsetzen und es in allen und jeden sürfallenden Sachen 
einräthig und advocato bedienen. 
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Im Jahre 1630 wandte sich Joachim Carstens nochmals nach 
Rostock, um zum Doctor juris zu Promoviren. Inzwischen 
„tentierete" er eine Heirath Die ausgesandten Freiwerber scheinen 
die Sache schnell gefördert zu haben; denn schon am 19. März 
erließ er die Einladungen zu seinem Hochzeitsfeste mit Elsabe 
von Wickede, der Tochter des 1626 verstorbenen reichen Lübecker 
Rathsherrn Thomas von Wickede. Das Wickedesche Geschlecht 
gehört dem alten, stolzen Lübeckischen Patriziat an; Elsabes Bor- 
fahren gehen bis auf den 1367 gestorbenen Bürgermeister Hermann 
von Wickede zurück. 

vr. Joachim Carstens kam durch seine Heirath zwar in den 
Besitz einer für damalige Zeit ansehnlichen Mitgift; auch die Be- 
kanntschaften und Verwandtschaften waren gewiß von mannigfachem 
Werth und Nutzen für ihn, aber der Verkehr mit den ersten Lübecker 
Familien und deren großer Aufwand zwang ihn zu überreichlichen 
Ausgaben. Die jährlichen Rechnungsabschlüsse weisen denn auch 
mehrfach aus, daß mehr verbraucht worden war als eingenommen. 

Am 6. April 1630 wurde der Ehevertrag durch die Vor- 
münder der Braut,. Johann von Wickede und Hermann Wetke, 
aufgesetzt und mit vr. Joachim Carstens zum Abschluß gebracht. 
Der Bräutigam verspricht darin 1) alles von seiner Mutter Ererbte 
aus seiner Heimath, der Stadt Salzwedel, nach Lübeck zu ziehen 
und seiner Braut überantworten zu lassen, 2) von seinen wohl- 
erworbenen Gütern u. s. w., in und um Salzwedel belegen, wie 
denn auch aus gewissen zu Lübeck vorhandenen Baarschaften, Siegeln 
und Briefen 12,000 # einzubringen. Die Braut verspricht durch 
ihre Vormünder dem Bräutigam 22,000 # Lübsch nebst dem jung- 
fräulichen Eingedömpte 6 Wochen nach der Hochzeit vor Einem 
Ehrbaren Rath zu tradiren, doch so, daß sie von 10,000 $ Capital 
die jährliche Rente von 500 # als „ihr sonderbares peculium oder 
Spielgeld" jährlich selber einzunehmen und zu genießen haben soll. 

Bereits am 19. März hatte Joachim Carstens die Einladungen 
zu seinem Hockizeitsfeste von Ratzeburg ausgesandt. Unter den 
Geladenen befanden sich Herzog August zu Sachsen, Herzog Albrecht 
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zu Mecklenburg, Friedland und Sagan (Wallensteinflder Bischof 
von Ratzebnrg, der Coadjutvr des Stifts Ratzeburg, die Gerichts- 
Rathe des Fürstl. Mecklenburgischen Hofgerichts zu Güstrow, Kammer- 
Präsident und Räthe, der ganze Rath der Stadt Salzwedel, die 
Domherren von Ratzeburg und die zahlreiche sonstige Verwandtschaft 
und Bekanntschaft in Lübeck. 

Die Hochzeit, eine Pastetenhvchzeit, wurde in Lübeck gefeiert. 
Einige Wochen später zog das junge Paar nach Ratzeburg. 

Bereits im Juli dieses Jahres wurde Or. Joachim Carstens 
als Bürger in Lübeck zugelassen. Der ganz besonders sorgfältig 
aufbewahrte Bürgerbrief ist ein Zettel aus Büttenpapier, 18 bei 
8V2 cm groß. Die linke Kante ist unigefalzt und mit dem Lübecker- 
Adler in Oblate gestempelt. Die Aufschrift lautete Ao. 1030 den 
27 July is Dvctor Joachimus Karstens thom Borgerrecht an- 
genahmen. Borge«: Doctor Benedictus Winckeler, Matthias Behoff. 
Juravit 26 Martij Ao. d. 1631. Johann Feldhusen, Protonotar. 
Auf der Rückseite steht von Carstens Hand: „Vnkosten: 20 Rthlr. 
die Bürgerschaft zu gewinnen; 1 Orts-Rthlr. für den Zettel; 
1 Orts-Rthlr. dem Procuratvri, wie er mich rrck jurameiitum ein- 
geworben; 1 Orts-Rthlr. für die Subscription des Prvtonotarii; 
3 ß auf der Camerey, da ich den Zettel intimiret; Summa 

\ 21 Rthlr. minus 3viertel eines Orts-Rthlr." 
Am 21. October 1636 wurde Joachim Carstens zum Rath 

der Regierung des Stiftes Ratzeburg erwählt und erhielt dafür 
300 Gulden Lübsch nebst einigen Accidentien. In diesem neuen 
Amte hatte er „in allen bei der Regierung vorfallenden geistlichen 
und weltlichen Sachen einräthlich und bedienet zu sein, denen 
Visitationibus vnd Consistorijs beyzuivohnen, einem jedem vrdent- 
liche ckuKtitiurn, Recht vnd Gerechtigkeit zu administriren helffen, alle 
vnd jede Reichß-Deputativnes vnd Kreistagen, wan solches von 
ihme erfordert vnd begehret wird, iedvch auf Bischöfliche Vnkosten 
vnd Belohnung, beziehen vnd auf denselben dieses Ratzeburg. Stifts 
gebührende Session, Votirung, Gerecht- vnd Herlichkeiten gebührlich 
in acht zu nehmen." Eine Randbemerkung von Carstens Hand 
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besagt: „Anno 1639 hat sich diese Bestallung geendiget, vnd habe 
ich 70 Reichsthaler gutwillig nachgelassen, die mir des Stifts 
Unvermögenheit halber nicht haben bezahlet werden können." 

Er war am 9. April 1638 zum Fürstlich Sachsen-Lauen- 
burgischen geheimen und Kanzleirath ernannt worden. In der vom 
Herzog August eigenhändig nnterzeichneten Bestallungsnrkunde wird 
er verpflichtet, sich in den ihin anvertrauten Speyrischen und anderen 
geheimen Sachen fleißig zu erzeigen und mit den Städten Lübeck, 
Hamburg und dem Stift Ratzeburg keine dem Herzog oder seinem 
Fürstenthum nachtheilige Concilia oder Communication zu halten, 
vielmehr danach zu trachten, daß alle Mißverständnisse gänzlich auf- 
gehoben und gute nachbarliche Correspondenz zwischen der herzog- 
lichen Regierung und den freien Städten erhalten werde. 

Hier muß einer unerhörten, böswilligen Verdächtigung Erwäh- 
nung gethan werden, die sich in einer im Jahre 1740 erschienenen 
Druckschrift findet, die den Titel führt: „Gründliche Nachricht von 
dem an die Stadt Lübeck Anno 1359 verpfändeten Dominio et 
Advocatia etc. Möllen, aus Original-Diplomatibus und Uhrkunden 
völlig erwiesen." Auf Seite 4 dieser Schrift ist gesagt, daß den 
Herzögen von Sachsen-Lauenburg „ehehin durch untreue Bediente 
die mehristen zu der Möllnischen Pfandschaft gehörigen Briefe, 
Documente und Nachrichten entkommen sind." Es wird der Verdacht 
auf die Lübeckischen Bürgermeister Anton Coler und Christoph 
Gerdes und auf Dr. Joachim Carstens gelenkt. Coler und Gerdes 
hatten beide in herzoglich Sachsen-Lauenburgischen Diensten gestanden, 
bevor sie in Lübeck zu Rath erwählt wurden, und Joachim Carstens 
beschloß sein Leben als Lübeckischer Syndikus. In der Ver- 
theidigungsschrift: Gründliche Deduction, daß die etc. Terra Mölne 
durch die Pfandschaft von 1359 an die Stadt Lübeck nicht gekonunen 
etc., Lübeck 1741, Green, ist denn auch dieser durch nichts 
begründeten Verdächtigung entgegengetreten. Die Carstensschen Auf- 
zeichnungen lassen aber deutlich den wahren Sachverhalt erkennen. 

Das Archiv der Herzöge von Sachsen-Lauenburg war schon 
1640 in großer Unordnung. Als Joachim Carstens am 4. Juli 
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des Jahres die Akten betreffend den Sachsenwald zugesandt erhalten 
hatte, schrieb er an seinen Herzog/ „Sobald ich nun darbet ge- 
kommen, habe ich die Sachsemvaldische Acta vorgenommen vnd 
befunden, das dieselbe garnicht complet sondern so mangelhaftig 
sein, das ich mich dafür entsetzett vnd alle diese tage darmit 
zugebracht, die vorhandene Stücke eigentlich durchzusehen/' 

Herzog August war ein gütiger und gerechter Fürst, nicht so 
sein Bruder und Nachfolger, Herzog Julius Heinrich. Der gerieth 
wegen der unvollständigen Akten mit Joachim Carstens ziemlich hart 
an einander, wie die vorhandenen Briefe beiveisen, die im Anhange 
abgedruckt sind. Herzog Julius Heinrich verweigerte die Rück- 
lieferung des Reverses, den Joachim Carstens beim Antritt gegeben 
hatte. Darauf schickte er ihm die beiden Räthe Henningius Heinrichß 
und Theodor Benckendorf zu, um nach den fehlenden Akten zu 
forschen. Sie überzeugten sich von der Richtigkeit dessen, was 
Carstens vorgetragen hatte, und händigten ihm eine Quittung aus, 
die besagt, daß alle ihm anvertrauten Sachen und Akta aus- 
geantwortet worden seien, Datum Lübeck 7. November 1656. Aus 
der umfangreichen Urkunde, die jede Akte nennt, geht übrigens 
hervor, daß Carstens mit der Möllner Streitsache garnichts zu thun 
gehabt hat. 

Im Jahre 1642 war Joachim Carstens vom Herzog August 
zum Vertreter des Consistorial- und Hosgerichts - Präsidenten bestellt 
worden. Die Urkunde sagt: es sollen aber ihme hiefür keine Reichs- 
thaler sondern iehrlich 400 schlechte Thaler, jeder zu dreyunddreyßig 
Schilling zur Besoldung gegeben werden und die Accidentias, wie 
der Herr Vorgänger. Dazu bekam er am 28. April 1(148 ein 
Augmentum salarii von 83 Vs Rthlr. 

Zu großer Genugthuung gereichte es ihm, als er endlich an, 
16. Juni 1648 zum Lübeckischen Syndikus erwählt wurde. 
Dieses Amt machte es ihm zur Pflicht, in allen Legationibus, 
tarn consulendo quam etiam advocando mitzureden und zu 
rathen. Ohne Mitwissen des Rathes durfte er für keine andere 
Partei oder Herren, sei es Adel oder Unadel, advociren. „Sonst 
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soll er allein des Rahts vnd der Stad Sachen warten vnd alle 
Audientztage oder wan Er sonsten gefordert wird, mitt zu Raht 
gehen vnd den Cvnsilijs beiwohnen." Bei der Beglückwünschung 
erhielt er von seinen Freunden und Verwandten 103 Stübchen 
Wein in Zetteln verehrt. 

Herzog August gestattete ihm, die sächsische Bestallung beizu- 
behalten, und auch der Lübecker Rath hatte kein Bedenken. Er 
behielt sie bis zum Tode des Herzogs im Jahre 1656. Von seiner 
Wirksamkeit als Syndikus ist Näheres bisher nicht bekannt geworden; 
viel bedeutender war sein Amtsgenosse David Gloxin, welcher 1642 
Syndikus und 1666 Bürgermeister wurde?) Als Carstens im 
Jahre 1655 zum Vorsitzenden des Seegerichts und später zum 
Vorsitzenden des Consistoriums erwählt wurde, war er noch geistig 
und körperlich ein Jüngling. Ein vorhandenes Manuskript: „De 
publica hypotheca ex jure et observantia“ von 1653 ist mit 
kräftiger, fester Hand geschrieben, und die Arbeitskraft erhielt sich 
vollauf bis zum 75. Lebensjahre. Im Jahre 1671 schreibt er: 
„Diß iahr hab ich leider zum ersten mahl das heilige Abendmahl 
im Hause gebrauchet, weil mich meine swache Füße vmb den Altar 
nicht mehr tragen wollen." Er starb am 11. November 1673. 

Seine Gattin war bereits 1662 gestorben. Sein ältester Sohn 
Thomas wurde ein hochgeschätzter Prediger am Dom zu Lübeck; der 
zweite Sohn Joachim Friedrich erreichte die Würde eines Rathsherrn 
in Lübeck; der dritte Sohn Nicolaus wurde Hauptmaun von Mölln. 
Ans der großen Zahl der weiteren Nachkommen ragen hervor der 
Bürgermeister Joachim Lüder Carstens, gest. 1727, der Rathsherr 
Nicolaus Carstens, gest. 1735, der Bürgermeister Johann Friedrich 
Carstens, gest. 1761, der Rathsherr Gotthard Friedrich Carstens, 
gest. 1780, der Obergerichts-Prvkurator Nicolaus Carstens, gest 1834. 

ä) In der Biographie Gloxius von L. Heller, N. Lüb. Bl. 1837, 
S. 87 ff. wird Carstens S. 115 und 123 kurz erwähnt. 
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Lehrzeit und erste Amtszeit. 
Invpia Christi Ditesco, mein symbolum. 

Was mein in Got ruhender Vater auf mein studieren verwendet, 
solches ist mir geschencket worden, weil er solches in seinem mit 
eigener Hand angefangenem testament befohlen vnd mier noch 
400 Rthlr. nach seinem absterben zum studiren voraus zu geben 
befohlen. Sonst hat wolgemeldter mein fehl. Vater mier a puero in 
patria stets Paedagogos gehalten, nemlich Erasmus Ebel, ietzo 
bürger zu Saltzwedel, Johannem Meyer, Pastorem bei Helmsted 
vnd Thomam Cleyel, /luelameusem, der zu Saltzwedel gestorben 

Da bin ich Ao 1609 nach Halle, Ao. 1610 nach Lüneburg, 
Ao. 1612 nach Hanover fHanoverae plurimum debeo) geschicket, 
vnd als ich alhier drey iahr geweste, hat mich mein fehl. Vater 
Ao. 1615, 14 tage für Martini, auf die Vniversität Wittenberg 
verschicket. Ao. 1617 auf die Ostermeße bin ich nach Jehne kommen, 
habe daselb vier iahre studiret. Ao.. 1619 ist der Vater sehlig 
verstorben Donnerstages für Pfingsten. Mein väterlich erbteil ist 
gewesen: 3570 Rthlr, vnd als meine Mutter fehl, ist verblichen, 
habe ich hinzu erhalten: 39 stücke ungeschnitten leinwand, 14 stücke 
Drei, 49 Tischtücher, 31 Wasferquelen oder Handtücher, 44 Bett- 
laken, 15 Küßenbüren, 15 Lievespfund Flachs in Knöcken, 50 Pfund 
Zinnen, ein bereites Federbette. Ao. 1621 auf Johannis bin ich 
nach Rostock gezogen, woselbst mir Gotlvb eine condition nach der 
andern offeriret worden. Ao. 1623 auf Ostern bin ich mit Carin 
Vlrich Moltken nach Greifswalde in Pommern, Ao. 1624 Petri 
Pauli die nach Leiden in Holland gezogen, damahls wier auch 
Engelland besehn. Ao. 1625 auf Pfingsten nach Franckreich ver- 
schicket worden, diesen Sommer haben wir auch Braband vnd 
Flandern besuchet Ao. 1626 nach Johannis, als Carin Vlrich 
Moltke in Gallia, zu Bourges fehl, verstorben, bin ich mit großer 
betrübnus alleine, vnd zwar auf Roan vnd von dannen in fünf tagen 
mit gutem ivind zu wasfer nach Hamburg wider heraus gereisett. 

8) Die im Original vielfach in ungeordneter Folge eingetragenen 
Aufzeichnungen sind im nachfolgenden Text chronologisch gesetzt und 
in Abtheilungen geordnet. 
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Ao. 1628 Mense Aprili habe ich eilt Votum gethan nach 
dem Exempell Jacobs Gen. 28 in fine, welches Lutherus sehr 
rühmet vnd welches ich zu der Zeit gelesen, von aller meiner Hebung 
vnd Einnahme die Oeeirnas ad pias eansas zu verwenden Zu 
diesem Vota bin ich verursachet worden, weil ich zu der Zeit zu 
Saltzwedel solitarie vnd in unertreg lieh ein Kriegesbedrnck gelebett. 

Anno 1629 nachdem ich meiner Mecklenburg, bestallungen 
begehretermaßeii verlaßen, vnd von einem E. Thumb Capittel zu 
Ratzeburg zum syndico auf Weihnachten mich im nahmen Gottes 
wider bestellen laßen, habe ich daselbst iehrlich 100 Rthlr. Besoldung, 
18 Faden langkholtz, iehrlich an den See zu liefen,, 2 feiste 
schweine vnd 2 Hammel, item freie Wohnung zu Ratzeburg ver- 
absolgett erhalten. 

Promotion. 
Ao. 1630 bin ich nach Rostock gereisett vnd habe daselbst an 

Doctorat Bnkosten bezahlet: den 15. Jan. finite Ex am ine in 
liscum Academiae 25 Rthlr., den 17. ejusdem, quo die affixa 
fuit inea disputatio inauguralis, semi-centuria quaestionum 
illustrium, mit beut progratmnate zu drucken 2 Rthlr, den 
28. ejusdem, da ich den gantzen tag diese disputativn allein gehalten, 
weil meiner Competitorn noch Keiner fertig gewesen, dem Pedellen 
vnd für wachskertzen, in aetn anzuzünden, der sich spete verzogen: 
1 '/s Rthlr. D. Lindemans tochter vnd gesinde verehret, weil er 
(Prooaneellaiins O. Thomas Lindeniann) kein tischgeld von mier 
genommen: 5 Rthlr. Den 10 April von Lübeck nach Rostock zur 
Promotion, reisekvsten 7 Rthlr 8 Ellen sampt, 2 dem procancel- 
lario, 2 dem Decan (D. Petrus Wasmundus) vnd den andern 
professoribu.s juris, jedem eine elle, vnd jedem andern Professoren 
2 elle Damast von uns semptlichen Eandidaten, auch für tarnt vnd 
die gantze ausrichtung zu meinem theil laut einer specisication 
95 Rthlr. 1). Lindemans'Hausfrawen vnd dem gesinde 8 Rthlr. 
Den 20. April, wie die proinotio gehalten, den armen gegeben 
2 Rthlr. sumina der semptlichen Doctorat Bnkosten 145 V? Rthlr. 
Zu meinem Joachim! Carstens Doctorat-feste habe ich demnach das 
ausschreiben wie üblich vnd fördersam vnd so im Concept beilieget 
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ausgeschicket an: B Laurentius Müller, Gotschalck von Wicken 
(Wickede), Thomas von Wicken, Johan von Wicken, D. Benedictus 
Winckler, edle, erbar vud vieltugendreiche, insbesonders vielgeehrte 
Junckfraw vnd hertzliebste Fräulein Elsabe von Wicken (Wickede) mit 
ihrer Schwester vnd Junckfraw Dorothien von Daßel, N. Johannes 
Reiche vnd Heinricus Casseborch (alle in Lübeck). 

Wortlaut des ausschreibens: 
Edler Ehrenvester, Grosachtbar vnd hochgelarter, grosgünstiger 

Her vnd Beförderer, E. E. gebe ich hiemit gantz freundlich zu ver- 
nehmen, das nach gnedigem wolgefallen des Allerhogsten anfangers 
vnd erhaltcrs der H. Gerechtigkeitt auf gefchenes einrahten vornehmer 
Herren vnd Beförderer im nahmen seiner Gütlichen Majestät ich von 
Hertzen schlüssig worden mit gedachter heilsamer Justitia in ein auf- 
richtiges bestendiges gelübte mich einzulassen vnd mit derselben aufs 
Kreftigste zu verbinden. Jmmaßen auch zu solcher öffentlichen 
eopnlativn von der löblichen Juristen Facultät der Universität Rostock 
der Dingstag nach Jubilate, wird sein der 20. Aprilis als ein her- 
licher ehrentag angesetzet worden. 

Wan dan E. E. solchem ehrentage eine sonderbare Zier vnd 
assistentz beifügen kanten, dieselbe auch bishero ihr große Favor, wofür 
ich hertzlich danckbar, mir satsamb erwiesen, das ich gentzlich vertratve, 
Sie werde solche im gebetenen ehrenwercke großgünstig continuiren: 
Demnach gelanget an E. E. mein instendiges Pitten dero obligenden 
gescheften soviel abzubrechen vnd gegen ernanten 20 Aprilis sambt 
den lieben Ihrigen zu Rostock grosgünstig zu erscheinen, in die 
bestellte Herberge einzukehren vnd der Festivitet mit ihrer Christlichen 
praesentz in srolichkeit beizuwohnen. Solches gereichet Gott vnd der 
lieben Gerechtigkeit zum respect, wolgcdachter Juristen Facultet vnd 
Mier zu sondern ehren, vnd E. E. schuldige observantz vnd danckbar- 
keit hinwider zu erweisen bin ich jederzeit geflißen, dieselbe hiemit 
des Almechtigen protection vnd ihrer grosgünstigen affection getrewlich 
mich empfelend. Datum Ratzebnrg den 27 lUartij a. I). 1630. 

Hochzeit. 
Den Montag nach Exaudi, war der ^ May in Lübeck habe 

ich meine Hochzeit gehalten in Herrn von Wicken (Wickede) Hose 
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bei Sanct Annen mit der vieltugendreichen Junckfraw Elschen von 
Wicken (Quae nata Anno 1603 die octavo Februarij). Aus 
H. Pastoren M Johannis Reichen Hause bin ich in H. Adrian 
Müllers Haus gangen vnd aus demselben meine procession in das 
Hochzeit-Haus gehalten Woselbst eine Pasteden-Hochzeit angestellet, 
vnd ist auf 20 tische angerichtet gewesen. Dieselben aber sind 
nicht alle besetzett worden. Her v. Nicolaus HunuiF hatt vnß - Ui 
copuliret 

Concept des ausschreibens zu meinem Jvachimi Carstenß 
hochzeittfeste. 

Hoch vnd Woledler Gestrenger vnd Bester. E. gestr. seind meine 
stets geflißene Dienste bereitwilligst zuvor. Grosgünstiger Her vnd 
Beförderer E. gstrg. gebe ich hiemit vnterdienstlich zu Vernehmen, das 
nach gnedigem Wohlgefallen des Allerhöchsten ich vermittelst Gütlicher 
Verleihung entschlossen bin mit der Edlen Ehr vnd vieltugendrcichcii 
Junckfraw Elfaben von Wicken, Hern Thomae von Wicken fehl, weiland 
Rahtsverwandten der Kais. Frehen Reichsstad Lübeck hinterlastenen 
eheleiblichen tochter vnser, gleichfals nach soliderer schickung des Al- 
mechtigen vnd reisten rahts beiderseits verwandten vnd freunden 
gethanes Christliches Ehegelübte durch öffentliche copulation auf den 
Montag nach Exaudi, wird sein der 10. Maij Hieselbst zu volziehcn. 
Wan dan E. gstrg. solchem ehrentag eine sonderbare Zier (u. s. w. in 
genau demselben Wortlaut wie das Ausschreiben zum Doctoratfest). 
Datum Lübeck den 19. Martij Ao. 1630. 

Das ausschreiben ist geschicket ivorden in simili am 
H. Gebhard Moltken, Fürstl. Mcklbg. vornehmen geheimen Raht 

auf Toitewinckel vnd Wesselstorfs, H. Bolraht von der Luhe, Fürstl. 
Mecklbrg. vornehmen geheimen Raht, H. Johau Eberhard Hern zu 
Eltz, Fürstl. Mecklbg. vornehmen geheimen Raht vnd Cantzler, H. Pasche 
von der Luhe vnd H. Baltzar von Moltken, Fürstl. Mcklbg. Rcvisions- 
Rähtc, H. Bugislaff Behren, Fürstl. Mecklbg. Hos- vnd Landgerichts- 
praesident, H. Georg Linstowen vnd H. Joachim Lützowen, Räthe, 
H. Hans Heinrich von der Luhe, Cammer-Praesident auf Wandrum 
vnd Gallentin, H. Ulrich Pentze vnd H. Bugislaff von Plato. 
Cammer-Rähte, H. Jochim Diedrich von Stralendorff vnd H. Thomas 
von dem Knesebeck vnd H. Hempo von dem Knesebeck vnd H. Lippvld 
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von der Schulenburg, Cantzler, Nähte, alle Thumbhern zu Rntzeburg. 
^ohan von Pleße zu Arpshagen. D. Nicolaum Scharfenberg, 
D. Jnstnm Luders, H. Mattiam Wolter, H. Sigisnmnd Heße, 
H. Nicolas Binde, H. Nicolas Gercke, H. Achatium Salvcld^ 
H. Calixtum Badiug, D. Thomam Lindeman, H. Bernhardum Clingen, 
L. Joachinmm Kistenmacher, H. Lorentz Eggers, H. Marten Eggers, 
H- Joachininm Snobbel, H. Paulum Bormoelen, H. David Schultten, 
H. Ludwig Wolter, I. vnd B. Carstens, meine liebe schwestern, 
Elisabet von Schwerin, Margareta von Schwerin, den gantzen Naht 
der Nevstad Saltzwedel, B. Sebastian Schnltzen, H. Andream Domasinni, 
H. Johannein Wollinum M., Nicolas Meyern, Jochim Schnltzen in 
der Alstad zu Saltzwedel, Andreas Schnltzen, Heinrich Schnitzen, 
Jürgen Gerckens, Thomas Bleßowen, T. Albertus Blrichs, Ehren 
Georgium Schwanberg, Ehren M. Johanne Scharlach, Christoph 
Zernitz, Erasmus Ebel, H. Grumbach. 

Ausschreiben, so an die Fürstlichkeiten geschicket worden zu 
meinem Joachimi Carstenß hochzeittfeste: 

Durchlauchtiger vnd hochgeborner Fürst, E. F. G. seind meine 
vnterthenige dienste bestes fleises jederzeit zuvor. Gnediger Herr vnd 
I. F. G. gebe ich hiemit vnterthenig zu vernehmen, das ich vermittelst 
Gotlicher verleiung entschloßen mit Junckfraw Elsabe von Wicken, 
Herrn Thomae von Wicken fehl, weiland Rahtsverwandten der Kais' 
Freye» Reichsstad Lübeck Hinterlaßenen eheleiblichen tochter vnser 
nach sonderer Gütlichen providentz, vnd erholeten cvnsens beiderseits 
verwandten, gethanes Christliches ehegelübte, durch öffentliche copulation 
auf den Montag nach Exaudi, loirb sein der 10. Mais zu Lübeck in 
des von Wicken Hofe daselbst zu vvllenziehen. 

Wan den E. F. G. solchen bestimbten chrentagk gantz illustriorem 
machen tonten vnd dieselbe den Frstl. nachrühmb haben, das sie der- 
gleichen Christliche Wercke mit sondern gnaden höchlich befördern, 

Dennach gelanget an E. F. G. mein vntertheniges bitten, die- 
selben wollen mier so gncdig erscheinen vnd derv Frstl. Beistandes, 
gnade vnd Beförderung an gedachtem Meinem ehrentage auch genießen, 
vnd demselben entweder in Person gnedig beizuwohnen oder durch die 
ihrige beiwohnen zu laßen. 

Solche große genad vmb E. F. G. mit vntertheniger Danckbarkeit 
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zu erkennen bin ich ieder Zeit gefließen, E. F. G- des Allerhogsten 
protection zu glücklicher regierung vnd aller Frstl. wolfahrt vnd Ihrer 
clementz vnd gnedigen affeetion mich getrewlich vnd vnterthenig 
empfelend. Datum Ratzeburg d. 19 Martij Ao. 1630. 

An H. Augustuni, Hertzogen zu Sachsen, Engern vnd Westpfalen, 
H. Albrechten Herzogen zu Mecklemburg, Friedland vnd Sagau, 
ÄIntat. mntanckig an H. Augustum, Postulirten Bischoff des Stifts 
Ratzebnrg, Hertzogen zu Brunswig vnd Lüneburg vnd an Hern 
Hans Albrechten Coadiutorn des Stifts Ratzeburg, Hertzog zu 
Mecklemburg. 

Hochzeit vnkosten. 
Perlen meiner Liebsten 4 mahl vmb den Halß 30 Rthlr., ein 

Halskctlein meiner geliebten gespvns, wieget fünff loht Kronen gold, 
das loht 6 Rthlr. 16 st, ein Ketlein in den Zahnstocher 9 loht, das 
loht auch 6 Rthlr. 16 st, der Zahnstocher wieget 2 loht, ist gern 
wehrt 40 Rthlr., drei große Ketten, iede 10 loht, das loht 5'/« Rthlr., 
Macherlohn für die kleine arbeit das loht 1 Rthlr., grobe arbeit 
lli Rthlr., ein silbern schachtelchen darinnen die arrha4) 3 Rthlr., 
die arrha selbsten 50 Rthlr., eine bibel mit silbern zu beschlagen 
20 loht, 13 Rthlr., eine goldgestickte muff 8 Rthlr., mein trawringk 
mit diamanten 42 Rthlr., Schawpfennige in die Ketten 30 Rthlr., 
ein Ketlein ans der bloßen Haut zu tragen mit einem schawpfennige 
27 Rthlr. Dem H. D. Hunnio trawpfennige an einem Rosenobell 
4 Rthlr. Meiner hertzlieben gespvns Dienerin, wie sie mir das erste 
gcschenck bracht, ein Dncaten — 1 Rthlr. 32 st, derselben für das 
Hochzeitsgeschenck 2 Rthlr. 32 st, den semptlichen dienerin zur Klei- 
dung 10 Rthlr., Schneiderlohn für die Hochzeitkleider 22 Rthlr. 

Brot, Weitzen vnd Rogken 13 Rthlr., Milchbrot 4 Rthlr. 16 st. 
Drei ohmb Reinisch wein, die quart zu 14 st, ist das stübchen 
1 Rthlr. 8 st — 146 Rthlr. 26 st, vier tonnen Hamburger bier 
zu 6 Rthlr., Aceise iede 1 Rthlr., einen ochsen kostet 30 Kaufmanns- 
thalcr thut 20 Rthlr. 30 st, für lenimer, Hünereyer, butter, eine 
feite speck, saltz, Kohle vnd 2 tonne weisbier, laut einer specification 
50 Rthlr., Drinckgeld für ein groß stück wild von Schwerin 1 Rthlr., 

4) Braut- und Btorgengabe, eigentlich Handgeld. 
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für Hasen vnd Krebse von Moltzan '/- Rthlr., Gewürtz 27 7a Rthlr. 
6 st, Gleser 2 Rthlr. 8 st, Krüge 2 7- Rthlr. 4 st, Zinnen gerehte 
mit dem verlornen 7 Rthlr., Ein Stöhr 13 Rthlr., Zween Lachse 
10 ^ Rthlr., Für Wachslichter 4 Rthlr., dem Spielgreven pro arra 
1 Dncaten, demselben ans der Hochzeit 3 Rthlr., den Musicanten 
pro arra 3 Rthlr., Für meinen ehrentantz nach der gratnlation ans 
der Cammer demselben durch meinen Knaben gesand 3 Rthlr., die- 
selben abgelohnet mit 60 Rthlr., (darüber habe ich ihnen- 13 cllen 
tast, halb schwartz vnd halb brand gelb, zn binden gegeben laut der 
Cramer Rechnung), dem trommenschleger 2 Rthlr., der Musicanten 
dienerin die nach zehn Bhren ansgewartet 2 Rthlr., dem Koche 
besoldung 10 Rthlr., Drinckgeld Va Rthlr., demselben für Holtz, 
Kohlen vnd zugekaufte Hüner 7 Rthlr., dem Pastetenbecker für 20 stück 
6 Rthlr., Drinckgeld >/* Rthlr., dem Fewerböhter 1 Rthlr., dem 
thürwechter 1 Rthlr., den benckenträgern 2 Rthlr., die benckcn 
(Bänke) einzubringen I Rthlr., 4 Bettelvoigten, jedem 8 st, der 
Schüsselwescherin 1 Rthlr., 2 Schaffer Megden jeder 1 Rthlr., 
Strewkrant 32 st, dem Hanbtman im Weinkeller 1 Dncaten, den 
Esclaven im Weinkeller 2 Rthlr., der Weinzapferin 1 Rthlr., dem 
bierzapfer 1 Rthlr., der Silberwarterin 32 st, Zween Schaffers oder 
anfwertern 4 Rthlr., 2 Reitend Dienern iedem auch 2 Rthlr., Oblaten 
vnd gelbe Kuchen zusamb 17* Rthlr., 2 Hausdienern iedem 1 Rthlr., 
dem gewette (Polizei) zur straffe uti moris 10 Rthlr. 6 st, den 
armen zu Sanct Annen 5 Rthlr., zum weisen Hause 3 Rthlr., drey 
andere armen Häusern 3 Rthlr., Wein vnd confect beim iunckfraw 
eingedömbt 3 Rthlr., Meiner Jungfrawe eine güldene Haube 50 Rthlr., 
die Bürgerschaft zn gewinnen 21 Rthlr. 

Der semptlichen Hochzeit Unkosten Summa summarum ist 
10917s Rthlr. 8 st ohne die Cramer Rechnung. 

Vnser Hochzeit geschencke: Meiner hertzlieben gespons habe 
ich zur Morgengabe geschenckett: Ein silbern vnd ganz vbergnldten 
pocall, welchen ich a p. d. patre meo ererbet vnd in demselben 
dreißig stück gold Kronen — 45 Rthlr. 

Meine Hern ein E. Capittel zu Ratzcbnrg hat verschencket ein 
verguldten becher von 907« lothen, — Meine beiden Schwager 
H. Goffchalck vnd Thomaß, gebrüdern von Wicken, haben verehret 
eine silberne Kanne von 75 loth. Frau Olgart von Wicken eine 
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vberguldete Confectschale von 40 7s loht. — Herman Welche ein 
verguldten becher von 34 lohten — 3 quentin. Fraw Alinuht von 
Rußen ein becher von 9'/s loht. Ehrn. M. Reiche, Pastor, ein 
vberguldetes tonnichen — 13 loht. Erasmus Meusling eine Hofe- 
becher wieget 117s loht. Heinricus Caßeborch ein rohrkenlein 
wieget 14 7s loht. Bon Saltzwedel sind verehret: Nicolas Meyer 
ein becher, hat 10 loht, B. Sebastianus Schultze ein löffel, 4 loht, 
vnd von Erasmus Ebell, Johan Glade, Jochim Schultze der Jünger, 
Andreas Schultze, Anna Risteden jeder ein löffel, wägen zusamen 
16 7s loht 3 qt., Heinrich Schnitzen fehl. Witwe von Wismar ein 
tumeler hat 6 loht, Ehrn. Superintendenten Stampelij Witwe ein 
löffel hat 3 loht, Moritz P^chman ein löffel hat 5 loht 1 qt., hierzu 
habe ich gehabt fünf löffel, ivägen zusamen 13 loht, Herman Schloske 
ein tumeler (Becher) inwendig vergüldet, wäget 4 loht, Heinricus 
Nieman von Ratzeburg 1 löffel, hat 3 loht 3 qt. 

Meiner Jungfraw gülden vnd silbern geschmeide: 
Ohne die Ketten vnd trawrinck, auch ohne die Morgengabe, so 

ich ihr verehret, welches bereits oben verzeichnet. Ein gülden Hut- 
schnuer, ein gülden Kette, auch zun, Hutschnur, eine güldene kurtze 
Kette vmb den Hals, ein gülden Kragen Ketlein, ein trawrinck mit 
einem vierecktem Diamant (kostet 70 Rthlr.), ein Denckrinck, welchen 
ich ans dem Doctorat gebrauchet, hat zwey loht (kostet 10 Rthlr.), 
ein mit gold gestickter beutel, kostet 5 Rthlr., darinnen ihre braut 
gift, kostet 50 Rthlr., ein seiden Kamfutter, mit aller Zubehör, kostet 
zusamen 12 Rthlr. Dieses alles hat meine allerliebste inier nebenst 
schönen Kragen, Hembden, vnd schnnptüchern für die Hochzeit 
verehrett. 

Die übrigen unser beiderseits gülden ringe: 1 mit der elends 
Klawe, noch 1 mit der elends Klawe, 1 mit einem smaragd, 1 mit 
ipihig demant, 1 Schlange mit tafeldemand, noch 1 schwartz emalirt 
ohn stein, 1 vierstrangigc, der 2 Kraus, 1 mit einer runden perle, 
1 gar großer türckes, 1 Meines S. Vatern Petschaft, 1 gantz schwartz 
mit 1 demant, 1 Krötcnstein, 1 mit einem taseldemant, 1 denckring 
von 4 strängen, 1 schwartz emalirt ohn stein, l mit einem weißen 
Kamhee (Kamee), 1 geschmeltzet fliegend Hertz, 1 meiner Mutter 
trawrinck, 1 mit 2 henden vnd 1 spitzen demant, 1 mit einen, großen 

Ztschr. b. B. f. L. G. VIII, 1. 2 
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türckes, 1 mit einem kleinen türckes, 1 mit 2 spitzen demanten, i 
1 I. Gercken fehl. Petschaft, 1 dreyeckig blaw faphir, 1 mit vier 
klein demant, 1 denckrinck von 6 strengen, 1 mein eigen Petschaft. 
Diß inein Petschaft habe ich zu Castorfs verlohren den 3. August 
Ao. 1630 vnd nicht wider bekommen. Derhalben ich es ändern vnd 
j. C. D setzen lassen, zuvor ist J. K. vnd kein Helm gewesen, in 
diesem verlohrnen aber stand J. C. mit dem wapen vnd mit dem 
Helm vnd Flügell: welchem nun nicht mehr zu trawen, wen in 
meinem nahmen darmit gesigelt wehre, dar ich solches hierniit cassire. 
Das wapen, so schon aus Haldensleben ist mitgeerbet vnd von 
meinem Vater seht. im Petschaft ist allzeit gebrauchet tvorden, ist die 
vnruh einer Bhren vber dem totenfchädel mit gekrewtzeten gebetn. 
(Die Farben find schwarz und silbern. Im Laufe der Zeit ist aus 
der Unruhe das Monogramm N. 0. geworden »nd damit der <-inn: 
Auf der Erde ist Unruhe, unter der Erde Ruhe, gestört worden.) 

Das vbrige meiner vielgeliebten Jungfrawen geschmeide vnd 
silber geschirr: Eine große Weinkanne wieget 3 Pfund 11 Vs loht 
(wir haben dieselbige Ao. 1637 veräußert, weil sie immer auf Hoch- i 
geitett vmbher geliehen vnd verderbet ivorden), ein Brickeu vnd gies- 
kanne verguldet .4 Pfund 23 loht, vnd 2 pfund 28 V* loht, ein 
vergnldet becher mit 3 fröschen auf dem Fuße 61 loht, ein verguldet 
Kanlein 30 Vs loht, ein Hoffbecher 25 V« loht, eine Kanne, an Teckel 
vnd Fuß. verguldet, 68 V- loht, ein verguldet schiff 22 Vs loht, ein 
tümeler, am rande vergüld, 3 loht, ein Confectschelichen * loht, ein 
Commentchen 8 loht, ein Eyerveßlein 2 loht, ein vergüld Knopf 
vberm tische 5 loht 1 qtn., eine gabell 2 loht, eine schauffell 4 loht, 
eine Kausche oder schale 14 Vs loht, zwey Confectschalen mit Füßen, 
eine darin ein Hirsch l pfd. 6'/s loht, die andere ist mir T. von 
Wicken wapen 24 loht, 4 Confectschalen ohne Füße 1 Pfund 2< loht. 

  f 

Dos Conjugis. 

Bbergib niemand deine güter, weil du lebest. Syr. cap. 21. 
Vermöge der Ehecerte, wegen meiner Hertzlieben Jungfrawen für der 
Hochzeit mit mier aufgerichtet, haben Ihre H. Vormünder vnd Bruder 
mier 11 Haubtbriefc eingeantwortet: 

I. der accife Cammer zu Lübeck obligation, H. Thomas von Wicken 1 

- 
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gegeben auf 5000 # an guten thaleru, geben auf Ostern 
250 $ Zinse, lose (Kündigung) ein halb iahr zuvor zu thun. 

II. der accise Camnier zu Lübeck Obligation, H. Thomas von Wicken 
gegeben auf 2000 # an guten thalern ausgezahlt, geben auf 
Ostern 100 # Zinse, lose ein gantz iahr vorher zu thun. 

III. Joachim Becker, bürger zu Lübeck Zadel H. Thomae von Wicken 
3000 $, Ostern Anno 1616 ausgezahlet, geben auf Ostern 
180 $ reute, 6 vom hundert ans des debitoris Hause in der 
mengestraße allhie gelegen, welches eigenthümlich vorschrieben 
im stadbuche lübro 24 fol. 58, lose ein halb iahr zuvor 
zu thun. 

IV. Clans Warneke vnd Moritz Pechman debent in solidum 
H. Thomae von Wicken 300 $ Ostern 1604 ausgezahlet, 
geben iehrlich auf Ostern 18 $ Zinse, lose ein halb iahr zuvor. 

V. die Camerey zu Lübeck debet H. Thomae von Wicken 3000 # 
Johannis 1623 ausgezahlet, geben 150 $ Zinse auf Johannis, 
lose ein halb iahr vorher zu thun. 

VI. die Camerey zu Lübeck debet H. Thomae von Wicken # 1000 
Michaelis 1624 ausgezahlet, geben 50 $ auf Michaelis, lose 
ein halb iahr zuvor. 

VII. das Schuster ambt alhie debet Frl. Elsabe von Wicken seither 
Michaelis 1582 500 #, 25 A Zins davon auf Michaelis, 
lose ein halb iahr zuvor. 

VIII. die Camerey zu Lübeck debet H. Thomae von Wicken Michaelis 
1625 ausgethan 3000 #, 150 Zins ans Michaelis, lose 
7-2 iahr zuvor. 

IX. Johau Munter debet H. Thomae von Wicken, Weihnachten 
1610 ausbezahlet 600 #, 36 $ Zins ans Weihnachten, lose 
74 iahr zuvor. 

X. Christoph Gerdes debet H. Thomae von Wicken Ostern 1624 
ausgezahlte 400 $, auf bürgschaft Hans von Bargen, 24 # 
Zins ans Weihnachten, ohne lose. 

XI. Frl. Oelgard von Wicken et tutores debent Jgfr. Elsabe von 
Wicken 27. Februar 1618 ausgezahlte 1030 60 # Zins 
auf Oculi pure, ohne lose. 

2' 
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Ferner sind angerechnet: 
53 loht 1 gr. gold, das loht 18 # fein = — 958 # 8 fS 

839 - 3 - weis vnd vergnldet silber 
das loht kostet 24 st fein — 1259 - 10 st 

Summa fummarum 19,830 A Capitall, darvon 1043 $ iehrliche 
rente vnd die post für gold vnd silber. 

Einnahme ex patrinionio meo. 
Halt dein vermögen in geheimb, damit du nicht misgunst wider 

dich erweckest; offenbar auch dein vermögen vnd schaden nicht, den wer 
schaden hatt, darf für spot nicht sorgen. 

Einnahme von liegenden gründen habe ich meiner lieben 
Schwester Jungfraw Barbara Carstens gelaßen; was von Zinse oder 
Capitalien hätte einkommen sollen, ist wegen des Kriegeswesens im 
Fürstenthumb Anhalt vnd in der Chur Brandenburg, auch wegen 
dem newen biergelde daselbst sehr zurück geblieben vnd endlich nichts 
erfolget. Die Merckische debitores entschuldigen sich darmit, das 
sie auch dem Churfürsten aufs newe vielte contribution geben müßen. 

Die Anhaltische Landschaft schuldet meinem Bater fehl. 
2000 Rthlr., darvon mein erbteil 1000 Rthlr.; die mittelmerckische, 
vckermerckische vnd Ruppinsche Stedte sind meinem Vater seht. 
schuldig 2000 Rthlr., davon gebüren mir zum 3ten theil 666 % Rthlr. 
Capital. Diese haben bis Av. 1661 vom gantzen Capital iehrlich 
nicht mehr gegeben als Hz Procent — 10 Rthlr. Zinse, welche ich 
nieinen Miterben wegnehmen laßen. Die Anhaltische Landschaft hat 
2 Procent gegeben, Anno 1662 3 Procent vnd Anno 1666 4 Procent i 
bis Anno 1672. 

Einnahme vom salarium p. t, anuuum. Contentement 
surpasse richesse. Nachdem ich meiner Mecklbg. bestallungen be- 
gehrter maßen verlaßen vnd vvn einem E Thnmbcapittel zu Ratze- 
burg zum syndico ad 1629 auf Weihnachten mich im nahmen 
Gottes wider bestellen lassen, habe ich daselbst iehrlich 100 Rthlr. 
Besoldung, 18 Faden langkholtz iehrlich an den See zu liefern 
nebenst dem telch hvltze, 2 feiste schweine vnd 2 Hammel. Item 
siehe wvhnung zu Ratzeburg. Der Raht zu Ratzeburg gibt mir 
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iehrlich, auf Johannis vnd Anno 1634 zum ersten mahle 20 Rthlr., 
H. Detleff von Bülow zu Hüntorff gibt mir iehrlich, auf Ostern 
Anno 1635 zum ersten mahle 15 Rthlr., H. Caroll Behling für 
eine fache Anno 1633 50 Rthlr., H. Heinrich Ratlov lt. der Rech- 
nung 20 Rthlr., ig. Helmuth Schocke lt. der Rechnung 40 Rthlr., 
H- Frantz Schocke 20 Rthlr., H. Joachim Bülow iehrlich 20 Rthlr, 
die Halberstädische Wittib iehrlich 6 Rthlr. 

Bon den Parteyen fachen: Ao. 1635 Curt von Bülow contra 
George Pfeiffer 30 Rthlr. recompens eins für alles, Ao. 1634 
Detloff von Bülow für rechtesbeistand 15 Rthlr. iehrlich, Anno 1637 
Elisabeth Schocken vnd Jungfraw tochter forderung an (Landgut) 
Basthorst, Advokaten gebühr vnd reise eins für alles 200 Rthlr. 
wen die fach durch gütliche Handlung geschlossen vnd verglichen 
(außer freie fuhr, zehrung vnd Cantzleigebühr), wen aber Prozeß be- 
nöthiget ivird, soll ein vertrag geschlossen werden. Anno 1650 von 
Joachim Friedrich von Moltken contra die Stadt Rostock, so eine 
Schuldforderung prätendiret, für juristischen betrat 200 Rthlr. recompens 
eins für alles (der Advocat war Schomerz), Anno 1641—1647 von 
Rothbravern in Lübeck Advocaten bcstallung 16 Rthlr. iehrlich vnd 
ein gleiches von den Wcißbravern. 

Zu Michaelis Anno 1636 bin ich absonderlich zu einem 
Bischöflichen Ratzeburg Regierungs Raht bestellet worden vnd sind 
mir vber die Syndikat besoldung absonderlich dafür verschrieben 
iehrlich 150 Rthlr. 1 Ochse, geschehet auf 23 Rthlr., vnd 4 schweine, 
geschehet auf 12 Rthlr. Auf meine Loskündigung endiget sich diese 
bestallung auf Weihnachten Ao. 1639. 8oli Deo Gloria, das ich 
dieses beswerligen lOiehrigen Diensteß bin erlidgett worden. Auf 
Ostern Ao. 1638 haben nenilich I. F. Gn. Herr Augustus, Hertzog zu 
Sachsen, mich für Jhro geheimen Raht, »ebenst meinem Syndikat 
zu bedienen, bestellet vnd iehrlich 200 Rthlr. vnd 7 Faden Holtz 
vermachet. 

Aus Michaelis Anno 1642 Ist mir in des H. Vice Cantzlers 
D. Anton Eölers stelle, als derselbe nach seinem verstorbenen bruder 
zum Bürgermeister in Lübeck erwehlet, die direction in dem 
Cvnsistorio, Hofgericht vnd Cantzlei aufgetragen vnd iehrlich 
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400 Haler zu 33 schillinge verschrieben worden Anno 1648 habe 
ich erhalten 88 Marck iehrlich angmtzuti nach des alten Cantzlers 
Mithobij absterben. Auf Michalis 1648 ist diese bestallung, wegen 
meines Lübischen Syndikats, so weit geendert, das ich hinfnro iehrlich 
200 Rthlr. zufordern. Das übrige bekompt H. 41r. Georgius 
Gerdes, welcher mir etzliche fachen abzunehmen aus diesen Michaelis 
verordnett. 

Freitages, den 16. Junis Ao. 1648 ist meine Wahl zum 
Syndicns Lnbec. im sißenden Raht vor mittages bis zehn vhr 
geschehen. Sonnabends, den 17. Ejusdem, umb 9 Vhr vor mittage, 
bin zu des Protocvnsulis, Herrn Doetoris Christoph Gerdes 
Magnificentz, in der behausung gangen, dahin ich durch ihren 
schreibe! des vorigen abends beruften, vnd solche stunde bestimmet 
worden. Woselbst mir diese vocation angetragen. Ich habe auch 
dilativn erhalten solches an m. gn. Fürsten vnd Hern gelangen zu 
laßen, wie von S. F. Gn. ich mit gnaden dimittiret werden tönte. 
Vnd als am Dingstage, den 20. Junis I. F. G. gnedige antwort 
einkommen, hat des H. Protocvnsulis schreiber mir am Mitwoch 
Nachmittage einen revers gebracht, das ich denselben vvlzihen vnd 
Donnerstages, den 22. Junis nach der Predigt aus der großen 
Cantzleistuben zur ablegung des eydes erscheinen tonte. Wie ich 
daselbst vmb 9 Vhr angelanget^ sind H. Bürgermeister v Gerdes, 
H. Bürgermeister Otto Brotes vnd H. Bürgermeister D. Anton 
Cöler zur stelle gesehen, für denen ich dem H. B. Gerdes mit auf- 
gehobenen fingern, stehend, folgende wort nachgesprochen: Ich, 
Joachimus Carstens, der Rechten Doctor, lobe vnd schwöre, das ich 
meiner aufgerichteten Syndicatbestallung, in allen Puncten vnd 
articuln getrewlich nachkommen wolle, wie einem getrewen Syndico 
eigenet vnd gebüret. So wahr mir Gott helffe. Darauf hat der 
Bürgermeister I). Gerdes mir den bestallungsbrief gegeben Vnd 
derselben Magnificenz habe ich dargegen meinen revers eingehendigett. 
Hernach haben alle 3 Herren Consules repetitn gratulatione sich 
nach Hause begeben, vnd ich habe mich geleicher gestalt nach meinem 
hause verfügett. 
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Mein Lübische Syndicat bestallung gehet auf Johannis Baptistae 
an Anno 1648 vnd stehet auf eine gantz iehrige Loskündigung. 
Vermöge derselben bekomme ich 500 Rthlr. iehrlich. Anno 1656 
sind mir 500 mft. zugeleget worden. Meine Accidentien, Hvltz vnd 
Wein sind immer richtig bezahlet worden. (Für alle diese Accidentien 
ist nach angerichteter Cassa Anno 1665 gelt gegeben.) 

Accidentia des Lübischen Syndicats, die über die Ohine 
Reinschen weins vnd das Holtzgelt von unterschiedlichen Stattofficien, 
jedoch auch ordnarie aber eintzeln geschicket werden, sind folgende l 
2 Rthlr. — st Safran gelt aus dem Hamburg. Keller aus Newjahr. 
1 - 
1 - 
1 - 
1'/-- 

1 
1 
2 
'/- 
3 

16 

32 
1 -   

32 
32 

— - 32 
3 - — 

vom Mahrstalle auf Petri. 

von der Wette im Februario. 
voni Pfuntz ollen eodem. 
an 2 Marckstucken ans dem Weinkeller im Januar. 
Carpengelt von der Cämerei ans Newjahr. 
von der Gerichtbuhde ans 
mit einem Weinzettel ausm Weinkeller Cathedra 
Eine schachtet mit Morsellen ?stri. 
Lnchten gelt 
Decken gelt 
Cuatemba^) Fisch, im Martio aus dem Weinkeller. 
Engfer gelt. Von der Accise im Februario. 
Lachsaelt 1 
Dintengelt | ^em Hamburger Keller auf Petri. 
Krantgeld, aus dem Weinkeller auf Ostern. 2 Ries 
Papir vnd Macnlatnr von d. Camerei, Morsellen von 
der Apothec, den 1 Maij. 
Quatember Fisch im junio, ausm Weinkeller. 
Störgelt . von der Camerei 

auf Johannis Baptistae. 

3'/-- 

für Bergerdorfer Hüner 
für Bergerdorfer Jagtgelt 
Schallen gelt von der Wette, eodem. 
Quatemba im September vom Weinkeller, Ztvantzig stück 
Peckel Hering von der Wette eodem, ’/ä tonne Kabbelaw 
von der Wette in der Fasten, Weintrauben eine schüßcl- 
voll ans Nicka. 
Mandelgelt vom Pfuirdzol auf dlartilli. Morsellen von 

6) Quatember. 
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der Apothec auf Allerheiligen, 21 Pfund Talchlichter auf 
Martini Sämerei, dreißig Pfund blawe Rosinen, eod. 
vnd Wette, 1 Quatember im December aus dem Wein- 
keller, Zehn Pfund huttzucker eodem, 1 E 17 loht Pfeffer, 
21 pfund Puderzucker bald hernach, 15 Rauchhüner von 
der Sämerei, 1 Schtvan, Wildpret zun Zeiten auch dahero. 

Wen sie diese accidentia bringen, werden von iedem Rthlr. oder 
deßen wehrt zu drincgelt gegeben 3 st. 

Anno 1655 den 1. Septemb. bin ich zu Lübeck zum Praesidenten 
im Seegericht erwehlet. Vnd mir dafür absonderlich iedes iahr 
zugesaget: 100 Rthlr. besoldung aus der Ersamen Kaufmanns 
Einnahme, die Dreuge genant. Wegen der muehe an diesem gericht 
werden alle iahr im Februario von der Hispanischen Collecte mir 
80 Reichsthaler durch ihren Bedienten ins Hauß gebracht vnd ihm 
iedes iahr ein Reichsthaler zum neben iahre verehret. (NB. Anno 
1664 haben Hauß Niebur vnd Sort vom Dorn, dero Zeit elteste der 
Hispanischen Sollecte mir anzeigen lassen, das diß Salarium wegen 
abgang der Nahrung nicht mehr gegeben werden tönte. Anno 1664 
ist dem Seegericht anstand gegeben. Vnd haben die See commercia 
Ao. 1665 gar abgenommen. Got bringe sie wider in flor vnd gebe 
einigkeit in der Stadt.) 

Anno 1656 den 18. Januarii ist vor hoch gemeldter frommer 
Fürst Augustus Sehlig im Herrn entschlaffen. Auf Ostern eodem 
anno habe ich noch eine stsiehrige 100 Rthlr. besoldung vnd 
68 Rthlr. 36 st als 100 schlechte thaler bekommen, die Seine 
Hochsehl. F G mir legiret. Wie mir den auch zu Kleid vnd traur- 
mantel Engl, tuch vnd flor zur Leibbinde vnd traur hutt gegeben 
worden. In der Leichprocession, welche den 28. Martij aus dem 
Schloß zu Ratzeburg in die Dombkirche daselbst gehalten, habe 
Ihre Hochs, f. G. Dauinb fecret,6) ich, als Cantzler, auf einem 
swartz samten Küßen für der leiche getragen Auch auf dem Sahle 
in gegenwart 7 Fürstl. Personen, 3 Fürstl. abgesandten vnd 
1 grast. Oldenburg. Abgesandten die Abdanckung gethan vnd nehme 
weiter keine Dienste an, sondern bleibe alleine bei der stad Lübeck. 

6) Siegelring, am Daumen getragen. 



25 

Anno 1664 sind mir wegen der schlechten Nahrung vnd 
zustandes zu Lübeck etzliche Einnahmen zurückgeblieben, so ich doch 
dringend benöthiget. Fraiv Braun Jvhnnsche hat keine Hausheure 
gegeben, iehrlich lOO $; Jacob Holste gibt keine reute, iehrlich 
138 K; Syndicat salarium wird nicht richtig bezahlet; Im Hause 
aus der Bnrgstraßen restiren, die ich iehrlich gar Nachlaßen müßen, 
20 Das Seegericht ist ausgehoben, trug iehrlich 240 Keller 
meines Hauses thaten iehrlich 30 #, stehen nun ledig; Boden waren 
verheuret iehrlich für 18 $, stehen auch ledig; Schomakers hauß in 
der Kysow sol 30 #, gibt kaum 25 Verlaß dich nicht auf 
deinen reichtum. Sir. V, 1. 

Copia meines memorials an die Herren der Cämcrey: 
Dieweil nunmehr in 2 jähren die dritte Syndicat stelle vaciret, 

Bnd noch nicht abzusehen wie bald sie möchte ersetzet werden: So 
bitt ich dienstfleißig mir von dem einbehaltenen salario so lange 
etwas, so viel E. Mag. guter Wille ist, zuzuwenden, bis solche stelle 
Wider besetzet vnd mir die verdoppelte arbeit wider abgenommen 
worden. Bin solches hinwider zu demeriren geflißen. Lübeck 29. April 
Anno 1668. 

Auf Michaelis eodem anno ist die 3te Syndicatstelle erst 
wider besetzet worden. 

3st auch mehrmahl von denn HH. der Camerei in Senntn 
gedacht, das mir etwas gebürete. Aber die gelder, davon es zu 
nehmen, kehmen nicht ein. Die burger haben auch darauf ge- 
drungen, wenn eine stelle vacirete, solle das gelt an die Cassa 
genommen iverden. 

Derhalben habe ich mein lusmorial gar nicht weiter urgiret, 
vnd nichts bekommen. Dienet zur uachrichtung. 

Ausgabe n. 
Anno 1630/31 summa des ersten gantzen inhres ausgäbe seind 

gewesen 407 Rthlr. 22 ß vnd die Summa so die Kindtaufe gekostet 
20 Vs Rthlr. 6 f» zusamb Rthlr. 437 4 jS. Alle Einnahme, die 
Gott dies Jahr Ao. 1630/1631 bescherett, ist ohne Hvltz vnd 
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Btctnalien Rthlr 695 3 (5. W,,z°s-» i'rab ®”tl !'» bm'<l m'I,< 

-mgnwmm-n dl -»sg,g-b°» »*��257 'I, 23 ss. fürnm geh.« 
aber ab das votum ') Hinfüro werde ich auch alle specrall ausgäbe 
zur Haushaltung, die meine hertzliebe Juugsraw gnntz häuslich vud 
fleißig verrichtet^ nicht anschreiben. Gott verleihe, das .vier ferner 
unser brott tut frieden vnd fegen eßen mögen. Amen. 

Anno 1631/32 ist die summa aller ausgäbe 46ihr Rthlr. 
gewesen, dieselben von eingenommenen 447 Rthlr 32 st abgezogen, 
habe ich mehr ausgegeben als eingenommen 20 Rthlr. minus 
8 $.8) Scheine dich nicht, alle ausgäbe vnd einnähme anzuschreiben. 
Syr. 42 B. 8. 

Preise für Getreide u. s. w.: 2 drompt Rogken zur Haus- 
haltung, den fcheffel für 1 Rthlr. - 24 Rthlr^, Gerste Schestel 
16 st,'Haber Scheffel 9 st, malz fcheffel 18 st, 2 « «ersten zu grntze 
2 Rthlr. 1 1u ® buchweitzcn grüße 1V* Rthlr. 11 st, 1 fcheffel 
Haber grütze 1 Rthlr., V* fcheffel Hirse 2 2 ® «ersten für die 
huener U #, 3 fcheffel weis Haber für die hnener k 18 st. 

Getränke: Vs tonne Lübsch Weisbier l1/* Rthlr. 8 st, 1 tonne 
speisebier 1 Rthlr., bier zum trincken tonne 2 Rthlr. 38 st, eine 
tonne Rommeldens mit fuhrlohn vnd accise 3 Rthlr. 8 st, ein viertel 
Ratzeburg eßig 1 Rthlr. . ^ . . 

Fettwaaren u. s. talgk 2«U#6 st, das lrespfmtd 
in gißen 3 st vnd drinckgeld 1 st, 1 hollendisch Käse l #, 5 lies», 
speisebutter k 2 Vs #, 1 viertelt Meybntter 14 #, 1 viertel lachen 
Hering l'/s Rthlr. 8 st, V- tonne Berger dorsch 8 #, eine halbe 
tonne dorsch 3 Rthlr., ein achtheil gesaltzcn lachs 4 #, cm halben 
drvgen lachs V- Rthlr. ist, 5« corintlein ä 4 st, Vs tonne 
Kriwitz apfel Vs Rthlr. 8 st, 7 M Pflaumen 11 st, /s üespfund 
Strewzucker ä 14 st. 

Fleischpreise, Schlachten n. s. w., 2 Ochsenzungen Vs Rthlr,, 
für einen Ochsen 20 Rthlr. 30 st, dem Man der ihn ins Haus ge- 
treckct 8 st, einem Knaben der nachgetrieben 1 st, Schlachtlohn 12 st, 
vier Rthlr. sür die Haut gekriegt. Wie die 3 schweine geschlachtet 

aj Von da ab hat die Ausgabe stets die Einnahme mehr oder 
iveniger überschritten. 
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ausgaben 2 Rthlr., Schlachtlohn für 1 schweln 3 st, de» schlechter 
Knechten für iedes schweln 3 st; 1 schafsbock l Rthlr., 2 par stoppet 
gense l Rthlr., junge huener stück 3 st, tauben stück 5 st. 

Stoffe, Kleidung n. s. w.: 2 licsT grob flachs ü 3 
15 Ellen grün in schwartz tapezerey zu bankpfülen die clle 15 st, 
rote damasken bette gardinen zu ferben 1 lk Rthlr. 8 st, seiden 
Fransen vmb bett gardinen 2 V« Rthlr. 8 st, Kirsch zu einem satter 
Hemde 3 Rthlr., für ein seiden somnrer mantell 6 Rthlr. 32 st, zum 
äugen tuche vnd Kinder luder 5 Rthlr., ein Kinder röcklcin zu 
füttern 1 Rthlr. 16 st, schugk für mein söhnlein 10 st, Schneider 
Rechnung vom 5. Juni 1630 bis esto mihi 1631 bezahlet mit 
8 Rthlr., mein braun tuchen Kleid 16 Rthlr. 16 st, der Jungsraw 
brustleib 3 Rthlr., Fainolo strümpfe 28 st, Kindermütze aus Samet 
1 Rthlr. 4 st, Floret Elle 3 $, Kamlot Elle 30 st. (1657) Weber 
vnd bleicher lohn fiir leinwand: Dirlendri 5 quartir breit elle l st, 
bleicherlohn das stige 12 st, gausaugen (Handtuchstoff) 3 quartier 
breit, elle n 1 st, bleicherlohn das stige 10 st; leinivand 6 quartir 
breit, elle ü 5 st, bleicherlohn das stige 5 st; bürwerck halb weis 
elle ü 8 st, bleicherlohn ä, stige 5 st, grob Maßen elle ü 1st. 

Vnkosten das eine schif holtzes von Ratzeburg einzubringen, 
sind acht gute Faden gewesen, 1 Rthlr. Wischmann Drinckgeld, das 
er aufsicht im ström gehabt vnd gcliesertt. Jeden Faden aufzufahren 
8 st, denen schiffleuten beini waßer jeden Faden 2 st, dem Holtz- 
meßer 6 A, den Karrenführers 8 st, iedem ihrer beiden Knechte 
Drinckgelt 3 st, zwei anfsctzern im Hause 18 st, fünf Personen die 
eingetragen 18 st, nemlich 4 st jeder frömden frawen vnd 3 st ieder 
gelehneten Magtt. Vnd darüber iedem eine mahlzeitt summa an 
gelde 23 # 5 st 6 «A. Einem holtzhauer ohn eßen vnd trincken 
habe noch 5 st des tages geben müssen. 

Mauersteine und Bau: Anno 1643 ein tausend Maiversteine 
20 #, ein fuder fand 8 st, eine mund kalk 12 $, ihn zu löschen 
8 st, ihn zu schlagen l $ 8 st, Wasserpumpe von bley zu legen 
kostet 25 Rthlr., 3 balcken h 12 Fuß ieder 2 K, 2 Timnierlenten 
tagelvhn 3 tage ü 14 st, ein quartir Holdach steine 6 L 4 st, dem 
Mawrmeister für 3 tage ü 20 st, seinem zupfleger ieden tag 1 
für bier des tages 3 halbstübchen 13 st, 2 greber 8'/» tag graben 
laßen, des tages iedem 12 st. 
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Hausrath it. s. )t).: Ein fewerbecken 1 Rthlr. 8 st, ein Korb 
zum Kindergerehte 1 Rthlr. 8 st, silbern topf meiner Jnngfraw zu 
machen vnd zn vergülden (ohne das silber) 1 Va Rthlr. Eine sechs- 
wöchnerin bettespinde zurecht zu machen 2 Rthlr., dieselbe zn ver- 
mahlen 3'/L Rthlr. 4 st. Für eine wiege zu machen 3 Rthlr., ein 
werme Korb 1 Rthlr., 1 Korbwiege 2 $, 1 Kinderwagen 9 Rthlr. 
66 st, hoher Kinderstuhl 4 Rthlr. 22 st, meinem söhnlein 1 nacht- 
gereht 1 Rthlr., 1 Bettspind 30 st, 1 Teichtrog 2# 6 fS, 1 spinratt 
lh Rthlr. 8 st, 1 großer Atlant 11 Rthlr., 1 Kutschwagen 46 Rthlr. 
12 st, Schreibpapier Ries 1 Rthlr. 16 st, ein wapen ins Fenster 
an M. Reichen gezalet 20 st. Anno 1635 den 16. Septbr. habe ich 
ein positiff von Jochim Fühßen vnd seinem mitgesellen gekauft von 
3 stimmen für 17 Rthlr. vnd habe ihnen meine alte Jehnische regal 
dazu geben vnd zum Gottespfennig 12 st. 

Löhne für Gesinde u. s. w. Zu Lübeck bekomet eine Magtt 
iehrlich zu lohne 3 # vnd 3 # für 2 Par schug, item 2 Heden 
Hemde, 1 flaßen vnd l Heden schnrtztuch, 12 flaßen vberhemd, die 
Amme so von Ostern Ao. 1631 meinen Sohn Thomaßen gcsenget, 
hat verdienet 20 # iedcs iahr, da sie gefeugett vnd darauf iedes 
iahr 10 4 vnd alles leinen, noch hat sie empfangen 76 4 vnd 
50 $ zn ihrer Hochzeit. Mietpfennige der Hebeammen 1 Rthlr. 
vnd lh Rthlr. der Wärterin, für 11 ivochen der Wärterin 3 Rthlr., 
der Castorfl mein söhnlein 5 tage zu sengen, Weil die Amme kranck 

Rthlr. Für der Ammen Kind zu Rostock ein quartal 3 Rthlr. 
Gebräuche, Weihnacht, Neujahr u. f. w. Beichtgeld 

1 7* Rthlr., Vierzeiten Opfer 1 Rthlr., cum conjuge fürm thor 
spatzieret ausgaben V- Rthlr., mein Jungsraw des Ambtschreibers 
zn steinhorst söhnlein 5 Rthlr. Patengeld vnd der ivärterin 1 Rthlr. 
Verehrung dem gesind ans Weinachten, nemlich der Magt 4 Rthlr. 
6 st, der Senge Amme 3 Rthlr. 12 st vnd der magt zum tuch 
2 Rthlr. 22 st, einem inngen zum Kleide 3 Rthlr., der alten 
Agneten, so im Hause hilft, '/- Rthlr. 8 st. Meiner Jungfraw zum 
Heiligen Christ gegeben 10 Rthlr., den Weisen im Kinderhause die 
vmbgesungen ih Rthlr. vnd 4 lichter, wird iehrlich gegeben. Ncv- 
iahrsgaben, iehrlich zu entrichten: Ehrn LI. Johanni Reichen 2 stübchen 
wein 2 4, dem Glockenleuter 6 st, dem Hnndevoigt 6 st, dem Cüstcr 
8 st, dem Scharfrichter, Fronenpflicht genannt 3 st. 
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Krankheiten u. s. w. Ei» Wolfszahn in silber pro Molo 
Thoma, das ander silber ist darzu gethan 3 Rthlr., meinem 
vngetanften söhnlein die Zunge zu lösen 12 st, halbier wegen meines 
söhnleins etwas ausgegangenen Nabels !h Rthlr. 8 st. Anno 1658 

' hitziges Fiber m. hertzl. Hausfrawen: dem Küster zu St. Marien auf 
der Cantzel zu bitten 6 st; zum Domb auch zu bitten I #8(5; in 
St- Annen 6 #; im weisen Haust 6 #; In 4 Kirchen für die 
Gotlob angefangene Besserung zu daucken jedem Küster 10 st. Herrn 
M. Reichen weil er sie oft besucht 2 Rthlr. 6 st; dem Balbirer 
5 Wochen nach der Frawen Halse vnd vesication zu sehen 18 $; 
für gentzliche Besterung zu dancken zu Set. Marien 12 st, zu 
sct. Ottilien 10 st. Dem Herrn Medico D. Laurentio, Phvsico, 
May bis August 60 #. 

Anno 1663 ist wegen des Türcken eiubruch auf den, Reichstage 
zu Regensburg bewilliget, das ieder stand 50 Römer monat erlegen 
solle. Vnd bin ich auf 20 Rthlr. gesetzet. Mit 16 Rthlr. aber 
sind die Herren vnd bei der Cvllecte sitzende bürger friedlich gewesen, 
also das ich zu iedein Dausend, welches die Stad erlegen müßen, 
einen Reichsthaler gegeben. 1 Römer monat ist 320 Rthlr. Anno 
1664 den 23. Octob ist von allen Eantzeln gedancket worden für 
den 20iährigen stillstand mit den Türcken getroffen. Deshalb hab 
ich, Gott lob, keine Türckensteuer mehr gegeben. 

H a u s k a u f. 
Auf Michaelis Anno Christi 1632 habe ich von Andreas Hund 

im nahmen Gottes mit einrahten derer von Wicken erblich gekaufft, 
daß Haust welches ich zu Lübeck bishero zur Miete bewohnt, in 
welchem ich meine hertzliebst geheirahtet, vnd in welchem meine 
beiden söhnlein Thomas vnd Jochim Fridrich geboren, gleich neben 
meines Schwiger Vatern s. Hofe«) ober gelegen. 

Daß Kaufgeltt seind 5100 fr. Reinlich zwey Dausend ein 
hundert Marck, welche die Kirche Sauet Otilien darinne hatt: die 
werden alle iahr auf Ostern verrentet, mit — 105 #, „emlich fütife 

9) In der St. Amienstraße, s. o. S. 13. 
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vom hundertt- Dazu gebe ich Andreas Hundten Ein Dausend Rthlr., 
seind p. tsmxorv 3000 # bahr gelt, also kostet dieses Hauß 5100 #. 
Gott sey Lob, der mirs bescheret hatt, vud gesegne vns seine Kinder 
darinnen gnediglich. 

Mitwochens nach Pauli bekehrung, war der 30. Januar Ao. 1633 
post, merickiein ist mir dieses Haus, öffentlich sürm Rahte zu Lübeck 
verlaßen. Dingstages, den 12. Februar Ao. 1633 ist mir diß Haus 
im Stadtbuche zu Lübeck zugeschrieben Libro 26 fol. 4 Nicolai. 

Die 105 # Rente sein und werden der Kirche Set. Jllien nach 
Lübschen rechten nicht versetzen sondern alle iahr richtig abgetragen, 
welche der Werckmeister ans Sanct Jllien Kirchhofe empfanget. 
Nemlich 100 A bahr, dan 4 ^ schoß, vud 1 $ behelt man zurück 
als ein Drinckgelt. 

8 st Vorschoß, 12 A Hanßschoß vud dan das Vermogenschoß 
bleibe ich nicht schuldig, sondern bringe es alle iahr selbst aufs 
Rahthauß. Den Garten Platz, hinter meinem Hause, welchen ich 
Ao. 1640 von Johan von Stilen, meinem nachbar erblich gekauset, 
habe ich den 23. Martij Ao. 1643 an seine Wittwe sollig bezahlet 
mit 50 Rthlr. und bei 50 Rthlr. darin verwendet, den Platz mit 
ncwen Plankwerken zu verwahren, zu verhogen vnd, iveil es ein 
wüster ort, darinnen nur 2 alte Obstbewme vnd etwas Kohl ge- 
standen, zum garten zuzurichten. 

Anno 1639, als nach Pfingsten zu Lübeck die Peste etwas 
angefangen, welche im Augnsto, alß ich 4 Wochen mit ^��8 ist. 
dem regierenden Hertzog zu Sachsen in Hadelu verreiset vnd btfe 
den 17. September außen gewesen, sehr vberhand genommen vnd 
meines nachbaren Haus zur Sühden seiten inficiret, ist meine gel 
Hausfrav den 12. Augusti mit großem schrecken aus meinem Hanse, 
so sie verschlossen, zu ihrem vielgeliebten bruder gegen ober ein- 
gezogen vnd daselbst biß auf den tag Simonis et Judae geblieben, 
wofür ich demselben geschencket = 1 Rosenobel, 1 Eugell vnd 
2 Ducaten seinen Kindlein. 

Anno 1648 habe ich auf H. Gotschalch von Wicken einraht 
Herman Kampferbecken Hauß an sanct Johannis vnd der Kvnigs- 
straßen Ecke gekauft, als ich zum Lübschen Syndico verordnet, vnd 

j-ToiW«, 
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dem rahthause neger wohnen müßen. Daß Kaufgeld sind 8500Marck; 
Obere Stadtbuch Oibio 27 fol. 106 Mariae 

Anno 1650. Die Bawkosten im hinter Hanfe an der König- 
straßen belauffen sich alleine auf 700 Rthlr. vnd darüber. Ich 
habe aber dieselben nicht zu dem ende angeschrieben, das mir der 
Kauf dieses Hauses gerewe. Sondern ich danke Gott, das ich das 
vorder Haus wol vnd gutt gebauet bekommen, Welches hoch würde 
anzuschlagen sein, wen man nach diesen bawkosten die rechnung 
machen wolte. Ich habe die bawkosten meinen nachkommen blos 
zur Warnung angemercket, Das sie sich für bawen hüten, vnd 
keine Handswercksleute anschlage, welchen sie vorher gar geringe 
machen, trawen sollen. Wen aber die noth erfordert, das inan 
bawen müße, sollen die Materialien vorher niit vorteil eingekausset 
werden, als truckene breiter vnd holtzwerck, Kalck, grobsand, wol 
ausgebrante steine. Sonst müßen 1) die arbeiter darnach warten, 
2) untüchtige materia in der eill genommen vnd 3) dieselbe dennoch 
ans das tewerste bezahlet werden. Bawkosten am Sohde: Zur 
linden Hand, wen ich aus meinem thorwege gehe, an meiner mawer 
lieget ein Sohd 3 manntiff mit großen Feldsteinen kostbar abgesetzet. 
In Fewersnvht, so Got abwende, ein gutes pertinens meines 
Hauses, daran niemand weder E. E. Raht noch nachbar interesse hat, 
sondern gehöret allein zu meinem Hause vnd reichet zum theil unter 
meinen hinterhoff. 

Geburt eines Sohnes. 
Ao. 1631 den 4. Martij, ftühe gegen 3 virtel auf zwey ist 

mir Got lob ein söhnlein geboren, vnd den 5. Martij in der 
H. Tauffe nach meinem S. Schwigervater Thomas geneunet worden. 
Auf welches Kind taufe ausgegeben, wie zur nachrichtung folget!: 

Dia ^ativitutis. 
Ein tonne Lübsch Weisbier 10 # 
Ein stübchen Reinwein 3 ' 
Ein stübchen Luterdranck (Vinum claretum) 3 > 
1 V* ® Zucker brot k 1 # 12 |8 2 > 10 p 
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3 Ä confect ä 22 fS 4 # 2 ß 
2 Tutz Nurenberger Kuchen ä 4 p g - 
1 Dutz das stück zu 3 st 2 - 4 st 

Selben morgen wie mein söhn Thomas geboren, ist für die 
Fraven gespeiset 1. Eine suppe von Lutterdranck 2. gebratenes von 
einem rehezimer vnd zween Capaunen. 3. Kirschen suppe 4. Karpen 
vnd obgesetzter confect ausgetheilett. Das Gesinde ist Letzt nicht 
gespeiset. 

Oie Baptismi Martio 5. 
2 'S? Candirte fachen ü 2 L 4 st 4^8st 
Ein großer marcipan 8 - 
4 Ä confect L 22 st 5 - 8 st 
2 Vs Dutz Nurenberger Kuchen a 4 st 7 > 8 - 
2 V- Dutz Kuchen, das stück zu 3 st 5 - 10 - 
1 Vs E Zucker brott L 28 st ��2 - 10 - 
2 stübchen Peter firnen a 40 st 5 . 
1 stübchen Lutterdranck a 3 st 3 - 
1 stübchen Reinwein k 3 # z - 
Noch 1D confect 22 st vnd 3 kistel candirte 27 st 3 - 1 st 

Dieses ist den fraven vnd dem gesinde ausgetheilet, vnd die 
fraven nicht sondern das gesinde gespeiset worden mit: 

1. vier ® Reiß ü 6 st 1 
drei stübchen Milch darzu — 

2. Zwanzig 'S? Rindfleisch zu kochen k 2 Vs st 3 
3. sechzehn 'S? Rindfleisch zum braten 2 
Weisbrott ans beide tage 3 
Ein holländisch Kesen k 14 ® 2 
den armen 1 
ber Fraven die das Kind zur tauf getragen — 
Ancillae nativitatem mihi denuncianti 3 
Dem Custer 1 
H- Diacono Baptizanti 1 stübchen Malvasir 3 
H. Bastori, die Dancksagung zu thun 2 stüb- 

chen Atalvasir 8 
Der Hebammen, ein Roscnobell 12 
Ein schüssel den macipan aufzusetzen, vom 

Kannegießer geheuret — 

8 st 
12 - 

2 - 
8 - 
6 - 
6 - 
8 - 

12 - 
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Summa was die Kindtaufe gekostet 39 ’/a Rthlr. 22 (5. Der 
Kirchgangk wird nur mit einer ftaven verrichtet vnd darbet keine 
sondere Unkosten gethan. 

Kirchgang. 
Gäste die auf meiner vielgeliebten Jungfrawen, Gott lob, mit 

gesnndheit verrichteten dritten Kirchgang meines söhnleins Nicolai 
Carstens Donnerstages for Biti Ao. 1634, war der 12. Juni, seind 
eingeladen worden. Diejenige, so nicht erschienen seind voran mit 
einem kreutz gezeichnet: f Ehr. Hartwich von Bülow vsoanus vnd 
's Ehr. Benedictns Wincler 9., die Pathen, f Ehr. Diederich 
Bronibse, Senator vnd dessen Hausfraw, Pathen, Ehr. LI. Johannes 
Reiche, Pastor, dessen Hausfraw, H. Johan von Wicken, H. Herma» 
Wetke, H. Gotschalck von Wicken, dessen Hausfraw, Almoth von 
Rußen vnd Gardrut von Stilen, H- Bolmehr Warendorff, dessen 
Hausfraw, H. Thomas von Wicken, I. Cathrina Cölers, dessen 
gespons, Heinricns Casseburg, dessen Hausfraw, Wirth vnd Wirthinne. 

Tractamenten: 1) In der mitte eine wilde schwein Keule, Ein 
Kalkünisch Hun, vnd ein halb lamb gebraten. Ans beiden seiten eine 
weinsuppe, Gebackels, sallade vnd allerhand einduncke. 2) Nenn iunge 
Hüner mit stickelbirne in der Mitte vnd Fische auf beiden seiten. 
3) Lambfleisch in der mitte. Braun gekochte Ochsenzunge ans den 
seiten. 4) Eine Pflaumentarte in Mitte, Butter vnd Kese an den 
seiten vnd Krabben, Conseet, Kuchen, Mandel, Rosinen, Feigen vnd 
Erdbeern, iedes gedoppelt vnd also 10 schalen. Getrenckc: > Reinisch- 
wein, 2 Rommeldeus, 3 Alkantenwein (Alicante) für die frawen, 
darvon kaumb ein quart ansgetruncken, aber vber eine halbe tonne 
Rommeldeus, den die Mcnner haben alle rensche gehabt. Des 
Abends ist Ehr. Pastor Reiche, dessen Fraw wie auch die Brömseschen 
vnd Almoth von Rußen nicht gebliben. Die andern sein alle ge- 
bliben. Aber an eßen ist nichts newes, als ein gericht fische vnd 
gebackels mit dem kalten gebratens aufgesetzet worden. 

Vnkosten zur Unterweisung der Söhne. 
Meine zwene Söhne, Thomam vnd Joachininm, hab ich zu 

Ratzeburg vnd allster, von Biti a. d. 1636 in die Schnele geschickett. 
Diese Ostern Ao. 1638 einen eigenen Praeceptorem, Christianum 

Ztschr. d. B. s. L. G. VHI, 1. 3 
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Vossium, Theologiae studiosum, eines Predigers Sohn von Großen 
Gartze, angenommen, das er meinen kleinen Sohn Nicolaum auch 
mit insütniren vnd lesen zn lehren anfangen solle. Dafür geb ich 
ihme ober freyen tisch, stubc, bette, vnd wcsche, lichte, iehrlich 
40 Rthlr. zur befoldung. Zum Weihnachtabend habe ihm 
10 Rthlr. verehret, vnd zum heil. Christ l Ducaten, ein Hemde 
vnd einen Bberschlagkragen. Ao. 1639 habe ihm zum heil. Christ 
gegeben: 2 Ducaten, ein Hemde, vnd 2 saugtücher vnd 3 schlafhauden. 
Ao. 1645 ist aus recommendativn H. 1). Schönmanni zu Rostock ein 
studiosus, nahmens Johannes Conrady, Brunsvicenfis, wider zu meinen 
Kindern pro kraecwptoro gekommen. Ist aber Ao. 1647, weil er 
ein ärgerlich leben zn führen angefangen vnd öfte des nachts an 
ungenannten örtern ausgeblieben, dimittiret ivorden. Den 23. May 
ist >1. Daniel Pfiitznerus auf recomendation H. M. Johannis Reichen 
junioris von Wittenberg ankommen vnd meinen Söhnen zum 
Praeceptore vorgestellet worden. Ao. 1650 den 26. April ist er mit 
den Kaufleuten auf Leipzig gezogen. 

Einen Jnstrumentisten habe ich bestellet, meine 3 Söhne alle 
Mitwoch vnd Sonnabend nach mittags 2 stunde daheimb aus dem 
instrument spielen zn lehren, vnd ihme monatlich für alle drei ver- 
sprochen 2 Rthlr., welcher angefangen den lOden Julis Ao. 1641. 
Auf Weihnachten Ao. 1642 hat Ehr. Pastor Aegidianus M. Johannes 
Reiche seinem Pahten, Joachim Friderich ein chormeßig instrument 
geschencket. Ao. 16,44 den 13. April hab ich diesem Jnstrumentisten 
sein leistes monat gelt entrichtet, vnd weil nun die Kinder fast drei 
iahre schlagen, auch absetzen vnd stimmen gelernet, als hab ich de 
novo mit ihme contrahiret, das er alle 14 tage nur ein mahl zn 

, ihnen gehen vnd für ieden gang einen Reichsortsthaler haben solle, 
;cti thun in 8 Wochen = 1 Rthlr. Dieses hat gewehret biß Michael 

* I^V dicto anno, hernach haben sich die Kinder alleine exerciren müssen. 
Anno 1641 im Frühlinge, als mein Sohn Thomaß zehn iahr, 

Joachim Friderich nenn iahr vnd Nicolaß sieben iahr alt geworden, 
auch in allen dreyen, Got lob, feine vnd zum studieren geneigte 
Ingenia vermercket worden, habe ich im nahmen Gottes angefangen, 
keine gelder in Häusern oder sonst ans etzliche iahr auf Zinse mehr 
zu belegen, sondern was ich mit Got vnd ehren eröberen vnd ersparen 
kan, bahr beizusetzen, damit wen die Kinder ad studia Academica 
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J schreiten selten, es ihnen an Mitteln nicht ermangelen sondern ein 
ieder iehrlich zweihundert Reichsthaler anzuwenden haben möge vnd 
solches init einem ieglichen vier iahr continuiret werden könne, biß 
sie hernach selbst etwas; darzu verdienen. 

Reisen. 
Deponiren habe ich meine drey Söhne laßen zu Rvstogk Mit- 

wochens nach Jacobi den 27. Julis Anno 1642 vnd ihren Praecep- 
torein mit genommen, bin auch, nmb mehrer ansticht willen ans der 
reise selbst mit dahin gewesen. Vnd geben für iedem dem Depositen 
1 Rthlr., dem Deeano M. Huswedelio pro absolutione 1 Rthlr., 
dem Magnifico D. Schüemann pro inscriptione 1 Rthlr. vnd pro 
testiluonio 'k Rthlr. Für wein bei der absolution gebrauchet 
Vs Rthlr., summa 10 Rthlr. vnd 1 Ortt. Dem Kutscher aus vnd 
zu Hauß 10 'h Rthlr. Für ein Paßzettnl vom Raht zu Lübeck 
V« Rthlr. Zu Rostvgk in der Herberge mit dem drinegelde 
10 Rthlr. Bnterwegen hin vnd her insonderheit zur Wismar 
verzehrt vnd den soldaten vf den Poßen, convoyen gelt wie sies 
genant, in alleß 8 Rthlr. Summa 39 'k Rthlr. 

Reise nach Salzwedel. 
Fortzeichuuß, waß auf der Reise nacher Saltzwedel vom 21. 

biß den 31. Julh Anno 1645 vohr Reisekosten vnd maß vertzehret 
auch sonsten ausgegeben ist. 

Hinreise. 
Einem Knecht, der den H. Doct. nach Lawenburg biß Artlenburg 

an der Elbe geführet, drinckgeld 2 st; Zwee Persohnen, welche über 
die Elbe geführet, iedem 3 st, thut 6 st. Einen Man, der uns von 
Artlenburg nach Lüneburg geführet, geben 4 st; Zu Lüneburg ver- 
zehret nebenst der kalten Küche 24 st; Biergeld daselbst 5 st; Einen 
Wagen von Lüneburg biß nachher Salzwedel gemietet 5 Rthlr. 8 st; 
Für einen Schlagbaum, nicht >veit von der Burg gelegen, aufzumachen 
dem Knecht geben 1 st; Zur Burg verzehret 8 st; An zwei orten 
Bier langen laßen 4 st; Wie der Herr D. von Saltzwedel biß nach 
Thilsen gefahren, der Kntzger verzehret 8 st, Biergeld derselbe 4 st; 
Auch da der Herr Toct. beim Bürgermeister zu Gaste geivesen vnd 
der H. 1). zu Hauß geführet worden, dem Kntzger Biergeld 6 st; 
Stoch zu Saltzwedel verschencket 11 Rthlr. 

3* 
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Zurück Reise. 
Dem Kutzger, welcher von Salzwedel biß Bergen geführet, 

Biergeld 6 fl; In Bergen verzehret 22 fl, Für ein Stroh lager 1 fl; 
Bon Bergen mit der Post biß nach der Burg Fährlohn geben 36 fl; 
Weiter von der Burg biß alten Meding, Fuhrlohn 32 fl; Zn 
Lüneburg verzehret, zn Mittage 24 fl; Einen Wagen von Lüneburg 
biß Artlenburg gemietet 17-2 Rthlr., zu Lüdershausen aufm Zollen 
in der hin vnd wieder reise, den Soldaten Biergeld geben 4 fl; Von 
Artlenburg biß nachher Lawenburg, tvoselbst wir zu Waßer hingefahren, 
vnd 3 Persohnen aufm Bohte gewesen, denselben Biergeld 7 fl; Zu 
Lawenburg in LI. Hanß Hause Biergeld 10 fl; Bon Lawenburg biß 
Schwarzenbeck dem Knecht Biergeld geben 2 fl; Bon Schwarzenbeck 
biß Ratzebnrg dem Knecht Biergeld geben 2 fl, Bohr Bücher, welche 
zn Lüneburg gekaufft vnd nicht eingebunden sein 36 fl, Summa 
23 Rthlr. 30 fl. 

Sonnabends für Exaudi, Anno 1647 bin ich mit meinen 
3 Söhnen vnd ihrem praeceptvre M. Pfüynerv, nach Hamburg 
gcreisett. Woselbst sie am Sontage Exaudi alle Kirchen vnd folgende 
tage die L>tad besehen. Am Donnerstage für Pfingsten frne nmb 
6 sind wir wider zurückgefahren vnd selben abends vmb 7 zu Lübeck 
angelangett. Die Kutsche hat für die hin vnd her reise bekommen 
IO Rthlr., zu Hamburg sind verzehrett 14 Rthlr. mit dem drine- 
geldc. Im Zuchthause '/s Rthlr. der armuth eingcsteckett. Ans der 
hin vnd her reise etwa 1 Rthlr. ausgegeben, wen wir zn mittags 
abgeleget haben, Summa 25 '/-> Rthlr. ohne maß den Kindern sonst 
gegeben, etwas für ihre Mutter vnd Swestern einzukanfsen vnd 
mitzubringen. 

Reise nach Helmstedt. Anno 1650 Montages nach Bocem 
jucund. den 20. Mais bin ich mit meinen 3 Söhnen von Lübeck abe 
nach Helmsted gereiset. Bor der abreise haben sie bei dem Morgen 
gebehte gelesen, Thomas das 9. Eapittnl des Buches der Weisheit, 
Joachim Fridrich den 139. Psalm, Nicolas das 4. Eapittel des 
Büchleins Tobiae. Bnd hat ein jeder einen Rthlr. in die armen 
büchsc geleget. Als sie die vorige ivoche den freunden valediret, sind 
sie mit ansehnlichen viatieis begäbet worden. Nemlich: Herrn 
Bürgermeister Müllers Sehl. Frav Witve iedem 1 Rosennobel, 
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H. Gotschalch von Wicken jedem ein güldenen ring vnd 4 gold fl., 
Thomas von Wickeden iedem einen Ducaten, Frav Margareta 
Pechmanß iedem 2 Rthlr. altestücke, Frav Almoht von Nahen iedem 
1 Rthlr., Frav Anna CaßeburgerS iedem 2 alte Rthlr., die Mutter 
iedem ein silbern löffel vnd güldenen ring. Ich einem ieden 
2 Ducaten. Bnd ist mercklich, das ich eben am Montage nach 
Exaudi, an welchem tage es gerade 20 iahr werden, das meine 
Hochzeit gewesen, mit meinen Söhnen in Helmstedt kommen. 218 Reichs- 
thaler habe ich ihnen gelasen, als ich von ihnen gezogen. 

Anno 1651 sind sie nach Straßburg verzogen vnd daselbst-f— 
bis zum August Anno 1652 verblieben. Weil sie aber, durch böse 
gesellschaft verführet, schulden gemachet, hab ich 1810 Rthlr. nach 
Straßbnrg zahlen müßen vnd hab sie von dannen genommen. Den 
7. Aug. ist Joh. Fridrich nach Basel vnd den 11. Aug. Thomas 
vnd Nicolas nach Gießen gezogen. Habe in Summa 4108 Vs Rthlr. 
gezahlet, die meine 3 Söhne in 2 vnd 1 viertel iahre bahr 
empfangen. Thomas vnd Nicolas sind nicht recta, meinem befehl 
zu folge nach Gießen gezogen, sondern zn Francfurt am Meyn 
im Wirtshanse eingekehret vnd haben sich 2 jungen vnd ein Pfert 
zugeleget. 320 Rthlr. habe ich nach Francfnrt schaffen müssen, sie 
aus dem wirtshause zu liberiren, da sie dann endlich nach Gießen 
gezogen. Got stewer dem Satan, welcher der stndirenden Jugend 
nachstellet, das er sie nicht überweltige. Den 2. Julij als am tage 
Marien Heimsuchung Anno 1653 hat Thomas eine übungs Predigt 
in der Kirche zu Crummesse gehalten, die er löblich abgeleget. 
Nicolas studirete auch fleißig. 

Joachim Friedrich hat sich zu Basel ordentlich geführet. Anno 
1653 ist er von dorten mit dem von Uffeln'") nach Genaue, Grenoble, 
Lion, Orleans.vnd Paris kommen vnd darauf nach Italien gezogen. 
Den 26. Julij 1654 ist er, Got lob, wider in Lübeck ankommen vnd 
hat hierauf bei mir zu Hause sein striäia continuiret. 

Anno 1654 habe Nicolas nach Frankreich vnd Thomas nach 
Wittenberg verschicket. Thomas ist am 10. May zu Lübeck wieder 
ankommen vnd Nicolas den 17. October. Anno 1657 den 2. Sept. 

'") Dominicus von Uffeln, Erbherr auf Dutzow, Turow und 
Roggendorff. 
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ist Nicolas mit Thomasen, beruffenen viaoono nach Saltzwedel ge- 
reiset, seine introductivn beizuwohnen. 

Anno 1657 Mittwochens in der Osterwoche ist mein Sohn 
Joachim Friderich zu Lübeck auf eine Mietkutsche gesessen vnd im 
nahmen Gottes nach Rostock gereifett, wofür er dem Kutschern für 
sich vnd seinen Koffer 2 Rthlr. Den 13. April ist er in riZoroso 
examine Gott lob also bestanden, das ihm macht gegeben pro Licentia 
M disputiren. Meine gel. Hausfraw vnd Kinder sind dem jungen 
Liccntiaten entgegen gefahren, ihn von der Mietkutsche zu Schluckup 
gefordert vnd in ihrer Carosse herein geholett. Der wehrte heilige 
Geist regier ihn, das er diese große ehr anders nicht als zu Gottes 
ehr vnd des negstcn nutz anwenden möge. 

Brautwerbung für den ältesten Sohn. 
Den 29. August desselbigen iahres hat meine gel. Hausfraw 

vnd ich, in gegenwart H. Nicolai Mnhts vnd Thomaßen, welche den 
28. eodem anherokommen, im nahmen Gottes bewilliget, das er 
H. John Gladen s. iungste tochter heiraten möge. Bnd habe ich 
ihm mit gegeben, Ihr zu verehren: 1 gülden ring mit einem Mittel 
diamant, wen er Sie nach geschener seiner ordination vnd introductivn 
zum ersten mahl sprechen würde, würdig 12 Rthlr. Eine güldene 
Halskette 2 Vs loht swer, vnd 2 Armbcnder beide 2 loht 1V* gr. 
swer mit meinem wapen, jedes loht 6 Rthlr. 

thun 
vnd jedes schlos zu machen 28 st, deren 3 
Eine große Pantzer Kette iviget 10 loht k 6 Rthlr. thut 
4 Denckringe für der braut 4 swestern, wegen alle 

viere 1V* loht vnd Vs vom gr. thun 
Arbeitslohn für die große Kette 

für jeden Denckrinck 2 # thun 8 $ 
2 gedoppelte Ducaten, der braut Mutter zu verehren 

in .Summa 127 Vs - 15 - 
Thomaßen für seinen Prediger mantel geben 23 Rthlr. vnd 

habe ihm annoch in summa 1299 Rthlr. zur ausstewer gegeben. 
Der Wandel sei ohne geitz vnd läßet euch begnügen an dem, das da 
ist. Hebr. 13 B. 5. 

28 Vs Rthlr. 18 st 
1 Vs - 12 - 

60 - — . 

9 - 9 - 
5 - 16 - 
2 Vs - 8 . 
8 - — - 
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Erzichmig der Töchter. 
Meine tochter Anna Elisabeth ist auf Ostern Ao. >646 vnd 

Barbar auf Ostern Ao. 1647 in die Knüppelschule geschicket worden. 
Lesen haben sie bei der Söhne Praeceptoribns gclernet. Vnd schreiben 
gleichfals daheime. Knüppeln vnd Rehen haben sie außerhalb Hauses 
gelernt vnd icde für ein quartal einen Rthlr. gegeben. Ao. 1651 
hat Anna Elisabeth für das wircken 4 Rthlr. voraus gegeben, darauf 
hat sie noch 26 Rthlr. voraus gegeben, das beu^werck, blumenwerck 
vnd alles zu lernen, was ihre Lehrftawe kan. Barbara gibt alle 
monat 2 Rthlr. vnd lernt Küßen vnd blumen werck neyen. Sie 
haben fleisig gelernet vnd in den iahren, Gvt lob, schöne arbeit 
machen gclernet. 

Bricflein so meine tochter Barbara zum Heil. Christ 
geschrieben vnd mich sehr erfrewet. Ao. 1653. 

Liebes Kindlein Jesuß, ich sage dir leiblig von Hertzen Lob vnd 
Danck für deine mannigfaltige gaben, so du mir bis anhero alle Jahre 
reichlich vnd überflüssig bescheret hast. Bitte auch ferner, du wollest 
solche deine gütt- vnd mildigkeit dieses Jahr an mir beweisen, vnd 
mir dasselbe bescheren, dessen ich theils zu meiner Gottesfurcht theils 
zu meiner leibes nohtdurft benohtiget bin, Als die zwölf Andachten. 
Einen florcn Kragen. Ein pahr stören Handbletter. Eine bunte flvhr. 
Etliche Hauben. Schnuptücher. Leinwand zu weißen Schurtztüchern, 
Handbender, Schuch vnd Schuchbender. 

In gleichen bitte ich du wollest meinem ältesten Bruder 
bringen tvie folget. D. Glassij Exagesin Evangeliorum e. Episto- 
larum. Einen Hatt vnd huttbant. Zwey pahr doppelte Canonen 
(Stiefel). 

Ich tvil hinwieder fromb vnd meinen Eltern gehorsamb sein. 
D. L. T. 

Barbara Carstenß 
m. Hand. 

Meinem Leiben Jesulein 
dem Herscher ober Himel 

vnd 
Erden. 
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Aussteuer der ältesten Tochter. 
Anno 1660 hat meine Tochter Anna Elisabeth H. D. Christian 

Koch, König!. Swedischen Rahr in Vor Pommern geheyrathet. Alst 
sie sich den 15. Aug. zum ersten mahl gesprochen, hat sie dem 
H. Doctori in einem beutcl an gold vnd silber verehret Portugals., 
Rosenob., Dncaten, wehrt 50 Rthlr. Einen rinck mit Diamanten 
hat sie ihm darneben gegeben. Die Bräutigams Hutschnur hat ge- 
wogen nenn loht fronen gold, das loht 6 Rthlr. = 54 Rthlr., 
Für die Rose darauf zu machen 5 = l Rthlr. 32 jS. 2 Braut- 
kasten von eichen holtz, dem tischer 10 Rthlr., dem Mahler dieselben 
zu bemahlen 4 Rthlr., dem schmide zu beschlagen 10 Rthlr. Zu 
ihrem schlechten tralvringe sind kommen 3 Ungerfl. vnd machelohn 
2 $, thun 6 Rthlr. 32 ft. Bräutigambs Kragenkette, gewogen 
6 loht, das loht 7 Rthr. 8 st, thun 43 Rthlr. Brantschatz 
3000 Rthlr. Zum Spilgelde iehrlich 50 #. Für Duhnen vnd 
Federn zu 2 aufgemachten betten vnd 12 Haubtküßen (1 E Duhnen 
V* Rthlr. zugekauft) 64 Rthlr. 45 fl. 

Für Camrichtuch an die Fredenhagensche bezahlet 67 Rthlr. 
Dem Wandschneider Fredenhagen wegen eines Scharlach roten rockest 
15 Rthlr. Dem Schneider gegen ihr Hochzeit machelohn 21 Rthlr. 
Des Seiden Cramers Kratzen Rechnung für ihre ehrenkleider 
200 Rthlr. Zu ihrem Jungfrawl. Eingedömte ist ferner kommen 
1000 Rthlr., welche aber Sie vnd meine jüngste tochter Barbara 
künftig nicht, sondern allein den brantschatz, conferiret. Den das 
Eingedömte sollen die töchter frey haben vnd nicht conferiren darumb, 
das die Söhne viele stndir vnkosten auch nicht conferiren vnd ich das 
eingedömbde von meinen Solarien gezeuget habe. 

Heirath des zweiten Sohnes. 
Mein ander Sohn Joachim Friderich, der Rechten Licen- 

tiatus vnd der Fürst!. Glider Sachs. Ritter vnd Landschaft pro 
ioillp. syndicus, heirahtete Frawen Margareten, Sehl. Lüder 
Holmers tochter vnd Sehl. Baltzer Lashorns Witwen. Joachim 
Kuß, der braut testamentario vnd Freiwerber, verehret 1 pocal 
10Vs Rthlr. Als er sie am 21. Jannarii Anno 1664 zum ersten 
mahl gesprochen, habe ich ihm zugestellet, ihr zu verehren einen 
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gulbett ring mit 3 Diamanten, estimiret ans 15 Rthlr., vnd die 
Hochzeit oxpsnssri — 292 Rthlr. 6 |5. Weil Got lob die Hochzeit 
eingezogen gehalten, ist gar keine strafe gefordert worden. 

Bcgräbnißkosten beim Tode der Frau. 
Mit meiner vielgeliebten Hausehre habe ich 32 iahr, Got fei 

ewiges lob, weniger 12 Wochen, einen fridfamen gesegneten ehstand 
gehabt. Aber Anno 1662 am 17. Febrn., war der Montag nach 
Invocavit, früh morgens uiub 5 Uhr, ist sie in Christo sehlig 
eutschlaffen. Got sei ihrer sehlen gnedig, vnd gebe mir eine sehlige 
nachfolge. 

Vnkostciu Dem Küster nach der Predigt zu dancken 1 | 8 fS, 
den Sarck ins Haus zu bringen 1 Rthlr. —. 3 K, dem Herrn 
Superattendenten 1 Ungarfl. 6 $, 4 dcrv Zeit Pastoren jedem 
2 Marckstück 16 dem Beichtvater Ehr. M. Reichen 2 Ungarfl. 
12 K, 12 Diaeoni iedem 1 Rthlr. 36 $, dem Rectori Scholae 
2 Marckstück, 7 Schulcollegen iedem 1 Rthlr. 21 #, den schillern: -3XS- 
Primani 90 A 3 st, Secundani 35 ä 2 st, Tertiani 40 ä 2 st, 
Quartani 30 A 1 st, Quintani 50 k 1 st, Sextani 80 A 1 st, 
dein Custodi 12 st, den trägem iedem 1 Rthlr. vnd in ihre buchst 
5 Rthlr., thun 15 Rthlr., dem Todtenbitter 12 $, den Klvckenlcutern 
5 K, Drinckgelt denselben 3 K, dem Hundevogt 10 st, Ten Bettcl- 
voigten form Hause 3 K, die todtenbahr einbringen 12 st. 

Die Begrebnuß felbstcn. Für der Bürgermeister Capelle unter 
einem sivartz braunen stein mit 42 numcriret, rein zu machen 12 K, 
ein scircklein zu alten gebeinen darin 2 # 8 st, der Sarcktregcrin 
die leiche einzulegen 3 K, den Sarck zu bezihnen 3 $, Leinwand 
vnd Cammertuch die Leiche einzulegen 23 $ 6 st, für das geteilte, 
tt. guttung 69 #, für den eichen sarck, dem tischer 30 $, für 4 eisen 
henge vnd 8 schrauben am sarck 7 A, dem Maler, wapen vnd spräche 
darauf zu setzen 4 $, den Armen zu St. Annen in ihr buch 15 #, 
8 stnbchen Reinwein am 21. Febr. 24 $, dieselben einzubringen 6 st, 
I stnbchen Frantzwein fürs gesinde 1 K 8 st, für die Weinrömer 
zur Heuer 12 st, H. Joachim van Dahlen vnd Thoma Fredenhagen, 
Leichenbittern, iedem 3 stübchen Wein 18 $, dreyen, so Carmina 
gemachet, iedem 2 Rthlr. 18 dem drncker für 400 exemplar, so 
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alle ausgetheilet vnd bei 100 keine bekommen, so gar volckreiche Ber- 
samlnng ists gewesen 15 #, 3 Knaben, die Karmina für die Kirche 
zn geben, 1 # 8 f), für bier ungefehr 1 K 8 fl, für Ochsenfleisch, 
Carpen vnd Reiß 8 F 9 fl, für das Fenster lacken 2 #, dem Küster 
nach geschener Dancksagung 12 fl, einen tngelöner 6 tage zur Haus- 
arbeit vnd gaßen zu fegen, ohn die Kost 2 #, dem Wandschneider, 
2 Megde, 1 Diener zn kleiden vnd für die Kinder lt. Rechnung 
224 $, dem Seiden Kramer zur trawer 84 #, dem Huttstavirer 
Ü. rechnung 38 #, dem Schneider lt. rcchnnng 40 K, dem H. Medico, 
D. Johan Georg Laurentio 30 #, ?luf der Apothek vnd Klistier zn 
setzen 30 $ 8., Bleisterin machelohn 1 Hs A, beider megde trawer- 
kleider zu machen jeder 6 # 12 fl, thun 13 K 8 fl. Summarum 
934 K 9 fl. 

Auf der fehl.' verstorbenen Sarck stehet hinten zum Haubten 
derselben wapen, nemlich der von Wicken, oben auf dem deckel daß 
Krucifix vnd diese wort: Die Edle viel Ehr vnd tugendreiche Fraiv 
Elsabe von Wickeden Sehl, ist gebohren de:: 8. Fcbrnarij Ao. 1603, 
in den Ehestand mit 0. Joachimv Karstenß getreten den 20. Mais 
Ao. 1630 vnd in Ehristo Sehlig Verstorben den 17. Februarij 
Ao. 1662. 

Auf der Rechten seidte stehet Johs. 17 B. 24 in Worten ge- 
schrieben, auf der Liucken seidte Esai 26 V. 19 vnd zu Füßen: 
Wer ivvll gestorben fahrt dahin, dem ist der Tod ein Edler Gelvin. 
Gesetzet ist die leibliche hülle der fehl. Verstorbenen in der Thumb- 
kirchen vnter den großen Krucifix, daselbsten mir Ao. 1643 ein 
großer vnd ein kleiner stein vnd begrebnus sind erblich zugeeignet 
worden. Fürchte den tob nicht, sondern gedencke, daß es also vom 
Herrn geordnet ist. Sir. 41 V. 5. 
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Uellallnngcn vnd Ämbts pMchle und andere Urkunden. 

Fürst!. Friedländische Bestallung. 
Wir Albrecht von Gottesgnaden Herzog zur Friedtlandt vnd 

Sngan, Röm. Kay. Majt. General Obrister vnd Baltischen Meeres 
Generale thuen hiemit kundt vnd bekennen, das wir den Erfahrnen 
vndt wolgelarten vnsern lieben getreiven Joachimum Carstens heute 
dato für einen Secretarium inn unserer Caininer ferner in gnaden 
bestallet vnd angenommen haben, dergestalt vnd also, das vnß 
derselbe inn gehorsahmer vnterthenigkeit getrew, holt vnd gewertig 
sein, unser bestes Jederzeit wißen fordern vnd fortsetzen, hergegen 
aber allen schaden verhueten vnd abwenden, vnd alles, was wir oder 
unser verordneter Statthalter vnd Cammerräthe in vnser gemeinen 
vnd Cammer fachen ihme zuschreiben vnd zufertigen oder mundtlich 
zuverrichten befehlen werden, seinem besten verstendtnuß nach getrew- 
lich vnd mit allem vleiß zu wercke richten vnd darinne mißeutlich 
oder vorsezlich nichts verabsäumen soll vnd woll, Bnd weil wir ihn 
insonderheit von allen vnd jeden Cammer fachen, so oft es für 
nötig erachtet wirdt, an vnß vnd vnsern geheimben Raht zu referiren 
gebrauchen wollen, alß soll ihme solches mit möglichem fleiß 
zuverrichten obligen vnd wann die relationes abgeleget alles daß- 
jenige, so ihme inn geheimb anvertrauet worden, niemandt ohne 
vnser vorwissen vndt willen ofsenbahren. sondern solches alles biß 
inn seine sterbensgrube verschwiegen bey sich behalten, desgleichen 
sol er die bey abgelegter relation erlangte bescheide mit vleiß ver- 
zeichnen, vnsern Cammer Räthen vorbringen, hernach ordentlich 
registriret in einen absonderlichen Kasten verschließen. Endtlich soll 
vnd will er vber die täglichen Cammer ordinanzen, vnd was inn 
der Cammer merckliches verhandelt wirdt vnd vorgehet, ein richtiges 
vleisiges protocoll halten vnd continuirn vnd ins gemein alles 
ander thuen vnd laßen, was ein getrewer Secretarius vnd Diener 
seiner geleisteten Eydespflicht nach gegen seinen: Hern zu thuen vnd 
zu laisten schuldig ist vnd inn alle wege wol anstehet vnd gebühret. 
Für solche seine vnterthenige Dienste wollen wir ihnre von dato an 
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miß »uferet Rentkammer Jährlich zweyhundert vnd dreisig Reichß- 
taler zur besoltung Kleidung vnd Kostgeldt eines für alles reichen 
vnd geben laßen, davon ihme von vnserm Laudt Rentmaister alle 
Quartal der vierte theil so lauge wir seiner vnterthenigen Dienste 
.gebrauchen oder vns zu dienen seine gelegenheit sein wird, entrichtet 
vnd bezahlet werden soll, vnd im Fall er einigerley vrsach bei vns 
beschuldiget wurde, wollen wir ihn allemahl nottürftig hören vndt 
vor verantwortteter sache mit keiner vngnade belegen. 

Uhrkundtlichen haben wir diesen bestallnngs bries durch vnsern 
verordenten Statthalter unterschreiben vnd mit vnserm Cammer 
Teeret bedrucken laßen. Geben zur Güstrow am tage Johannis 
Baptistae Anno Eiutausent Sechßhuudert acht vnd zwanzigk. 

L. 8. Alb. Wengersky. 

Nachdem I. F. G. Hertzog zu Meckelburg, Friedtlandt vnd 
Sagan aus fleißig eingenommene Information befunden, ivie Churtt 
von Scheuenburger miß Rostock seine zu Boitzeuburg vnd Dömitz 
verschienen Soinnier angeschifiete Apoteker wahren nicht gebürlich 
vnd richtig angegeben, vnd darüber veruhrsachet, daß dasjenige so 
nicht angeben noch verzollet, nach zulaßung so wol der rechte als; 
vhralter Zohlobseruantz vvnwegen I. F. G alß verwürcket, auß- 
gesetzet vnd confisciret, wovon nachmahls hochermelte I. F. G. auß 
sonderlicher gnad vnd eigener bewegnuß einen theil derv Cammer 
Seeretario H Joachinio Carstens verehret vlld zugeignet: Alß wird 
er sich deßelben gebürlich annehmen vnd dmnit sein bestes schaffen, 
wie dan hochermelte I. F. G. Ihn dabey in gnaden zu schützen 
erbottich. vhrkundlich mit dem Fürstl. Teeret bekrefftiget vnd geben 
zu Güstrow am ^ Julis Anno 1629 

Gnaden geschenck. 

Locus sigilli 
majoris. 

Fürstl. verordneter Stadhalter 
des Herzogthumbs Meckelburg 

Alb. Wengersky. 
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Meckelburg. Hofgerichts Advocaten Eyd. Ao. d. 1629. 
Ich schwere, das ich die Partheyen, dero Sachen zu handlen 

ich anneme, in denselben mit gantzen und rechten getrewen meinen 
vnd solche Sachen nach meinem besten verständnuß der Partheyen 
zu guht, mit allem Fleiß handlen vnd vorbringen, darin wißentlich 
keinerley falsch, vnrecht, vnwarheit oder gefehrlichkeit gebrauchen, 
noch gesehrlichen vnd vngebürlichen auffschub vnd dilation zu vor- 
lengerung der Sachen suchen vnd begehre», oder die Partheyen 
solches zu thun, oder zu suchen unterweisen, dasjenige was in 
meiner Parthey Sachen gerichtlich erkand vnd übergeben wird, zu 
rechter Zeit absurdem, damit bis aufs die letzte Zeit nicht vorziehen 
vnd dadurch zu vnnotiger dilation vnd auffenthalt der Sachen 
Vrsach vnd anlaß geben, alle Schriftliche noturft selbst fleißig vnd 
getrewlich absaßen, revidiren. conferiren vnd subscribiren, auch mit 
den Partheyen keynerley vorgeding oder Vorwort machen, ein theil 
von der Sachen, darin advocando oder proctirando diene, zuhaben 
oder zugewarten, auch heimligkeit vnd behelfs, so ich von den 
Partheyen empfangen oder sonsten erlernet, oder vnterrichtung der 
Sachen, die ich vor mich selbst mercken werde, meinen Partheyen 
zu Nachtheil niemand eröffnen, diß Fürftl. Mecklenburgische Land- 
vnd Hoffgerichte vnd deßen zugehörige Persohnen, in allen Schriftl. 
vnd Mündlichen Vortragen vnd auch sonsten der gebär respectiren, 
wehrt halten, ehren vnd fürderen, auch in meinem Advociren vnd 
Schreiben, auch Mündlichen recessen der Erbarkeit gebrauchen, 
dagegen aller lesterungen vnd leichtsertigkeit bei Poe» nach ermeßi- 
gung des Gerichts mich gentzlich äußern vnd enthaltteu, darzu auch 
die Partheyen ober den Lohn der mir gebüret, mit vormehrung 
oder andern gcding nicht beschweren oder erhöhen wil, vnd zum 
Fall der Besoldung vnd Lohns halben zwischen mir vnd den 
Partheyen irrungen vnd Span entstunden, dervwegen bey diesem 
Gericht vnd Hern Beysitzern vnd derselben Gerichtlicher erkündnuß 
zu bleiben des begnügig zu sein, vnd es dabey bewenden zu laßen, 
das ich mich auch der fachen, die ich einmahl angenommen, oder 
nochmahls annemen werde, an redliche gnugsame vrsachen vnd 
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erlaubnus des Rechtens vnd Gerichtlicher erkändnus nicht wil ent- 
schlahen, sondern meinen Partheyen getrewlich biß zu gentzlicher 
erörterung der fachen darin dienen, wo ich auch, das meine Partey 
Sachen in Rechten nicht gegründet oder bestendig sein, auch man 
wider dieselbe gesprochen vnd gevrtheilet, sie dagegen kein bestendig 
gravamen einzuwenden, vnd sich des bauelivis appellationis oder 
andern rechtlichen ivolthaten mit gutem suge vnd gewitzen nicht 
zugebrauchen haben, mercklich vnd vermutlich befinde, wil ich 
dieselbe meine Partheyen darvon abzustehen, trewlich vnd zum 
hogsten warnen, mich auch derselbigen fachen geutzlich entziehen vnd 
enthalten, In widrigen Fall aber, nebenst gemelten meinen 
Partheyen der Appellation vnd andern erlaubten beneficien, nicht 
geserlicher weise, uvch böser Meinung, zu verlengerung vnd aufhalt 
der Sachen, Sondern in Hoffnung Ketzer recht zuerhalten, gebrauchen 
vnd sonsten alles anders thun vnd laßen, was einem getrewen 
Advvcato oder Prvcuratori einholt der Ordnung vnd sonsten ob- 
lieget vnd gebühret, trewlich vnd vngesehrlich als mir Gott helfse 
vnd sein heiliges Wortt. 

Diesen eyd hat Joachim Carstens J. V. Doctorandus vnd 
p. t. Fürst! Referent? vnd Cainnier Secretarius zu Güstrow ab- 
geleget Anno 1629, 

Dr, Friderico Wolderich Protoiiotaiio, praelegente, Dr. 
Bogislav Behren, judicij Praeside, Dr. D. Zinzerlingiv, Dr. D. 
Wasmundo Assessoribus praes Bnd ist daraus in matrieulain 
Advocatoruni eingeschriben. 

Fürst!. Sächsische Rahts Bestallung. 
Von Gottes gnaden Wir Augustus Herzog zu Sachsen, Engern 

vnd Westphalen, thuen für miß, vnsere Erben vnd illachkommen 
hiemit vrkundt vnd zuwitzen, daß wir den Ernvesten, Hvchgelarten, 
Ern Jvachimum Carstens, der Rechten Dvctorn vnd Syndikum deß 
Dvmbstiffts zu Ratzeburgk, zu vnsern geheimben vnd Cantzley Raht 
dergestalt angenommen vnd bestellet haben, daß vnß vnd vnsern 
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Erben Er soll getrew, holdt vnd gewertig sein, vnser bestes wißen, 
schaden aber vnd nachtheil seinem äußersten vermugen nach, so oft 
er solches erfahren wirbt, warnen vnd verhüten, in unsern ihm 
angetraweteu Speyrischen vnd andern geheimben fachen sich fleißig, 
getrew vnd verschwiegen bezeigen vnd mit den Städten Lübeck, 
Hamburgk vnd Stift Ratzeburg keine vnß vnd unserm Fürstenthnmb 
nachtheilige Consilia oder communication halten, besonders vielmehr 
dahin dencken vnd trachten helfen, daß alle mißverstände gentzlich 
ansgehoben vnd gute nachbarliche correspondeutz zwischen vnß vnd 
ihnen gestiftet, gepflanzet vnd erhalten werde. Er sol auch Vnß, 
vnsern Cantzlär, Vice-Cantzlärn nach gebär respectiren, bey vnß oder 
denselben seinen Collegen, wan vnd wohin zu Hofe oder sonsten 
ad Consilium von vnß Er gefordert vnd verschrieben wirbt sich 
gehvrsamblich einstellen, vnd in consultationibus sein Votum vnd 
Meinung vngeschewet ohne besorgende einige vngnade, fideliter 
candide et aperte von sich sagen, auch schriftlich auf vnser 
begehren einschicken, Waß Ihm so wol in Speyrischen, Kayserlichen, 
Hof, Landt Consistvrial, Lehn-, Rechts- vnd geheimben vndergebenen 
fachen zu stellen befohlen, Sol er intim terminum vmveiger- vnd 
unverzüglich aufsetzen, verfertigen vnd dem Cantzlär oder vice 
Cantzlärn vnd andern Nähten, der fachen beschaffenheit vnd noturft 
nach, in tempore zu revidiren, anheimbstellen, auch sonsten die 
annahende terminos in unterhabenden Processen fleißig in acht 
nehmen, damit nichtß darinnen verabsauinet oder verwahrloset 
werden müge. Wan Wir auch in fürfallenden anderen civil oder 
criminalsachen sein bedencken begehren, dasselbe gehorsamblich vnd 
willig einschicken, Wo Wir in Commissionibus, Legatiouibus, 
Creyß-, Reichß- oder Landtagen, besichtigungen, gütlichen coinrnnni 
cationibns vnd Gerichtlichen Immissionilms oder andern vnß 
angelegenen fache» ihn gebrauchen werden, sich allezeit getrewlich, 
willig vnd bereit erzeigen vnd finden laßen, auch unsern Cammer 
verwandten vnd unsern gesambten Beainbten, wan sie seines be- 
denckens in zweifelhaftigen fachen bedürftig, allemahl beyräthig sein, 
Jedoch diejenige fachen, so wieder die Stadt Lübeck, auch Stift vnd 
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Capittul zu Ratzeburg lauffen ausgenommen, so lang er daselbst 
seine Syndikat bestallung bedienet. 

Wan er auch vnserin Hofgericht beyzuwohnen gefordert würde, 
soll er nach abgestateten Assessorn Eyde sich gehorsainblich dartzu 
einstellen, vnd sein votnm haben, znforderst aber soll Er den 
Ambtßrechnungen vnd andern vnsern vnd vnserer Erben geheirnben 
Cammersachen abzuwarten verpflichtet sein. Was er also in 
wehrendem seinem Dienste von vnsern geheimbnußen oder sonsten 
vnß vnd vnserm Fürstenthumb betreffenden fachen erfahren, zuwißen 
vnd zuerkundigen überkommen wirbt, soll er Zeit seines lebens 
verschwiegen halten, nichtß davon andern frembden leuten außer 
Vnsern Cantzlärn vnd geheimben Nähten entdecken oder propaliren, 
Vieliveniger zu vnserm praejudiz etwaß schreiben oder abfaßen, 
sondern alle vnsere heimbligkeiten in seine gruben mit sich er- 
sterben laßen. 

Hiergegen vnd für solche seine getreive dienste, mühe vnd fleiß 
wollen Wir ihme zu gnedigem reeompens, iedes iahrs besonders, so 
lange diese bestallung sowol von Vnß alß von ihme vnaufgekündiget 
bleibet, so iedem theil ein halbes iahr zuvor freybehalten wirtt, 
zwo hundert Rthlr. bahr, in zweien terminen, alß den ersten halben 
theil aufs kommenden Michaelis, den andern halben theil auff 
Ostern Anno 1639 von vnserm Rentmeister oder auß vnser Cammer 
erlegen vnd reichen, auch man er nicht lenzer in der Syndikats 
bestallung sein werde, mit einer freyen Wohnung vnd achte fahden 
lang brenholtz versehen laßen, Wollen auch vnerhörter fache keine 
vngnade auf ihm haben, sondern allewegen zuvor ihn darüber hören 
vnd in allen rechtmeßigen Händeln vnd Verrichtungen ihn Fürstlich 
schützen vnd handthaben. Solches zu mehrer Vrkund vnd vester 
Haltung haben wir diese bestallung mit vnserm Daumbsecret vnd 
eigenhändigen Subskription bekrefftiget. Actum Aufs vnser Veste 
Ratzeburgk den 9. Aprilis Anno 1638. 

L. 8. Augustus Herzog! zu Sachsen. 
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Liibische Syndikat Bestallung. 
Wir Bürgermeister vud Raht der Kayserlichen Freien vnd des 

Heyligen Reichs Stad Lübeck. Bekennen vnd thun kund ieder- 
menniglichen, das wir mitt dem Ehrenvesten Achtbarn vnd Hoch- 
gelarten Herren Joachimo Carstenß beeder Rechten Doctorn gehandelt 
vnd über ein gekommen. Vnd Ihn von dato dieser Schrifft anzu- 
rechnen vor Vnsern Stad Syndicuin zu Dienste bestellet, aufs vnd 
angenommen haben. Dergestalt vnd also, das Er Vnß getrew 
hold vnd gewertig sein, vnd in allen Vnsern fachen vnd geschefften, 
darin Wir Sein Zuthun vnd Zuverschicken inn vnd außerhalb 
dieser Vnser Stad zu waßer vnd zu Lande, inn oder außerhalb 
Reichs in Legationibus, tarn consuleudo quam etiam advo- 
cando so woll dieser örter, alß am Kayserlichen Hoffe vnd Cammer 
Gerichte albereit hangenden vnd ins künfftige Anwachsenden vnd 
ad referendum Ihme auf gegebenen Rechtsachen, nach allen seinen 
Vermögen Bestes Verstandes vnd Fleißes dienen, mit reden, Nahten 
vnd schreiben sich gebrauchen laßen, vnd sich mit keinem Herrn 
immittelst in einige Dienst Bestallung einlaßen, noch einiger Partey 
Adel oder Unadel in oder außerhalb der Stad, dienen vnd Advociren, 
ohne Vorwißen vnd consens eines Erbarm Rahts, vnd das solches 
Keines Weges wieder diese Stad, oder einigem Bürger sei vnd läufst. 
Sonst soll Er allein des Rahts vnd der Stad fachen warten vnd 
alle audientz tage, oder wan Er sonsten gefordert wird, mitt zu 
Raht gehen vnd den oorwiliss beiwohnen. Er soll vnd woll sich 
auch von niemandten legen Vnsere Bürgere Volmachtigeu laßen. 
Worauf Er Vnß dan Seine Eydliche Verpflichtung gethan vnd 
geschworen hatt. Vnd für solche Seine Dienstleistung wollen Wir 
Ihm alle Jahr sünff hundert Reichsthaler, Jedes Quartal 125 Reichs- 
thaler von Vnser Cämerey zur Besoldung geben laßen. Vnd über das 
wollen wir dem Herren Syndico zehen Klaffter Buchen Holtz 
liefern, vnd sonsten die von alters herv gewöhnliche accideutalia 
folgen laßen. Wie Er dan aller Bürgerlichen Beipflichten (ausser- 
halb der Türckensteivr, welche hiemitt nicht gemeinet) exempt vnd 
befreyet sein soll. Vnd im Fall Er in dieser Vnser Bestallung 

Ztschr. d. V. f! L. G. VIII, 1. 4 
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mitt Tode abgehen würde, welches der liebe Gott noch gnediglich 
lange abwende, wollen Wir Seiner Ehelichen Haußfrawen, oder 
Erben von dato des Tödlichen Abganges mitt der Bestallung vnd 
neeiOsirtiss ein folgendes gnaden Jahr geben vnd wiederfahren 
laßen. Daß haben Wir Bnß zu beeden seiten vorbehalten einer 
dem andern ein Jahr zuvohr anzukündigen, vnd zuvermelden, man 
wieder Vermuten Wir lenger zusamen zubleiben nicht geneiget sein 
würden. Vnd wan Er darauf auß Vnserm Dienste scheiden würde, 
soll Er zuvohr alle acta vnd schrifiten, vnd was Er sonsten wegen 
gemeiner Stad in Seiner Verwahrung gehabt hatt, trewlich vnd 
richtig vnß einliefern Vnd alles was Er von der Stad Geheim- 
nißen vnd Secreten erfahren nicht reveliren. Sondern alles bis in 
Seine Sterbgrube bei sich behalten Wie Er, der Herr Syndicus 
Vnß deßen allen gleichlautendes Sein Reversal wiederumb zugestellet 
vnd übergeben hatt, alles getrewlich ohn gefehrde. Deßen zu 
Vrkund, haben Wir Vnser Stad Secret Sigul hierunter an diesem 
Brieff wißentlichen thun hangen, der Gegeben vnd geschrieben, den 
Neunzehnten Junis nach Christi Vnsers lieben Herrn Geburth im 
Sechszehnhundert acht vnd Viertzigsten Jahre. 

L. 8. 

Beweist, das ich die Fürstl. Niedcrsächsische acta habe aus- 
gcantwortctt. 

Von Gottes gnaden Julius Heinrich, Hertzog zu 
Sachsen, Engern und Westphalen. 

Unsern gnädigen grüß zuvor, Ehrnvester und Hvch- 
gelarter Lieber besonder; 

Unß ist ewer unterthänig berichtschreiben sambt eingeschloßenem 
Verzeichnnß der noch bey euch vorhandenen Acten, gehorsamblich 
hinterbracht worden, Begehren demnach von euch gu. Ihr wollet 
Unß solche rückstendige Acten verwahrlich einsenden und daneben 
berichten, waß es eigentlich mit dem Ambte Trembs Büttel vor eine 
Bewandtnuß, dan wir Unß auß den Acten unterthänig referiren 



51 

laßen, wie Unsers Hochsehl. Herrn Bruders Ld. dasselbe mit 
26,000 Rthlr. in vergangen iahren einlosen wollen, wir vernehmen 
aber daß nach der Zeit die dahero erwartende und Unserm Land 
zu gut kommende Landbeth und Landsold auch Roßdienst von 
Hertzog Friederich zu Schleßwig Holsten Ld. mit 3300 und also 
einem Liederlichen Behandelt, mir haben aber keinen Vertrag, so 
darüber aufgerichtet, zu Unsern äugen bekommen, wißen auch nicht 
ob wir darunter gefehrdet, oder waß es vor eine Beschaffenheit 
damit habe, sintemahl die vorhandene Acta gantz unvolkommen. 

Weil ihr nun, wie auß der relation befindlich, zu den Tractaten 
gezogen worden, alß begehren wir -gleichsals gn., ihr wollet die 
eigentliche Nachricht, waß und wieviel stücke an originalien aus- 
gehändiget, item den Vertrag und waß Unß wegen einlosung des 
Anibts Tremsbüttel und Befrei,ung deß mit Verschriebenen Lauen- 
burgischen Zolls vorbehalten, unß förderlichst auff die eydl. Pflicht, 
damit Unsers Hochsehl. Herrn Bruders Ld. ihr verhafftet gewesen, 
wißend machen. Heran vollbringet ihr Unsern gn. willen und wir 
seyen euch allemahl zu allen gnaden und guten sonders wohl- 
gewogen. 

Geben uf unser Veste Ratzeburg den 18. Alm, 1656. 
Julius Heinrich 

Herzog zu Sachsen. 

A n t w o r t: 
Durchleuchtiger, etc. 

E. F. g. gn. schreiben den 18. Dises datiret, habe ich heute 
unterthenig empfangen. Und weil der Acten viel, Ich auch einen 
Revers dargegen ausgegeben, hoffe ich, derselbe werde mir gegen 
ausantwortung wieder gefolget werden. Die nötigsten fachen, so 
noch nicht verglichen, wil ich alsobald überschicken, und eine guitung 
dargegen nehmen, wen gleich der Revers noch nicht ausgehendiget 
wird, so bald eine führe wird vorfallen, den durch einen botten 
können sie nicht wohl hinüber getragen werden. Von der Tremß- 
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Kritteler sache habe ich gar keine Acta. Bin zwar in Hamburg und 
allhie darbei gebrauchet, aber es fiitb andere neben mir verordnet 
gewesen, nemlich, meines behältst H. Jochim Werner von Wittors, 
D- Georg Gerdes Sehl, und Christoph Lübbich S. Wir haben 
aber zu keinem schluß kommen können, sondern sind alle mahl un- 
verrichtet von einander gezogen. Hernach sind wegen I. Durch!, 
zu Holstein zwei abgesandte zu Hertzog Augusti Hochsehl. F. G. 
selbst gezogen, welche, wie ich mich erinnere, der Ambtmann von 
Aleseld zu Trittow und D. Baltzer Gloxin Sehl, gewesen. Woselbst 
geschlossen worden, wie die Acta ausweisen werden. Es hat auch 
keiner von Landrähten, Hofrähten oder Beambten vermeinet, daß 
an Fürstl. Sechßischer feite gefahr oder nachtheil geschehe. Den 
zu der Widereinlösung hat man keine mittel gesehen, und von 
Holstein hat man niemals die Cvntributivn erlangen können, 
welche so heuffig gewesen, daß wen man klagen sollen, eine 
netve wider anlegen müßen, ehe man daß Mandat insinuiret hette, 
so ans die erste inpetriret. Dieses habe ich mich davon erinnern 
können. 

Lübeck 
den 20. Mais 

Ao. 1656. 

Bon Gottes gnaden Julius Heinrich Hertzog zu 
Sachsen, Engern und Westphalen. 

Unßern gnädigen grüß zuvor, Ehrnvester und Hoch- 
gelarter Lieber besonder. 

Wir haben gegenwärtigen Unßere Rath, Cammer- und Cantzeley 
Secretarien gnädig anbefohlen, nach ewrer übersandten designativn 
die bey euch vorhandene Acten abzufordern, welche ihr ihnen 
zustellen wollet und werden Sie darauff die gesagte designativn 
eigenhändig unterschreiben und damit bezeugen, daß die Acten von 
euch außgeantwortet worden, welches wir dan ieder Zeit genehmb 

etc. gez. 
Joachim Carstens, Dr. 
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halten wollen. Wir verbleiben euch damit zu allen gnaden wohl- 
gewogen. 

Geben uff Unser Beste Ratzeburg d. 29. Octob. 1656. 
Julius Heinrich 

Herzog zu Sachsen. 

Vermöge der designation hat Her D. Joach Carstens Syndikus 
d. Stadt Lübeck uns endesbenannten die Acta ingesambt, richtig 
außgeliefert und abfolgen laßen, 

Sign. Lübeck d. 7. Novembr. 
1656. 

Theod. Benckendorff 
Henningus Heinrichß. 
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II. 

Die Grabsteine der Lübeckischen Kirchen. 

Bon Dr. F. Techen in Wismar. 

1»achdem ich die Inschriften der Grabsteine des Domes in dieser 
Zeitschrift Bd. VII S. 52— 107x) veröffentlicht hatte, lag der 
Wunsch nahe, auch die in den übrigen Kirchen Lübecks noch vor- 
handenen gleichartigen Denkmäler aufzunehmen und nutzbar zu 
machen, wobei ich wiederum von Seiten des vor wenigen Tagen 
Heimgegangenen Herrn Dr. Wehrmann das freundlichste Entgegen- 
kommen und die gütigste Förderung fand. 

Leider waren, als ich zuerst las (im I. 1894 Ende Juli und 
Anfang August), ungünstiger Verhältnisse ivegen mehrere Steine 
unzugänglich. Indessen habe ich auf Einladung des Vorstandes 
des Vereins für Lübeckische Geschichte noch kurz vor Beginn des 
Druckes die bedeutendsten dieser Lücken ausfüllen und zugleich meine 
frühere Lesung nachprüfen können. Nicht möglich war (wegen der 
Plakatausstellung) solche Revision in S. Katharinen, wo ich schon 
im I. 1894 mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und beide Male 
die wenigen in den Kapellen befindlichen Inschriften unerreichbar 
blieben.^) Das Dominikanerkloster habe ich diesmal (Sept. 1898) 
nicht aufgesucht und in der Kirche des heil. Geistes nur die 
N. 5—21 controliren können. Nicht mehr vorgefunden habe ich 

*) In N. 205 ist statt xiiii xvii zu lesen. N. 145 gehörte 
nach freundl. Mittheilung des Herrn v. Meyenn nicht Bvlrat v. Pentz, 
wie ich ans dem Epitaph geschlossen hatte, sondern Ulrich v. Pentz. 

®) Controlirt sind nur N. 2—7. 96. 97. 103. 106. 107. 
109—113. 117—120. 151. 169. 170, neu gewonnen N. 1 A. B. 
85 A. 128 A. 
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in S. Petri N. 53 und 54, in <3, Marien N. 3. 6. 17. 31. 
39. 40. 57. 59—63. 77. 84. 91. 93. 94. 99. 101. 
102. 104. 107. 112. 115. 116. 121. 159. 161. Aus 
derselben Kirche sind eine ganze Zahl Steine entfernt und draußen 
als Pflaster verwendet (N. 8. 14. 22. 32. 47. 64. 72. 80. 
86. 92. 103 105. 109. 113. 114. 160. 162. 175. 176. 
186), es darf aber wohl der Wunsch ausgesprochen werden, daß 
wenigstens der Stein des Syndicus Simon Batz wieder an seinen 
alten Platz (in der Beichtkapelle) gelegt und dadurch erhalten 
werden möge, da draußen Schrift wie Bild unter dem Einflüsse der 
Witterung und bei dem starken Verkehre einem baldigen Untergange 
geweiht ist. Die Platten an den Wänden aufzurichten, möchte ich 
wie aus Schicklichkeitsrücksichten (Mekl. Jahrb. 54 S. 115 Anm. 2) 
so auch deshalb nicht empfehlen, weil dadurch das Lesen ganzer 
Theile erschwert oder unmöglich gemacht wird. Man versuche sich 
z. B. nur einmal an S. Marien N. 181 oder an S. Aegidien 
N. 75. Da durch die Nachträge die Folge der Nummern nicht 
geändert werden durfte, weil sonst das ganze Register hätte neu 
gearbeitet werden müssen, so habe ich mich mit Zusetzung von 
Buchstaben zu den betreffenden Zahlen beholfen und gebe aus 
demselben Grunde die eingetretenen Veränderungen in der Lage der 
Steine nur hier an. Es befindet sich nämlich außer dem oben 
Berührten in S. Marien N. 122 jetzt in der Briefkapelle, und es 
hat sich herausgestellt, daß N. 186 und N. 187 noch vorhanden 
sind, der eine Stein nunmehr vor der Kirche, der andere in der 
Beichtkapelle. 

Indem ich im Uebrigen auf meine Einleitung zu den Inschriften 
im Dome verweise, bemerke ich vorweg noch Folgendes. 

Gothische Majuskeln weisen nur sehr wenige Steine ans: 
in S. Marien N. 115. (179a). 185; in S. Jakobi N. 74 (er- 
haben); in S. Petri N. 50; in S. Aegidien N. 38 a; in 
S. Katharinen N. 13 a. 99. 126 a. 151. 168 (außer 13 a alle 
erhaben); im heiligen Geisthospitale 1a; im Museum 3a; der 
Stein vor der Kapelle in Schwartau (erhaben). 

Inschriften in gothischen Minuskeln finden sich in S.Marien; 
N. 13 a. 14 (Reste). 21. 24 a. 38. 41. 42 a. 61 z. T. 66. 
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74. 83 a. 85 a. 90. 98. 106 a. 112 a. b. 117 a. 118. 
126 a, 133. 143 a. 144. 144 Ba. 145 a. 148. 152. 155 a. 
157 a. 158 a.b.c. 162a. 164. 166 A. 171a. 172a. 174Aa z. T. 
174 Ba. 175 a. 176 A. 177. 178. 181. 184 a. 185 B; in 
S- Jakobi: N. 8 a. 11a, 24 A a. E a.b.c. 32 a. 46 a. b. 
64. 75. 76 a. b; in S. Petri: N. 3 a. 12 a, 19 a. 37. 44. 
53. 60. 74 a. 75 a. 76. 79 E. F; in S. Aegidien: N. 21a. 
27a. 27b. 30a. 58a. 75; in S. Johannis: N. 41; in 
der Burg: N. 1. 6a. 10. 12. 13a. 15; in S. Katharinen: 
N. 2 a. 4 a. 7 a. 18a.b. 21. 22. 25 a. 26 a. 30. 32 a, 
34 a. 43 a. 44 a. 54 a. 59 a. b. 62. 68. 71 a. 72 a. 78 a 
82 a. 84. 97. 100. 103. 107 a, 109 a. 114 a. 118 a. 123 a. 
128. 129. 132 a. 137 a. 139 a. b. 141a. 153 a. 161. 164 a. 
165. 166. (167). 171; im heil. Geisthospitale: N. 6a. 
31a. 32; im Museum: N. 1 z. T. 2. 3 b. 

Vertiefte Minuskel (die öfter von Fraktur nicht sicher zu unter- 
scheiden ist) zeigen in S. Marien: N. 3. 17. 24 b. 32. 55. 
79 a. 90 z. T. 122 a. 143 b. 141B b. 157 b. 162 b. 169 a. 
1.1 b. 174 A a z. T. 187; in S. Jakobi: N. la.b. 6a. 
26. 35 A. 46 c. d. 59 a. 65. 66 a; in S. Petri: N. 14 
20. 20B. 33. 34 z. T. 66. 780a. 79a. 79Ba. b; in 
S- Aegidien: N. 27 b z. T.; in der Burg: N. 5. 11. 14; 
iit S. Katharinen: 9b lBa. 2 b. 3. 13 b. 14. 15. 17 a! 
26 b. c. 28. 32 b. 39. 48 a. 49 a. 55. 60 a. 63 a. 64 a. 
65 a. 66 a. 72 b. 75. 88 a. 89. 93. 96. 108. 118 b. 122. 
136 a. 137 b. 143. 145. 160. 162. 169. 170; im heil. 
Geisthospitale: N. 4. 7; im Museum: 9k. 1 z. T. 

Fraktur haben in S. Marien: die 9b 1. 2. 4. 5. 6. 7 
8. 9. 11. 12. 13 b. 14. 15. 16 z. T. 18. 19. 20. 22. 
23. 25. 27. 28. 29 z. T. 30 a. 31. 33 z. T. 34. 35 a. 
37. 39 z. T. 43. 44. 46. 47. 48. 49. 50. 54. 56. 57 
58. 59. 60. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 
76. 77. 78. 79 b. 80. 81. 82 z. T. 83 b. 84. 86. 87. 
88. 89. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 99. 100 z. T. 101 
102. 103. 104. 105. 106b. 107 z. T. 109a. HO. lila. 
112c. 113 z.T. 114. 116. 117b. 119. 120. 121. 122b 
123. 124. 125. 126 b. 127. 128. 129. 129 A. 131. 132 
135. 136. 138. .140. 141. 142. 144 A. 145 b. 146. 149 z. T. 
150. 151 A. B. G—K. (I erhabene Schrift). 153. 154. 155 b. 
157 c. 159. 160. 161. 162 c. 163. 165. 165 A. D. E. 166. 
166 B. 167 a z. T- 167 b. 168. 169 b. 170. 172 b z. T. 
174. 174 B. 174 Ca. 174D. 176 B. 176 6 z. T. 176 B z. T. 
1791). 183. 184 b. 185 A; in S. Jakobi: 9b 1 c. 2 a. b. 
4. 5. 6b. 8b. 9. 10. 11b. 12 z. T. 14. 15. 16. 18. 
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19. 20. 20 A. 21. 23 A. 24. 24 B. C. D. E d. F. 25. 27. 
28. 29. 30 z. T. 31. 32 b. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 
41. 42. 43. 44. 45 z. T. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 
54. 55. 56. 57. 58. 59 b. 60 z. T. 61. 62. 63. 66 b. 
67. 69. 71 z. T. 72. 73. 76 c. 77. 78 z. T. 80 z. X.; 
in S. Petri: N. 1. 2. 3 b. 4. 5. 6 z. T. 7. 8. 9. 10. 
12 b. 13. 15 z. T. 16. 17. 18. 19 b. 20 A. 21. 22. 
23. 25. 27. 28. 29. 30. 32. 34 z. T. 35. 36. 38. 
39. 40. 42 z. T. 45. 46. 47 z. T- 48. 49. 51. 52. 
54. 55. 56 z. T. 58. 59. 61. 62 z. T- 63. 64. 67. 
69. 70. 72. 74 z. X. 75 b. 77. 78. 78 B. 0 c. 79 b. 
79 A. Bc. C. Gb; in S. Aegidien: N. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 
8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 b. 
23. 24. 25. 26. 27 c. 28. 29. 30 b. 31. 32. 33 z. X. 
34. 35. 36. 37. 38 b. 39. 40. 41 b. 42. 43. 44. 45. 
46. 47 z. T. 48. 49. 50. 51. 53. 54 z. T. 55. 57. 
58 b. 59. 60 a. 60 b z. X. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 
68. 69. 70. 71. 72a. 73b. 74; in der Burg: N. 2. 
4. 7. 8. 9. 13 b z. T. 16; in S. Katharinen: N. 1. 
1 A. 4 b. 5. 6. 8. 9 z. T. 10 z. T. 11. 12 z. T. 16. 
17 b. 18 c. 20. 23. 24. 25 b. 27. 31. 35. 36. 37. 38. 
40. 41. 42. 43 b. 44 b. 45. 46. 47 a. 48 b. 49 b. c. 
50. 51. 52. 54 b. c. 56 a. 57. 58. 59 c. 61. 65 b. 67. 
69. 70. 71 b. 73. 76. 80 z. T. 81. 83. 85. 85 A. 86. 
90. 92. 94. 95. 98. 101. 104. 105. 106. 107 b. 109 b. 
111. 112. 113 z. T. 114b. 115. 116. 119. 120. 121. 
123b. 124. 125a. b. 126b z. T. 127. 128 A. 130 z. T. 
131. 132 b. 133. 135. 136 b. 138. 139 c. 6. 140. 141b. 
142. 144. 147. 148. 149. 150. 152 z. T. 153 b. 154. 
155. 156. 157. 158. 159. 164 b; im heil. Geisthospitale: 
N. lb. 2. 3. 5. 6 b. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 z. T. 
15. 16. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 27. 28. 29. 30 z. T. 
31 b. 33. 

Römische Majuskel zeigt sich in S. Marien in den N. 26. 
29 z. T. 30 b. 32 b. 33 z. T. 35 b. 36. 39 z. T. 40. 
42 b. 52. 61. 62. 66 z. T. 75 z. T. 79 c. 82 z. T. 85 b. 
97 (erhaben). 100 z. T. 104 a. 107 z. T. 108. 109 b. 113 z.T. 
134 (a erhaben). 137. 139. 147. 149. 151 C.E. 156. 165C. 
167 a 5.X. 172 b z. T. 173. 174 Ab. 174 C b 3. X. 175 b. 
176. 176 C z. X. 176 D z. X. 180. 182; in S. Jakobi in 
den N. 8 c. Hz. X. 12 z. X- 17. 21 z. X. 22. 23. 24 G. 
33 a. 45 z. X. 60 z. X. 68. 70. 78 z. X. 80 z. X.; in 
5. Petri in den N. 6 z. X. 15 z. X. 26. 31. 41. 42 z. X. 
47 z. X. 51 A. 56 z. X. 57. 62 z. X. 68 z. X. 71 z. X. 
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73. 75 A. 78 A. Cb. D; in S. Aegidien in den N. 6. 13. 
21 c. 22. 33 z. T. -11a. 17 z. T. 54 z. T. 60 k z. T. 67. 
72 b. 73 a; in der Bnrg in den N. 3. 6K. 13 k z. T.; in 
S. Katharinen in den N. IBb. 7 b. 9 z. T. 10 z. T. 12 z. T. 
19. 29 a. 32«. 31k. 17 k. 53 a. 56 k. 60 k. 63 k. 61k. 
66 k. 71. 77. 78 k. 79. 80 z. T. 82 k. 87 (erhaben). 88 k. 
91. 102. 107 «. 110. 113 z. T. 126 k z. T. 130 z. T. 
116. 152 z. T.; im heil. Geisthospitale in den N. 11 z. T. 
17. 19. 21. 26. 30 z. T. 

Antiqua mir in S. Jakobi N. 30 z. T. 71 z. T. 
Lateinische Cursive zeigen in S. Marien die N. 10. 16z.T. 

51. 53. 63. 111 K. 172K z. T.; in S. Jakobi: N. 7. 12z.T. 
13. 21 AK. 33 K. 35; in S. Petri: N. 11. 21. 13; in 
S. Aegidien: N. 9. 11«. 52; in S. Katharinen: N. 29 k. 
33. 53 k. 117. 125«. 131? 163. 

Nicht ganz selten sind Fraktur und römische Majuskel gemischt, 
so daß die deutschen Theile der Inschriften in ersterer, die lateinischen 
(z. B. anno) in letzterer gegeben sind, z. B. in S. Marien N. 1. 2. 
9- 25. 18. 75. Ein der Nummer hinzugefügtes z. T. weist auf 
solche Scheidung hin. In N. 78 in 'S. Katharinen hat ein Nach- 
komme die alte in Minuskeln eingehanene Inschrift seines Vorfahren 
in römischer Majuskel wiederholen lassen. Weshalb dagegen die 
Inschrift ans R. 7 in S. Petri zweimal auf den Stein gesetzt sein 
mag, ist unerfindlich. 

Tie ganzen Steine oder wesentliche Theile sind oder waren mit 
Metall belegt in S. Marien N. 5. 41. 43. 58. 59. 61. 126 a. 
134. 144. 151. 151 Ba. 151 E. 151 1. 178. (179). 181. 
182. 183. (190. 193. 195. 196. 198), in S. Jakobi N. (82. 
86. 87), in S. Petri N. 80. 81, in S. Aegidien N. 78, in 
S. Johannis N. (27), in der Burg N. (18. 19), in S. Katharinen 
N. 103, im heil. Geisthospitale N. (3). Nur das Wappen oder die 
Evangelistensymbole sind auf Metalleinlagen gravirt in S. Marien 
N. 21. 125. 130. 152. 180, in ber Burg N. (1), in 
S. Katharinen N. (10. 52). 

Die der Kirche verfallenen Steine sind gezeichnet in S. Marien 
mit einem großen lateinischen A, aus dessen Spitze sich ein Doppel- 
kreuz erhebt >z. B. 21. 81. 85. 89. 90. 143. 166), in S. Jakobi 
mit einem Pilgerstabe (3. 5. 11. 19. 52. 57), in S. Petri mit 
einem Schlüssel (10. 11. 31. 11. 50. 67. 75), in S. Aegidien 
mit einem Antoniuskreuze (6. 10. 11. 12. 13. 18. 19. 21. 27. 
28. 31. 16. 18. 51. 53. 62. 66), im Burgkloster mit einer 
Büchse (5. 10. 14), in S. Katharinen mit einem schlanken Kreuze, 
mit dessen unterm Ende ein Rad verbunden ist (2. 78. 88. 108. 
123. 168. 169), im h. Geisthospitale mit einem von einem Kreise 
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umschlossenen Kreuze (14. 15. 17. 32). Zwei mit einem Bilde, 
das in der ursprünglichen Vorlage wohl eine Nonne darstellen sollte, 
gezeichnete Steine in S. Aegidien (34. 57) werden aus L>. Johannis 
stammen, wie N. 56 und N. 30. Ob die Kugel mit vier eingesetzten 
Spitzen, die man in S. Marien N. 36 sieht, demselben Zwecke dienen 
sollte, muß dahin gestellt bleiben. 

Aus einzelnen Steinen wird bestimmt, daß sie nach Ablauf 
gewisser Zeit der Kirche zufallen sollen; nach 50 Jahren: Marien 
R. 72. 91. 172 b, Aegidien 3. 12, nach 30 Jahren: Aegidien 
17 a. 53, nach 80 Jahren: Aegidien 30 b (in Ermangelung von 
Erben), oder der Kirche geschenkt sein sollen nach 50 fahren: 
Jakobi 60, Aegidien 65, Katharinen 54. 81. 101. 134, nach 
40 Jahren: Jakobi 63, Aegidien 48. Das Jahr des Heimfalls ist 
auf S. Marien N. 88 eingehauen. Meist ist nur die Oeffnung 
innerhalb bestimmter Zeit untersagt, für 20 Jahre: Burgkloster 6 b, 
für 30 Jahre: Aegidien 17 a. 53, für 40 Jahre: Jakobi 63, 
Aegidien 48, H. Geist 15 a. b, für 50 Jahre: Marien 72. 75. 91. 
172b. 176V, Jakobi 11b. 49. 58. 60, Aegidien 3. 12. 37. 
41c. 65, Burgkloster 7, Katharinen 54. 80. 81. 101. 134, für 
60 Jahre: Jakobi 12, Petri 27, Aegidien 54, Katharinen 152, für 
80 Jahre: Aegidien 30 b, für 100 Jahre: Marien 9, für ewige 
Zeiten: Jakobi 37, Petri 73, Katharinen 127. 131. Für ewige 
Zeiten wollten der Pastor Christoph Rhon und der Or. meel. Joh. 
Georg Tausch sich und ihren Erben ihre Grabstcllen in S. Jakobi 
sichern (23. 24 6), das Lüdemannsche Grab aber sollte nach 
100 Jahren der Familie wieder offen stehn (Marien 9), von Erben 
zu Erben sollte übergehn Katharinen 135. Das Grab sollte auch 
den drei Erben ersten Grades zustehn und nach deren Tode noch 
60 Jahre geschlossen bleiben Jakobi 24 v. Auch das Geburtsjahr 
ist angegeben Marien 9. 25. 151 i. 

Doppelte Nummern finden sich Marien 15, Aegidien 7, Katha- 
rinen 54. 56. 63; gleich gezeichnet sind Marien 165 A. B 170 
und 171; statt mit einer Zahl ist Marien 174 V mit einem B ge- 
zeichnet; ungewöhnliche Abkürzungen für obiit: Marien 3, Katha- 
rinen 30. In S. Petri 20, Katharinen 45. 75. 169 sind die 
Schilde nicht einfach aus den Stein gesetzt, sondern an einem Bande 
hangend dargestellt. Trapezform haben die Steine Aegidien 38, 
Katharinen 141, H. Geist 1. Mehrere Male ist die Mitte des 
Steines oder der Raum zwischen den dort angebrachten Wappen und 
der Inschrift niit Blattornament gefüllt, z. B. Marien 133, Petri 79 F, 
Aegidien 75. Keine eigentlichen Grabplatten sind Marien 177, 
Katharinen 167. Altarplatten waren: Marien 98, Jakobi 3, 
Aegidien 38, Katharinen 38. 



60 

1. 
N. 159. 

A. 8. Marien. 
I. Nördliche Abseite von Westen her. 
Jochim Bt^witz und seinen erben erblich. Ao. 1720. 

2. Frau wittwe Magdalena Lüdemans und ihren erben 
erblich. Anno 1747. N. 158. 

3. A. 59 den 16 Maji obiit Jacob Hartzebarch vt Stettin, 
dem got gnade. A. 1555 den 15 Aprilis start Dorthia  
N. 123. 

4. Jürgen Wöhrman und seinen erben erblich. Anno 
1714. N. 332. 

5. Jacob Leonhard Müllers erbbegräbnis.Annol 714. N. 156. 
6. [Gajrderut Cetewer. N. 309. 
7. Niecolaus Steinfeldt und seinen erben erblich. Anno 

1740. N. 163. 
8. a) Didrich Grauenstede vnd sinen eruen 1631. — 

b) Nunmehro Paul Hagen und seinen erben erblich. Anno 
1715. Zu a ein Merk. N. 171. 

9. Hier ruhet in gott Anna Dorothea Ludemann, ge- 
bühren den 11 Septembr. anno 1730. Nach deren am 
20 December anno 1801 erfolgten absterben soll dieses grab 
in hundert jähren nicht wieder geöfnet werden, sodann aber 
der familie anheimfallen. N. 164. 

10. August Götze und seiner ehefrau erben erblich. 
Ao. 1796. N. 166. 

11. Henning Hakenholdt und seinen erben erblich. 
1660. N. 173. 

12. Mattias Panels und seinen erben erblich. Anno 
1717. N. 178. 

13. a) Anno 1562 den 2 Januarii starff .... dem 
godt gnade. Anno 1575 den 10 Mercii starff .... der 
godt gnade. — b) Hinrich Pieter und seinen erben erblich. 
1680. — Zu a: in einer Cartouche ein geschweifter Schild 
mit aufrechtem Löwen. N. 170. 
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14. Christian Schumann und seinen erben erblich. Ao. 
1765 d. 6 May. N. 351. 

15. a) Dusse steu vnd stede hört h. Johan Kruse vnd 
sinen eruen./T95. — h) Mattheus Italatz und seinen erben 
erblich. Ao. 1770. N. 187. 185. 

16. a) H Johan Richardt von der Hardt und seinen 
erben erblich. Ao. 1764? — b) Nunmehro Christian Gott- 

7t 1 

fried Donatius und seinen erben erblich. 1783. N. 184. 
17. Cor[t] van Horen vnd einen eruen. Dazu zwei LCJ 

gegen einander gelehnte geschweifte Schilde, von denen der 
rechte unkenntlich ist, der linke gespalten vorn einen halben 
Adler, hinten anscheinend einen Schlüssel an die Theilung 
angeschlossen zeigt. N. 180. 

18. Siemon Rieke und seinen erben erblich. Anno 1696. 
Wappen: Schild getheilt, oben 2, unten 1 Lilie. Auf dem 
Helme eine Lilie zwischen zwei Hörnern. Spruch: Weill du 
herr Christ von todt erstanden usw. N. 177. 

19. Claes Bruningk und seinen erben erblich. Ao. 
1733. N. 179. 

I 20 Nicolaüs Steinfeldt erben erblich. N. 183. 
21. a) Anno domini m ccc 1 xvij in die beat  

Anno domini m ccc 1 xxvj in vigilia beate Eli[zabet] . . . . 
. . . rici. — b) Anno domini m cccc xiij0 in profesto  
orate  Constantini consulis. N. 210. 

22. Hermau Reeder vnd seinen erben. 1631. Merk. 
N. 215. 

23. Peter Peters und seinen erben erblich. Ao. 1784. 
N. 198. 

24. a) Anno domini xvc vj des mydwekens na sancte1 

Mauricius dach (September 23) steril Cl[aw]es Thomallen, dem 
got gnedych sy. — b) Hinrick Paschen vnd sinen erven. — n 

v Zu a: ein rechts geschweifter unten abgerundeter Schild auf 77 
Bronze gravirt hat in der Mitte einen mit zwei Sternen belegten a 

Pfahl, dem an jeder Seite eine halbe Lilie angeschlossen ist. 
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25. Fr. Magdalena Elisabeth seel. Johann Haasen wittwe 
gebohrene Bauerts, gebohren anno 1673 den 20 April, ge- 
storben anno 1733 den . . August. N. 216. 

26. a/c. A. Niemann, eonsul. — b) A. F. A. Wolters. 
N. 205. 

27. Jürgen Rudolfs Strauch und seinen erben erblich. 
1709. Merk von den z. T. angeschlossenen initialen be- 
gleitet N. 206. 

28. Jacob Christoph Lammertz und seinen erben erblich. 
Ao. 1768. N. 226. 

29. Sei. Johann Brokes sen. j. u. d. erben erblich. 
Ao. 1747. N. 212. 

30. a) Diese begrebnuss gehört [MJarten Lindeman 
vnd seinen erben. 1639. — b) Seel. J. J. Fürstenau wittwe. 
1750. — Zu a ein Merk. N. 364. 

'l 31. Margareta Warncken und dessen erben erblich. 
Anno 1719. N. 217. 

32. a) Pawel Albrecht vnd sinen eruen. — — 30Augusty 
starfk Pauli Albrecht. . . . December starff Anna Albrechts, 
der got .... — b) Christina Mündern geb. Albrechten 
1759. — Zu a ein Merk. N. 225. 

33. Diese ruhe stuhle kauffte Claes Bielfeldt. 1738. — 
Ist ruhestehte gemeint? N. 220. 

i _ r 34. Johan Jochim Wilde. N. 203. 
9 '7 SS- . 

35. a) . . . [Dorothea von Lengerken selig im herrn 
entsehlaffen. — b) Herrn Georg von Lengercken vnd seinen 
erben erblich 3) N. 195. 

36. M. Hermannvs Wvlff vnd seinen erben. 1652. 
N. 298. 

37. Nunmehro Johann Friederich Schacht und seinen 
erben erblich. Anno- 1767. N. 218. 

3) Dem Rathsherrn G. v. Lengercke (f 1(145) im Grab- 
steinbuch 1622 zugeschrieben. 
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38 obiit Gherardus Voghet. Anno domini 
m ccoc xlj in die sancte’ Marci ewangeliste (April 25) obiit 
Gerth? .... Dazu ein gelehnter Schild, getheilt; oben zwei 
gekreuzte Schlüssel, unten unkenntlich. N. 66. r & 

39. H. d.*Henricus Baleman vndt seinen erben. Ao. 
1688. Wappen: ein beiderseits eingebuchteter Schild ge- 
viertet, im ersten Felde ein Viertel eines Adlers, im zweiten 
und dritten, wie es scheint, je eine Blattranke, im vierten 
zwei Sparren. Auf dem Helme eine Blattranke zwischen 
Hörnern N. 228. 

40. a) Anno 1629 5 Oct. pie et placide in domino 
obdormivit Johannes Brinckman, stvd, cvivs vt a — 
b) Lvetke Brinckman vnd seine erven. Zu b ein Merk. 

41. Anno 1602 den 16 February starb der ehrentuest, 
vnd walwiser her Henning Parcham, rath man, dem godt 
gnade. Anno 1620 den 28 July starb die ehrbare vnd 
tugentsarne frawe Gesche Parchams, der godt gnade N. 232. 

42. a) Anno domini m cccc 1 xxvij des x daghes in 
der vasten (März 1) starf Peter van Scheuen,4) deine ghod 
gnedich vnde barmehertich mote sin. — b) Marcvs Martens 
vnd seinen erben erblich. 1658. N. 65. 

43. a) Detlefs Froboes und seinen erben erblich. Ao. 
1730. — b) Nunmehro Jochim Henrich Booch und seinen 
erben erblich. Anno 1760. N. 237. 

44. Georg Christian Gre<??z und seine ehefrau Hedewig 
Christina Gre^zigebobrne Gundlachen und ihrer beiderseitigen 
erben erblich. Anno 1792. N. 238. 

—— 45. Zwei Wappen. Rechts: im geschweiften Schilde 
zwei verschränkte Arme, auf dem Helme ein Arm. Links, 
im Schilde eine Amphora mit abgetrenntem Deckel dai übei, 
auf dem Helme ein Flug. N. 242. 

4) Vielleicht mit Abkürzungszeichen über dem ersten e. 
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46. Johann Friedrich Schlick und seinen erben erblich. 
Anno 1768. N. 244. 

<d47. Gabriel Lübcke nnd seine ehefrau gebohrne Hart- 
wich. Anno 1798 d. 14 July. Dazu zwei gekoppelte unten 
abgerundetSSchilde. In dem rechten ein Baum, im linken 
ein den Schild haltender Löwe. Aul dem Helme der Löwe. 
N. 243. 

48. Johan Lueders der elter vnd seinen erben erblich. 
1654 2 Novemb. Merk. N. 253. 

49. Nicolas Jürgen Bookman und seinen erben erblich. 
Anno 1753. 

50. Jochim Middendorfs und seinen erben erblich. 1646. 
N. 186. 

51. Jochim Friedrich Levenhagen und seinen erben. 
1798. N. 260. 

52. II d. Johannes Fitzmann und seinen erben erblich. 
1694. Wappen: im Schilde ein quergelegtes Blatt, auf dem 
Helme ein Stern zwischen zwei Hörnern. 

53. Nicolaus Carstens und seinen erben erblich. 1821. 
N. 264. 

II. Umgang und Umgangskapellen. 
Jacob Havemann und seinen erben erblich. Anno 

1765. N. 106. 
AJvrgen van Deren vnd einen erven. N. 5. /v /' 

***?' '56. Johan Berend Wahns und seinen erben erblich. 
Anno 1723. 

57. Gottlieb Knust und seinen erben erblich. Anno 
1758. N. 3. 

58. Meinhard Claszeu und seinen erben erblich. Ao. 
1710. N. 7. ? 

59. Thomas Gestering und seinen erben erblich. Ao. 
1714. N. 8. 

60. Hans Bernhard Ludwig Lembke, medicinae doctor 
und physicus, und seinen erben erblich. Anno 1803. N. 301. 
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__ 61. Anno 1524 den 27 Jvlivs starf her Hinrick Grvter 
seliger gedechtnis. Anno 1548 den 26 September starf Dortie 
Grvters, den godt beide gnedich si. Dazu zwei gegen ein- 
ander gelehnte Wappen. Rechts: im Schilde ein Mühlrad 
begleitet von 4 Sternen, auf dem Helme eine Lilie. Links: 
Schild gespalten; in jedem Felde ein Hahn der Theilung 
zugekehrt (Divitz: Milde Bürgersiegel S. 51). Auf dem 
Helme ein wachsender Hahn mit gespreizten Flügeln. Im 
Giebelfelde der Messingplatte: alles dinges eine wile. Im 
Fusse: gemaket vnde gelecht anno 1557. N. 302. 

62. Jacob Cappelen und seinen erben erblich. Anno 
1746. 1 Gottes gnade und Christi bludt ist mein tröst und 
höchstes gut. N. 93. 

63. Johann Köhler und seinen erben erblich. Ao. 
1814. N. 10. 

64. Johann Adolph Jacob Lüneburg und seinen erben 
erblich. Anno 1786. N. 19. 

65. Bernhard Jacoby und seinen erben erblich. Anno 
1764. N. 21. 

66. Anno 1560 den 23 Augusti starf Hermen Kremer, 
dem got gnedich sy. Anno 1560 den 21 September starf 
Anna Kremers, der got gnade. Ein wilder Mann hält zwei 
geschweifte Schilde. Der rechte zeigt eine Rose inmitten 
dreier den Schildwinkeln zugekehrten Lilien; der linke ein 
Hiefhorn. Darunter: Hermen Kremer vnd sinen erven, de 
olde. N. 414. 

67. Johann Hoppe und seinen erben. Ao. 1743. 
68. Johann Hinrich Düster und seinen erben erblich. 

Anno 1778. N. 23. 
^ 69. Hans Wegener vnd seinen erben erblich. 1654. N. 33. 

70 Michel Wessell und seinen erben erblich. 1689. N. 24. 

71. Andreas Hinrich Scheele und seinen erben erblich. 
Ao. 1784. N. 25. 

Ztschr. d. 8. f. L. ®. Vin, 1. 5 
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72. Christian Seemann. Es soll nach meinem tode in 
50 jähren nicht geöffnet werden und dan die kirche anheim- 
fallen. Ao. 1780 d. 17? July. ^ Begrabet uns nur immerhin, 
da wir so laug verwahret sind, bis gott unser treuer seelen 
hirt uns wieder auferwecken wird N. 26. 

73 Johann Casper Boy und seinen erben erblich. Ao. 
1788. Buhe ist der arbeit lohn/ N. 28. 

III. Südliche Abseite von Osten nach Westen. 

74. [Anno domini m] cccc xxx vij sabbato ante Jubilate 
• (April 20) obiit Nicolaus v%q^?z<Amio domini m cccc x nata 

/j^^^est Elizabet Luneborges de Gosschalco de Wickeden, que 
obiit anno xc  Dazu zwei Schilde. Der ältere 
dreiseitige zeigt einen Querbalken, der jüngere, geschweift 
und an der rechten Ecke oben gestutzt, das Wappenbild der 
Wickede (Milde, Bürgersiegel S. 86). N. 47. 

75. a) Hinrich Seseman ist in gott dem herren sehlig 
endtschlaffen ao. 17216) den — d. 7 Augustus. Catharina 
Elisabet Sesemans ist in gott den herren sehlig endtschlaffen 
ao. 1690 den 25 December. Dazu zwei Wappen!' Rechts: im 
Schilde Mann mit einer Sense; auf dem Helme derselbe 
wachsend. Links: im Schilde eine Justitia; dieselbe auf 
dem Helme zwischen zwei Flügeln. Darunter: Hinrich 
Seseman und seinen erben erblich. Ao. 1684. — b) Anna 
Magdalena Seseman». Dieses grab soll nach meinem tode 
in 50 jähren nicht geöffnet werden, den 26 Novbr. ao. 1773. 

76. Greveraden & Warneböcken testament. N. 42. 
77. Jeremias Bru§i vnd seinen erben. 1668. Merk. N. 39. 
78. Johann Friedrich Ulfs und seine erben erblich. 

Ao. 1791. N. 35. 

5) Ursprünglich war 16 — den eingehauen mit Raum zur 
Eintragung des Datums. Bei der Ausfüllung ist die 1 in das 
d hineingerathen und d. 7 Augustus am Rande eingehauen. 
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79. a) [Anno 1]548 am dage Nicolai (Decemb. 6) is 
Alheit Nortmans in godt vorscheden  Vtthoffen. — 
b) Anna KrefEtings gehörige begrebnus erblich. 1664. — 
c) 01aes Wilkens, Hans Bickels. Jürgen Drape von Hamburg 
erblich. 1667. N. 105. 

80 Jochim Trappe in gott seelig entschlapen. 
Anno 16 .. den 3 De[ce]m . . . [is] Anna Elisabeth Trappen ^ 
in g[ott seelig entschlapen]. Dazu zwei Wappen, von denen 
nur das linke einigermassen erhalten ist; es zeigt im Schilde 
drei Bäume. Darunter: Jochim Trappe und seinen erben 
erblich. 1705. N. 44. 

81. Ao. 16— den — ist Claus Seuerin in gott selig 
entschlafen. Ao. 16— den — ist Catrina Seuerins in gott 
selig entschlafen. Claus Seuerin vnd seinen erben erblich. 
1655. Dazu zwei Wappen. Rechts: im Schilde und auf 
dem Helme ein Baum. Links: Schild getheilt, oben drei 
Bäume, unten ein Pfahlwerk, auf dem Helme ein Baum. 

v Die seien der gerechten seind in gottes handt vndt keine 
qmale! ruret sie an. N. 46. 

82. a) D. Paulus Neucrantz vnd seinen erben. Anno 
1671. — b) Nunmehro d. Nicolaus Hanneken, physic. vnd 
seinen erben erblich. Anno 1708. Zu b ein Wappen: im 
Schilde eine strahlende Sonne, auf dem Helme dieselbe 
zwischen zwei Hörnern. 

/£-. . 83. a)/T . obiit Sefridus Slucup. - b) Jasper Schulte 7636^- 
vnd sinen eruen. Zu a ein dreiseitiger Schild, gespalten 
und im hintern Felde getheilt. Die Figur des vordem 
Feldes ist ausgetilgt. Zu b ein Merk mit Bäckerabzeichen. 
N. 68. 

84. Ao. 1663 (1665?) den 24 May ist sei. Pauli Hintze 
der elter in gott entschlafen. Ao. 1667 den 15' No[v]emb. 
ist sei. Anna Hintzen in gott entschlafen. Pauli Hintze 
vnd .... erben erblich. 1656. Dazu ein Merk zwischen 
den Initialen. N. 57. 

5* 
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85. a) . . . . de . . . December starff Engell Bone, der 
got gfnadej. — b) D. J. F. Stoltenberg und seinen erben 
erblich. Anno 1771. N. 56. 

86. Hinrich Petersen erben erblich. Anno 1670. N. 60. 
87. Anno 1630 den 20 Juny starb h. 3 oh an Vinhagen 

bürgermeister. Anno 1652 den 14 Decemb. starb Helena 
Vinhagen, denen gott gnade Die letzte Silbe in Juny ist 
unsicher. Dazu ein schlecht erhaltenes Wappen, von dem 
nur ein Querband im Schilde sicher zu erkennen ist. Dar- 
unter: H. Johan Vinhagen bürgermeister vnd seinen erben 
erblich. N. 61. 

88. Johan Christoph Müller und seinen erben erblich. 
Ao. 1765. Ao. 1837 ist dieses grab an der kirchen ver 
fallen. N. 62. 

89. Berent Frese vnnd sinen eruen. 1650. Merk 
zwischen den Initialen. N. 72. 

90. Anno domini m vc xxxj den xxix dach August! do 
starf Jurghen van der Beke, dem got [gnedich si], Hans 
van der Beke vnd sinen eruen. N. 73. 

91. a) Johan Schlave und seinen erben erblich. Anno 
1726. — b) Nuumehro Berend Kordes und seinen erben 
erblich. — c) Nunmehro Jochim Detloff. Ao. 1788. Nach 
des letzten absterben in 50 jähr nicht zu öffnen und dan 
der kirche anheim fallen. N. 385. 

92. Johann Lembke und seinen erben erblich. Anno 
1753. N. 322. 

93. Ao. 1731. Mein Jesus ist im sterben mein. Fl- 
ieht und ich soll leben. Mein grab musz mir ein bette seyn, 
Dem leibe ruh zu geben. Die seele geht in gottes reich, 
Bis einst der leib mit ihr zugleich In Christi klarheit 
pranget. 

94. Philipp Weis und seinen erben erblich. Anno 1791. 
N. 94. 
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95. Jost Noltingk und seinen erben erblich. Anno 
1712. Wappen: im getheilten Schilde oben zwei, unten 
eine Muschel (?). Dieselbe auf dem Helme zwischen zwei 
Flügeln. ^ Herr las dis lebensend mier sein Eintritt ins andre 
leben. So werd ich mit den engein dein Viel freuden lob 
dier geben. N. 93. 

96. Tobias Horneman und seinen erben erblich. Anno 
1722. N. 92. 

97. Coleri.6) Wappen: in geschweiftem Schilde eine 
Ranke an einem Aste; auf dem Helme ein Blatt zwischen 
zwei gestutzten Zweigen. — Ausserdem ein älteres Wappen 
der Wickede. N. 91. 

98. Anno 1579 is dusse sten van des kopmans altar 
her gelecht to einfer begrejffnisse der schonefarefr] ko[pman]s 
to ewigen dagen. Neben dem geschweiften Schilde mit den 
drei Heringen der Schonenfahrer die Jahreszahl [15]79. N. 100. 
Melle p. 210. 

99. Jochim Wraetz und seinen erben erblich. Anno 
1713 d. 13 July. N. 102. 

100. Aegidius Christian Kühl und seinen erben erblich. 
Anno 1743. N. 105. 

101. Dise sten vnd stede hö[rt] Jeremias Brust vnd J^f67^77 
seinen erben. 1662. Neben dem Merke die Initialen. N. 38. 

102. ai. . . . Nouemfber] starf h. Hinrich Paschezat. 
Ao. 16 l. . b) Carsten Basken * und seinen erbenffi^j^TTT 
erblich. Anno 1634. N. 109. 

103. Hermann Hinrich Andreas Grevesmühl, für sich 
und die seinigen erb und eigenthümlich grab. Anno 1800 
d. 16 Juny. N. 116. 

104. a) [Jacob v]on Criwitz vnd . . erben erblich. Anno 
1616. — b) Nunmehro Jürgen Tim. Siemers und seine ehe- 
frau Agneta Christina Siemes gebohrne Adami. 1792. N. 125. 

6) Dem Bürgermeister Dr. Anton Köhler (f 1658) im 
Grabsteinbuch 1654 zugeschrieben. 
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105. Wilhelm Dillmann und seinen erben erblich. 
Anno 1744. N. 130. 

106. a) Anno 1570 am 30 Martius stark selige Euer! 
Haleholts[ch]o. — b) Anndreas Dornilsen und seinen erben 
erblich. Anno 17... Ausserdem zwei Schilde, der ältere 
unten leicht geschweift zeigt einen damascirten (?) Quer- 
balken begleitet von 2,1 Sternen Der jüngere rechts ge- 
schweifte zeigt das Wappenbild der v. Warendorp (Milde, 
ßürgersiegel S. 9). N. 131. 

j/?«^^""^r-107. S[el.] David Ernesti Loss[ii] wittwen fr. Elsabe 
jssien und ihren erben erblich. Anno 1709. N. 135. 

Pfax, 108. D. H. Ein der und seinen erben. N.^13. 
a) Gottfried Leisner, prediget an hiesiger s. Marien 

kircheund seinen erben. Anno 1720. — b)Nunmehro d. Joachim 
%^«^Tanck und seinen -fcrhen. Ao. 1761. N. 138. 

110. Hinrich Peter Pforthus und seinen erben erblich. 
Anno 1721. N. 139. 

111. a) August Christian Schramm und seinen erben 
erblich. Anno 1759 d. 29 October. — b) Job. Christ. Schramm 
gest. d. 27 May 1820. v Seiner Vollendung froh. N. 142. 

112. a) .... di obiit Johannes de Chnouenberghe. — 
b) . . . sten hört to here .... — c) Jürgen Wöhrman 
und seinen erben erblich. Anno 172 .. — b im Kreise. 

113. Dieses grab gehöret Johan Adolfs Hölttig j. v. d. 
und seinen erben erblich. Anno 1704. N. 80. 

_ 114. Herrn Hinrich Rvbürgermeister dieser stadt 
und seinen erben erblich. Anno 1743. Wappen: im Schilde 
drei Aehren, vermuthlich dieselben auf dem Helme zwischen 
zwei Hörnern. 

115. Anno domini mcccxix omnivm animarvm (Nov.2) 
obiit Wobbe v[xor] .... 

IV. Südliche Halle. 
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116. Anna Regina, seel. Jürgen Laffrentzen wittwe uml 
ihren erben erblich. Anno 1712. N. 76. 's unJ 

117. a) Anno domini m ccc . . . [d]es mandages vor 
[vns]es heren hemmeluart do starff Godert van Houeflen] 
. . . . — b) Sei. Jacob Harder und seinen erben erblich. 
Ao. 1751. — In den Ecken vier geschweifte gelehnte Schilde 
der v. Höveln (Milde, Bürgersiegel 8. 57). N. 74. 

118 stefn bo]graue[n] mit Catrinen Mindelken(?) 
. .. . Catrinen, . . . ke sine kinder got gennade se alle. Amen. 

119. a) Martin Lammers und seinen erben erblich. 
Anno 1672. — b) Nunmehro Berend Kordes und seinen 
erben erblich. Anno 1770. N. 67. 

120. Johan Michel Schmidt und seinen erben erblich. 
Anno 1727. N. 64. 

V. Mittelschiff (vom Thurme her). 
121. Peter Heinrich Teszdorff und seinen erben erblich. 

Ao. 1693. N. 368. 
122. a) Telske van der Horst. — b) Asmus Dragun 

und seinen erben erblich. Anno 1719. N. 133. 
123. Gerdt Münter und seinen erben erblich. Ao. 1714. 

N. 373. 
124. Hartwig Hinrich Schroffer und seinen erben erb- 

lich. Anno 1776. N. 120. 
125. Dauiell Jacob! und seinen erben erblich. 1671. 

Wappen (auf Messing gravirt): in geschweiftem Schilde der 
heil. Jacobus; auf dem Helme ein Arm mit einem Zweige 
in der Hand. N. 359. 

126. a) Ano domini m cccc obiit Clawes va[n] Caluen. 
Anno domini m ccc . . . obiit vxor ... — b) [Hinjrich^^^, 
Sesemann*" und seinen erben erblich. — Inschrift a auf 
Messingeinlage in einem Vierpasse, in dessen Winkeln Spitzen 
eingesetzt sind. N. 347. * 
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127. [Joh]aon Hinrich Kayser [und] seinen erben erb- 
lich. Ao. 1782. N. 346. 

128. Hinrich Plaen und seinen erben erblich. Ao. 1690 
den 24 Janufarii], N. 336. 

129. Hinrich Lüdem[an] vnd seinen erben erblich. 1674. 
129 A. Martin Lembke und seinen erben erblich. 

Anno 1 . 60. 
130. Geschweifter Schild auf Messingeinlage gravirt. 

Ein linker Schrägbalken belegt mit einem Tannzapfen, und 
ein gleicher oberhalb des Balkens. 

131. Michel Wolter und seinen erben erblich. 1648. 
N. 320. -A &VW 

132. Gottfried Ludewig Mett und seinen erben erblich. 
Anno 1791. N. 333. 

133 in die xxix mensis Julii obiit dominus 
Johannes Kynckel consul .... Anno m v“ — d. — mensis 
— obiit Anna vxor ejus. Grate deum pro ea. In den Ecken 
vier gelehnte Schilde. Oben rechts und unten links mit 
einem Querbalken, im Schildeshaupte zwei Seeblätter, im 
Schildesfusse ein Seeblatt. Die andern unkenntlich. In der 
Mitte des Steins waren die Wappen eopulirt, jetzt unkennt- 
lich. Nach der Rathslinie bei v. Melle starb j. K. 1503 des 
vrydages na Jacob!, was der 28. Juli wäre. 

134. aj^Anno Christi 1564 die 18 Avgvsti pie decessit 
clarissimvs vir dominvs Joachimvs Klepel] Senator Lvbecensis, 
natvs in dvcatv Megalbvrgensi [oppido Fredelandt.] In der 
Mitte des Steines 

[conditvr hoc]  
[Klepehvs]  

[vrbis honor]  

[nvnc Christi nixvs meritis] .... 
[aeternae vitae gavdia conseqveris.] 

— b) Willem Am . . er vnde sinen erven. 1584. Zu b ein 
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Merk. Die Inschrift a bis auf die wenigen nicht ein- 
geklammerten Worte nach Melle S. 237 f. Sie ist absichtlich 
unlesbar gemacht. 

135. Detlefs Blocker und seinen erben erblich. Ao. 
1770. N. 344. 

136. Matiasz Schuneman und seinen erben erblich. 
Anno 1702. N. 353. 

137. H. Herrn an von Dorne. N. 348. Starb 1665. 
138. Jürgen Vanselau und seinen erben erblich. Ao. 

1714. N. 345. At. 
_ 139. Wilhelm Carl Krupp, Senator. 

140. Andreas Ritter und seinen erben. 1646. 
- 141. Margareta Fischers, gebohrn Woltersen und ihre 

erben erblich. N. 87. 
142. a) Sei. Diederich Jürgen Qualmann und seinen 

erben erblich. Ao. 1770. — b) Peter Michael Evers und 
seinen erben erblich. Anno 1801 den 28 April. N. 291. 

143. a) Anno domini mcccclxxxv den anend Johfannis] 
ba[ptiste starf H]ans Vese sin(?) husfrowe Telseke; d[er got 
gnedi]ch vnde b[ar]meh[er]tich sy. — b) Ao. 84 den 2 De- 
cember starf Hermen v[a]n Ellinck. N. 134. 

144. Anno 1621 den 
19 Aprilis starb Gardrudt Lüneburges, denen gott wolle 
gnedig sein. Schild unkenntlich. Unterschrift: Herr Ale[xander 
Lüneburg] , burgermeister .... N. 316. 

144 A. Christian Wilhelm Brandt und seinen erben 
erblich. 1748. N. 113. 

144 B. a) Anno 1559 den 17 Augusty starf  
Anno domini mvc vxor ejus. — b) Fredericb Tollener 
vnd sinen eruen. N. 194. 

VI. Unter dem Sängerchore. 
- 145. a) Decembris obiit egregius et magnyficus 

vir et dominus Matfheus] Pakebusch .... Unter den 
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beiden Wappen in der Mitte des Steines: .... vir dominus 
fa-rmy-tnuxA [Pjakebusch (?) domini Matt[ei] ... — b) Diederich Greue 
\^*“V"“‘^*r-l|ud seinen erben erblich. 1691. Zu a zwei Wappen, von 

dem vordem nur die Hörner des Helmschmucks erkennbar. 
Links gespalten: vorn 2 Rosen über einander, hinten ein 
Zweig* Auf dem Helme ein Baumzweig. N. 286. 

146. D. Philipp Ludwig Spener und seinen erben erb- 
lich. Ao. 1785. N. 285. 

147. Ex transactione cum Tho[ma] Wickede fratre 
suo dominus Godtscalcus Wickeden reip. Lub. patr. pro- 
consul hoc sepulchrum sibi suisque haeredibus fecit haeredi- 
tarium anno 1663. 

148 starff her Johan Danneman, en vicarivs 
ghevest is, dem got gnedich sy. N. 283. 

149. Margaretha seel. Johann Nicolaus Weltners wittwe 
und ihren erben erblich. Anno 1740. N. 282. 

150. Philip Christoph Lang und seiner ehefrauen 
Dorothea Margaretha gebohrne Sieben. Ao. 1764. N. 281. 

VII. Im Chore. 
151. Conditur hic corpus viri quondam generös! strenui 

et nobiliss[imi] domini Christophori a Neukirchen eqfuitis] 
Pomeraniae domini beredit[arii] in Mellentin et Vorwerck et 
illustriss[imorum] Stetini et Pomeraniae ducum consiliarii 
primarii et arci Wolgastanae praefecti, qui natus anno 1567 
die 25 July, denatus vero hic Lubecae anno 1641 die 9 Juny, 
postea 15 July honorificentissime sepultus, cui monumentum 
hoc heredes posueruut. Wappen: im Schilde drei Sparren, 
auf dem Helme sieben Straussenfedern. Unterschrift: Christofer 
v. Neikirch. N. 277. 

151A. [Anno] 1687 [den] 19 (oder 10?) May [ist] 
Herrn an Engenhagen in gott selig entschlafen. Anno 1679 
den 6 Januarii ist Chatrina Engenhagens in gott selig ent- 
schlafen. Herman Engenhagen und seinen erben erblich 
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1673. Dazu zwei Wappen. Im Schilde des vorderen drei 
Blumen in einem runden Gehege, auf dem Helme drei 
Blumen. Der Schild des hintern zeigt eine Schelle. N. 285. 

151B. a) Die Inschrift war auf einem Metallrande an- 
gebracht; übrig ist nur der dreiseitige Schild von Bronze, 
aber vom spätern Besitzer umgestaltet. — b) Herrn Caspar 
von Degingk vnd seinen erben erblich 1675. Auf den ältern 
Schild aus Bronze ist sein Wappen gravirt mit gekreuzten 
Hellebarden im Schilde wie auch auf' dem Helme N. 279. 

151C. D. Meno Paul^. . vnd seinen efrben] . . . 
Anno .... Ostium sefpulchri]. 

151 D. Begraebniss-staette des bm. Bruno von Waren- 
dorp. f 1369. 1871. Vgl. N. 179. 

151E. Herr Johan Henrich Dreyer rahtsverwandter 
und seinen erben erblich. Ao. 1727. Ein Schild fasst zwei 
Schildzeichen zusammen. „Vorn ist er zweimal getheilt und 
hat im mittleren Felde drei Kreisel, im obern zwei Sterne 
und im untern einen. Hinten zeigt er einen von einer 
Schlange umwundenen nach unten gerichteten Pfeil. Darüber 
zwei Helme; auf dem vorderen der Kreisel, auf dem hintern 
drei Blätter. Man sieht noch, dass früher ein anderes 
Wappen auf das Metall gravirt gewesen ist. N. 271. 

151 F. Auf einem beiderseits geschweiften Schilde das 
Wappen der v. Höveln (Milde, Bürgersiegel 8 57) in Relief. 
N. 266?) 

151 G. Herrn Herman Petersen vnd seinen erben erb- 
lich. 1662. In einem beiderseits geschweiften Schilde an- 
scheinend ein Windhund vor einem Baume; auf dem Helme 
ein wachsender Hirsch. N. 270. 

151H. Georg Friederich Stintzing und seinen erben 
erblich. Ao. 1800. N. 169. 

7) Im Grabstein buche 1598 dem Bürgermeister Gotthard 
v. Höveln (f 1609) zugeschrieben. 
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1511. Heinrich Schlüter burger und kauffhandler in 
Lübeck, geboren zu Schwerin im jähr 1595, gestorben anno 

ßw W4rr den 26 May. Im Schilde ein von einem Schlüssel 
durchbohrtes Herz unterhalb einer Rose; auf dem Helme 
ein wachsendes Gerippe, das in der Rechten ein Stunden- 
glas, in der Linken ein von einem Schlüssel durch- 
bohrtes Herz hält. Huten neben dem Schilde des Haupt- 
wappens befinden sich zwei kleinere Wappen. Das rechts 
zeigt im Schilde wie auf dem Helme drei aus einem Herzen 
herauswachsende Blumen. Bei dem links ist der Schild 
gespalten und vorn zehnmal getheilt, das hintere Feld hat 
einen gegen die Theilung aufgerichteten Hund mit Hals- 
band, auf dem Helme ein wachsender Hund zwischen zwei 
Flügeln. Unter dem ersten Nebenwappen liest man Margarete 
Mecklemborgs, während die Unterschrift des andern unlesbar 
geworden ist. N. 267. - 

151 K. Herrn Lorentz Petersen zubehorige Degrebnis. 
Ao. 1667. Im Schilde ein gegen einen Baum aufgerichtetes 
gehörntes Thier, auf dem Helme dasselbe wachsend. N. 265. 

VII. In Kapellen, 

a) in der Sakristei. 

152. Anno domini m cccc ij in die Johannis et Pauli 
(Juni 26) obiit Gherardus Odesloe. Anno domini in cccc xxv 
.... beati Bonifatii Wyllemut uxor ejus. In den Mitten 
der Längsreihen der Inschrift zwei Schilde. Der zur Rechten 
gespalten, vorn drei Rauten, hinten ein halber Adler. In 
dem zur Linken eine Lilie quergelegt. Die Mitte des Steines 
ist mit den Bildnissen der Gatten, die Spruchbänder *(nate 
dei miserere mei und Angelorum domina esto m'ichi pia) 
halten, ausgefüllt. Auf das des Mannes hat ein späterer 
Besitzer einen geschweiften Schild mit einem gekrönten 
Löwen hauen lassen. 
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b) in der Kapelle des Todtentanzes. 
153. Hermann Bilderbeck senior und seinen erben 

erblich. 1795. 
154. [Dises b]egrebnis gehöret nun [Aajrian Hacks 

[und s]eineu erben erblich zu. 1655. N. 434. 
155. a) Anno domini in cccc lxxix stark Heiderick 

Walekamp vp [den] .... d.*) dach in May, deme got 
barmhertich sy. — b) Johan Jentzsch vnd sinen erben. 
Ao. 1649. *) mit Abkürzungszeichen. N. 446. 

156. Sehüg Hiurcii! Kordes vnd sine erven. Anno 1633 
den 24 Janvary. N. 443. 

157. a) Anno domini m vc xiii vp den donredach vor 
Marie barchctan8) (Juni 30) do starff Brun Houeman de 
olde dem got gnedich sy. — b) Clawes Frame. — c) Jacob 
Wulff und seinen erben erblich. 1694. N. 438. 

158. a) Anno domini m cccc Ixxxv die xv mensis 
Octobris in pro[festo] sancti Galli obiit honesta domina 
Ghessche Otzen. Grate deum pro ea. — b) Anno domini 
m cccc xcv des ersten su[n]aue[n]des na der einen düsend 
junci'rowen daghe (Oct. 24) stark Wobbeke Junghe, der god 
gnedich sy. — c) Anno domini m ccccc in die Elisabeth 
(November 19) obiit Hinricus Junge. Grate deum pro eo. 
Zu c ein eigenthümlich geschweifter Schild mit Kolben 
und Blättern, die aus dem untern Schildrande hervorgehn. 
N. 442. 

159. Johan Rittershausem und seinen erben erblich. 
Ao. 1727. N. 445. 

160. Dise sten vnd stede hört Christoffer Meier vnd 
sinen erben. A. 1630 den 2 Aprilis. Merk. N. 444. 

161. Johan Sperling und seinen erben erblich. Anno 
1699. N. 441. 

8) Mit barchctan (das n durch Abkürzung gegeben) mag 
berehgane oder bergete gemeint sein. Die Lesung leidet keinen 
Zweifel. 
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162. a) Anno domini m ccec lxxxix in die circumcisionis 
domini (Januar 1) obiit Diderik Loeff, cuius anima requiescat 
in pace. — b) Anno 1556 den 29 Julii is Hans thor Klus 
hufrouwe1 vorscheden vnd licht bir ynder begrauen. — 
c) Hisse sten vnd stede hört Jürgen thor Klus vnd sinen 
eruen. Anno 1611 (oder 1641?). Zu a ein Schild mit einer 
Steinbocksstirne, zu c ein Merk. N. 437. 

/b6% ****^,ty c) m der Briefkapelle. 
163. a) Anno 16— den starff Gerdrudt Goessen, 

der godt gnedich. — b) Christian Groffweg und seinen erben 
erblich. Anno 1722. In a steht das letzte h über der Zeile 
N. 399. 

164. a) Anno domini m cccc xlvii in die Blasii (Februar 3) 
obiit Herwannus de Sost m cccc liiij in vigil[ia] ..... 
— b) Anno domini m d iiij die ij Junii obiit Johan Molner. 
Anno domini m d j feria 5a ante Valentin! (Febr. 11) obiit 
Gretke vxor ejus. Ausserdem zwei Merke. N. 422. 

165. Johan Nicolas Karstens. 
165 A. a) Anno 16— den ist Johan Daniel Klett 

in gott selig entschlafen. Anno 16— den ist Catharina 
Kletten in gott selig entschlafen. — b) Diese zwey steine 
und begrebnis gehört Jacob Stolterfoht und seinen erben 
erblich.9) Zu a ein unklares Wappen. N. 391. 

165 B. Zwei gekuppelte Wappen zeigen im Schilde wie 
auf dem Helme einen wachsenden Hirsch. N. 391. 

165 C. Anthoni Backhusen as.^und seinen erben erb- 
lich. Ao. 1741 d. 12 Aprill. N. 395. 

165 D. Frantz Henrich Pauli und seinen erben erblich. 
Anno 1751. Zwei gleiche Steine unter derselben N. 397. 

165 E. Frans Henrich Sied mann erben erblich. Anno 
1778. N. 398. 

1651. Stein der Telske v. d. Horst und des Asmus 

J) Im Grabsteinbuch 1749 zugeschrieben. 

! 
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Dragun lag früher im Mittelschiffe und ist demgemäss als 
N. 122 aufgenommen. 

d) in der Kapelle südwärts neben dem Thurme 
(Schinkels Kapelle). 

166. Anareas Falck und seinen erben erblich. Ao. 1718 
den 28 Marty. Ausserdem die Initialen. N. 426. 

166 A. Anno domini m cccc xcv ame anende trinitatis 
(Juni 13) starf Mathias Noeck. In dem suluen iar in 
. . dach Michaelis starf Marten Muir. Dazu ein Merk in 
geschweiftem Schilde. N. 411. 

166 B. [BJernt Schmidt und seinen erben erblich. Anno 
1696. N. 409. 

e) unter dem Thurme (Bergenfahrer-Kapelle). 
167. a) Anno 1639 den 4 May ist Clavsz Brüningk in 

gott sehlig entschlapeu. Anno 1634 den 5 Nove. ist 
Catthrina Brünings in gott sehlig entschlassen. —^Spes mea 
Christus. Clavs Brüningk vnd seinen erben 1634. ^Mors 
laborum Unis. — b) H. Adolfs Brüningk und seinen erben 
erblich. Anno 1689. Zu a ein Merk. N. 415. 

168. Peter Johan Krück und seinen erben erblich. 
Anno 1728. N. 416. 

169. a) Disse sten vnd stede bort — b) Der 
man Schröders söhlige erben erblich. 1651. N. 417. 

170. Adolph Jürgen Haversaat und seinen erben erb- 
lich. Anno 1733. Augusty. N. 419. 

171. a) Anno m ccccc xx sunte Val[l]entyn 
starf Cyieke 8 wen es, der got gnedich sy. — h) Bartholo- 
mewes Manpel vnd sinen eruen. Zu b ein Merk. N. 419. 

L- 172. a) Anno domini m cccc lix ascencionis domini 
(Mai 3) obiit Brun Struve. Orate deum pro eo. Anno 
domini m cccc xlvii in die epyphanie domini (Januar 6) 
obiit Wobeke Strüen. — b) Nach Beirrend I ram sein ab- 
sterben in 50 jähr nicht zu eröffnen. Verfält 1832 den 
2 Septbr an der kirche. N. 420. 



173. Sei. Carsten Pahder, Diederich Ebele und ihren 
erben erblich. 1694. Dazu ein geschweifter Schild gespalten; 
vorn ein Flügel, hinten eine halbe Burg. N. 421. 

f) in der Kapelle nordwärts neben dem Thurme 
(Marienkapelle). 

174. Johann Anthon Kuhlmann und seinen erben 
erblich. Ao. 1782. Dazu zwei Wappen. Das vordere zeigt 
im Schilde einen Baum, auf dem Helme einen Flug; das 
hintere im Schilde eine Gans mit gespreizten Flügeln und 
auf dem Helme dieselbe wachsend. N. 423. 

174 A. ra) Anno 1561 den 8 Martins starf her Andreas 
Bvsman, ratman, dem got gnfade], Anno 1580 den 27 April 
starf Gerdrut Busmans. — b) Sehl. Christian von Houelen 
seinen erben. Zu a zwei Wappen. Das vordere zeigt im 
Schilde einen aus einer Vehbinde (?) über einem Sparren 
hervorwachsenden Mann mit einer Art Keule (Ruder?) über 
der Schulter (Bootsmann ?) und auf dem Helme den gleichen 
wachsenden Mann; das hintere im Schilde unter und oben 
neben einem gerauteten Sparren drei Gegenstände, die ich 
nicht zu bezeichnen vermag, auf dem Helme zwei gepanzerte 
Arme mit demselben Gegenstände in den Händen. 

174B. a) Anno ... Bartolmei starff Clawes Vytgo?. 
k) Joachim Christian Vanselau und seiner mutter Anna 

* Vanselau und deren erben erblich. Anno 1767 
d. V Aprill. N. B. ^ 

174 C.. a)"H. Christoff Gerdes j. u. d. eltisten burger- 
meistern vnd sinen erben. — b) Frau Margaretha Elisabeth 
von Gössel gebohrne von Lorentzen und ihren erben erblich 
1749. Zu a ein Wappen. Der Schild ist durch ein schmales 
Querband getheilt und zeigt im obern Felde drei Klee- 
blätter, im untern drei Seeblätter. Auf dem Helme drei 
Kleeblätter. 

174 D. Eigenthümlich begräbniss Hinrich Sievers und 
seinen erben erblich. Ao. 1770. 
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Der leib zwar in der erden 
von würmern wird verzehrt, 

doch auferweckt sol werden 
durch Christum schön verklärt; 

wird leuchten wie die sonne 
und leben ohne noht 

in himmelscher freud und woune. 
Was schadt mir denn der tod? 

g) in der Beichtkapelle. 
175. a) [Anno domini m] cccc Ixiiij die Yeneris post 

ad vincula Petri (August 3) obiit excellens arcium et vtriusque 
juris doctor Symon Batz de Homborch, sindicus Lubficensisj. 
Auf dem Spruchbande, das der in voller Figur abgebildete 
Syndicus hält: [miserere mei]. Der Name ist nur mit Melles 
Hilfe (S. 174) noch zu lesen, das Eingeklammerte fehlt oder 
ist nicht mehr zu erkennen. — b) M. Jacobi Stolterfoths, 
ecclesie hvivs pastoris. Anno 1633. 

176. Dormitorium haereditarium d. Georgii Heinrici 
Goetzii superiutendentis Lubecensis. A. m d cc xvij. Memento, 
disce, gaude mori. Nach Melle S. 174 stand auf diesem 
Steine ehemals die Inschrift: Anno 1548 12 Februarii obiit 
venerabilis dominus magister Hermannus Bonnus, super- 
in tendens Lubicensis. N. 381. 

176 A. Anno/Ä^den 20 Julii starb Hinrick ProvJstinck. -C- 
Anno 1533 den 22 Augusti starb. Elsebe . . . N. 378. 

176 B. Frauen Magdalena Regina gebohrne Oben, /? 
seel Frans F. . . . N. 379. f* <£**&*-, ^ 

176C. Alberti Balemans, pastoris an dieser kirchen 
S. Marien, vnd dessen erben erbliche begräbnis. Ao. 1670. 
N. 378. 

176 D. Hr. m. Bernhard Krechting, pastor dieser kirchen 
und senior, ist gestorben ao. 1700 22 Octobr. Margareta 
Krechtings ist gestorben ao. 1712 11 Sept, nach welcher 
letztem todt dieser stein in 50 jähren nicht geöbnet werden soll. 

Ztschr. b. SS. f. L. ®. vm, 1. 6 
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176 E. Stein des Sen. Heinr. Kölck ist unter N. 187 ^ 
gegeben. 

VIII. Aufgerichtete Platten, 
a) in der nördlichen Abseite. 

177. Anno doinini m ccc lxxviij in profesto natiuitatis 
Marie (September 7) obiit Hartwicus Stoot, quondam apothe- 
carius in Lubjek], qui dedit Omnibus presbiteris hic in ecclesia 
celebrantibus x marcas annuatim ad oblatas et vina et iij marcas 
eisdem pro annua sua memoria. Orate pro [eo], Melle 8.230. 

178. Hier licht begrauen her Tijdeman Berck, borjgher- 
mester der stadt Lubecke, de Starts int jaer m v° xxj vpten 
souenden dach des maents Juli. Hier licht begrauen 
vrouwe Elizabeth her Tijdemans Bercks huysurauwe filia 
Henrick Moelres, de starff int jaer m vc 3.10) 

10) Die Mitte der Platte wird durch die Abbildungen der 
Gatten gefüllt. Ueber und neben ihnen ihre Wappen, wie bei 
Milde, Bürgersiegel 8. 44 f. angegeben. In der Ecke oben 
rechts eine alte Frau mit einem Spruchbande: o mors quam 
amara est memoria tua. üben links ein alter Mann ebenso: 
constitutum est hominibus semel rnori. Neben der sich 

\ schlängelnden Inschrift eine Anzahl Medaillons mit Sprüchen. 
Erhalten sind folgende: 1. ein neugebornes Kind: gheboren in 
wenefn]. 2. Wiegenkind: met zoorghen gheuoet. 3. Kind auf 
einem Steckenpferde: vroescepe clene. 4. Knabe mit einem 
Vogel in der Hand: twelc joncheit doet. 5. Jüngling, der Geld 
zählt (oder mit Rechenpfenningen rechnet?): nu pinic om goet. 
6 Mann, die rechte Hand auf der Brust, die linke am Bauche: 
flau es miin moed. 7. Aelterer Mann: houdheid comt an. 
Lücke. 8. Kranker: dat sal my baten. 9. Sterbender: adieu 
ecrdsche state. 10. Sterbender, um dessen Bett Freunde stehn: 
adieu melodie. 11. Sterbender, dem man ein Licht reicht: ic 
moet mye! straten. 12. Todter: ghedinct miins Marie. Ab- 
gebildet im Museum (in ganzer Grösse), bei Milde, Denkmäler 
Tafel 5. Beschrieben und zu lesen bei Melle 8. 229, bei 

- Deecke, die freie und Hansestadt Lübeck 8. 18 f., Extrait du 
vingt-deuxieme bulletin de la gilde de St. Thomas et de 
St. Luc S. 13 f. Statt filia steht als Abkürzung ein f mit 
einem seitwärts darüber gestellten kleineren a, auf der Zeich- 
nung bei Milde sieht man ein t, die Gilde hat f gelesen. Für 
huysurauwe gibt die Abbildung Mildes huesurauwe. 
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^ b) im Umgänge. 
179. a) Anno domini m ccc lxix feria iij ante festvm 

Bartholomei (August 21) obiit in Schania dominvs Brvno de 
Warendorp, filivs domini Gotscalci, proconsvl et eapitanevs 
hvivs civitatis tvnc temporis in gverra regis Danorvm, cvivs 
corpvs bic sepvltvm. Orate pro eo.11) — b) Matthias Schu- 
macher und seinen erben erblich. Anno 1730 den 6 July. 

c) in der südlichen Abseite. 
180. H. Gothard van Hovelen, bvrgermester. Anna 

Schillinges. Disces: anno 1609 den 16 Martzy. Disces: 
anno 1612 den 15 Janvarii. Darunter zwei Wappen: rechts 
das der v. Höveln (Milde, Bürgersiegel 8. 57), links im ge- 
theilten Schilde oben ein querliegender gestümmelter Ast 
mit drei Eicheln, unten ein springendes JReh, dasselbe auf 
dem Helme wachsend. 

d) in der südlichen Halle. 
181. a) Hir licht bograven Hermen Hutterock, obiit 

xvc v altera die Elisabet (November 20), got hebe de sele. 
Vnd Gretke sin husfrwe stark xvc—. Got sy der seien 
gnedich. — b) Carsten sin son stark xv° —. Got heb sin 
sele. Lvtke sin hvsfrwe stark xv“ —. Got si der sele gnedich. 
Syn bieder Hans obyt xv“—. Got heb syn sele. Sin frwe 
— se stark xv°—. Got si de sele gnedi[ch]. Inschrift a auf 
dem um die in Mitte der Messingplatte dargestellten Gatten 

n) Die Mitte des Steins zeigt in Messingeinlage die Gestalt 
des Bürgermeisters (beschrieben von Brehmer, Hans. Geschbl. 12 
�8. 20). Ebenfalls auf Messing ausgeführt war die längs des 
Bandes geführte Inschrift, von der der Senior von Melle nur 
noch einen Theil (von »iij« bis »eapi«) las, während er für 
das klebrige, wie auch wir, sich auf die Gewährschaft Reimar 
Kocks stützen musste, der in seiner Chronik z. J. 1368 die 
Inschrift mittheilt. Bei der Wiederherstellung hat man richtig 
das von Reimar Kock überlieferte »proconsulis« in »proconsul« 
verbessert und auch die Schreibung stilgemäss geändert. N. 273. 
Melle 8. 230. Hans. Geschbl 12 8. 20 f. Gilde de St. Thomas 
et de St. Luc, bulletin XXII 8. 9. Massige Abbildung bei 
Lindner, die deutsche Hanse, 8. 80. Vgl. X. 151 D. 

6* 
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geschlungenen Baude. Inschrift b um den Rand der Platte. 
Zu Füssen der Gatten ihre Schilde: der rechts mit einem 
umzotteten Kopfe mit ausgereckter Zunge; der links mit 
einem kreisförmigen Zaune, aus dem drei Zweige hervor- 
gehn. 

182. a) Anno domini m d xviij mensis Aprilis xxiiij 
obiit Godhardus Wigerinck, civis Lvbeck. Grate pro eo.   
b) Anno m cccc xcvij die iiij Jvl[ii] obiit Anna Wigerinck. 
— c) Anno m dx die xiiij Janv[arii] obiit Anna Wigerinck. 
— d) Anno m dxi die iij Jvlii obiit Anna Wigerinck. — 
e) Anno m d — —. Die Inschriften b—e um die vier 
Schilde in den Ecken der aus Messing gegossenen Platte. 
Der Schild in der Mitte zeigt das Wappenbild der Wiggering 
(Milde, Bürgersiegel S. 86). Von den Schilden in den Ecken 
zeigt der oben rechts einen Baum, der oben links einen ge- 
schachten Sparren von 3 gestümmelten Zweigen begleitet. 
Unten rechts der Schild der Dives (Milde, Bürgersiegel 
S. 51); unten links Schild mit einem Adlerkopfe. 

e) unter dem Sängerchore. 
183. Herrn Mattheus Rodden und seinen erben erblich. 

Anno 1658. Woltfgang Hardman fecit. Dazu der Bibel- 
spruch Römer am 8. (Vers 11). Drei in Form eines Drei- 
ecks zusammengestellte Wappen, von denen die untern zwei 
von 2 Schildhaltern dankirt werden. Das die Spitze bildende 
Wappen zeigt im Schilde einen Rüden mit den Buchstaben 
M. R. auf dem Halsbande, auf dem Helme den Rüden 
wachsend zwischen zwei Hörnern (Rodde). Das Wappen 
unten rechts hat einen quadrirten Schild: im ersten und 
vierten Felde ein unbestimmbarer Gegenstand (wie ein fünf- 
mal gekniffter Papierbogen, mit wechselnder Tinctur der 
6 Flächen), im zweiten und dritten ein gepanzerter Arm 
mit Fackel; auf dem Helme ein gleicher Arm mit der 
Fackel. Das unten links zeigt im Schilde 3, auf dem 
Helme 1 Lilie. 
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f) in der Kapelle südwärts neben dem Thurme. 
184. a) Anno domini m cccc xevij die Andree (Novem- 

ber 30) obiit Amt Schinkel. Anno domini m . . . . — • /> 
b) Anna Schlüters wittwe und deren Schwester Eliesabett 
Blacks und ihren erben erblich Ao. 1714. Die Mitte des 
Steins wird von einem Skelette eingenommen, das von 
schlangenartigen Würmern umwunden ist. Zu dessen Füssen 
ein geschweifter Schild (zu Inschrift a) mit einem Merke. 
Andere Inschriften sind getilgt. N. 412. 

g) in der Kapelle nordwärts neben dem Thurme. 
185. Anno domini m cc lxxxx [fundator 

hujus] altaris. Bruchstück. 

IX. Ausserhalb der Kirche befindliche Steine. 
185 A. Philipp Mertz und seinen erben erblich. Au. 

1791. N. 94. 
185 B. Anno 1548 den 26 Aprilis starf  
Dazu die auf 8. 55 aufgezählten Steine. 

X. Nur bei Melle erhaltene Inschriften. 
186. Anno 1529 den 15 Februarii starf selige her 

Johan van Kempen radtman dusser stadt Lübeck, dem got 
gnade. Dazu ein nicht näher zu beschreibendes Wappen. 
Melle S. 173 (Beichtkapelle). Jetzt vor der Kirche. 

187. Anno 1575 6 May obyt Ilenricus Rölck senior 
actatis suae 85. Antequam verdat calamitas, justi tolluntur 
et in tränt in pacem et requiescent in cubilibus suis, quod 
recte ambulauerunt, et ego in nouissimo die u. s. w. (unvoll- 
ständig). In der Beichtkapelle, erhalten. Melle S. 174. 

188. Anno domini m cccc xi feria ij ante pentecosten 
(Mai 25) obiit dominus Hermannus de Allen proconsul Lub. 
Anno domini m cccc xxij in die nati Christi (December 25) 
obiit domina Solfeke uxor ejus. Orate pro ea. Man wird 
wohl »nati« zu »natiuitatis« zu ergänzen*haben. Melle 8. 179 
(in der Gallinenkapelle). 
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189. Anno domiui m cccc Ivij feria vi post Mychaelis 
(September 30) obiit Hermannus de Älen. Orate pro eo. 
Melle S. 179 (in der Gallinenkapelle). 

190. Anno domini millesimo trecentesimo xxix iij diebus 
ante Bartholomei (August 21) obiit Arnoldus Wlome. Eodem 
anno iiij die post Valentini (Februar 18) obiit Ghertrudis 
filia ejus. Anima ejus et anime omnium fidelium defunetorum 
per misericordiam dei requiescant in pace. Amen. Auf 
einem Spruchbande: Donavi, liabeo. Negavi, doleo. »Und 
an beyden Seiten stehen allerhand kleine Bilder mit Schrillt 
herumb, welche Schrillten insgesampt gegenüber an einer 
schwartzen Taffel folgendermassen verzeichnet sind:« 

Scriptura in proxima tabula incisa ut expeditius legi 
possit hic descripta: 

^ Dum mundo vixi, doleo, quod non benedixi 
pauperibus cunctis, rebusque meis sibi junctis 

heu quia non pavi jejunos nec recreavi 
esca nec fientes alui potu sitientes, 

heu quia non victum tribui nudis nec amictum, 
atque vages jeci lare nec requiescere feci. 

Heu non oppressos juvi nec carcere pressos, 
egros audivi, sed non bene visere scivi. 

Heu nimis erravi, defunctos non tumulavi. 
Aspice, mi Christe, gemitus sibi quid velit iste. 

0 caro lasciva, viguisti sicut oliva, 
deperis absque mora, modica finiris in hora 

et pulvis facta nunc in cincresque redacta. 
Spernens effectum, peto, cor Deus aspice rectum, 

quamvis putrescam dans corpus vermibus escam, 
penis ablatis jungas modo pnevma beatis. 

Auf einer Messingplatte mit dem Bildnisse des Verstorbenen. 
Gesicht und Hände waren von Holz. Melle S. 190 (in der 
Küsterkapelle). Nach Melle auch in den Hans. Geschbl 12 
S. 22 f. Melle gibt aegros. 
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191. Anno clomini m ccc lxvij in die beati Barthol[omei] 
(August 24) [obiit Hinricus Vlynt fundator hujus] cappelle 
et in eodem anno feria secunda post Martini (November 15) 
obiit Margareta vxor ejus. Qrate pro eis. Melle, von dem 
auch die Ergänzung vorgeschlagen ist, 8. 208 f. (in der 
Divessen Kapelle). 

192. [Hic] jacet Cuno de Segeberghe, civis Lubicensis 
et fundator hujus cappelle, qui obiit  Melle 8. 209 
(in der Kapelle der Segeberg). 

193. a) Anno domini m ccc lix in die profesto divi- 
sionis apostolorum (Juli 14) obiit dominus Willelmus de 
Warendorp, cujus anima requiescat in pace. Amen. Anno 
domini m ccc obiit domina Elizabet, uxor domini 
Willelmi de Warendorp. — b) Anno domini m ccc Ix in 
vigilia palmarum (März 28) obiit Hermannus de Warendorp, 
filius suus. Orate pro anima ejus. Messingplatte mit dem 
Bilde beider Gatten und ihrem Sohne zwischen ihnen. Die 
Inschrift b um das Haupt des Knaben geführt. Melle 8.210 f. 
(in der Warendorpschen Kapelle). Hans. Geschbl. 12 8. 24. 

194. Anno domini m ccc lxxxviij ipso festo divisionis 
apostolorum (Juli 15) obiit Bertoldus de Holthusen. In 
eodem anno feria secunda post diem palmarum (März 23) 
obiit Hille, uxor ejus. Orate pro eis. Anno domini m cccc xx 
in die corporis Christi (Juni 6) obiit Borcbardus de Holthusen. 
Anno domini in cccc xxj in die .... obiit Dorothea, uxor 
Thiderici de Hamme. In der Mitte ein Wappen mit zwei 
Schlüsseln neben einander und darüber: Jost Wachendorp. 
Melle 8. 212 (in der Kapelle der Diaconen). 

195. Anno domini m cccc lxxxviij in die Johannis 
ante portam Latinam (Mai 6) obiit dominus Ludolphus Bere, 
consul Lubicensis. Orate deum pro eo. Messingplatte. 
Melle 8. 228 f. (im Chore vor dem Hochaltare). Milde, 
Bürgersiegel 8. 43 (nach Schnobel). 
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196. Anno domini m ccc liiij in die Marti et Marcel- 
li'ajni (Juni 18) obiit dominus Thidemannus de Allen eonsul 
[Lubicensis. Orate] pro anima ejus. Anno domini m ccc 
lxv in die sancti Viti martiris (Juni 15) obiit Margareta, 
uxor domini Thidemanni de Allen. Orate pro ea. Auf 
einer grossen Platte von Messing, mit der zu Melles Zeit 
das Siricische Grab bedeckt war. Auf der Platte waren die 
Gatten in Lebensgrösse dargestellt. Melle S. 228 (im Chore). 
Hans. Geschbl. 12 S. 23. 

197. Anno domini m ccc lxxxj in die ad vincula Petri 
(August 1) obiit dominus Jacobus Pleskowe, proconsul Lubi- 
censis. Anno domini m cccc v in die Andree apostoli 
(November 30) obiit domina Herdeke, vxor ejus. Orate pro 
eis. Melle 8. 228 (im Chore, neben 196). 

198. Dormit in hoc tumulo senior Gothardus ab Hoveln 
qui genere ac patria Tremoniensis erat. 

Hie octoginta vite et sex egerat annos 
et consul fuerat, clara Lubeca, tuus, 

quando satur vite Christo confisus Jesu 
per mortem vite lumina letus adit. 

Anno 1555 obiit 4 Maji. Melle S. 235 (in der Mitte der 
Kirche auf einer Messingplatte). 

B. S. J a c o 1) i. 
I. Südliche Abseite von Westen her. 

1. a) Anno 1583 den 19 September is Marcus 
in got entslafpen], Anno 15 is [Hinrijk . . . . in got 
entslapen. b) Clawes . . . . ke vnde sinen erven. — 
e) Dieser stein und stete mit 2 fliesen gehöret Jochim 
Kune .... und seinen erben erblich. In dem stark ge- 

o„u:i---j die Embleme getilgt. N. 247. 

lelle* vnd sinen eruen gehört dise 
Jochim Wessel und seinen erben 

erblich. 
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3. Ehemalige Altarplatte. N. 128. 
4. Samuel Ziegler [und] seinen erben erblich. Anno 

1706 den 18 Septemb. 
5. Peter Ortman und [seinen erben]. N. 45. 
6. a) Hinrick Baleman vnde sinen eruen. — b) Hinrieh 

Balemjan] unde sinen erven. Neben dem Merke: 1582. N. 35. 
7. Dormitorium b. mag. Gerb. Winteri, senioris et 

pastoris Jacobaei, et haeredum suorum. N. 150. 
8. a) [Anno domini] m ccce xc in profesto beate Elizebe 

virginis (November 18) obiit primus fundator et 
possessor .... — b) [Hisse sten vnd] stede gehört Johann 
Tysen" vnd sinen eruen. — c) Anno 1709 den 4 July 
Andreas Thissen^reinnoviren lassen. Zu b ein Merk, neben 
dem die Jahreszahl 1625. N. 54. 

9. Sehl. Johann von der Lippe und seinen erben 
erblich. 

»10. Hinrich Brüningk rr^Ao. 1721 d. 3 Mart. N. 27. 
11. a) . . . sunte Jacobs dach m de . . . — b) Peter 

Hanfssen] und Maria Haussen  Dises grab soll nicht 
eher] als 50 jähr nach ihm [beider absterben geöffnet 
werden  Peter Haussen 1731 d  frau Maria 
[Haussen] gebohrne . . . 1779. 

12. Anna Catrina Althoffen gebohrne Schnitzen und 
ihren erben erblich. Anno 1751 no. 40 lib. K. folio 311. 
Nach meinen tode soll es in 60 jähr nicht geöffnet werden. 
Ao. 1774 den 1 Decembr. * MftMU. ßlMrf (+ 

13. J. A. Klincksporn und seinen erben erblich. Ao. 
1806. N. 169. 

14. Nunmehro Friderich Thomas Schüll und deren 
erben erblich. Anno 1761. N. 50. 

15. ChristianLexow und seinen erben erblich. Anno 1682. 
16. Uav. And. Eckermann und seinen erben erblich. 

Ao. 1769. N. 22. i8*2*~* ~ 
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17. Peter von Mehrern vnd seinen erben erblich. Anno 
1762. N. 117. 

18. Hinrich Christop' Begier. Ich und meine tochter 
erbfen] erblich. Ao. 1773. Das grab ist da, darin man 

4iA mich zu meiner ruhe sencket -brätr mir mein Jesus rufst und 
mir die freude scheuchet. 

19. Jacob Bremer''und seinen erben erblich. Anno 17. . 
* ^fSs}y36 20- Moritz Lüders*und seinen erben erblich. N. 14. 

20A. Sehl. Herman Petersen wittjwe] und ihren erben 
erblich. Ao. 1717. S5 j\T. iZ~ 

21. Jochim Gottlieb Kamm‘'und seinen erben erblich. 
Ao. 1759. Libro K fol. 314. N. 5. 

22. Adolph Friederich Lunau [und] seinen erben erb- 
lich. 1787. 

II. Von der Schulopschen Kapelle nach dem 
Mittelschiffe zu. 

23. Christoph Rhonj , pastor Jacob, sibi suisque here- 
ditarium comparavit in dies perpetuos anno m dcc xv. 

^ Credo resuscitationem per Jesum. 
23 A. Jürgen WoItersvund seinen erben erblich. 1695. 

* 24. Anno 1716 d. 16  
Hier lieg ich sicher ohn alle klag 
und ruhe biss an den jüngsten tag. 
Alsden wird Christus mein grab aulfdecken 
und mich zu ewigen freud erwecken. 

III. Chor. 
24 A. a) Ano domini xvc xiij in profesto Viti (Juni 14) 

_ — obiit dominus Johannes Roben, hujus ecclesie vicarius. 
Orate deurn pro eo. — b) Johann Albrecht Suhrberg und 
seinen erben erblich. Ao. 1797. N. 52. 

24 B. Hinrich Nauw senior und seinen erben erblich. 
Aimo 1767.v Wen du au jenem tage die todten usw. N. 21. 
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24 C. ... gehört Hinrich Knees vnd seinen erben 
erblich. Anno 1730. Der Name ist später eingefügt. N. 123. 

24D. Georg Hermann Kichertz, pastor dieser kirche 
und e. e. min. senior, und Anna Catharina Kichertz nebst 
ihren 3 erben ersten grads. Nach deren tode soll diess grab 
in 60 jähren nicht geöfnet werden. N. 110. 

24 E. a) Anno dornini m ccc xc° in die beate Cecilie 
virginis (Nov. 22) obiit Martinus Glotecowe; orate pro eo. 
Anno dornini m ccc xcvij [feria] iiij post festum invencionis 
sancte crucis (Mai 9) obiit Ghertrudis vxor ejus. — b) Claus 
Timme. — c) Gerhard Cortinck. — d) Diese begrebnis ge- 
höret Hinrich Ulm und Hans Ulm gebrüder und ihren 
erben erblich. Ao. 1684 den 27 Oct. Zu a ein rechts 
geneigter dreiseitiger Schild mit einem rechten Schrägbalken, 
von dem es zweifelhaft ist, ob er früher belegt war. Zu d 
ein unkenntliches Wappen. Die Inschrift c ist etwas ge- 
bogen. N. 187. 

24 F. Erkaqft'tes begrebnis des Hinrich Gercken senior 
und seinen erben erblich. Anno 1722. 

24 G. Spiritu ad deum revocato reponentor hic exuviae 
loh. Georg Tauschn med. doch haeredum[que] ejus ad dies 
perpetuos. N. 108. 

24 H. Wohlert, Conrad Kohpeis erblich. 
241 Mathie dach do starfE Gotke Stolle, dem 

got gnedig si. 

IV. Mittelschiff von Osten nach Westen. 

25 Christina Schmidts und ihren erben. Anno 1725. 
26. [Her]men Kalman [vnd] sinen erven. 
27. Hinrich Hinkeldey und sinen erben erblich. Ao. 0H7.^“7~- 
28. TI. Job. Stolterfoht. N. 81. 
29. Peter Rahtg[eb]er und seinen erben erblich. Anno 1724.^^ 
30. H. .loh. Stolterfoth. ��

31. HansWisser und seinen erben erblich. Ao. 1662. N.71. 



92 

32. a) . . . stark Hans Stake, dem got gnedich sy. — 
b) Baltzer Bruns und Marten Klinckman. N. 66 

33. a) Seel. Hinrieb Heineken erben erblich. Renovatum 

? A°- 1737. — b) N. J. Harder und erben erblich. Ao. 1806. 
34. Jürgen Albrecht Meyer und seinen erben erblich. 

Ao. 1737. N. 48. 
35. J. F. Bunge und erben erblich. Ao. 1806. 

V. Nördliche Abseite von Osten nach Westen. 
^t7^***0 3o A. Anno 15££J^Jürgen Anno 1578 den 

5 de vel dogetsame frow Caftarjina Mangels. Die Mitte des 
Steins wird von einem in Relief herausgearbeiteten Gewaff- 
neten eingenommen, zu dessen Füssen rechts ein Helm, 
links ein unkenntliches Wappen angebracht sind. Helm- 
schmuck: zwei gekreuzte Pfeile. 

36. Hans Hinrich Brehmer und seinen erben erblich. 
Ao. 1756. N. 102. 

�’7��Margaretha Gerdruth Tesdorpf, geborne Mentze, 
und ihre tochter Catharina Elisabeth Velhagefuj, geborne 
Tesdorpf. Anno 1796. Dies grab bleibt bis zu ewigen 
tagen uneröfnet. 

38- ErkauiTtes erbbegräbnis Johann Hinrich Hoppen. 
Anno 1735. 

39. Seel. Lorentz Täcksen witwen und ihren erben ' 
erblich. Anno 1118. N. 131. ...... 

40. Davied Ziegra und seinen erben erblich. Anno 
1713. N. 39. 

41. Jacob Wiepefrt] und seinen erben erblich, mitt 
9 fliesen. Anno 1735. Hier zeitlich, dort ewieg. Darnach 
thue, richte dich. 

42. a) Hesse rowstede hört Hans Degetow to erflick. 
1601. — b) Johann Heinrich Doll und sein' erben erblich. 
Ao. 1793 d. 4 Märtz. Lib. Kk. fol. 3. N. 136. 

.43. Johann Bauer und seinen erben erblich. Ao 
1784. N. 132. 
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44. Nunmehro Jacob Peyers und seinen erben erblich. 
D. 1 Dec. Anno 1781. 

45. Johann Christopber Willebrand senior und seinen 
erben erblich. Anno 1721 d. 6 Augusty. N. 3. 

46. a) Anno domini m ccc lj feria ij ante festum 
epyphanie (Januar 3) obiit Conradus Hoghehus et priius 
obiit Elizabeth vxor ejus. —- b) Anno domini m v° ljj 
xxj decemb obiit dominus Euerhardus Haleholtscho, pronunc 
patronus. ' — c) Anno 1554 den 14 Februarii her Brun 
Haleholtscho. — d) Hermen Haleholtscho de olden vnd 
sinen eruen. N. 133. In a steht für prius priius (die letzte 
Silbe mit Abkürzung); in b für patron us pnoH; i decemb. 
am Rande, wo der Steinmetz falsch begonnen hatte und des- 
halb einen Buchstaben durch Querstrich getilgt hat. MelleS.307. 

47. Seel. Christian Reimers nachgelassene wittwe Anna 
Christina, geborne (Irenen, und ihren erben erblich. Anno 
1720 d. 19 November. 

V Ich lieg im grab ohn alle klag 
und ruhe biss am jüngsten tag. 
Alsden wird Christus mein grab auffdecken 
und mich zur ewigen freud erwecken. 

48. Hinrich Hagen und seinen erben erblich. Anno 
1658. N. 143. 

49. Soll erst nach 50 Jahren geöffnet werden dürfen. N.99. 
50. Anno 16— den . Anno 16— den . 

Markus Bielseldt und seinen erben erblich 1680. Merk. 
51. Hinrich HassAund seinen erben erblich. Ao. 1677 

den 5 Februay1. N. 182. -2 
52. Lenin Winckelman und seinen erben erblich. 1710. 

Weil - du herr Jesus/von tod erstanden bist, werd ich im 
grab nicht bleyben. N. 145. 

53. a) Hans Boy und seinen erben erblich. Anno 1698. 
— b) Nunmehro Andreasz Andersen und seinen erben erblich. 
Anno 1739. 
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54. Johann Weygandt und seinen erben erblich. Ao.1690. 
\? Alle menschen, die ihr vorübergehet, 

schauet nun, wie mit uns die sache stehet. 
Was ihr seydt, war ich auff erden. 
Was ich jetzo bin, must ihr auch werden. N. 149. 

55 Jochim Burmester und seinen erben erblich. Anno 
^ 1704. N. 148. 

56. Hans Hinrich Kaselau und seinen erben erblich. 
Anno 1729 d   

57. Jochim Niemau und seinen erben erblich. Anno 1585. 
58. Dieser stein und stäte gehöret Johafn’ Bfielen] und 

seine krau Anna Christina Bielen. Nach ihren tode soll 
dieses grab in 50 jähr nicht geöffnet werden. Anno 1723. 
N. 152. 

59. a) Anno 1592 den 1 April stark Kort Bodker, dem 
got [gnade]. Anno 1602 den . . . stark Anne [B]od[k]er, der 
got gnade. Kordt [BJodker vnd sine ervesn], — b) Ludolf 
Klasen und seinen erben erblich. 1674. N. 153. 

60. Otto Tiesenhusen gehöret dieses grab zu, und nach 
absterben seiner Schwester Margreta Elisabeth, so Jürgen 
Schachts ehekrau geworden und anno 1744 den 10 November 
gestorben, soll dieses grab in 50 jähren nicht geöffnet 
werden. Nach verlauff dieser jähre thut er der kirehen 
dieses grab sehencken. N. 156. 

61. Lorentz Frosch und seinen erben erblich. Anno 
1697. N. 154. 

62. Levyn Brodersen und seinen erben erblich. Ao. 1741. 
63 und sol nach seinen tode in 40 jähren nicht 

geöffnet werden, hernach er an der kirche verehret. Anno 
1724 den . Juny gestorben. 

64. Geschweifter Schild der v.Warendorp (Milde, Bürger- 
siegel 8. 9). Darunter ein Name in Minuskeln, aber nicht 
Warendorp. 

65. Hinrick Hinckeldey vnd sinen eruen. 
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66. a) Anno 1582 den 23 July is Peter Schröder in 
got entslapen. Anno — — is Anne Schroderske in got 
entslapen. — b) Peter Aldach vnde einen erven. Wohl zu 
a gehört ein in einen Schild gesetztes Merk. N. 177. 

67. Matthias Hinrich Lütkens und seinen erben erb- 
lich. Anno 1742. 

68. Dieses begräbniss gehöret Johannes Tobias Kee und 
seinen erben erblich, ao. 1747 d. 9 Mart., gewesener capitain. 

69. Hermann Daniell Bauert und seinen erben erblich. 
Anno 1730. N. 58. __ ,y-. 

70. Henrich Vossbein erblich. N. 154. *>tuA** 
71. Maria Elisabet Stein, geb. von Melle, sei. h. J^Pu**. 

Stein, archfidiaconi] d[er] k[irchen] wittwe erblich. 
72. Anna Elsabe Schachten. 

VI. Unter dem Thurme. 
73. Benyaminn Meinertz und seinen erben erblich. 

Ao. 1775. 
VII. In Kapellen. 

a) in der Schulopschen (Brömsen) Kapelle. 
74. Anno domini m cc xcvij in vigilia natiuitatis 

domine nostre (September 7) obiit Ditmarus Schvlhop. 
Anno domini m ccc xix in vigilia Gregorii (März 11) obiit 
Mechtildis vxor ejus. Grate pro eis. Melle S. 310. 

75. Anno domini m ccc lxxvj in die omuium sanctorum 
(November 1) obiit Johannes Schulop. Grate pro eo. ^ 

75 A. Anno domini m de xiv hat Heinric' Brömse 
vor sich vud seinne1 erben disse begrbnisse' erblich vnd 
eigen gekavft vnd machen lassen nach lavs' seiner dis- 
Position. Wappen der Brömse. 
b) in der nächst dem westlichen Eingänge an der Nordseite 

gelegenen Kapelle. 
76. a) Anno domini m ccc lxxxvj . . [sjabbato pnmo 

in capite jejuuii obiit Ghertrudis uxor Gherardi Kolon. 
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Auno domini 
ifi cSc lxxxviij 
obÜt .... — 

*£;feijl680. N. 186. 
/«/ /66cr z 

m ccc  — b) Anno domini 
in die decollacionis Johannis (August 29) 
c) Johan Fiescher und seinen erben erblich. 
Zu a ein dreiseitiger Schild mit 3 (f) Rosen. 

Ob die durch Punkte angedeutete Ergänzung nöthig ist, 
kommt darauf an, wie die Ecke behandelt war. Die Inschrift 
b im Kreise. 

77. Johan Diederich Doberich und seinen erben erb- 
lich. Ao. 1688. N. 181. 

78. Johan Martin Lipenius j. u. d. und seinen erben 
erblich. Ao. 1709. 

VIII. Aufgerichteter Stein. 

80. Disse rowstede hört Cathrina van der Recke v[ndj 
ereil erven 1559. 

v Wo wol wir hir ligen vnd vorwesen, 
vnd sin dach arme svnder gewesen, 
so loven wi doch ein ewich leven, 
welch vns in Christo [is gegeven]. 

1 De gerechten werden luchten [alse de sunne in mi]nes vadrs 
ricke. Matthei im xiij. Salich [sint, de in] dem heren 
sterilen. In der apenbaring Job  Warlicken, war- 
licken ick segge iw, et kompt de stunde vnd [is] schon hir, 
dat de doden werden de stemme des son gades hören, vnd 
de se hören werden, de werden lenen. Joh  Au den 
vier Ecken Wappen. Oben rechts Schild getheilt, Helm- 
schmuck Federn. Oben links Querbalken im Schilde, auf 
dem Helme ein Flug. Unten rechts im Schilde drei Vögel. 
Helmschmuck unkenntlich. Unten links im Schilde eine 
aufrechte Scheere. N. 116. Erzguss, mit dem Bilde 
Katharinens v. d. Recke, die nach Melle zufolge ihres 
Epitaphs am 2. Januar 1559 starb. Theilweise bei Melle 
S. 314. 
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IX. Platten, deren Inschriften nur v. Melle 
aufbewahrt hat. 

81. a) Anno 1483 xij Augusti obiit Martinus Slup et 
post hoc xxij ejusdem obiit Cristina uxor ejus. Orate pro 
eis. — b) Anno domini xv° xxiiij den xix in Junio starff 
h[erj Jvrgen Scheie, de erste vicarius desser capelle, dem 
got gnedich sy. Melle auf einem Zettel zu 8. 306 (»ehemals« 
in der Kapelle der Witte). 

82. [Anno domini millesimo] tricentesimo quinquagesimo 
feria secunda post Dyonisij martiris (October 11) obiit 
dominus Wedfeke Warjendorp, consul Lubicensis  
Stein mit Messing belegt. Melle 8. 308 f. (vor dem Koch- 
altare). Hans. Geschbl. 12 8. 24 f. 

83. Anno 1537 obdormivit Wychmod, uxor Petri 
Christiani hic pastoris. Melle 8. 309 (neben 82). 

84. Anno domini millesimo quadringentesimo quinqua- 
gesimo v x Octob. obiit dominus Johannes Klinghenberch, 
proconsul Lub[icensis]. Anno domini millesimo quadringen- 
tesimo lj dominica post nativitat[is] Marie (September 12) obiit 
Elysabhet, uxor ejus. Orate deum pro eis. Melle S. 309 (in der 
Mitte des Chores, die Inschrift ist zu Melles Zeit verstümmelt). 

85. Anno domini 1565 den 26 Mayus stark her Albert 
Cleuer. Anno domini 1548 den 12 Julius starf Richmoth 
Kleuers. Melle 8 309 (»ehemals« auf dem Steine neben 84). 

86. Hic jacet dominus Godscalcus de Vellin consul 
Lubicensis, qui obiit .... anno domini m ccc  
Anima ejus requiescat in pace, amen. Hic jacet domina  
Grate pro ea. Stein mit Messingbelag. Melle S 311 (neben 
der Kirchenthüre nach der Königsstr.). Hans. Geschbl. 12 8.25. 

87. Grab des Rms. Herrn Hinr. Constins und Elsebe 
Constins an dem ersten nördlichen Pfeiler im Chore an der 
Westseite „und kan man noch zur noth den nahmen Constantini 
m der verloschenen umbschrift't der messingsplatte erkennen.“ 
Melle 8. 313. , 

Ztlchr. d. B. f. L. G. VUI, 1. 7 
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C. S. Petri. 
I. In der Thurmhalle von Norden. 

1. Cathrina Euthiens und ihren erben erblich. Ao. 
1655. N. 23. 

2. Anna Wessels und ihren erben erblich. 1661. 
Wappen1: im Schilde ein nach rechts springender Hirsch 
vor einem Baume; auf dem Helme der Hirsch wachsend. 
N. 210. 

3. a) Anno domini m cccc Pxxvij des midwekens in 
passchen ..... stede, dem got [gnjedych sy. — b) Georg 
Veit Binder und seinen erben erblich. Den 29 Decemb. 
1788. N. 12. 

4. Jacob Schotteler'vnd sine erben. Anno 1649. Ausser- 
dem zwei ältere Wappen. Rechts: getheilt, oben zwei mit 
den Stielen verschlungene Kleeblätter, unten eine Rose. 
Links: ein steigender Widder. Auf dem gemeinsamen Helme 
zwei Hörner. In den Ecken vier Schilde. Oben rechts wie 
der erste. Oben links ein Gewaffneter mit einer Fahne in 
der Rechten und einem Schilde, der ein Kreuz zeigt, zur 
Linken. Unten rechts wie der zweite. Unten links getheilt, 
oben zwei Sterne, in der Mitte eine Sonne. 

5. Seehl. Johan Friederich Siemers nachgelassener 
- wittiben Fr. Christienen Siemers* und deren erben erblich. 

Anno 1715. v Wier liegen hier ohn alle klag usw. 
6. Rühe stedte und stein nebst 4 fli[esen] vor Hinrieh 

Kahl und seinen erben erblich. Ao. 1735. 
7. Disse stein vnd stede hoert Hans Focke vnd sinen 

eruen. Ano 1602 den 27 Ma . . Die Inschrift steht zwei- 
mal auf dem Steine. Merk. N. 130. 

8. Dieser stein und stede gehöret Carsten Grube und 
seinen erben erblich. 1687. Merk. 

9. Dierich Schultz 1709 und seinen erben erblich. 
10. Disse sten vnd stede hört Baltzer Uteken vnd sinen 

eruen. 1615. N. 90. 
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der Rechten und einem Schilde, der ein iudu, -—0-, 
Linken. Unten rechts wie der zweite. Unten links getheilt, 
oben zwei Sterne, in der Mitte eine Sonne. 

5. Seehl. Johan Friederich Siemers nachgelassener 
dttihen Fr. Christienen Siemers und deren erben erblich. 
Anno 1715. v Wier liegen hier ohn alle klag usw. 

6. Ruhe stedte und stein nebst 4 fli[esen] vor Hinrich 
Kahl und seinen erben erblich. Ao. 1735. 

7. Disse stein vnd stede beert Hans Focke vnd sinen 
eruen. Ano 1602 den 27 Ma . . Die Inschrift steht zwei- 
mal auf dem Steine. Merk. N. 130. 

8. Dieser stein und stede gehöret Carsten Grube und 
seinen erben erblich. 1687. Merk. 

9. Dierich Schultz 1709 und seinen erben erblich. 
10. Disse sten vnd stede hört Baltzer Uteken vnd sinen 

eruen. 1615. N. 90. 
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N. 103. 

13. Arend Hering und seinen erben erblich. Ao. 1759 
d-2 Mertz- 

14. Hans Schröder vnd sinen eruen. Merk. N. 102. ? 
15. Dieses begräbnis gehöret Johau Hiurich Rettich 

und seinen erben erblich. Anno 1736 d. 25 Febr. N. 100. 
16. Dieser stein und stete gehöret Johan van Dieck 

und seinen erben erblich. Ao. 1689. J. v. d. 
17. Hinrich Haveinan und seinen erben erblich. Anno 

1747. N. 93 ZV 
18. Jürgen Volbrecht und seinen erben erblich. Wenn 

du an [jenem tag] usw. N. 178. /&<**~-* «— 
19. a) [No]uembris stark Jacop van Tegel, dem 

got ghnedich sy. — b] Johann Hinrich Draguhn und seinen 
erben erblich. Anno 1779. N. 185. 

T 
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11. Dieses grab geboret Jochim Andreas Hirn-ich Ahrens 
und dessen ehefrau Anna Maria Ahrens gebohrne Kochen 
1821 d. 22 October. N. 91. 

12. a) Anno domini m cccc li in die beati [Jacobi] „ 
apostoli (Juli 25) obiit Johannes Wytik* [Orate deum pro*j^S^ 
anima ejus]. Anno domini m cccö xxxviij ? 
Witik. Orate pro e. — b) Johann Lorentz Otto und seinen 
erben erblich. Anno 1729 

1 Dies ist das letzte Haus, 
so n^r nach diesem leben 
zur wohnung ,wirdt gegeben. 
Die seele fährt hinaus 
zu dem dreyeinngen gott. 
Der wird dieselb bewahren 
im eher der engelschaaren 
für todt und teuffels noht. 

Inschrift a, z. T. nur durch Melles Hülfe lesbar, 
auch so nicht mehr erkennbar. 

das 
N. 

Ein- 
103. ^ geklammerte 

Melle 8. 345. 
13. Arend Hering und seinen erben erblich. Ao. 1759 

d. 2 Mertz. . . 
14. Hans Schröder vnd sinen eruen. Merk. N. 102. ? 
15. Dieses begräbnis gehöret Johau Hinrich Rettich 

und seinen erben erblich. Anno 1736 d. 25 Febr. N. 100. 
16. Dieser stein und stete gehöret Johan van Dieck 

und seinen erben erblich. Ao. 1689. J. v. d. 
17. Hinrich Haveman und seinen erben erblich. Anno 

1747. N. 93. 
18. Jürgen Volbrecht und seinen erben erblich. Wenn 

du an [jenem tag] usw. N. 178. 
19. a) [Nojuembris starf Jacop van Tegel, dem 

got ghnedich sy. — b) Johann Hinrich Draguhn und seinen 
erben erblich. Anno 1779. N. 185. 

T 
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20. Dusse sten vnd stede hört Hinrick Meins vndt 
sinen einen. Anno 1606 den 5 Ma . is Hinrick Meins in 
got entslapen. Anno — den — — is Margareta Meins in 
got entslapen. Dazu zwei an einem Kopfe aufgehängte 
Schilde. Der rechts zeigt auf einem Querbalken drei Sterne; 
oberhalb und unterhalb einen Löwen. In dem linken drei 
Blumen. N. 104. 

20 A. [K]onrad? Hasentien" und seinen erben erblich. 
Anno 1718. N. 92. 

20 B. a) Anno dominy 1597 den 8 Januarii starf . . . ., 
dem god ghenad. Anno dominy 1590 den 2 ... . — b) Dise 

Ic*! stett vnd sten gehört Peter Witte vnnd seinem frauwen. 
1649. N. 9Ä- , . 

II. In der nach Süden angebauten Kapelle. 
21. Berent Timmerman und seinen erben erblich. 1662. 
22. a) Diese ruhestäte gehöret Andreas Lange vnd 

seinen erben. 1669. — b) [Mjatthies Ausoerius Mebius und 
seinen erben erblich. D. 20 Septbr. 1802. 

(_%i 23. Adde Bernhard Burghar[^] pastori dieser gemeine^ 
zu St. Petri und seinen erben erblich. Anno 1763. Wappen: 
im Schilde eine Burg, auf dem Helme ein flammendes Herz 
zwischen zwei Hörnern. 

24. Ludwig Philip Roeck und seinen erben erblich. 
Anno 1780. Wappen im Schilde ein Sparren, darunter 
eine Lilie, an den Seiten oben zwei Rosen. Auf dem Helme 
eine Lilie zwischen zwei Rosen. N. 98. 

III. Im-Mittelschiffe unter der Orgel von Norden 
nach Süden. 

25. Samuel Burmeister. 
26. Bartholomaeus Diederichsen und seinen erben erb- 

lich. Anno 1756. N. 73 
27. Ludolph Heinrich Müller und seine Iran Magdalena 
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Catharina gebohrne Homemanns. Nach des letzteren ab- 
sterben in 60 jähren nicht zu öffnen. 

v Begrabet uns nun immerhin, 
da wier so lang verwahret sind, 
bis gott unser treuer seelen hirt 
uns wieder auferwecken wird. 

Das letzte absterben erfolgte den 7 Aprill 1810. N. 67. . 
28. a) . . . jeli^Pe: Jappen* wittwe [Chrisjtina Doro- 

thea gebohrne Jaeubsen und ihren erben erblich. Anno 
1745. — b) Nunmehro sehl. Detlef Nicolaus Stresow witwe 
und ihren erben erblich. Anno 1761 d. 16 May. N. 9. 

29. Anno 1711 den 27 Mart, ist Herman Hintz in gott 
selig entschlaffen. Anno [17]06 den 13 . . . ist Stinad Hintzen £&&& 
in gott selig entschlaffen. Dazu zwei Wappen. Das vordere 
hat im getheilten Schilde oben zwei Todtenköpfe, unten 
unkenntlich. Auf dem Helme ein unkenntlicher Gegenstand 
zwischen zwei Hörnern. Das hintere*zeigt im ebenfalls ge- 
theilten Schilde oben zwei, unten eine Lilie; auf dem Helme 
eine Lilie zwischen zwei Hörnern. * * 

30. Johann Jochim Beckmann und seinen erben erb- 
lich. Anno 1762 den 9 Mertz. Libro 5 folio 13. Lamm 
mit Fahne. 

31. [Mag. Gerhard] Schröder diser [kirchen pastor]  
is Christina Schröders selich in godt entslapen. N. 159. 

32. Anna Magdalen[a] Boldten. Anno 1756. . 
33. Hinrich Bilderbeck vnd sinen eruen. *'*'’“*'* 
34. Ao. 1599 den 16 Juny starf h. A[rnol]d Bonnus 

burgermeister, den [Kath]arina Bonnus, 
der godtt [gnedich si]. Dazu zwei Wappen, von denen das 
vordere im Schilde eine Rose zeigt. Das übrige ist un- 
kenntlich. 

35. v Ich habe im tode, was mir entgegen, überwunden, 
in meinen Untergang hab ich das leben funden. 
Ob man der erden gleich die schalen übergiebt, 
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find ich die ewigkeit, die meine seele liebt. 
Wer wolte denn mit mir nicht willig unterliegen, 
wenn man im tode selbst [no]oh kan den todt besiegen ? 

Anno 1721 d. 22 July. 

36. Melcher Lohman und seinen erben erblich. Anno 
1682. Merk. 

��v Der ansang unser leben? 
beruhet auff unverstandt. 
Der fortganck wirdt vergebens 
und unnütz angewandt. 
Das mittel heget quehlen. 
das ende mühe und nohtt. 
Die rechnung kan nicht fehlen: 
das facit ist der todt. N. 123. 

37. Anno domini m cccc lxxxv in su[n]te Ma[r]ia 
Magdalene aue[nt] (Juli 21) den god gnedich sy. 

38. Jacob Tiburtz und seinen erben erblich. Ao. 1665 
den 16 Martz. J. T. B. 

39. Ao. 1614 den 7 July  Ao. 1612 den 
25 January  , 

40. Bernhard Hinrich Stolterfoht und seinen erben 
erblich. Ao. 1718. Anno 1724 d. 8 Octobr. ist Bernhard 
Hinrich Stolterfoht in gott seelig f[Anno] . /jj''/ 6 
d. 17 Apr Chris[tina]^%r^^entschlaffen. 

41. Casper Schutze vnd seinen erben erblich. 1655. 
42. Hieronymus Amandus Bilderbeck und seinen erben 

erblich. Anno 1722.v Herr ich warte, auf dein lieyl. Wappen 
unkenntlich. 

43. Christ. Drunckmöller witt[we] und Herrn. Hinr. 
Scheel erben erblich. Ano 1803. N. 214. 

44. a) Anno domini m cccc v (oder m cccc ij) in die 
 — b) Christus omnium noster de se inquit 
ego sum pastor bonus  
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IV. In der südlichen Abseite von Westen nach Osten. 

ihre erben zugehörich. Dazu drei Wappen in zwei Reihen, 
von denen das letzte und untere unkenntlich ist. Von den 
oberen zeigt das rechts im Schilde drei Bäume und auf 
dem Helme einen Baum. Das linke hat im Schilde unter- 
halb eines schmalen Querbalkens ein Kleeblatt, oben zwei 
Sterne; auf dem Helme stellt das Kleeblatt zwischen zwei 
Hörnern. * cd 

46. Jürgen Christoffer Schwarck und seinen erben 
erblich. An. 1790. N. 10. 

47. H. Henrich Michael, j. u. d. et synd., erbbegräb- 
niss. 1709. 

48. Andreas Humborch und seiner frauwen Sara 
Humhorch eigentühmlich grab. 1672. Dazu 2 Wappen?" 
Rechts: im Schilde ein Widder und derselbe auf dem Helme 

49. DehtlefE Schönmann und seinen erben erblich. 

51. Sei. Anholdt Gotten erben erblich. Ao. 1660. 
51 A. Joachim Tanck und seinen erben erblich. 

Anno 1739/ ^ /'s 5^1 ^. 
52. Frantz Hinrich Brandt und seinen erben erblich. 

Anno 1754. 
53. Anno domini m ccc xciij in profesto beate Barbare 

virginis (December 3) obiit Jo[hannes Hertze]. [Anno domini 
m ccc] obiit Elyzabeth vxor ejus. Grate pro eis. 
Anno domini m cccc xij obiit Johannes Hertze, filius ejus. 

54. Caspar Reppenhagen und seinen erben erblich. 
Anno 1730 den 14 October. 

V In sünd und noht bin ich empfangen, 

45. Jürgen Hyddeker sei. vnd Andreas Klemoko *vnd 

wachsend. Linksr^im Schilde drei Blüthenkolben aus einem 
Boden wachsend, dieselben auf dem Helme. 

Lubecensis. 

mit schmertz ins irdisch leben gangen. 
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Ich lebt in müh und arbeit hinn, 
im tod ich leb und selig binn. 

Merk mit den daran geschlossenen Initialen. 
55. Laurens Gröen ist gebühren ao. 1659 den 4 Augusti 

und gestorben ao. 1713 den 13 Aprill, seines alters 53 jähr 
8 monaht. Laurens Gröen und seinen erben erblich. Anno 
1713. Dazu ein Wappen. Im Schilde ein Steinbock vor 
einem Baume, auf dem Helme ein' Baum. N. 4. 

56. Ruhestedte vor Kohn Jochim Cordua und seinen 
erben erblich. Anno 1735 den 14 Marty. ^Gott vater, was 
du erschaffen hast, gott söhn, was du erlöset hast, gott 
heiliger geist, was du geheiliget hast: das befehle ich dir in 
deine bände. Deinen allerheiligsten nahmen sey lob ein- 
und preis itzt und in ewigkeit. Amen. N. 194. 

V. In der nördlichen Abseite von Osten her. 
57. Hans van Senden vn[d] Gerdt van Senden vnd 

eren beider erven. 
58. Johan Christopher Lang und seinen erben erblich. 

Anno 1736. 
59. Hans Hanson vnd sinen eruen. 1625. Merk. t 
60. A. 1571 de[n] 26 May starff  
61. Anno 1658* .... ist Gerderut Mentzen in gott 

selig entsjlapen], 
62. Dieser stein und begräbnis mit 5 fliesen gehöret 

Albert Buchau und seinen erben. Ao. 1713. » 
63 gehört anitzo [Cjasper Roeck und seinen 

erben erblich 1713. AfcJ—�** 
64. Johann David Seybert und seinen erben erblich. 

Ao. 1755. 
65. Hinrich Krehenberg und seinen erben erblich. 

Anno 1724. Wan du am jenem tage usw. N. 56. 
66. A . [Njouemb. is der erb. Marten Bilderbeck 

in got entslapeu. A. 1593 den 21 Augusti is Elisabet 
Bilderbecken in got entslapen. 
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67. Dieser stein und begrebnuss gehört Johan Hinrich 
uon Bühren und seiner trauen Gärdrut uon Bühren und 
ihren erben erblich. 1692. 

68. Ao. 1[6]92 den 26 April is Arendt Eheinan [sejlich 
in godt entslapen. 

69. Arnold Horneman. 1791. 
70. Sehl. Detlefs Nicolaus Stresow wittwe und ihren 

erben erblich. Ao. 1764. 
71. Johan Philip Lefever und seinen erben erblich. 

Anno 1734. Wappen: im Schilde zwei gekreuzte Bootshaken W/S5- 
über einem Kleeblatte; Helmschmuck unkenntlich. 

72. Seel. Hans Rümpen wittwen Catharina Magdalena, 
gebühren Lutgens, und ihre erben erblich. Anno 1716. N. 61. 

73. Auo 1611. Dise sten vnd stede hört Christoffer 
’Warmbolt vnd siener frvwen Sophien tho, vnd na ehrer 
beiden dode to ewigen dagen nicli to öpenen. N. 117. 

74. a) Anno domini m [cccc] xlviij dominica ante 
festum natiuitatis Oristi (December 22) obiit Johannes .... 
aurifaber; orate pro eo. — b) Anno domini m cccc lxxxiij 
die xxv Juny obijt Frederick Kortzack. Orate deurn pro 
eo. — c) Georg Wilhelm Rhueden und seinen erben erblich. 
Anno 1764. 

75- a) Schonman, deine godt gnedich sy. $ 
.... starff Anneke Schonmans, der godt gnedi[ch syj. — f ^ 
b) Hans WolterstorfE gehöret diese begrebniss, sich und 
seinen erben erblich. 1690. 

VI. Im Mittelschiffe vor dem Chore. 
7 6. Anno domini m cccc xxxij? dominica se . . es obiit 

Nicolaus Hon. Orate pro eo. Anno domini m ccccc xxiij 
des mandaghes na sunte Johannes1 enthouenghe (August 31) 
starff Barbara van Deuenter, der got gnedich sy. Anno domini 
m xxxv starf Rotgert van Deuenter des sonnauendes vor 
Martern1 lichtmissen (Januar 30). Zwei unkenntliche Wappen. 
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77. HermanDubben vndt seinen erben erblich. Annol651. 
78. David Honstede und seinen erben erblich. Anno 1683. 
78 A. Markus Burmester vnd seinen fruwen. Ao. 1650 

Ao. 
den 24 May. 

78 B. Jürgen Grautoff und seinen erben erblich. 
1713 den 18 Augustus. N. 133. 
^ 78 C. a) Albert Nihvs 155 .. — b) Dise sten vnd stede 
bort1 Anne Water ^“^vn er erven. — c) Johan Wrede 
vndt seinen erben. Ao. 1639 den 25 April. N. 172 

79. a) ... 1565 den 5 stark Kort Dobbeler  
b) [Ha]ns Lüders und [seinen] erben erblich. Anno 1681. 

9 v. [Hier lieg ich] ohn alle klag usw. N. 161. 
79 A. Cordt Beim‘'und seiner ehefraw Engel Bohnen 

und ihren erben erblich. Anno 1716 den 17 Augusty. 
N. 132. 

79 B. a) Hermen Brekewolt vnd einen eruen  
[Her]men Brekerwoldt1 dem got gnedich sy. — b) Hmrich 

./&JU Kerl' vnd einen eruen. — c) Seel. Johann Nicolavs Green* 
Zu a in einem 

*��wwe. und ihren erben erblich. Ao. 1782. ^ 
unten übergeschneppten Schilde zwei 1 >1 attplian' 

79 C. Matthias Bunge und seinen erben erblicn. Annb 
1730. N. 15. 

79D. Dormitorium Thomae Friderici Carstens, syndic. 
legat. et protonotarii, ei bi et charae conjugi comparatum 
a. s. 1728. , 

79 E. Ano domini m cccc xcviij die xv Decembr. obiit 
dominus Johannes Brun, hujus ecclesie vicarius. Grate pro eo. 

79 F. a) . . . [a]nte Maria1 Magdalene obiit Bernardus 
Basedow in profecto. — b) Anno domini m cccc lxxiij leria 
quiin]ta post natiuitatis Marie (Sept. 9) obiit Geseke vxor 
ejus. Grate pro ea. Das 1 in Magdalene ist irrthümlicher 
Weise mit Abkürzungszeichen versehen, profecto ist un- 
sicher und nur die letzte Silbe zu verbürgen, die erste mit 
Abkürzung geschrieben und von der zweiten anzunehmen, 
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dass oberhalb des f eine Abkürzung für ec angebracht war. 
An den Ecken und in den Mitten der Längsseiten rechts 
geschweifte Schilde. Unten links mit einem sechsstrahligen 
Sterne, in der Mitte links (von Inschrift a) mit drei Thür- 
men (Lüneburg?). 

79 G. a) Anno domini m cccc xlj in vigilia Andren 
(Nov. 29) obiit Johannes Gherwer. Grate pro eo. Anno / 
domini m cccc xxxix feria iiij post Martini (Nov. 1 j>) obiit/ ^ 
Hinricus AucheberchJ Grate pro eo. Anno domini m cccc Jw�***^ 
xliiij in die vndecim milium virginum (Oct. 21) obiit Gerdrut 
Gerwers. Grate pro ea. — b) Martin Ludolfs Sehl und 
seinen erben erblich. Ao. 1692 den 25 April. Zu a in den 
Ecken Schilde, von denen nur der unten links kenntlich ist. 
Er zeigt eine Binde (rechtes Schrägband) auf getheiltem 
Schilde. N. 24. 

VII. Aufgerichtet. 
80. [Auno domini m ccc qvinqvagesijmo sexto octava 

post sancti Mathie apostoli, videlicet tercia die mensis Marti 
obiit dominvs Johannes Clinghenbergh, consvl Lvbicensis, 
cvivs anima in Jhesv Cristo et in eivs misericordia reqviescat. 
Er. Der mit Messing belegte Stein zeigt in der Mitte das 
Bild des Rathmanns. Die Ergänzung nach Melle S. 334, 
zu dessen Zeit die Platte vor dem Hochaltare lag. Am , 
Schlüsse deutlich er gekoppelt, wohl statt or[ate]. Die 
Längsseiten der Inschrift werden von je zwei Schilden 
unterbrochen. Sie sind gespalten und zeigen vorn einen 
halben Adler, hinten einen gestümmelten Ast mit zwei auf- 
wärts und einem abwärts abgezweigten Blättern (Milde, 
Bürgersiegel S. 87). Melle 8. 334. Gilde, Bull. XXII S. 62. 
Hans. Geschbl 12 S. 17—20 

VIII. Nur bei v. Melle erhaltene Inschriften. 
81. a) Anno domini m ccccc xxvij des midwokens in 

paschen (April 24) [starf Cord Schepenstejde, dem got 
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gnedich sy. — b) D. Georg Gruwel, Senator Lub^ecensis 
obiit ao. . . . Anna Gruwels, uxor ejus obiit ao. . . . 
Ueber b 

VMe licet extorrem coelo pronunciet ardens, 
quam merui tetris lapsibus, ira dei, 

parta tarnen mihi morte salus salvantis Iesu, 
cujus ego adventum laetus ovansque moror. 

Auf einer Messingplatte. Vor dem Hochaltare »besser gegen 
Süden* (als N. 80). Melle 8. 334. 

82. Anno 1549 den 20 Septembris starff her Hermen 
Meier. Anno 1556 den 3 Martij starff Elisabeth Meiers, sin 
frowe. Melle S. 338 (vor dem nördlichen Pfeiler im Chore). 

83 obiit Johannes Wytyk. Grate deum pro eo. 
[Anno domini ] obiit Ghertrudis uxor ejusdera. Anno 
lxxxx in den XX dach Februarii obiit Wobbeke uxor ejus. 
Grate deum pro eis. Melle S. 338 (vor dem südlichen Pfeiler 
im Chore). 

84. Anno domini m v° xviij den dinxdage vor paline 
(März 23) starf Hans Wolfram, deme got gnedich sy. Anno 
domini m v° 1 den 27 Martij obiit Anna W ulframs. »Jetzo 
mit Samuel Burmeisters Namen bezeichnet.« Melle S. 339" 
(neben N. 83).   

D. S. Ae gi dien. 
I. Nördliche Abseite von Westen nach Osten. 

1. Claus Wilhelm von Bremen und seinen erben erb- 
lich. Anno 1682. Zwei Wappen. Das vordere zeigt im 
Schilde 2 gekreuzte Schlüssel. Der Helmschmuck ist un- 
kenntlich, ebenso das zweite Wappen. 

2. Marcus Klug und seinen erben erblich. Anno 1742. 
'''Zu Jesu wunden sich die matten seelen schwinget, 

wren mann den blassen leib allhie zur ruhe bringet. N. 46. 
3. Jacob Mandorp und Sophia Mandor[ps], und nach 

absterben de[s letzten] in 50 jähren nich[t zu öfnen] und 
alsdan der k[irchen] heimfallen. 
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obiit ao. . . . Anna Gruwels, uxor ejus obiit ao. . . . 
Geber b 

^/Mfi beet, evtnrrem ooelo nrnminciet ardens 

[Anne 
lxxxx in den xx dach Februarii obiit Wobbeke uxor ejus. 
Orate deum pro eis Melle S. 338 (vor dein südlichen Pfeiler 
im Chore). 

84. Anno domini m v° xviij den dinxdage vor pal ine 
(März 23) stark Hans Wolfram, deme got gnedich sy. Anno 
domini m v° 1 den 27 Martij obiit Anna Wulframs. »Jetzo 
mit Samuel Burmeisters Namen bezeichnet.« Melle S. 33ff 
(neben N. 83).   

I. Nördliche Abseite von Westen nach Osten. 
1. Claus Wilhelm von Bremen und seinen erben erb- 

lich. Anno 1682. Zwei Wappen. Das vordere zeigt im 
Schilde 2 gekreuzte Schlüssel. Der Helmschmuck ist un- 
kenntlich, ebenso das zweite Wappen. 

2. Marcus Klug und seinen erben erblich. Anno 1742. 
7Zu Jesu wunden sich die matten seelen schwinget, 

wen mann den blassen leib allhie zur ruhe bringet. N. 46. 
3. Jacob Mandorp und Sophia Mandor[ps], und nach 

absterben de[s letzten] in 50 jähren nich[t zu öfnen] und 
alsdan der k[irchen] heimfallen. 

r 

Auf € 
Süder 

8 
Meier 
frowe. 

8 

D. S. Ae gi dien. 
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Albrecht Lüders und seinen erben erblich. 
a.** 9 

4. 
1730. N. 40. ^ jjfetj/» 

5. Warner Groen vnd seinen erben. 

Anno 

1658. 
6. 

N. 
Johau Pentz vnd seinen erben erblich. 

118. 1 
Ao. 1676. 

7. Clausz Neitman und seinen erben gebort dieser 
stein und stete mit 3 fliseu erblich. Anno 1731. N. 51 (256). 

8. Dieser stein undt stede gehöret Jochim Balck und 
seinen erben erblich. Ao. 1699. 

^ Nichtes mehr, herr gott, mihr verleih, 
als das mein ende selig sey. N. 52. 

9. Johann Diedrich Beckmann und dessen ehekrau geb. 
Stölting erben erblich. 1830. Ruhe ist der arbeit lohn. N. 55. 

10. Marten Aldach vnd seinen erben erblich. Ao. 
1724. N. 124. yfc-» 

11. Diese stein vnd stete hört Christo sie r Jacobsen vnd 
seinen erben erblich. 1670. N. 121. 

'12. Deiser sten vnd stede hört Lorentz Kien vnd 
seinen erben mit 6 flisen. Ao. 1625. Begrebnus in 50 jähren 
nicht geöfnet oder verkauft werden, darnach an die kirche 
vorfallen sein. 

13. So. Marcus Schwoll witfw'e], gebohrene Boy, und 
kinder. Anno 1817. N. 112. 

14. Dieser stein und stete mit 6 fliesen gehöret Matthias 
Lutkens und seinen erben erblich. Anno 1682. N. 112? 

15. Casper Hartz und seinen erben erblich. Anno 
1721. N. 61. 

16. Dieser stein und begraebniss gehöret Frantz Matthias 
Schwoymer und seinen erben erblich. Anno 1758. N. 66. 

17. a) Diese begrebnis gehöret S[teph]an Kock undt 
seine frauwe midt Sadia Stiren vnd sol nach des lesten dode 
von ao. 16— in 30 jähr nicht geöffent noch verkauftet 
werden, darnach an die kirche forfallen. — b) Jochim 
Kreutzfeldt und seinen erben erblich. Anno 1719. N. 73. 

/ 
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= 18. Ties Kasehe und seinen erben erblich 1689. N. 72. 

19. Hisse sten vnd stede hört Euertt Flege vnd sinen 
eruen 1616. 

20. Hinrich Brasch vnd seinen erben erblich 1675. 
Drei Blumen (Kaiserkronen) aus einem Herzen steigend. 
Darunter II B gekoppelt. N. 81. 

21. a) Anno domini m dij dominica ante carnispriuium 
(Februar 6) obiit Hinrick Howe. — — — Aneke, vxor 
ejus. — b) Hesse begrefnis hört Ludwig Tilen vnd sinen 
eruen. 1580. — c) Monumentum du. Jacobi Thilen, past. 
Fronst, et ejus heredum. 1659. N. 80. 

22. Herr Thomas vonWetke auf Trenthorst und seinen 
erben erblich. 1689. Wappen: im Schilde über einem W 
zwei Blüthenstengel von drei Blättern eingefasst, auf dem 
Helme dieselben Blüthenstengel und Blätter zwischen zwei 
Hörnern. 

23. Dise sten vnd begrebuisse gehört Hans Busch vnd 
seinen erben erblich. Ich weis, das usw. N. 79. 

24. Jacob Schröder und seinen erben erblich. Anno 
1745. N. 83. 

25. Jürgen Hinrich Schröder und seinen erben erblich. 
Ao. 1789. ��Ruhe ist der arbeit lohn. N. 99. ^ 

26. Dieser stein und stedt gehöret Hinrich Hadersadt 
und seinen erben erblich. Anno 1682. Merk. N. 85. 

27. a) Hinrik Kunse." — b) Peter Boeder vnd sinen 
eruen. — c) 
Anno 1684. 
II. 

Otto Kluwitasch und seinen erben erblich. 

In der Kapelle, in welche die Kirchthüre an der 
Nordseite führt. 

28. Jürgen Blohm und seinen erben erblich. Anno 
1689. N. 36. 

29. Dieser stein vnd stete gehöret Christoffer Mahlen 
vnd seinen erben erblich. 1673. Schild getheilt. Oben 
Winkelmaass und Zirkel, unten Mühlrad. N. 37. 
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30. a) Anno doinini m cccc lij in octaua Petri et Pauli 
afpostolorum] (Juli 6)  Anno doraini in cccc xxxiij 
in vigilia concepcionis Marie (December 7) obiit Mechtildis 
Zegheberch, nonna [ZJegeberch. Orate pro ea. — 
b) Christopfer Bartholomeus Koch, gewäsner schiachter und 
garbreiter meister und seinen erben arblich. Sölten keine 
erben mehr dasein, so soll das grab in 80 jähren nicht 
geöfnet werden, alsdan die kirche anheimfallen. Ao. 1825. 
N. 69 A. Offenbar aus 8. Johannis 

31. Diese begrebniss und stede mit 11 fliseu gehört 
Hinrich Beyer und seinen erben erblich. 1694. Maurer- 
abzeichen. L. s 

32. Christian Barven und seinen erben erblich. Anno 
1675. Wappen: im Schilde 2 gekreuzte Schlüssel, auf dem 
Helme efne Blume zwischen zwei Hörnern. N. 69. 

33. Herman Hinrich Schröder und seinen erben erb- 
lieh. Anno 1739. Im getheilten Schilde oben Winkel und 
Zirkel, unten ein halbes Mühlrad. N. 68. c/'f/ojfyj 

III. Im Mittelschiffe zwischen Kanzel und Sängerchor. 
34. Dieser stein vndt stete gehört Steffan Bubach vndt 

seinen erben erblich 1656. N. 47. Wahrscheinlich aus 
8. Johannis. ^^ 

35. Johan Gädert. Wenn du an jenem tag usw. Dar- 
über ein Lamm mit Fahne. //Z/ 

36. Christian Spiring und seiner trauen Margareta. 
Aiino 1738. 

Es will mein lebensschiff allhir zum anker gehen 
und dermaleins durch gott erwünschten haven sehen. N.103. 

IV. In der südlichen Abseite von Osten her. 
37. Seel. Hinrich Conrad Hornung ww. und ihre erben 

erblich. Anno 1778. Anna Margaretha geborne Hornung, 
seel. Johann Hieronimus Fargau ww. Verbot das Grab in 
50 Jahreü zu öffnen. N. 4. 
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38. a) Anno domini m ccc sReminijscere 
obiit Elizabeth filia Rede .her  Orate. — b) Diser 
stein und stete mit 2 flisen bort Eirieh Meinsmam vnd 
seinen erben erblich. 1659. Die Schmalseite des trapez- 
förmigen Steines fehlt. Statt Rede... viell. Rode... Einst- 
mals Altarplatte. N. 8. 

& 

hi B ’&'z&t 
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39. Disse sten vnd stede hört Jackup Spirinck vnd 
[sin]en eruen mit 4 Hisen. Merk. N. 7. 

Jürgen Knaak erben erblich. Ao. 1734. N. 6. 
41. a) Johann pastor — b) Johan 

Gottlieb Lütkens und seinen erben. Gekaufft 1756 d. 
6 M . . . . — c) Jürgen Albrecht Meyer, gest. d. 9 Egbr. 
1805. In 50 jähren nicht zu eröfnen. 

42. Hans Hinrich Brehmer junior undseinen erben 
erblich. Anno 1757. N. 11. A 

43. August Bläht und seinen erben erblich. Anno 
1678. N. 16. 

44. Johann Arendt Rohloff und seinen erben erblich. 
Ao. 1793. N. 14. 

45. Dieser stein und stete mit 3 fliesen gehöret seid. 
Gasten Hasse. N. 17. hrJi *i5*y*f 

46. Elisabeht Holmans Anno 1672 den 15 Juny. 
47. Hin Casparo [Liudenberg] weylandt pastori an 

St. Peter und seinen erben erblich. Anno 1713. Im Schilde 
ein mit Puffärmeln bekleideter Arm, dessen Hand einen 
Baum hält. Auf dem Helme ein Baum zwischen zwei 
Hörnern. 

48. Johann Hermann Techentien gehöret dieses grab, 
welches in 40 jähren nach dessen tode nicht eröffnet und 
alsdenn dieser kirche eigenthümlich seyn soll. 

49 August! is Gabriell Olderogge selich in gtt1 

entslapen. Ao. 16— den — is Anna Olderogges selich in 
gott entslapen. Disse sten vnd stede mit 2 flisen hört 
Gabriell Olderogge vnd sinen eruen. 1615. Merk. 
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50. Adam Bohmgftrn und seinen erben erblich. Anno 
1701. N. 38. 

51 Augusty starf Tomas Lutkens  
sine frow Anne. N. 21. 

52. D. L. Richter und erben. 1818. 
53. Dieser stein und stedte gehöret Sch weder Winter 

und seiner trauen Anna Winters, und soll dieses grab nach 
beyder tode in 30 jähren nicht geöffnet werden und darnach 
wieder der kirchen heimfallen. N. 30. 

54. . . .f! seine ehefrau [Catjharina Ladehoffen 
Anno 1761 d. 22 October. Verbot das Grab in 60 Jahren 
zu öffnen. ^ » -JVa 

55. Christopher Matthias Burck und erben. Ao. 1803. N. 33. 

V. Im Mittelschiffe der Kirche vor der Orgel.' 

56. Grabstein der Äbtissin von 8. Johannis Druda 
Sinters s. 8. Johannis 41. 

57. Dise sten vnd stede hört Alert Kock vnd einen 
erben. 1625. Merk. N. 38. Wahrscheinlich aus 8. Johannis. 

58. a) . . . . vor Michaelis starf Greteke syn husfrowe. 
— b) Hans Peter Wulff und seinen erben erblich. 1680. 
N. 125. 

59. Hinrich Mester und Mergreta Messers ihr beider- 
seitz erben erblich. 1686. Merk. 

60. a) Jürgen Hinrich und Gotthart Bielau. — b) 
C. W. P. A. E. K. 
M. E. K. C. M. K. 

erblich. Anno 1737. 
61. Georg von Lossen vnd seinen erben erblich. 1668. 

N. 42. 
62. Dieser sten und sted hört Ereilst Leffst und sine 

erben. 1631. Merk. N. 136. 
63. Dieser stein mit 8 fliesen gehöret Hans Dencker 

und seinen erben erblich. Anno 1689. N. 130. 
Ztschr. d. B. s. L. G. VIII. 1. 8 
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64. Martin Ziegler und seinen erben erblich Anno 
1693. N. 41. 

65. Seel. Hans Christopher Piehl ww. Soll aber nach 
meinen seel. absterben in 50 jähr nicht eröfnet werden und 
den die kirche geschenck sein. Ao. 1795 d 17 Aug. 

66. Claes Beeck erblich. Ao. 1658. 
67. Anno 1584 den 3 Jvnii starff Lorens Rvsse, den 

godt .... N. 139. 
68. Jochim Haueman und seinen erben erblich. 

Ao. 1703. * *-y^; 

VI. Unter dem Thurme. 

69. Anno — den ist Jochim Pringnitz selig in 
gott den herrn entschlacken. Anno — den ist Catharina 
Pringnitz selig in gott den herrn entschlacken. Jochim 
Pringnitz zugehörige begrebniss. Anno 1684. 

v Wen sich mein seell von leib abwend, 
so nimb sie herr in deine band, 
der leib hab in der erd sein ruh, 
biss sich der jüngste tag naht herzu. 
Ein frolich auff erstehn mir verleyh, 
am jüngsten gricht mein fürsprecher sei 
und meiner sünd nicht mehr gedenck, 
aus gnade mir das leben schenck. 

70 Hinrich Bossel, Schiffer und seinen erben erb- 
lich. N. 64. 

71. Diederich Bödtger und seinen erben erblich. 1683. 
72. a) Achatius Sartor und seinen erben erblich. Ao. 

1690. — b) Nunmehro Henrich Bohlt und seinnen erben 
erblich. Anno 1746 d. 13 Octobr. Lit. A fol. 447. 

v Lob, ehr und preisz sei dir gesagt 
für all dein erzligte wohlthat, 
und bitt demuhtiglich, las mich nicht 
von deinm angesicht verstosen werden ewiglich. N. 243. 
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73. a) Christoph Aldach und seinen erben erblich. 
Anno 1685. — b) Jürgen Heinrich Berner und seinen erben 
erblich. Ao. 1804. 

74. Marcus V. Schwoll und seinen erben erblich. Anno 
1720 d. 20 Februa[rii]. N. 111. 

VII. Aufgerichtet. ” 
-f 75. Anno domini in cccc lxv in die innocentum (1464 

December 28) obiit dominus Wilhelmus de Caluen, proconsul 
Lubicensis, qui hic requiescit cum duabus suis vxoribus 
scilicet An neben et Kunneken et filio ejus Wilhelmo. Anno 
domini m d iiij feria tercia pasce (April 9) obiit dominus 

4 Hinricus de Caluen, consul Lubicensis. Crate deum pro 
eo. Dazu ein grosses Wappen: im Schilde drei Sterne, 
auf dem Helme ein Stern zwischen zwei Hörnern. Melle 
8. 378 f. 

VIII. Inschriften, 
die nur v. Melle auf uns gebracht hat. 

76. Hic jacet honorabilis domina Gerthrudis Vorrades, 
relicta quondam Theoderici Vorrades, consulis Lubicensis, 
fundatrix hujus capelle et altaris, que obiit anno domini 
m cccc xvi mense Octobris. Melle 8. 378 (in der Vorraden 
Kapelle). 

  77. Anno domini m d lviij xviij Octob. obiit clarissimus 
vir dominus Gotscalcus a Wickeden, hujus reipublicae Senator, 
integritate et prudentia conspicuus, cui monumeutum hoc, 
ut marito charissimo et desideratissimo, in sporn gloriosae 
resurrectionis Magdalena a Wickeden relicta conjunx pietatis 
ergo moestissima posuit. Melle 8. 383 (im Chore). 

78. Mortalitatis humanaeque fragilitatis memor hoc 
monumentum deo et posteritati sacrum Adrianus Müllems, 
hujus imperialis liberae civitatis Lubecae concivis et Senator, 
ex autiqua Müllerorum ac Drusinorum, quae est Ascaniae 
Saxonum, familia oriundus, anno 1573 die 13 Aprilis ibidem 

8* 



dei concessu felici partu natus jamque annum 69 agens 
sibi vivus poni curavit 1642. 

v consiste terram conspice, agrum caduci corporis, 
quod creditum reddet sibi splendore post cum inaximo, 
inglorium quod nunc vides, ciugetur alma gloria. 

Melle S. 383 (Messingplatte vor dem Hochaltare). 
79. Anno 1588 die 4 Septemb. clarissimus vir dominus 

Henricus de Stiten Senator pie obiit. Melle S. 383 (in der 
Nähe von 78). 

E. S. Johannis. 
Alle Inschriften bis auf N. 41 und 49 einzig durch 

v. Melle erhalten. Dieser schreibt 8. 474: »Was die Kirche 
des Klosters 8. Johannis betrifft, so finden sich in derselben, 
wann man zur westlichen Thür hinein kornpt, verschiedene 
alte Leichensteine, deren Aufschrifften nicht alle mehr zu 
lesen sind. Die fürnehmsten aber sint folgende:« 

1. Anno domini m cccc lxxij obiit Clawes Boye Anno 
etc. lxxxx obiit Cecilia ejus uxor 8 Februarij. Anno etc. 
Ixxiij obiit Greteke Grashaves, eorum filia. 8. 474. 

2. Anno domini m ccc lvij in festo xi mil[ium virgi- 
num] (October 21) obiit Gherardus Cymes. 8. 475. 

3 epiphanie domini obiit Benedicta de Scimece 
et Hinricus de Scaghe filiu.s ejus. Or[ate] .... 8. 475. 

4. Anno domini m cccc Ixiiij Bartolomei (August 24) 
obiit Hans Odinghe. Anno domini m cccc Ix .... obiit Telse 
Oding uxor ejus. N. 475. 

5  [vigilija beati Mathei apostoli (Sep- 
tember 20) obiit dominus Johannes de Jevere, hujus ecclesie 
capellanus, cujus anima req[uiescat in pace]. 8. 475. 

6 Anno domini in cccc xliij in die sancte Potenciane 
virginis (Mai 19) obiit Nicolaus Nyekerke, prebendarius hujus 
monasterii. 8. 475. 
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7. Anno domini m ccc xiiij in die Agnete (Januar 21) + 
obiit Margareta uxor Ottonis de Budedorpe. Orale deum 
pro ea. 8. 475. 

8. Anno domini m ccc xvj sequenti die epyphanie + 
(Januar 7) obiit .... uxor Hinrici de Lapide. Orale pro 
ea. 8. 475. 

9. Anno domini m ccc xxj in die sancti Egidii (Sep- +��

tember 1) obiit dominus Hinricus de Lapide. Orale pro 
eo. 8. 475. 

10. Anno domini m ccc lxxxvij tercio idus Julii -f- 
(Juli 13) obiit Margareta de Essen. Eodem anno obiit 
Elizabet soror ejus. Orale pro eis. 8. 475. 

11. Anno domini m ccc xxvij sequenti die Barnabe + 
(Juni 12) obiit Meynricus Mornewech. 8. 475. 

12. Anno domini m ccc 1 sequenti die Gorgonij (Sep- + 
tember 10) obiit Wolderadis, filia domini Brunonis de Waren- 
dorp, hujus ecclesie nonna. 8. 475. 

13. Anno domini m ccc lix [pridie kalendas] Junij t 
in die Petronille (Mai 31) obiit Helenburgis Holt, hujus 
ecclesie nonna. Anno domini m cccc xxix sequenti die 
Martini (November 12) obiit Ryxa de Älen, hujus ecclesie 
nonna. Orale pro eis. 8. 475. 

14. Anno domini m cccc iiij feria quinta proxima post f 
dominicam qua cautatur quasimodogeniti (April 10) obiit 
Lodewicus Krul senior. Orale [deum pro eo], 8. 475. 

15. Anno domini m cc lxxxij in die omnium sanctorum -f- 
(November 1) obiit Bertramm Mornewech. Anno domini 
m ccc xiiij .... 8. 475 f. 

16. Anno domini m cccc xlj in die Marci (April 25) f 
obiit Johannes Crummer. Orale pro eo. 8. 476. 

17. Anno domini m cccc xlix in die Thome (December 21) t 
obiit Leise Bekkers. 8. 476. 

18. Anno domini m ccc 1 in die vincula Petri (August 1) + 
obiit Lambertus, Sacerdos dictus, pannicida. 8. 476. 
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.f. 19. Anno domini in ccc xiiij in exaltacione crucis 
(September 14) obiit W . . . . Goldoghe .... 8. 476. 

4 20. Anno domini m d xxxiij obiit dominus Nycolaus 
Munsterman 15 Septembris. 8. 476. t 

4 21. Anno xvc vij obiit dominus Vlricus Rycheher. 
8. 476. 

+ 22. Anno domini m ccc xij in die beati Georgij 
(April 23) obiit Luderus de Campe, bujus altaris primus 
vicarius. Grate pro eo. 8. 476. 

4- 23. Anno domini m cccc xxviij sabbato adventus 
(Nov. 27?) obiit Johannes Darsowe, qui fuerat frater curie. 
Grate deum pro eo. Fundator hujus vicarie. 8. 476. 

-P 24. Anno domini m ccc xlviij in vigilia corporis Christi 
(Juni 18) obiit Vrowinus dictus de Attenderne. »Leichen- 
stein, worauf in einer Rundung ein altes Brustbild ausgehauen 
ist.« 8. 477 c. 

-4 25. Anno domini m ccc xxxix feria tercia ante festum 
ascensionis domini (Mai 4) obiit dominus Conradus de 
Attenderne, proconsul hujus civitatis et fundator istius 
cappelle. Grate pro eo. »Um ein Mannesbild.« 8. 477 c. 
Milde, Bürgersiegel 8. 16 (nach Schnobel), hat Attenderne. 

4- 26. Anno domini m ccc . . . pentecosten obiit domina 
Druda, uxor domini Conradi de Attenderne, que quondam 
fuit filia Alberti de P  »Um ein Frauenbild.« S. 477c. 

4_ 27. a) ‘'Anno domini m ccc lxxx quinto proxima die 
post festum Michaelis (September 30) obiit dominus Hart- 
mannus Pepersak, proconsul civitatis Lubicensis. Grate pro 
anima ejus. — b) Anno domini 1588 die 12 Septembris 
obiit dominus Nicolaus Petri,^perpetuus in summa Lubicensi 
ecclesia vicarius et scriba sanctimonialium ad divum Joannem 
evangel[istam] ibidem, qui hoc sepulcro quiescit ad mortuorum 
letam resurrectionem, cujus anirne deus op[timus] max[imus] 
misereatur. Grosser Leichenstein. Inschrift a auf einem Messing- 
rande. In der Mitte das Wappen des Bürgermeisters. 8. 477 d. 
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28. a) Anno clomini m ccccc xix up Marien dach 
compassionis (April 15) starff Katherina Luneborgs, der got 
gnedich sy. — b) Anno 1529 die 2 Augusti obiit praeclarus 
et honestus vir dominus Johannes Luneborch, hujus reipu- 
b[lice] Senator, cui deus sit propitius. Zu a das Wappen der 
v. Leven. 8. 477 d. 

29. a) Anno domini m ccc xiiij iiij kl. Aprilis (März 29) 
obiit Petronilla, hujus ecclesie nonna. Corpus virgineum sub 
saxo conditur isto, Spiritus in celo sponso — b) Anno 
domini m ccc 1 in die Ierouimi (September 30) obiit Eylrame, 
bujus ecclesie nonna. Orate pro ea. Im innern vom Um- 
gänge umschlossenen Kirchhofe. »Es liegen auch noch 
verschiedene Leichensteine auf diesem Kirchhofse, deren 
Umbschrifft mehrentheils verloschen ist, wie wol noch 
Attendorns und Ulehorns11 Wapen darauf zu sehen sind.« 

abbatissa istius monasterii. Dieser und die folgenden Steine 
lagen in der sogenannten Klufft (neben dem Chore im 
Umgänge). S. 482. 

31. Anno domini mcc., . . Octobris obiit domina Eva 
dicta . . . gella, abbatissa hujus ecclesie. 8. 482. 

32. Anno domini m cc xcvi ydus Junij obiit domina 
Albergis Helle, abbatissa. Orate pro ea. 8. 483. 

33. Anno domini m ccc x in die Silvestri (1309, 
December 31) obiit Windelburgis dicta de Ponte, hujus 
monasterij abbatissa. Orate pro ea. 8. 483. 

34. Anno domini m ccc xxxv pridie kalendas Aprilis 
(März 31) obiit domina Alheyd Morum, hujus ecclesie 
abbatissa. S. 483. 

35. Anno domini m ccc xlvij septimo decimo kalendas 
Januarii (December 16) obiit domina Conegundis dicta de 
Bremis, hujus ecclesie abbatissa. 8. 483. - 

Eink 
Januar!j obiit Clemencia, 
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30. Anno domini m ccc xlviij sequenti die beati 
Mathie apostoli (Februar 25) obiit Yda dicta Vorrath, hujus 
ecclesie abbatissa. Omnes, qui transitis, orate pro ea. 8. 483. 

37. Anno domini m ccc lxx iiij kalendas Augusti 
(Juli 29) obiit Hildegundis dicta Gustrowe, hujus ecclesie 
abbatissa, cujus anima requiescat in pace. S. 483. 

38. Anno domini m cccc i quinto decimo kalendas 
Augusti (Juli 18) obiit domina Mechtildis Wulves, hujus 
monasterii abbatissa. Orate deum pro ea. S. 483. 

39. Anno domini m cccc iiij sequenti die invencionis 
sancte crucis (Mai 4) obiit Ghertrudis dicta Safferan, hujus 
ecclesie abbatissa. Omnes, qui transitis, orate pro ea. 
8. 483 f. 

40. Anno domini m cccc xvij in die Marcelli martiris 
(Januar 16) obiit domina Windelburgis Plescoweu, hujus 
monasterij abbatissa, cujus anima requiescat in pace. 8. 484. 

41. Anno domini m ccccxlix v ydus Februarii (Februar 9) 
obiit Druda dicta Sluters, hujus ecclesie abbatissa, cujus 
anima requiescat in pace. Die Mitte des Steins füllt das 
Bild der Aebtissin. In den Ecken vier Schilde. Oben rechts 
und unten links: eine Amphora zwischen zwei Schlüsseln. 
Oben links und unten rechts: eine Rose. Melle 8. 484. Jetzt 
liegt der Stein in 8. Aegidien (N. 56) vor der Orgel. N. 24. 

42. Anno domini m cccc lxxv in die sancte trinitatis 
(Mai 21) obiit domina Elizabeth Kröpelins, hujus monasterij 
abbatissa. Orate pro ea. 8. 484. 

43. Anno domini millesimo v° vj kalendas Maji (Apr. 26) 
obiit venerabilis domina Metta .... Orate [pro ea], 8. 484. 

44. Anno domini m d ij ipso ydus Septembris (Sep 
tember 13) obiit domina Heylewigis Saliuge, hujus monasterii 
abbatissa electa. Orate deum pro ea. 8. 484. 

45. Anno m v° xvj tercio decimo kalendas Octobris 
(September 19) obiit domina Gertrudis Mo vornan hujus 
monasterii abbatissa. Orate deum pro ea. 8. 484. 
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46. Armo xvc xxxviij xx Octobris. 
Abbatis fuucta hic bene inunere dormit Alheidis 

nobilis atleta genere et cognomine Brömsen. 
Virginibus sancte ter septem prefuit annis 

intei- sectarum turbas vulgique furores. S. 484. 
47. Anno domini millesimo quingentesimo quinqua- 

gesiiuo secundo tertia die ineneis Marcij obiit reverenda 
domina Christina de Kempen, hujus monasterii electa [abba- 
tissa]. 8. 484 f. 

48. Anno domini 1569 die 22 Novembris in festo 
Cecilie pie mortua est venerabilis domina Elisabeth Salige, 
filia senatoris Johannis Salige, pacifice agens in hoc coenobio 
abbatissa annos 17. Sit ei deus propitius. 8. 485. 

49. Anno 1584 den 14 Augusti is in dem heren 
entslapen de werdige domina Mette Pionnies, gewesen 
ebdissin dusses kloster 10 jare, obres olders 76. Jetzt vor 
der Kapelle des Schlosses Bothmor bei Klütz. Schlic, Kunst- 
und Geschichtsdenkmäler von Mcklenbnrg II 8. 374. Melle 
hat die Schlussworte weggelassen. 

50—52 wahrscheinlich 8. Aegidien N. 30 a. 34. 57. 

F. Bei den Dominikanern in der Burg 
(S. Marien-Magdalenen-Kloster). 

1. Anno domini m cccc Ix feria v post penthecostes 
(Juni 5) obiit Wenemarus Ouerdyk, consul Lub[icensis]. "h 
Anno domini m cccc lj feria iij post vincula Petri (August 3) 
obiit Kuneke vxor Ouerdyk. Der in Bronze gravirte 
Schild fehlt. 

2. Fr. Maria Nolten und ihren erben erblich 1711. j 
V Glaube vorgebung der Sünden, aufferstehung des fleisch es 

und ein ewiges lebendt. N. 238. 
3. Jochim Goldensee und seinen erben erblich. 1688. 

Christus ist mein leben, sterben ist mein gewin. Darumb, 
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ich lebe oder sterbe, so bin ich des herren. Cito pede 
labitvr aetas, memento mori. N. 118. 

4. Dieser stein vnd stede gehöret Hans [T]r[e]uman 
vnd seine erben erblich. 

5. a) Gert Rode. — b) Jorgen Spuise 
6. a) Anno domini m v° viij xi Junii obiit venerabilis 

pater Petrus de Embreca con[ventus] sui vtilis supprior et 
vicitator. Grate pro eo. — b) Hinrick van Engelvn frovw. 
20 jar na erem dode. ln Inschrift a ist das et abgekürzt 
und mit dem folgenden vereinigt. Zu b ein Merk. 

7. Hier ruhet in gott Catharina Elsabe schnitzen, 
gebohrne Zaehn. Dieses grab soll in 50 jähr nicht geöffnet 
[werden]. Anno 1799 d. 10 Janu[arii]. N. 245. 

8. Anna Wittenborgs und Harman Deneker seinen 
erben erblich. 1699? Merk. 

9. Herman Detlefs Schiffman und seinen erben erblich. 
Ao. 1756. N. 315. 

4- 10. Anno domini m cccc xvj in die Jacobi (Juli 25) 
obiit frater? Mathia/d  Anno domini  
Die Mitte des Steins füllt das Relief eines Mönches. 
N. 280. 

o 11. Dirck? Lüttesoget. 1554. Merk. 
0 12. Anno 1567 de[n] 7 Februarius starf Hinrick 

Hogesauck. Anno 1567 den 6 Februarius starf Anneke 
Hogesanges. 

13. a) Johannes Bonhoff. Grate pro eo. — 
9 b) J. M. Ebel und seinen erben erblich. Ao. 17£6. 
^ 14. Jvrgen Ploges vn sin erven. Merk. 

15. Anno domini m v° x Hans Tydemans  
_j_ 16. Dieses grab mit zwey steine und gehöret 

den löblichen weisz .... festbecker gesellen bisz zu ewigen 
[tagen], Ao. 1771 haben zu dieser zeit altg[esellen das] 
grab* renoviren und die ma  Die linke (heraldisch) 
Seite des Steins nicht ganz lesbar. 
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II. Inschriften, die v. Melle aufbewahrt hat. 
17. Anno domini m cccc xxxj sequenti die nativitatis 

Johannis baptiste (Juni 25) obiit [dominus Lodewicus Krul] 
consul Lubicensis, dator hujus hnaginis. Orate pro eo. 
8. 499 (in der Krullschen Kapelle). 

+ 18. Anno domini m cccc lvij des mytwekens vor sunte 
Philippe et Jacobus dage (April 27) do starff her Johan 
Bere, r atm an to Lub[eke], Orate deum pro eo. Anno 
domini m cccc lj des mandages na sunte Peters dage in der 
amen (August 2) do starff Metteke Bere. Biddet god vor 
ere sele. Mit Messing belegter Stein. S. 502 (vor dem 
Hochaltare). 

19. Anno domini m cccc lxxxiij des mydwekens vor 
alle godes hilgen dage (October 29) do starff Hennen Bere, 
dat em god gnedich sy. Anno domini in cccc lxxxj vp 
sunte Valentynes anend (Februar 13) starff Geseke Bere, 
uxor ejus, der god gnedich vnde barmhertych sy. »Leichen- 
stein mit Messing bedeckt.« 8. 502 (gleich vor N. 18). 

20. Anno domini m cccc lvij feria sexta post festum 
Michahelis (September 30) obiit dominus Bruno Warendorp, 
quondam proconsul Lubicensis. Orate pro eo. Anno domini 

' m cccc xlv in vigilia assumpeionis Marie (August 14) obiit 
i Telseke. uxor ejus. Orate pro ea. 8. 502 (in dem vorderen 

Chore). Milde, Bürgersiegel 8. 8. 
-f 21. Anno domini m ccccc ij die 17 Julij obiit reveren- 

dus pater frater Laurencius Lebrade, quondam prior hujus 
conventus.. 8. 488 (im Umgänge), 

q- 22. Anno domini 1506 die 7 Februarij obiit pater 
frater Petrus Lebrade. 8. 489 (im Umgänge). 

4- 

G. 8. Katharinen-Kirche. 
I. Im Mittelschiffe von Westen nach Osten. 
1. Wilhelm [G]anss[l]andt seel. witwe,^gebohrne Platzman 

und erben erblich. Ao. 1767 d. 20 Mertz. N. 244. 
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+- 1 A. Dieser stein und begräbnis gehört Lorentz Münter 
und seinen erben erblich. 1683. Anno .... May start 
Lorentz Münter [A]pril starb Maria Münter,^ 
ihres alters . jähr. ^ 

1 B. a) Gert Blanckenraeier vnd sinen eruen. — 
b) Rolef vnde Gerdt Blanckenmeyer1' vnd ehrer beider 
erven 1628. 1 

2. a) Anno domini m cccc lj feria iiij post Ma[r]g[ar]et[he] 
(Juli 14) obiit Johannes de Harsten. Grate pro eo. — 
b) Simon Schröder1' vnd sinen eruen. N. 236. 

3. Berendt Byls vnd sinen eruen. N. 229. 
4. a) Anno domini m cccc x . . . der bort Cristi 

starff Mathias Gruse.1'— b) Johau Hinrich Rahtkens"erben 
erblich. Ao. 1764. „ 

5. Disse sten vnd stede gehöret Michel- Sutthof vnd 
sinen eruen. 1648. 
^3-, 6. a) Richart von der Hart vnd seine eruen. — 
b) Richert von der Haertt“ vnd seinen erben. 1625/C’N. 235 

7. a) Im jare m cccc lxxv? vp den iij dach 
Julii do starf Hinrik van Manen/Grate pro [eo]. — b) Elsabe 
Rulle H . . / gebohrne Beterjssen] und ihre erben erblich. 
Anno 17. . . 

8. Tewes Bremer vnd sinen eruen. N. 220. 
9. Herrn Joachime Friedrich Carstens, j. u. 1, rahtmann 

und seinen erben erblich. Anno 1691. ‘'Mors transitus ad 
vitam. Unkenntliches Wappen. 

10. a) 1621 den 14 Juliij is de erbar fraw Hellen van 
Lens"salich in godt entslapen. — b) Andreas Betersen und 
seinen erben erblich. Anno 1744. "Ich weis usw. N. 207. 

11. Anno 16— den is Jochim Meckelenborch ” 
selich entslapen. Anno 16— den is Anna Meckelen- 
borch selich entslapen. Disse sten vnd stede hört Jochim 
Meckelenborch vnd syne erfen vnd erfnemen erllick. Merk. 
N. 211. 
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12. Marcus Hinrich Lange und seinen erben erblich. 
Lübeck d. 11 November anno 1725. N. 239. 

13. a) Ano domini m ccc xxxij Philippi Jacobi (Mai 1) 
obiit Johannes — b) Wedder den dot is nen schilt, 
darumme leue, als du staruen wolt. Marten Wake vnde 
sinen eruen. 1569. Bäckerabzeichen. Ausserdem ein Merk 
in geschweiftem Schilde, neben dem die Jahreszahl 1556 

eruen. 

fl- ' 

steht. N. 213. 
14. a) Anno 1558 vp sunt Bartolomevs avent (August 23) 

starf Hinrick Jacopss, dem got gnedich sy. Anno 1577 
den 16 September starff Elsebe Jacobpes, der got gnedich 
sy. — b) Hans Jacops vnde synen eruen. Zu a ein Merk. 
N. 214. 

15. Busse sten hört Hinrick Blomenbar/ vnde sinen 

16. Wilhelm Gansslandt und seinen erben erblich. 
Anno 1751. N. 195. Q<M* 

17. a) Anno domini 1547 des 23 January starf Karsten ^ 
Schröder * dem godt gnade. — b) Hanris Wilhelm Zangen 
vnd seinen erben erblich. 1665. Zu b ein Merk. h. 208. 

18. a) Anno domini m cccc lxxxiij des midwekens^ 
vor lichtmisse (Januar 29) obiit Johannes Northof. Anno 
domini m cccc lxiiij ipso die uatiuitatis Marie (September 8) 
obiit Greteke, vMvr ejus. Grate pro e[is]. — b) Anno 
domini 1547 dau xij Julii starff der got gnade. — 
c) Johan Seger \md seinen erben. 1660. N. 209. 

19. Johan Christoff Gundermann1" Erfvrto sibi et svis 
haeredibvs. 1672. ^Solvit mea debita Christvs. N. 210. 

20. Hinrich Bereis*vndt sinen erben. 1651. N. 177. /~Sf 
21. a) Anno domini m cc  Anno 

domini m cccc lxx prima die Junii obiit Metke, vxor eorum.iG 
Grate pro eis. — b) Jost Alfesen/ 

22. Busse sten hört Hans . . . . ste vnd Gretke sine[r 
hujsfrowen vnde  Hermen Beiger vnde  
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Dieser stein und stede gehöret Martin Adeler. 

w & 

^' MssJt" 

+ 23. 
+ 24. Dieser stein und stete gehöret Christian Guhde 
und seinen erben erblich. Ao. 1693. 

+ 25. a) Anno iij v daghe Julii stark 
Elsebe Luches." Grate pro ... . — b) Jochim Reimers" 

• und seinen erben erblich Anno 1716. ‘'Christus ist mein 
sterben ist mein gewinn. N. 198. 

+ 26. a) Anno domini xvc xxj die iij Septembris obiit 
Johannes Meyer." Anno xvc xvij die xiij Octobris obiit 
Anna vxor ejus, filia Hinrici Ebeling" — b) 8. h. Gothart 
van Hovelen'vnd sine erve. — c) Christian van Houelen/ 
vnde nv bort sine eruen Zu a ein rechts gelehnter wenig 
geschweifter Schild mit drei Pfählen, die in der obern 
Schildhälfte von einem Balken gekreuzt werden (Meier: 
Milde, Bürgersiegel S. 60). In den Ecken vier Schilde: 
oben rechts und unten links mit einer Lilie; oben links 
mit einem sechsstrahligen Sterne; unten rechts wie der 
Hauptschild. Zu b und c je ein stark geschweifter Schild 
mit dem Hövelnschen Schildzeichen. 

-f 27. Johan Hinrich Iloltermai/und seinen erben erblich. 
Anno 1774. Littera F. fol. 334. N. 201. 

28. Eftlins Markus "vnd sinen eruen. Anno 1577 den 
6 October starff Catrina Marckus. Dazu ein Merk. 

p 29. a) Jochim Ca[rl] Dahlmann" und seinen erben 
erblich. Ao. 1754. — b) Johann Balthaser Sempwrt erben 
erblich. Ao. 1780? 

+• 30. Anno domini m cccc lxxxiij in die Laurencii 
(August 10) obiit magister Johan MonkdorfP; deinde xxiij 
die obiit Taleke vxor ejus. Grate pro eis. In dem rechts 
ausgeschweiften Schilde über Blattwerk ein wachsender 
Löwe von einem Vogel bekämpft. 

+ 31. Eiert Stolle "und deszen erben erblich. Anno 1718. 
Zwei copulirte Schilde mit einer Krone darüber, ln dem 
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rechten ein gekrönter Löwe, der Schwert und Waagschale 
hält. Die Schildfigur links unkenntlich. N. 184. ,^yj\<g 

^ 32. a) xviij feria secunda post Michaelis obiit 
Johan Hughen*'’— b) Jochim Oldenborch hört dis sten vnd 
sin eruen. — c) Johannes Heinrichsen/secretar vnd seinen 
erben. 1655. Zu b ein Merk in stark geschweiftem Schilde. 

•4- 33. D. et senat. Died. Gottfr. Lamprecht und seinen 
erben erblich. 1792. N. 190. 

+ 34. a) Anno domini m [ccjcc lxxiij des iiij dag 
Nouembre obiit Gert Castorpp. Grate. Anno domini m 
cccc xcij xvij Septembris obiit vxor sua Geske. Grate. — 
b) Henrich WoldtVnd seinen erben erblich. Ao. 1732 d. 
28 Novembr. In den Ecken Schilde. Oben rechts unkennt- 
lich. Oben und unten links eine Lilie. Unten rechts ein 
Drache. Ein Theil der Inschrift a über der Zeile. 

4 35. Jürgen van Lengerkevnd sinen amen arflich. 1669. 
4- 36. a) Anno 1621 den 21 Marti! ist der erbare .... 

selich in gott dem lierren entschlaffen. — b) Adam 
Hinrich Möllenhoff "und seinen erben erblich. Anno 1737 
den 6 August. ‘"Erde bedecket erde, darmit ich bedecket 
werde! Der Name der Inschrift a ist getilgt. N. 162. 

37. Hans Reimers 'vnd seinen erben erblich. 1668. 
4 38. Dusse sten vnd stede hortt Pawel Ritefahge[t] vndt 
sinen erven. 1697. Emst Altarplatte. N. 179. 

4 39. Jochim Sligmai/vnd sinen eruen. Merk in ge- 
schweiftem Schilde. pjl, /7^< 

4 40. Dieser stein und begräbnisz gehöret Jürgen Luetkens 
Hansz söhn und seinen erben erblich. Ao. 1715 d. 16 May. 
Merk. N. 153. J^' 

+ 41. Joachim Carstens Vnd seinen erben erblich. Anno 
1729 den 24 Januarii. N. 149. 

4 42. Jacob Sarnow und seinen erben erblich. Ao. 1756 
d. 9 Aug. N. 25. 

7-v, 

t 
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43. a) Anno domini m v° xviij (oder xxviij ?) vp 
vastelaue[n]d do starff Hinrich . . arck. Anno domini 
in v° xxxvj iij Julio starf Kathe[r]ina siin husfrouwe. Dat 
en god g[nedich] si. — b) Hans Pahrman vnd seinen erben. 
1638. Zu b ein Merk. Statt »gnedich« scheint auf dem 
Steine »gan« zu stehn. Das zweite »anno« ist ungewöhnlich 

r/^^bSekÜrzt N- 176- 
v 44. a) . . . . Tideric .... lant fundator huj[us] .... 

— b) Dieser stein und beg[rebnis] gehört Hans Herma n n. 

%/6a7l 

% 

und seinen erben erblich. 1678. Zu b ein Merk. N. 165. 
45. Wessel van Jervsalem^vnd sine erue. 1697. Der 

an einem Blatte aufgehängte geschweifte Schild zeigt ein 
Kreuz, in jedem Winkel von einem kleineren Kreuze begleitet. 

46. Henrich Woldt,v Senator, und seinen erben erblich. 
Anno 17[1]7. 

47. a) Drick Rosst] vnd sinen eruen. Anno 1560 die 
Katarinae (November 25) obiit honesta matrona Anna, 
Theodorici Ros[t] .... — b) Margareten Wedenhafes,v 

s. Johan Wedenhafes nachgelassen witben vnd ihren erben. 
48. a) Peter Stal vnfde] sinen eruen. 1576. — b) [Hein- 

rich Woldt vnd seinen erben erblich. Anno 1698. 
49. a) Dusse sten vnde stede hört Clawes C . . . el 

vnde sinen eruen 82. — b) Jürgen Jönsen und seinen erben 
erblich. 1670. v- c) Nuumehro Daniel Meitzer und seinen 
erben erblich. Anno 1724. N. 1-38- /?£. 

50. Alexander Küsel und seinen erben erblich. Anno 1708. 
" i^is ist des leibes grab. Der seien kelg und schrein, 
in dem sie ewig ruht, soll Jesus hertze seyn. N. 154. 

51. Johan Deterts^und seinen erben erblich. Anno 
1684 den Zqfoptl N. 152. 

+. 52. Hinrich Schröder "hört dise sten vnd stede. N. 14 
53. a) Davidt Dethle[v]es "vnd seinen erben gehöret 

"fl- ^^friser [stein], /64S(b) Matthias Friedrich Klüver "und seinen 
X^'M^erben. Ao. 1829. N. 144. 
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V ria.lnjan prvnsnl tlA.w^ + 54. a) Anno domini m cccc x Caluen, consul «fJ Ä* 
Lub[icensis]. Eodem anno — b) Hinrich Albrecht ' ly 
vnd seinen erben erblich. 1665. — c) Hans Nissen und 
seine frau 1789. Von nun an in 50 jähren nicht geöfnet, 
den der kirch geschenckt. Ueber und neben einem Merke 
die Initialen A. H. B. N. 137. N. 145. 

55. Heinrick Rötkesl'vnde sinen eruen. 1602. N. 155. 
56. a) Ao. 1617 den 1 Janu. ist ... . in Christo salich 

entsiapeu. Der seel gott gnade. — b) Hans Petersen/1666^^^ 
N. 135. N. 147. . -<5- 2 

57. 
58. 
59. a) Anno domini millesimo tricentesimo secundo in 

die Margharete (Juli 13) obiit dominus Alexander Luneborch, 
proconsul Lubicensis. Orate deum pro eo hdeliter. — 
b) Anno domini m cccc lxxxiiij in die Symo nis et Jud]e 
(October 28) obiit Telseke Ghendena," filia consulis domini 
Johannis Luneborch." Orate deum pro ea. c) Berendt 
Gunterman"vnd sinen eruen. 

N. 147. 
[Eu]ert Hinkel vnd seinen erben. 1619. «6 

yyg 
Hermann Woldt'undt seinen erben erblich. Ao. 1731. + tyjcr 

N. 141. 

- .?F ySe/ö55 

1638.^* Zu a ein alter Schild —'JifaZdi* 
Melle 8. 529 Milde, Bürger- der- Lüneburg. 

Siegel S. 15. U ' „ j/L 
+ 60. a) Busse sten vnd stede hört Borchert Luders ly* r 

vnd sinen eruen. — b) Selig Burchart \Vulff "und nach- Jlvl** 
gelassen erben. 1709. •EAjtikS-at 

�v 61. Jürgen Hinrichtend seine erben erblich. Ao. 1787. ^ f 
.•Ruhe ist der arbeit lohn. N. 133. 

62. Anno 1523 starf Hinrich Want.As^fe. 
63. a) Vtikkar Vaget vnde' sine froven — 

+ b) Ludewich Leopoldus" vnd seinen erben. 1652. MerL^K^ 

bkBw^Ä. 
Nr130. N. 131. 

64. %Borchertt Luders'vnde sinen eruen. 
65. a) Busse sten vnde stede hört Jürgen Struck'vnde 

[sinen eruen], 1577. — b) Barbara Strucks, sehl.HansBorchwarB" 
wittwe und ihren erben erblich. Ao. 1695. Zu a ein Merk. N.12J- 

Ztschr. b. SB. f. L. ®. vm, 1. - 9 

V-. 
V- 

V 
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+ 66. a) Anno 1578 den 9 September is Falentin Kuak 
in got entslapen. — b) Fetter Pahrman'vnd seinen erven. 
1645. Zu b ein geschweifter Schild getheilt: oben ein Merk 
zwischen den Anfangsbuchstaben P P, unten zwei Paare 
gekreuzter Knochen über einander. N. 118. 

ib ’B! 
P 
45 

i Utue- 

67. Hans Wille vnd seinen erben. 1643. 
68. Hans . . . erman. 1555 N. 128. 
69. Hisse sten und stede hört Danckwert Paschen und 

sinen erven. 1587. Merk. N. 122. 
70. Dieser stein und stete gehöret Hinrich Pölckauw 

und seinen erben erblich. Ano 1688. N. 123. 
71. a) Ano domini m cccc xx in festo — l, 

b) Diser sten vnd stede bort Christotter Rese vnd sinen 
///-„erben erblich/“ Zu b im Schilde ein Christopherus. N. 206. 
'/63Y. , . . - - , ••• -    "W 

/ 72. a) Anno domini m cccc lxxiij in die Ambrosii 
—- (April 4) obiit Hans Peters.* Orate pro eo. — b) Hans 

Radendick." Zu a ein Schild mit einer von Sternen um- 
��-- -  * «"• % 

Ai 
4- gebenen Lilie. Zu b ein Merk. 

-• 73. HinricK Ladehof/und 
1690. Ufatfc 

4. 74. Sepulchrum Arnoldi Isselhorst, protonotarii Lubec. 
Anno 1678. N. 109. cs1'*/1*4 

^ 75. Dusse sten vnde stede hört Arendt van Köllen 
vnde sinen eruen. Merk in einem an einen Ast gehängten 
Schilde. 

> 76. Dusse sten vnd stede hört Hermen thor Gest vnde 
sinen eruen. Undeutliche Schildfigur. N. 117. 

77. Gerh. v. Osede.r Ao. 1676. Merk zwischen den T v 
- Anfangsbuchstaben G. 0. 

- 78. a) di obiit Nicolaus Bromeze. Orate. 
vigilia Bartolomei (August 23) obiit Elizabeth vxor 

wt 
MCCCC^s Orate pro [ea], — b) Anno 1443 octava die corporis 

Christi (Juni 27) obiit Nicolavs Bromse. Ao. 1462 vigilia 
Bartholomei (August 23) obiit Elisabet vxor ejvs. 

1 
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79. Hrn. Johan Martin Lipenius, j. u. d., und seinen 
erben erblich. N. 119. „ 

80 gehöret seel. Johann Bötticher und soll nach 
seiner wittwen Iran Dorathea Böttichers nebst ihren bruder 
Daniel Bohnhoff beyder absterben in 50 jähren usw. Lübeck 
anno 1736 d 7 May. ^ 

81. Obristopher Röhr. Dieses grab soll in 50 jähr 
nicht geöffnet werden und dan die kirche geschenckt sein. 
Anno 1775 d. 11 Septbr. N. 93. 

82. a) Anno domini m cccc xl — — Hartwicus de 
Styten Anno domini m cccc v in  b) Hrn. 
Alexandro Hieron. Glasen, j. u. L, erblich 1708. Zu a fäui/ 
Stitenscher Schild (Milde, Bürgersiegel 8. 67, 90). 

83. Hinrich Petersen," hutstauirer und seinen erben v 

erblich. 1666. 
84. Ano 1565 den 9 Nouember do starf seligen .... 

sin dochter Anneke. 
85. Ma[rcus] FluggeKvnd sinen eruen. 1604 
85 A. Johann Jacob Cornills'und seinen erben erblich. 

Anno 1764. 

II. In dem unteren Chore. 

86. Dehtleff Schonmann und seinen erben erblich. 1732. 
Was du jetrund bist, das bin ich vormals auch gewesen. 
Was aber ich nu bin, das mustu zuletzt auch werden. 

Stundenglas, Todtenkopf, Gebern. 
87. Dieser stein vnd stette geboret Hans Haan vnd 

seinen erben erblich. Anno 1687 den 30 Jvlyvs. 
88. a) Johan Conradus vnde sinen eruen. — b) Anno 

1643 21 February sepulchrum hoc paternum Joannes Conradus fiM**£$**’. 
secretarius filiolum suum Augustinum ei illaturus renovari 
curavit. N. 78. „ 

89. Disse sten vnd stede hört Gort \\ itten vnd 
sinen eruen ^, , 
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% 90. a) Diese sten vnd stede gehört Hansz Znacke vnd 
sine erben erblich. 1649. — b) Johann Hermann Bartels " 

Wfg. und seinen erben erblich. Ao. 1783. 
��

$ 

^ibn- 

/A 

'n 
91. Assmus Boeckman' erblich. Ao 1658. 

+ 92. Ao. 1604 den 31 May stark Rolf Harmsen, den 
gott gna. Ao. 1616 den 3!0 Marti stark Efa Harmsen, der 
gott gna. Rolf Harmesen vnde sinen eruen. N. 67. 

+ 93. Lodowyck Mvnten vnde synen eruen. N. 68. 
t 94. Johann Christopher Walter und seinen erben erb- 

lich. Ao. 1780. N. 342. 
+ 95. Heinrich Ausborn und [seinen erben]. 1664, 

96. a) Pawel Potkow*vnd sinen eruen. — b) Ao. 1584 
',r4X~ den 14 January is Hebet Potkowes in got entslapen. 

+ 97. a) Anno domini m cccc xxxix in die exaltacionis 
sanctc crucis (September 14) obiit Ericus Krummedyk miles. 
— b) Ao. 1558 den 6 Febrvari stark Elsebe, eyne ghebarne 
van Bockwolden, Warner Billingeshvsen1, hvsfrvwe, der godt 
gnade. — c) Hinricus Billigeshvsen, lilius Werneri. Zu a 
das Wappen der Krummedik (Milde, Holsteinische und 
Lauenburgische Siegel S. 52 ff.), zu b das der v. Billings- 
husen (Milde, Bürgersiegel 8. 73).") 
so 98. a) Johann Hermann Bartels und seinen erben 
erblich. Ao. 1783. — b) Nunmehro Jochim Hin rieh Bödger' 
erben erblich. 1800. ^ T ~ 

99. ... Nicolai obiit Hinricus de Sca ..... 
100. Anno domini m cccc lxxxvij feria iiij ante natalis 

domini (December 19) domini] 
 obiit Druda de Wiickede. Orate pro ea. Dazu ein 
geschweifter Schild der v.Wickede (Milde,Bürgersiegel 8 85. 86). 

101. a) [Joh]an Vogel und seinen erben erblich. Anno 
1708. — b) Nunmehro Jochim Hinrich Vogel und seinen 

in 
l^f/90 

") Milde las die Jahreszahl in a m cccc xxxij, doch 
möchte ich behaupten, dass der letzte Buchstabe ein x sein 
müsse. 
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erben. Anno 1753 den 28 November. — c) Nunmehro 
Christina Wülsten,'' conventualin. [Dies grab soll in] 50 jähr 
uneröffnet bleiben [alsdan de]r kirchen geschenckt sein. 
Ao. 1774 d. 19 Mai. & 

+ 102. Carl Gottfried Wildtfanck .... 1768. Lit.F. fol.331. *1" 
103. a/Och verlt1 dv best mi bedragen. Anno domini 

m cccc lxi Kathrine virginis (November 25) obiit proconsul 
Lvbesensis Johannes Lvneborch. Biddet got vor em. Anno 
domini m cccc lxxiiij assvmpcionis Marie (August 15) obüt^ 
Johannes Lvneborch Konsul. Orate. — b) Anno domini 
sti cccc lxxxiiij die XXV Julij obijt Bartram Luneborch. 
Orate pro eo. — c) Anno domini m cccc xcviij die xxiiip 
Septembris obiit Thomas1'Luneborch * Orate pro 
d) Anno domini m cccc xcin in vigilia Mathei (September 20) 
obiit Johannes Luneborch. Orate pro eo. — e) Anno domini 

cccc lxxxiiij die xxvj Octobris obiit Hinricus Luneborch. 
Orate pro eo. Grosser Stein, dessen Mitte mit Metall belegt 
ist und das Bild des Bürgermeisters zeigt mit dem Lüne- 
burgseben Schilde (Milde, Bürgersiegel 8. 15) zu Füssen. 
Inschrift a auf dem Rande der Metallplatte. Die andern 
Inschriften stehn auf den Längsseiten des überschiessenden 
Steines am Rande je in zwei Reihen und zwar b an der 
linken Seite aussen, c binnen, d an der rechten Seite aussen, 
e binnen. Der innere Theil ist abgebildet im XXII. Bulletin 
der Gilde de S. Thomas, auf Tafel III. Die Inschrift z. T. 
bei Milde, Bürgersiegel S. 15. 

TTT Im südlichen Seitenschiffe von Westen 
nach Osten. 

104. Sehl. Hans Kr ohn und seinen erben erblich. 
Anno 1702 d. 2 Januarius. N. 228. 

105. a) Tilij/man Eggeradt vnd seinen erben erblich. -e- 
Ao. 1675. — b) Nunmehro Gerhard Turan und seinen erben 
erblich. Anno 1742. 
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4- 106. Jüngster Elisabeth Brandten und ihren erben 
erblich. Anno 1707. y 

107. a) Anno domini 1559 obiit Jochim Balhorn, biblio- 
pola den 14 Marti. Anno domini 15— obiit Cecilia vxor 
ejus . ^ Expecto gloriosam, vltima tonante tuba, resur- 
rectionem. — b) Dirick Degeneriern! Maria Degeners vnd 

Nbbty ere beides erben.A- c) Nunmehro J N. Lampe" v 

108. Busse stede vnd sten hört Mathtys Osterman vnd 
synen erue[n]. 1574 den 21 November. N. 193. 

109. a) Anno domini in cccc lxv feria iij ante natiuitatis 
Marie (September 3) obiit Berna[r]dus Haleholtfschoj. — 
b) Bisse sten vnd stede hört Valentin Fogeier vnd Christoffer 
Besen" vnd ehren beiden erven arflich. Anno 1610. N. 194. 

�f 110. "Bost varios motus vitae ac officii cupit qviescere 
Enochus Svantenius. A. m d ccxvj. N. 217. 

-f 111. Jacob Pesch erben erblich. 1759. N. 211. 
112. .Anna*seelig. JohanWulff[s] wittwe und Magdalena 

Dorathea^seel. Otto Hinrich Wulffs wittwe und ihren erben 
erblich. Anno 171».' 

113. Jost Kollner und seinen erben erblich. 1663. W/ 
's Ich lieg und schlaff ohn alle klag 

bis zu dem lieben jüngsten tag, 
da Christus wird mein grab entdeckn 
und mich zum leben auferweckn. 
a) Anno domini m cccc — — obiit Hein[ri]cus 

Sander" aurifaber. Orate pro eo. - — — obiit Katerina 
vxor ejus. Orate pro ea. — b) Zacharias Kniller vnd dessen 
erben erblich. 1673. N. 159. 

115. Wilhelm Heinrich Fürstenau von Osnahrugge vnd 
seinen erben erblich Anno 17<£8. 

-«,4 116. Dieser stein und begrebnisz gehöret Hieronymus 
, Stauer' und seiner trauen*erben erblich. Anno 1743. N. 138. 

117. 

m. 

1J05 

1762. N. 101. 
Paul Rahtgens "und seinen erben erblic 

ICA Pp ° 
L LL y£ -*1uw*-*>, n ’JZ“ 
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4- '118. a) Anno domini x[vc] xiij des vridages vor sunte 
Gallen (October 14) starff Hans Hauek*' Grate  JS 
b) Euerdt Hinkeldey*'vnde einen eruen. 161[9]. N. 128. ^ 

119. a) Carsten Scharbau" und seinen erben erblich. 
Ao. 1702. — b) Nunmehro J: G: J: R M: Goeschen'erben ^ 
erblich. Ao. 1763 d. 2 Aug. N. 138. m t"*}9*?***”?- 

120. Caspar Brünink und seinen erben erblich Anno SA/L- 
- den 12 September. N. 112. ~ 

iHsind 

1fr 

1705 
121. 

September. 
Hisse sten vnd stede 

StrukVnd einer frue vnd eren eruen. 1690. - | tl 
’b) Anno 1565 den 30 Julius /«y*. 122. a) Hermen Kremer. 

is Hans Bartelsen'sin son gestorwen, is hir vnder begrauen. 
Hans Bartelsen vnde einen eruen. N. 106. 

123. a) Anno domini m cccc lxxxiij in die an[n]u[n]-x^^£^e 
ciacionis Marie (März 25) obiit An[n]a vxor ejus. — b) Hisse ^ Jso. 
sten vnd stede gehordtt Hinrich Spiker*vndt einen erben. 
Hen 3 Augusty 1629. N. 108. 

124. H VVH/Gättens' und seinen erben erblich. Anno ,.„ <(/ 
1780. Ruhe ist der arbeite lohn. N. 107. 

125. a) Sehl. Hans Knak nachgelaszen fr. wittewe^ 
Anna Maria Knaken* vnd dehro erben erblich. Anno 1691. 
— b) Hans Knaak und seinen erben erblich. Ao. 1721-**'" / \ 
d 10 Junv — c) Sehl. Hinrich Ladehoff Vben erblich. 
Anno 1784. 

126. a) xix . . . . [an]te Benedicts — 
b) Hermanne Westhoif, past. an St. Jacob und seinen erben 
erblich. 1698. 

127. Hieses grab gehört Rich[ardj Reifman und soll 
nach sein und seiner ehefrauen beerdigung nicht geöffnet 
werden bis an den jüngsten tag. 

Alsden vom tod erwecke mich, 
das meine äugen sehen dich r. 
in aller freud, o gottes söhn, 
mein heyland-und mein gnaden thron. ? / 

/joy. ^-V 
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faß 
Herr Jesu Christ erhöre mich, '*• • 
ich will dich preisen ewiglich. 

Anno 1709. Im Schilde der Erzengel Michael, den Drachen 
tödtend. Auf dem Helme ein Engel. 

128. Anno domini m cccc Ixxxix in den dach Andrfee] 
(November 30) wart disse sten nalecht Diderick Bremer vnde 
Hilke siner husfrowen, [den] god gnedich sy. 

128 A. Lorentz Jürgen Meintz, Margretha Chatrina 
gebohrne Geertz erben erblich. 1788. 

IV. In der nördlichen Abseite von Westen 
nach Osten. 

129. Disse sten [hört] Mathies Swentoves vnde sinen 
einen. N. 182. 

130. An lohn Ernst Gunter und seinen erben erblich. 
Ao. 1746. 

V Der leib schiäfft in seine kammer 
ohne sorgen sankst und wol. 

Er verschläfst den grossen jammer, 
dessen jetzt die weit ist voll. 

Meine seele wird erfreut 
iu des himmels herlichkeit. 

131. a) Disse sten 
— b) Diese sten vnd stede gehört Baltzer Lutken vnd siner 
frouwen Salome tho vndt soll diese begrebnisz nach ehrer 
beider dode tho ewigen dagen nicht geopent werden. N. 181. 

132. a) fundator. — b) Dieser stein und 
begr[ebi^isz] gehört Hans Hennin[ges] und seinen erben 
erblich. 1678. 

133. a) Otto Bilefeldt vnd sinen eruen. 1611. — b) Hans 
AIbers 'und seinen erben. 1704. 

«***. 134. Andreas B-ehtwisch. Dieses grab soll nach meiner 
absterben in 50 jähren nicht geöffnet werden; alsdan soll 
es dieser kirche geschenckt sein. Anno 1768 den 7 January. 
N. 171. 

Id* 'isttuf/y w* JCcvffl 
vnd stede hört Baltzer Lutke. 1638. 
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f 135. Jolian Adam Reincken vor sich und seine erben 
und von erben zu erben erblich. Anno 1710. 

v Mensch die zeit wirdt nun baldt kommen, 
das du ruhen wirst ins grab. 
Eh dirs leben wirdt genommen, 
dien dem der dirs leben gab. 

+ 136. a) . . . . den 25 Nouember start Peter Timmerman, 
dem got gnade. — b) Risse sten vndt stede hört Laurentz 
Timmerman vndt sine [eruenj^ 160!5#. 
v 137.' a) Risse sten hört'^^jruerdes'Vn Windelke ^.in-fa**** ' 
— b) Laurens Hage vnd sinen eruen. 1613 r^f*yrL 

138. Jürgen Zitscbke und seinen erben erblich. 1660. 
139. a) Anno domini m xv° Cosme vndej 

Ramiani start .... deme got gnedich sy. — b) Risse sten 

W 
p/r* hört — c) Hans Luders vnd seinen erben. 1642. — q-SJ x&cr 
»eff Hans Emmerman*Vnd seinen erben erblich. 1660. 

140. Risse sten vnde stede bort Hans Möller vndt 
sinen erben. 1606. Merk. 

141. a) [Anno domini m] cccc ij in Proteste beati 
Georgii martiris (April 22) obiit Johannes . . . 
b) Retleff Elothei/ erben erblich. 1670. N. 104. ‘'^r- » 

142. Hinrich Wilcken vnd seinen erben erblich. Ao. 1671. 
143. [Risse] sten vnd stede bort Jochim Rode vnd sinen 

eruen. Anno domini 1573. Merk. 
144. ChristofferSchultze und seinen erben erblich. 1663. 
145. Risse sten vnd stede bort Ririck Giltteman vnd 

sinen eruen tho eruen. 1590 (ursprünglich 1580). Anno 
1590 den 15 Nouember is Maddelene Gilttemans in got 
selichli[ch] entslapen, [der] godt gnedich sy, amen. Merk. 

146. Hinrich Koeneken vnd seinen erben erblich. 1650. 
147. Jürgen Sieben und seinen erben erblich. Ao. 1715 

d. 8 Februarii. *•* $5^ 
148. Christoph Vanselau erben erblich. Anno 1758. N.60. 

H 
(jfc- 

jS*. 
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149. a) Dreiseitiger Schild mit Adler. — b) Wittwe 
Wildtfanck. Ao. 1788 den 18 December. 

150. Dieser stein und stede mit 3 fliesen gehört Reinholt 
Harms und seinen erben erblich. Anno 1690. N. 59. 

151 in natiuitate Cristi obiit domina Yda, uxor 
ejus. Orate pro eis. 

152. Anna Engelmans gehöret diese begrebnus vnd 
ihren erben. Verbot der Öffnung in 60 Jahren. 1651. 
Anno 1659 den 29 Juny ist Anna Engelmans in gott selig 
entschlaffen. , ^ ^ 

153. a) Anno domini m cccc xlij dominica Quasimoüo- 
geniti (April 8) obiit dominus Johannes [Crispyn "consul]. 
Anno domini m cccc lv feria [iij post festum Petri et 
Pjauli (Juli 1) obiit Zeghebode Crispiu.v Orate pro [eo]. — 
b) Johann Hermann Bartels vund seinen erben erblich. 
Ae. 1783 • N. 26. Zu a ein Schild der Crispin (ohne_ 
Theilung), Milde, Bürgersiegel 8. 4 90. Ausserdem ein 
Schild der Witik: Milde, Bürgersiegel S. 86. 

V. Im östlichen Theile der südlichen Abseite. 
+. 154. Melcher Farchke der junge hört dise sten mit 

einer fliesen vnd sinen eruen. 1647. Bäckerabzeichen. 
'+ 155. Joachim Scharffenberg und seinen erben erblich. 

Anno 1648. 
156. Hans Klooflock vnd sinen eruen. 
157. a) Diese sten vnd stede gehört Morizt van Gerden 

vnd siene erben. 1640. — b) Peter Bielfeldt und seinen# 
erben erblich. Anno 1688. Zu a drei Becher (?). ^ 

158. Dieser stein und begrebnisz gehöret Peter Riesen- 
barg und Peter Knoop wie auch derer beider ehefrauen 
Dorathea Riesenbargs und Engel Knoopen. Anno 1736 
den 5 November. 

159. Joachim Berens . 71 

eigenthümlich grab. Ao. 1796 

i 

Christian Muhl ?**.-?** 

UluU 
Jfo. 
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160. 
161. 
162. 
163. 

~|  3n Tfoc+r,. 
Jochim Potkow vnd sinen eruen. 7l ^“G. 
.... in die Elizabeth (November 19) obiit .... 
Peter Lemke vnde sinen eruen. 16(54- Merk, 
a) Carl von Axen" und seinen erben erblich. 

Ao. 1806. — b) J. C. Weyland ‘'geb. Plessing ihren erben 
erblich. Ao. 1810. r 

+ 164. a) Mychel Nygebvr.’'— b) Jochim Ramm und 
seinen erben. 1696. ^ 

VI. In der Gerckenschen Kapelle. 
+ 165. [Anno] domini m ccc quinquagesimo l'eria ij ante 
pentecostes (Mai 10) obiit Hinricus Papendo:rp, fundator 
istius capeile. Anno domini m ccc xxxix in die Lucie 
Virginia (December 13) obiit Katharina uxor ejus. Grate 
pro eis]. Das Eingeklammerte nach v. Melle 8. 521. In 
der Mitte sind beide Gatten dargestellt. Zur Linken ein 
Schild mit drei Sternen. 

VII. Im oberen Chore. 
t 166. Anno domini m ccc xxxvij hic in muro sub 
capsa reliquiarum l'uit sepultu* dominus Jacobus episcopus 
Osyliensis. In den Ecken Schilde mit einem von 3 Rosen 
begleiteten Sparren. Melle 8, 528. Gilde de St. Thomas, 
Bull. XXII 8. 42. 

+ 167. Anno domini m ccc xx obiit dominus Johannes" 
electus episcopus Reuelgensis. Anno domini m ccc xliij 
obiit dominus Helenbertus Visbeke" episcopus Sleswicensis. 
Anno domini in ccc xxxvij obiit dominus Jacobus episcopus 
Vselcensis. Unter einem Wandgemälde, das die drei Bischöfe 
darstellt. Gilde de St. Thomas, Bull. XXII S. 42. 

VIII. Im Museum. 
168. Anno domini m ccc xij in die sancte Cecilie 

Virginia (November 22) obiit [A]lheydis de Scepenstede. 
Grate pro [ea]. Dazu zwei Schilde: rechts der v. Schepenstede 

/3/St "‘fv 

/3/2 ? 



140 

• 'Milde, Bürgersiegel, Tafel III N. 24); links gespalten, vorn 
ein Löwe, hinten ein geschachter Querbalken. 

+ 169. Roleff Grube" vnde einen eruen. Anno 1583 den 
1 October starff Roleff Grube, dem got g. Anno 1580 den 
9 May starff Anneke sine husfrowe. Zwei Schilde neben 

|\ einander aufgehängt; im ersten ein Merk, im andern eine 
^|\ Kanne. N. 192. 

' (ff�1 170. Hans Jampss .vnd einen eruen. Anno 1579 den 
TaÄyföte 14 Noue[mbris] starff Hans Jamps, dem godt gnade. Anno 

$^2** 1594 den 7 Januari starf Kattrine Janps, der got gnade. 
v/ ^ 171. Anno domini m cccxxxij feria sexta ante Michahelis 

(September 25) obiit domina Katerina Strobukes, fundatrix 
hujus cappelle. Grate pro ea. In der Mitte das Bild der 
Kath. Strobuk. Melle 8. 523. 

IX. Nur bei v. Melle erhaltene Inschriften. 
+ 172. Anno domini m ccc xliij in die Petronille (Mai 31) 

obiit Heleubertus Visbeke, episcopus ecclesie Sleswicensis, 
hic sepultus, cujus anima per misericordiam dei quiescat in 
pace. Melle 8. 528. 

+ 173. Anno domini m cccc lxxxviij I^April(is) starff 
her Hinrick Kastorp“  Anno domini m cccc lxx . . . 

W*7 

tarf Taleke Kastorpis,' sine erste husvruwe. Anno domini 
in v° . . . starff . . . Kastorpis, sine ander husvruwe. Biddet 
got vor se alle. Die Ergänzung ist von mir, ohne dass eine' 
Lücke angedeutet wäre. Auf dem Steine waren die Gatten 
dargestellt. Die Inschrift »noch kümmerlich zu lesen.« 
Melle S. 528. 

174. Anno 1555 7 Octob. magister Guilielmus Rutenius, 
quondam hujus schole rector, pie in domino obdormivit. 
Melle S 530. tun 

H. Kirche des heil. Geisthospitals. 
Anno domini m ccc xxii in die 1. a) Anno domini m ccc xxij in die Michahelis 

(September 29) obiit Pi[tro]ne[lla] vxor Re[imari] Wide ... — 
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b) Dieser stein und stete mit 4 fliesen gehöret selig. Peter 
Reinek und seinen erben erblich. Ao. 1676 N. 17. 
+ 2. Johiinn Jacob Sernererben erblich Anno 1753. N. 21. 
> 3. Anna Stersehe und ihren erben erblich. Annol 728. N.31. 

4. Anno 1566 den 27 (oder 22?) .... Cristoffer Awerber 
vnd sinen er[uen] N. 142. 

+- 5. Meno Peter Maack und seinen erben erblich. Anno 
1749. N. 19. 

6. a) Ihr licht begrauen Hans Smet de d . . . , 
+ — b) Dieser stein vnd stete [mi]t 2 fliesen gehöret [Jjacob 

Rike vnd seinen erben. 1654 Zu b ein Merk. 
f 7. Anno domini m vc lv den ij Augusti do starf Hans 

Sschriuer en prouener unde en . . . ix man dises gadeshuses, 
dem got gne[d]ich sy. Anno domini m v° lxviij den xvij 
Nouemb. stärkt Katrina syn husfrowe, der got gnedich sy. 

+- 8. [Arjndt Anderssen und seinen erben erblich. Ao. 
1718 d. 6 May. 

+- 9. a) Willem Kreutzman vnd seinen erben erblich. 
1650. — b) Nunmehro Marcus Dibbelt ^und seine ehefrau 
Catharina Dibbern und ihre erben erblich. Anno 1763. N. 11. 

f 10. Johan Rickhoff und seinen erben erblich. 1658. 
4- 11. Hin rieh Ahrens und seinen erben erblich, 
f 12. Dieser stein vnd stete gehöret Marcus Ploen vnd 

seinen erben. Anno 1655. 
+ 13. Matthias Köpens und seinen erben erblich. Ao s* 

1801. N. 12. 
+ 14. Marcus Reimers und seinen erben. 1688. N 

+ 15. a) Claus Best, Hinrich Strate vnd Catrina 8traten. 
Vnd soll dies grab in 40 jähren nach des letzten dode nicht 
geöffnet oder verkaufst werden. 

'/Dein Sterblichkeit vnd Christi dodt, 
der ueldt betruch sampt hon vnd spodt, 
die himellske freude vnd heische pein 
sol eher immer im sinne sein. 
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— b) Peter Kolbeck ist gestorben anno 1760 und soll 
dieses grab nach seinen todt in 40 jähr nicht geöffnet 
werden. N. 4. 

16. Dieser stein vnd stete gehöret Hans Sehmau vnd 
seinen erben 1654. N. 29. 

17. Johann Everding. 
18. Hansz Jacob Teszmer und seinen erben erblich 

1723. Ruhe ist der arbeit lohn. N. 55. 
19. Christian Wilhelm Mühlrath erben erblich. Ao. 

m dcc 1. N. 2. 
20. Marcus Rolffsen und seinen erben erblich. Anno 1716. 
21. Peter Frobose vnd seinen erben erblich. 1650. N. 6. 

+ 22. Dieser stein und stete gehöret Johan Haversaht 
und seinen erben erblich: 1688. N. 16. rS'c^-^- 

+ 23. Dieser stein und stäte gehöret Hinrich Ehrich und 
seinen erben erblich. Anno 1746. , 

Seel. Albrecht Lüders erben erblich. Anno 1749. N.7. 
Johan Hinrich Birnau erben erblich. 1750. N. 60. 

4- 26. Jürgen Ripp vnd seinen erben erblich. 1662. N. 45. 
+ 27. Dieser stein vnd stede gehöret Andreas Erich vnd 
seinen erben erblich. 1653. N. 27. 

jr“A" 28. Johann Gädertz und seinen erben erblich. Anno 1715. 
V Wenn du an jenem tag die todten wirst erwecken, 

1/^35. so thu auch deine band zu meinem grab ausstrecken, 
lass hören deine stimm und meinen leib weck auff 
und führ ihn schön verklärt zum auserwehlten hauff. 

N. 38. 
29. Dieser stein und stete gehöret Elsabe Schmidten 

+ 24. 
26. 

und ihren erben erblich. 1726. N. 66. 
30. Henrich Vossbein Wenn du an jenem tag usw. N.48. 
31. a) Anno domini m ccc lxvij in die Simonis et 

Yude (October 28) obiit Ludolfus van der Berdel. b) Dieser 
stein und stete gehöret Johan Stoltenberg und seinen erben 
erblich. Anno 1690. 
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o 32. Anno domini m ccccc xxj des  
[gne]dich sy. Dazu zwei Schilde: oben rechts mit zwei 
Sparren; oben links drei Thierköpfe mit langen Hälsen, 
darüber im Schildeshaupte drei Rosen. 

+ 33. Diese begrebniss gehöret Jacob Wilcken und seinen 
erben erblich. 1692. 

Melle überliefert 8. 599: 
+- 34. Anno domini m ccc xxv in die beatorum Gordiani 

et Epymachi martyrum (Mai 10) obiit dominus Tidericus 
Hoolt, perpetuus vicarius in ecclesia Lubicensi. Grate 
deum pro eo. Mit dem Bilde eines Geistlichen (unter dei 
Kanzel).   

I. Museum. 
-p 1. Hubrecht van Campenholth vnd syn eruen. Anno 

domini 1565 den 11 October starf Hubrecht van Campen- 
holth. Anno 15.5 den 2 October starf Anneke van 
Campenholth. Dazu ein geschweifter Schild getheilt; oben 
gespalten vorn 3 Rosen, hinten eine Lilie; unten un- 
kenntlich. 

4- 2. Caspar Bremer. Ao. 1565. Dazu ein Schild getheilt, 
oben 3 Bäume, unten eine unkenntliche Figur. 

o 3. a'' Anno domini m ccc xv  Grate pro 
eis. — b) Anno domini m ccc lx  

Vgl. 8. Katharinen 168—171. 

K. Am Einsänge der Kapelle in Schwartau. 
Anno domini m ccc 1 in die Magni martiris (August 19) 

obiit Margareta de Cosvelde. Grate pro ea. 

tnrt i* 
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Register. 

a. nach Familiennamen. 
jt£e*rnv Adam, Agneta Chrislina ver- 

ehel. Siemers . . Mar. 104. 
Adeler, Martin . . . Kath. 23. 
Ahrcns, Joach. Andr. Heinr., 

Anna Maria geb. Koch Petr. 11. 
— Heinr HG. 11 

Albers, Hans .... Kath. 133. 
Albrecht, Paul, Merk, Anna, 

Christina verehel. Mün- 
der . . ... . Mar. 32. 

— H^inr. Kath. 54." 
Aldach, Peter .... Jak. 66. 

— Martin .... Aeg. 10. 
— Christoph .... Aeg. 73. 

v. Ale», Herm. . . . Mar. 189. 
— Ryxa, Nonne . . Joh. 13. 

Alfcsen, Jost .... Kath. 21. 
v. Allen, Herm., Bgm., Sof- 

seke Mar. 188. 
— Thiedeman, Marga- 

reta  Mar. 196. 
,Althoff, Anna Kath. geb. 

Schultz Jak. 12. 
.. er, Wilh., Merk . Mar. 134. 

Andersen, Anderssen, Andr. Jak. 53. 
— Arnd H. G. 8. 

- v. Attendernc, Browin . Joh. 24. 
» — Konr., Bgm., Gründer 

einer Kap. . . Joh. 25. 26. 
v — Druda geb. v. P .. Joh. 26. 

— Wappen zu . . . Joh. 29. 
/^^A^cheberch?, Heinr. . . Petr. 79(1. 
' -Ausborn, Heinr. . . . Kath. 95. 

Awerber, Christoph . . H G. 4. 
v. Axen, Carl .... Kath. 163. 
B -, A. H., Merk . . Kath. 54. 
Backhus, Anton . . . Mar. 1650. 
Badendick, Hans, Merk . Kath. 72. 
Baleman, Heinr., vr., Wap- 
. pcn Mar. 39. 

Baleman, Albert, Pastor an 
S. Marien . . . Mar. 1760. 

— Heinr., Merk . . Jak. 6. 
— Heinr Jak. 6. 

Balhorn, Jochim, bibliopola, 
Caecilia .... Kath. 107. * 

Balck, Jochim .... Aeg 8. 
Bartels, Joh. Herm. Kath. 90. 98.153. 
Bartelsen, Hans . . . Kath. 122. 
Barven (Oas.odl.s, Christian, 

Wappen .... Aeg. 32. 
Basedow, Bernh. . . . Petr. 79 F. 
Batz, Simon, arcium et juris 

utriusque doctor, Shn- 
dicus Mar. 175. 

Batzwitz, Jochim . . . Mar. 1. 
Bauer, Joh Jak 43. 
Bauert, Magd.Elisab. verehel. 

Haase Mar. 25. 
— Herm. Daniel . . Jak. 69. 

Beckers s. Bckkers. 
Beckmann, Joh. Joch. . Petr. 30. 

— Joh. Dictr., n. geb. 
Stölting .... Aeg. 9. 

Beeck, Clacs .... Aeg. 66. 
Begier, Heinr. Christoph Jak. 18. 
Behn, Cordt u. Engel Petr. 79A. 
Behr s. Bcrc. 
Behrens, Behrend s. Berens, 

Bereut. 
Beyer, Heinr., Maurer . Aeg. 31. 
Beiger, Herm Kath. 22. 
Beisner, Gottfried, Prediger 

an S. Marien . . Mar. 109. 
v. d. Beke, Hans, Jürgen Mar. 90. 
Bckkers, Telsc .... Joh. 17. 
Bekman s. Beckmann. 
Bcrck, Thiedeman, Bgm., 

Wappen, Elisabeth geb. 
Möller, Wappen. . Mar. 178. 

v. d. Berdel, Ludolf. . H G. 31. 
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Bere, Subolf, Rin. . . Mar. 195. 
'��— Joh., Rm., Welteke Dom. 18. 

— Herm., Geseke . . Dom. 19. 
Berens, Joachim . . . Kalh. 159. 

ä Vereis Heinr Kath. 20. 
Berk s. Berck. 
Berner. Jürgen Heinr. . Aeg. 73. 
Best, Claus H G. 15. 
Bickels, Hans .... Mar. 79. 
Bielau, Jürgen Heinr., Gott- 

hart  Aeg. 60. 
Bielen (Cas. obl.), Joh., Anna 

Christina .... Jak. 58. 
Bielefeld, Bielfeldt, Bilcfclbt, 

Nie Mar. 33. 
— Marcus Merk . . Jak 50. 
— Otto Kath. 133. 
— Peter Kath. 157. 

Bilderbek—deck, Herm d.ä. Mar. 153. 
- Heinr Petr. 33. 
— Hieran. Amandus, Wap- 

pen  Petr. 42. 
— Martin, Elisabeth - Petr. 66 

Bilefeldt s. Bielefeld. 
Billingeshusen, Billigeshusen, 

Werner, Wappen, Elsebe 
geb.v.Buchwald,Heinr. Kath. 97. 

Binder, Georg Beit . . Petr. 3. 
Birnau, Joh. Heinr. . . H.G. 25. 
Black,Elisabeth,Anna verehel. 

Schlüter .... Mar. 184. 
Blanckenmeier, Gert, Rolef Kath. 111. 
Blocker, Detlef.... Mar. 135. 
Blohm, Jürgen . . . Aeg. 28. 

^ Blomen^ard, Heinr. . . Kath. 15.v 

Boch s. Booch. 
Böckman, Nie. Jürgen . Mar. 49. 

— Asmus .... Kath. 91. 
v. Bockwold, Elsebe verehel. 

Billingshusen . . Kath. 97. 
Bödker, Bödtger, Kort, Anna Jak. 59. 

— Jochim Heinr. . . Kath. 98. 
— Dietr Aeg. 71. 

Vgl. Bötticher. 
Ztschr.^d. B..f. L. G. VIII, 1. 

Bohmgarn, Adam . . . Aeg. 50. 
Bahnhofs, Bonhoff, Dan., 

Dvroth. verehel. Bötti- 
cher  Kath. 80. 

— Joh Dom. 13. 
Boy, Joh. Casp. . . . Mar. 73. 

— Hans Jak. 53. 
— n. verehel. Schwoll . Aeg. 13. 

Boye,Clawes,Caecilia,Greteke 
verehel. Grashof Joh. 1. 

Bökman s. Böckman. 
Boldt, Anna Magdal. . Petr. 32. 

— Heinr Aeg. 72. 
Bvmgarn s. Bohmgarn. 
Bone, Engel .... Mar. 85. 
Bonhoff s. Bvhnhvff. 
Bonnus, Herm., Mag. Super- 

intendent .... Mar. 176* 
— Arnold, Bgm., Wappen, 

Katharina, Wappen Petr. 34. 
Booch, Jochim Heinr. . Mar. 43. 
BorchwartziGen.),Hans,Barbara 

später verehel. Strnck Kath. 65. 
Vgl. Bnrghard. 

Bossel, Heinr., Schiffer . Aeg. 70. 
Böttcher s. Bödker. 
Bötticher, Joh., Dorothea geb. 

Bohnhoff .... Kath. 80.*" 
Brandt, Christian Wilhelm Mar. 144A. 

— Franz Heinr. . . Petr. 52. 
— Elisabeth .... Kath. 106. 

Brasch, Heinr., Wappen . Aeg. 20. 
Brehmer s. Bremer. 
Brekewolt,Brekerwoldt,Herm. 

Wappen .... Petr. 79 B. 
v. Bremen, de Bremis, Claus 

Wilh., Wappen . . Aeg. 1. 
— Knnigunde, Äbtissin Joh. 35. 

Bremer, Brehmer, Jakob Jak. 19. 
— Hans Heinr. . . . Jak. 36. 
— Hans Heinr. d. j. . Aeg. 42. 
— Tewes Kath. 8. 
— Dietr., Hilke . . . Kath. 128. 
— Caspar, Wappen . Mus. 2. 

10 



146 

Brinckman, Joh., stud., 
Lutke ®ar. 40. 

Brodersen, Levin . - • Jak 62. 
Brvkes, Joh. b. ä., j- u. d. Mar. 29. 
Brömse, Bromeze, Heinrich, 

Wappen .... Jak 75.4. 
— Adelh., Äbtissin . . Joh. 46. 
— Nie., Elisab. . . . Katy 78. 

Brun, Joh., Vicar . . Petr. 79 E. 
Brüningk, —inet, Adolf . Mar. 167. 

— Me Mar. 19. 
— Nie., Merk, Katharina Mar. 167. 
— H^inr. . . Jak. 10 
— Caspar .... Kath. 120. ^ 

Bruns, Baltzcr.... Jak. 32. 
Brust, Jeremias, Merk Mar 77. 101. 
Bubach, Stephan . . . Aeg. 34. 
Buchau, Albert . . . Petr. 62. 
v. Buchwald s. Bockwold. 
Buckes, Elsebe .... Kath. 25v 

v. Budedorpe, Margar., Otto Joh. 7. 
v. Bühren, Joh. Heim., 

Gertrud .... Petr. 67. 
Buk s. Buckes. 
Bunge, I. F Jak. 35. 

— Mathias .... Petr. 796. 
Burck, Christoph Mathias Aeg 55 
Bnrghard, Adde Bernh., 

Pastor an S. Petri, 
Wappen .... Petr. 23. 
Vgl. Borchwartz. 

Burk s. Burck. 
Burmester,Burmcister,Jvach. Jak. 55. 
— Samuel .... Petr. 25.84 
— Marcus .... Petr. 78 A. 

Busch, Hans . . . Aeg. 23. 
Busuran, Andreas, Rm., 

Wappen, u. Gertrud, 
Wappen .... Mar. 174A. 

C. vgl. K. 
Cetewcr, Gertr. . . Mar. 6. 
v. Chuovenbergh, Joh. . Mar. 112. 
Christiani, Peter, Pastor an 

S. Jakobi, Wychmod Jak. 83. 
~$£itien, 

' rL 

Cormlscn, Andreas . . Mar. 106. 
Cymes, de Scimece, Gerh. Joh. 2. 

— Benedicta verehet. v. 
Scaghe .... Joh. 3. 

Dahlmann, Jochim Carl Kath. 29. 
Danneman, Joh., Vicar Mar. 148. 
Darsowe, Joh., tratereurio, 

Gründer einer Vicarei Joh. 23. 
Dcgener, Dietriä), Maria Kath. 107. " 
Degetow, Hans . . . Jak. 42. 
v. Degingk, Caspar sRm/,, 

Wappen .... Mar. 151L. 
Dencker, Hans .... Aeg. 63. 

— Herm., Merk? . . Dom. 8. ^ 
Deterts, Joh.^-^»-^LKath. 51.' 
Detloff, Dcthle(vses, Joch. Mar. 91. 

— David Kath. 53. 
v. Deventer, Barbara, Rötger, 

Wappen .... Petr. 76. 
Dibbert, Dibbern, Marcus, 

Katharina. . . . H.G. 9. 
v. Dieck, Joh., j. u. d. Petr. 16. 
Diederichscn, Bartholom. Petr. 26. 
Dillmann, Will,. . . . Mar. 105. 
Dives, Wappen . . Mar. 61.182. 
Döbbclcr, Kort . . . Petr. 79. 
Doberich, Joh. Dietr. . Jak. 77. 
Doll, Joh. Heim. . . . Jak. 42. 
Douatius, Christian Gottfr. Mar. 16. 
v. Doren, Dorne, Kort, 

Wappen .... Mar. 17. 
— Jürgen .... Mar. 55. 
— Herr Hernr. . . . Mar. 137. 

Dragun, Draguhn, Asmus Mar. 122. 
— Joh. Heim. . . Petr. 19. 

Drape, Jürgen . . . Mar. 79. 
Dreyer, Joh. Heim., Rm., 

Wappen .... Mar. 151 bi. 
Drunckmöllcr, Christ . . Petr. 43. 
Dubbe^t (Las. obl.), Herrn. Petr. 77. 
Düffer, Joh. Heinr. . . Mar. 68. 
Ebel, Ebele, Dietr. . . Mar. 173. 
- I. M Dom. 13. 
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Ebeling, Heinr., Anna ver- 
ehel. Meyer, Wappen Kath. 26. 

Eckermann, David Andr, Jak. 16. 
e_ Eggeradt, Til/man . . Kath. 105. 

Ehcman, Arendt . . . Pelr. 68. 
Ehrich s. Erich. 
v. Ellinck, Herm. . . . Mar. 143. 
v. Embreca, Peter, Snbprior 

und Visitator der Domi- 
nikaner  Dom 6. 

Emmerman, Hans . . Kath. 139. 
Gnacko- Hans—-—:—:—:—Krrrch—9t* 
Engelman, Anna . . . Kath. 152. 
Engenhagen, Herrn., Wappen, 

Kathar, Wappen . Mar. 151A. 
v. Engelun, Heinr.. kraisr Dom. 6. 
Erich, Ehrich, Heinr. . . H.G. 23. 
- Andr. ..... H.G. 27. 

v. Essen, Margar., Elisabeth Joh. 10. 
Euthien, Katharina . . Petr. 1. 
Everding, Joh. . . . H.G. 17. 
Evers, Peter Mich. . . Mar. 142. 
Falck, Andr Mar. 166. 

„ Farchke, Melcher d. j., Bäcker Kath. 154. 
Fargau, Joh. Hiervn., Anna 

Margar. geb. Hornung Aeg. 37. 
Fiescher s. Fischer. 
Fischer, Fiescher, Margar. 

geb. Woltersen . . Mar. 141. 
— Joh Jak. 76" 

Fitzma»,Joh.,Dr.,Wappen Mar. 52. 
Flcge, Evert .... Aeg. 19. 
Flöthe, Detl Kath. 141. 
Flügge, Marcus . . . Kath. 85. 
Focke, Hans, Merk . . Petr. 7. 
Fogeler s. Vogeler. 
Frame, Fram, Nie. . . Mar. 157. 

— Bernd Mar. 172. 
Frese, Bernd, Merk . . Mar. 89. 
Froboes, Frobose, Detl. . Mar. 43. 

— Peter H.G. 21. 
Fürstenau, I. I. . . . Mar. 30. 

— Wilh. Heinr. . . . Kath. 115. 
Gädert, Joh Aeg. 35. 

Gädertz, Joh H G. 28. 
Gansslandt, Wwe. geb. Platz- 

man Kath. ' 1. 
— Wilh Kath. 16. 

Gättens, . . Kath. 124. 
Gendena s. Ghcndena. 
v. Gerden, Moriz, Wappen Kath. 157. 
Gerdcs, Christoph, Wappen, 

j. u d., Bgm. . . Mar. 1740. 
thor Gest, Herm., Wappen Kath. 76. 
Gercke, Heinr .... Jak. 24 F. 
Geertz, Margar. Kathar. ver- 

ehel. Meintz . . .Kath. 128A. 
Germer, Ghcrwer, Joh., 

Gertrud .... Petr. 79 G. 
Gestering?, Thomas . . Mar. 59. 
Ghendena, Telseke geb. Lüne- 

burg  Kath. 59. 
Giltteman, Dietr., Merk, 

Magdal Kath. 145. 
liKajo, Alex-Hieran , j.n.l. Kath.—«27 
Goldensee, Jochim . . Dom. 3. 
Goldoghe, W  Joh. 19. 
Goeschen (Oan.obl.), J.G.J., 

R. M Kath. 119. 
v. Gössel, Marg. Elisabeth 

geb. v. Lorentzen . . Mar. 1740. 
Goessen, Gertr. . . . Mar. 163. 
Gotten iOa». od>.), Anholdt Petr. 51. 
Götze, Aug Mar. 10. 

— D. Georg Heinr., Super- 
intendent .... Mar. 176. 

Grashof (Grashaves), Greteke 
geb. Boye . . . Joh. 1. 

Grautoff, Jürgen . . . Petr. 78 B. 
Gravcnstedc, Dietr., Merk Mar. 8. 
Gre...., Georg Christian, 

Hedwig Christina geb. 
Gundlach .... Mar. 44. 

Gren, Green, Anna Christina 
verehel. Reimers . Jak. 47. 

— Joh. Nie Petr. 79 B. 
Greue, Dietr Mar. 145. 
Greverade Mar. 76. 

10* 
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Grevesmühl, Hcrm. Heinr. 
Andr Mar. 103. 

Groen, Lorenz, Wappen Petr. 55. 
— Werner .... Aeg. 5. 

Groffweg, Christian . . Mar. 163. 
Grnbe, Carsten, Viert . Petr. 8. 

— Rolff, Merk, Anneke, 
Wappen? .... Kath. 169/ 

Grüter, Herr Heinr., Wappen, 
Dorothea lgeb. Dives, 
Wappen) .... Mar. 61. 

Gruwet,Georg, Rm., Anna Petr. 81. 
vGuhde, Christian . . . Kath. 24. 

Gundermann, Joh. Chri- 
stoph  Kath. 19.1s 
Vgl. ®unterman. 

Gundlach, Hedwig Christ, ver- 
ehel. Gre Mar. 44. 

Gunter, Anton Ernst Kath. 130.v 

Gunterman, Bernd . . Kath. 59.v 

Vgl. Gundermann. 
Güstrowe,Hildegund,Äbtissin Joh. 37. 

* Haan, Haus .... Kath. 87. 
Haase, Joh., Magdal. Elisab. 

geb. Bauert . . . Mar. 25. 
Hacks, Adrian . . Mar. 154. 
Hage^^Lvrenz^<e/^»»»-«-^Kath. 137.' 
Hagen, Paul .... Mar. 8. 

— Heinr Jak. 48. 
Hahn s. Haan. 
Hakenholdt, Henning. . Mar. 11. 
Haks s. Hacks. 
Haleholtscho, Evert, Wap- 

pen ? Mar. 106. 
— Herr Evert, Herr Brun, 

Herrn, d. ä. . Jak. 46. 
— Beruh Kath. 109. 

v. Hamme, Dorothea, Dietr. Mar. 194. 
Hanneken, Nie., Dr. PhysicuS, 

Wappen .... Mar 82. 
Hanson, Hans .... Petr. 59. 
Haussen, Peter, Maria . Jak. 11. 
Harder, Jak Mar. 117. 
- N. I Jak. 33. 

v. d. Hardt, Hart, Haertt, 
Herr Joh. Richard. Mar. 16. 

— Richard, Richard . Kath. 6. 
HarmS, Reinhold. . . Kath. 150. 
Harmsen,Harmesen,Rolf,Eva Kath. 92. 
v. Harsten, Joh. . . . Kath. 2. 
v. d. Hart s. Hardt. 
Hartwich, n. verehel. Lübcke, 

Wappen .... Mar. 47. 
Hartz, Casp Aeg. 15. 

Vgl. Hertzc. 
Hartzebarch, Jak., Dorothea Mar. 3. 
Hase s. Haase. 
Hasentien, Konr.? . . . Pctr.20^.. 
Hasse, Heinr Jak. 51. 

— Carsten .... Aeg. 45. 
Havel, Hans .... Kath. 118. 
Haveman, Jak. . . ��Mar. 54. 

— Heinr Petr. 17. 
— Joch Aeg. 68. 

Vgl. Hovemau. 
Haversaat, —saht, —sadt, 

Adolf Jürgen . . Mar. 170. 
— Heinr., Merk. . . Aeg. 26. 
— Joh HG 22. 

Heinckc, Heinr Jak. 33. 
Heinrichs«!, Joh , Sekretär Kath. 32. 
Helle, Alberg, Äbtissin . Joh. 32. 
Henninges, Hans . . . Kath. 132. 
Hering, Arnd .... Petr. 13. 
Herma . .., Hans, Merk . Kath. 44. 
Hertzberg s. Hartzebarch. 
Hertze, Joh.,Joh., Elisabeth Petr. 53. , 

Vgl. Hartz. 
Hyddeker, Jürgen, Wappen Petr. 45. 
Hinkel, Evert .... Kath. 57. 
Hinkeldey, Heinr. . . . Jak. 27. 65, 

— Evert Kath. 118. 
�ttnm-ln lgürgim Kath.—6*^ 
Hintz, Herrn, Petr. 29. 
Hintze, Paul d. ä., Anna Mar. 84. 
Hogehus, Konr., Elisabeth Jak. 46. 
Hogesanck, —sang, Heinr., 

Anneke Dom. 12. 



Holmans, Elisab, . , . Aeg. 46. 
Holt, Hoolt, Helenburg, 

Nonne Joh. 13. 
— Dietrich, Vicar . . H.G. 34. 

Holterman, Joh. H^inr. Kath. 27.v 

v. Holthusen, Berthvld, 
Hille, Borchard . . Mar. 194. 

Höltlig, Joh. Adolf, j. u. d. Mar. 113. 
Hon, Nie., Wappen . . Petr. 76. 
Honstede, David . . . Petr. 78. 
Hoolt s. Holt. 
Hoppe, Joh Mar. 67. 

— Joh. Heinr. . . . Jak. 38. 
Horneman, Tobias . . Mar. 96.* 

— Magdal. Kathar. ver- 
ehel. Müller . . . Petr. 27. 

Hornung, Heinr. Cour., Anna 
Margar. verehel. Fargau Aeg. 37. 

v. d. Horst, Telsekc . . Mar. 122. 
v. Hoveln, Honelen, Gödert, 

Wappen .... Mar. 117. 
- Christian .... Mar. 1744.. 

^ — Gotth.,Bgni., Wappen, 
Anna geb. Schilling, 
Wappen .... Mar. 180. 

^ — Gotth., Bgm. . . Mar. 198. 
— Herr Gotth., Wappen, 

Christian .... Kath. 26. 
— Wappen .... Mar. 151F. 

Hoveman, Brun . . . Mar. 157. 
— Arnold Petr. 69. 
— Gertrud, Äbtissin . Joh. 45. 

Vgl. Haveman. 
Howe, Heinr., Anna . . Aeg. 21. 
Hughen, Joh Kath. 32. 
Humborch, Andreas, Wap- 

pen, Sara, Wappen Petr. 48. 
Hutterock, Herman, Wappen, 

-^«^-Grotke,Wappen,Carsten, 
^eL^-LüUe, Hans . . . Mar. 181. 

Jacoby, Jacobi, Bcrnh. Mar. 65. 
— Daniel, Wappen . Mar. 125. 

Jacops, Jacobpes, Heinr., 
Merk, Elsebe, Hans Kath. 14. 

Jacobsen,Jacubsen,Christoph Aeg. 11. 
— Christina Dorothea vcr- 

ehel. Jappe . . . Petr. 28. - 
JanM, Jaups, Hans, ßcu*crß£& ßcneft» 

Katharina .... Kath. 170. *' 
Jappe, .. • Peter, Christina 

Dorothea geb.Jacubsen Petr. 28. 
Jentzsch, Joh Mar. 155. 
v. Jerusalem, Wessel, 

Wappen .... Kath. 45. 
v. Jevere, Joh., Kaplan Joh. 5. 
Jönsen, Jürgen . . . Kath. 49. 
Jsselhorst, Arnold, Proto- 

notar Kath. 74. *" 
Junghe, Wobbeke, Heinr., 

Wappen .... Mar. 158. 
K., A. E., M. E., C. M. Aeg. 60. 
C .... el, Clawes . . . Kath. 49. 
Kahl, Heinr Petr. 6. 
Kayser, Joh. Heinr. . . Mar. 127. ^ 
v. Calven, Clawes . . Mar. 

— Wilh., Bgm., Map- 
pen, Anneke, Kunneke, 
Wilh., Heinr., Rm. Aeg. 75. 

— n. Rm. . Kath. 54. v 

v. Campe, Sübet, Vicar Joh. 23. 
v. Campenholth, Hubrecht, 

Wappen, Anneke, Wap- 
pen  Mus. 1. 

Cappelen, Jak. . . . Mar. 62. 
Cappelle, Moriz . . . Jak. 2. 
Carstens, Nie Mar. 53. 

— Joh. Nie Mar. 165. 
— Thomas Friedr., Syn- 

dicus Petr. 790. 
— Joach. Friedr., j. u. 1., 

Rm., Wappen . . Kalh. 9. 
— Joach Kath. 41. 

Kasehe, Ties .... Aeg. 18. 
Kaselau, Hans Heinr. . Jak. 56. 
Kastorp, Castorpp, Gert, 

Wappen, Geske, Wap- 
pen  Kath. 34.v 

— Heinr., Taleke, n. . Kath. 173. 14. 
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t). Kempen, Joh,, Rm, 
Wappen .... Mar. 186. 

— Christina. Äbtissin . Joh. 47. 
Kerl?, Heinr Petr. 79 8. 
Kynckel,Joh.,Rm., Wappen, 

Anna, Wappen . . Mar. 133. 
Klüsen, Ludolf . . . Jak. 59. 
Claßen, Meinh. . . . Mar. 58. 
Klemeke, Andr., Wappen Petr 45. 
Klen, Lorenz .... Aeg. 12. 
Klepel, Joach., Rm. . . Mar. 134. 
Klett, Daniel u. Kathar. Mar. 165.4. 
Kleuer, Cleuer,Herr Al brecht, 

Richmoth .... Jak. 85. 
+ Klinghenberch, Clinghen- 

bergh, Joh., Bgm., 
Elisab Jak. 84. 

+ — Joh., Rm., Wappen Petr. 80. 
Klinckman Martin . . Jak. 32. 
Klincksporn. I. A. . . Jak. 13. 
Klooslock, Hans . . . Kath. 156v 

Clotecowe,Martin, Wappen, 
und Gertrud . . . Jak. 24 E. 

Klug, Marcus .... Aeg. 2. 
thor Klus, Hans, Jürgen, 

Merk Mar. 162. 
Klüver, Mathias Friede. Kath. 53. 

p. ^ Kluwitasch, Otto . . . Aeg. 27. 
täwJiesf* Knaak, Knak,/Jürgen Aeg. 40. 

— Valentin .... Kath. 66. 
Hans, Anna Maria, 
Hans Kath. 125. 

Knecs, Heinr Jak. 240. 
Kniller, Zacharias . . Kath. 114. 
Knoop, Peter, Engel . . Kath. 158. 
Knust, Gottl. .... Mar. 57. 
Koch, Anna Maria verehel. 

Ahrens .... Petr. 11. 
— Christoph Barthol., 

Garbräter.... Aeg. 30. 
Kock, Stephan .... Aeg. 17. 

— Alert, Merk . . . Aeg. 57. 
Köhler, Joh Mar 63. 
Kohpcis, Kvnr. . . . Jak. 248. 

Kolbeck, Peter . . . . H.G. 15. 
Colerus, Wappen . . . Mar. 97. 
v. Köllen, Arnd, Merk . Kath. 75. 
Kollner. Jost .... Kath. 113. 
Koeneke. Heinr. . . . Kath. 146. 
Conradus. Joh., Sekretär, 

Augustin .... Kath. 88. 
Cvnstantin, Constin, n. Rm. Mar. 21. 

— Heinr., Rm., Elsabe Jak. 87. 
Köpens, Mathias . . . H.G. 13. 
Kordes, Bernd . . Mar. 91.119. 

— Heinr Mar. 156. 
Cordua, Kohn Jochim . Petr. 56. 
Cornills, Joh. Jak. . . Kath. 85 A. 
Cortinck, Gerh. . . . Jak. 24 L. 
Kortzack, Friedr. . . . Petr. 74. 
v. Cosvelde, Margar. . Schwartau. 
Krechting, Bernhard, Mag. 

Pastor an S. Marien 
u.Senior,».Margar. Mar. 176V. 

Kreffting, Anna . . . Mar. 79. 
Krellenberg, Heinr. . . Petr. 65. 
Kremer, Herm., Wappen, 

Anna, Wappen . . Mar. 66. 
— Herm Kath. 122. 

Kreutzfeldt, Joch. . . ��Aeg. 17. 
Kreutzman, Wilh. H G. 9. 
Crispyn, Joh., Rm., Wap- 

pen, Zeghebode . . Kath. 153. +- 
v. Criwitz, sJak.s . . . Mar. 104. 
Krohn, Hans .... Kath. 104.4- 
Kröpelin, Elisabeth, Äbtissin Joh. 42. 
Krück, Peter Joh. . . Mar 168. . 
Krul, Ludw., d. ä. . . Joh. 14. 

— Ludw., Rm. . . . Dom. 17. . 
Krummedyk, Erich, Ritter, 

Wappen .... Kath. 97. 
Crummer, Joh. . . . Joh. 16. 
Krupp, Wilh. Carl, Ri». Mar. 139. 
Kruse, Crusc, Herr Joh. Mar. 15. 

— Mathias .... Kath. 4. v 
Kühl, Aegid^- Christian . Mar. 100. 
Kuhlmann, Joh. Anton, 

Wappen .... Mar. 174. 
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Kune , Jochim . . Jak. 1. 
Kunse, Heinr Aeg. 27. 
Küsel, Alexand. . . . Kath. 50. 
Ladchoff, Kathar. . . . Aeg. 54. 

— H^iur, Merk . Kath. 73" 125." 
Laffrciitz, Jürgen, Anna 

Regina .... Mar. 116. 
Lammertz, Lammers. Jak. 

Christoph .... Mar. 28. 
— Martin .... Mar. 119. 

Lampe, I. N Kath. 107. 
Lamprecht, Dietr. ©ottfr., 

Dr., Rm Kath. 33. 
Lang, Philipp Christoph, 

Doroth. Marg. geb. 
Sieben .... Mar. 150. 

— Joh. Christoph . . Petr. 58. 
Lange, Andr Petr. 22. 

— Marcus Heinr. . . Kath. 12.*' 
de Lapide, Heinr . . . Joh. 8. 

— Herr Joh. . . . Joh. 9. 
Lebrade, Lorenz, Prior . Dom. 21. 

— Peter, frater . . Dom. 22. 
Lefever.Joh. Phil., Wappen Petr. 71. 
Legst, Ernst, Merk . . Aeg. 62. 
Lembke, Lemke, Hans Bernh. 

Ludw., med. Dr., Phy- 
sicus Mar. 60. 

— Joh Mar. 92. 
— Martin .... Mar. 129-1. 
— Peter, Merk . . . Kath. 162. 

v. Lcngerken, Lengerk, Doro- 
thea, Herr Georg . Mar. 35. 

— Jürgen .... Kath. 35. 
v. Lens, Hellen . . . Kath. 10. » 
Lcopoldus, Ludw., Merk Kath. 63. 
v. Leven, Kathar. verehel. 

Lüneburg, Wappen. Joh. 28. 
Levenhagcn, Joach. Friedr. Mar. 51. 
Lexow, Christian . . . Jak. 15. 
Lindeman, Martin, Merk Mar. 30. 
Lindenberg, Casp, Pastor 

an S. Petri, Wappen Aeg. 47. 

Lipenius, Joh. Martin, 
s. u. d Jak. 78. 

— — Kath. 79. 
v. d. Lippe, Joh. . . . Jak. 9. 
Soeff, Dietr., Wappen . Mar. 162. 
Lohman, Melcher, Merk Petr. 36. 
v. Lorentzen, Marg. Elisa- 

beth verehel. v. Gössel Mar. 1740. 
v. Lossen, Georg . . . Aeg. 61. 
Lossii sLossien), David 

Ernst, Elsabe . . Mar. 107. 
Lübcke, Gabriel, Wappen, 

n. geb. Hartwich, 
Wappen .... Mar. 47. 

Lüdeman, Heinr. . . . Mar. 129. 
— Magdal Mar. 2. 
— Anna Doroth. . . Mar. 9. 

Lüders, Joh d. ä., Merk Mar. 48. 
— Moriz . Jak. 20. 
— Hans Petr. 79. 
— - Kath. 139. 
— Albrecht .... Aeg. 4. 
— Borchert .... Kath. 60. 
— Borchert .... Kath. 64. 
— Albrecht . . . . H G. 24. 

Lunau, Adolf Friedr. . Jak. 22. 
Lüneburg, Luneborch, 

Alexander sRm.s . Mar. 144. 
— Joh. Adolf Jak. . Mar. 64. 
— Elisabeth geb.Wickede, 

Wappen, Me.? Wap- 
pen ? Mar. 74. 

— Gertrud, Wappen . Mar. 144. 
— Kathar. geb. v. Leven, 

Wappen, Joh., Rm. Joh. 28. 
— Alexand., Bgm., Wap- 

pen, Joh., Rm,Telseke 
verehel. Ghendena . Kath. 59. 

— Joh., Bgm., Wappen, 
Joh., Rm., Bertram, 
Thomas,Zoh., Heinr. Kath. 103. 

— Wappen? .... Petr. 79 F. 
Lutke, Baltzer, Salome . Kath. 131. 
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81 

Lütkeus, Lütgens, Mathias 
Heinr Jak. 67. 

— Kathar. Magdal. vcr- 
ehel. Rump . . . 

— Mathias ... 
— Joh. Gottl. . . , 
— Thomas, Anna . 

Luetkens Hanß söhn, Jür 
gen, Merk .... 

Lüttefoget, Dietr.? Merk Dom. 
Maack, Meno Peter . . H.G. 
Mahlen (Cas. obl.), 

Christoph, Wappen . 
Mandorp, Jak., Sophia 
v. Manen, Heinr. . . . 
Mangel, Jürgen, Wappen, 

Kathar Jak. 65^. 
Manpel, Barlhol., Merk Mar. 171. 
Markus, Marckus, Elias, 

Merk, Kathar. . . Kath. 28. 
Martens, Marcus . . Mar. 42. 
Mcbius, Mathias Ausoe- 

rius Petr. 22. 
McckelenborchMccklemborg, 

Margar., Wappen . Mar. 1511. 

Petr. 
Aeg. 
Acg. 

Kath. 

Acg. 
Acg. 

Kath. 

72. 
14. 
41. 
51. 

40." 
11. 

5. 

29. 
3. 
7. 

— Joch., Merk, Anna . 
v. Mehren«, Peter . . 
Meier, Meyer, Christoph, 

Merk  
— Jürgen Albrecht. . 

Kath 
Jak 

Mar 
Jak 
Aeg 
Petr — Herrn., Elisab. . . 

— Joh., Wappen, Anna 
geb. Ebeling, Wappen Kath 

Meinertz, Benjamin . . Jak 
Meins, Heinr., Wappen, 

Margar., Wappen . Petr 
Meinsman, Dietr. . . Aeg. 
Meintz, Lorenz Jürgen, 

Margar. Kathar. geb. 
Geertz Kath. 128^.. 

Mcltzer, Daniel . . . Kath. 49. 
Mentze, Margar. Gertr. 

verehel. Tesdorf. . Jak. 37. 

11' 
17. 

160. 
34. 
41. 

26."' 
73. 

20. 
38. 

Mentze, Gertr  
Mcrtz, Phil  
Mester, Heinr., Merk, 

Margar  
Mett, Gottfr. Ludw. . . 
Michael, Heinr., j. u. d., 

Syndikus .... 
Middendorf, Joachim . 
Mindelke?, Katharina . 
Möllenhoff, Adam Heinr. 
Möller, Heinr., Elisab. ver- 

ehel. Berck, Wappen 
— Hans, Merk . . . 

Mölner, Joh., Gretke . 
Monkdorff?, Joh., Mag., 

Wappen, Taleke. . 
Mornewech, Meinrich 

— Bertram .... 
Morum, Adelt)., Äbtissin 
Muhl, Christian . . . 
Mühlrath, Christian Wilh. 
Muir, Mart  
Müller, Jak. Leonh. . . 

— Joh. Christoph . . 
— Ludolf Heinr., Mag- 

dal. Kathar. geb. 
Horncman.... 

— Adrian, Rm.. . . 
Münder, Christiua geb. 

Albrecht .... 
Münsterman, Herr Nie. 
Munte, Ludw  
Münter, Gert . . . . 

— Lorenz, Maria . . 
Raum, Heinr  
Neitman, Claus . . . 
v. Neukirchen, Christoph, 

Erbherr auf Mellen- 
tin, Pommersch.Rath, 
Ritter, Wappen. . 

Neucrantz, Paul, Dr. . 
Nygebur, Mich • . • 
Nyekerke, Nie., Pfründner 
Niemann, C. A., Bgn«. . 

„ 's*** 

Petr. 60. 
Mar. 186 A. 

Aeg. 59. 
Mar. 132. 

Petr. 47. 
Mar. 50. 
Mar. 118. 
Kath. 36. 

Mar. 178. 
Kath. 140. " 
Mar. 164. 

Kath. 30. 
Joh. II. 
Joh. 15. 
Joh. 34. 

Kath. 159. 
H.G. 19. 

Mar. 166 A. 
Mar. 5. 
Mar. 88. 

Pelr. 27. 
Aeg. 78. 

Mar. 32. 
Joh. 20. 

Kath. 93. 
Mar. 123. 
Kath. 1 Ä. 

Jak. 24 L. 
Aeg. 7. 

Mar. 151. 
Mar. 82. 
Kath. 164. 
Joh. 6. 
Mar. 26. 
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Jak, 57. 
Petr. 78 C. 
statt). 54.' 

Mar. 166A. 
Dom. 2. 
Mar. 95.' 
Kath. 18. 
Mar. 79. 

Niemami, Joch. 
Nihus, Albert . 
Nissen, Hans . 
Noeck, Mathias 
Nvlte, Maria . 
Noltingk, Jost, Wappen . 
Northof, Joh., Greteke . 
Nortman, Adelh. . . . 
Odesloe, Gcrh., Wappen, 

Willemut .... 
Odinghe, Oding, Hans, 

Telse  
Oldcnborch, Joch., Merk Kath. 
Olderogge, Gabriel, Merk, 

Anna  
Ortinan, Peter .... 
v. Osede, Gerh., Merk . 
Osterman, Mathias . . 
Otte, Magdalen. Regina, 

Wwe. von n. . . 

Mar. 152, 

Joh. 4. 
32. 

49. 
5. 

77. 
Kath. 108. 

Aeg. 
Jak. 

Kath 

, Mar. 1768. 
Otto, Joh. Lorenz . . Petr. 12. 
Otzcn, Gesche .... Mar. 158. 
Ovcrdyk, Wenemar. Rm., 

Küneke Dom. 1. 
P., C. W Aeg. 60. 
v. P...., Albert, Druda 

jow*- verehcl. v. Attendorn Joh. 26. 
(.Pahder, Karsten . . . Mar. 173. 

Pahrman, Hans, Merk . Kath. 48 ' 
- Peter, Merk . . . Kath. 668 

Pakcbusch,Matthäus sBgm.s, 
Wappen, und n. Mar. 145. 

^ Papuan, Herm. . . . Jak. 26. 
Pape (Saccrdos), Lanibert, 

Wandschneider . . Joh. 18. 
Papcndorp, Heinr., Grün- 

der einer Kapelle, 
Wappen, Katharina Kath. 165. 

Parcham, Henning, Rm., 
Gesche Mar. 41. 

Parnian s. Pahrman. 
Paschen. Pasken, Heinr. . Mar. 24. 

— Carsten .... Mar. 102. 
— Dankwart, Merk. . Kath. 69. 

Paschczat, Herr Heinr. . Mar. 102. 
Paul...?, Meno, vr . Mar. 151C. 
Pauli, Franz Heinr., vr. Mar. 165 v. 
Pavels, Mathias . . . Mar. 12. 
Peyers, Jak Jak. 44. 
Pentz, Joh Aeg. 6. 
Pepersak, Hartman, Bgm. Joh. 27. 
Pesch, Jakob .... Kath. 111. 
Peters, Peter .... Mar. 23. 

— Hans, Wappen . . Kath. 72. 
Petersen, Heinr. . . . Mar. 86. 

— Herm. sRm.s, Wappen Mar. 1516. 
— LorenzsRm.i,Wappen Mar. 151K. 
— Herm. ^2'^gfe-.3at.20A.' 
— Elsabe verehel. Rnllcr/ Kath. 7. ^ 

10. 
56." 
83. 

Kath. 
Kath. 
Kath. 

— Andr  
— Hans ....'. 
—- Heinr., Hntstasfirer . 

Petri, Nie., Bicar am 
Dome, Schreiber des 
S. Johannis-Kl. 

Pforthlls, Heinr. Pet. 
Piehl, Hans Christoph 
Pieter, Heinr. . . . 
Pincier, D. H. . . 
Plaen, Heinr. . . . 
Plaht, August . . . 

[��Platzman, n. verehel 
Gansslandt . . 

' Pleskom, Plescowe, Jak. 
Bgm., Herdeke . 

— Windelburg, Äbtissin 
Plessing, I. C. verehel 

Weyland . . . 
Ploges, Jürgen, Merk 
Ploen, Marcus . . 
PI minies, Mette, Äbtissii 
Pölckauw, Heinr. . 
de Ponte, Windelburc 

Äbtissin . . 
Potkow, Pawel u. Lisebet Kath 

— Joch. . . . 
Pringnitz, Joch., Kathar 
Prosch, Lorenz . . . 

Joh 
Mar 
Aeg 

Mal- 
Mar 
Mar 
Aeg 

Kath 

Mar 
Joh 

Kath 
Dom 
H.G 
Joh 

Kath 

Joh 

Aeg 
Jak 

27. 
110. 
65. 
13. 

IM. - 
128. 

43. 

1. 

197. 
40. 

163. 
14. 
12. 
49. 
70. 

33. 
96. 

160. 
69. 
61. 
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Provustinck, £>einr. u. 
Elsebe Mar. 176 L. 

Oualman, Dietr. Jürgen Mar. 142. 
Rahtgeber, Peter . . . Jak. 29. 
Rahtkens, Rahtgens. Jvh. 

Heiur Kath. 4." 
— Paul Kath. 117> 

Matthä"-- Wau— 
Ramm, Joch Kath. 164. 
- Joch. Gottl. . . . Jak. 21. 

Rathgeber s. Rahtgeber. 
Ratkens s. Rahtkens. 
v.d. Recke, Kathar.,Wappen Jak. 80. 
Rede, her?, Elisab. . Aeg. 38. 
Ree, I oh. Tobias, Kapitän Jak. 68. 
Rehtwisch, Andr. ^-»«—»/»Kath. 134. 
Reifman,Richard, Wappen Kath. 127. 
Reimers, Christian, Anna 

Christina geb Gren Jak. 47. 
— Jochim . Kath. 25/ 
— Hans Kath. 37. 
— Marcus . . HG. 14. 

Reincken (Cas. obl.), Joh. 
Adam Kath. 135. 

Reinek, Peter . . . . H G. 1. 
Reppenhagen,Casp.,Merk Petr. 54. 

m Rese, Christoph, Wappen Kath.71/109. 
Rethwisch, s. Rehtwisch. 
Rettich, Joh. Heinr. . . Petr. 15. 
Rhon, Christoph, Pastor Jak. 23.* 
Rhucdcn, Georg Wilh. . Petr. 74. 
Rychcher, Herr Ulrich Joh. 21. 
Richertz, Georg Herm., 

Pastor an S. Jakobi, 
Senior, und Anna 
Kathar. Jak. 24V. 

Richter, D. L Aeg. 52. 
Rickhosf, Joh H.G. 10. 
Riesenbarg,Peter,Dorath. Kath. 158. 
Ricke, Rike, Simon, Wap- 

pen  Mar. 18. 
— Jak., Merk . . . H.G. 6. 

Rikhof s. Rickhoss. 
X^^Yls, Bernd .... Kath. 3? 

Ripp, Jürgen .... H.G. 26. 
Ritefahget, Paul . - . Kath. 38. 
Ritter, Andr Mar. 140. 
Rittershausen, Joh. . . Mar. 159. 
Roben, Joh., Bicar . . Jak 24 A. 
Roeck, Philipp, Wappen Petr. 24. 

— Casp Petr. 63. 
Rodde, Herr Matthäus, 

Wappen .... Mar. 183. 
Rode, Gert Dom. 5. 

— Joch., Merk . . . Kath. 143. " 
Röder, Herm, Merk . . Mar. 22. 

— Peter Aeg. 27. 
Rohloff, Joh Arnd . . Aeg. 44. 
Röhr, Christoph . . . Kath. 81. 
Rök s. Roeck. 
Role, Gerh., Wappen, 

Gerkr Jak. 76. 
Rölck, Heinr., Senior 

(Prediger).... Mar. 187. 
Rolsfsen, Marcus . . . H,G. 20. 
Rolos s. Rohloff. 
Rou s. Rhon. 
Rör s. Röhr. . - 
Rof(t), Dietr., Anna . . Kath. 47. 
Rötkes, Heinr Kath. 55. 
Rueden s. Rhueden. 
Rull, Heinr., Bgm., Wap- 

pen  Mar. 114. 
Rulle ..., Elsabe geb. 

Peterssen .... Kath. 7. 
Rump, Hans, Kathar. 

Magdal. geb. Lütgens Petr. 72. 
Russe, Lorenz .... Aeg. 67. 
Rutenius, Wilh., Schul- 

rector Kath. 174. 
Sacerdos s. Pape. 
Safferan, Gertrud, Äbtissin Joh. 39. 
Salige, Joh., Rm., Elisa- 

beth, Äbtissin . . Joh. 48. 
Salinge, Heilwig, Äbtissin Joh. 44. 
Sander, Heinr., Gold- 

schmid, Katharina . Kath. 114. 
Sarnvw, Jak Kath. 42. 
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Sartor, Achatius . . . 
de Sca.... Heinr, . . 
ö. Scaghe, Benedicta geb, 

v, Scimece . , , 
— Heine  

Schacht, Joh, Friede, 
— Jürgen, Margar, Eli- 

sab, geb, Tiesenhusen 
— Anna Elsabe . . . 

Schaffer, Hartwig Heinr, 
v, Schaghe s, Scaghe, 
Scharbau, Carsten , , 
Scharffenberg, Joach. 
Scheele, Schele, Scheel, 

Andr, Heinr,, , , 
— Jürgen, Vicar , , 
— Herm, Heinr, , , 

Schcpenstede, v. Scepen- 
stede, Kort 

— Adelh,, Wappen, . 
v, Scheven(?), Pcier, , 
Schissman, Herni, Detlef 
Schilling, Anna verehel,? 

v, Hobeln, Wapoen 
Schinkel, Arnd, Merk , 
Schlave, Joh, , , , . 
Schlick, Joh, Friedr, , , 
Schliemann s, Sligman, 
Schlüter, Heinr., Kauf- 

händler, Wappen , 
Vgl, Slüters, 

Schmidt, Bernd , , , 
— Joh, Mich, , , , 
— Christina , , , , 
— Elsabe  

Vgl, Smer, 
Schönman, Detlef, , . 

Schvnman, n., Annekc . 
Schötteler, Jak, , , . 
Schramm, Aug, Christian, 

Joh, Christian , , 
SchriveriSschriuer^, Hans, 

Pfründner ,,, ixman 

Aeg, 72, 
Kath, 99, 

Joh, 3, 
Joh. 3, 
Mar, 37, 

Jak, 60. 
Jak, 72, 

Mar, 124, 

Kath, 119.v 

Kath, 154. 

Mar, 71. 
Jak, 81. 

Petr. 43, 

Petr, 81, 
Kath. 168, 
Mar, 42, 
Dom, 9, 

Mar, 180, 
Mar, 184, 
Mar, 91, 
Mar, 46, 

Mar, l 511, 

Mar, 166 B. 
Mar, 120. 
Jak, 25. 

H,G, 29. 

r Petr, 49. 
Kath, 86, 
Petr, 75, 
Petr, 4, 

Mar. 111, 

des h, Geistes, Katha- 
rina   

Schröder, Herm, . . . 
Peter, Merk?, Anna 

— Hans, Merk . . . 
— Mag, Gerh ), Christina 
— Jak  
— Jürgen Heinr, . , 
— Herm, Heinr,, Wappen 
— Simon  
— Karsten  
— Htmr 

Schulhop, Schulop, Ditmar, 
Mechthild , , , , 

— Herr Joh, , . ��

Schütt, Friedr Thomas 
Schulte, Jaspar, Merk, 

Bäcker  
Schultz, Dietr  

— AnnaKathar, verehel. 
Althoff  

— Kath, Elsabe geb, 
Zaehn  

Schnitze, Christoph . . 
Schumacher, Mathias 
Schumann, Christian, , 
Schüneman, Mathias 
Schütze, Casp  
Schwarck, Jürgen Christoph 
Schwcymer, Franz Mathias 
Schwoll, Schwöll, Marcus, 

n, geb, Boy , , , 
— Marcus V, . ��• 

v, Scimece s. Cymes, 
Seemann, Sehman, Chri- 

stian , , , , - 
-t- Hans  

v.Segeberghe, Zeg(h)eberch, 
Kuno, Gründer einer 
Kapelle .... 

— Mechthild, Nonne, n 
Seger, Joh  
Sehl, Mart, Ludolf , , 
Sehman f, Secman, 

HG, 7, 
Mar, 169, 
Jak, 66, 

Petr, 14, 
Petr, 31. 
Aeg, 24. 
Aeg. 25. 
Aeg, 33, 

Kath, 2, 
Kath, 17, * 
Kath, 52, 

6fl. 
Jak, 74 
Jak, 75. 
Jak, 14. 

Mar. 83, 
Jak, 9, 

Jak, 12, 

Dom, 7. 
Kath, 144." 
Mar, 179- 
Mar, 14, 
Mar, 136, 
Petr, 41, 
Petr, 46, 
Aeg, 16, 

Aeg, 13, 
Aeg, 74, 

Mar, 72, 
HG, 16, 

Mar, 192, 
Aeg, 30. 

Kath, 18, 
Petr, 79 G. 
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64. 
29. 
57. 

2. 
75. 

Seybert, Joh. David . Petr. 
'Sempwrt?, Joh. Balthas. Kath. 
v. Senden, Hans, Gert . Petr. 
Scrner, Joh. Jak. . . H.G. 
Scsenwn, Anna Magdalena Mar. 

— Heinr., Wappen . Mar. 75.126. 
— Kath. Elisab., Wappen Mar. 75. 

Severin, Nie., Wappen, 
Kathar., Wappen . Mar. 81. 

Sieben, Doroth. Marg. 
verehel. Lang . . Mar. 150. 

— Jürgen .... Kath. 147. 
Sied mann, Franz Heinrich Mar. 165 8. 
Siemers (Siemes), Jürgen 

Thimme, Agncta 
Christina geb. Adam- Mar. 104. 

— Joh. Friedr., Christine Petr. 5. 
Sievers s. Siverdes. 
Siricius Mar. 196. 
Siverdes, Sievers, Heinr. Mar. 1740. 
- n., Windelke . . . Kath. 137. 

Sligman, Joch., Merk . Kath. 39. 
Slucup, Sicgfr., Wappen Mar. 83. 
Slnp, Martin, Christian Jak. 81. 
Stüters, Dnida, Wappen, 

Äbtissin . . . . Joh. 41. 
Smet, Hans de d... H G. 6. 
v. Soft, Herman . . . Mar. 164. 
Spener, Philipp Ludw.,vr. Mar. 146. 
Sperling, Joh. . . . Mar. 161. 
Epiker, Heinr Kath. 123. 
Spiring, Spirimk, Christian, 

Margar Aeg. 36. 
— Jakob, Merk . . . Aeg. 39. 

Spuise, Jürgen . . . Dom. 5. 
Stake, Hans . . Jak. 32. 
Stal, Peter Kath *t 

J Stape^, Hicron. . . . Kach flO.f 
Stein, Maria Elisab. geb. 

v. Melle, I. P, 
Archidiakon . . . Jak. 71. 

Steinseldt, Ric. . Mar. 7. 20. 
Stersche, Anna....H.G. 3. 
Stintzing, Georg Friedr. Mar. 151H. 

v. Stilen, Stylen, Heinr., 
Rm Aeg. 79. 

— Hartwig, Wappen . Kath. 82. 
Stolle, (Sötte .... Jak. 241. 

— (Stert, Wappen . . Kath. 31. 
Stoltenberg, I F-, Dr.? Mar. 85. 

— Joh H G. 31. 
Stoltersoht, — foth, Jak. Mar. 165 A. 

— Wappen .... Mar. 1658. 
— Jak, Mag., Pastor an 

S. Marien . . . Mar. 175. 
— Herr Joh. . - Jak. 28.30. 
— Bernh.Heinr.,Christina Petr. 40. 

Stolting, n. verehel. Beck- 
mann  Aeg. 9. 

Stovt, Hartwig, Apotheker Mar. 177. 
Strate, Heinr., Kathar. . H.G. 15. 
Strauch, Jürgen Rudolf, 

Merk Mar. 27. 
Stresow, Detl. Nie. . - Petr.28.70. 
Strobuk, Kathar., Grün- 

derin einer Kapelle. Kath. 171. 
Struck, Struk, Jürgen, 

Merk, Barbara verw. 
Borchwart.... Kath. 65." 

— Joch Kath. 121. " 
Struvc, Brun, Wobbeke Mar. 172. 
Suhrberg, Joh. Albrecht Jak. 24 A. 
(Suren (Cas. obl.), Sadia Reg. 17. 
Sutthof, Mich Kath. 5. r 

Svantenius, Enochus . . Kath. 110. 
Swen, Cyekc .... Mar. 171. 
Swentoves, Mathias . Kath. 129. 
Tanck, Joach., Dr.? . . Mar. 109. 

— Joach Petr. 51A. 
Tausch, Joh. Georg, Dr. 

med Jak.24i4. 
Techentien, Joh. Herm. . Aeg. 48. 
v. Tegel, Jak Petr. 19. 
Tesdorpf, Teßdorff, Peter 

Heinr Mar. 121. 
— Margar. Gertr. geb. 

Mentze, Kathar. Elisab. 
verehel. Belhagen . Jak. 37. 
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60. 

Jak. 8 
Jak. 24 L 

Petr. 21 
Kath. 136 

Mar. 144 B 

Teßmer, Hans Jak. . - H.G. 18. 
Thideman s. Tidcmans. 
Thile, Tile, Lndw., Jak., 

Pastor zu Prvnstsorfs Aeg. 2l. 
Thissen s. Tisen. 
Thomallen, Claw^s.'Wap-^ 

- p--n . Mar. 24. 
Tiburtz, Jak Petr. 38. 
Tydemans, Hans . . . Dom 15. 
Tiesenhusen, Otto, Marg. 

Elisab.vcrehel. Schacht Jak 
Tile s. Thile. 
Tysen, Thissen, Joh., 

Merk, Andr. . . 
Timme, Claus . . . 
Timmerman, Bernd . 

— Peter, Lorenz . 
Tollener, Fricdr. . . 
Tomälen s. Thomallen. 
Trappe, Joch., Wappen, 

Anna Elisab., Wappen Mar. 80. 
Trcuman?, Hans . . . Dom. 4. 
Täcksen, Lorenz . . . Jak. 39. 
Turan, Gerh Kath. 105. 
Ulchorn, Wappen z-u . . Joh. 29. 

" Ulfs, Joh. Friedr. . . Mar. 78. 
Ulm. Heinr. n. Hans Jak 24 L. 
Utekcn?, Baltzcr . . . Petr. 10. 
Utthoff Mar. 79. 
Baget, Utikkar .... Kath. 63. 

Vgl. Vogt. 
Vanselau, Jürgen. . Mar. 138. 

— Joach. Christian u. 
Anna Magdalena . Mar. 1748. 

— Christoph .... Kath. 148. 
Vclhagen, Kathar Elisab. 

geb. Tesdorf . . . Jak. 37. 
v. Bellin, Gottschalk, Rm. Jak. 86. 
Besc?, Hans und Hfr. 

Telseke Mar. 143. 
Binhagen, Joh., Bgm., 

Wappen, Helene. . Mar. 87. 
Bisbeke, Helenbert, Bischof 

zu Schleswig . Kath. 167.172. 

Vptgo?, Nie. 
Vlynt, Heinr, Gründer 

einer Kapelle, Mar- 
gar  

Vogel, Joh., Joch. Heinr. 
Fogeler, Valentin . . . 
Bogt, Gerh., Wappen 

Vgl. Baget. 
Volbrecht, Jürgen. . . 
Vorrad, Vorrath, Dietr., 

Rm., Gertrud, Grün- 
derin einer Kapelle 

— Ma, Äbtissin 
Voßbein, Heinr. . . 

W., B  
Wachendorp, Jost, Wap 

pen? . . . . 
Wahns, Joh. Bernd . 
Wake, Martin, Bäcker 
Walekamp, Hciderich . 
Walter, Joh. Christoph 
Wan . ..., Heinr. . . 
v.Warcndorp, Brun, Bgm 

Gottschalk, Rm 
— Wilh.,Rm., Elisabeth. 

Herrn. . . 
— Wedcke, Rm. 
— Wolderadis, Norm 

Herr Brun (Rm) 
— Brun, Bgm., Telsek 
— Wappen 

Warmbolt, Christoph 
Sophia 

Warneböck . . 
Warnckc, Margar. 
Water..., Anna 
Wedenhof, Margar., Jot 
Wcgener, Hans 
Wcygandt, Joh. 
Weyland, I. C. geb 

Plessing . . 
Weis, Philipp . . . 

. Mar. 174 8. /fr* 

Mar. 191. 
Kath. 101. 
Kath. 109. T 

Mar. 38. 

Petr. 18. 

Aeg. 76. 
Joh. 36. 
Jak. 70. 

H.G. 30. 
Kath. 64. 

Mar. 194. 
Mar. 56. 
Kath. 13. 
Mar. 155. 
Kath. 94. 
Kath. 62. 

Mar. 179. 

Mar. 193. 
Jak. 82. 

Joh. 12. 
Dom. 20. 
Mar. 106. 
Jak. 64. 

Petr. 73. 
Mar. 76. 
Mar. 31. 
Petr. 786. 
Kath. 47. 
Mar. 69 
Jak. 54. 

Kath. 163. 
Mar. 94. 
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Weltner, Joh. Nic., 
Margar Mar. 149. 

Wessel, Mich Mar. 70. 
— Jochim .... Jak. 2. 
— Anna, Wappen . . Petr. 2 

Westhoff, Herm., Pastor 
an S. Jakobi . - Kath. 126. 

v. Werke, Thomas, auf 
Trenthorst, Wappen Aeg. 22. 

v. Wickede, Wiickede, Eli- 
sabeth verehel. Lüne- 
burg, Wappen, Gott- 
schalk  Mar. 74. 

— Gottschalk, Bgm., 
Thomas .... Mar. 147. 

— Gottschalk,Rm.,Mag- 
dal Aeg. 77. 

— Druda, Wappen . . Kath. 100. 
— Wappen .... Mar. 97. 

Wide..., Reimar, Petro- 
nell«  HG. 1. 

Wiepert, Jak Jak. 41. 
Wigerinck, Gotthard, Wap- 

pen, Anna, Wappen?, 
Anna, Anna. . . Mar. 182. 

Wilde, Joh. Joch. . . Mar. 34. 
Wildtfanck, Carl Gottfried Kath. 102. 

— Wwe Kath. 149. 
Wilcken, Heinr Kath 142. 

— Jakob HG. 33. 
Willens, Nie Mar. 79. 
Wille, Hans .... Kath. 67. 
Willebrand, Joh.Christoph 

d. ä. . . Jak. 45.v 

Winckelman, Levin . . Jak. 52. 
Winter, Gerh., Mag. 

Senior et paetor an 
S. Jakobi . . . Jak. 7. 

— Schnieder, Anna. . Aeg. 53. 
Wipert s. Wiepert. 
Wisser, Hans .... Jak. 31. 
Wytik, Wytyk, Joh., n. . Petr. 12. 

— Joh,Gertr.,Wobbeke Petr. 83. 
— Wappen .... Kath. 153. 

Witte, Peter .... Petr. 20 6. 
Kort Kath. 89. 

Wittenborg, Anna . . Dom. 8. 
Wlomc, Arnold, Gertr. . Mar. 190. 
Wohlert, n Jak.24«. 
Wöhrman, Jürgen . . Mar. 4.112. 
Wolfram s. Wulfram 
Wvldt, Heinr Kath. 34- 

— Hesnr., Rm . . . Kath. 46. " 
— Hesnr Kath. 48." 
— Herm Kath. 58.v 

Wolter, Mich Mar. 131. 
Wolters, A. F. A. . . Mar. 26. 

— Margar. verehel. 
Fischer Mar. 141. 

— Jürgen .... Jak. 23 A. * 
Wolterstorsf, Hans . . Petr. 75. 
Wraetz, Joch Mar. 99. 
Wrede, Joh Petr. 780. 
Wulff, Mag. Herm. . . Mar. 36. 

— Jakob Mar. 157. 
— Hans Peter . . . Aeg. 58- 
— Mechthild, Äbtissin . Joh. 38. 
— Burchard .... Kath. 60. * 
— Christina, Conven- 

tualin Kath. 101. 
— Joh., Anna, Otto 

Heinr.. Magdal. 
Dorath Kath. 112. " 

Wulfram, Wolfram, Hans, 
Anna Petr. 84. 

Zaehn, Kathar. Elsabe 
verehel. Schultz . . Dom. 7. 

Zangen (0a«. obl.), Hans 
Wilh., Merk . . . Kath. 17. ^ 

Ziegler, Samuel . . . Jak. 4. 
— Martin .... Aeg. 64. 

Ziegra, David .... Jak. 40. 
Zitschke, Jürgen . . . Kath. 138. 

d. Nach Bornamen. 
A. ©.: K. 
A. F. A. Wolters. 
A. H.: B. 
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Achatius ©artor. 
Adam Bohmgarn. 
Adam Heinrich Möllenhoff. 
Adde Bernhard Burghard. 
Adelheid, Alheyd (vgl. Taleke) Brömse, 

Worum, Nortman, v Schcpenstede. 
Adolff Brüning. 
Adolf Friedrich Lunau. 
Adolf Jürgen Haversaat. 
Adrian Hacks, Müller. 
Aegidius Christian Kühl. 
Agneta Christina Adam verehel. 

Siemens. 
Alberg Helle. 
Albert Baleman, Buchau, Cleuer, 

Nihus, v. P .... 
Albrecht Lüders. 
Alert Kock. 
Alexander Küsel, Lüneborch. 
Alexander Hieronymus Glase. 
Andreas, Andreaß (Jak. 53) Andersen, 

Busman, Erich, Falck, Humborch, 
Klemeke, Cornilsen, Lange, Petersen, 
Rehtwifch, Ritter, Tisen. 

Andreas Heinrich Schele. 
Anholdt Gotten. 
Anna, Anneke Albrecht, Black (verehel. 

Schlüters, Bödker, Ebeling (verehel. 
Meyer!, Engelman, Grube, Gruwel, 
Htntze, Hegesang, v. Höveln (geb. 
Schillings, Howe, v. Calven, v. Cam- 
penholth, Kynckel, Kreffting, Kremer, 
Lütkcns, Meckclenborch, Meyer (geb. 
Ebeling), Olderogge, Roslts, Schil- 
ling (verehel. v. Höveln), Schlüter 
(geb. Black), Schonman, Schröder, 
Stersche, Water..., Wessel, Wige- 
rinck, Winter, Wittenborg, Wulff, 
Wulfram. nn. Kath. 84. 123. 

Anna Christiua Bielen, Gren verehel. 
Reimers. 

Anna Dorothea Lüdeman. 
Anna Elisabeth Trappe. 
Anna Elsabe Schacht. 

Anna Katharina Richertz, Schultz ver- 
ehel. Althoff. 

Anna Magdalena Boldt, Seseman, 
Banselau. 

Anna Margareta Hornung verehel. 
Fargau. 

Anna Maria Knak, Koch verehel. 
Ahrens. 

Anna Regina Laffrentz. 
Anthoni Backhus. 
Antohn Ernst Günter. 
Arnd, Arndt, Arend, Arendt Auders- 

sen, Eheman, Hering, v. Köllen, 
Schinkel. 

Arnold Bonnus, Hvveman, Jsselhorst, 
Wlome. 

Aßmus, Asmus Boeckmau, Dragun. 
August, Augustin Götze, Conradus, 

Plaht. 
August Christtan Schramm. 
B. : W. 
Baltzer Bruns, Lutke, Uteken? 
Barbara v. Deventcr, venv. Borchwart 

verehel. Struck. 
Bartholomäus, Bartholomewes Diede- 

richsen, Manpcl. 
Benedicta v. Scimece verehel. v Scaghc. 
Benyamin Meinertz. 
Bernhard, Bereut, Berendt Basedow, 

Fram, Frese, Gunterman, Haleholt- 
scho, Jacobi, Kordes, Krechting, 
Ryls, Schmidt, Timmerman. 

Bernhard Heinrich Stoltersoht. 
Berthold v. Holthusen. 
Bertram, Bartrani Lüneborch, Mor- 

newech. 
Borchard s. Burchart. 
Brun Haleholtscho, Hvveman, Sttuve, 

v. Warendorp. 
Burchart, Borchard, Borchert, Borchcrtt 

v. Holthusen, Lüders, Wulff. 
C A. Niemann. 
C. M.: K. 
C. W.: P. 
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Cecilia Balhorn, Boye. 
Christ. Drunckmöller. 
Christtan (vgl. Karsten):- Barven, 

Groffweg, Gnhde, v Höveln, Lexow, 
Muhl, Reimers, Schumann, See- 
mann, Spiring. 

Christian Gottfried Donatius. 
Christian Wilhelm Brandt, Mühlrath. 
Christina, Christicne, Stina? (Petr. 29) 

Albrecht (verehel. Münder), Hintz, 
v. Kenrpen, Münder (geb. Albrecht), 
Schmidt, Schröder, Siemers, Slup, 
Stoltersoht, Wulff. 

Christina Dorothea Jacubse» verehel. 
Jappe. 

Christoph, — pher, — pfer (Sieg. 30), 
—ffer, —ff Aldach, Awerber, Gel- 
des, Jacobsen, Mahlen, Meier, 
v. Neukirchen, Rese, Rhon, Röhr, 
Schultze, Vanselau, Warmbvlt. 

Christoph Bartholomäus Koch. 
Christoph Mathias Burck. 
Cpieke Swen. 
Clemencia, Äbtissin Joh. 30. 
D. H. Pincier. 
D. L. Richter. 
Daniel Bohnhoff, Jacobi, Meltzer. 
Danckwert Paschen. 
David, Davied, Davidt Dethleves, 

Hvnstede, Ziegra. 
David Andreas Eckermann 
David Ernst Lossii. 
Detlef, —leff. Dehtleff, —loff Blöckcr, 

Flöthe, Froboes, Schonmann, Schöu- 
man. 

Detlef Nicplous Stresow. 
Dietrich, Didcrick, Diederich, Tidcric : 

(Sott). 44), Theodericus, Dirich 
(Aeg. 38), Dirick. Dirck ? (Dom. 11), 
Drick (Kath. 47) Bödtger, Bremer, 
Degener, Ebele, Giltteman, Graven- 
stedc, Grelle, v. Hamme, Hvolt, 
Loeff, Lüttesoget, Mcinsman, Rosst), 
Schultz, Vorrad, ... lant Grün- 

der einer Kapelle (od. Bicarei) 
Kath. 44. 

Dietrich Gottfried Lamprecht. 
Dietrich Jürgen Qualinan. 
Ditniar Schnlhop. 
Dorothea, Dorathea, Dorthin Bohn- 

hoff verehel. Bötticher, Dives ver- 
ehel. Grüter, v. Hamme, Herzberg, 
v. Lengerken, Riesenbarg. 

Dorothea Magdalena Sieben verehel. 
Lang 

Druda v. P  verehel. v. Atten- 
dorn, Slüters, v. Wickede. 

Eberhard, Evert, Everdt Flegc, Hale- 
holtscho, Hinkel, Hinkeldey. 

Eylrame, Nonne Joh. 29. 
Elert Stolle. 
Eelias Markus. 
Elisabeth (vgl. Telse, Telseke, Elsabc, 

Lisebet) Berck (geb. Möller), Silber- 
deck, Black, Brandt, Brömsc, v. Essen, 
Hertze, Hogehus, Holmans, Klingen- 
berg . Kröpelin, Lüneburg (geb. 
v. Wickede), Meier, Möller (verehel. 
Berck) Rede. her?, Salige, v. Waren- 
dorp, v. Wickede (verehel. Lüneburg). 

Elsabe, Elsebe Billingshusen geb. 
v. Buchwald, Buckes, Jacobs, 
Constin, Lossien, Potkom, Pro- 
vustinck, Peterssen verehel. Rnlle.., 
Schmidt. 

Engel Behn, Bone, Knoop. 
Enochus Svantenius. 
Ereilst Leffst. 
Erich Krummedyk. 
Eva, Efa Harmsen, ... gella Äbtissin 

Joh. 31. 
Evert s. Eberhard. 
Frans n. Mar. 17t> K. 
Frantz (Fra ns) Hinrich (Henrich) Brandt, 

Pauli, Siedmaun. 
Frantz Matthias Schweymer. 
Frederick, -ich Kortzack, Tollener. 
Friedrich Thomas Schüll. 
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Gabriel Lübcke, Olderogge. 
Georg (vgl. Jürgen) Gruwel, v. Len- 

gerkcn, v. Lossen. 
Georg Christian Gre.... 
Georg Friederich Stintzing. 
Georg Heinrich Götze. 
Georg Herman Richertz. 
Georg Veit Binder. 
Georg Wilhelm Rhueden. 
Gerhard, Gerdt, Gert Blanckenmeier, 

Cymes, Castorpp, Cortinck, Münter, 
Odesloe, v. Oscde, Rode, Role, 
Schröder, v. Senden. Turan, Bogt, 
Winter, n. Mar. 38. 

Gertrud, Gerdrut, Gärdrut (Petr 67) 
v. Bühren, Busman, Cetewer, Ger- 
mer, Goessen. Hoveinan, Clotecowe. 
Lüneburg, Mentze, Role, Sasferan, 
Vorrad, Wytyk, Wlvine. 

Gesche, Geske, Geseke Bere, Castorpp, 
Otzen. Parcham, n. Petr. 79 F. 

Gödert v. Höveln. 
Götke Stolle. 
Gottfried Beisner. 
Gottsried Ludwig Mett. 
Gotthard Bielau. v.Höveln, Wigcrinck. 
Gottlieb Knust. 
Gottschalk v Bcllin, v. Warendorp. 
Greteke, Gretke (vgl. Margareta) Boye 

verehel. Grashof, Hutterock, Mölner, 
Northof, ...sie Kalt,. 22, n. 
Aeg. 58. 

H. W. Gättens. 
Hans. Hanß (vgl. Johann, Henning) 

Albers, Badendick, v. d. Bekc, 
Bickels, Boy, Borchmart, Busch, 
Degetow, Dencker, Emmerman, 
Enacke, Focke, Haan, Hanson, Havek, 
Hcnninges, Hernia. . ., Hutterock, 
Jacops. Jamps, Klooflock, thor 
Klus, Knak, Krohn, (Lüders, Petr.79), 
Möller, Nissen, Odinghe, Pahrman, 
Peters, Petersen, Reimers, Ruuip, 
Schriver, Schröder, Sehma», v. Sen- 

Ztschr. d. B. s. L. ®. vni, 1. 

den, Smet, Stake, Tydemans, 
Treuman?, Ulm, Bese, Wegener, 
Wille, Wisser, Wolterstorff, Wolfram, 
. . . erman Kath. 68, . . . ste 
Kath. 22. 

Hans Bernhard Ludwig Lembke. 
Hans Cyristopher Piehl. 
Hans Heinrich Bremer, Kaselau. 
Hanß Jacob Teßmer. 
Hans Peter Wulff. 
Hans Wilhelm Zangen. 
Hartman Pepersak. 
Hartwig v. Stilen, Stoot. 
Hartlvig Heinrich Schaffer. 
Hedewig Christina Gundlach geb.Gre.... 
Heiderick Walekainp. 
Heylewigis Salingc. 
Heinrich, Heinric (Jak. 75 A), Henrich, 

Hinrich, Hinrik Albrecht, Aucheberch?, 
Ausborn, Baleman, Beyer, Billings- 
huse», Blomenbard, Boldt, Bossel, 
Brasch, Brömse, Brüningk, Ebeling, 
Ehrich, v. Engeiun, Gercke, Grüter, 
Hagen, Hasse, Haveman, Haversadt, 
Heincken, Hinkeldey, Hogesanck, Howe, 
Jacops, Junghe, Kahl, v. Calven, 
Kastorp, Kerl?, Knees. Koeneke, 
Constin, Kordes, Krellenberg, Kunse, 
Ladehoff, de Lapide, Lüdeinan, 
Luneborch, v. Manen, Meins, 
Mester, Michael, Möller. Nauw, 
Papendorp, Paschen, Paschezat, 
Petersen, Pieter, Plaen, Pölckauw, 
Provustinck, Rölck, Rötkes, Rull, 
Sander, de Sca..., v. Scaghe, 
Schlüter, Schröder,Seseman,Sievers, 
Spiker, v. Stitcn, Stratc, Ulm, 
Vlynt, Voßbein, Wan. .., Wilcken, 
Woldt arck Kath. 43. 

Heinrich Christoph Begier. 
Hinrich Conrad Hornung. 
Heinrich Peter Pforthus. 
Helenbert Visbeke. 
Helenburgis Holt. 

1l 
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Helene Vinhagen. 
Hellen v. Lens. 
Henning kt>gl. Johann) Hakenholdt, 

Parcham. 
Herdeke Pleskvw. 
Herman, Hermen, Harman ?Dom. 8) 

Härmen <Mar. 143) v.Alcn, ».Allen, 
Beiger, Bere, Bilderbek, Bonnus, 
Brekewolt, Dencker, v. Dorne, 
Dubben, v. Ellinck, Engenhagen, 
thor Gest, Haleholtscho, Hintz, 
Huttcrock, Kremer, Meier, Palman, 
Petersen, Roeder, Schröder, v. Soft, 
v. Warendorp, Westhoff, Woldt, 
Wulff. 

Herman Daniel Bauert. 
Herman Detlef Schiffman. 
Herman Heinrich Scheel, Schröder. 
Herman Heinrich Andreas Grevesmühl. 
Hieronymus Stapel/ — -6. 
Hieronymus Amandus Bilderbeck. 
Hildcgundis Güstrow. 
Hilke Bremer. 
Hille v. Holthuien. 
Hubrecht v. Campenholth. 
I. A. Klinckfporn 
I. C. Plcssing vcrehel. Weyland. 
I. F. Bunge, Stoltenberg. 
I. G. F. Goeschen. 
I. I. Fürstenau. 
I. M. Ebel. 
I. N Lampe. 
I. P. Stein. 
Jacob, Jackup <Aeg. 39) Bremer, > 

Harder, Havema», Hertzberg, Cap- 
pelen, Mandorp, Peyers, Pesch, 
Pleskow, Rike, Sarnvw, Schötleler, 
Schröder, Spirinck, Stolterfotü, 
v. Tegel, Thile, Tiburtz, Wiepert, 
Wilcken, Wulf, n. Bischof von Ösel, 
Wappen Kath. 166. 1<>7. 

Jacob Christoph Lammertz. 
Jacob Leonhard Müller. 
Jaspar (vgl. Kaspar) Schulte. 

Ada Borrath, n. Kath. 151. 
Jeremias Brust 
Joachim, Jochim Balck, Balhorn, 

Batzwitz, Berens, Burmeüer. Detloff, 
Goldensee, Haveman,Carstens,Klepel, 
Kreutzfeldt, Kune Meckelenborch, 
Middendorf, Nieman, Oldenborch, 
Potkow, Pringnitz, Ramm, Reimers, 
Rode, Scharffenberg, Sligman, Struk, 
Tanck, Trappe. Wessel, Wraetz. 

Jochim Andreas Heinr. Ahrens. 
Joachim Christian Banselau. 
Joachim Friedrich Carstens, Leven- 

hagen. 
Jochim Gottlieb Ramm. 
Jochim Henrich Bödger, Booch, Vogel. 
Jochim Carl Dahlmann. 
Johann (vgl. Hans, Henning) Bauer, 

Bere, Bielen, Bonhosf, Bötticher, 
Brinckmann, Brakes, Brun, de 
Chnonenberghe, Danneman, Dar- 
sowe, Deterts, v. Dieck, Everding, 
Fischer, Fitzman, Gädert, Gädertz, 
Germer, Haase, v Horsten, Haversaht, 
Heinrichsen, Hertze, Hoppe, Hughen, 
Jentzsch, v. Jevere, v. Kempen, 
Kynckel, Klingenberg, Köhler, Con- 
radus, Crispin, Crummer, Kruse, 
Lembke, v. d. Lippe, Lüders, Lüne- 
borch, Meyer, Mölner, Monkdorff?, 
Rorthof, Pentz, Rickhvff, Ritters- 
Hausen, Roben, Salige, Schlave, 
Schnlop, Seger, Sperling, Stolten- 
berg, Stoltcrfoht, Tysen, Binhagen, 
Vogel. Wedenhof, Weygandt, Wytik, 
Wrede, Wulff, erwählter Bischof 
von Reval Kath. 167, Pastor an 
S. Aegidien Aeg. 4l, Goldschmid 
Petr. 74, nn. Kath. 13. 141. 

Johann Adam Reincken. 
Johann Adolf Hölttig. 
Johann Adolf Jacob Lüneburg. 
Johann Albrecht Suhrberg. 
Johann Anthon Kuhlmann. 
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Johann Arendt Rohkost. 
Johann Balthaser Sempivrt? 
Johann Berend Wahns. 
Johann^Christian Schramm. 
Johann Christoph Gunderman, Lang, 

Müller,-Walter, Wlllebrand. 
Johann Daniel Klett. 
Johann David Seybert. 
Johann Dietrich Beckmann, Doberich. 
Johann Friedrich ^Schacht, Schlick, 

Siemers, Ulst. 
Johann Georg Tausch. 
Johann Gottlieb Lütkens. 
Johann Heinrich Birnau, v. Bühren, 

Doll, Draguhn, Dreyer, Düster, 
Holternian, Hoppe, Kahser, Rahtkens, 
Rettich. 

Johann Herman Bartels, Techenlien. 
Johann Hieronimus Fargau. 
Johann Jacob Cvrnills, Serner. 
Johann Jochim Beckmann, Wilde. 
Johann Kaspar Boh. 
Johann Lorentz Otto. 
Johann Martin Lipenius. 
Johann Michel Schmidt. 
Johann Nicolaus Green, Karstens, 

Weltner. 
Johann Philip Lefever 
Johann Richard v. d. Hardt 
Johann Tobias Ree. 
Jost Alfesen, Köllner, Nöltingk, Wachen- 

dvrp. 
Jürgen, Jürgen lvgl. Georg) v. d. Bete, 

Drape, v.Doren, Grautoff, Hyddeker, 
Hinrichs, Jönscii. thorKlus, Knaak, 
Laffrentz, v Lengcrk, Luetkens Haust 
söhn, Mangel?, Ploges, Ripp, 
Schacht, Schele, Sieben, Spuise, 
Vanselau, Bolbrecht, Wöhrman, ! 
Wolters, Zitschke. 

Jürgen Albrecht Meier. 
Jürgen Christoffer Schtvarck 
Jürgen Hinrich Berner, Bielau, > 

Schröder. 

Jürgen Rudolf Strauch. 
Jürgen Tim Siemers. 
Carl v. Axen. 
Carl Gottfried Wildtsanck. 
Carsten. Karsten, Casten (Aeg. 45) 

Grube, Hasse, Hutterock, Pahder, 
Pasten, Scharbau, Schröder. 

Caspar, Casper (vgl. Jaspar) Bremer, 
Brüninck, v Deging, Hartz, Linden- 
berg, Reppenhagen, Roeck, Schutze. 

Katharina, Katherina, Katerina, Ka- 
trina, Kattrine, Calharina, Catrina, 
Chatrina (Mar. 151 A) Bonnus, 
Brüningk, Dibbert, Engenhagen, 
Euthie», Jamps, Klett, Ladehvff, 
v. Leven verehel. Lüneburg, Mangel, 
Marckus, Windelte, Papendorp, 
Pringnitz. v. d. Recke, Sander, 
Schriver, Severin, Strate, Strobuk, 
.. . arck Kath. 43. 

Katharina Elisabeth Seseman, Tesdorf 
verehel. Belhagen. 

Catharina Elsabe Zachn verehel. 
Schultz. 

Catharina Magdalena Lütgens verehel. 
Rump. 

Claes, Claus, Claives s. Nicolaus. 
Kohn Jochim Cordua. 
Conegnndis (vgl. Kunneke) v. Bremen. 
Konrad, Conrad v. Attenderne, Hasen- 

tien?, Hogehus, Kohpeis. 
Kort, Cort, Cordt Behn, Bödker, 

Dobbeler, v Doren, Schepenftedc 
Witte. 

Kuneke Overdyk. 
Kunneke (vgl. Conegundis) v. Calven. 
Cuno v. Segeberg. 
Lambert Pape (Sacerdvs). 
Levin, Levyn Brodersen, Winckelman. 
Lisebet Potkow. 
Lorentz, Lorens, Laurentz, Laurens, 

Laurencius Groen, Hage, Klen, 
Lebrade, Münter, Petersen, Prosch, 
Russe, Tinimerinan, Tücksen. 

11' 
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Lorentz Jürgen Meintz. 
Lucia f. Cyeke. 
Luder B. Campe. 
Ludolf B. b. Berdel, Bere, Klasen. 
Ludolph Heinrich Müller. 
Ludwig, Ludewich, Lodowyck (Kath.93) 

Krul, Leopoldus, Munte, Tile. 
Ludwig Philip Roeck. 
Lulke (männl. Born.) Brincknian. 
Lutte (weibl. Vorn.) Hutterock. 
M. E.: K. 
Magdalena, Maddelene Gilttemau, 

Lüdem-in, B. Wickede. 
Magdalena Dorathea Wulff. 
Magdalena Elisabeth Bauert oerehel. 

Haase. 
Magdalena Catharina Horneman ver- 

ehel. Müller. 
Magdalena Regina geb. Otte. 
Marcus, Markus Bielefeld, Burmester, 

Dibbert, Flügge, Klug, Martens, 
Ploen, Reimers, Rolffsen, Schwoll, 
n. Jak. 1. 

Marcus Hinrich Lange. 
Marcus V. Schwöll. 
Margareta, Mergrcta (Aeg. 59! vgl. 

Greteke) b. Allen, b. Budedorpe, 
B. Essen, Fischer (geb. Woltersen), 
v. Cosvelde, Krechting, Mecklenborg, 
Meins, Mester, Spiring, Blynt, 
Warncke, Wedenhof, Weltner, Wol- 
tersen (verehel. Fischer). 

Margreta Elisabeth v. Gössel geb. 
B. Lorentzen, Tiesenhusen vercüel. 
Schacht. 

Margaretha Gerdruth Mentze verehel. 
Tesdorf. 

Margretha Chatrina geb. Geertz ver- 
ehel. Meintz. 

Maria .Degener, Haussen, Münter, 
Nolte. 

Maria Elisabeth v. Melle verehel. 
Stein. 

Martin, Marten Adeler, Aldach, 

Bilderbeck, Klinckman, Clotecowe, 
Lammers, Lembke, Lindeman, Muir, 
Slup, Wake, Ziegler. 

Martin Ludolff Sehl. 
Mathias, Mnthies, Mattias, Matthias, 

Mathtys (Kath. 198) Bunge, Köpens, 
Cruse, Lütkens, Roeck, Osterman, 
Pavels, Schumacher, Schüneman, 
Swentoves, v  Dominikaner 
Dom. 10. 

Matthies Ausoerius Mebius. 
Matthias Friedrich Klüver. 
Matthias Heinrich Lütkens. 
Matthäus (vgl. Tewesl Pakebusch, 

Ralatz, Rodde. 
Mechthild (vgl. Mette) Schulhop, 

Segeberg, Wulf. 
Meinhard Claßen. 
Meynrich Mornewech. 
Melcher Farchke, Lohman. 
Meno Paul...? 
Meno Peter Maack. 
Mette vgl. Mechthild) Plönnies, n. 

Äbtissin Joh. 43. 
Mettekc, Metke Ivgl Mette u. Mechthild) 

Bere, n. Kath. 21. 
Michel, Mychel Rygebur, Sntthof, 

Wessel, Wolter. 
Moritz, Morizt v. Gerden, Cappelle, 

Lüders. 
N. I. Harder. 
Nicolaus, - Claus, Clawes, Claes 

iAeg. 66) Beeck, Best, Bielefeld, 
Boye, Brömse, Brüning, Frame, 
Hanneken, Hon, C.... el, Carstens, 
b. Calven, Münsterman, Reitman, 
Nyekerke, Petri, Severin, Steinfeld, 
Thomallen, Timme, Vytgo?, Wil- 
lens, n., Wappen Mar. 74. Jak. 1. 

Nicolaus Jürgen Böckmann. 
Claus Wilhelm v. Bremen. 
Otto Bilefeldt, v. Budedorpe, Kluwi- 

tasch, Tiesenhusen. 
Otto Hinrich Wulff. 
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Paul, Pawel Albrecht, Hagen, Hintze, 
Neucrantz, Potkow, Rahtgens, 
Ritefahget. 

Peter, Petter Aldach, Bielfeldt, 
Christiani, v. Embreca, Frobose, 
Hanssen, Knoop, Kolbeck, Lebrade, 
Lemke, d. Mehren,, Ortman, Pahr- 
man, Peters, Rahtgebcr, Reinek, 
Riesenbarg, Roeder, 8. Scheven (?), 
Schröder, Stal, Timmerman, Witte, 

n. Peter Joppe. 
Peter Heinrich Tetzdorff. 
Peter Johann Knick. 
Peter Michael Evers. 
Petronella, Pitronella Wide...,, n 

Nonne Joh. 29. 
Philipp Mertz, Weis. 
Philipp Christoph Lang. 
Philipp Ludwig Spener. 
Pitronella s. Petronella. 
R. M. Gveschen. 
Reimar Wide.... 
Reinholl Harms. 
Richart, Richert v. d. Hart, Reifman. 
Richmoth Kleuer. 
Ryxa v. Älen. 
Rolf, Rolfs, Roleff Blanckenmeier, 

Grube, Harmsen. 
Rötgert v- Deventer. 
Sadia Suren. 
Salome Lutke. 
Samuel Burmeister, Ziegler. 
Sara Humborch. 
Schweder Winter. 
Zeghebode Crispin. 
Siegfried Slucup. 
Simon Batz, Riete, Schröder. 
Sophia, Soffeke v. Allen, Mandorp, 

Warmbolt. 
Stephan, Steffan Bubach, Kock. 
Stina s. Christine. 
Taleke <vgl. Adelheid) Kastorp, Monk- 

dorff? 
Telse, Telske, Telseke (vgl. Elisabeth, 

Elsabe) Beckers, Ghendena (geb. 
Lüneborch,, v. d. Horst, Lüneborch 
(verehel. Ghendena), Oding, Bese?, 
Warendorp. 

Tewes (vgl. Matthäus) Bremer. 
Thiedeinan s. Tideman. 

i Thomas Gestering?, Lüneborch, Lütkens, 
v. Wetke, Wickede. 

Thomas Friedrich Carstens. 
Tideman v. Allen, Berck. 
Ties Kasehe. 
Tilsman Eggeradt. 
Tobias Hvrneman. 
Ulrich Rycheher. 
Utikkar Vaget. 
Valentin, Falentin Knak, Fogeler. 
Browin v. Attenderne. 
W.... Goldoghe. 
Warner s. Werner. 
Wedele Warendorp. 
Wenemar Overdyk. 
Werner, Warner Billingshusen, Groen. 
Wessel v. Jerusalem, 

j Wychmod Christian!. 
Wilhelm, Willem, Guilielmus Am..er, 

Dillmann, Gansslandt, v. Calven, 
Kreutzman, Rutenius, v. Warendorp. 

Wilhelm Heinrich Fürstenau. 
Wilhelm Carl Krupp. 
Willemut Odesloe. 
Windelburg Pleskow, de Ponte. 
Windelke (Siverdes). 
Wobbe, Wobbeke Junghe, Struve, 

Wytyk, n. Mar. 115. 
Wolderadis v. Warendorp. 
Zacharias Kniller. 

c. Nach Ständen. 
Äbtissinnen s. Geistliche. 
Apotheker: Hartwig Stoot. 
Archidiakon s. Geistliche. 
Bäcker: Melcher Farchkc, Jaspar 

Schulte, Marten Wake. 
— Weiß- u. Festbäckergesellen: Dom.16. 
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Bischöfe s, Geistliche. 
Buchhändler: Jochim Balhorn. 
Bürgermeister s. Rathsmitglieder. 
Conventualin von S. Katharinen: 

Christina Wulf. 
Doctoren beider Rechte: Simon 

Batz, Joh. Brokes, Joh. v. Dieck, 
Christoph Gerdes, Joh. Adolf 
Hölttig, Joh. Martin Lipenius, 
Heinrich Michael. 

— der Medicin: Hans Bernhard 
Ludwig Lembke, (Nie. Hannekei», 
Joh. Georg Tausch. 

— der freien Künste: Simon 
Batz. 

— ohne Angabe der Facultät 
(und zum Th. zweifelhaft, da das 
d. auch als dominus verstanden 
werden sann): Heinr. Baleman,^ 
Joh. Fitzman, Georg Heinr. Götze 
Superintendent, Dietr. Gottfr. 
Lamprecht Rm, Paul Neucrantz, 
Meno Paul.Fr., Philipp Ludwig 
Spener, I. F. Stoltenberg?, 
Joachim Tank. 

Dominikaner s. Geistliche. 
Garbräter: Christoph Bartholom. 

Koch. 
Geistliche (vgl. Herren): 

Bischöfe von Oesel: Jakob. 
von Reval: Johann, elec- 

tus. 
von Schleswig: Helenbert 

Bisbeke. 
an S- Marien: 

Pastoren: M. Jak. Stolterfoth. 
Albert Baleman. 
M. Beruh. Krechting, 

Senior. 
Prediger: Heinrich Rölck,Senior. 

Gottfried Beisner. 
B i c a r : Joh. Danneman. 

an S. Jakobi: 
Pastoren: Peter Christiani. 

Mag. Gerh. Winter, 
Senior. 

Herm. Westhoff. 
Christoph Rhon. 
Georg Herm. Richertz, 

Senior. 
Archidiakon: I. P. Stein. 
Bicare: Joh. Roben. 

Jürgen Schele. 
an S. Petri: 

Pastoren: Mag. Gerh. Schröder. 
Casp. Lindenberg. 
AddeBernh.Burghard. 

V i c a r : Joh. Brun, 
an S. Aegidien: 

Pastor: Johann Aeg. 41. 
am Dome: 

B i c a r : Nic. Petri, 
am H. Geiste: 

B i c a r : Dietr. Hoolt. 
Dominikaner: 

Prior: Laurencius Lebrade. 
Subprior u. Visitator: Peter 

v. Emmerich (Em- 
breca). 

Brüder: Mathias v  
Peter Lebrade. 

S. Johannis-Kloster: 
Äbtissinnen: 

Clemencia, Eva .. gella, Alberg 
Helle, Windelburg v. d. Brügge 
(de Ponte), Adelheid Worum, 
Kunigunde v. Bremen, Jda 
Vorrath, Hildegunde v.Güstrow, 
Mechthild Wulf, Gertrud Saf- 
feran, Windelburg Pleskolv, 
Druda Slüters, Elisabeth Krö- 
pelin, Mette . . . ., Heilwig 
Salinge, Gertrud Hoveman, 
Adelheid Brömse, Christina 
v. Kempen, Elisabeth Salige, 
Mette Plönnies. 
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Nonnen: 
Ryxa o.SIlen, Helenburgis Holt. 
Mechthild Segeberg, Woldera- 
dis b. Warendorp, Eylrame, 
Petronilla. 

Kaplan: Joh. v. Jever. 
Vicar: Luder v. Campe. 
Schreiber: Nie. Petri. 
Pfründner: Nie. Ryekerke. 
krator curie: Joh. Darsowe. 

Pastor z» Pronstsorfs: 
Jakob Thile. 

Goldschn-iede: Heinr. Sander. 
Johann .... 

Herren: 0r. Heinrich Baleman(Rm.>, 
Adolf Brüning (Rm.), Kaspar 
v. Deging (Rm.), Herm. v. Dorne 
<Rm.>, Or. Joh. Fitzman, Heinr. 
Grüter (Rm.), Brun Haleholtscho, 
Eberhard Haleholtscho, Joh. Rich. 
v. d. Hardt, Gotth. v. Höveln 
(Rm.), Albert Klever (Rin.), Joy. 
Kruse (Rm.), Heinr. de Lapide, 
Georg v. Lengercken (Rm.), Nie. 
Münsterman, Heinr. Paschezat, 
Herm. Petersen (Rm.), Lorenz 
Petcrsen (Rm.), Ulr. Rycheher, 
Matthäus Rodde (Rm.), Joh. 
Schulhop, Joh. Stolterfoht, Tho- 
mas v. Wetke auf Trenthorst, 
Mattias n. Mar. 145. 

Hutstaffirer: Heinr. Petersen. 
Kapitän: Joh. Tobias Ree. 
Kaplan s. Geistliche. 
Kaufhändler: Heinr. Schlüter. 
Licenciaten beider Rechte: Joachim 

Friedr. Carstens, Alex. Hieran. 
Glase. 

Maurer: Heinr. Beyer. 
Nonnen s. Geistliche. 
Pastoren s. Geistliche. 
Pfründner im H. Geiste: Hans 

Schriver. 

Pfründner im S.Johannis-Kloster: 
Nie. Ryekerke. 

Physici: Or. Ni:. Hannekcn, Hans 
Bernh. Ludw. Lembke. 

Prediger s. Geistliche. 
Prior der Dominikaner s. Geistliche. 
Protonotar: Arnold Jsselhorst. 
Rath der Pommerschen Herzoge: 

Christoph v. Neukirchen. 
Rathsmitgliedcr: 

a) Bürgermeister: Herm.v.Allen,' 
Konr. v. Attenderne, Thiedeman 
Berck, Arnold Bonnus, Gotth. 
v. Höveln, Gotth. v. Höveln, 
Wilh. v. Calven, Joh. Klingen- 
berg, Alexander Lüneburg, Joh. 
Lüneburg, C. A. Niemann, Mat- 
thäus Pakebusch, Hartm. Pepersak, 
Jak. Pleskow, Heinr. Rull, Joh. 
Binhagen, Brun v. Warendorp, 
Brun v. Warendorp, Gotisch. 
Wickede. 

b) Rathmannen: Thiedeman v. 
Allen, (0r. Heinr. Baleman), Joh. 

1 Bere?Ludolf Bere, Andreas Bus- 
man, (Kaspar v. Deging), Joh. 
Heinr. Dreyer, (Herm. v. Dorne), 
Christoph Gerdes, (Heinr. Grüter), 
Georg Gruwet, (Gotth. v. Höveln), 
n. v. Calven, Heinr. v. Calven, 
Joach. Friedr. Carstens j. u. 1., 
Joh. v. Kempen, Joh. Kynckel, 
Joachim Klepel, (Alb. Klever), 
Joh. Clinghenbergh, n. Constantin, 
Heinr. Constantin, Joh^ Crispin, 
Ludwig Krul, Wilh. Karl Krupp, 
(Joh. Kruse), I)r. Dietr. Gottfr. 
Lamprecht, (Georg v. Lengerken), 
Joh Lüneborch, Joh. Lüneborch, 
Joh. Lüneborch, Adrian Müller, 
Wenemar Overdyk, Henning Par- 
cham, (Herm. Petersen), (Lorenz 
Petersen), (Matthäus Rodde), 
Joh. Salige, Heinr. v. Stilen 
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Gotisch, v. Belli», Dietr. Bor- 
rath, Gottschalk v, Warendorp, 
Wedeke ö. Warendorp, Wilh, 
o. Warendorp, Gotisch, v, Wickede, 
Heinr, Woldt, 

Rector der Schule zu S, Katharinen: 
Wilh. Rutenius, (Enochus Svan- 
tenius). 

Ritter: Erich Krummedik, Christoph 
v. Neukirchen. 

Schisser (vgl. Kapitän): Heinr.Bossel. 
Schonenfahrer ^Wappen): Mar.98. 
Schreiber des S.Johannis-Klosters: 

Nie. Petri. 
Sekretäre: Jol>, Heinrichsen, Joh. 

Conradus. "* 
Studiosus: Joh. Brinckman. 
Subprior der Dominikaner s. Geist- 

liche. 
Superintendenten s. Geistliche. 

Syndici: l)r. Simon Batz, Heinr. 
Michael j. u. <1., Thomas Friedr. 
Carstens. 

Bicare s. Geistliche. 
Visitator der Dominikaner s. Geist- 

liche. 
Wandschneider: Lambert Pape. 

Greveraden und Warneböcken 
Testament Mar. 75. 

Schonenfahrer (Wappen). . Mar. 98. 
Weiß- und Festbäckergesellen Dom. 16. 

Unbekannte Wappen: Mar. 13. 17. 
45. 74. 130. 145. 151 8. I. 
152. 174. 182. 183; Jak. 80; 
Pe». 4. 45. 79 F. G; Steg. 1; 
Joh. 41; Kath. 26. 31. 34. 149. 
168; H. G. 32. 

Lamm mit Fahne . . . Petr. 30. 
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III. 

Die Mauern und Thore Lübecks. 

Von Dr. C. Wehrmann. 
Vortrag, gehalten am 7. November 1893 in der Gesellschaft zur Beförderung 

gemeinnütziger Thätigkeit. 

lle Städte waren tut Mittelalter von Mauern und Thoren 
umgeben, welche Schutz gegen feindliche Angriffe und Neberfälle ge- 
währten, so daß friedlicher und gesicherter Verkehr in ihnen sich bilden 
konnte Lübecks Befestigung wird ursprünglich in Erdwällen bestanden 
haben, da Ziegelsteinbau hier zu der Zeit noch nicht bekannt war. 
Die erste Anwendung desselben geschah bei der Gründung des Doms 
im Jahre 1174. Aber schon im dreizehnten Jahrhundert hat man 
Mauern gebaut, zuerst an der Nordseite, tveil dort die Boden- 
beschaffenheit eine derartige Befestigung vorzugsweise nothwendig 
machte, zuletzt an der Trave.') - Nach und nach sind die Mauern 
bedeutend verstärkt. 1450 ist der Absalonsthurm am Hüxterthor 
gebaut, 1452 der sog. blaue Thurm bei der Beckergrube, der 
übrigens 1522 diesen Namen noch nicht hatte. Ein Thurm bei 
der Glockengießerstraße wird 1459 als bestehend erwähnt. In den 
Jahren 1466 bis 1479 ist das Holstenthor gebaut. 1462 hat der 
Rath, um den Bürgern die Anschaffung von Steinen nicht zu 
erschweren, eine eigene Ziegelei angelegt. Die Lübeckische Raths- 
chrouik, die dies berichtet, fügt hinzu, daß er damals viel an 
Mauern und Thürmen baute. Die Ziegelei lag jenseits der 
Einsiedelführe, abwärts von derselben, und ist bis 1772 in Betrieb 

Z Eine urkundliche Erwähnung der Travenmauer bei der 
Marlesgrube findet sich zuerst im Jahre 1269. Lüb. Ilrk.-Buch 
Th. 1, Nr. 313. 
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gewesen, mehrentheils verpachtet Zwischen der Einsiedelfähre und 
der Stadt lagen damals, schon seit 1316, die Ziegelhöse der Kirchen. 
Das Heilige Geist-Hospital, die Marien- und die Jakobi-Kirche 
hatten eigene Ziegelhöfe, die Dom-Kirche und die Petri-Kirche hatten 
einen gemeinschaftlich. 

Die Travenmauer war nach ihrer Vollendung 14 bis 15 Fuß 
hoch, an einzelnen Stellen 16 Fuß und ruhte auf einem sechs Fuß 
tiefen Fundament von Feldsteinen. Ihre Länge von der Esfengrube 
bis zum Marstall betrug etwa 6500 Fuß. Die Verbindung mit 
dein Hafen geschah durch Pforten, größere und kleinere, deren Zahl 
sich beständig inehrte, denn der Rath gestattete leicht auch einem 
einzelnen Bürger, namentlich einem Kaufmann, aus eigne Kosten 
sich eine Pforte a'nzulegen. Ein in, Jahre 1735 aufgemachtes 
Verzeichniß zählt im Ganzen 78 auf, später sind noch einige hinzu- 
gekoinmen. Die Schlüssel befanden sich theils in den Händen 
einzelner Hausbesitzer, denen sie anvertraut waren, theils in den 
Händen von Beamten, und es bestand eine Verpflichtung, die 
Pforten regelmäßig Abends zu schließeil und Morgens zu öffnen. 
Vernachlässigungen dieser Pflicht werden nicht selten gewesen sein. 

Als gegen die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts die Anlage 
der starken Wälle jenseits der Trave beendigt war, konnte die 
Mauer ihrem ursprünglichen Zwecke nicht mehr dienen. Mau lvird 
auf sie seitdem wohl weniger Sorgfalt verwandt haben, aber mcut 
behielt sie bei, und sie ivurde in mancherlei Weise benutzt. Insbesondere 
kanl sie den Eisenhändlern zu statten. Auf der Strecke vou der 
Holsteustraße bis zur Mengstraße stellten sie Eisenstangen daran 
auf und hatten auf diese Weise einen nahen, bequemen. einstweilen 
auch abgabefteien Lagerplatz dafür. Mit der Zeit aoer wurde die 
Mauer schwächer, vielleicht auch war sie an einzelnen Stellen zu stark 
belastet. Daß 1704 ein geringer Theil einstürzte, machte keinen 
Eindruck, er wurde wiederhergestellt. Nackt einem bedeutenderen 
Einsturz, 1732, bei welchein auch zwei Menschen, dänische Matrosen, 
den Tod fanden, griff der Senat ein. Indem er den Wiederaufbau 
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verfügte, verordnete er zugleich, daß die Tragfähigkeit der Mauer 
untersucht und berücksichtigt werden, die erneuerte Stelle jedoch zwei 
Jahre lang frei bleiben solle. Auch setzte er eine Abgabe für die 
Benutzung fest, sechs Pfennig für das Schiffpfund Hiesigen, einen 
Schilling für das Schiffpfund Fremden gehörenden Eisens. Daß 
die Kaufleute diejenigen Mauertheile, die sie benutzte», auf ihre 
Kosten unterhalten mußten, galt als selbstverständlich. Ein aber- 
maliger Einsturz 1750 machte wieder bedenklich und trug dazu bei, 
die Ansicht zu bilden, daß die Mauer schwach und unschön sei, daß 
sie den gegenüberliegenden Häusern nicht bloß alle Aussicht, sondern 
auch Licht und Luft nehine, daß sie den Verkehr erschwere. 1778 
beauftragte der Senat die Baubehörde mit einem Gutachten über 
den eventuellen Abbruch. In Folge dessen erstattete 1782 der 
Stadtbaumeister Soherr einen Bericht über Alles, was mit der 
Mauer in Verbindung stand, woraus sich ergab, daß von einem 
einfachen Wegbrechen nicht die Rede sein könne. 

Gleich an der Effengrube lag unmittelbar am Flusse das 
Schlachthaus der Freischlachter, bei Einsetzung dieses aus vier 
Personen bestehenden Amtes im Jahre 1636 vom Rathe erbaut, 
also öffentliches Eigenthum. Das Haus stand zwar für sich nicht 
in Verbindung mit der Mauer, aber an der Innenseite derselben 
hatte der Schlachter Thöl^sich ein eignes Gebäude errichtet st das er 
zwar zunächst zu eignen Zwecken benutzte, das aber, wenn das 
Schlachthaus reparirt wurde, zum Schlachten diente. Es ist bis zu 
Ende des Jahres 1823 in Gebrauch gewesen, daun wurde es als 
baufällig zum Abbruch verkauft. Weiterhin ivar das Gestade bis 
zur Pagönnienstraße in 183 sog. Holzrähme eingetheilt und an 
Holzhündler verpachtet. Große Vorrüthe von Brennholz waren 
dort aufgespeichert und die Mauer diente, da die Pforten des 
Nachts geschlossen blieben, als Schutz gegen Diebstahl. An der 
Innenseite lag der Petersgrube gegenüber ein großer Speicher, dem 
Weinhändler Brandt^und dem Zimmermeister Koop* gehörig, von 
ersterem zur Spülung und Aufbewahrung von Weinfässern, von 
letzterem zur Lagerung von Baumaterialien benutzt. Beide bezahlten 
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tut den Staat eine jährliche Grundhauer (Bodenrente). Dann 
folgte, wieder am Gestade, der Schuppen, in welchem die von 
Oldesloe gebrachten und die dahin bestimmten Güter niedergelegt 
wurden. Die Oldesloer Böter durften nur bis an die Brücke 
fahren, nicht hindurch. Daneben hatte der gegenüber wohnende 
Bäcker Augustin sich einen kleinen Garten angelegt. Am Eingang 
der Holstenbrücke standen stadtseitig zwei Thorpfeiler; an dem füd- 
lichen Pfeiler war das Haus des Zöllners angebaut, ein großes 
Hinderniß für den Berkehr, namentlich für die Wagen, die rasch 
von der spitzen Brücke herunterkommend hier eine scharfe Wendung 
nach rechts machen mußten, wenn sie nach einem Wirthshaus in der 
Marlesgrube fahren wollten.^ . 

An der nördlichen Seite der Brücke bis nach der Mengstraße 
hin wurde, wie schon erwähnt, die Mauer da, wo sie ftei war, von 
Kaufleuten benutzt, um Eisenstangen daran aufzustellen. Am * 
Gestade war zunächst der Brücke ein Hof, den ein gegenüber 
wohnender Karpfenhändler mit einem Zaun eingefaßt hatte und 
für sich benutzte. <yit einem daneben stehenden Schuppen wurden 
Feuerlöschapparate aufbewahrt, eine Spritze und Zubringer-Sch langen 
d. h. lederne Schläuche, letztere, damit sie nicht von Ratten angefressen 
würden, in eine Kiste gepackt. Dabei stand ein Kochhaus. Aus 
den im inneren Hafen liegenden Schiffen durfte bis zum Jahre 
1850 weder Feuer noch Licht gehalten werden, man mußte daher 
deu fremden Schiffsmannschaften in anderer Weise die Möglichkeit 
geben, sich Speise zu bereiten. Zu diesem Zwecke standen am dies- 
seitigen Ufer der Trave an der Mauer vier Kochhäuser, am 
jenseitigen Ufer ebensoviele. Sie waren so groß, daß mehrere 
Personen gleichzeitig kochen konnten, und wurden auch zum Kochen 
von Theer und Pech gebraucht. Auf das genannte Kochhaus folgten 
zwei Gartenplätze, die den Eigenthümern gegenüberstehender Häuser 
gehörten. Unter einem kurzen Schutzdach hingen Tragbahren für 
die Träger, und daneben war der Schauer der Rostocker Träger. 
Zwischen der Fisch, und Alfstraße waren die Schauer der Stockholmer- 
Träger, der Gevelschen oder Stangen-Träger, der Wismarschen 
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Jräger und der Bleihauer. Alle Arbeiter waren verpflichtet, sich 
an der Trave aufzuhalten, um auf Erfordern sogleich zur Hand zu 
sein; sie mußten daher dort einen Aufenthaltsort haben, in welchem 
sie auch ihr Arbeitsgerät, Bahren, Riemen, Taue, Karren und 
Anderes aufbewahren konnten Zwischen der Alf- und Mengstraße 
war eine öffentliche Waage, die niedere genannt,-') im Gegensatz 
zu der am Markt besindlichen oberen, ferner ein Kochhaus und ein 
den Novgorvdfahrern gehörender Schuppen zur Lagerung von 
russischen Waaren, Flachs und Hanf, und zum Aufenthalt der sog. 
Klosterträger. Zwischen der Mengstraße und Beckergrube war der- 
art, wo die aus Bordeaux kommenden Weine gelöscht wurden. Er 
hieß der Weinstaat, auch kurzweg der Staat, abgekürzt von 
Gestade. Da war also der Schuppen für die Weinschröter mit 
einem Zimmer für den Weinschreiber, außerdem ein Lokal für 
Kornträger und Kornmesser, damals zwei verschiedene Korporationen, 
ferner noch ein Schuppen der Rigafahrer zur Lagerung aus Riga 
kommender Waaren. Vor der Beckergrube stand der blaue Thurm, 
zugleich Krughaus und Wohnung für einen reitenden Diener. 
Darauf folgten nach der Fischergrube hin ein Schauer für die 
Heringspacker in zwei Abtheilungen, ferner ein Kvchhans, ein 
Schauer, das zur Zeit vermiethet wurde, die Wohnung eines 
reitenden Dieners, ein Spritzenhaus, in welchem die Spritze der 
Brauerzunft aufbewahrt wurde, endlich die sog. Bierprvbe mit 
Wohnung des Bierstechers. 4) Der Clemenstwiete gegenüber lag die 

2) Es gab ehemals eine große Menge Arbeiter-Korporationen 
mit verschiedenen Befugnissen; in Folge der Eisenbahnanlage wurden 
1852 zwölf derselben zu Einer Korporation vereinigt. 

3) Eine Waage an der Trave wird schon 1420 im Oberstadt- 
buch erwähnt. 

4) Zu den Waaren, die unter öffentlicher Aufsicht standen, 
gehörte auch das Bier, das im Mittelalter auch Versandtartikel war. 
Für das zur See ausgehende Bier ivar an der Trave der Ort, wo 
es geprüft wurde, ^ und der Beamte, der zu den einzelnen Brauern 
(sing, um die Fässer anzustechen und Proben herauszunehmen, hieß 
Bierstecher. Er behielt diesen Namen auch dann noch, als die Brauer es 
richtiger fanden, ihre Fässer selbst anzustechen und die Proben durch ihre 
Knechte zu schicken. Der Bierstecher war außerdem Bote der Brauerzunfl. 
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Wohnung eines reitenden Dieners. Unmittelbar neben der Bier- 
probe lag bei der Fischergrube ein 150 Fuß langer, auf beiden 
Seiten eingeftiedigter, am Ufer mit Bohlen versehener Platz, wo 
die aus Bergen kommenden Heringe gelöscht und bearbeitet und 
Heringstonnen, bisweilen auch andere Waaren aufbewahrt wurden. 
Er hieß die Heringskaje. Die Einftiedigung war 1670 gemacht, 
bis dahin hatte der Platz Heringsmarkt geheißen. Neben der 
Heringskaje lag zunächst ein kleiner Garten, dann für die hier 
vorhandene viel benutzte Fähre zur Überfahrt nach der Lastadie, die 
Mats fähre, ein Fährhaus, in der Regel Wohnung eines reitenden 
Dieners. Weiterhin nach dem Burgthor zu gab es mehrere ähnliche 
Anlagen, das letzte war das Bäumerhaus, das halb am Ufer, 
halb auf Pfählen im Flusse lag. Die Mauer ging noch eine 
Strecke weiter. Gegenüber lag ein altes öffentliches Gebäude, 
Arsenal genannt, zur Zeit als Lagerraum für Salz und von der 
Baubehörde als Jnventarienschuppen benutzt. 'Dieben diesem Gebäude 
ging die Marstallshöhe bis auf die Straße hinab. Aufwärts ging 
ein für Wagen kaum fahrbarer Weg, der in der Regel durch eine 
große Pforte verschlossen blieb, für Fußgänger war ein schmaler 
Weg bei Tage offen: die Straße war hier so eng, daß ein Wagen 
nicht Raum hatte, zu wenden. 

An der innern Seite der Mauer hingen nach einer Verordnung 
des Raths von l76l an mehreren Stellen unter einem kurzen 
Schutzdach Brandleitern und Brandhaken, um bei Feuersbrünsten 
rasch zur Hand zu sein. Im Flusse unmittelbar am Ufer befand, 
sich eine Anzahl Schlamm- oder Moddekisten, in welche Gossen oder 
Abzugskanäle einmündeten, auch sonst Mvdde hineingeschüttet werden 
konnte. Sie standen unter Aufsicht der Baubehörde, welche sie auch 
reinigen ließ. Endlich fand sich noch an der Mauer, theils inner- 
halb, theils außerhalb, eine Anzahl Schmutz (Dreck-) listen Man 
warf Kehricht und andere Abfälle aus den Häusern beliebig hinein, 
und die Gärtner, die mit Wagen in die Stadt kamen, leerten sie 
gelegentlich. Der Senat regelte dies Verfahren durch eine im 
Jahre 1786 erlassene Ordnung. 
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Der Baubehörde mußten die Verhältnisse in, Einzelnen bekannt 
sein. Als sie sie in einem Berichte des Stadtbaumeisters zusammen- 
gestellt fand, fehlte es ihr an Muth, in so Vielerlei einzugreifen 
und es zu ordnen, auch scheute sie die voraussichtlich damit ver- 
bundenen Kosten. Der Ingenieur und Artillerielieutenant Gerives.*?^^^ 
der eine noch vorhandene Spezialkarte des ganzen stadtfeitigen 
Flußufers angefertigt hat, war entgegengesetzter Ansicht. Er hielt 
die Wegnahme der Mauer für nöthig, auch thunlich. Der Senat 
aber entschied sich für die Auffassung der Behörde und trug ihr am 
15. März 1783 nur auf, die Mauer, soweit thunlich, einige Fuß 
niedriger und einen Fuß weniger stark zu machen. 

Die Sache ruhte nun lange. Die Mauer wurde baufälliger 
und bedurfte vielfach der Stützen. Der Wunsch, daß sie weg- 
genommen werden möge, wurde allgemein, und 1802 richtete die 
Bürgerschaft einen Antrag auf Wegnahme des Theils von der 
Engelsgrube bis zum Bäumerhause an den Senat. Dieser konnte 
sich nicht entschließen. Als aber 1805 ein Stück wirklich einstürzte, 
befahl er, es nicht wieder aufzubauen, und verfügte bei sichtlich 
zunehmender Baufälligkeit der Mauer am 22 April 1809, daß da- 
zwischen der Matsfähre und dem Bäumerhause liegende Theil weg- 
gebrochen werde Das geschah, soweit nicht Rücksicht auf Privat- 
Verhältnisse Grund wurde, Einzelnes »och stehen zu lasse». Man 
war damals der Meinung, daß die Baufälligkeit der Mauer durch 
muthwillige Hände befördert werde. 1815 scbickte die Baubehörde 
sich an, zivischeu der Fisch, und Brauustraße ein Stück, das nicht 
mehr halten zu wollen schien, abzubrechen. Da regten sich die 
Eisenhändler wieder. Sie fürchteten, die Stützen für ihre Eisen- 
stangen zu verlieren, und glaubten doch ein Recht darauf zu haben, 
da sie eine Abgabe dafür bezahlten. Die Bürgerschaft wünschte 
zwar ebenfalls den Abbruch der Mauer; als sie aber von dem 
Gesuch der Eisenhändler Kenntniß erhielt, unterstützte sie dasselbe, 
hervorhebend, daß nichts geschehen dürfe, was einen wesentlichen 
Handelszweig benachtheilige. Diese Rücksicht ivar entscheidend. Der 
übrige Theil der Mauer, soweit er noch vorhanden war, von der 
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Efsengrube bis zur Depeuau und von der Brauustraße bis zur 
Engelsgrube, init Ausnahme einer Strecke bei der Fischstraße und 
Alfstraße, au welcher gerade Eisen aufgestellt >var, wurde im Mai 
1618 öffentlich zum Abbruch verkauft und verschivand in den 
nächsten Monaten. Mit den bei den Anbauten betheiligten Korpo- 
rationen und Privatpersonen hatte man sich fast durchweg ohne 
Schwierigkeit geeinigt, und Manches, was nicht wohl entbehrt und 
zur Zeit nicht ersetzt werden konnte, blieb vorläufig noch erhalten, 
sav war unter anderm der Fall mit der Heringskaje, die unmittelbar 
am Wasser stand und das ganze Gestade einnahm. Sie hat nicht 
lange mehr bestanden. Ihre Baufälligkeit wurde so groß, daß 
zuletzt Niemand ohne Gefahr in ihr arbeiten konnte. Als man 
dies erkannte, wurde sie 1834 abgebrochen und der Platz geebnet 
Der blaue Thurm blieb länger stehen. Zunächst n.ußte er mehrere 
anderswo entfernte Trägerlokale in Anbauten aufnehmen. Ein 
Gesuch der Bewohner der Beckergrube um Wegnahme, 1844 fand 
keine Erhörung. Erst 1853, als ein Schienenstrang am rechten 
Travenufer gelegt werden sollte, war er ein unbedingt wegzu- 
räumendes Hinderniß. Da die Kosten des Abbruchs voraussichtlich 
bedeutender sein mußten als der Werth des zu gewinnenden ' 
Materials, wurde er der Eisenbahugesellschaft unentgeltlich über- 
lassen^ Gleichzeitig verschwanden auch die Kochhäuser. 

Für den Theil der Trave südlich von der Holsteubrücke war 
durch den Abbruch der Mauer wenig gewonnen, denn von der 
Efsengrube bis zur Petersgrube erhielt sich noch ein ausgedehntes- 
^ager von Brennholz, Mauersteinen und Schiffsutensilien. Eine 
Beschwerde der Anwohner lenkte endlich die Aufmerksamkeit der 
Behörde darauf, und es wurde dann im Februar 1856 von Senat 
und Bürgerausschuß der Beschluß gefaßt, daß diese Art der 
Benutzung gänzlich aufhören inüsse. Man gab aber den Eigen- 
thümern Frist bis zun, 1 Mai 1857, für andere Lagerplätze zu 
sorgen. Stoch länger stand mit Bewilligung der Behörde der von 
der Weinhandlung Brandt benutzte Schuppen; erst nach dem Auf- 
boren dieser Handlung ist er, im Jahre 1800, iveggenommen. 
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Seitdem ist das Gestade mit Bäumen bepflanzt, und die ganze 
Häuserreihe bietet nun einen freundlichen Anblick. 

Das den Verkehr in hohem Grade hindernde Zöllnerhaus an 
der Brücke ist nebst einem angrenzenden Stück Mauer und den 
beiden Thorpfeilern 1827 weggeräumt worden. 

lim den Wünschen und Bedürfnissen der Eisenhändler entgegen- 
zukommen, faßte man den Plan, sogenannte Böcke nach dem Vorbild 
anderer Städte zu errichten, d. h. Kreuzbalken, die aus hinlänglich 
hohen und starken Holzgestellen ruhten. Der Baumeister Börm 
legte 1825, Plan und Kostenanschlag zu sechs größeren und zwei 
kleineren Böcken vor, jeder der größeren sollte 1000 Schifsspfund, 
jeder der kleineren 500 Schifsspfund tragen können — es war also 
für 7000 Schifsspfund Raum Die Kosten betrugen nahe an 
4000 mßl. Der Plan fand Beifall, kam aber nicht zur Ausführung. 
Die Bürgerschaft wollte zur Verwaltung dieser Angelegenheit, auch 
zur Erhebung der Abgabe eine eigene Behörde aus ihrer Mitte 
selbst einsetzen. Das würde unausbleiblich Konflikte mit anderen 
Behörden zur Folge gehabt haben, und es war nicht darauf einzu- 
gehen. So blieb die Sache liegen Das Eisen wurde nach wie 
vor an die Mauer gestellt, jetzt ohne daß eine Abgabe dafür bezahlt 
wurde, so lange bis endlich — die Mauer selbst ein Ende machte. 
Nachdeni ein baufällig gewordener Sturzbogen über dem Durchgänge 
unterhalb der Alfstraße »och zur rechten Zeit 1847 weggenommen 
war, brach am 16. Juni 1840 Nachmittags 3 Uhr ein Theil 
zwischen der Holstenstraße und Braunstraße zusammen, glücklicher- 
weise ohne weiteren Schaden anzurichten. Es war klar, daß man sich 
einem ähnlichen Vorgang nicht nochmals aussetzen durfte. Thunlichst 
rasch wurden die noch übrigen Theile von der Braunstraße bis zur 
Engelsgrube, so >veit sie noch standen, zum Abbruch verkauft und 
weggenommen. Den Eisenhändlern gab man, uni augenblicklichen 
Verlegenheiten vorzubeugen, die Erlaubniß, bis zu Ende des Jahres 
das Gestade selbst als Lagerplatz zu benutzen. 

Das linke, westliche Ufer der Trave hieß — man kann kaum 
sagen heißt — die Lastadie. Die. Bezeichnung kommt meines 

Ztschr. d. B. s. L. G. VIII, 1. 12 
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3Bifien§ außer in Lübeck nur noch in wenigen alten Ostseestädten 
vor; hier ist der Name uralt. Schon in der ältesten Stadtrechnung, 
die wir noch haben, vom Jahre 1421, findet sich eine Abgabe von 
der Lastadie, und im Jahre 1457 ivird im Niederstadtbuch der 
Platz als Schiffsbauplatz erwähnt und lastagie genannt. Das führt 
auf die Erklärung des Namens. Die lateinische Endung agium 
bedeutete im Mittelalter eine Abgabe und hat sich noch in dem 
französischen tomiage und dem englischen postage «Porto) erhalten. 

man im Mittelalter, als das Lateinische die Geschäftssprache 
war, unter Umständen kein Bedenken trug, an deutsche Wörter 
lateinische Endungen anzuhängen, wird man unter der in der 
Rechnung von 1421 erwähnten Abgabe eine Abgabe vom Schiffsbau 
zu verstehen haben. Sie wurde nach Lasten bezahlt und hat dem 
Platze den Namen gegeben. Eine Lübeckische Schiffslast war gleich 
6000 ffi. 

Die Lastadie war bis 1820 gegen die Thorstraße, also an der 
Südseite, durch eine Mauer geschlossen. Eine auch für Wagen 
hinlänglich breite Pforte führte hindurch Nachdem die Mauer 
weggebrochen war, ivar der Zugang frei. Eine Fahrstraße führte 
kurz vor de», jetzt isolirt stehenden Thore aus den sich bis an das 
Burgthor hinziehenden Wall. Einzelne Häuser -lagen hier am 
Wege. Am User befand sich zunächst der Platz, wo der Gotländische 
^lalk gelöscht, bearbeitet und in besonderen Räumen (Kalkräumen) 
aufbewahrt wurde. Dann folgten zwei Steinhauerbuden, vor den- 
selben war unmittelbar am Ufer ein Platz zum Kielholen der 
Lchiffe. Ein zweiter dazu bestimmter Platz war neben der sogleich 
zu erwähnenden Dröge. Dann folgten ausgedehnte Holzlagerplätze, 
unter ihnen, etwa der Mengstraße gegenüber, die Wohnung des 
Wrakbudeuschreibers. Wraken — es ist das hochdeutsche Wort 
rügen heiß!/ eine Waare in Bezug aus ihre Güte prüfen und 
zugleich sortiren. Blau mußte dem Beamten ein Bureau seine 
Bude) geben, und er mußte Verzeichnisse führen «schreiben), daher 
der Name. Ueberdies führte er die Aufsicht über das Löschen, 
Laden und Aufstapeln des Holzes. Die eigentliche Wrake geschah 
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nur auf Verlangen, aber die Sortiruug der Bretter nach Länge, 
Breite und Dicke geschah beständig. Eine eigene Korporation, die 
Dielenträger, verrichtete beim Aufstapeln diese Arbeit; da sie nicht 
zahlreich war, nahm sie oft Hülfsarbeiter au, die den bis jetzt nicht 
erklärten Namen Wienker hatten. Ein Wrakbudenschreiber ist seit 
Pensionirung des letzten im Jahre 1867 nicht wieder erivählt 
worden, wobl aber ein Verwalter der Holzwrake, welche jetzt der 
Handelskammer übertragen ist. Einzelne Plätze hießen der Steinhos, 
der Sägehof, der Bretling Auf dein Steinhos mußten die Steine 
ausgeworfen werden, welche ohne Ladung ankommende Schiffe bis- 
weilen als Ballast mitbrachten. Neben demselben war ein Raum 
zur Lagerung von Mühlsteinen, der später an das rechte Travenufer 
bei der Holsteubrücke verlegt ist. Auf dem L-ägehofe ivurden 
Bäume, hauptsächlich die in der Forst gekauften, zu Brettern 
zersägt. Seit 1799 stand hier auch die Wohnung des Hafenmeisters. 
Bretling hieß ursprünglich und heißt noch jetzt die breite Bucht 
der Trave bei Schlutup; seit 1609 hieß auch eine damals eingesetzte 
aus Senatoren und Bürgern bestehende Behörde so, die für das 
Fahrwasser und die Ufer der Trave bis nach Travemünde hin zu 
sorgen hatte, also auch die Bollwerke bei Travemünde erbaut hat. 
Sie hatte sich einen 32 000 Quadratfuß großen Platz auf der 
Lastadie reservirt. Etwa der Beckergrnbe gegenüber begannen die 
Schiffsbauplätze, die allmählich, freilich gegen den Willen des Raths 
und nur durch irrthümliche Eintragungen in das Oberstadtbuch, 
Privateigenthum geworden waren Auf ihnen lagen, vbivohl nicht 
dazu gehörig, das Gießhaus und die Dröge. In dem Gießhause, 
einem mittelalterlichen Gebäude, wurden Glocken, früher auch 
Geschütze gegossen, zugleich hauptsächlich Gegenstände, die zu den 
städtischen Feuerspritzen gehörten, verarbeitet. Das Gebäude ivar 
sehr verfallen. Die Dröge >var eine Anstalt zum Theeren der 
Schiffstaue, die dadurch einen Ueberzug erhalten sollten, welcher 
das Eindringen von Wasser unmöglich machte und die Dauerhaftigkeit 
des Tauwerks wesentlich erhöhte. Die Kaufleute glaubten das 
Geschäft den Reifern nicht überlassen zu dürfen, damit es sorgfältig, 

12» 
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namentlich langsam verrichtet werde; die Langsamkeit erforderte hier 
die größeren Kosten an Feuerungsmaterial und Arbeitslohn. Nachdem 
eine früher zu diesein Zwecke bestehende Einrichtung eingegangen 
war, errichteten die Kaufleute 1594 mit Genehmigung des Raths 
eine neue Dröge, die sich seit 1637 auf der Laftadie befand. Die 
zum Kochen des Theers und zum Trocknen der Taue (daher der 
Name) nicht erforderlichen Räunie wurden als Salz- und Kohlen- 
räume vermiethet, uud die Dröge erwarb ein herkömmliches Recht, 
Meßtonnen für Salz und Kohlen zu liefern Wie es scheint, sind 
von der Dröge zuerst Steinkohlen verwandt worden. Als in neuerer 
Zeit der Schiffbau abnahm, sind die Plätze vorübergehend auch zu 
Holzlagern benutzt worden Den Schluß machte der Theerhof, 
ein 80 000 Ouadratfuß großer Platz zum Lagern für Theer und 
Pech, daneben die Wohnung für einen Beamten, Theerschreiber 
genannt, denn auch Theer gehörte zu den Waaren, die unter obrig- 
keitlicher Kontrole standen. Jenseits des Theerhofs waren noch 
ein Paar kleine Bleichen. Längs der ganzen Laftadie führte 
unmittelbar am unteren Ende des Walles ein nur nothdürftig 
breiter Fahrweg hin. Eng war Alles; es war oft schwer, sich zu 
behelfen 

Die Lage des Theerhofs war bedenklich. Sollte dort einmal 
eine Feuersbrunst ausbrechen, so war bei Westwind die ganze Stadt 
in Gefahr. Man hatte das längst, schon im vorigen Jahrhundert, 
erkannt, aber theils einen anderen Platz nicht ausfindig zu mächen 
gewußt, theils die Kosten einer Berlegung gescheut. Die Gefahr 
wuchs, sowie mit allmählicher Ausdehnung des Verkehrs der Bvrrath 
sich mehrte, und es kam hinzu, daß für den erweiterten Holzhandel 
erweitere Lagerplätze nothwendig wurden. So kam man denn zu 
dem Entschlüsse, an der Außenseite des Walls einen Platz zur 
Aufnahme des Theerlagers einzurichten und einen Tunnel unter 
dem Wall als Fahrweg dahin zu führen. Das geschah 1844; die 
Kosten wurden hauptsächlich durch den Verkauf des Platzes gewonnen. 
Das Novgvrodfahrer-Kollegium, die Dröge, die Sklavcnkasse und 
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der Kaufleute-Schützenhofb) vereinigten sich in patriotischer Gesinnung, 
ihn für 40 000 »>/,' Crt. zu übernehmen. Dadurch wurde der 
immerhin mißliche Uebergang in Privatbesitz vermieden. Die Erwerber 
fanden Gelegenheit, den Platz durch Vermiethung für sich nutzbar 
zu machen. 

Größere Veränderungen sind an beiden Ufern der Trave 
durch die Dampfschifffahrt und die Eisenbahnanlagen hervorgebracht 
worden. 

1823 kam das erste Dampfschiff nach Lübeck. Veranlassung 
war die Vermählung des Kronprinzen von Schweden, späteren 
Königs Oskar I., mit der Herzogin Josephine von Leuchtenberg. 
Die Königin kam selbst hierher, um die fürstliche Braut in Empfang 
zu nehmen. Sie hatte ihre Wohnung in dem Hause des Senator 
von Evers aus der Parade, die Prinzessin wohnte in einem damals 
dem I),'. Schetelig gehörenden Hause in der Breitenstraße (jetzt 
dir. 48), und dort fand auch die Uebergabe statt. Eine Abtheilung 
der schwedischen Flotte unter dem Befehl des Admirals Grafen 
von Cederström ankerte auf der Rhede vvr Travemünde, ein kleines 
Dampfschiff kam an die Stadt und machte mehrere Male die Fahrt 
hin und zurück. Auf diesem Fahrzeug schiffte die Prinzessin sich ein. 
An diesen ersten Besuch schloß sich schon im nächsten Jahre eine 
regelmäßige Dampfschiffverbindung zwischen Lübeck und Kopenhagen, 
und weitere Linien folgten sehr bald. Freilich zunächst nur für 
Reisende; Güter mitzunehmen war den Schiffen bei der noch 
bestehenden zunftmäßigen Einrichtung des Kaufmannsgewerbes nicht 
gestattet. 

Der hiesige Hafen wurde damals durch zwei guer über das 
Wasser gelegte, mit einer Reihe eiserner Spitzen versehene Bäuiiw^^, 
geschlossen. Einer lag neben dem Fährhauses einer neben dem ' 7 

5) Die sechs kommerzirenden Kollegien besaßen früher, wie die 
Handwerker und die Brauer, einen Schützenhof vor dem Holstenthor; 
das Grundstück ljetzt Schwartauer Allee Nr. 67) war aber schon 
1809 verkauft, und seitdem hatte die Kasse keinen unmittelbaren 
Zweck mehr. 
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Bäumerhause, der Raum zwischen beiden hieß der äußere Hafen. 
Nur in diesem durften die Schiffe Feuer an Bord haben, folglich 
mußten alle Dampfschiffe bei dem Bäumerhause anlegen, wo das 
Gestade eng und durch eine Mauer von der gleichfalls engen Straße 
getrennt war. Wagenverkehr war nicht möglich, zu großer Belästi- 
gung der Reisenden, so oft das Wetter schlecht >var Nach einem 
anderen Platze in der Nähe des Fährhauses konnte man zwar zu 
Wagen kommen, aber nur auf weitem Umwege durch das Burgthor 
und mit größeren Kosten, auch war der Platz nicht bequem. 1831 
schritt man zu einer naheliegenden Aushülfe. Die Mauer beim 
Bäumerhause und die kleine an die Marstallshöhen stoßende Ouer- 
mauer wurden weggebrochen: da >var ein zur Zeit hinlänglich 
geräumiger Platz geschaffen. Eine bei der Entfestigung der Stadt 
angelegte, 1825 erneuerte Pallisadeureihe von der Burgthorwache 
bis an das Flußufer bildete nun den Schluß der Stadt. Das war 
der erste bescheidene Anfang der Veränderungen, die in den nächsten 
Jahrzehnten folgen sollten und von denen man damals keine 
Ahnung hatte. 

Die Anlage der Eisenbahn brachte zunächst am linken Traven- 
ufer Veränderungen hervor Da mau ungeachtet mancher Bedenken 
den Platz am Holstenthor und bei der Holstenbrücke als den 
geeignetsten ansah, war es nöthig, einen Theil der Wälle, etwa bis 
gegenüber der Clementstwiete, der Eisenbahngesellschaft zu überlassen. 
Der erste Spatenstich geschah hier am >9. Februar 1850, in Mölln 
einige Tage früher, und die Arbeiten wurden so rasch gefördert, 
daß die Bahn am 15. Oktober 1851 dem Verkehr übergeben werden 
konnte. Der Konkurrenz wegen war Eile erforderlich, und man 
begnügte sich vorläufig mit einigen provisorische» Einrichtungen. 
Für die gestörte Benutzung der Plätze auf der Lastadie anderweitigen 
Ersatz zu finden war nicht schwer, zumal da an der Außenseite der 
Wälle ausgedehnte Holzlagerplätze eingerichtet wurden, an welchen 
ein Schienenstraug bis zum Theerhof hin entlang führte. Sehr 
bald zeigte sich das Bedürfniß, auch das rechte Travenufer in 
unmittelbarer Verbindung mit dem Bahnhof zu bringen, also auch 
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dort einen Schienenstraiig anzulegen und eine Brücke für Eisenbahnen 
über die Trave zu erbauen. Gleichzeitig wurde auch die alte, für 
den Verkehr höchst unbequeme, überdies nun baufällige Holstenbrücke 
durch eine neue breitere und bequemere ersetzt und das Travenufer 
an beiden Seiten, an der linken 60 Ruthen lang, an der rechten 
etwa doppelt so lang, mit einer massiven Quaimauer eingefaßt. 
Alle diese Arbeiten wurden in den nächsten Jahren von der Eisen- 
bahngesellschaft zum Theil auf Kosten des Staats und unter Aufsicht 
desselben ausgeführt. 

Bei der Zunahme der Zahl der regelmäßig ankommenden 
Dampfschiffe und da die Aussicht auf die bevorstehende Eröffnung 
noch weitere Zunahme mit Sicherheit erwarten ließ, faßte die Bau- 
behörde 1850 den Plan, am Ende des Hafens einen eigenen, 
mindestens 800 Fuß langen Dampfschiffshafen herzustellen. 
Dazu war es nöthig, Anlegeplätze einzurichten und den, Fahrwasser 
größere Breite und Tiefe zu geben. Die Vertiefung der ganzen 
Trave war ein besonderes, schon beschlossenes und in der Ausführung 
begriffenes Unternehmen, und dabei wurde auch die Breite berück- 
sichtigt. Sie betrug in der Nähe des Bäumerhauses früher 110 Fuß 
und wurde nun durch Abgrabungen an der Bastion Bellevue auf 
180 Fuß gebracht. Zugleich bethätigten die Erwerber des alten 
Theerhofsplatzes ihre früher bewiesene patriotische Gesinnung noch- 
mals, indem sie dem Staate den Rückerwerb des Platzes für den 
einfachen Kaufpreis gestatteten. Es war nun wünschenswerth, ihn 
als Kohlenlager für die verschiedenen Dampfschiffe zu benutzen. 
Auf der rechten Seite des Flusses wurde an der ganzen Strecke 
das Ufer regulirt und mit festem Bohlwerk eingefaßt. Das Bäumer- 
haus inußte zu dem Ende weggenommen werden. Es wurde da 
wieder aufgebaut, wo an der Struckfähre ein der Erneuerung höchst 
bedürftiges Fährhaus stand; dies wurde nun mit dem Bäumerhause 
vereinigt. Die Stelle war geeignet, iveil von da aus auch der 
Eingang in den im Stadtgraben gebildeten neuen Hafen übersehen 
werden konnte. 

Diese Maßregeln erwiesen sich bald als ungenügend. Bei dem 
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immer lebhafter werdenden Dampfschiffverkehr wurden mehr Anlege- 
stellen Bedürfniß, und vor allem war es nöthig, ein breiteres Gestade 
zu haben, so daß für Schieneustränge und für WaarenfchupPen 
Raum da war. In der Lokalität lag kein absolutes Hinderniß, 
diesen Zweck zu erreichen; es bedurfte nur erheblicher Arbeiten und 
Kosten. 1857 wurde damit angefangen. Zunächst wurde der 
Marstallshügel 50 Fuß breit abgetragen und zur Stütze eine zehn 
Fuß hohe Mauer aus Felssteinen erbaut. An die Stelle des 
ftüheren Aufgangs trat eine zwölf Fuß breite, aus 26 Stufen 
bestehende, durch ein Podest unterbrochene Treppe. Das daneben 
liegende Arsenalgebäude wurde weggebrochen. Die Hinterwand blieb 
stehen und es >var Raum vorhanden, um durch Aufführung einer 
neuen Borderinauer kleine Lokale zu gewinnen, die zum Aufenthalte 
der Träger und zu ähnlichen Zwecken dienen konnten. Das Ver- 
fahren wurde, da das Bedürfniß ein dauerndes blieb, sogar sich 
noch steigerte, in den folgenden Jahren planmäßig fortgesetzt. Auch 
jenseits der die Stadt abschließenden Pallisaden lag vor dem Burg- 
thor eine Hügelreihe, die bis an das Ufer vorsprang. Durch immer 
weiter gehende Abgrabungen entstand hier ein mehr als hundert Fuß 
breiter Uferstreifen. Da die Pallisaden als Schutz für die Accise 
nicht entbehrt werden konnten, wurden sie zuerst 1859 uni 133 Fuß, 
dainit nicht Dampfschiffe außerhalb der Aceifelinie lägen, und dann 
noch zweimal, 1864 zugleich mit der Verlängerung des Bohlwerks 
um 420 Fuß und 1865 um 220 Fuß, hinausgerückt und die Stadt 
dadurch erweitert 1854 wurde zunächst zum Gebrauch der Hafen- 
und Polizeibeamten eine Pforte in ihnen angelegt; die Benutzung 
derselben nmrde 1861 unter gewissen Vorsichtsmaßregeln dem 
Publikum freigestellt, und es entstand hier ein bequemer und viel 
benutzter Verkehrsweg. Regulirung des Ufers, Anlegung von Boll- 

Y werk, Pflasterung des neu gewonnenen Raumes verbanden sich mit 
den Abgrabungen, auch wurde die Breite des Flusses bei der 
Bastion Bellevue auf 240 Fuß gebracht. Die gewonnene Erde 
fand Verwendung theils zur Aufhöhung anderer Plätze, theils als 
Ballast für Schiffe, da es namentlich für die vielen Holzladuiigen 
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häufig an Rückfracht fehlte. Die Nothwendigkeit besondere Lade- 
brücken für Dampfschiffe einzurichten hörte auf, als an Stelle der 
Räderdampfschiffe die Schraubendampfschiffe in Gebrauch kamen. 
Den Arbeiten der Behörde folgte die Eisenbahngesellschaft immer 
auf der Stelle nach. Sowie ein neuer Raum geebnet und benutzbar 
gemacht war, verlängerte sie die Schienenstränge. Einmal, 1871, 
machte ungewöhnliche Lebhaftigkeit des Verkehrs und Anhäufung von 
Waaren es nothwendig, die Pallisaden sofort zu durchbrechen und 
die Lagerplätze bis an das Bäumerhaus zu verlängern. Dadurch 
wurde der längst gehegte Plan, den Hasen bis dahin auszudehnen, 
in Ausführung gebracht. Demnächst wurden auch breite Fahrwege 
vom Bäumerhause nach deni Burgthor angelegt in einer -Steigung, 
daß auch beladene Wagen sie benutzen konnten. 

Das weitere Ufer, nördlich vom Bäumerhause, befand sich seit 
undenklichen Zeiten in Privatbesitz und bestand in zu Wohnhäusern 
gehörigen Gärten und Wiesen. Die Grundstücke waren in die Hand 
eines einzigen Besitzers gekommen, und dieser zeigte sich 1878 bereit, 
dem Staate einen Theil zu überlassen. Die unerwartete Gelegenheit, 
einen so wünschenswerthen Besitz zu erwerben, durfte nicht unbenutzt 
bleiben. Der geforderte Kaufpreis war bedeutend, aber angemessen. 
Durch den Erwerb eines Landstreifens von mehr als 500 Bieter 
Länge und 46'/« Meter Breite wurde die Erweiterung des Hafens 
weit über die Struckfähre hinaus bis an die Einsiedelsähre möglich, 
und für fünf große Dampfschiffe konnten neue Anlegestellen gewonnen 
werden Die weiter abwärts liegenden Lagerplätze, welche dem 
Staate gehörten, wurden durch Verlängerung der Hafenstraße leicht 
zugänglich. Die erforderlichen Arbeiten wurden alsbald begonnen 
und rasch zu Ende geführt. Die Spuntwand des Hafens mußte 
»m 300 Meter verlängert werden, vor derselben wurde ein zwei- ^ 
reihiges Rostpfahlwerk eingerammt und ln«/Bohlen belegt. Die — 
Eisenbahngesellschaft verlängerte die Schienen. Die Kaufmannschaft, 
die bisher schon auf allen neuhergerichteten Lagerplätzen sofort 
Waarenschuppen erbaut hatte, fuhr damit auch hier fort. Die Zahl 
der Schuppen hatte 1856 sechs betragen, sie stieg nach und nach 
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auf vierundzwanzig, und die später erbauten hatten erheblich größere 
Dimensionen als die früheren. Sowohl für die Anlegestellen als 
für die Lagerplätze hat sich bald Verwendung gefunden. 

Der Wunsch, noch fernere Einrichtungen zu raschem und 
bequemem Löschen und Laden der Schiffe und Vorkehrungen zu 
einstweiliger Niederlegung nicht sofort zu versendender Waaren zu 
treffen, auch eine bessere Verbindung des rechten Ufers mit dem 
Bahnhof, als durch die eine bei der Holstenbrücke befindliche Brücke 
möglich war, herzustellen, hat in den letzten Jahren das linksseitige 
städtische Ufer völlig umgestaltet. 1884 wurde, allerdings unabhängig 
von diesen Rücksichten, das Theerlager entfernt und nach einer bei 
der Korrektion der Trave gebildeten Insel gebracht, wo auch für 
Petroleum und Pulver Lagerräume eingerichtet wurden. Die Ent> 
fernung einer Fenersgefahr ivar dafür Beweggrund. Von 1886 a» 
wurden die von der Eifenbahnanlage nicht berührten, noch übrigen 
Theile des Walles völlig abgetragen. Der Staat hatte die meisten 
noch in Privatbefitz befindlichen Schiffbauplätze, die zuletzt in der 
Hand Eines Besitzers vereinigt waren, schon 1878 von den Erben 
desselben für Ji 220 000 käuflich erworben und räumte die 
einzelnen vorhandenen baulichen Anlagen n>eg. Die Kaufmannschaft 
überließ ihm 1886 unentgeltlich das Gebäude der Dröge und das 
dazu gehörige Land. Das Gebäude wurde abgebrochen, ebenso das 
alte Gießhaus. Dann wurde die ganze Uferstrecke bis an die 
nördliche Spitze mit einer massiven Ouaimauer eingefaßt, dabei 
zugleich dem Fahrwasser durch Abgrabungen und Ausbaggerungen 
größere Breite und Tiefe gegeben. Aus der Quaimauer wurde ein 
Krahngeleise angelegt und ein Krähn aufgestellt Zwischen der 
Matsfähre und der Engelsgrube ivurde eine Drehbrücke über den 
Fluß gelegt. Sie dient zwar zunächst dem Eisenbahnverkehr, ist 
aber auch für andere Wagen und für Fußgänger benutzbar und 
wird durch hydraulische Vorrichtungen leicht bewegt. Eine weitere 
neu angelegte Brücke über den äußeren Hasen, den Stadtgraben, 
giebt, obwohl sie nur von Fußgängern benutzt werden kann, eine 
bedeutend erleichterte Verbindung mit der Vorstadt St Lorenz, 
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bereu Einwohnerzahl in neuerer Zeit sehr geivachsen ist. Die groß- 
artigen Arbeiten, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen mußten, 
sind wesentlich mit Rücksicht auf den in Aussicht stehenden Elb- 
Trave-Kanal ausgeführt. Weiter abwärts an dem linken Ufer bis 
über die Einsiedelfähre hinaus hatten einige Handlnngshäuser sich ! 
schon eigene Holzlagerplätze angelegt 

An der Südseite der Stadt vom Mühlendamm bis zum 
Mühlenthor hatte die Stadtmauer dieselbe Höhe und Dicke, ivie an 
der Trave Außerhalb derselben, zunächst am Mühlendamm waren 
zu Anfange des Jahrhunderts zwei Beanitenwohnungen, die des 
sog. Zetteleinnehmers, eines Mühlenbeainten, und die eines Artillerie- 
offiziers Dann folgte ein Gang durch die Mauer und bis an den 
Mühlenteich zum Wasserschöpfen. Der ganze übrige Raum zwischen 
diesem Teich und der Mauer bestand in Gärten. Einige kleinere 
gehörten zu den innerhalb der Mauer liegenden Häusern und wurden 
von den Bewohnern derselben benutzt, in einem darauf folgenden 
Garten lag wieder eine Wohnung für einen Artillerieoffizier. Der 
weitaus größte Theil war schon im Mittelalter der Weinhof des 
Raths, in welchem Trauben für seine Mitglieder gezogen wurden. 
Er war 830 Fuß lang. Jenseits der Straße lag ein ähnlicher Hof 
an der Mauer zu gleichem Zwecke, der den Namen „der kleine 
Weinhof" bis an unsere Tage behalten hat In einem bis zum 
Jahre 1488 gehende» Wetterenten buche werden drei Weinhäufer 
zwischen den beiden Thoren erwähnt und ein Weinmeister mit der 
Bemerkung, daß er das dritte Haus frei habe. Das ist wahr- 
scheinlich so zu verstehen, daß er eine Anzahl Weinhäuser besaß 
und für zwei Drittel derselben eine Abgabe bezahlte. Er durfte 
also auch Trauben verkaufen. Weinmeister (wynmestere) nennt 
auch Albrecht von Bardowick bei einer Aufzählung der Rathsämter 
im Jahre 1298. Das waren die beiden Weinherren, welche die 
Aussicht über den Weinhandel führten und den Rathsweinkeller 
vern'alteten. Der Weinhof bestand in früherer Weise fort bis 
1G65. Die damals eingesetzte allgemeine Stadtkasfe beschloß, daß 
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ev verpachtet werden solle. Das geschah beim, aber er brachte fort- 
dauernd nur geringe Miethe ein. Sie ließ es also zu, daß 1763 
auf den Wunsch der Artillerieherreu das Wohnhaus einem Artillerie- 
offizier als Wohnung eingeräumt wurde. Seitdem ist es von 
mehreren Offizieren nach einander bewohnt worden, zuletzt von dem 
Major Kaufmann, der 1820 starb. Nun wollte man den Garten 
wieder vermiethen. Er hatte zwar kalten, weil feuchten Boden, aber 
eine äußerst günstige Lage, offen gegen Süden, geschützt gegen Osten 
und Norden. Aus diesem Grunde lieferte er vorzügliches Obst und 
enthielt mehr als dreihundert Obstbäume, darunter Pfirsiche und 
Aprikosen, sogar einen Maulbeerbaum. Dennoch fand sich kein 
Miether, vielleicht weil das Wohnhaus mangelhaft war. Es blieb 
also nichts übrig, als den Garten zu verkaufen. Ein hiesiger 
Kaufmann (Paul Hermann Lau) erstand das schone Grundstück für 
13 600 Crt. „Es war nicht mehr dafür zu erhalten," berichtete 
klagend das Finauzdepartement. 

An der innern Seite der Mauer lag beim Mühlendamm zuerst 
der Umgang oder Kreuzgang der Domkirche; ein daran stoßender 
Flügel enthielt die Zimmer, in denen bis 1804 die Mitglieder des 
Domkapitels sich versammelten, später wurden sie Lokal der Dom- 
schule, zuletzt Theil des Krankenhauses. Unmittelbar darauf folgten 
zwei kleine Wohnungen für Kirchenbeamte, dann nach einem 
Zwischenraum ein Haus, das ursprünglich für einen Artillerieoffizier 
gebaut war, später dem ersten Lehrer der Domschule als Wohnung 
angewiesen und zuletzt dem Krankenhause zur Benutzung überlassen 
wurde. Am Eingänge der Musterbahn lag ein Gebäude, welches 
ursprünglich Zwecken der Artillerie gedient und von dem Umstande, 
daß auch Lunten darin angefertigt wurden, den Namen Luntenhaus 
erhalte« hatte; zuletzt war es der Domkirche vermiethet, die es als 
Magazin und Werkplatz benutzte. Daun folgten au der Musterbahn 
noch mehrere kleinere Wohnungen, von denen eine in einem thurm- 
artigen Ausbau lag, darauf, durch eine hölzerne Planke von der 
Mauer getrennt, eine Reihe von Pferdeftällen, die mit einem 
unmittelbar an das Mühlenthor angebaute», zum Theil in dasselbe 
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hineingebauten Krughause verbunden waren. Die Ltraue wurde 
hier sehr eng. 

Die Oertlichkeit ist lange im Wesentlichen unverändert geblieben. 
Der Abbruch der beiden kleinen, ganz baufälligen Beamtenwohnungen 
neben der Kirche war kaum bemerkbar. 1860 verschwanden die 
Pferdeställe und das Krughaus, Beides im Eigenthum des Staats. 
Der große Weinhofgarten wurde von den Erben des ersten Erwerbers 
18G6 an einen Auswärtigen verkauft, von ihm jedoch zunächst der 
Preußischen Militärlazareth-Verwaltung in Miethe gegeben. Erst 
als ebenderselbe 1875 auch die Mauer selbst, die kleinen daran 
liegenden Wohnungen und das Luntenhaus kaufte und dann den 
ganzen Komplex in einzelnen Baupläßen wieder verkaufte, entstand 
in kurzer Zeit die neue schöne Häuserreihe. Die letzten Verände- 
rungen, der Ban des Museums an Stelle des Krankenhauses und 
die damit verbundenen Wege- und Gartenanlagen haben zwar der 
Gegend den alterthümlichen Charakter, den sie früher hatte, völlig 
genommen, ihr aber neuen hohen Reiz verliehen. 

Die Mauer an der Ostseite der Stadt, an der Wacknitz, 
unterschied sich zu Anfang dieses Jahrhunderts von der Travenmauer 
dadurch, daß die auf ihr stehenden Thürme noch erhalten waren. 
Auf der Mauer ging in ihrer ganzen Länge ein bedeckter Gang 
hin, der anfangs zu Befestigungszwecken diente, später andere benutzt 
und dann Laube genannt >vurde. Die Mauer war hoch und fest 
gebaut. Als 1821 von einer Reparatur die Rede war, äußerte 
der Stadtbaumeister, es sei das Beste, sie an mehreren Stellen ganz 
abzubrechen und zehn Fuß hoch wieder aufzubauen, die dabei übrig 
bleibenden Steine würden den größten Theil der Kosten decken. 
Das giebt eine Vorstellung von ihrer Beschaffenheit. Achtzehn 
Pforten führten an das Gestade, später zweiundzwanzig. Zum 
Theil, namentlich unter den Thürmen waren es Durchgänge, die 
zwei Pforten hatten, eine nach dem Flusse, eine nach der Stadt. 
Wohnungen ivaren in den Thürmen und in kleinen an die Mauer 
angebauten Häusern. Der Rath verlieh sie gern seinen reitenden 
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Dienern, die ein so geringes Gehalt erhielten, daß man ihnen 
anderweitig zu Hülfe kommen mußte. Das geschah am besten, 
wenn man ihnen freie Wohnungen anwies, besonders solche, mit 
denen eine bestimmte und einträgliche Beschäftigung verbunden war. 
Krughäuser und Wirthshäuser. An der Wacknitz waren Bleichen. 
Sie bauten also Waschstege in den Fluß hinein, oder die Behörde 
baute sie, schafften Geräth zum Aufhängen von Wäsche an, kauften 
eine Mangel, bauten vielleicht auch ein Mangelhaus und trieben 
das Bleichergewerbe. Die Bleicher waren nicht zünftig und hakten 
kein Widerspruchsrecht. Einmal, als ein reitender Diener sogar 
zwei Mangeln anschaffte, beschwerten sie sich zwar, aber ohne 
Erfolg. Als Gegenleistung lag den Inhabern der Wohnungen die 
Verpflichtung ob, die naheliegenden Pforten Abends zu schließen, 
Morgens zu offnen. 

Die wichtigste aller Wohnungen war die ain äußersten Ende 
der Stadt, am Burgthor liegende, ein Krughaus. Es bestand ei» 
lebhafter Wasserverkehr mit Ratzeburg, und alle dahin gehenden 
Böte mußten hier anlegen und eine Bescheinigung, daß der Zoll 
bezahlt sei, sogenannte Freizettel, abgeben. Auch die ankommenden 
Böte hatten sich zu melden. Das Wasser war hier, wie die Trave, 
durch einen quer darüber gelegten Baum geschloflen. Der Inhaber 
der Wohnung bezog für seine Mühwaltung Sporteln und hatte 
außerdem das ausschließliche Recht, Ratzeburger Bier, Rommeldenv 
genannt, zu verschenken und in der Stadt zu verkaufen. Verschenken 
durfte es auch der Wirth auf der Lachswehr, aber nicht in der 
Stadt feilbieten. Unter den Rathsdienern gab es vielleicht schon 
früh ein allmähliches Aufrücken in einträglichere Stellen und 
Wohnungen, wonach die Stelle hier am Burgthor dem jedesmalige» 
Schaffer des Raths zufiel, und der Name ist dann für immer 
daran haftend geblieben. Eine Aufzählung der Geschütze nennt 
hier schon im Fahre 1520 den schafferstorn. -Bchaffer hieß unter 
den Rathsdienern derjenige, der die Mitglieder des Raths aus ihren 
Geschäftsreisen zu begleiten und die dazu erforderlichen Gegenstände, 
hauptsächlich Lebensmittel, anzuschaffen halte, dann auch die Aussicht 
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über das Leinen- und Silberzeug des Raths führte. Zwei reget- 
mäßige solche Reisen haben sich bis in die neuere Zeit erhalten, 
nach Ritzerau zum Landgericht bis >851 und nach Bergedorf zur 
Visitation bis 1867. Der Rath war übrigens nicht lange in der 
Lage, die Stelle zu vergeben. Als 1665 die Stadtkasse eingerichtet 
wurde, mußte sie den damaligen Verhältnissen nach darauf bedacht 
sein, neue Einnahmequellen aufzufinden. Ein Mittel, das sie mit 
Erfolg anwandte, bestand darin, daß sie Stellen und Aemter, die 
bisher umsonst vergeben waren, verpachtete oder verkaufte. Auch 
die Schafferei wurde verpachtet und war begehrt; 1690 fand sich 
sogar Jemand, der 2500 mfl Pacht gab. Er hatte sich freilich 
verrechnet. Schon die nächste Pacht nach fünf Jahren brachte nicht 
einmal die Hälfte, und sie sank immer tiefer, zuletzt auf 850 w#. 
Erst in neuerer Zeit gelang es einem Pächter wieder, das Lokal 
dem Publikum angenehm zu machen und in Aufnahme zu bringen. 
Hauptsächlich lockten theatralische Vorstellungen, die er zuerst 1837 
gab, wobei freilich anfangs die Zuschauer nicht unter einem Dache 
saßen, daher bei Regen Schirme aufspannen mußten. Da es nun 
aber, wenn seine Bemühungen dauernden Erfolg haben sollten, was 
im allgemeinen Interesse wünschenswerth erschien, durchaus noth- 
wendig war, an allen Gebäuden wesentliche Verbesserungen vorzu- 
nehmen und darauf eine bedeutende Summe zu verwenden, zog man 
es vor, dem Pächter das ganze Grundstück 1841 für die Summe 
von 12 000 mj Crt. käuflich zu überlassen Dabei wurde fest- 
gesetzt, daß auf dem Grundstück immer Gastwirthschaft betrieben 
werden müsse, daß es nur ungetrennt verkauft werden dürfe, der 
Staat für immer das Vorkaufsrecht behalte, sowie auch das Recht, 
es von dem Erwerber für den von ihm gezahlten Preis zurückzu- 
fordern, wenn es zu anderem Zwecke verwandt werde. Der neue 
Eigenthümer erneuerte und erweiterte dann selbst die Gebäude, 
baute auch ein Theater und nannte sein Grundstück Tivoli. Der 
Garten ist seitdem mehrere Riale vergrößert worden, sowohl nach 
der Wasserseite durch Anschüttungen an das Ufer (1863, 1866, 
>868) als auch nach der Landseite durch Erwerb eines Theils der 



192 

anstoßenden Bleiche. Der öffentliche Wassergang von der Kaiserstraße 
nach der Wacknitz ist 1875 hinzugekommen. Er wurde seit Errichtung 
der öffentlichen Wasserkunst nicht mehr benutzt. 

Der Raum zwischen der Mauer und der Wacknitz wurde zwar 
hauptsächlich zu Bleichen benutzt, aber das Wasser des Flusses mar 
auch allen Leder bearbeitenden Handiverkern sehr erwünscht. Die 
Lederindustrie war in Lübeck immer bedeutender als die Metall' 
industrie. Eine Reihe von Korporationen: Lohgerber, Roth lösch er/) 
Weißgerber/) Corduanbereiter, Sattler, Ledertauer, Schuster, ivaren 
dannt beschäftigt. Alle hatten ihre Arbeitsplätze an der Wacknitz, 
theils bei der Glockengießerstraße und Hundestraße, theils bei der 
Krähen- und Weberstraße, 80 Fuß lange Stege zum Spülen und 
Schuppe» zur Bearbeitung und zuin Trocknen der Felle. Die 
Schuster, die einen Gerbehof in der Weberstraße besaßen, hatten dort 
an der Wacknitz zwei Plätze; einer war mit einem in der ganzen 
Länge des Platzes an die Stadtmauer sich anlehnenden Gebäude 
besetzt, daneben hatten die Sattler einen Gerbehof. Die Ledertauer 
hatten auf der Mauer zwischen der Düveken- und Stavenstraße eine 
180 Fuß lange Laube. Eine gleiche hatten die Corduanbereiter 
bei der Glockengießerstraße. Ihnen war 1765 der ganze Mauer- 
gang zwischen der Schafferei und der Glvckengießerstraße überlassen, 
aber ein großer Theil schon zehn Jahre später abgebrochen. Sie 
behaupteten, scharfer Zugluft zu ihrer Arbeit zu bedürfen. Auf 
dem Platze der Lohgerber banden die Leimsieder ihre Kähne an, um 
damit nach der Falkenwiese hinüber zu fahren, Ivo sie ihre Arbeits- 
hütten hatten. Es waren ihrer vier, doch ivar zuletzt nur noch 
eine in Betrieb. 

Am Hüxterthor wird nach einem im Jahre 1297 mit dem 
Herzog von Lauenburg abgeschlossenen Vertrage die Wacknitz aus- 
gestaut, um die Mühlen am Mühlendamm zu treiben. Die erste 
Mühle stand hier am Thor, bis 1817 mit einer Walkmühle ver- 
bunden. Hier befanden sich auch die beiden großen Wasserleitungen, 

6) Sie bearbeiteten nur Schaf- und Lammfelle. 
7) Sie gerbten mit Alaun. 
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sog. Wasserkünste (Bürgerwasserkunst und Brauerwasserkunst), welche 
den größten Theil der Stadt mit Wasser versorgten. Die Glocken- 
gießerstraße und die Große Gröpelgrube hatten eigne, unter besonderen 
Verwaltungen stehende Leitungen. Ihnen waren zu diesem Behuf 
unterhalb der beiden Straßen zwei Plätze an der Wacknitz eingeräumt, 
welche den Slawen Vorstehergärten erhielten, weil die Verwalter der 
Leitungen sie in solcher Weise benutzen durften. Beide Plätze sind 
nach dem Aufhören der Leitungen, ersterer 1854, letzterer 1868, an 
die Stadt zurückgefallen. 

In der Nähe des Hüxterthors, etwas nördlich, befand sich die 
älteste aller Anlagen, die Küterhäuser (Schlachthäuser). Schon 
1262 wird in einem Einnahmeverzeichniß ein Küterhaus erwähnt. 
Es bezahlte die damals bedeutende Abgabe von 10 ms/. Allmählich 
fiiib mehrere Häuser entstanden, zuletzt waren es fünf, darunter ein 
nicht mehr brauchbares, auch Wohnungen dabei, zum Theil, wie 
auch an der Trave, auf Pfählen im Wasser ruhend. Alle waren 
Privateigenthuin, aber der Grund und Boden gehörte dem Staate, 
der daher auch die Wege unterhalten mußte. 

Zwischen dem Hüxterthor und den Küterhäuser» lagen der 
Ahm Hof und der Kellermeistergarten. Ersterer war der Platz, wo 
die im Rathskeller gebrauchten Weinfässer geaicht und aufbewahrt 
wurden, später durften die Fischer ihre Körbe und anderes Geräth 
dort aufbe>vahren. Letzterer war ein 150 Fuß langer und 50 Fuß 
breiter Garten, dessen Benutzung früher dem Rathskellerineister zustand. 
Seit 1804 war er an den Kunstmeister der auf dem Hüxterdamm 
befindlichen sogenannten Bürgerwasserkunst vermiethet. 

An zwei Stellen, gegenüber der Kleinen Gröpelgrube und 
zwischen der Glockengießerstraße und Hundestraße, waren große 
Bastionen in den Fluß hinein angelegt und mit Befestigungswerken 
und Wachthäusern versehen. Sie hießen Rosenwall und Hundewall. 
Ersterer diente zugleich als Bleiche. 1805 ivurden die Befestigungen 
weggenommen, die Wachthäuser zum Abbruch verkauft. Das Terrain 
des Rosenwalls, 202 Quadratsuß groß, wurde dem Käufer des 
Wachthauses für 425 # verpachtet, das Terrain des Hundewalls, 

Ztschr. d. B. f. L. ®. VIH, 1. ls 
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146 Quadratfuß, für 295 nA dem Kaufmann Sam. Friedr. Masch, 
der es als Garten benutzte. Aehnliche Anlagen waren auch bei der 
Staveustraße, gingen jedoch nicht über das Flußufer hinaus. Das 
Wachthaus daselbst blieb unverkauft, weil die Vorsteher des 
St. Annen Werk- und Armenhauses eS als Mangelhaus zu benutzen 
wünschten. Sie gaben dann eine geringere Pacht dafür und 
benutzten zugleich den dazu gehörigen Raum als Bleiche Der 
Absalonsthurm am Hüxterthor wurde für 17 270 w// zum Abbruch 
verkauft. Zur Ortsbeschreibung gehört noch, daß die Mauer 
zwischen der Fleifchhauerstraße und Hundestraße nicht unmittelbar 
an die des St Johannisklosters ging, sondern zwischen beiden blieb 
ein 16—18 Fuß breiter Gang, welcher der Sack hieß. An beiden 
Enden lagen Reitende-Diener-Wohnungen, deren Inhabern die 
Pflicht oblag, die Pforten des Sacks Abends zu schließen und 
Morgens zu öffnen. Da die Arbeitsplätze der Lohgerber innerhalb 
dieses Bezirks lagen und die Arbeitszeit im Winter wie im Sommer 
um fünf Uhr Morgens begann, war die Pflicht mit einiger Be- 
lästigung verbunden. Das Haus bei der Fleischhauerstraße ist 1844 
weggebrochen, als neben einem Theile des Johannisklvsterlichen 
Grundstücks auch ein Theil des Sacks zur Anlage einer großen 
Fabrik verkauft ivurde. Das Haus an der Hundestraße steht noch, 
heißt jetzt für sich der Sack, und dahinter ist noch ein Theil des 
alten Ganges vorhanden, auch ein schwacher Rest der alten Mauer 
sichtbar. Neben dem Hause aber steht noch ein kleiner Theil der 
Mauer in ihrer ursprünglichen Stärke und Höhe Man erstaunt, 
erschrickt fast, wenn man sie sieht. 

Es scheint, daß man schon im vorigen Jahrhundert die Blauer 
nicht sorgfältig unterhalten hat, und zu Anfang dieses Jahrhunderts 
geschah ohne Zweifel lange Zeit gar Nichts dafür. Sv kam es, 
daß nach dem Aufhören der französischen Herrschaft die Baufälligkeit 
rasch zunahm und namentlich die Thurmwohnungen zum größten 
Theile weggenommen werden mußten. 8) Nur zwei derselben, die 

8) Der Stabenthnrni und der Hüxterthurm sind 1822 abgebrochen, 
der Krähenthurm schon früher. 
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an der Hundestraße und die an der Glockengießerstraße, haben sich 
bis in unsere Erinnerung erhalten Doch hat es lange gedauert, 
bis sich die Ansicht Bahn brach, daß die hohen Mauern nicht bloß 
wegen der Unterhaltungskosten eine Last seien, sondern auch, davon 
abgesehen, mehr Nachtheil als Vortheil brächten, indem sie für einen 
großen Stadttheil das freie Zuströmen frischer Luft hinderten. Sie 
konnten nicht ganz entbehrt werden, da die Stadt wegen des Zolls 
und der Accise einer Befriedigung bedurfte, aber sie konnten 
bedeutend erniedrigt werden. Das ist denn 1853 beschlossen und 
nach und nach zur Ausführung gekommen Große Veränderungen 
sind dadurch auch an der Ostseite der Stadt vorgegangen. Eine 
Reihe kleiner Wohnungen, die au verschiedenen Stellen an die 
Mauer angebaut und allmählich ganz baufällig geworden waren, 
wurde weggenommen. Die Glvckengießerstraße seit 1857, die 
Hundestraße seit 1864, die Fleischhauerstraße seit 1865 reichen jetzt 
bis an den Fluß hinab. Durch die Einführung der Gewerbefreiheit 
im Jahre 1872 verloren die Küter die Berechtigung, die sie im 
Zunftwesen gehabt hatten, für die Schlachter zu schlachten. Ihre 
Häuser wurden dadurch werthlos. Sie wurden ihnen vom Staate 
abgenonnnen und als der Gesundheit nachtheilig abgebrochen. Ein 
neues Schlachthaus vor dem Holstenthor besteht seit 1884. In 
Folge einer andern Ordnung des Mühlenwesens konnte die Mühle 
mn Hüxterthor, die ohnehin Nichts mehr zu leisten vermochte, 1873 
abgebrochen werden. An ihrer Stelle steht eine von einer Aktien- 
gesellschaft auch für warme und medizinische Bäder gegründete 
Badeanstalt. In Anbetracht, daß die Gründung einer solchen, 
zur Zeit hier fehlenden Anstalt im öffentlichen Interesse und der 
allgemeinen Gesundheitspflege dienlich erschien, ist der Gesellschaft 
1874 das Grundstück für eine mäßige jährliche Reute anstatt eines 
Kaufpreises überlassen worden. Gleichzeitig wurde am Rosenwall 
eine öffentliche Badeanstalt errichtet, welche für ge>visse Tageszeiten 
der hiesigen Garnison zur ausschließlichen Benutzung eingeräumt, 
im übrigen aber der allgemeinen Benutzung durch das Publikum 
freigegeben ist. Mehrfach wurde Privaten auf ihren Wunsch Areal 

13» 
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überlassen, so daß sie Gelegenheit fanden, sich thätig zu erweisen. 
Durch sie ist auf dein Platze, wo früher die Küterhäuser standen, 
eine Anzahl neuer Gebäude errichtet; auch bei der Glockengießerstraße 
und an einigen andern Stellen stehen Reihen von neuen Wohn- 
häusern, die Weberstraße ist 1878 zu beiden Seiten bis an den 
Fluß verlängert, unterhalb des Johannisklvsters ist ein großer 
Garten geschmackvoll angelegt. Das Tivoli ist schon erwähnt. 
Dagegen steht in der Nähe des Mühlenthors, dem ehemaligen 
St. Annen-Kloster gegenüber, noch ein letzter thurmartiger Ausbau. 
Zwar sind Wohnungen hineingebaut, aber man kann doch bis an 
die Schießscharten hinaufsteigen und seine Freude an dem haben, 
was die kräftige Vorzeit schuf. 

Nun die Thore. Das Hüxterthvr wurde immer nur als 
Nebenthor angesehen, weil eine Landstraße nicht hinausführte. Es 
hatte an der Stadtmauer nur einen Thurm, der 1822 weg- 
gebrochen ist. 

Zu Anfange des Jahrhunderts gab es drei Holstenthore. 
Das dritte war ein gewölbter Durchgang durch den damals über 
die ganze Straße als Courtine sich hinziehenden Wall. Es ver- 
schwand bei der Entfestigung Lübecks mit dem Walle von selbst. 
Das zweite, seit Acenschengedenken nur „das äußere" genannte 
Thor wurde bei Anlage der Eisenbahn weggebrochen in Folge des 
Beschlusses, der über den Platz für den Bahnhof gefaßt war. Da 
sich voraussehen ließ, daß der Erlös aus den Materialien die 
Kosten des Abbruchs um eine namhafte Summe übersteigen würde, 
schlug eine Kommission des Senats vor, diesen Ueberschuß auf die 
Instandsetzung des innern Thors zu verwenden, dessen Erhaltung sie 
als selbstverständlich ansah. Der Senat schloß sich dieser Ansicht 
an. Als er aber dann 1854 den Antrag stellte, daß der gedachte 
Erlös im Betrage von 3720 mft. 5 (5 unb noch etwas mehr, im 
Ganzen 5500 mV verwandt würden, um eine Stützmauer rund um 
das Thor herum zu ziehen, da das umliegende Erdreich um acht 
Fuß erhöht werden mußte, fand er Widerspruch. Der Bürgerausschuß 
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nahm schon daran Anstoß, daß der Senat einen Antrag stelle, der 
die gar nicht verfassungsmäßig beschlossene Erhaltung des Thores 
zur Voraussetzung habe. Er wünschte vielmehr einen geraden Weg 
zwischen beiden Brücken, und es erschien ihm nicht rathsam, ein in 
Kriegszeiten als Befestigungswerk zu benutzendes Gebäude unmittelbar 
vor der Brücke und dem Eingang in die Stadt beizubehalten. Die 
Biirgerschaft lehnte einen in ihrer Mitte gestellten Antrag, daß sie 
den Abbruch des Thors beschließen möge, zwar ab, aber gleichfalls 
den Antrag des Senats. Das Thor mußte also in seinem unteren 
Theile zugeschüttet werden. Der Beschluß der Bürgerschaft ver- 
ursachte eine große Aufregung, die sich nicht so bald legte und weit 
über Lübecks Mauern hinausging. In ganz Deutschland nahm 
man Antheil. Gewichtige Berwendungen gingen ein, sogar durch 
den Preußischen Gesandten in Hamburg von dem bekanntlich kunst- 
liebenden König Friedrich Wilhelm IV., der schon früher einmal 
sein Interesse an der Erhaltung eines hiesigen Kunstwerks (des 
Fredenhagenschen Zimmers) zu erkennen gegeben hatte. Auch hier 
war die Zahl derer, die es geradezu für schimpflich hielten, das 
schöne Thor abzubrechen, nicht gering, aber die Zahl der Gegner 
blieb doch lange Zeit noch größer. Eine im Jahre 1855 von 
683 Personen unterzeichnete, an die Bürgerschaft gerichtete Bitt- 
schrift, die den möglichst raschen Abbruch des „morschen Gebäudes" 
verlangte, wurde von dieser an den Senat gebracht. Der Senat 
erwiderte, daß er bei der Absicht, das Thor zu erhalten, so lange 
beharren werde, bis die Unthunlichleit der Erhaltung nachgewiesen 
sei. Es mußten nun also genaue Beobachtungen angestellt werden, 
und darüber verstrich eine Reihe von Jahren. Endlich fing der 
Sturm an, von dem Schieferdach größere und kleinere Stücke 
herabzuwerfen zu offenbarer Gefahr für Vorübergehende. Die Bau- 
behörde beantragte daher im Frühling 1863 8000 mfy für eine 
neue Bedachung, indem sie zugleich ein Gutachten des Bandirektors 
überreichte, daß nach angestellter Untersuchung die Festigkeit und 
Dauerhaftigkeit des Gebäudes keinem Zweifel unterliege. Die 
Bürgerschaft wurde davon noch nicht überzeugt, sondern verlangte 
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das Gutachten eines auswärtigen Technikers. Dies erbat der Senat 
von dem Preußischen Regierungsrath Don Quast, einem Manne, der 
sich in ganz Deutschland unbedingten Ansehens erfreute. Er kam 
rasch, bestätigte das Gutachten des hiesigen Baudirektors und fugte 
als sein Urtheil hinzu, daß diesem Thor kein anderes aus jener 
Zeit, weder innerhalb noch außerhalb Deutschlands, was die groß- 
artige Gesammterscheinung betrifft, an die Seite gestellt werden 
könne. Nun bewilligte die Bürgerschaft init 42 Stimmen gegen 41 
die Mittel für eine neue Bedachung. Gleichzeitig hatte sich ein 
Privatverein gebildet, der in kurzer Zeit die Summe von nahe an 
18 000 Crt. zur Erhaltung und architektonischen Herstellung 
des Holstenthors zusammenbrachte und an die Stadtkasse einzahlte 
mit der Bitte an den Senat, daß sie ihrem Zwecke gemäß verwandt 
werden möchte. Das ist denn geschehen und die Freude über die 
Erhaltung des Thors jetzt wohl allgemein. Die Bürgergemeinde, 
die ihrem 750jährigen Bestehen, also ihrer Ehre, eine Feier 
gewidmet hat, wird niit Freude und Rührung auf den alten Zeugen 
ihrer Ehre Hinblicken und bedauern, daß er über Mauueshoch in 
die Erde hat eingegraben werden müssen. 

A An der Außenseite des abgebrochenen Thors stand neben der ogevro 
Jahreszahl 1585 die JnschrifA^6onoordia domi *et foris pa£ 
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Friede nach außen ist fürwahr das schönste von allen Dingen), theils 
eingefaßt, theils unterbrochen von den vier auf Lifenen stehenden 
Buchstaben 8. P Q. L. (Senatus populusque Lubecensis). Etwas 
verkürzt stand dieselbe Inschrift an der Innenseite, war jedoch wenig 
sichtbar. Die Gedehntheit gab 1839 Anlaß zu einem literarischen 
Streite, der freilich nur in den Lübeckischen Blättern geführt wurde 
und bald zu Ende kam. Die Latiuität war ohne Zweifel anfechtbar. 
In sinnvoller Verkürzung ist die Inschrift auf das stehengebliebene 
Thor ^übertragen: Ccmcoi'dia domi foris pax, ein schöner Wahl- 
spruch für eine Stadt, zumal eine solche, die zugleich ein Staat ist. 

Von den drei ehemaligen Mühlenthvren ist nur eins noch 
in unserer Erinnerung. Der äußerste gewölbte Durchgang durch 
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den Wall ist schon 1798 in einen Zingel verwandelt. Das zweite 
Thor stand da, wo die Straße, die jetzt die zweite Wallstraße heißt, 
abzweigt. Es ist bei der Entfestigung Lübecks weggenommen. Ein 
stehengebliebener Rest eines Thurms erhielt wegen seiner Rundung 
den Namen Jmmenrump oder Bienenkorb, und der Name übertrug 
sich auf ein Wirthshaus, das dort gebaut wurde. Jetzt ist dies 
Wirthshaus ivieder verschwunden und zwei schöne Wohnhäuser 
nehmen die Stelle ein. Das dritte Thor, das noch in unserer 
Erinnerung steht, lag sehr ungünstig, am Ende einer breiten, hier 
plötzlich sich verengenden Straße, dazu niedriger als die Straße, so 
daß reichlicher Wasserzufluß stattfand, folglich im Winter auch 
Eisbildung und Schmutzbildung. Ein einziger Durchgang, nur 
12'ft Fuß breit, war für Fußgänger und Wagenverkehr vorhanden, 
offenbar ungenügend und Ursache vielfacher Störungen und Hinder- 
nisse. Dabei fehlte architektonische Schönheit. Es lag nahe, daß, 
sowie man an Erleichterung des Verkehrs dachte, der Abbruch des 
Thores erfolgte. Die Bewohner der Straße wünschten ihn lebhaft 
und richteten ein dahingehendes Gesuch an den Senat, der damit 
einverstanden war. Diesmal war die Bürgerschaft konservativ, sie 
verweigerte 1856 zweimal ihre Zustimmung. Aber als später die 
Sielleitung bis dahin fortgeschritten war und es sich zeigte, daß, 
um dort ein Siel zu legen, der ganze Wagenverkehr eine Reihe 
von Tagen hätte unterbrochen werden müssen, ging vom Bürger- 
ausschuß die Initiative aus, und 1861 ist das Thor abgebrochen 

Das innere Burgthor, 1444 erbaut, ist in der ursprünglichen 
Gestalt, abgesehen von der später veränderten Kappe, noch jetzt 
vorhanden und verdient erhalten zu bleiben, so wie es ist Wenn 
man an der östlichen Seite des Burgthors hinausgehend an einer 
Stelle stehen bleibt, wo das Auge die frühere Zöllnerwohnung, das 
4-hor, den Marstall und die Schmiede in einen Blick zusammenfaßt, 
so hat man einen seltenen und schönen Anblick, die sprechende Kraft 
der Treppengiebel und die mannigfaltige Zierlichkeit der Formen, 
>vie es der deutschen (gothischen) Baukunst eigen ist, beides zu 
verbinden Dazu die sonst nicht mehr vorkommende, aber hier 
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durchaus angemessene und ansprechende Farbe. An der Außenseite 
des Thors ist in dem obern Theile an jeder Seite in Stein ein 
Arm angebracht mit zum Segnen ausgestreckter Hand, und die 
segnende Hand schwebt über dem Lübeckischen Wappen, das hier, 
ebenfalls in Stein, getrennt dargestellt ist, in einem Kreise der 
Doppeladler, in einem anderen der Schild. Darunter ist eine 
Reihe von Reliefs in Thon. Den, Vertehr genügte das Thor 
früher so wenig als das Mühlenthor. Auch hier war nur ein 
Durchgang für Wagen und Fußgänger vorhanden, und so niedrig, 
daß hoch beladene Wagen, Wagen mit Heu oder Wolle, nur mit 
Schwierigkeit hindurch kommen konnten. Aber 1850 ist an der 
Westseite ein breiter Fußweg eingerichtet, auch das Thor zwei Fuß 
höher gewölbt. Bald darauf wurde die Straße bei Erneuerung des 
Pflasters zwei Fuß niedriger; 1875 ist durch Wegnahme einer 
Acciseeinnehmerbnde noch ein zweiter Weg für Fußgänger hinzu- 
gekommen , sodaß jetzt das Thor auch dem gesteigerten Verkehr 
völlig genügt. 

Die Thorzingel sind 1875 nach Aufhebung der Accise als nun 
entbehrlich alle auf einmal weggenommen Die Fremden, die in 
Wagen kamen, wurden nun nicht mehr angehalten und gefragt, ob 
sie accisepflichtige Gegenstände bei sich hätten; wir konnten mit 
Schiller sagen: frei ist dem Wanderer der Weg. Thorsperrbnden 
gab es seit 1864 nicht mehr, auch nicht Thorschreiberbuden; 1878 
sind auch die Wachhänser als unnöthig weggenommen Seitdem 
stehen nicht mehr Schildwachen an den Thoren; frei ist dein 
Wanderer der Weg. 

Die ganze gegebene Darstellung ist die einer aus richtig 
erkannten Verhältnissen und Bedürfnissen hervorgegangenen Ent- 
wickelung aus Enge und Abgeschlossenheit zu Weite und Freiheit 
Das war äußerlich, aber nicht bloß äußerlich, denn die Entwickelung 
ist mit Absicht hervorgebracht. Auch der vaterstädtische Geist hat 
sich zu Freiheit und Kraft entwickelt, und weiterer Entwickelung 
gehen wir entgegen. 
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IV. 

Zum Gedächtniß C. F. Wehrmanns. 

Vortrag, in der Versammlung des Vereins 
für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde am 26. Oktober 1898 gehalten von 

Professor I)r. M. Hoffmann. 

Veim Beginn unserer Winterversammlungen gebührt das erste Wort 
dem Andenken des hochverdienten Mannes, der Jahrzehnte lang in 
diesem Bereit! als ein Meister und geistiger Führer gewaltet hat. 
Carl Friedrich Wehrmann, ein treuer Sohn Lübecks, von Kindheit 
an mit den Eigenthümlichkeiten und Vorzügen seiner Vaterstadt 
verwachsen, hat sich durch seine gesegnete Wirksamkeit in dieser 
Vaterstadt ein Ehrengedächtniß gestiftet, das der nachrühmenden 
Rede nicht bedarf; aber >vir haben den natürlichen Wunsch, uns 
sein Wesen und Wirken, nachdem er von uns geschieden, itvch 
einmal zu vergegenwärtigen, seine wissenschaftlichen Verdienste, die 
mit seiner Thätigkeit für unsern Verein eng verknüpft sind, in 
kurzem Ueberblick noch einmal zu überschauen. 

Er steht uns im Gedächtniß als der bis ins höchste Alter 
geistesfrische Gelehrte, der aus seinem reichen Wissen fast mühelos 
Belehrung spendete und sich in die große und vielseitige Geschichte 
Lübecks ganz eingelebt hatte, zugleich auch als ein edelgesinnter, 
schlicht und freundlich mit seinen Mitbürgern verkehrender Mensch, 
der in seiner arbeitsamen, ans geistiges Streben und Forderung des 
Gemeinwohls gerichteten Lebensführung vielen ein Vorbild war und 
im Alter ivie von selbst das Ansehn eines Weisen gewann. Wenige 
von uns können sich an die Zeit zurückerinnern, wo er in jugendlicher 
Kraft wirkte, aber darin liegt etwas Großes für ein Menschenleben, 
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wenn gerade die späteren Lebensjahre eine so reiche Fülle des 
Wirkens zeigen, daß die Thatkraft des Greises in besonderem 
Andenken bleibt. Sein Lebensgang hat sich äußerlich einfach 
gestaltet, und nicht in schnellem Anlauf, sondern mit ausdauerndem 
Fleiß hat er seine Ziele erreicht; aber es war ein glückliches Leben, 

"rts sich entwickelnd und von edlem Geiste durchdrungen. 
Vehrmann wurde am 30. Januar 1809 geboren als Sohn 

eines Lehrers am Katharineum, des Collaborators Heinrich Andreas 
Carl Wehrmann. Treue Sorgfalt der Eltern leitete seine Kinder- 
jahre. Den Vater verlor er, als er erst zehn Jahre alt war; die 
Fürsorge der Mutter ist ihm noch lange erhalten geblieben. Acht- 
zehn Jahre alt bezog er im Herbst 1827 die Universität Jena, um 
Theologie zu studiren, wie einst der Vater gethan. Schon ein 
halbes Jahr vorher war er in die hiesige Loge Zur Weltkugel 
aufgenommen, in welcher er später ein ausgezeichnetes, hochverdientes 
Mitglied wurde. Die Bestrebungen des Bundes der Freimaurer 
wiesen ihm frühzeitig den Weg zur Thätigkeit für das Gemeinwohl, 
und er ist ihnen treu geblieben ein langes Leben hindurch. Im 
Jahre 1897 hat er seine siebzigjährige Mitgliedschaft in der Loge 
feiern können. Seine Studien in Jena richtete er nicht ausschließlich 
auf die Theologie, sondern auf mannigfaltige Ausbildung; sein 
patriotischer Sinn veranlaßte ihn, sich der deutschen Burschenschaft 
anzuschließen, die in jener politisch trüben und beengten Zeit die 
Begeisterung für des Vaterlandes Einheit und Größe sich nicht 
nehmen ließ Auf dem Gymnasium hatte er neben den klassischen 
Sprachen mit Vorliebe Englisch getrieben; aus der Universität 
traten Philosophie und Geschichte ihm näher, und als er nach 
Verlaus von fünf Semestern von Jena nach Berlin ging, um dort 
unter Schleiermachers Leitung seine theologischen Studien zu voll- 
enden, entsprach das Streben dieses großen Lehrers, das Christen- 
thum mit der neueren Entwickelung der Wissenschaften innerlich zu 
vereinigen, ganz seinem Sinn. Im Frühjahr 1831 kehrte er in 
die Heimath zurück, doch führte ihn der Wunsch, mannigfache 
Lebenserfahrung zu gewinnen, bald wiederum hinaus in eine andere 
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Gegend des deutschen Vaterlandes. Er trat als Lehrer ein in das 
Erziehnngsinstitut des Arztes und.Sprachforschers Earl Ferdinand 
Becker zu Offenbach bei Frankfurt am Main und verlebte hier 
zwei Jahre voll anregender Thätigkeil, auch an der schönen Natur 
des Rheinlandes sich erfreuend. Zuletzt aber traf ihn ein trübes 
Erlebnis; er wurde mit andern eheinaligen Burschenschaftern in 
Untersuchung gezogen wegen des Aufstandsversuchs, der im Frühjahr 
1833 gegen den Bundestag zu Frankfurt unternommen war. Er 
gab seine Stellung auf und kehrte nach Lübeck zurück, bestand hier 
im Herbst desselben Jahres die theologische Prüfung und wurde 
unter die Zahl der Kandidaten des Ministeriums aufgenommen. 
Die Untersuchung, welche der Senat im Aufträge des Bundestages 
zu führen hatte, war für Wehrmann mit einer Geldstrafe beendet, 
während sein Leidensgenosse Dettmer zuerst Gefängniß, dann noch 
zwei Jahre Hausarrest zu erdulden hatte. 

Der Lehrerberuf war ihm lieb geworden, und es fügte sich 
günstig, daß er alsbald die Leitung der Ernestinenschule, einer 
seit 1804 bestehenden Privat-Mäüchenschule, übernehmen konnte. Es 
war eine nicht glänzende, aber in inancher Hinsicht dankbare 
Stellung; er fand Anerkennung und verzichtete auf den Eintritt in 
ein geistliches Amt. Bald bot sich ihm auch Gelegenheit, außerhalb 
der Schule zu wirken als Mitglied eines Kveises jüngerer Männer, 
die darauf bedacht' waren, Lübeck wieder emporzubringen, dem seit 
der französischen Fremdherrschaft eingetretenen Niedergang entgegen 
zu arbeiten durch Förderung neuer zweckmäßiger Einrichtungen und 
Wiederbelebung der geschichtlichen Kenntniß von Lübecks alter Größe. 
Zu diesem Zwecke wurde 1835 eine Zeitschrift von bescheidenem 
llinfang, die „Neuen Lübeckischen Blätter," gegründet, an deren 
Herausgabe sich Wehrinann eifrig betheiligte, in Gemeinschaft mit 
Dr. Deecke. 1>r. Dettmer, Kandidat Ludwig Heller u. a 

Ferner bildete sich 1838 innerhalb der Gesellschaft zur Beförde- 
rung gemeinnütziger Thätigkeit ein Verein für Lübeckische Statistik, 
der sich die später vom Staat übernommene Aufgabe stellte, das 
Wachsen der Kräfte des kleinen Staatswesens zahlenmäßig zu 



204 

verfolgen; Wehrmann gehörte ihm bis 1861 an. Zur Vertiefung 
in geschichtliche Studien wurde er besonders angeregt durch die 
Freundschaft mit Wilhelm Mantels, der 1843 nach Lübeck, wo er 
seine Schuljahre verlebt hatte, zurückkam und bald seine Lehrthätigkeit 
am Katharineum begann. Beide meldeten sich 1845 zum Eintritt 
in den Verein für Lübeckische Geschichte, der. damals nur aus 
wenigen Mitgliedern bestand und soeben durch Herausgabe des 
ersten Bandes des Lübeckischeu Urkunden buchs seine erste große 
Leistung vollbracht hatte. Die Fortsetzung dieses monumentalen 
Werks bot den beiden Freunden Wehrmann und Mantels ein 
großes und ergiebiges Arbeitsfeld; sie durchforschten unter Leitung 
älterer Vereinsmitglieder die noch ungehobenen Schätze des Archivs, 
sammelnd und abschreibend was für den zweiten Band nöthig 
erschien, doch immer nur in den Nebenstunden, die ihr Lehrerberuf 
ihnen übrig ließ. Das Werk schritt langsam vorwärts; die bewegten 
Jahre 1848 und 49 waren den stillen Studien nicht günstig, 
stärkten aber den Muth für die Zukunft, da sie unserem Freistaat 
manche ersehnte freiere Einrichtung brachten. Erst im Jahre 1854 
konnte der Druck des zweiten Bandes beginnen; dasselbe Jahr brachte 
unserem Wehrmann das Amt des Archivars, in welchem er seine 
wissenschaftliche Thätigkeit erst recht entfalten konnte. 

Das Archiv war bisher von einem der Senatssekretäre im 
Nebenamt verwaltet worden. Es gab viel zu ordnen; auch hatte 
der neue Archivar öfters Berichte aus den Akten für die Zwecke der 
Staatsverwaltung zu machen und die Senatssekretäre zu vertreten. 
Wehrmann mußte sich in das neue Amt hineinarbeiten, aber er 
brachte aus seiner 23jährigen Lehrthätigkeit die besten Eigenschaften 
dazu mit, Sorgsamkeit und Pflichttreue, wohlerworbene Sprach- 
und Geschichtskenutniß, und außerdem die Vertrautheit mit einem 
großen Theil des Urkundenschatzes, die er sich durch die Arbeit für 
das Urkundenbuch erworben hatte. Die Fortführung dieses Werkes 
betrachtete er nun als seine Hauptaufgabe; der zweite Band war 
1858 im Druck vollendet, der dritte kam, da immer noch eine 
Mehrzahl von Mitarbeitern daran thätig war und deshalb über 
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manche Einzelheiten hin und her verhandelt wurde, erst 1871 znni 
Abschluß; dann wurde Wehrmann alleiniger Herausgeber, und er 
führte fortan die Arbeit in schnellerem Zuge beinahe bis zur Voll- 
endung des zehnten Bandes, dessen Erscheinen jetzt nahe bevorsteht. 
Den im Original erhaltenen mittelalterlichen Urkunden sind in der 
Regel Siegel angehängt, deren Kenntniß auch für die Kunst- 
geschichte wichtig ist: aus dem Interesse, welches der Maler C. I. 
Milde und der Mecklenburgische Geschichtsforscher Pastor Masch 
den Siegeln widmeten, entstand unter Mitwirkung Wehrmanns das 
Werk „Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt 
Lübeck," neun Hefte bis 1871; ein zehntes fügte Wehrmann allein 
1879 hinzu. 

Im Jahre 1855 beschloß unser Verein die Herausgabe einer 
Zeitschrift, in welcher Abhandlungen und kürzere Beiträge zur 
Geschichte Lübecks veröffentlicht werden sollten. Damit war die 
Aufforderung gegeben, das aus Urkunden und Akten Erforschte 
auch darzustellen und weiteren Kreisen zugänglich zu machen, und 
gern kam Wehrmann dieser Aufforderung nach, denn er besaß die 
Gabe, klar und. anziehend darzustellen. Aus Vorträgen, die er in 
der Gemeinnützigen Gesellschaft und seit 1876 in den damals erst 
eingeführten regelmäßigen Winterversammlungen unseres Vereins 
hielt, sind zahlreiche Abhandlungen in der Zeitschrift entstanden. 
Im ersten Bande schrieb er „über die staatsbürgerliche Stellung der 
Handwerkerkorporationen in Lübeck," das wurde der Kern zu dem 
selbstständigen Buche, mit welchem er 1864 hervortrat und sich eine 
geachtete Stellung unter den deutschen Geschichtsforschern erwarb. 
Es führt den Titel „die älteren Lübeckischen Zunftrollen" und 
enthält diese merkwürdigen, in niederdeutscher Sprache abgefaßten 
Dokumente, aus denen die Entwickelung des Handwerks im mittel- 
alterlichen Lübeck ersichtlich ist, mit einer ausführlichen Einleitung, 
die sowohl über die Verfassnngsgeschichte der Stadt als über die 
eigenthümlichen Rechte und Gebräuche der Handwerker willkommene 
Auskunft giebt. 

Weitere selbstständige Bücher hat Wehrmann nicht geschrieben; 
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die Abhandlungen aber enthalten eine solche Fülle von Belehrung, 
daß man wohl verstehen kann, wie ihn die Mannigfaltigkeit seines 
Arbeitsgebiets erfreute und wie er gar nicht in Versuchung kam, 
durch Forschungen auf anderen Gebieten der Geschichte seine Kräfte 
zu zersplittern. Dabei ist leicht zu erkennen, daß er mit der all- 
gemeinen Geschichte Deutschlands und der anderen europäischen 
Staaten wohl vertraut war, denn Lübecks Geschichte steht daniit in 
tausendfacher Beziehung, und daß er rechtsgeschichtlichen Studien mit 
voller Aufmerksamkeit sich zuwandte. 

Aus den Abhandlungen ist zunächst hervorzuheben die über 
den Rathsweinkeller, ein anziehendes Kultnrbild, worin die Fürsorge 
des Lübecker Raths für seine Stadtverwaltung und mancher Zug 
aus dem gesellschaftlichen Leben früherer Zeiten vor Augen gestellt 
ist. Die Mittheilungen über das Lübecker Domkapitel bieten reiche 
Belehrung über das kirchliche Leben tut Mittelalter und über die 
bedeutende Ausdehnung des geistlichen Gebiets, welches bis zum 
Jahre 1803 unter der Herrschaft des Bischofs von Lübeck und 
seines Domkapitels stand. In das 17. Jahrhundert führt der 
Gesandtschaftsbericht über Theilnahme der Hansestädte am Frieden 
zu Brömsebro, in das 19. Jahrhundert die Lebensbeschreibung des 
Senators Dr. Heinrich Brehmer, der sich bei den Verhandlungen mit 
Dänemark über den Transitzoll und über den Bau von Eisenbahnen 
große Verdienste erivarb und dann als Vertreter Lübecks bei der 
deutschen Centralgewalt 1848 sowie bei den Verhandlungen über die 
Herstellung des deutschen Bundes 1850—51 einen über die Bedeutung 
seines Einzelstaats weit hinausgehenden Einfluß übte. 

Die Abhandlung über das Lübecker Archiv ist hervorgegangen 
aus deut Vortrage, welchen Wehrinann bei der Stiftung des 
Hansischen Geschichtsvereins hielt. In der Pflngstwoche des 
Jahres 1871 waren Freunde der hansischen Geschichte aus den 
ehemals zum Hansebunde gehörenden Städten zahlreich in Lübeck 
versammelt, um einen Verein zu gründen, der mit größeren Mitteln 
als die Ortsvereine ausgestattet die umfangreichen Quellen der 
hansischen Geschichte erforschen und zugänglich machen sollte. 
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Mantels, damals Vorsitzender unseres Vereins, ward auch zum 
Vorsitzenden des neuen Vereins gewählt; mit ihm trat Wehrmann 
in den Vorstand ein und übernahm die Kafsenverwaltung, welche er 
zehn Jahre lang führte Aber er spendete auch seinen erfahrenen 
Rath zu den litterarischen Unternehmungen des Vereins und unter- 
stützte die Herausgabe der Hanserecesse und des hansischen Urkunden- 
buchs fort und fort durch Mittheilung ungedruckter Aktenstücke ans 
den Schätzen seines Archivs, deren Vorführung in jenem Vortrage 
von vorn herein eine reiche Ernte in Aussicht stellte. Seit 1871 
hat der Verein dann regelmäßig seine Pfingstversammlungen in 
verschiedenen Hansestädten gehalten; Wehrmaun nahm mit jugendlicher 
Frische an den Zusammenkünften theil, hielt mehrinals anziehende 
Vorträge und veröffentlichte diese nebst anderen Abhandlungen in 
den Hansischen Geschichtsblättern J_ 

So kam das Jahr 1879 heran, in welchem Wehrmann seinen 
siebzigsten Geburtstag und einige Monate später sein 25jähriges 
Jubiläum als Archivar feiern konnte. Unsere Geineinnützige Gesell- 
schaft ehrte ihn damals durch Verleihung ihrer goldenen Denkmünze, 
Schriften wurden ihm gewidmet von unserem Verein sowie von 
Freunden in Hamburg und Kiel. Er sah sich in seiner Forscher- 
thätigkeit von einem Kreise Mitstrebender umgeben, die sein Ver- 
dienst dankbar anerkannten Leider entriß dasselbe Jahr ihm den 
vertrauten Freund Mantels. Er ertrug den herben Verlust mit 
dem Vorsatz, seine eigene Arbeitskraft den vorliegenden Aufgaben 
zu widmen, so lange es ihm noch vergönnt sei Und wie reiche 
Früchte sind seiner Arbeit dann noch beschieden geivesen! Nach 
dem 70. Lebensjahre hat er noch die Bände 6—10 des Urkunden- 
buchs vollendet; eine ganze Reihe von Abhandlungen hat er noch 
veröffentlicht, auch nach früherer Gewohnheit kleinere Aufsätze, die 
sich auf Fragen der Gegenwart bezogen, in den Lübecker Blättern. 
Und wie hat er sich gerade in diesen späteren Jahren um das 
innere Leben unseres Vereins als langjähriges Vorstandsmitglied 
verdient gemacht, sowohl durch Vorträge und lebhafte Theilnahme 
an der Besprechung wissenschaftlicher Fragen in den Vereinsabende», 
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als durch Unterstützung Mitforschender aus den Schätzen des Archivs 
und durch Fürsorge für die Bibliothek des Vereins! Aus unseren 
Jahresberichten führe ich die Titel einiger Vorträge an, die nicht 
gedruckt sind: 1879 über rechtshistorisch interessante Inskriptionen 
des Niederstadtbuchs, 1880 Verordnungen über das Waisenhaus, 
1881 Testamente aus dem 13. und 14. Jahrhundert, 1883 über 
Schuld- und Kreditverhältnisse in Lübeck während des 15. Jahr- 
hunderts, 1886 über das Lübeckische Münzwesen u. s. w. 

Zu näherer Betrachtung fordern uns wiederum die gedruckten 
Abhandlungen auf, wenn es auch nicht thunlich ist, sie alle der 
Reihe nach zu besprechen. Er schildert das Lübeckische Patriziat, 
welches in der Cirkelgesellschaft eine stolze Genossenschaft bildete 
und hochverdiente Männer in seiner Mitte zählte, später aber durch 
allzu schroffe Abschließuug gegen die bürgerlichen Kreise herabsauk 
und seine Stellung an der Spitze der bürgerschaftlichen Kollegien 
nicht mehr ausfüllen konnte. Der zu Rostock in der Versammlung 
des hansischen Geschichtsvereins 1885 gehaltene Vortrag über die 
obrigkeitliche Stellung des Lübecker Raths zeigt, wie mannigfache 
Aufgaben der Rath der freien Reichsstadt in der Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Verwaltung zu erfüllen hatte, wie er sein 
Ansehen der Bürgerschaft gegenüber zu wahren wußte und schließlich 
bei der Verfassungsordnung von 1669 seine Rechte in wohl- 
erwogener Weise mit den Ansprüchen der Bürgerschaft auf Theil- 
nahme au der Verwaltung ausglich. Ein anschauliches Bild des 
kirchlichen Lebens in dem Jahrhundert, das der Reformation- 
vorausging, giebt die Einleitung zu dem Memorienkalender der 
Marienkirche. Hier spricht zuerst der Theologe, der Schüler 
Schleiermachers, von dem Unterschied der katholischen und der 
protestantischen Kirche; aus der katholischen Grundauschauung, daß 
der fromme Sinn aus dem Gehorsam gegen die Kirche hervorgehen 
müsse, erklärt er den Eifer jener Zeit für ftomme Stiftungen, 
Seelmessen, Wallfahrten und Theilnahme an geistlichen Brüder- 
schaften. Dann zeigt er als Historiker aus den Testamenten und 
anderen Urkunden, wie sehr dies Bemühen um ftomme Werke in 
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Sübecf ausgebildet war, wie zahlreiche Vicarien besonders in der 
Marienkirche gestiftet waren, damit die Seelmessen an den bestimmten 
Tagen gelesen würden, und wie dainit auch weltliche Interessen 
verbunden waren. Denn die Vicarien waren zugleich Versorgungen 
für Nachkommen der Stifter, und die Brüderschaften waren als 
gesellige Vereinigungen beliebt. Aus derselben Zeit giebt der Vor- 
trag über Lübeck als Haupt der Hanse einen inhaltreichen 
Rundblick auf die damaligen politischen Verhältnisse in England, 
Flandern, dem Ordenslande Preußen und den nordischen Reichen! 
überallhin sandte Lübeck seine Rathsherren als Gesandte und hielt 
das Ansehen des Hansebundes aufrecht, wenn auch im einzelnen oft 
nachgegeben werden mußte. Die Zeiten des Verfalls werden ge- 
schildert in der Geschichte der 1629 gegründeten Sklavenkasse, in 
der Darstellung des Schuldeuivesens der Stadt Lübeck nach Errich- 
tung der Stadtkasse l665, in dem Vortrag über Ereignisse und 
Zustände in Lübeck zu Ende des vorigen und zu Anfang des 
gegenwärtigen Jahrhunderts. Endlich die neuere Zeit mit ihrem 
mühevollen, aber von Erfolg gekrönten Ringen wird uns vorgeführt 
in den beiden Abhandlungen über Lübecks Eisenbahnverbiu- 
düngen und über Lübecks Betheiligung au der Ablösung des 
Sundzolls. Dänemarks feindselige Politik lastete wie ein Alp 
auf unserer Stadt; doch sie wurde mit Hilfe der beiden deutschen 
Großmächte zum Weichen gebracht schon vor dem Kriege, welcher 
der dänischen Herrschaft über norddeutsche Gebiete für immer ein 
Ende machte. 

Als Wehrmann, noch mitten in schaffender Thätigkeit stehend, 
im Januar 1889 seinen achtzigsten Geburtstag feierte, wurde ihm 
die höchste Ehre zu theil, die unser Freistaat einem verdienten 
Beamten gewähren kann, die große goldene Denkmünze mit der 
Inschrift: Bene merenti. Nachdem schon 1881 die Göttinger 
Juristenfakultät ihn znnc Doktor der Rechte ernannt hatte, verlieh 
jetzt die Rostocker philosophische Fakultät ihm ihre Doktorwürde. 
Bei allen Ehrungen, die ihm zu theil wurden, blieb er schlicht und 
bescheiden; seine Freude war es, daß er in einem langen Leben die 

Ztschr. d. B. f. L. ®. VIII, 1. , , 
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Vaterstadt hatte emporkommen sehen. Dieser Freude gab er tief- 
gefühlten Ausdruck in der Ansprache, die er am 5 November 1889 
bei der hundertjährigen Jubelfeier der Gesellschaft zur Be- 
förderung gemeinnütziger Thätigkeit zum Schluß der Feier 
hielt. Er sagte.- „Wenn die Vaterstadt auf das letzt verflossene 
Jahrhundert ihres Bestehens zurückblickt, so tritt ihr auch ein Bild 
schmählicher Erniedrigung entgegen, der Zeit, in welcher sie, von 
fremder Gewalt unterdrückt, ihrer Verfassung, ihrer Gesetze, ihres 
Handels beraubt war, ihren Wohlstand einbüßte. Sie theilte das 
Loos des Vaterlandes. Nach wiedererlangter Freiheit ist die Kraft- 
anstrengung der Bürger es gewesen, welche durch unermüdete und 
unverdrossene Arbeit zwar nur allmählich, aber doch in fast un- 
unterbrochen stetigem Fortschritte sie aus der Erniedrigung auf die 
Höhe geführt hat, auf der sie jetzt steht. Auch heute noch und 
immer fordert die Vaterstadt von ihren Söhnen Thatkraft, Umsicht, 
Treue, Opferwilligkeit, nur dadurch kann sie erhalten werden. Das 
wissen wir alle, wir kennen unsere Pflicht und sind bereit, sie zu 
erfüllen. Ganz von selbst überträgt sich dies auf die Gesellschaft. 
Gewiß ist es in dieser Stunde unser aller, die wir Mitglieder der 
Gesellschaft sind, zumal der jüngeren, neuerdings zahlreich ein- 
getretenen, aufrichtiger und ernster Wille, dafür zu sorgen, daß ihr 
die angesehene und ehrenvolle Stellung, die sie errungen hat, 
erhalten bleibe. Dieser Wille adelt unsere heutige Feier und unsere 
Freude. Wir weihen sie, indem wir, dankbar für den von der 
Vorsehung bisher auf unsere Thätigkeit gelegten Segen, den Blick 
zum Himmel wenden, um für das fernere Thun den gleichen 
Segen zu erflehen." Diese Worte des Greises gingen zu Herzen; 
es war ein Augenblick, der allen, die ihn erlebt haben, unvergeßlich 
bleiben wird. 

Als Wehrniann sein 83. Lebensjahr vollendet hatte, gab er 
seine Amtsthätigkeit als Archivar auf am 1. April 1892; in der 
gewohnten wissenschaftlichen Arbeit fuhr er fort. Es war ein 
schöner Abschluß seiner im Druck erschienenen Abhandlungen, als er 
im Jahre 189b in der Festschrift für die damals in unserer Stadt 
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tagende Versammlung der deutschen Naturforscher den zusammen- 
fassenden „Ueberblick über die Geschichte Lübecks" veröffent- 
lichte, den er früher für die Encyklopädie von Ersch und Gruber 
verfaßt, aber nicht in Druck gegeben hatte. Es ist eine seine und 
wohlerwogene Darstellung, wie nur er sie aus voller Kenntniß des 
Ganzen geben konnte. Ein Bild der alten Umfriedigung der Stadt, 
wie er sie großentheils noch tu seiner Jugend gesehen hatte, zeichnete 
er in dem 1893 gehaltenen Vortrage über die Mauern und Thore 
Lübecks. Seinen letzten Vortrag in unserem Verein hielt er am 
13. Januar 1897 über die Spielgrevenordnung von 1578. 

So gelangte er in beglückender Thätigkeit, in trautem Verkehr 
mit Freunden, umgeben von der liebenden Sorgfalt seiner Angehörigen, 
an das Ziel des irdischen Lebens. Schwächen des Alters, die sich 
einstellten, ertrug er mit Ergebung; im Vollbesitz seiner Geisteskraft 
blieb er bis zuletzt. Die Freude am Schönen in der Natur wie 
in der Kunst, die Theilnahme für alles Gute und Große bewahrte 
er sich unvermindert; mit christlich frommem Sinne war er bereit 
abzuscheiden, wenn seine Zeit erfüllt sei Schmerzlos entschlummerte 
er in der Nacht des 11. September, nachdem er den Tag noch in 
gewohnter Weise verlebt und sich mit Freunden unterredet hatte. 
Uns bleibt er im Gedächtniß als ein treuer Sohn seiner Vaterstadt, 
der sein ganzes Wirken geweiht war, als eine edle Persönlichkeit, die 
in ihrer Eigenart anzog und erfreute, und als ein Mann der 
Wissenschaft, dessen Werke bleibende Bedeutung behalten; sie sind 
ein Quell reicher Belehrung und Anregung für alle, die über die 
Geschäfte des täglichen Lebens hinaus ihre Blicke gern auf die 
Vergangenheit unserer ehrenreichen Stadt richten. 
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V. 

Verzeichniß der Schriften C. F. Wehrmanns. 

Zusammengestellt von Prof. Dr. M. $ off mann. 

Wie in den „Neuen Lübeckischen Blättern" seit 1835 von Wehrmann 
veröffentlichten Artikel haben sich nicht mehr feststellen lassen; es ist 
anzunehmen, daß mehrere mit der Zahl 106 unterzeichnete von ihm 
herrühren, aber er hat auch mit andern Zahlen oder mit Buchstaben 
unterzeichnet. Ein Artikel im Jahrgang 1851, S. 97—102, „Die 
Theilnahme an religiösen Gemeinschaften" ist »ach beigefügter Anmerkung 
aus einem „kürzlich in der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger 
Thätigkeit gehaltenen Vortrage" entnommen; das ist der am 18. Februar 
1851 von Wehrmann gehaltene Bortrag „Ueber die Freiheit des 
religiösen Bekenntnisses," welcher handschriftlich im Archiv der Gesell- 
schaft aufbewahrt wird. 

Die in den „Lübeckischen Blättern" von 1859 au veröffentlichten 
Artikel, welche im folgenden Verzeichniß aufgeführt sind, hat Wehr- 
mann nach Angabe der Redaktion verfaßt. 

In dem Verzeichniß sind folgende Abkürzungen angewandt: 
L. Bl. — Lübeckische Blätter, Zffchr. — Zeitschrift des Vereins für 
Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, Mitth. — Mittheilungen 
desselben Vereins, H. G. — Hansische Geschichtsblätter. 

1836. Nachricht über die Ernestinenschule, Programm. 
1857. Die staatsbürgerliche Stellung der Handiverker-Corporationen 

in Lübeck. Ztschr. I, 263—280. 
1859. Die Fremdenliste. L. Bl. 1859, 63 f.1 

Die Nachbarrechte. Ebd. 221—224. j 
1860. Die ehemalige Sängerkapelle in der Marienkirche. Ztschr. I, 

362—385. 
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Ein Recept aus dem 13. Jahrhundert. Ebd. 394. 
Zwei Reisepässe aus dem 15. Jahrhundert. Ebd. 395 s. 
Ueber die Anfänge unserer Verfassungsreform. L. Bl. 1860,86. 
Carl Georg Curtius, Dr. b. R., Syndikus. Ebd. 247 s. « xx 

1862. Die Verpfändung Kiels an Lübeck im Jahre 1469. Ztschr. II, 
38—74. 

Der Lübeckische Rathsweinkeller. Ebd 75—128. Nachtrag 
dazu V, 166. 

Umfang des Heringshandels in Lübeck im 14. Jahrhundert. 
Ztschr. II, 129—131. 

Nachricht über die Einführung eines Lübeckischen Hauptmanns 
in Mölln. Ebd. 131 f. 

Verzeichniß der Gegenstände, die 1530 aus deu Kirchen ge- 
nommen und aus die Trese gebracht sind. Ebd. 133—145. 

Brauwesen. L. Bl. 1862, 40, 56. - <?. 
Die Thorsperre. Ebd. 374—376. = * xx 

Die Einfuhr fremden Brodes. Ebd. 388. *'• 
1863. Mittheilungen aus dein Lübeckischen Archiv. Jahrbücher für 

schleswig-holsteinische Geschichte VI, 242—251. 
Die Holstenthorthürme. L. Bl. 1863, 77 f. 
Rückzahlung der gezwungenen Anleihen. Ebd. 310 f. ��-<?". 

1864 Die älteren Lübeckischen Zunstrollen, Lübeck 1864. XII und 
526 Seiten. Zweite Ausgabe 1872. 

Zur Reform des Brauwesens. L. Bl. 1864, 363— 
Vgl. Verhandlungen des Senats mit der Bürgerschaft 1863, S. 15. 

1865. Briefe an Matthias Mulich, geschrieben 1523. Ztschr. II, 
296—347. 

Eisenbahn nach Travemünde. L. Bl. 1865, 139. = X 
1866. Die Entschädigungen in Anlaß der Gewerbereform. L. Bl. 

1866, 301—303. - 236 
1867. Luxusordnung von 1478. Ztschr. II, 508—528. 
1868. Dürfen der Armenanstalt Einnahmen zu Gunsten des Staats 

entzogen werden? L. Bl. 1868, 381 f. 
1869. Senator Dr. Roeck. L. Bl. 1869, 41. 
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Die St. Lorenzkirche. Ebd. 522 f. ^ 
Die Verpflichtungen des Staats gegen die Kirchen. Ebd. 

561 f., 565—568. - - 
1870. Mittheilungen über das ehemalige Lübeckische Domkapitel 

Ztschr. III, 1—119. 
Tönnies Swine. Ebd. 190—192. 
Der Bericht über die Verwaltung der Armenanstalt im 

Jahre 1869. L. Bl. 1870, 353 f. = x 

1871. Das Lübecker Archiv. Ztschr. III, 349—406. 
Wer schützt unsere Denkmäler der Kunst und des Alterthums? 

L. Bl. 1871, 393. 
1872. Das Lübeckische Patriziat, insbesondere dessen Entstehung und 

Verhältniß zum Adel. H G. 1872, 93—135. 
1873. Die Gründung des hanseatischen Hauses in Antwerpen. 

H. G. 1873, 77—106 
Zwei ältere Projekte zur Verbindung des Schalsees mit 

dem Ratzeburger See und init der Elbe. Ztschr. III, 
344—348. 

1874. Der Verkauf des kleinen österschen Hauses in Antwerpen. 
H. G. 1874, 107—116. ^4. ^ Z36. 

Zu Artikel 9 des Verfassungs-Entwurfs. L. Bl. 1874, 537 f. 
1875. Eine Scene aus dem dreißigjährigen Kriege. H. G. 187.5, 

131 f. L. Bl. 1876, 18. - S7f. 
1876. Gesandtschaftsbericht über die Theilnahme der Hansestädte 

an den Friedensverhandlungen zu Brömsebro 1645. 
Ztschr. III, 407—475. 

Bericht über die Gesandtschaft der Hansestädte nach Stock- 
holm zur Beglückwünschung der Königin Christine. Ebd. 
476—488. 

Heinrich Brehmer, Dr. b. R., Senator der freien und Hanse- 
stadt Lübeck. Ebd. 489—561. 

Zur Geschichte des Buchhandels in Lübeck. Ebd. 600 f. 
Die Eintheilung der Stadt Lübeck in vier Quartiere. Ebd. 

601—604. 
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Ein gerichtliches Hülfsschreiben im Jahre 1502. Ebd. 604 f. 
Zur Erinnerung an das Jahr 1806. Ebd. 605—607. 

1878 Der Ausstand in Lübeck bis zur Rückkehr des alteu Raths, 
1408—1416. H. G. 1878, 103—156. 

Silbergeräth des Raths vvn Lübeck. Ebd. 181 f. 
1870. Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck, 

zehntes Heft. 
1882. Die erste Luftschifffahrt in Lübeck [1783]. L. Bl. 1882, 

��4—7, 10 f, 25—27. 
1883. Kirchenkollekten im vorigen Jabrhuudert. Mitth. I, 62 f. 

Lübecks Zolleinnahmen zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Ebd. 132. 

1884. Geschichte der Sklavenkasse. Ztschr. IV, 3, 158—193. 
Ein Urtheil über Lübeck aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. 

Ebd. 271—274. 
Die obrigkeitliche Stellung des Raths in Lübeck. H. G. 

1884, 53—73. . 
.1885. Ausmalung einer Kapelle in der Marienkirche. L. Bl. 

1885,105. = X 
1886. Die Entstehung und Entwickelung der Eisenbahnverbindungen 

Lübecks. Ztschr. V, 26—116. 
Auszüge aus dem ältesten Memvrialbuche der Marienkirche. 

Ebd. 160—165. 
1888. Das Lübeckische Patriziat Ebd. 293—392. 

Das Haus des deutschen Ordens in Lübeck. Ebd. 461—464. 
Das Schulden wesen der Stadt Lübeck nach Errichtung der 

Stadtkasse. H. G. 1888, 65—97. 
Frillenbier. Mitth. III, 104. - 

1889. K. L. Roeck. Allg. deutsche Biographie 28, 737—739. 
Nachruf für Senator Or. Th. Curtius. L. Bl. 1889, 479. -A, 

1890. Der Memorienkalender der Marienkirche in Lübeck. Ztschr.VI, 
49—160. 

1891. Das Kaiserdenkmal in Lübeck. L. Bl. 1891, 131 und 167. 
= 37- 
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1892. Die Betheiligung Lübecks bei der Ablösung des Suudzolls. 
Ztschr. VI, 405—430. 

Ereignisse und Zustände in Lübeck zu Ende des vorigen und 
zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts. Ebd. 536 
—562. 

Lübeck als Haupt der Hause uin die Mitte des 15. Jahr- 
hunderts. H. G. 1892, 81—119. 

1893. Tideman Steen. Mg deutsche Biographie 35, 545— 547. 
Zur Erinnerung an die Franzosenzeit. Mitth. VI, ß f. 
Französische Bedrückungen. Ebd. 67—70, 109—112, 120 s. 
Die Mauern und Thore Lübecks. Ztschr. VIII, 165— 200. 

1894. Die Seebadeanstalt zu Travemünde. Ztschr. VII, 108—128. 
1895. Die Lübeckischen Landgüter, I. Ebd. 151—236. 

Konfiskation der aus reinem Pelzwerk hergestellten Troinissen. 
H. G. 1895, 145 f. 

Die Kunst, weiße Seife zu machen. Mitth. VII, 53—58. 
Ueberblick über die Geschichte Lübecks, 

in der Festschrift für die Versammlung der deutschen 
Naturforscher in Lübeck, S. 1—64. 
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VI. 

Ueberblick 
über die ehemalige Glasindustrie in und um Lübeck. 

Vortrag. 
gehalten gelegentlich der gemeinsamen Festfeier 

des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumsknnde und 
des Vereins von Kunstfreunden in Lübeck 

am 24. Januar 1895 
in Anlaß des WMrigeil Amtsjublläuins der Senator Dr. jur. willst Brrljmer 

von Th. Hach. Dr. 

In Norddeutschen Städten, nicht zum mindesten in den 
Hansestädten und besonders in Lübeck, wo Jahrhunderte hin- 
durch ein kraftvolles Bürgerthum sich bethätigen konnte, hat 
sich eine alte Sitte, ein ehrwürdiger Brauch erhalten, daß die 
vrtsangcsesscnen Zugehörigen einer Familienverwandtschaft in 
niehr oder minder bestimmten Zwischenräumen zu sog. Familicn- 
tagen sich zusammenfinden, um, geschaart um die würdigen 
Oberhäupter der Familie, die verwandtschaftlichen Beziehungen 
zu festigen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit neu zu be- 
leben in zwanglosem Beisammensein an gemeinsamer Tafel und 
in traulicher Geselligkeit, wozu hie und da die vertrauten 
Freunde bald dieses, bald jenes Familienzweiges hinzugezogen 
werden. Angelegenheiten der Familie, des Privatverkehrs, des 
öffentlichen Lebens werden besprochen, der jüngere Nachwuchs 
von früh auf in die Gepflogenheiten und Satzungen der Familie 
eingeführt, die erwachsenere Jugend in die Familiengeschichte ein- 
geweiht. Bald >vird das allmähliche Emporblühen oder der 
frühere Glanz des Hauses zum Gegenstand des Gespräches ge- 
macht, oder alte Faniilienpapiere, kostbare, durch die Stürme 
der Franzosenzeit hindurch gerettete Schmncksachen und andere 

Ztschr. d. B. s. L. ®. VIII, 2. 15 
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Andenken der Vorfahren werden hervorgesucht und erläutert 
und so der Sinn für die Familiengeschichte geweckt, das Ver- 
ständniß für die Bedeutung der Familie im öffentlichen Leben 
den Jüngeren erschlossen und mit dem Gefühl der Familien- 
einheit zugleich die Heimatsliebe mit tausend Wurzeln in den 
Herzen gefestigt. 

Wohl haben Fremde und Außenstehende die Zugeknöpstheit 
und Schwerfälligkeit des echten Lübeckers bekrittelt, haben in 
dem Festhalten an dieser alten Ueberlieferung häufig einen un- 
berechtigten Conservativismus und Particularismus erblickt, ihn 
als schädliches Cliquenwesen verspottet. Aber näher geführt 
und weiter in der Erkenntniß des guten Kernes fortgeschritten, 
haben sie vielfach gerade in dieser Weise, Familienanhänglich- 
keit und Vaterlandsliebe zu wahren und zu bethätigen, die 
kraftvollen Wurzeln starken und ausdauernden echt deutschen 
Bürgersinnes erkennen müssen, wie er die freien Städte bisher 
vor allen ausgezeichnet hat. 

Solchem Familientage vergleichbar ist die Versammlung, 
zu welcher seit einer Reihe von Jahren der Verein von Kunst- 
freunden und der Verein für Lübeckische Geschichte und Alter- 
thumskunde sich alljährlich zusammenfinden, der Gemeinsamkeit 
ihrer Interessen, ihrer engen Verwandtschaft untereinander und 
zur gemeinsamen Mutter sich auf's neue bewußt zu werden. 
Als einen solchen Familientag, oder vielmehr Abend, stellt sich 
nun auch die heutige Versammlung dar, in welcher zu unserer 
Freude auch liebe willkommene Gäste von hier und auswärts 
in größerer Zahl erschienen sind. Namhafte Vertreter des ge- 
schichtlichen Studiums, Männer, welche der wissenschaftlichen 
Erschließung der Schätze bildender Kunst sich widmen, andere, 
welche ans Erkenntniß der Geheimnisse der Natur oder der 
Erdkunde ihre Thätigkeit richte», und zahlreiche Freunde aller 
dieser Bestrebungen haben sich, bei besonders erfreulichem Anlaß, 
zu dem Familienfeste heute hier vereint; ihnen altem Brauche 
nach in dem Stündchen, bis die gedeckte Tafel zu frohem Mahle 
rufen wird, eine nicht unwillkommene geistige Speise als Vor- 
kvst anbieten zu dürfen, ist die mir gewordene ehrende Aufgabe, 



219 

deren Lösung in dem jetzt ihnen Vorzutragenden gefunden 
werden möchte. Keine pathetische Festrede, keinen schwungvoll 
gehaltenen Vortrag bitte ich zu erwarten, sondern nur einige 
schlichte Andeutungen ans lübeckischer Vergangenheit. Gleichsam 
in ein Kaleidoskop möchte ich Sie schauen lassen, in welchem 
eine Anzahl kleiner bunter Steinchen, gewonnen aus alten 
Akten und Urkunden und aus den solche behandelnden Schrif- 
ten, in wechselnder Folge sich zu einem Spiegelbilde zusammen- 
schließen, das uns ein Stück lübeckischen gelverblichen und 
industriellen Strebens zeigt, ein Bild, welches, gleichviel ob die 
künstlerische oder die den Naturkräften näher verwandte gewerb- 
liche Färbung in ihm die im Augenblicke vorherrschende sei, 
doch immer dem Boden heimischer und nachbarlicher Geschichte 
entsprossen, sich darstellen möchte als ein gedrängter „Ueber- 
blick über die ehemalige Glasindustrie in und um 
Lübeck/' 

Vei der unbestreitbaren Dürftigkeit der uns bisher erschlossenen, an 
sich nur spärlich fließenden Quellen wird es recht gewagt erscheinen, 
hier einen Ueberblick über diesen Industriezweig schvn geben zu 
wollen; und wird ein solcher sich verlohnen? Ich möchte cs 
glauben, wenn man erwägt, daß die Geschichte unserer Glasmalerei 
untrennbar verbunden ist mit der Geschichte desjenigen Gewerbes, 
dem >vir jene musivischen wie die in gebrannten Farben hergestellten 
Glasmalereien verdanken, und daß wieder die Geschichte dieses Ge- 
werbes auf's engste verknüpft ist mit dem Materiale, aus und ans 
welchem jene Kunstwerke erst erstehen konnten. Keineswegs war in 
früheren Zeiten und namentlich in den Seestädten die Thätigkeit 
des Glaseramts eine so einseitige, wie sie heutzutage sich darstellt 
und wie wir zu glauben pflegen. Während z. B. in Berlin, noch 
zu Ende des 18. Jahrhunderts, wer Glasermeistcr werden wollte, 
ein fünffaches Meisterstück machen mußte, von dem drei Theile sich 
auf die Fensterverglasung und die Entwürfe dazu bezogen, die 
beiden anderen nur in Verfertigung einer Hauslaterne und einer 

15» 
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Berlinischen dreieckigen Straßenlaterne bestanden,') war das Meisterstück 
iveit schwieriger z. B. in Bremen. Dort mußte noch 1830 der Prüfling 
die Schlacht von Gibeon nach einer Zeichnung aus Glas malen, dann 
mußte er die Zeichnung kreuz und quer in 99 Stücke zergliedern, 
worauf er die gleiche Procedur mit der gemalten Glastafel vorzu- 
nehmen hatte. Die 99 Glasstücke mußte er darauf im Ofen 
brennen und sie endlich in Blei gefaßt wieder zusammensetzen. Wenn 
damals eine solche Meisteraufgabe freilich sinnlos geworden war, so 
spiegelte sich doch noch in ihr ein Abglanz jener Zeit, in welcher 
die Glaserprosessiou einen schönen Kunstzweig pflegte und vertrat. 2) 

In Lübeck war kein derartig feststehendes Meisterstück in den 
Amtsrollen und Beliebungen vorgeschrieben. Die älteste vor 1425 
erlassene und die tut wesentlichen die gleichen Bestimmungen bei- 
behaltende conflrmirte Glaserrolle setzen nur fest, wer Meister werden 
wolle, müsse zuvor „syne fünft bewisen na der Meister seggende" 
und wer im Glaserhandwerk arbeite, solle kein Werk setzen, „es sey 
den gahr gebrant vnd nicht stasfiret, dat man vthbogcn mag, vnde 
inaken idt stark van blye vnde wol gelodet myt tynne." 3) Dagegen 
ergiebt sich, daß hier ein dreifaches Meisterstück üblich war, aus der 
Rolle des Maler- und Glaseramtes zu Lüneburg von 1497, wonach 
niemand dort Meister werden konnte, „he en hawe ersten sine dre 
stücke werkeß gemaket, so to Lübeke, Hamborch vnde in anderen 
stehen vmmc langt hehr wontlik iß." *) Worin diese drei Stücke be- 
standen haben, ist weder in der Lüneburger noch in der Hamburger 
Rolle gesagt. Erst ein Zusatz zur letzteren aus dem Anfange des 
>5. Jahrhunderts schreibt für die Glasewerter ein doppeltes Meister- 

*) Jo. Geo. Krünitz, Oekonomische Encyclopädie. Thl. 18, 
(Berlin 1797) S. 765. 

*) Joh. Focke, Bremische Werkmeister aus älterer Zeit. Bremen 
1890, S. 8. 

3) C. Wehrmann, ältere lübeckische Zunftrollen. Lübeck 1864, 
S. 326. 

4) H. W. H. Mithoff, Mittelalterliche Künstler und Werkmeister 
Niedersachsens (rc.) 2. A. Hannover 1885, S. 406. 
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stück vor, nämlich: „een cruce «übe een maryenbylde unde funte 
Johanse darunder, unde sunte Juriane upe enem Perde." Dieselben 
sollen auch die Maler machen.5) 

Daß in Lübeck auch bis in unser Jahrhundert hinein ähnliche 
Kunstfertigkeit wie in Bremen verlangt ward, dafür zeugen theils 
die noch erhaltenen s. g. Gesellenfenster, welche ehemals das im 
Kreuzgange des Franziskanerklosters, jetzt Umgänge des Katharineums 
gelegene Amtszimmer der Glaser und Maler schmückten und welche 
in kunstreich verbleieten gemalten und gebrannten Glasfenstern be- 
standen, theils reden davon anerkannte Fachschriften des 18. Jahr. 
Hunderts. So meldet Joh. Sam. Halle in seiner , Werkstätte der 
heutigen Künste," daß besonders in den Seestädten die Kunst des 
Glasmalens von jeher bei dem Gewerke der Glaser im Gange er- 
halten worden sei, indem keiner nicht Meister werden kann, welcher 
nicht ein aufgegebenes Gemälde auf dem Glase im Feuer einzn- 
brennen versteht, wozu ihm der Altmeister die Zeichnung vorlegt. 
Man ertheilt einem solchen nie das Meisterrecht, wenn er die Probe 
mit dem Brennen versieht. „In Kvppenhagen — so fährt Halle 
fort — Lübeck, Danzig, Hamburg und Königsberg brennen die 
Glaser ihre meisterhaften Gemälde im Feuer, besonders haben sich 
die Regensburger und Augsburger auf das Malen (mit Wasser- 
oder Wachsfarben, im Gegensatz zum Brennen), die Venediger auf's 
Schrasiren, die Nürnberger auf die Gemälde zu den Zauberlaternen 
gelegt, b) 

„Meisterhaft" werden wir die in den Gesellenfenstern erhaltenen 
Werke vom künstlerischen Standpunkte aus nicht gerade nennen 
wollen, und auch ein im Museum lübeckischer Kunst- und Kultur 
geschichte erhaltenes Skizzenbuch eines Glasergesellen des 18. Jahr- 
hunderts läßt diesen nur als mäßigen Kunstmaler und frommen 

5) O. Rüdiger, Die ältesten Hamburgifchen Zunftrollen. Ham- 
burg 1874, S. 94. 

*) Joh. Sam. Haltens Werkstätte der heutigen Künste oder die 
neue Kunsthistorie. Bd. 3 (Brandenburg und Leipzig 1764) S. 165 
und 166. 
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Mann erkennen; aber cs zeigt in der Mannigfaltigkeit der Ent- 
würfe und dein Bemühen zur Schaffung biblischer und historischer 
Darstellung doch einen Abglanz ehemaliger Herrlichkeit, welche zu 
Ausgang des Mittelalters aus der Berbindung der Glasmalerei 
mit der Fertigkeit des Brennens und der handwerklichen kunstgemäßen 
Verglasung und Bleifassung hervorging. Wie Bedeutendes die 
Lübecker Glasmalerei des 15. Jahrhunderts geleistet hat, ist bekannt, 
auch mehrfach von Kunstschriftstellern hervorgehoben und durch einen 
Blick auf die prachtvollen in unseren Kirchen erhaltenen bunten 
Glasfenster ersichtlich. Einen Beleg für Lübecks Ansehen auf diesem 
Gebiete liefert die Thatsache, daß im Jahre 1474, als für die 
St. Nicolauskirche in Reval ein dortiger Goldschmied eine große 
prachtvolle Monstranz gearbeitet hatte, die kunstvollen Glasseiten- 
wände derselben ein lübecker Meister einsetzen und zu diesem 
Behufe die Seereise von Lübeck nach Reval unternehmen mußte?) 
Aber so gerne man sich mit diesen Kunstwerken beschäftigt, ihre 
Kunstweise studirt hat, so wenig hat man — fast nur den Fran 
cesco des Domenico Livi da Gambasso Sohn ausgenommen — 
sich um die Personen und das Geiverk der Glaser bekümmert, welche 
jene Werke schufen. 

Glaser und Glasinaler waren in früheren Zeiten eine und 
dieselbe Person; innerhalb der gleichen Zunft schieden sich diese nur 
durch die künstlerische Höhe, nicht durch die Art dessen, lvas sic 
arbeiteten. Selbst zu der Zeit, als noch das Amt der Glasewerter 
und Maler in einem gemeinsamen Amte vereinigt waren, was in 
Lübeck bis 1669 der Fall war, gehörte die Glasmalerei zum 
Glasewcrterberuf, nicht zu dem der Maler. Das ergiebt unzwei- 
deutig die schon angeführte Bestimmung der ältesten Rolle von vor 
1425. In Haneburg sind nach der Rolle von 1375 in eine Zunft 
zusammengefaßt die Glaser, Maler, Sattler, Riemenschläger, Taschen- 
macher, Bentelmacher rmd Platteuschläger; 8) in Lübeck finden wir 

7) Schiemann, St. Nicolaus in Reval. (In Preußische Jahr- 
bücher Bd. 59 (1887) S. 582 ff.) 

b) Otto Rüdiger, Die ältesten Hainburgischen Zunftrollen und 
Brüderschaftsstatuten. Hamburg 1874, S. 90. 
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1425 nur die Maler und Glasewerter ocxcintflt. Man wird das 
auf die gegen die Zeit der Hamburger Rolle von 1375 eingetretene 
Weiterentfaltung des gewerblichen Corporationswesens, die auf 
immer größere Absonderung und Abgrenzung der einzelnen Ge- 
werke hinzielte, zurückführen wollen; aber es sprechen doch auch An- 
zeichen dafür, daß diese Beschränkung eines gemeinsamen Amtes auf 
die Maler und Glasewerter in Lübeck schon in das 14. Jahrhundert 
hinaufreicht, ja vielleicht weit älter ist als die Hamburgische, noch 
so viele Gewerke gemeinsam umfassende Rolle von 1375. Ich 
meine, man dürfte zu dem, allerdings nur sehr indirekt zu er- 
bringenden Beweise solcher Spur nicht unbeachtet lassen, daß auch 
in Lübeck feststehende ehemalige Gewohnheit ivar, daß die in einer 
Zunft vereinigten Berufsgenossen auch räumlich nahe ihre Werk- 
stätten und Wohnungen bei einander hatten. Ich erinnere an die 
Kleinschmiede hinter St. Petri und in der großen Schmiedestraße, 
an die Kupferschmiede in der nach ihnen benannten Straße. Ich 
erinnere daran, daß die Maler, welche im 16. Jahrhundert fast 
ausschließlich in der Hundestraße wohnten, im 14. Jahrhundert nnd 
in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ihr Hauptquartier in der 
Dankwartsgrube und auf dem Pferdemarkt hatten, welcher damals 
noch den Namen „Sandstraße" führte. Dort hatte 1306 des 
Malers Christian Wittwe ihr Haus verkauft; ch 1310 der Bildhauer 
Hermann von Colberch, der zugleich Maler war und vom Rathe 
auch für Glas und Blei Zahlungen empfing, also auch Glasmalerei 
betrieb,") sich angekauft. Dort am jetzigen Pferdemarkt besaßen in 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ihr Haus die Maler 
Benedict Benter von Westeraarhnsen, ferner Gottschalck von Brakele, 
Johann von Brüssel, dann dessen Schwiegersohn Henzelin von Straß- 
borch, Meyno Holmstorp, Peter von Courtrap, Bertold Stenvvrde usw. 

ch Diese und die folgenden Angaben über Grundbesitzer sind 
dem handschriftlichen Werke des Pr. Hermann Schröder, „Lübeck 
im 14. (bezw. 15.) Jahrhundert" entnommen. 

") Mithoff, a. a. O. S. 141. Vgl. mit 1lrk.-B. d. St. Lübeck II. 
S. 1039. 



224 

Dort cmf dem Pferdemarkt treffen wir nun auch die uns be- 
kannten Glasarbeiter des 14. Jahrhunderts, z. B. Johannes de 
Monte, Degenard, Marquart, Hinrich von Plone und andere mit 
Grundstücken angesessen. Sicher führte die Zugehörigkeit zum 
gleichen Amte, zu gemeinsamer Zunft auch sie, wie die Maler, ans 
den Pferdemarkt; wir dürfen daraus also auch für jene Zeit bereits 
eine feste Satzung annehmen, welche Maler und Glasewerter innig 
verband. 

Glafewerte (Glasarbeiter) werden sie nach ihrer verschieden- 
artigen Handtirung mit Glasarbeiten genannt, deren eine Seite der 
lateinische Ausdruck „fenestrarius" deutlich erkennen läßt, mit 
welchem man die gleichzeitig begegnende Bezeichnung »vitriarius,« 
»vitrifex,« für gleichbedeutend erachtet hat Schon in der Bürger- 
matrikel von 1259 finden ivir einen »Johannes fenestrarius« und 
die »Windela, uxor Reineri vitrificis« genannt.11) In dem 
Kämmereibuche von 1316—1338 werden unter den verschiedenen 
Kleinhändlereien und unter den ans Johannis Baptistae-Tag ihren 
Zins Gebenden auch solche genannt, welche »cum vitris , mit 
Glassachen handeln. ") Daß ein lebhafter Handel, und zwar ein 
Ausfuhrhandel, mit Glas zu Ende des 13. Jahrhunderts in den 
zur Hansa verbundenen Städten betrieben ward, beweist die vom 
10. Oetober 1287 datirte städtische Zollrolle, welche fiir die Stadt 
Dordrecht die Einfuhrzölle vom Lande und Meere her regelt und 
„van 1 fintenaer glase 1 obl. Holl." als Zoll ansetzt.") 

Unter solchen Verhältnissen wird man nicht mehr, wie es 
früher üblich ivar, annehmen dürfen, man habe sich den Fenster- 
verschluß in jener Zeit noch als durch Hornplatten hergestellt zu 
denken; es waren vielmehr auch hier richtige Glasfenster. Wie 
hätte man arich wohl die riesigen Fenster unserer Kirchen anders 
als durch Tafelglas schließen können. Das »vitreum opus, seu 
fenestre säete de tabulis vitreis,« wie sie in einer Urkunde des 

") llrk.-B. d. Stadt Lübeck. Thl. 11, Nr. 31. S. 28 und 27. 
1S) Urk.-B. d. Stadt Lübeck. Thl. 11. Nr. 1098. S- 1051. 
") Hansisches Urk.-B. Bd. I. Nr. 1033. 
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Oberstadtbuches vom Jahre 1348 bei einem Eckhause der Fisch- 
straße erwähnt sind,") bestätigt dieses ausdrücklich. In Urkunden 
von 1356 und 1357 wird daS Haus eines Harnischmachers in der 
Sandstraße beim Kohlmarkte als »domus vitrearia,* (Glashaus) 
benannt. Der verstorbene O.-A.-G.-Rath Dr. Pauli nahm an, 
dieser Name sei dem Hause beigelegt, weil es ausnahmsweise mit 
Glasfenstern versehen oder weil es aus gtasurten Steinen 
aufgeführt gewesen sei.") Schon Herr Senator Dr. Brehmer 
hat in seiner Arbeit über „Lübeckische Häusernamen" jene Ansicht 
als irrig bezeichnet ") und darin werden wir zustimmen müssen. 
Wenn aber Herr Senator Brehmer nun annimmt, jener Name 
werde davon stammen, daß das Haus von einem Glaser bewohnt 
ward, der es 1356 veräußerte, so ivird auch dieses nicht als zu- 
treffend erachtet werden können; denn weder Käufer noch Verkäufer 
jenes Hauses im Jahre 1356 sind Glaser gewesen. Wie jener 
Name auf eine andere Weise sich ungezwungen erklären läßt, werden 
wir später sehen (vgl. S. 236). 

Woher aber, so fragen wir zunächst, nahmen die Mitglieder 
des Glaseramtes die Materialien, welche sie zum Betriebe ihres Gc- 
werbes, sei es zur Glasmalerei, sei es zur einfachen Fensterver- 
glasung bedurften? Wurde das Glas von fernher eingeführt oder 
wurde es hier am Orte oder in der Nähe erzeugt? 

Die älteste lübeckische Zollrolle von 122«! gedenkt des Glases 
nicht; aber daraus ist nur entweder zu schließen, daß damals Glas 
Hierselbst nicht eingeführt sei, oder daß das etwa eingeführte Glas 
zollfrei gelassen sei, um in Ermangelung hiesiger Glasfabriken die 
Einfuhr zu begünstigen. Für letzteres fehlt es au Anhalt. Da- 
gegen lassen sich meiner Ansicht nach wohl einzelne Hindeutungen 

") C. W. Pauli, Lübeckische Zustände zu Anfang des 14. Jahr- 
hunderts. Nebst einem Urkundenbuche. Lübeck 1847. 2. 42 und 
1lrk.-B. daselbst Nr. 54. 

") Pauli, a. a. O. S. 200. Nr. 53a. 
16) W. Brehmer, Lübeckische Häusernamen. (In Mittheil. d. 

Ber. f. Lüb. Geschichte u. A. Heft 4, S. 108, und Svnderabzug 
(Lübeck 1890) S. 132.) 
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finden, daß hierorts schon sehr früh Glashütten bestanden haben. 
Um die dafür sprechenden Momente richtig würdigen zu können, 
wollen wir zunächst kurz die Bedingungen uns vergegenwärtigen, unter 
welchen solche Fabriken zu bestehen vermögen und bei deren Weg- 
fall sie alsbald wieder verschwinden. 

Glas ist bekanntlich eine durch Schmelzung hergestellte Masse 
aus Kieselerde, Kalkerde nebst Thonerde und den Alkalien Kali 
oder Natron. Die Kieselsäure wird meist aus reinem Sand, Feuer- 
stein oder Quarzgeftein gewonnen; die Alkalien aus natürlicher 
Soda, Holzasche bezw. Pottasche; die Natronsalze sind Soda, 
schwefelsaures Natron, Kochsalz; den Kalk liefern Kalksteine, 
Marmor oder Kreide. Mit diesen Materialien läßt sich unter ge- 
nügender Hitze durch verschiedene Mischung außer dem gewöhnlichen, 
in früherer Zeit meist grünlichen Fensterglase auch schönstes Crystall- 
glas gewinnen; eine weniger wählerische Behandlung der Roh- 
materialien, z. B. die Verwendung von eisen- oder manganhaltigem 
Sande, läßt nur braunes oder grünes gewöhnliches Fensterglas 
entstehen. 

Die vorgenannten Materialien in reichlichen Mengen und zu 
billigen Preisen zur Verfügung zu haben, ist Grundbedingung für 
jegliche Glasfabrikation. Waren sie nun in unserer Gegend vor- 
handen? Hierüber wollen wir die Ansicht eines gewiß zuständigen 
Fachmannes hören, des berühmten Johann Kunckel (nach welchem 
die rubinfarbenen Gläser den Namen „Kunkelgläser" führen). Er 
war aus dein Schleswigschen gebürtig, hatte zur Zeit der Gvld- 
machersncht im Jahre 1630 als Sohn eines in Diensten des Herzogs 
von Holstein stehenden Alchimisten das Licht der Welt erblickt und 
sich auch selbst früh fleißig mit Chemie beschäftigt; er studirte in 
Wittenberg, trat dann in den Dienst der Herzöge Franz Carl und 
Julius Heinrich von Lauenburg, wo er nach seiner eigenen Aussage 
„als ein Cammer-Diener aufwartete."u) Später hielt er unter 

17) Jvh. Kunckel, Ars vitriaria experimentalis. Frkft. 1689. 
Anni. zu Neri s Buch 7 oap. 110. 



Johann Georg II. von Sachsen Vorlesungen über Chemie in 
Wittenberg, ward dann vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg zur Goldmacherci nach Berlin gerufen, worauf er aus 
der Pfaueninsel bei Potsdam sein Laboratorium und die dortige 
Glashütte zur Verfügung erhielt. Hier machte er die zahlreichen 
Entdeckungen, welche seinen Namen unter die ersten in der Glas- 
macherkunst rückten. Bald nach dem Tode des Kurfürsten ward 
Kunckel dann von Karl XI nach Stockholm berufen und zum Berg- 
rath ernannt. Später mit dem Beinamen „von Löwenstjern" ge- 
adelt, starb er im Jahre 1702. 

In seinem berühmtesten Werke, der in Leipzig 1679 zuerst er- 
schienenen »Xrs vitriaria experimentale« oder Glasmacherkunst, 
einem ausführlichen Commentar zu der gleichen Schrift des 
Italieners Neri, spricht nun Kunckel davon, wie man in Deutsch- 
land die Materialien zur Glasmacherei finden könne. Den Glas- 
machern, sagt er S. 36, sei hinlänglich bekannt, dafi sie zu dem ge- 
meinen Glas nur den gemeinen Sand, der fein weiß und im 
Graben keine leimigten noch gelbe eisenharte Adern mit sich führet, 
an bequemen Orten und Bergen hierzu suchen müssen. 

Zum feinen Crystallglas finde sich der Quarz in allen Berg- 
werken, besonders im Meißner Land. Aber abgesehen davon finden 
sich „in allen Ländern entweder in den Bächen oder sündigten 
Bergen kleine runde weiße Kieselsteine. Sonderlich werden von den 
Meer- oder Salzseen dergleichen vortreffliche ausgeworffen, so daß 
ich selber in Holstein nicht weit von Kiel etliche wie eine 
Faust groß gefunden von solcher Durchsichtigkeit wie ein Crystall. . 
Solche weiße runde Kieselsteine findet man, >vie gedacht, fast an 
allen Flüssen, die nicht morästig sein, doch an einem mehr als am 
andern. Die Elbe führet solche vor andern überflüssig" . . . „Wer 
aber einen rechten Ausbund von einer Crpftall suchet zu machen, 
der nehme von den schwartzen Feuersteinen, die man in den 
Feuerzeugen und auf den Flinden-Röhren gebraucht (insgemein 
Flindstein genannt); wenn solche etliche mal gegluet und im Wasser 
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abgelöschet seyn, so werden sie sehr weiß, ja härter denn alle andern 
Stein in Teutschland/' 

In Betreff der Asche sagt Kunckel, man nehme, ganz abgesehen 
vom Holze, zu ihrer Gewinnung z. B. Bohnenstroh, Farrenkraut 
und dergleichen oder was man sonst will; denn sagt er, freilich 
nicht einwandsfrei vor der heutigen Chemie, „alle Kräuter haben 
einerlei Saltz nach dem Verbrennen, nur daß eines mehr Erde 
führet als das andere und dero wegen mehr Reinigung bedarf." Noch 
hebe ich folgende Aeußerungen Kunckel's heraus"): „In Holstein 
und Mecklenburg wird fast nichts als Asche und gar wenig 
Sand zum Glase gebraucht . , „Die nun die Asche von denen 
Salzsiedern als von Lüneburg und dergleichen Orten haben können, 
die thun wohl, wenn sie solche gebrauchen, denn sie ist sehr reich an 
Saltz und kann mehr Sand als alle anderen Aschen vertragen." 
Nun kommt es aber auch vor, daß zu einer Glasmasse zu viel 
Saltz ist; das ist schädlich; denn — sagt Kunckel — wann solche 
Gläser eine Zeit lang in der Lufft stehen, so zerfallen sie wohl gar 
von sich selber; wird man aber solches Glas lang genug im Feuer 
gehabt haben, so wird solches nimmermehr geschehen, wie dann der- 
gleichen das Mecklenburgische, Holsteinisch- und Hessische 
Glas; gar zu keinem Mahl thun ivird, Ursach, weiln mit dem sehr 
großen Feuer das überflüssige Saltz alles weggetrieben und abgesondert 
worden," welches dann als s. g. „Glasgalle" abgeschöpft wird; usiv. 

Ich habe diese etwas langathmigen technischen Stellen hier an- 
geführt, weil sie mehrfach holsteinisches und mecklenburgisches Glas 
rühmend hervorheben und weil sie betonen, daß in hiesigen Gegenden 
die zur Glasfabrikation erforderlichen Voraussetzungen, leichte Be- 
schaffung guter Rohmaterialien vorhanden seien. Kiesel und Feuer- 
steine, an denen noch jetzt kein Mangel am Strande und auf und 
in unseren Aeckern ist, waren früher noch iveit mehr zu finden. Die 
zahllosen dem Ackerbau hinderlichen erratischen Blöcke bargen viel 
quarziges Gestein; Kalksteine und Salz waren reichlich und billig 
zu erlangen und Asche ließ sich in früheren Jahrhunderten noch 

") Kunckel a. a. O. S. 308 ff. 
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weit leichter an Ort und Stelle gewinnen aus den grossen Wal- 
dungen und Rodungen. Am füglichsten läßt sich unter sonst 
gleichen Verhältnissen eine Glashütte dort anlegen, wo große iveit- 
läufige Haiden und Wälder sind, und sonderlich, wenn an der- 
gleichen Orten rauhe knorrigte Gebüsche zu schönen Feldern und 
Wiesen gemacht und abgeräumt werden. Das alles tras ehedem aus 
unsere Gegenden zu. Die günstigen Verhältnisse sind denn auch 
nicht ungenützt geblieben. In Schleswig-Holstein und in Mecklen- 
burg hat es in früherer Zeit eine bedeutende Anzahl von Glas- 
hütten gegeben; manche derselben sind nur noch aus den in den 
Namen der Oertlichkeit, Ivo sie einst lagen, erhaltenen Spuren nach- 
weisbar; derartige Oertlichkeitsnamen sind z. B. Glashütte, 
Glaskoppel, Hüttenland, Hüttenwohld, oft auch nur Hütten. 

Andere Hüttenwerke mit Glasfabrikation leben nur noch in der 
von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbten mündlichen Ueberlieferung, 
welche zu erzählen weiß, daß in alten Zeiten hier oder dort einmal 

) eine Glashütte bestanden habe. Aber auch an urkundlichen Nach- 
richten fehlt es nicht ganz; ebensowenig an sonstigem Nachweis. 
Zunächst möchte ich aus dem 18. Jahrhundert Beispiele von Glas- 
hütten in Mecklenburg hier nennen, einige spätmittelalterliche sind 
weiterhin noch zu erwähnen. Eine Glashütte, deren Gründungs- 
jahr vielleicht schon weiter zurücklag, wird 1708 zu Schoenau im 
Amte Stavenhagen erwähnt; damals waren dort 45 Beichtkinder,") 
was auf eine für jene Zeit nicht unerhebliche Zahl der in der 
Fabrik Thätigen schließen läßt. Stach dem 1798 zu Weimar her- 
ausgegebenen „Fabriken- und Manufaktnren-Adreß-Lexikon" Theil l 
waren damals im Mecklenburgischen drei Glashütten, nämlich in 

, Godendorf, deren Besitzer Cowalsky hieß, ferner in Wantzka 
und in Neubrandenburg. Im Jahre 1784 hatte der Erb-Land- 
marschall von Hahn auf Remplin hier in Lübeck bei dem Kauf- 
mann Georg Gottfried Meyenn eine Niederlage „von allen Sorten < 
weißem Glase, sowohl in Crystall als ordinärem Kreideglase, wie 

") Jahrbücher d. Ber. f. mecklbg. Geschichte VI. A. S. 133 u. 136. 
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auch Fenster- und Gutschenscheibenglase," 20) welches offenbar in des 
Grafen eigener Glashütte hergestellt ward. 

Aus dem Lauenburgischen ist mir nur die Hütte „Neue 
Hütte," vormals „Alte Hütte" bekannt, welche, ehemals eine Glas- 
hütte, der Meierhof und dann eigentlich der Hauptwirthschaftshof 
des Gutes Stintenburg am Schalsee war. 

Für Schleswig-Holstein lassen sich aus den Topographien von 
Schröder und Biernatzky sowie aus den Provinzialberichten eine ganz 
auffallend große Zahl ehemaliger Glashütten zusammenstellen. 
Hier einige Beispiele: 

Zu „Oldenhutten," einem etwa 2 Meilen südöstlich von 
Rendsburg gelegenen, zum Kirchspiel Nortorf gehörigen Dorfe, war, 
wie 1787 der dortige Pastor schreibt, „einer alten mündlichen 
Tradition zu Folge, ehemals eine Glashütte gewesen, welche aber 
schon gewiß seit einem Jahrhunderte — (also seit Ende des 17. Jahr- 
hunderts) - nicht mehr vorhanden ist.2') Noch um 1750 war 
eilte Glashütte auf dem Bocker Felde, nicht vollends eine Meile 
von Nortorf südlich, am Wege von Bocken nach Jnnien, worin 
zwar nur grüne, aber gute Glaswaaren verfertigt wurden. Diese 
Glashütte dauerte indessen nur wenige Jahre, nach deren Verlauf 
der Glasmeister Schulden halber davon ging. Hieran ivar aber, 
lote der Nvrtvrfer Pastor, der eine Wiedererrichtung von Glashütten 
anregte, hinzufügt, nicht der Mangel der Feuerung oder des Ab- 
satzes der Waaren, auch nicht die kostbare Anschaffung der zur Be- 
treibung des Werkes nöthigen Rohmaterialien Schuld, sondern ledig- 
lich die Liederlichkeit und Verschwendung des Glasmeisters.**) 

Im Jahre 1810 ward zu Friedrichsfeld an derEider zwischen Rends- 
burg und Friedrichstadt eine Glashütte auf Aktien gegründet, 1812 er- 
öffnet; sie verfertigte anfänglich Tafel- oder Fensterglas nach böhmischer 
Art; dies ward, wegen der hierfür erforderten großen Hitze aufgegeben; 
1815 fertigte sie nur „Grünglas, Weißglas und Medizinglas." **) 

20) Neue Lübeckische Blätter, 1858, S. 62. 
21) Schleswig-Holsteinische Provinzial-Berichte 1787, S. 453. 
22) ebendort. 
23) Prov.-Ber. 1815. H. 2, S. 204. 
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Eine vvin Actuarius Petersen aus Cappeln unweit Hohndorf 
um 1811 angelegte Glashütte machte Bouteillen, sehr gutes Fenster- 
glas und Trinkgläser. *4) Unter den vielen den Namen „Hütten" 
führenden Ortschaften, von denen nur das Dorf Jernhytten bei 
Hadersleben, ehemals „thvr Hütten" benannt, nach einer früheren 
Eisenschmelze den Namen hat, erwähne ich hier folgende nach 
Glasfabriken benannte: das adlige Gut Hütten (Wulfshagener 
Hütten) bei Gettorf, wo etwa 1571 eine Glashütte angelegt war 
und wo noch jetzt 3 Erbpachtstellen den Namen „Hüttenwohld" 
führen?") In der Glashütte im Amte Hütten bei Rendsburg war 
1630 Johann Kunckel geboren und war dort „von Jugend auf bei 
und um die Glasmacher erzogen."26) 

Mehr als den eben genannten meist schleswigschen Hütten werden 
nur den Lübeck nähergelegenen, im Holsteinischen ein Interesse entgegen- 
bringen. Am Selenter See im Dorfe Fargau trägt noch jetzt eine aus- 
gebaute Hufe den Namen Hütten?') Aus dem Meierhofe Carlshof 
im Kirchspiel Hansühn bei Lütjenburg wurde unter dem Landgrafen 
Karl von Hessen-Philippsthal eine Glashütte angelegt, die aber bald 
wieder einging. Ungemein groß ist die Zahl der früheren Glas- 
hütten in der Gegend von Preetz, Ascheberg, Plön, Segeberg. 
Ueberall finden wir ihre Spuren. In den Umgebungen von Preetz 
hatten die adeligen Güter Kastors, Lehmkuhl und Perdoel Glas- 
hütten und die Glasmeister waren aus einer Familie Gnndelach, 
von denen tute von ihren Hütten die erste Spur um 1660, die 
letzte in der Mitte des l 8. Jahrhunderts zu bemerken scheint.28) 
„Gläserkoppel" heißt eine Stelle im adligen Gute Wahlftvrf bei 
Preetz. Im Gute Ascheberg führt eine Erbpachtstelle bett Namen 
Glaskoppel und die Schule des zum Gute gehörenden Dorfes 

") Prov.-Ber. 1812. H. 4 S. 521; 1813 H. 4 S. 480. 
*5) Schroeder, Topogr. v. Schleswig. 
2G) Kunckel a. a. O. S. 313. 
27) Hierfür und die folgeuden Anführungen vgl. Schroeder und 

Biernatzky's Topographie des Herzogthums Holstein an vielen Stellen. 
") Prov.-Ber. 1813. S. 480 ff. 
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Langenrade liegt in „Glasholz." „Hüttblek" heißt ein Dorf in 
der Nähe von Bramstedt; „Glashütte" einige Kathen m dem letzt 
bebauten Haidedistrikte bei Bramstedt. Die meisten dieser Hütten 
haben offenbar dem 16.-18. Jahrhundert angehört. ^Als älteste 
Glashütte in Holstein galt früher die im Kirchspiele Füntbek Amt 
Bordesholm belegene, die jetzt als Ortschaft „Rumohrshütten" be- 
kannt ist. Diese Hütte wurde im Jahre 1470 vom Ritter Gvttsche 
von Ahlefeld an das Kloster Bordesholm verkauft. Späterhin ab- 
gebrochen, wurde sie 1662 wieder erbaut, ging aber nach einigen 
Jahren wieder ein.") Daß der verdiente Heinrich Rantzau auch 
Glashütten besaß, ist bekannt.") 

Aelter aber noch als die genannten, früher zu Sprenge ge- 
horigen Rumohrshütten war eine andere Hütte, die im Kirchspiel 
Kaltenkirchen, etiva 11 Kilometer südöstlich von Bramstedt m der 
Schmalenfelder Aue belegen war. Das Dorf heißt jetzt Struven- 
hütten, ehemals nur einfach Hütten. Diese Glasfabrik hat sich 
j„ Händen von Lübeckern befunden. Schon 1436 am 
25. März wird von Peter Kremer für 80 der dem Hmnch 
Thorse bis dahin gehörige Antheil der „Bäte" (d. h. des Ertrages) 
der „Glasehütten in der Smalenvelder O>ve belegen" angekauft, 
doch "hatte Hinrich Thorse sich vorbehalten, wieder bei der ge- 
nannten Hälfte der Glashütte zu bleiben; in solchem Falle soll ihm 
von Peter Kremer wiedergegeben werden, „alse danne der Glase- 
wester der erbenomeden Hutten schuldig is." ") 

Gleichfalls im Kirchspiele Kaltenkirchen lag die Glashütte, 
.welche dem lübeckischen Rathsherrn Andreas Gewerbes und dem 

Ludcke Bisping aus Lüneburg durch einen auf 300 w# kubisch 
lautenden, mit dem Siegel des Herzogs Alf von Schleswig vcr- 
sehenen Brief verpfändet war. Im Jahre 1459 kauften Andreas 
Gewerdes und der Lübecker Bürger Hinrich Holthusen den An- 

") Prov.-Ber. 1813. S. 480 ff. 
s0) ebendort. 
3i) llrk.-B. d. Stadt Lübeck. Bd. 7. Nr. 680. S- 659. 
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theil des Ludeke Bisping an sich, so daß die Hütte nun ihnen 

Hier sehen wir lübeckische Kaufleute an Glashütten in Holstein 
betheiligt. Gab es nun auch in Lübeck selbst und seinem Ge- 
biete derartige Fabriken? Für die Beantwortung dieser Frage 
fließt das Material nur spärlich. Sind uns doch für das spätere 15. 
und weiter die folgenden Jahrhunderte die urkundlichen Quellen, 
welche Aufschluß hierüber bieten könnten, noch nicht erschlossen; doch 
läßt sich einiges beibringen. Unter dein 13. November 1400 be- 
schwert sich der Rath zu Plön i. H. bei dem Rathe von Lübeck 
über einen lübeckischen Bürger „genomed Hennyngk Bynck de glaze- J 

makere," und zum Jahre 1479 tvird ein „Peter Lutteke, lo Lubeke 
wonhaftich, gläsernaker" erwähnt?^) Hier, wo Vor- und Familien- 
name angegeben sind, kann die Bezeichnung Glasemaker nur auf den 
Beruf bezogen werden. Ein Familienname liegt dagegen vor, 
tvenn 1425 in einem Schreiben der zu Lübeck versammelten Hanse- 
städte ein Johann Glazemaker in Bremen genannt wird?ch Wie 
Dr. Focke annimmt, soll, abgesehen von einem gescheiterten neuzeit- 
lichen Versuche, in Bremen niemals Glas verfertigt worden sein, 
wenngleich das Bürgerbuch öfter die Bezeichnung „Glasmaler" 
enthält.bb) Ich iveiß nicht, wie iveit diese Ansicht Dr. Focke's sich 
dauernd als zutreffend darstellen wird. Daß es in der Nähe 
Bremens Glashütten gab, ist ziveifellos. Im Jahre >751 ist an 
dem Fahrenberge, in dem s. g wilden Moor bei Bremervörde im 
Herzogthum Bremen, eine Glashütte angelegt worden.®6) Daß sich 
Spuren dieser Hütten sichtbar nicht erhalten haben, ist leicht er- 
klärlich. Die Glashütten fressen bekanntlich in kurzer Zeit große 
Gehölze Iveg. Zu dem mußten die früheren Schmelzöfen, tvenn 
einmal im Gange, Tag und Nacht ohne Absetzen im Betrieb cr- 

32) Urk.-B. d. Stadt Lübeck. Bd. 9. Nr. 757. S. 779. 
33) Urk.-B. d. Stadt Lübeck. Bd. 9. Nr. 902. 
") Urk.-B. d. Stadt Lübeck. Bd. 6. Nr. 683. 
a5) I. Focke, Bremische Werkmeister. S. VIII. 
36) Krünitz, Ökonomische Encyclopädie. Bd. 18. S. 598. 

Zgchr. d. B. s. L. ®. VIII, 2. lg 

gehörte. 
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halten werden, so lange irgend der Ofen halten wollte, was selten 
über sechs Monate zn dauern pflegte. Kein Wunder bei den ge- 
waltigen Feuerungen, deren es zum Schmelzen der Rohstoffe be- 
darf. War der Ofen zu Ende, so wurde er weggerissen und vrel- 
fach die Hütte an anderer Stelle wieder errichtet, ^o erklärt sich 
auch die'auffallende Menge der holsteinischen Hütten, die in der 
ehemals waldreichen Gegend zwischen Segeberg, Oldesloe-Neu- 
münster nachweisbar, aber nicht gleichzeitig, sondern im Nacheinander 
zu denken sind. Schließlich ward der Holzvorrath zu knapp, und 
da der Bezug auswärtig fabricirter Glaswaaren sich häufig billiger 
stellte, als die lokalen Herstellungskosten zuschläglich des in Rechnung 
gestellten Unternehmergewinnes, so wurde der ganze Betriebs ausge- 
geben. Diesem Schicksal entgingen auch die Glashütten in Holstein 
nicht und ebensowenig diejenigen in und um Lübeck, zu denen wir 
uns zurückwenden. Wir sehen, daß im l5. Jahrhundert Lübeckische 
Kaufleute an holsteinischen Glashütten betheiligt waren, wir finden 1400 
und 1479 in Lübeck wohnhafte „Glazemaker" erwähnt, wir dürfen also 
annehmen, daß hier im 15. Jahrhundert eine Glashütte bestand. 
Aber ich glaube, daß wir solche schon mehrere hundert Jahre weiter 
zurück nachweisen können, freilich nur durch Combinationen, aber 
immerhin mit einiger Sicherheit. Auffallender Weise finden fick, 
in den Dorf-, Flur- und Koppelnamen des lübeckischen Staats- 
gebietes nur zwei, welche zu einer Hütte in Verbindung stehen 
könnten, nämlich die Graverhütten bei Russe37) und die „Alte 
Hütte" in Dissau, 38) von welcher Glasschlackenreste sich gefunden 
haben. Ueber die Zeit freilich, wann etwa diese Glashütten be- 
standen haben, erhalten wir bisher keine Auskunft. Wir müssen 
für die ältesten lübecker Hütten vor dem 15. Jahrhundert also zu- 
nächst nach Analogien suchen, und sehen uns deshalb vorerst nach 
den ältesten Glashütten in Mecklenburg um. 

Holm. Schumann, Die Flur- oder Koppelnamen des 
lübecker Staatsgebiets. Progr. des Katharineums m Lübeck. 
S. 43. Nr. 20. 

38) Schroeder und Biernatzki a. a. O. unter 4npau. 
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Als tut Jahre 1168 das Kloster Doberan mit seinen Nach- 
baren einen Streit über seine Gebietsgrenzen hatte, wurde zur 
Schlichtung auch ein Grenzgraben gezogen „de ponte Conowe usque in 
Glashütten." 2b) In efcen dieser 1168 als Glashütte bezeichneten 
Ortschaft, die im Kirchspiel Parkentin, I I Kilometer westlich von 
Rostock liegt und jetzt noch „Hütten" heißt, wurden dem Kloster 
Doberan im Jahre 1273 Zehnten bestätigt; ebenso gleichzeitig auch in der 
im Kirchspiel Steffenshagen bei Kröpelin gelegenen Ortschaft „Glas- 
hagen."^") Und wie stand es mit Rostock? 

Dort verkaufte im Jahre 1292 der Bartscherer Hinricus an 
Johann Crispus sein „die Glashütte" genanntes Grundstück, here- 
ditatem suain Glashütten dictam.41) Hier war also Glashütte 
der Name eines in der Stadt gelegenen Grundstückes; es mußte 
also dort Glashütten gegeben haben. Im Jahre 1280 verkaufte 
das Heil. Geist-Hospital zu Rostock für ein Kaufgeld von 84/s mp. 
und einen Grundzins von 28 st ein bei den mittleren Fleisch- 
schrangen (apud media inacella) belegenes Haus an den Glas- 
machermeister Johann (magistro Johanni factori vitrorum).4*) 
Und schon 1262 findet eine gegenseitige Grnndstücksübertragung auf 
den Todesfall statt seitens des Rabodo vitriarius und seiner Ehe- 
frau.4") Diese drei Rostocker Urkunden sind höchst wichtig für 
Lübeck. Bedenken wir, daß in der Umgegend Rostocks bald nach 
der Mitte des 12. Jahrhunderts die Worte Glashütte und Glas- 
hagen, die nothwendig vom deutschen Worte Glas abzuleiten und 
mit der Glaserzeugung in Verbindung zu bringen sind, bereits als 
Bezeichnung von Oertlichkeiten gebraucht sind; erwägen wir ferner, 
daß 1292 der Name Glashütte an einem rostocker Gebäude haftet, welches 
nicht im Besitze eines Glasers, sondern eines Bartscherers war, den 
Namen Glashütte also schon länger geführt haben muß, offenbar in 

39) Mecklenburgisches Urk.-B. Nr. 1143 (Bd. II. S. 344.) 
4°) ebendort. Nr. 1297. (Bd. II. S. 465). 
") ebendort. Nr. 1606. a. E. der Anmerk. (Bd. III. S. 31.) 
4") ebendort. Nr. 1522. Bd. II. S. 622.) 
") ebendort. Nr. 937. (Bd. II. S. 197.) 

16’ 
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gleichem Bezüge wie die beiden genannten Oertlichkeiten: dann wird 
man darüber nicht mehr im Zweifel sein, daß die Bezeichnung 
krretor viti-omm, wörtlich Gläsermacher, ebensowenig wie 
vitriarius auf einen Glaser in unserem heutigen Sinne gedeutet 
werden dürfe, welcher das »vitreum opus seu fenestrae factae 
de tabulis vitreis« nur zuschneidet und einsetzt. Für dies letztere 
Glasergewerk gilt der Name Glasewerter, Glasewerchte, und 
das lateinische Wort fenestrarius; dagegen ist factor vitrorum, 
vitrifex, vitriarius recht eigentlich der glasemaker, das heißt der 
Glashüttenbesitzer, oder -Arbeiter, derjenige, welcher die Glaswaare 
aus dem Rohstoff erzeugt. 

Müssen wir solches mit gutem Fug annehmen, — und es 
widerspricht demselben keine der mir bekannten oder im Glossar des 
Du-Cange zusammengetragenen urkundlichen Belegstellen nun, 
dann ergeben sich aus den geschilderten mecklenburgischen Berhält- 
nissen, noch gestützt durch die außerordentliche Aehnlichkeit und 
Gleichmäßigkeit in der gewerklichen Entwickelung zwischen den 
Städten Rostock und Lübeck, von denen letzteres von Anfang an 
über jenes ein Uebergewicht erlangt hatte, bedeutsame Schlüsse für 
Lübeck. Dann ist auch der 1259 in Lübeck genannte Reineres 
vitrif extern wirklicher glazemaker und das schon S. 225 genannte 
1357 vorkommende Grundstück in der Sandstraße, jene donaus alias 
vitrearia oder domus olim vitrearia, führt dann in der That, 
ivie in Rostock, den Namen von einer ehemaligen dort befindlich ge- 
wesenen Glashütte. Man wende nicht die Lage einer solchen in 
der Stadt dagegen ein. Noch im 17. Jahrhundert kommen inner- 
halb der Städte Glashütten, auch in Lübeck, vor; im Mittelalter 
aber war solches durchaus nichts seltenes. In Venedig war zu 
Ende des 13. Jahrhunderts die Zahl der in der Stadt belegencn 
Glasfabriken so groß und die durch diese veranlaßten Feuersbrünste 
so häufig und bedrohlich, daß dies schließlich der Anlaß wurde, jene 
Fabriken aus der Stadt zu verbannen und nach Murano zu verlegen. 

Unterstützt wird meine Ansicht von der ältesten Glasindustrie 
Lübecks noch durch folgende Umstände. Der große Waldbestand, 
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welcher zu jener Zeit bis dicht an die Stadt sich erstreckte und bei 
der allmählichen Urbarmachung durch Abholzung und Ausrodung 
ebenso reichlich Brennholz für die Oefen als Holzasche für die 
Glasbereitung lieferte, kam der Glasfabrikation sehr zu statten; 
nicht minder der gute Sandboden, die Fülle von Kiesel- und Feuer- 
steinen, der bequeme Salzbezug. Genauere Durchforschungen ur- 
kundlichen Materials auch nach dieser Seite hin, mögen auch hier 
vielleicht noch weitere Aufschlüsse bringen. 

Hergestellt wurden in unseren Glashütten wohl bis ins 
15. Jahrhundert oder gar in's 16. Jahrhundert hinein nur ein- 
fache Hohlgläser und vorwiegend Fensterglas und kleineres Spiegel- 
glas. Man darf hierbei nicht etwa an kostbare Spiegel denken, 
wie z. B. au den im Reineke Bos erwähnten kostbaren Wunder- 
spiegel, (dessen Glas übrigens aus einem Beryll bestand). Aber 
man wird sich erinnern dürfen, daß in Lübeck schon im 14. Jahr- 
hundert der Gewerbename Spegelmaker als Familienname be- 
gegnete^) und daß sich in einer Handschrift der hiesigen Stadt- 
bibliothek ein niedersächsisches Gedicht findet, in welchem die per- 
souificirte Liebe den Wunsch äußert, mit dem Munde alles dasjenige 
auszusprechen, 

„wat ik zagh in körten stunden 
recht alse durch eyn speeghelglas.") 

Spiegelglas ward in Flandern ivie in Deutschland schon lange 
vor der Renaissancezeit in großer Schönheit hergestellt, ebenso 
Fensterglas. Aber hinsichtlich der Hohlgläser, insbesondere der 
Luxusgläser, scheint ein regere» Streben nach künstlerischer Schönheit 
in Deutschland und auch bei uns erst unter venetianischein Einflüsse 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts sich geltend gemacht zu haben. 

44) Pauli, a. a. O. S. 212. Das Testament des Bolde- 
winus Speygelmaker vvn 1377. In der Liste der Sllfter der 
Zirkelkompagnie (Ztschrift d. Bcr. f. Lüb. Gesch. u. A. V, 395, 
Nr. 6) erscheint sein Name in der Forin Spegeler wiedergegeben; so 
auch in der Urkunde vom 2. Sept. 1379. (llrk.-B. d. Stadt Lübeck. 
Thl. IX. Nr. 360.) 

45) Ztschrift. d. Bcr. f. Lüb. Gesch. u. A. III. S. 582 v. 220. 
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In England") beschränkte sich die Glasfabrikation das ganze 
Mittelalter hindurch fast durchweg auf Fensterglas, was nicht 
hinderte, daß die zu Ende des 13. Jahrhunderts in Colchester 
lebenden Glasmacher (»le verrier,« also vitriarius, nannte inan den 
einzelnen) zu den vornehmsten Bürgern der Stadt gehörten. In 
Frankreich mußten im 14. Jahrhundert die Glashütten jährlich zahl- 
reiche bestimmte Glasgefäße für den Dauphin liefern, während gleich- 
zeitig in Flandern schon wirkliche Luxusgläser gefertigt wurden, so daß 
z. B. in Lille in einem Saale des Stadthauses sogar eine Fontaine 
aus Glas aufgestellt ward. 

Nachdem dann seit etwa 1432 das Venetianische Glas in aller 
Munde ivar und die schönsten und kunstreichsten Gebilde aus 
Venedig hervorgingen, ward es in der zweiten Hälfte des 16. Jahr- 
hunderts gewissermaßen Ehrensache für jeden Herrscher und jedes 
Land, sich Glashütten zu gründen, die, von einem venetianischen 
Künstler geleitet, Gläser in der Art der venetianischen zu erzeugen 
strebten; wieder gingen darin die Niederländer voran, Antwerpen, 
Brüssel, Namur. Im Jahre 1629 erhielt die Antwerpener Hütte 
sogar für die gesammten Niederlande ein ausschließliches Privileg 
für venetianische Gläser. 

Auch Deutschland war nicht zurückgeblieben. In Köln hatte 
sich 1607 eine Glashütte nach venetianifchem Muster erhoben, 
ivelche die Venetianer-Gläser so genau nachmachte, daß selbst die 
Glasmachermeister nur mit großer Mühe einen Unterschied zwischen 
den echten Venetianer-Gläsern und ihren Nachahmungen heraus- 
finden konnten. Diese Fabrik hat aber bereits 1611 ihren Betrieb 
wieder einstellen müssen. 

Genuß sind auch in anderen Städten und Gegenden, anch in 
Lübeck, das in jener Zeit ans einer kunstgewerblichen Höhe stand, 
ähnliche Anstrengungen damals gemacht worden; aber es sind die 
archivalischen Studien in dieser Beziehung noch zu wenig weit ge- 
diehen, »m für diese Zeit sichere Nachweise liefern zu können. 

46) Der folgende Uebcrblick wesentlich nach Carl Friedrich: 
Tie alldeutschen Gläser. Nürnberg 1884. 



Uebrigens stellte sich bald bem Streben der deutschen Glasindustrie 
nach künstlerischer Formenschönheit ein eigenthümliches Hinderniß 
entgegen: der Ungeschmack der trinkluftigen Menge. Sollten sich 
die deutschen Glasfabriken verzinsen, so mußten die deutschen Künstler 
unter Bergicht aus die kunstreichen zierlichen venetianischen Formen, 
dem Massenverbrauch nachgehen nnd dem derberen Geschmacke ihrer 
Landsleute Rechnung tragen. Sie mußten, wie Matthefius in seiner 
„Predigt vom Glasmachen" sich ausdrückt, „allerlei Knöpfe, Steine 
und Ringlein an die Gläser setzen, damit dieselben etivas fester und 
beständiger wurden und von vollen und ungeschickten Leuten desto 
leichter in Fäusten behalten werden konnten." 

Während des dreißigjährigen Krieges, als in Deutschland eine 
Kunstglasindustrie nur in beschränktem Maße Boden fand, kam die 
böhmische Glasindustrie zu hoher Bedeutung und ihre Produkte er- 
oberten sich, wesentlich durch die Neuheit des Glasschnittes zeit- 
weilig den europäischen Markt fast gänzlich. 

Höchst lehrreich sind in dieser Hinsicht die Beschreibungen, 
welche der Deutsch-Böhme Georg Franz Kreybich (geb. 1062, gest. 
>736) über seine Geschäftsreisen hinterlassen hat. Er halte die 
Glasmalerei, darauf das Glasschneiden erlernt und reiste dann et>va 
-Ojährig mit seinem Schwager, der mit Glas handelte, unter Mit- 
nahme seines Schneidezeuges, in die Welt hinaus.") Mehrmals 
kam er nach Livland, oftmals nach Siebenbürgen. Die vierte Reise 
1687 ging über Lüneburg und Hamburg nach England, von >vo er 
ausführliche Nachricht über die Thronentsetzung König Jacobs 
giebt. In London aber, sagt er, „>var schöneres Glas, als wir 
hineinbrachten, nur daß unseres geschnitten und gemalt >var." Des- 
halb ging die Rückreise bald über Hartem, Delft, Lei,den, Amsterdam, 
Zivvlle, Hannover, Leipzig nach Hause, wo er 1088 ankam. Aber 

") Ueber ihn und sein Tagebuch s. „Reisebeschreibung eines 
deutsch-böhmischen Glasschneiders." Mitgetheilt von Dr. Ludwig 
Schlesinger (in den „Mittheilungen d. Ber. für Gesch. der Deutschen 
in Böhmen" Bd. VIII (1870) S. 220 ff.). 
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schon etwa 1690 machte sich Kreybich abermals auf eine große Ge- 
schäftsreise. Er sagt darüber wörtlich 

„Die fünfte Reise habe ich gethan mit einem Wagen nach 
Lübeck, da habe ich Pferde und Wagen verkauft, und bin zu 
Wasser iu Dänemark nach Kopenhagen, von da in Schweden nach 
Stockholm, nach Nyköping und Norköping und wieder zurück nach 
Stockholm; von da zu Wasser nach Riga in Livland, von da in 
Litthnuen nach der Wilna, nach Grodov (Novgorod), nach Warschau 
und durch Polen und Schlesien nach Breslau, nach Hause." 

Leider giebt er gerade über diese große Reise keinerlei Einzel- 
heiten, und so erfahren wir nichts von den Geschäften, die er in 
Lübeck gemacht oder wie es hier mit der Glasindustrie stand 
Vielleicht fand er auch hier gleichwerthige Gläser mit den von ihm 
mitgebrachten. Wenigstens hinsichtlich des Fensterglases und der ge- 
wöhnlichen Gläser war Lübeck damals ein leistungsfähiger Ort, 
wenn auch das lübeckische Glas dem französischen nicht gleichkam. 

Es läßt sich solches aus Gottorfischen Rentekammer- und Amts- 
rechnungen entnehmen, welche ich im Auszuge der Güte des Pastors 
Johs. Biernatzky in Bargum bei Mönkebüll verdanke. Bei den 
herzoglichen Bauten in Gottorp kam „fransches" und „lübeckisches" 
Glas zur Anwendung. In dem Neuen Gebäude auf dem Neuwerk 
sind z. B. 1651 verwandt worden „von I. F. Durch!, eigen 
franschen Glase, so er hat aus Holland! bringen lassen," und ebenso 
„von unsern eigen auserlesenen Lübschen Glase." Ersteres kostete 
die vierkantige Rute zu setzen „auf holländische Manier" oder wie 
diese auch heißt, „nach Art des neuen Munsters" 2 st, auf die alte 
Manier nur 1 st. Von lübeckischem Glase kostet die Rute auf 
holländische Manier 1 st, auf die alte Weise zu setzen lh st. 

Der Ausdruck „holländische Manier," neues Muster, wie es 
z. B. schon 1627 auf dem „langen Dantzsall" zu Gottorp äuge- 
wandt wurde, bezieht sich auf die Art der Verglasung selbst Die 
alte Weise ist die der Butzenscheiben, sowie der eigentlichen Rauten 
und der runden, sechs- und achteckigen Form der in Blei gefaßten 
Scheiben. Unter neuem Muster aber wird die aus Holland 
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herübergekommene Art der Verglasung mit quadratischen oder recht- 
eckigen L-cheiben verstanden, die zu der ivachsenden Hohe und Größe 
der Fensterlnchten in besserem Verhältniß standen und nicht mehr 
durch Windeisen gehalten, sondern mit Sprossen versehen, oft in 
Fensterflügel vereinigt wurden. Die Unterscheidung zwischen fran- 
zösischem und lübeckischem Glase und die zweifach höhere Preislage 
des ersteren gegenüber dem letzteren scheint mehr in der größeren 
Güte des französischen, welches besonders rein, weiß und klar war, 
nicht aber in den größeren Maßen der Tafeln ihren Grund gehabt 
zu haben. Während der Einkaufspreis für deutsches Fensterglas 
ein feststehender war, blieb das französische nicht allemal bei einem 
Preise. Deshalb machte das hiesige Glaseramt unter dem 
25. Octvber 1710, „weilen eine Zeit herv sehr große Fenster ge- 
»mchet werden, so nicht wohl anders als nach Ellenmaßen  
taxirt und gerechnet werden mögen," die Beliebung, künftighin „vor 
ein Fenster einer Ellen hoch und breit von Mecklenburger Glnß 
mit einem Wappen oder Schilde 1 F 8 fl, ohne Wappen aber 
18—20 fl zu nehmen; eine Elle boch und breit aber von franschem 
Glase soll mit 2 $ 8 (5 bezahlt werden, wenn der Korb 8 — 9 «F 
gilt; sollte aber das Glas mehr kosten, so soll sich auch der Glaser- 
lohn etwas erhöhen. Ein „Korb" Glas enthielt durchweg 25 Stück Glas- 
tafeln. In der ebengenannten Beliebung des hiesigen Glaseramtes 
von 1710 wird mecklenburgisches Glas genannt, nicht mehr wie 
in den Gottorper Rechnungen des 17. Jahrhunderts lübeckisches. 
Dies hat seinen Grund darin, daß in Lübeck 1710 eine Glashütte 
nicht mehr bestand, sondern seit etwa 15 Jahren die letzte einge- 
gangen war. Sie war 1687 gegründet und hatte, ähnlich wie 
1629 die Antwerpener Hütte für die Niederlande, so für das 
lübeckische Gebiet ein zehnjähriges ausschließliches Privileg erhalten- 
Es hatte nämlich ein gewisser Heinrich Davke^„umb ein Privilegium 
über sein alhier anzurichtendes Glasmachen zu Rath snpplicirt," 
war von diesem an die Wetteherren verwiesen und diese hatten, in 
der vom Rathe getheilten Erkenntniß von der Nützlichkeit solcher 
Fabrik, mit dem Suppticanten, dessen Herkunftsort uns leider nicht 



gemeldet ist, „zu Fortsetzung seines guten Vorhabens" solgende 
Uebereinkunft unter dem 22. Juli 1687 getroffen"): 

1) Soll er Heinrich Davke, hiedurch privilegirt sein, auff diese 
nach einander folgende zehen Jahr das Glaßmachen bester seiner 
Gelegenheit nach zu treiben, und was er mit seinen Leuten ver- 
fertiget, es sey sein oder wes Arth es seyn mag, seines be- 
liebens und ohne jedermännigliches Verhinderung in's große 
oder kleine alhier zu verkauffen und an andere örther zu ver- 
handeln. 

2) Soll er für sich und denen srembden Leuten, die er zu seiner 
Arbeit gebrauchet, in währenden solchen zehen Jahren von allen 
und jeden itzigen und künfftigen Stadt-Contributionen, auch 
wan auff das Holtz einige Accise solle gesetzet werden, frey 
seyn; wie dan auch der Marchtvogt, wan er seine wahren zu 
niarchte schiecken oder auff den Gaffen und Schiffen zn ver- 
kauffen, umbtragen laßen wirdt, kein Stedte- noch ander geldt, 
deßgleichen der Stadtvogt, Kramer Botte und andere Bediente, 
wer sie auch seyn mögen, von der Verhandlung seiner wahren 
das geringste zu fodern oder zu nehmen nicht bemächtiget seyn 
sollen. Jedoch die Vieh-, Bier- und Mühlen-Accise ansge- 
nommen, die er mit seinen Leuten bezahlen soll und will. 
Dafern er aber einige Leute, so in dieser Stadt wohnen und snb 
onere seyn, zu seiner Arbeit gebrauchen wird, solche haben 
vorberührte immuuität keinesweges zu genießen. 

3) Damit Er aber mit seiner Arbeit und Einrichtung derselben 
desto besser fortkommen und des ihm ertheilten privilegii in 
der That genießen möge, so soll außer seinem Glaßhause weder 
in dieser Stadt noch in dero Gebiete, soweit sich dasselbe er- 
strecket, in denen vorbeschriebenen 10 Jahren, so lange nämlich 
dieser Heinrich Davke und dessen rechtmäßige Nachfolger diese 
Arbeit allhie contimriren, kein Glaßhaus noch Hütte angelegt 
noch gestattet werden, wie dan auch zu Eines Hochw. Raths 

") Wetteprotvkollbuch (im Staatsarchiv zu Lübeck) 1687. S. 498 ff. 
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Begünstigung verstellet wird, diese Jahrscharen, man selbige zum 
ende lausten, anst ferner gebürliches ansuchen zu proloiigiren. 

4) So soll er auch freye Macht haben, das zu seiner Profession 
benöthigte Holtz seinem Belieben nach entweder allhie oder im 
lande, doch ohne praejuclitz der Holtzkenffer zu kauffen vnd 
dasselbe zu Lande oder zu Wasser zollfrey hereinbringen zu 
lassen, jedoch daß er zu Einführung des Hvltzes niemand alß 
die hiesigen Holtzkenffer und deren Schiffe gegen billigen Lohn 
gebrauche. 

5) Soviel den Orth und das Hauß betrifft, woselbst er das 
Glasmachen anrichten und treiben will, wird verstattet, daß, wofern 
er der Nachbarn eonsens hat, er eines in der großen Alten 
Fehr gemietetes Hauß dazu aptiren und gebrauchen, auch dafern 
nach diesem ihm ein ander bequemeres Hauß vorfallen sollte, 
selbiges gleichfalls beziehen und zu seinen gebrauch einrichten 
mag, doch daß allemahl der Nachbaren eonsens dabey ersuchet 
werde." 
Die in diesem Privilegium genannten Vergünstigungen pflegten 

auch anderswo den Glashütten verliehen zu werden, gewöhnlich mit 
besonderen Einschränkungen hinsichtlich der Waldansnutzung und Ab- 
holzung>ch Ob die Glashütte des Heinrich Davke wirklich in 
einem Hanse der Großen Altenfähre eingerichtet worden ist, ließ sich 
aus den Zusammenstellungen des Dr. Herrn Schröder über die 
Eigenthümer der lübeckischen Grundstücke im 17. Jahrhundert nicht 
ermitteln, da das in Aussicht genommene Haus nach dem Wortlaute 
des Privilegs nur ein gemiethetes war, über Miethverhältuisse aber 
die Oberstadtbucheintragungen keinen Aufschluß geben. Dagegen 
steht es fest, daß eine Glasfabrik in Betrieb gesetzt und mehrere 
Jahre von Heinrich Davke geleitet ward. Am 10. Juli 1690 
nämlich hat der Rath das jenem gegebene Privileg wegen der 
Glasbrennerei auf einen gewissen Johann Ausborn auf dessen Au- 

49) Bgl. Zedler's Universal-Lexieon. Thl. X, 1592, s. v. Glas- 
hütte, und Adrian Beier, cls instruinentis opificum, Edit. nov. 
Jena 1722. S. 131. 
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suchen übertragen, solcher gestalt, daß dieser „die Glasbrennerei auf 
sechs Jahre ebenermaßen, wie Heinrich Davke damit privilegiret ge- 
wesen, continuiren möge." Aus einem Vermerk im Wetteprotokvll 
von 1690 b«) erfahren wir, daß Johann Ausborn deshalb in die 
Stelle Heinrich Davke's privilegirt zu werden wünschte, weil dieser 
„von hinnen nach Copenhagen weggezogen" war. Ob Davke auch 
dort eine Glasfabrik eingerichtet, ist mir unbekannt. Ausborn s 
Privileg lief bis zum Jahre 1696. Ueber eine Erneuerung des- 
selbe» habe ich in den Wetteprotokollen von 1695—1697 nichts 
vermerkt gefunden, sie wird nicht beantragt und somit 1696 
die Hütte eingegangen sein. Daß zwischen diesem Johann Ausborn 
und dem Stifter von Timm Ausborn's Testament, dessen jetzt ver- 
mißte Fundationsurkunde aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts 
sein soll, ein Zusammenhang besteht, ist wahrscheinlich. Dieses 
Testament, welches vom 21. Januar 1625 datirt und am 16. Oe- 
tober 1630 eonfirmirt ist, setzt Zinsen aus für drei Lichter in der 
Kirche zu Warder und 1 Licht in der Jaeobikirche zu Lübeck ") 
In dieser Kirche hatte jener Timm Ausborn sein Grab, laut dem 
Testamente. Geboren war er in Quäle, Kirchspiel Warder bei 
Segeberg. In der Nähe von Segeberg befanden sich zahlreiche 
Glashütten, deren eine wohl im Besitze der Ausboru'schen Familie 
war, z» welcher Johann Ausbom gehörte. 

In dem erwähnten Uebertragungsdekret wird an Stelle des 
dem Hinrich Davke eingeräumten Glasmachens die Glas- 
brennerei genannt. Doch darf hierin kein wesentlicher Unterschied 
gefunden werden, da die Ausdrücke hier schwanken; höchstens wäre 
anzunehmen, daß in der Betonung der Glasbrennerei ein Hinweis 

darauf enthalten sei, daß diese Fabrik an den im Gegensatz zu den 
klar weißen französischen Glaswaaren, damals meist aus gräulichem oder 
farblosem Glase geblasenen Gefäßen Schmelzfarben verwandt habe, also 
nicht blos Fensterglas und gewöhnliche Flaschen und Gläser lieferte, 

««) Wetteprotokollbuch von 1682 ff., 2. 8t 1 v. 
51) Verzeichnis; der Privatwohlthätigkeitsanstalten in Lübeck 

1877. S. 2—3. 
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sondern etwa solche wie die Reichs- und Churfürstenhumpen oder die 
emaillirten Flaschen und Gläser; doch fehleu auch hier sichere 
Beweise. 

Das lübeckische Absatzgebiet war wesentlich der skandinavische 
Norden, wo eigene Glasfabriken noch zu Anfang des 17. Jahr- 
hunderts gefehlt zu haben scheinen, da die erste Glashütte in 
Schweden erst 1651 nachweisbar ist. Zu der Zeit als der Deutsch- 
Böhme Kreybich auf seiner fünften Reise mit seinen gemalten und 
geschnittenen Gläsern nach Lübeck kam, bestand die Davke'sche, bezw 
Ausborn'sche Glasfabrik Hieselbst, und dies mag der Grund sein, daß Krey- 
bich uns über seine Reise und Aufenthalt hier garnichts weiter mittheilt 
Vielleicht aber hat er doch einige Waare hier abgesetzt und zwar 
theils an die Mitglieder des Glaseramtes, besonders aber an die 
Glashändler, die als Mitglieder kaufmännischer Kollegien den Handel 
init Glas zu ihren Privilegien zählten. Der Artikel 14 der hiesigen 
Kaufmannsordnung von 1607 bestimmte, daß Niemand der Bürger, 
welche kaufschlagen, Handwerks oder Verlehnung gebrauchen oder ge- 
niessen dürfen; und umgekehrt diejenigen Bürger, welche ein Amt, 
Handwerk, Verlehnung haben, nicht kausschlagen, bei Poen 6 m//. 
Silbers, „außbeschieden soviele Wahren und Victualien, als sie zu 
ihrem Handwerck und in ihren Häusern brauchen."52) Auf diese 
Bestimmung beriefen sich den Handwerkern und Privaten gegenüber 
allemal die Schvuenfahrer, zu deren Schüttingsbrüdern die Glas- 
und Steiuguthändler, „Glasekvper" und „Kroesekvper" genannt, ge- 
hörten. 

Diesen begegnen wir schon in der 2. Hälfte des 16. Jahr 
Hunderts, z. B. 1563 „der gleseköper in der ledderstraten," 1560 
„Gottdarth'der Gläßköper up dem Markede," 1564—1584 „Jürgen " 
de glaseköper in der holstenstraten," 1571 „Hans Hosclpnck krvse 
füper,"5S) usw. Wer „zum Eingriff des Kaufmanns und in 

üt) Vgl. den Abdruck der Ordnung in „Neue Lübeckische Blätter" 
1836. S. 316 ff. 

Diese Beispiele aus den Wochcnrechnungsbüchcrn der 
St. Petrikirche in Lübeck. 
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Sonderheit der Gläsekeuffer" sich des Glashaudels unternahm, gegen 
den wurde ans der letzteren und der Schonenfahrer Ansuchen einge- 
schritten seitens der Wettebehörde. Vielfach sind die Streitigkeiten 
über die Handels- und Gewerbegerechtsame mit den Glasern und 
Kannegießern, eine reiche Quelle für die Spezialgeschichtsforschung, 
aber ein Zeichen schwerer Krankheit vom Standpunkte der Staats- 
wirthschaft und Gesellschastspolitik aus betrachtet. Dem Handels- 
privileg der Glaskäufer gegenüber nahmen wieder die Glaser den 
Glasklein verkauf für sich in Anspruch und ebenso das Glas- 
schneiden, die Glasschleiferei, welche im 17. Jahrhundert schon 
vielfach neben und an Stelle der Glasmalerei üblich geworden war. 
Wie weit man in diesen Cvmpetenzfragen ging, zeigt folgender Vor- 
fall aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1752 hatte» 
die Glaser den Kaufmann Joh Hinr. Nvsselmann, "welcher früher 
Glasergeselle ihres Amtes gewesen, und dann als Glaskänfer 
Schüttingsgenosse der Schvnenfahrer geworden war, wegen Eingriffe 
in ihre Amtsbesugnisse durch unerlaubtes Glasschneiden vor der 
Wette verklagt Während dieses laugathmigen Prozesses fragt der 
Buchdrucker Green, der Herausgeber und Drucker der „Lübeckischen 
Anzeigen" bei der Wette an, ob er in seinen Anzeigen eine von 
Nosselmann ausgehende Ankündigung aufnehmen dürfe, dahin 
gehend: 

„wie bei ihm (Nosielmann) alle Sorten böhmische Gläser in 
Kisten und Bünden, im gleichen Stettiner und Mecklenburger 
Fenstergläser in Kisten groß und klein Band bester Gattung, auch 
wenn auswärtige geschnittene Glase von Englischem, Franschem und 
Böhmischem billigen Preises verlangen, zu haben wären." 

Hieraus ergeht an den Buchdrucker der Wettebescheid: 

„daß er den Verkauf der Gläser nicht anders als in Kisten, 
keineswegs aber bei Kleinigkeiten oder in Bünden, und auch nicht 
der geschnittenen Gläser in seinen Anzeigen notificiren solle."") 

") Gläserakten im Lübeckischen Staatsarchiv. 
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Beiläufig gesagt waren die Kisten und Bünde Tafelglas der- 
schieden, je nachdem es böhmisches oder brandenburgisches Glas war. 
Ersteres kam in großen mit Stroh umwundenen Kisten in den 
Handel, die in Bünde zu 1—GO Stück abgetheilt waren. Bon dem 
brandenburgischen Tafelglase enthielt die Kiste 20 Bund zu je 
6 Tafeln von 20 Zoll hoch und 16 Zoll breit. 55) Letztere Be- 
rechnung war auch hier in Lübeck üblich; die Maße der böhmischen 
Glastafeln waren größer. 

Im Jahre 1683 klagten die Kannengießer über Hans Kunckel, Y 

einen Krösekäuser, daß er ihrem Ambte zum Eingriff Schrauben von 
Blei und Zinn aus Flaschen mache. 56) Beklagter wendet dagegen 
ein, daß er solches von seinem fehl. Oheim Hans Kunckel hiesigen 
Gläsekänfer gelernet, auf solche Profession alhie Bürger geworden 
und dennoch den Kannengießern damit keinen Eingriff thäte, weil 
er solche Schrauben gegen Gläser bey den Frembden, damit er 
seine Handlung hätte, verstützet." Aber das half ihm nichts; ein 
durch Rathsdecret vom 9 Juni 1683 bestätigter Wettebescheid 
verbot ihm das Schraubenmachen, so lange er vom Hochw. Rathe 
feilte besondere Concession, wie gedachter sein fehl. Oheim vvr- 
mahlen gehabt, dafür erlanget habe. 

Ob etwa dieser Hans Kunckel und sein gleichnamiger Oheim 
zu dem gleichzeitig lebenden berühmten Johannes Kunckel, dem 
Glasmacher, in Zusammenhang zu bringen seien, hat sich noch nicht 
ermitteln lassen. 

Wir haben gesehen, daß die 1687 begründete von Johann 
Ausborn fortgesetzte hiesige Glashütte vermuthlich nach Ablauf ihres 
Privilegs 1696 spätestens einging, und daß in einer Anitsbeliebung 
der Glaser von 1710 fransches und mecklenburger, nicht aber 
lübeckisches Glas, wie ehedem, erwähnt ist. Nun wird in Ein- 
gaben des Glaseraintes aus gleicher Zeit in Betreff einer Erhöhung 

55) Krünitz, Oekvnomische Encyclopädie. Th. 18, S. 672. 
5ß) Wetteprotokollbuch 1683, Mai 11. 
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des Preises für Fensterarbeit mehrfach darauf hingewiesen, daß die 
Amtsbrüder in Braunschweig und Hildesheim das Glas besser 
kaufen können, „als bei uns an unserm Ohrt, denn da wird es ihm 
vom Hartze zugebracht," und im gleichen würden die Fenster sowohl 
in Pommern als anch im Holsteinischen gut bezahlt, wo doch die 
Leute das Glas besser kaufen könnten, als hier. Richt mit Unrecht 
wird man hieraus schließen müssen, daß zu Anfang des 18. Jahr- 
hunderts im Lübeckischen Gebiete keine Glasfabrik bestand; auch im 
weiteren Berlaufe des Jahrhunderts findet sich keine solche erwähnt. 
Stoch einmal, vor jetzt fast zwei Menscheualtern ivard hier eine 
Glashütte errichtet Durch Rath- und Bürgerschluß vom 13. Januar 
1841 erfolgte die Ertheilung eines 50jährigen ausschließlichen 
Privilegs an den Apothekergehülfen Gustav Adolf Mvesor für An- 
legung einer Glashütte im Gebiet. Schon am 27. August 1842 
konnte Moesor „einem sehr geehrten hiesigen und auswärtigen 
Publicum" die Anzeige machen, daß er „Hieselbst eine Glashütte er- 
richtet habe, deren Betrieb vorzüglich der Anfertigung von grünem 
Hohlglase als allen Sorten Bvuteillen, Häsen, Milchsatten usw., 
sowie von halbweißem Medicinglase gewidmet ist." 57) 

Diese „Glashütte bei Lübeck" bestand im Jahre 1855 aus 
einer Glasfabrik mit 4 Wohn- und 4 Fabrikgebäuden. Sie um- 
faßte 16 Haushaltungen, beschäftigte 14 Fabrikarbeiter und hielt 
5 Pferde.'") Rach der Gewerbeaufnahme vom 1. December 1875 
waren in der Glashütte außer dem Fabrikleiter 25 Personen 
thätig.Das Lager ihres Fabrikates befand sich im Hause der 
Firma Wm. Minlos, Untertrave 70 (damals Fischergrube 303), 
welche den Verkauf seit 1842 übernommen hatte und später In- 
haberin des Betriebes geworden war. Als solche ist sie noch im 

57) Lübeckische Anzeigen 1842. Nr. 69. (Aug. 27.) 
58) Behrens, Topographie und Statistik von Lübeck re. 2. Aufl. 

Abthl. I, S. 58. 
^ Statistik des Lübeckischen Staates. Heft 4 (Lübeck 1878), 

S. 85, Tab. 41. 
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Lübeckischen Adreßbuche von 1877 genannt; 1878 geschieht der 
Hütte darin nicht mehr Erwähnung. 

Die Glashütte lag nahe der Trave zwischen der Ballastkuhle 
und der ehemaligen Treidelhütte. Oftmals sind wir in unserer 
Jugend hinausgewandert durch den tiefen Sand dorthin und sahen 
den Glasbläsern bei ihrer Arbeit zu, glücklich, wenn sie gegen eine 
kleine Erkenntlichkeit kleine Glaströpfchen und Perlchen aus der 
grünen oder blauen Masse vor unseren Augen herstellten und uns 
überließen. Jetzt ist auch diese Glashütte mit ihren malerischen 
halbverfallenen Gebäuden längst vom Erdboden verschwunden und 
nur stsch der nach ihr benannte „Glashüttenweg" von der Ballast- 
kuhle hinter der Koch'schen Werfte nach dem Schellbruche hin, er- 
hält noch ihren Namen und ihr Andenken. Obioohl diese Hütte 
niemals den Anspruch erhoben hatte, die künstlerische Seite der 
Glasmacherei zu bethätigen, so darf sie doch als das letzte Glied 
einer Reihe von Glashütten gelten, welche während sechs Jahr- 
hunderten mit mehr oder weniger Unterbrechung die Glasmachcr- 
kunst in unserer Stadt vertreten hatten. So wenig wir bis jetzt, 
vereinzelte Fälle und Fabriken ausgenommen in Deutschland, im 
Stande sind, mit Bestimmtheit die große Menge erhaltener Glas- 
arbeiten früherer Jahrhunderte bestimmten Fabriken zuzuschreiben, 
so wenig haben wir nöthig anzunehmen, daß die hiesigen Hütten 
nur gewöhnliche Bedarfsartikel geliefert hätten, zumal, da das 
Privileg des Hinrich Davke ausdrücklich in erster Linie des seinen 
Glases Erwähnung thut. Hoffen wir, auch hier noch einst genauere 
Aufschlüsse zu bekommen. Immerhin wird schon der Hinweis ans das 
Vorhandensein und der allgemeine Nachweis der Bethätigung dieser jetzt 
erloschenen Industrie nicht ohne Berechtigung gewesen sein. Lieferten 
doch zweifellos die mittelalterlichen lübeckischen Glashütten das 
farbige Glas und treffliche Material für den der künstlerischen 
Seite gewidmeten Zweig der Glasindustrie, welcher leider fast zu 
gleicher Zeit mit der letzten lübeckischen Hütte gleichfalls hier, doch 
in ruhmvollerer Weise als jene, erloschen ist, der Glasmalerei und 
Glasbrennerei, d. h. der Kunst, die Farben in Glas zu brennen. 

Ätschr. d. B. f. L. G. VIII, 2. , 7 
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Schon die Rolle der hiesigen Maler und Glasewerter von vor 
1425 enthielt, wie wir sahen, die Borschrist, daß kein Glasewerter 
Werk setzen solle, es sei denn gar gebrannt und nicht staffiert. 
Die Lüneburger Rolle von 1497 drückt dies deutlicher aus, indem 
sie verlangt, der Glasewerte solle „dat malewerck ok so zu Kernen, 
dat man dat myt den Henden nicht könne affwriuen edder aff- 
cleygen."G0) Dies ist auch, soweit unsere Kenntniß reicht, immer 
befolgt worden von den herrlichen Fenstern in der Beichtkapelle der 
Marienkirche an durch die guten und bösen Wappenscheiben des 
16., 17. und 18. Jahrhunderts hindurch, bis zu den der 
Aufhebung der Zünfte 1866 kurz vorangehenden letzten hier ge- 
fertigten Gesellenfenstern. 

Nur eine unrühmliche Ausnahme machte der nicht der hiesigen 
Glaserzunft ungehörige Glasmaler Johannes Boges, ein geborener 

v Lübecker, Zögling der kaiserlichen Akademie der Künste und Wissen- 
schaften in Petersburg, seit 1838 Schüler vom Schlachtenmaler 
Prof. Sauerweid und Historiemaler Brüloff, namentlich aber des 
Glasmalers Straube. Boges, welcher 1846 die vom Rathe und 
den einzelnen Rathsherren für die Fenster der Schlutuper Kirche 
gestifteten Wappcnscheiben zu liefern hatte, von denen man noch 
Zeugniß bei später Nachwelt erhoffte, war von der guten alten 
hiesigen Sitte abgewichen, hatte die Wappenmalereien in Wachs- 
farben ausgeführt, so daß sie schon 1871 größtentheils ausgeblichen 
waren. 

Diesen der lübeckischen Glasmalerei angethanen Schimpf haben 
zwei Männer wieder Wett gemacht, die in dem Ueberblick, den ich 
zu geben versuchte, nicht ungenannt bleiben dürfen, der Maler Carl 

oo) Mithoff, Künstler und Werkmeister Niedersachsen's. 2. A. 
S. 406 a. E. 

61) Nene Lübeckische Bl. 1847, S. 372. Th. Hach, Das 
Lübeckischc Landgebiet in seiner künstarchäologischen Bedeutung. Lübeck 
1883. S. 30—31. Ueber Voges vgl. Lübecker Bürgcrfreund. 1846. 
S. 160. 
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Julius Milde und der Glasernieister Johann Jacob Achelius.   
Milde, eilt vortrefflicher Künstler und Zeichner, aber in der farbigen 
und figuralen Tafelmalerei nicht glücklich, hatte schon in den 
dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts die altdeutschen Glassenster in 
den Bereich seines Studiums gezogen. Als dann die lange in 
Kisten verpackt aufbewahrten Glasfenster aus der Burgkirche in den 
Jahren 1840 und 1843 in der Beichtkapelle unserer Marienkirche 
wieder eingesetzt wurden und Milde sowohl die kleineren Er- 
gänzungen als die Neuschaffung größerer zerstörter Partieen der 
Fenster übertragen war, fand er bei dem Glasermeister Achelius hier- 
selbst die kräftigste Mitwirkung.") Dieser, ein wohlhabender Mann, 
hatte die von der Zunft geforderte Behandlung gemalter Fenster, 
das Brennen usw., nicht nur gründlich gelernt, sondern auch eifrig 
fortbetrieben. Er setzte eine Ehre darein, daß seiner Vaterstadt 
dieser Ruhm der Kunsttechnik erhalten bleibe. Mühe, Zeit und 
Geldopfer wurden von ihm nicht gescheut, voll Aufopferung war 
auch Milde an der Arbeit; die gemeinsamen auf täglicher Bevbach- 
tung ihrer Versuche fortschreitenden Bemühungen führten zum Ziele. 
Nicht nur, daß die genannten Fenster in der Marienkirche in vor- 
trefflichster Weise wiederhergestellt worden sind, auch andere von 
beiden Künstlern ausgeführte Glasmalereien, hier, in Mecklenburg, 
in Hamburg usw. legen rühmendes Zeugniß ab. Das größte Werk 
aber, dessen Vollendung Achelius zwar nicht mehr erlebte, das aber 
von seinem durch ihn angeleiteten und ausgebildeten früheren Ge- 
hülfen und nachmaligen Geschäftsnachfolger, dem jetzt schon ver- 
storbeneu Glasermeister Carl Martin Berkentin, in gleichem Geiste 
und gleich trefflich im Brande hergestellt wurde, war das vom Krön- 
Prinzen, nachmaligen Kaiser Friedrich lll. 1865 bei Milde bestellte, 
1870 vollendete und abgelieferte „Jüngste Gericht" für die Ober- 
fenster der Westfronte des Kölner Domes. Haben sich auch gegen 
die malerisch-künstlerische Behandlung dieser Fenster Einwände er- 
hoben, vollste Anerkennung ist ihnen als Arbeiten der auf Ein- 

e2) Vgl- hierzu Mantels in der „Zeitschrift d. Ver. f. Lüb. 
Ge,ch. u. A." Bd. 3, S. 631 ff. 

17* 
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brennen der Farben gegründeten Technik der Glasmalerei geworden. 
Wenn Milde im Gegensatze zu der damaligen Mode in der Glas- 
malerei, die die ganze Fläche der Fensterlucht als eine Wand zur 
Darstellung zusammenhängender Gemälde aufsaßt, ohne auf die 
durchlaufenden Fensterpfosten Rücksicht zu nehmen, an der alten 
mittelalterlichen Weise festhielt und den Teppichcharakter in den ge- 
malten Glasfenstern betonte, so fand er in seinen Mitarbeitern auch 
die in der Bleiverglasuugskunst technisch hochgeschulten praktischen 
Glaser, die bewiesen, daß die in dem bremischen Meisterstück noch 
1830 gesetzliche, hier gewohnheitliche Borschrift, das Bild in zahl- 
reiche Theile kunstgerecht zerlegen zu können, doch nicht außerwegs 
war, wenn anders, wie an den musterlichen Borbildern mittelalter- 
licher Kunst, die Linien der Bleifassung nicht störend, sondern fein 
berechnet zur Kräftigung der Schatten erfolgreich ivirken sollen. 
Der ganze Apparat, der Milde und Achelius, bezw. Berkentin zur 
Berfügung stand, war ein gewöhnlicher Glaserofen, der einzige noch 
in unserer Stadt vorhandene. Auch er ist seit einigen Jahren ver- 
schwunden und mit ihm der letzte Rest auch dieses Zweiges der 
Glaskunst in Lübeck erloschen. 

Berkentms Sohn, der jetzige Inhaber des früher Achelius- 
schen Hauses und Geschäftes, hat den Brennofen abbrechen lassen, 
da keine Nachfrage nach seiner Benutzung war und er selbst sich 
dem dritten Zweige der Glasknnst, nämlich der Glasschleiferei und 
Glasschneiderei zugewandt hat. Die zuerst au Spiegelrahmen ge- 
übte, dann auch auf Gefäße übertragene Glasschleiferei ward in 
Lübeck seit dem 10. Jahrhundert geübt. Die letztere Technik der 
Glasschneiderei, bereits im 16. Jahrhundert geübt, ist aber be- 
sonders seit der Mitte des 17. Jahrhunderts durch die böhmischen 
und schlesischen Glasarbeiter in Aufnahme gebracht und hat die 
Glasmalerei hinsichtlich der Wappcnscheiben tut 18. Jahrhundert fast 
vollständig verdrängt. Sie ist auch hier in Lübeck von Mitgliedern 
des Glaseramtes, meistens aber von außerhalb der Zunft stehenden 
Stein- und Stempelschneidern schon im 16. Jahrhundert geübt 
worden. Daß Gutes darin geleistet wurde, dessen ist manch ge- 
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schliffener Pokal mit Wappen und Inschriften oder figürlichen Dar- 
stellungen Zeuge; die Verbindung der Schleif- und Schneidekunst 
beweist noch ein von Johann Ludwig Christian Kusel, der von 
1858 bis 1885 als Glasschleifer und Glasermeister Hieselbst thätig 
war, 1851 geschliffenes Trinkglas unseres lübeckischen Museums. 
Möge es den Bestrebungen Berkentin's gelingen, die Glasschneide- 
und -Schleifkunst in unserer Stadt am Leben zu erhalten, nachdein 
er der hiesigen Glasmalerei den letzten Herd hat nehmen müssen. 
Zur Fortsetzung der letzteren fehlte nach Milde's und seiner Mit- 
arbeiter Tode der Künstler, es fehlte der leistungsfähige strebsame 
Kunsthandwerker, aber es fehlte in erster Linie unseren Einwohnern 
an opferfreudigem Sinne für den Schmuck unserer Kirchen und 
Häuser durch echte Glasmalerei in wahrhaft künstlerischer Aus- 
führung. Die leidige Diaphanie, die mittelmäßige Dutzendwaare 
(namentlich Berliner Fabriken), wie sie auch in der Kirche zu 
Travemünde uns bescheert ist, findet man hier schön und genügend. 
Das ist Lübecks nicht würdig, unseres Lübeck, das so Bedeutendes 
ehedem geleistet. Muß man Glasmalereien jetzt noch von auswärts 
beziehen, so ist es schlimm genug. Aber man entsinne sich der 
Wahrheit des Satzes, daß die auf wirkliche Kunstwerke verwandten 
Summen ein sehr produktiv angelegtes Kapital sind, daß dieses 
jenen Rentenversicherungen gleich, zuerst eine große Ausgabe zu sein 
scheint, vielleicht auch ist, aber keine unnöthige, sondern nur eine 
pflichtgemäße, die zum Wohle der Zukunft rechtzeitig gemacht werden 
muß. Man stelle nur Aufgaben, gebe Aufträge, erst zahlreiche 
kleinere, dann größere; und tüchtige Künstler, leistungsfähige Knust- 
handiverker werden schon in unserer Stadt sich finden lassen, oder 
sich ansiedeln und hier auch wieder den verschiedenen Zweigen der 
Glasindustrie neues dauerndes Leben sichern. Das geschieht aber 
mehr noch als durch die Förderung seitens Privater dann, wenn 
der Staat und die staatlichen und kirchlichen Behörden die Ange- 
legenheit in ihrer kulturellen und volkswirthschaftlichcn Wichtigkeit 
erkennen und mit Aufträgen vorangehen. Den alten Satz „Kunst 
bringt Gunst" dürfen wir getrost umdrehen und sagen: „Gunst 
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bringt Kunst." Auch auf dem von mir heute geschilderten Gebiete 
Kunst und Kunsthandwerk staatlicherseits gefördert zu sehen, das ist ein 
berechtigter Wunsch, auch in gegenwärtiger, unter materiellen Lasten 
stehender Zeit. Und, „ich habe die gute Hoffnung, dass mit der Zeit 
dieses neu aufgepflügte Feld . . . stückweise besser bearbeitet werden 
wird. Ich weiß, es soll seine Früchte, und noch mehr, es wird 
auch seine Blumen tragen!"") 

Nachtrag zu S. 252, Z. 16 v. u. 
Die um vier Jahre verzögerte Drucklegung dieses Vortrages 

giebt mir Gelegenheit, nachträglich mitzutheilen, daß der Sohn 
Berkentins, Carl Friedrich Heinrich Berkentin, inzwischen nicht nur 
zwei Brennöfen für Glasmalereien wieder errichtet hat und den alt- 
überlieferten Zweig seines Glaserberufes fortführt, sondern daß er, 
gemeinsam mit strebsamen kunstgewerblichen und künstlerischen 
Talenten, auch einem neuen Zweige der Glaskunst Eingang hier- 
selbst verschafft hat, indem er kunstgerechte und stilgemäße Entwürfe 
zu buntfarbigen Verglasungen in amerikanischem Opalescentglas 
fauch Tiffany-Glas genannt) ohne Malerei in geschicktester Weise 
künstlerisch in Blei zu fassen und zur Wirkung zu bringen weiß. 
Ein interessantes und kunstgewerblich vortreffliches Beispiel dieser 
neuen Technik") bieten die Verglasungen der Fenster und Abtheilnngs- 

, wände in dem kürzlich eröffneten Restaurant „Börsenhof" Hierselbst 
im Hause Schüffelbuden Nr. 18. Die Entwürfe dazu zeichnete Herr 
Johs. Heymann, Lehrer an der hiesigen Gewerbeschule, die schwierige 
und wirkungsvolle Fassung schuf Herr E. Berkentin. 

") Schußworte der Widmung des 3. Bandes von Joh. Sam. 
Hallen's „Werkstätte der heutigen Künste," au den Prinzen 
Heinrich IX. von Reuß. 

") Ueber diese zuerst wesentlich durch Eugelbrecht in Hamburg 
zu künstlerischer Entfaltung gebrachte neue Technik vgl. Seemann's 
„Kunstgewerbeblatt" N. F. Jg. IX (1837/98) S. 15. 
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Zwei Lübische Leprosen-Ordnungen. 
Mitgetheilt von Dr. Ernst Dragendorsf in Rostock. 

Unter den Schätzen, die ein am 6. Mai dieses Jahres gemachter 
Urkundenfund in Rostock zu Tage förderte/) befinden sich auch 
zwei in engster Berbindung zu einander stehende Schriftstücke, die 
zunächst für Lübeck in Betracht komnien, aber auch für die all- 
gemeine Kulturgeschichte von hohem Interesse sind. Es sind das 
zivei Leprosen-Ordnungen, die eine von Bischof Johann von Tralow 
am 11. November 1260 für die Leprosen des Bisthums Lübeck 
erlassen, die andere für die Leprosen in domo Lubicensi, also 
für das St. Jürgen-Hospital vor dem Mühlenthor bestimmt, wahr- 
scheinlich wenig später und sicher unter Mitwirkung des Raths 
(§ 32) abgefaßt. 2) Ihr Vorhandensein im Rathsarchiv zu Rostock 
erklärt sich offenbar dadurch, daß sie dem dortigen Rath abschriftlich 
mitgetheilt wurden, als er für eine Ordnung des seit 1260 urkundlich 
nachweisbaren3) St. Georgs-Hospitals vor dem Steinthor nach einem 
Anhalt und Vorbilde suchte. Erhalten sind sie auf einem unregel- 
mäßig beschnittenen Pergamentblatt von 44 cm Länge und 25-31 cm 
Breite, niedergeschrieben von einer Hand aus dem letzten Drittel des 
13. Jahrhunderts; der bischöfliche Erlaß ist von der ihm folgenden 

J) Rostocker Zeitung 1899, Nr. 215; vgl. Hans. Gcschbl. 
1898, S. 145. 

2) Vgl. die Statuten des St. Georgs-Hospitals zu Hamburg 
von 1296, Nov. 29: Lappcnberg, Hamb. U.-B. 1, Nr. 895. 

3) M. U.-B. 2, Nr. 865; Beiträge z. Gesch. d. St. Rostock II, 
2, S. 17 § 77; vgl. Koppmann, Gesch. d. St. Rostock S. 94. 
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städtischen Aufzeichnung durch einen über die ganze Blattseite ge- 
zogenen Strich getrennt. Statt eines näheren Eingehens auf ihren 
mannigfach belehrenden Inhalt, theile ich sie nachstehend in ihrem 
vollen Wortlaut mit, um zunächst die Freunde der Lübischen Ge- 
schichte mit ihnen bekannt zu machen. Die erste Ordnung ist mit 
geringen Abweichungen 1260 Dezember 25 für das Haus der aus- 
sätzigen Schivestern in Schwartau ausgefertigt, U.-B. des Bisthums 
Lübeck I, 149. Stärker verändert ist die von Bischof Burchard 
1294 Juni 12 für das Aussätzigen-Haus außerhalb der Mauern 
Lübecks erlassene Ordnung, U.-B. der Stadt Lübeck III, 32. 

1. Bischof Johann von Lübeck 
ertheilt den in seiner Diärese lebenden Leprosen eine neue Ord- 
nung, indem er die härtere» Bestimmungen seines Vorgängers 

außer Kraft setzt. — 1260 November 11. 

Johannes Dei gracia Lubicensis episcopus dilectis in 
Christo universis leprosis in sua diocesi commorantibus 
pacem in Domino et salutem. Cum paciencie exortacio et 
salutis repromissio temporaliter afflictionem afflictis non 
addant, set minuant, pro certo enim immarcessibilem4) 
mercedem accipient, qui non obstante corporis imbecillitate 
iugo Christi confidencius se astringunt, nos in presenti 
vestris precibus inclinati quasdam observancias salutares 
infrascriptas, ad quas communiter vos obligastis, auctoritate 
presencium duximus confirmandas, que sunt hec: Primo 
quod habeatis magistros de vestra infirmitate, quibus ceteri 
obediant. Secundo quod advenientes tribus mensibus exami- 
nentur et tune tonsuram et habitum recipiant competentem, 
tarn fratres quam sorores. Tercio quod nullus recipiatur, 
nisi velit hec scripta servare. Quarto, si aliquis servare 
noluerit, satisfaciat pro area et de manifestis excessibus 
correclioni subiaceat et de Omnibus rebus curie et elemosinis 

4) unverwelklichen. 
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nichil sibi erogetur nec intersit capitulis aliorum; post mor- 
tem vero edificia et subpellectilia curie maueant. Quinto5) 
si aliquis recipitur pro infirmo et postea sanus efficitur, a 
conventu ammoveatur, nisi velit pro sano infirmis servire; 
et si legitimem habet, potest ad eam redire. Sexto, quic- 
quid habetur de eommuni elemosina, locabitur de consensu 
superiorum et aliquorum de conventu et computetur bis in 
anno, nec aliquid habeatur in speciali, nisi de licencia 
superiorum. Septimo quod sint fratres separat! a sororibus 
nec confabulentur absque licencia nec egrediantur septa 
curie nec aliqua dent extra curiam. Octavo quod omnes 
communiter conventum teneant in commedendo, dormiendo, 
orando, nisi evidens necessitas impediat. Nono quod quinque 
vicibus communicent, in pascha, pentecosta, assumpcione, 
omnium sanctorum et in nativitate Domini, et tociens confi- 
teantur. Decimo quod, qui nesciunt oras legere, dicant 
12 paternoster et totidem ave Maria pro matutinis, pro 
prima, tercia, sexta, nona, completorio, semper pro qualibet 
vice6) duodecim pro vesperis, pro vigiliis 50. Undecimo 
quod bis in ebdomada teneant capitulum. Duodecimo quod 
observent ieiunia ab ecclesia constituta. Statuta priora a 
felicis recordacionis predecessore nostro in quibusdam diffi- 
cilia vobis iniuncta revocantes salva nobis in posterum 
addendi, minuendi, permutandi facultate. Datum Utin anno 
Domini M°CC°lx III ydus Novembris, pontificatus nostri 
anno primo. 

2. Ordnung des St. Jürgen-Hospitals zu Lübeck. 

[1.] Juris est leprosorum in domo Lubicensi, quod post 
commestionem quilibet, tarn fratres quam sorores illitterati, 
dicant simul stando quilibet et quelibet 5 paternoster et 

5) Corrigirt aus: quarto. 
6) Vgl. L. U.-B. III, S. 31. 
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5 ave Maria. Qui hoc neglexerit, illi ad sequentem com- 
mestionem nichil datur de domo. 

[2.] Item, qui dicit fratri vel sorori: mentiris, es nequam 
vel herejensone,7) illi subtrahitur prebenda sua 8 diebus. 

[3.] Item, qui dicit: es filius meretricis, quod dicitur 
in vulgari morensone,8) illi subtrahitur 14 diebus pre- 
benda sua. 

[4.] Item, qui prim am dat alapam, illi subtrahitur pre- 
benda 12 septimanis; set illi, qui recutit, subtrahitur pre- 
benda 6 septimanis. 

[5 ] Item pro bla et pro blot quis ammovetur de curia 
per integrum annum et diem. 

[6.] Item, si frater et soror in coitu fucrint deprehensi 
et si hoc constiterit duobus fratribus vel duabus9) sororibus, 
sic deprehensi per annum et diem de curia removeantur, et 
si post eorum remocionem constiterit, eos iterum peccatum 
coitus commisisse, eternaliter de curia removentur. 

[7 ] Item nullus debet cum uxore sua eum visitantem 
cameram vel alium occultum angulum intrare, set cum ea 
debet in manifeste sedere, nec debet cum ea de rebus ecclesie 
facere expensas, set de suis propriis, si qua habet. 

[8.] Item quiequid infirmo post commestiouem super- 
fuerit de pulmentariis,10) que suvel11) dicuntur, illud ad 
suum proprium commodum conservare poterit preter panem, 
qui communitcr tollitur et servatur. 

[9.] Item habentibus singuläres mansiones datur dena- 
riata panis, quandocunque bis commeditur in die; quando 

7) Schiller-Lübben, Mnd. Wb. 2, S. 249: bergen-, bersensone. 
8) Das. 3, S. 107: wodersone. 
9) duabus übergeschrieben. 

") Zukost. 
1') Das noch nicht genügend erklärte swel (s. Schiller-Lübben G, 

S. 53—54: berswcl) bekommt durch diese Stelle wenigstens für 
seine sachliche Bedeutung neues Licht. 
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vero semel commeditur, datur ei obulata; set eius servitori de 
curia nichil datur. Set de pulmentariis datur tali infirmo 
tantum, sicut aliis in conventu. Datur eciam ei de domo 
1 plaustrum lignorum et 1 plaustrum cespitum annuatim. 

[10.] Nulli licet usuram aliquam excercere, set merca- 
cionem poterit facere possibilem et decentem. 

[11.]1 *) Item infirmus pecuniam et mercacionem et 
hereditatem, si qua habuerit talia, dare post eius obitum 
poterit, cui volet, secundum quod in13) vita sua in suo 
ordinaverit testamento. Set vestimeuta eius et olle cum 
cetera subpellectili in curia permanebunt, que non deferentur 
ad formn, set in curia indigentibus vendi possunt. 

[12.] Infirmo decumbenti et ei, qui eum procurat, datur 
tantum simul,14) sicut all cui singulärem habitacionem 
habenti; si vero sibi übet de aliguo, magister ei dabit de 
curia de hiis, que communiter ibi habita fueriut, in siccis 
cibis vel conventualibus, et nulla sibi magister15) specialiter 
comparabit. 

[13.] Magister potest bospiti dare duas commestiones 
vel tres et magister accipit 3 mensuras cervisie, ubi alter 
non accipit nisi duas. 

[14.] Item si magister vel priorissa iusserit iufirmum 
aliquid facere ad utilitatem domus, quod bene facere potuerit, 
et si facere recusaverit et iussionem non adimpleverit, uno 
die prebenda carebit. Si infirmus dixerit: non possum in 
verdate facere, quod iubetis, subportari debet. 

[15.] Item cellerarius bibit quautum volet, set nullus 
socius secum bibet.16) 

12) Das Folgende auf der Rückseite des Blattes. 
13) Durchstrichen: sana, übergeschrieben: in. 
14) simul übergeschrieben. 
15) magister übergeschrieben. 
16) Folgt durchstrichen: potest tarnen. 
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[16.] Nulli propter specialia ieiunia sua speciales cibi 
parantur. 

[17.] Prior est in omuibus super magistrum in iudicio. 
[18 ] Ultra quemlibet dimidium annum oflioiales mutantur. 
[19.] Magister agriculture est super familiam ad agri- 

culturam pertinentem et recludit frumentum. 
[20.] Sacerdoti dantur 9 in. den. et tollit oblaciones 

curie, set omnes oblaciones a deforis advenientes tollunt 
iufirmi. 

[21.] Schutelle preponuntur infinnis cum cibariis absque 
sorte, que lotent dicitur. 

[22.] Simul omnes ibunt dormitum, cum magister vadit. 
[23.] Nullus sibi vendicabit specialem locum apud ignem 

preter magistrum. 
[24.] Qui remotus est de prebeuda, remotus est medio 

tempore ab emolumentis, que infra suam remocionem occur- 
rerint, quibuscunque. 

[25.] Jnfirmus de cellerario potest mutuare duas men- 
suras cervisie vel duas apud eum in vase relinquere. 

[26.] Qui divina negligit sine necessitate, carebit proxima 
commestione. < 

[27.] Nulli dantur vestes et calcii de domo. 
[28.] Bis in septimana balneabuntur. 
[29.] Post quemlibet defuncfum dicet frater et soror 

quilibet unum psalterium vel novies quinquaginta pater- 
noster et totidem ave Maria; qui non potest, faciet ei dici 
semel vigilias et missam et semper cumbit eum in ora- 
cione sua. 

[30.] Nullus infirmus intrabit civitatem pro aliquibus 
emendis, set committet amico suo sibi eomparanda. 

[31.] Illis, qui portant sportam,11) datur sicut uni 
servienti ad aratrum, set cum ieiunant, duobus datur una18) 

17) Korb. 
18j una übergeschrieben. 
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denariata cervisie in vespere, et triturare tenentur cum 
agricolis eorum. 

[32.] Quicquid magistri de civitate constituti mandave- 
rint, est faciendum. 

[33.] Qualescunque vestes quis habuerit, cum in domum 
venerit, illas atteret; set postmodum blaviis utentur vel 
griseis vel aliis preter stripaticas. 

[34.] Lereres babebunt griseas et reclusas vestes. 
[35.] Si impregnata mutier venerit in domum, tempore 

partus redibit ad amicos et ibi pariet et, quando ivit ad 
ecclesiam, puerum i'oris relinquat et ad infirmos redibit. 

VIII. 

Ausgaben einer Lübecker Gesandtschaft (141G Kopenhagen). 

Mitgetheilt von Dr. M. Hoffmann. 

3n den Streit zwischen dem ans Lübeck 1408 entwichenen alten 
Rath und deni von den Bürgern dann erwählten neuen Rath griff 
der König von Dänemark wirksam ein zu Gunsten des alten Raths, 
indem er im Herbst 1415 die in Schonen verweilenden Lübecker 
Kaufleute gefangennehmen ließ. Gesandte der Hansestädte bemühten 
sich uin Vermittelung, und nachdem sie den neuen Rath dahin 
gebracht hatten, daß er sich in dem Streit mit Dänemark ihrer 
Entscheidung unterwerfe, reisten sie im Frühjahr 1416 nach Kopen- 
hagen. Dort fanden sich auch vier Mitglieder des neuen Raths 
ein, Hinrich Schonenberg, Thideman Steen, Marquard Schutte, 
Hinrich Meleberg. Gegenüber der unfreundlichen Haltung des 
Königs suchten sie das Ansehn ihrer Stadt zu wahren, aber erst 
nach ihrer Abreise brachten die Gesandten der Hansestädte einen 
Vertrag über einstweilige Freilassung der gefangenen Kaufleute zu 
Stande. Die Macht des neuen Raths ging bald zu Ende. Mit 
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bett Gesandten des römischen Königs Sigismund, welche nach Lübeck 
kamen und die von ihm als Oberhaupt des Reiches zu Gunsten 
des neuen Raths ausgestellten Urkunden für kraftlos erklärten, ver- 
einigten die Gesandten der Hansestädte, nach Lübeck zurückgekehrt, 
ihre Bemühungen; auch die befreiten Kaufleute baten, man möge 
dem dänischen König nicht Grund zu weiterem Unwillen geben: so 
wurde die Abdankung des neuen Raths beschlossen, und die ttoch 
lebenden Mitglieder des alten Raths kehrten am k6. Juni 1416 in 
feierlichem Zuge in die Stadt zurück. 

Der Bericht über die zu Kopenhagen geführten Verhandlungen 
ist im Lübecker Urkundenbuch (5, 568) und in der Sammlung der 
Hansereeesse (I, 6, 246) abgedruckt, an letzterer Stelle mit Beilagen, 
unter denen sich auch die Rechnung der Rvstvcker Kämmerei über 
die Ausgaben der beiden Gesandten Rostocks bestndet (253 und 254). 
Vor kurzem hat Herr Staatsarchivar Dr. Hasse tut Lübecker Archiv 
die Rechnung über die Gesandtschaft des neuen Raths gefunden. 
Sie ist nicht datirt, aber da sie die Namen der vier Gesandten 
enthält und außer den Kosten der Ausrüstung auch die in Warne- 
münde, Rostock und Kopenhagen gemachten Ausgaben aufführt, so 
ist die Beziehung auf die Gesandtschaft von 1416 unzweifelhaft. 
Sie enthält sehr specielle Angaben, ivoraus man die Lebensbedürfnisse 
und die Preise jener Zeit') erkennt. 

Wie stark das Schiss für die Gesandtschaftsreise bemannt war, 
ivieviel Gefolge die Rathsherren hatten, ist >veder in der Rostocker 
noch in der Lübecker Rechnung gesagt. Auch fehlen in beiden die 
Angaben über Mehl, Brot, Fleisch, die zur Ausrüstung eines 
Schiffes jedenfalls gehörten. Eine Rostocker Rechnung über Aus- 
rüstung von Friedeschiffen im Jahre 14182) enthält diese Angaben 
und ist außerdem zur Vergleichung lehrreich. Das erste Schiff 

') Die damals übliche Mark Pfennige, eingetheilt in 16 Schil- 
linge zu 12 Pfennigen, entspricht an Silberwerth ettva 10 Mark 
heutiger Währung; an Kaufwerth steht sie Iveit höher. Bgl. Stieda, 
Revaler Zollbücher S. XII. 

2) Hansereeesse 1, 6, 598. 
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erhält sechs Last (die Last — 12 Tonnen) gutes Bier, jede zu 
20 M., und zwölf Last Schiffsbier, jede zu 12 M., ferner zwölf 
Tonnen Mehl, jede zu 27 Schilling, Brot für 30 M., zwölf 
Tonnen Kuhfleisch, jede zu 3 M., zwei Tonnen Meth für 8 3E, 
eine halbe Tonne Oel für 9 M., eine Tonne Essig für 24 Sch., 
1400 Kapehorne,ft das Hundert zu 24 Sch., eine Tonne Hering 
9 M-, zivei Dromet Erbsen 12 M., zwei Tonnen Grütze 5 M., 
ein Hundert Stockfisch 12 Mt., zlvei Tonnen Aal 20 Al, eine 
halbe Last Hering 54 Al., vier Tonnen Salz 8 M., sechs Schiffs- 
pfund (jedes zu 280 oder 300 Pfund) Speck 50 M., zwei Tonnen 
Butter 18 M., achtzehn Tonnen Dorsch 54 M. Größer ist die 
Ausrüstung des zweiten, geringer die des dritten und vierten Friede- 
schiffes. Die Schiffe unserer Gesandtschaftsreise hatten ebenfalls 
geringere Ausrüstung, da sie nicht so zahlreicher Besatzung wie ein 
Friedeschiff bedurften. 

Die Rostocker Gesandten nahmen mit dreizehn Tonnen Bier 
und vier Tonnen Kovent (geringeres Bier), zusammen für 23 J/a Al., 
zwei Viertel Aal, jedes 3 Al., zwei Last Kohlen 2 M. 6 Sch., 
zwei Hundert Holz 1 Bl., eine Tonne Dorsch 2'/? M. 4 Sch., 
Grütze 11 Sch., ein Hundert Kapehvrn 29 Sch., ein Hundert 
Berger Fisch (Stockfisch) 8 Al. 4 Sch., eine Tonne Erbsen 1 Al., 
zlvei Tonnen Hering 11 Bl., eine Tonne Salz 2 Al. 4 Sch., zwei 
Tonnen Kersdrank (Kirschtrank) und vier Tonnen Aleth, zusammen 
33 Al., außerdem noch einiges unbedeutendes. Mehl, Brot, Fleisch 
ist, lute gesagt, nicht mit aufgeführt. 

Reichlicher und feiner ist die Ausrüstung der vier Lübecker 
Rathsherren: eine halbe Last (sechs Tonnen) Wismarsches Bier 
7 Al. iveniger 4 Sch., vier halbe Tonnen Hamburger Bier 3 Al., 
eine Last Kovent 6 Al. 12 Sch., Kohlen 2 Al., eine Tonne Aal 
6 Bl., zwei halbe Tonnen Lachs 5 Al., Erbsen 2 Al. 6 Pf., 
Grütze 13 Sch., eine Tonne Salz 18 Sch, eine Tonne Essig 
18 Sch.; außerdem Mandeln 3 Bl. 10 Sch., Feigen 5 M. 10 Sch., 

ft Wahrscheinlich Hornfisch, s. Korrespondenzblatt des B. s. 
niederdeutsche Sprachforschung XIV, S. 64 u. 72. 
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Reis 4 M. 3 Sch. 4 Pf., Honig 8 Sch., Rosinen 20 Sch., Oel 
5 M. 6 Sch., Senf 6 Sch., Kuchen 20 Sch., Nüsse 9 Sch., Neun- 
augen 18 Sch-, frische Fische 27 Sch., ein Meerschweins 22 Sch. 
Außer diesen Lebensmitteln werden angekauft Schüsseln, Schalen, 
Löffel, Mulden, Laternen, Körbe, Schaufeln, Besen, Steinkrüge; 
ferner Wachsfackeln, zu denen das Wachs 3 M. 1 Sch. kostet, 
Talglichter 3 M., Leinwand 2 M. 6 Sch. und besonders zu einem 
Zelte 22 Sch., graues Tuch zur Kleidung für zwei Rathsherren, 
für jeden 20 Sch. 

Das also ausgerüstete Schiff landete in Warnemünde, wo für 
15 Sch. Fische gekauft wurden, und fuhr nach Rostock hinein. 
Dort nahm der Rath die Reisenden gastlich auf, ließ ihnen Süd- 
wein und Kirschtrank reichen und veranstaltete ein Mahl; die 
Spielleute erhielten 3 Sch. Trinkgeld. In der Herberge wurden, 
gewiß für mehrere Tage, 5 M. 6 Sch. bezahlt, außerdem 6 Sch. 
der Wirthin, 4 Sch. dem Gesinde. Bier Tonnen Malchinsches Bier, 
für 7 M. weniger 3 Sch., wurden auf die Reise mitgenommen. 

In Kopenhagen begrüßte man die Gesandten der andern Städte, 
empfing von ihnen und wohl auch von befteundeten Bürgern Gaben 
an Fisch und nahm Aufenthalt in einer Herberge. Bedeutende Aus- 
gaben erforderte die Beköstigung für einige Wochen. Man kaufte 
Kohl, Weißbrod, Fisch, Butter, Eier, Käse, Fleisch in Tonnen, 
Lämmer, Hühner, auch zwei Ochsen für 14 M., zweimal eine Last 
preußisches Bier zu 9 M., Wein nur einmal für 4 Sch., ebenso 
kleinere Mengen von Aal, Lachs, Krabben. Auch Kleidungsstücke 
wurden gekauft, namentlich Schuhe, öfters wurde die Badstube 
benutzt, der Bartscherer erhielt 3 Sch. Zweimal fanden Gastmähler 
statt, wobei die Spielleute des Bischofs von Lund 4 Sch. und 
3 Sch. Trinkgeld erhielten. Zu dem Gastmahl aber, welches der 

4) Nach Wehrmanns Erklärung (Lüb. Zunftrollen S. 515) der 
kleine Tümmler, Ilolpirinns phocaea. Die von Wehrmann S. 477 
mitgetheilte Fischerordnung aus dem 14. Jahrhundert nennt Meer- 
schwein, Stör, Lachs, Aal als Fische, die frisch im Ausschnitt auf 
dem Markte verkauft werden dürfen. 
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König am 9. April den Gesandten gab, waren die Vertreter des 
neuen Raths von Lübeck nicht geladen, sondern nur die fünf an- 
wesenden Mitglieder des alten Raths?) 

Am Schlüsse bezahlte man die Herberge mit 7 M.; für das 
Waschen von Tasellaken und anderem Leinenzeug waren zweimal 
8 Sch. ausgegeben. Die Verhandlungen hatten am 5. Zlpril be- 
gonnen und endeten am 2. Mai mit Feststellung der Bürgschaft 
für die freizulassenden Gefangenen. Die Lübecker Rathsherren sind 
aber ivahrscheinlich schon am 22. April abgereist, nachdem sie die 
andern Gesandten ersucht hatten, die Bürgschaft zu übernehmen?) 
Der Gesammtbetrag ihrer Rechnung ist 235 M. 3 Sch. 4 Pf. 

Item koste ik to der stad behof, do de Heren to der fee 
wort toghen, eite turnten ales vor 6 M. Jt. vor 2 Haine tunnen 
lasses 5 Ai. Jt. 1 mark vor rode vate. Jt. 20 Sch. vor 
schottelen vnde vor drinke schalen. Jt. 2 Sch. vor 1° lepele. 
Jt. 10 wytte7) vor tortysenstvkk?) Jt. 3 M. 10 Sch. vor 
mandelen. Jt. 5 M. 10 Sch. vor 2 korbe sepscher vyghen?) 
Jt. 4 M. 3 Sch. vnde 4 Pf. vor rys. Jt. 4 M. vnde 1 Sch. 
vor was") to den tortysen. Jt. 8 Sch. vor honnych. Jt. 4 Sch. 
vor de tortysen to makende. Jt. 13 Sch. vor ghorte.n) Jt. 3 Sch. 
vor sypollen.") Jt. 20 Sch. vor. enen dop rosynen. Jt. 6 Sch. 
vor mvlden vnde vor bomkannen. Jt. 7 wytte vor Puster vnde 
vor weyczer.") Jt. 5 Sch. vor haneken vor de tunnen. Jt. 8 Sch. 
vor 4 luchten.") Jt. 18 Sch. vor ene schypkysten to her Hinrik 

5) Receß I, 6, 246, 9 u. 11. 
6) Ebd. 252. 
7) Ein Witten — 4 Pfennig, 
b) Stöcke zu Wachsfackeln. 
®) Feigen aus deutn, s. Korners Chronik, Ausgabe von 

Schwalm S. 393. 
") Wachs. 
") Grütze. 
1S) Zwiebeln. 
1S) Blasebälge und Wischer. 
") Leuchten, Laternen. 

Ztschr. d. B. f. L. G. VIII, 2. 18 
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Schonenberghes bef)of. 8t. 5 M. 6 Sch. vor olyge.") It. 3 Sch. 
vor spanne.") It. 5 wytte vor korbe vndc vor schufselen. Summa 
40 M. 4 Sch. myn 4 Pf. 

Item 2 M. 10 Sch. vor en schorte77) to her Marqwart 
Schütten behof. 3t. 11 Sch. vor bekere. It. 3 Ai. vor talchlych. 
It. 2 M. 6 Sch. vor lvuwent.") It. 22 Sch. vor wank to dem 
telde. It. 2 M. vor koken. It. 18 Sch. vor ene tunne etykes. 
It. 2 M. 6 Pf. vor erweten. It. 6 M. 3 Sch. vor 6 last nyger 
tunnen. It. 18 Sch. vor 2 last older tunnen. It. 6 Sch. vor 
sennep. It. 20 Sch. vor koken. It. 18 Sch. vor ene tunnen soltes. 
It. 3 Sch. vor 3 tyneken.") Item vor ene Haine last Wysmersches 
beres 7 M. myn 4 Sch. myd vrucht") vnde myd vnghelde. It. 
enen Sch. vor besmen. It. 18 Sch. vor en hudevat to betrende 
vnde vor 2 ötjlte21) to smerende. It. 10 wytte vor ene slottaf- 
tyghe22) tunnen. It. ö Sch. vor note.") It. vor ene last koventes 
6 M. 12 Sch. It. 6 Sch. vor 4 slvte. It. 3 Sch. vor dreyczed") 
holtwerk to des kokes behof. It. 3 M. vor 4 Haine tunnen Ham- 
borgher bers. It. 18 Sch. vor neghenoghen. It. 3 M. myn 
2 Sch. vor pramhure2^) vnde vor dregheghelt vnde wes dar to 
Horde. Summa 47 M. 8 Sch. myn 2 Pf. 

Item 20 Sch. vor grame want to her Hinrik Schonenberghes 
behof. It. 20 Sch. vor grame want to her Tydemans Stens behof 
vnde 1 M. vor 1 par stabelen. It. 15 Sch. vor spyrlink.2") 
It. 4 Sch. vor ftcnfrofe27) vnde vor olygekrose. It. 22 Sch. vor 

") Oel. 
") Hölzerne Gefäße. 
17) Schurz, Theil der Rüstung. 
18) Leinwand. , 
19) Kleine Tonnen. 
20) Fracht. 
21) Filzdecken. 
22) Tonne mit Verschluß. 
2S) Nüsse. 
24) gedrechseltes. 
25) Miethe für ein Fahrzeug. 
26) Kleiner Fisch. 
27) Steinkrüge. 
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verssche vyssche de ik mede vt nam. Jt. 22 Sch. vor 1 merswin. 
8t. 6 Sch. vor gronen dvrsch. Jt. 2 Sch. vor wytbrod. Jt. 3 M. 
vnde 5 Sch. de ik vt ghaf to Travemünde, do de Heren to schepe 
ghynghen. Jt. 4 Sch. vor bog^ele28) vnde vor stromatten. Jt. 
2 Sch. vor seghelgarn. Jt. gas ik vt, do wy wedder to hus 
qwemen to Travemünde, 4 Sch. vor tlve waghene to hure. Jt. 
4 Sch. vor dat schip vp to treylende. Jt. 6 Sch. to dreghelde. 
Summa 13 M. 

Item ghaf ik vt, do wy to Warnemunde qwemen, 15 Sch. 
vor dorsch vnde vor ander vyssche. Jt. ghaf ik vt, do wy to 
Rosteke qwemen, 1 M. vor koken. Jt. 6 Sch. der stad knechten 
de vnsen Heren rummenycze2^ vnde kersdrank brochten. Jt. der 
stad spelluden 3 Sch. Jt. 3 Sch. vor 1 Par glotsen3") her Hinrik 
Schonenberghe. Jt. k Sch. to offerghelde. Jt. 4 Sch. vor reke- 
link.3') Jt. 17 Sch. vor hekede to der ghalreyden.32) Jt. 7 M. 
myn 3 Sch. vor 4 tunnen malchhinsches beres. Jt. 3 Sch. to 
dreghelde. Jt. 5 M. vnde 6 Sch. de ik vt ghaf to Rosteke in der 
Herren herberghe. Jt. 6 Sch. der werdinnen. Jt. 4 Sch. dem 
ghesinde. Jt. 4 Sch. vor stenkrose. Jt. ghaf ik vt to Warnemunde, 
do de Heren Ivedder to fchepe ghynghen, 4 Sch. vnde 2 Sch. dem 
voghede. Jt. 1 Sch. vor kok. Summa 17 M. vnde 11 Sch. 

Do wy to Kopenhaven qwemen do ghaf ik vt 8 Sch. vor 
vyssche. Jt. 3 Sch. vor koken. Jt. 2 Sch. enem knechte de vnsen 
Heren vyssche brochte. Jt. 1 Sch. to offer ghelde. Jt. 6 Sch. dem 
knechte de vnsen Heren den stokvys brochte. Jt. 2 Sch. dren spel- 
luden. Jt. 22 Sch. vor holt. Jt. 3 Sch. vor koken. Jt. 2 Sch. 
enem knechte de vnsen Heren acl brochte. Jt. 12 Sch. den schyp- 
luden de vnse vyttalgen33) vp brochten vnde wes wy hadden. 
Jt. 15 Sch. vor vysch. Jt. 5 Sch. vor hoy. Jt. 2 Sch. der 

28) Bügel, Ringe. 
29) Wein aus Rumania, griechischer Wein. 
30) Pantoffeln. 
31) Streifen vom Heilbutt, s. Hansereceffe 1, 3, S. 356 Anm. 
3*) Hechte zu der Gallertspeise. 
3S) Vitalien, Lebensmittel. 

18* 
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Sundesschen knechte de vnsen Heren inersnnn brochte. Jt. 2 Sch. 
vor kol. Jt. 3 Sch. vor koken. Jt. 4 Sch. vor en par scho to 
her Tydemans Stens behof. Jt. 21 Sch. vor vysch. Jt. 4 wytte 
vor kol. Jt. 3 Sch. vor en par glottzen to her Hinrik Melberghes 
behos. Jt. 3 Sch. dem bartschere. Jt. 12 Sch. vor koken. Jt. 
6 Sch. vor vysch. Jt. 2 Sch. vor kol. Jt. 12 Sch. vor wytbrod. 
Jt. 10 Sch. vor vysch. Jt. 2 Sch. vor kol. Jt. 8 Sch. vor vysch. 
Summa IO Al. 12 Sch. vnde 4 Pf. 

Item 1 Sch. vor kol. Jt. 4 Sch. to dem stoben.") Jt. 
6 Sch. vor wytbrot. Jt. 5 wytte vor en par Hänschen. Jt. 5 wytte 
de ik her Hinrik Schonenberghe dcde. Jt. 6 Sch. vor vyssche. 
Jt. 6 Sch. vor verssche botteren. Jt. 3 M. vnde 4 Sch. vor 
eygcre. Jt. 14 M. vor twe offen. Jt. 5 M. vnde 7 Sch. vor 
spekvlesch. Jt. 7 M. vnde 5 Sch. vor ene türmen botteren. Jt. 
2 M. 4 Sch. vor ene tunnen viesches. Jt. 11 Sch. vor ene 
droghe tungghen. Jt. 8 Sch. vor taffellakene to wasschende vnde 
vor linne kleder. Jt. 8 Sch. vor 3 par scho. Jt. 2 M. 6 Sch. 
vor lammere. Jt. 24 Sch. vor hvnre.") Jt. 1 Sch. vor petersylgen. 
Jt. 2 Sch. vor melk. Jt. 9 M. vor ene last prussches beres. 
Jt. 3 M. vor kese. Jt. 6 Sch. vor vysch. Jt. 2 Sch. vor kol. 
Jt. 3 M. 6 Sch. den knapen vor Hosen. Jt. 2 Sch. vor kol vnde 
petersylgen. Jt. 12 Sch. vor vysch. Jt. 8 vor kvlen. Jt. 5 wytte 
vor en par Hänschen. Jt. IO Sch. vor voder den offen. Jt. 
5 wytte vor kol vnde petersylgen. Jt. 4 Sch. vor ghobbinschen 
win. Jt. 2 Sch. der Sundesschen knechte. Jt. IO Sch. vor louwent. 
Summa 54 M. 3 Sch. myn 2 Pf. 

Item 8 Sch. vor vysch. Jt. 2 Sch. vor ghersten den honren. 
Jt. 9 M. vor 1 last prussches beres. Jt. 14 Sch. vor lammere. 
Jt. 18 Sch. vor honre. Jt. 4 Sch. vor verssche botteren. Jt. 
4 Sch. vor vysch. Jt. IO Sch. vor kolen. Jt. 15 Sch. vor 
eygere. Jt. 2 vor kol vnde petersylgen. Jt. 1 Sch. vor krabben. 
Jt. 7 Sch. vor honre. Jt. 12 Sch. vor holt. Jt. 6 Sch. vor 
4 rasier.") Jt. 4 M. vnde 6 Sch. vor 2 tunnen vlesches. Jt. 

") Badstube. ") Hühner. ") Latten. 
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5 Sch to dem stoben. Jt 2 Sch. vor kol vndc petersylgen. Jt. 
6 Sch. vor vysch. Jt. 4 Sch. des bysschoppes spelludcn van 
Lunden. Jt. 12 Sch. vor honnych. Jt. 2 Sch. vor melk. Jt. 
12 Sch. vor vysch. Jt. 2 Sch. vor kol vnde Petersylget. Jt. 8 Sch. 
to dem stoben. Jt. 24 Sch. vor grone ossenvlesch. Jt. 6 Sch. 
vor lamvlesch. Jt. 1 Sch. vor kol. Jt. 7 Sch. vor ael. Jt. 
6 Sch. 4 Ps. vor las. Jt. 11 Sch vor vysch. Jt. 8 Sch. myn 
4 Pf. vor 3 par scho. Jt. 4 Sch. vor ghersten den honren. Jt. 
2 Sch. to dem stoven. Jt. 3 Sch. des bysschoppes spelluden. 
Jt. 10 Sch. vor 3 inggheseghele to gravende. Jt. 2 Sch. vor kol 
vnde petersylgen. Summa 28 M. vnde 6 Sch. 

Item 4 M. vnde 6 Sch. vor 2 türmen vlesches. Jt. 2 Sch. 
vor seghelwas. Jt. 4 Sch. vor en par glotsen to her Margrvart 
Schritten behos. Jt. 23 Sch. vor ene tirnnen soltes. Jt. 4 Sch. 
vor wytbrod. Jt. 12 Sch. vor vysch. Jt. 15 Sch. vor larnmere. 
Jt. 4 Sch. vor verssche botteren. Jt. 4 vor honre. Jt. 5 Sch. 
de ik mcster Pawele dede. Jt. 8 Sch. vor taffelakene vnde vor 
linne kleder to wasschende. Jt. 9 Sch. vor honre. Jt. 6 Sch. 
vor eygere. Jt. 2 M. vor grone ossenvlesch. Jt. 1 M. de ik dem 
knechte dede den vnse Heren ober senden. Jt. 7 M. dem werde 
vor hcrberghe vnde vor bedde want. Jt. 10 Sch. de de Heren 
vordrunken, do rvy erst vp dat land quemen. Jt. 26 Sch. dem 
bekker vor brod to bakkende. Jt. 9 Sch. vor enen Pram to hure, 
de vnse dink to schepc vorde. Jt. 5 Sch. myn 4 Ps. vor 3 par 
scho. Summa 23 M. vnde 8 Sch. myn 4 Pf. 

Item hebbe ik vntfanghen van den Heren 100 M. lub. Jt. 
hebbe ik vntfanghen an denschem ghelde 29 M. van den Heren. 
Jt. hebbe ik virtsanghen an pruschen ghelde 27 Ai. van den Heren. 
Jt hebbe ik vntfanghen an benschen ghelde vnde an pruschen ghelde 
vnde an sundesschen ghelde 16 M. van den Heren. Jt. hebbe ik 
vntfanghen van Hans Tymmermanne, de myd her Tydeman Stene 
to hus is, 100 M. 47 M. densches gheldes. 

Lüb. Staatsarchiv vol. Legationes I. 
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Die Straßen-Tumulte in Lübeck, 1843 und 1848. 
Von Dr. M. Funk. 

3m Anfange der vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts 
herrschte in Lübeck eine allgemeine Unzufriedenheit und große 
Erbitterung gegen den Rath.') Man klagte über das herrische 
Benehmen der Mitglieder desselben, wie über Mißstände in der 
Verwaltung, namentlich über unnöthige Ausgaben, Druck der 
Steuern, besonders der Pflaster- und Militärsteuern, sowie über 
Unrechtfertigkeiten, welche in der Militär-Verwaltung vorgekommen 
sein sollten. 

Nach der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes stellte Lübeck 
zusammen mit Bremen als „Bundes - Contingent" ein Bataillon 
Infanterie und eine Schwadron Dragoner, welche zur dritten - 
aus den Contingenten des Großherzogthums Oldenburg und der 
drei Hansestädte gebildeten — Brigade der zweiten Division des 
zehnten Armeecorps gehörten. Die beiden Coinpagnieen Infanterie 
lagen in der Stadt Lübeck, die halbe Schwadron Dragoner in 
Jsraelsdorf in Quartier. Die Behörde für die Verwaltung der 
Angelegenheiten des Bundes - Cvutingents war das „Militär- 
Departement," welches aus zwei Senatoren als Präsides und vier 
bürgerlichen Deputirten gebildet wurde. 

') Der Rath führte bis zum Jahre 1848 den Titel: „Ein 
Hochedler und Hochweiser Rath." Er bestand ans vier Bürger- 
meistern mit dem Titel „Magnificenz," zwei Syndicis init dem Titel 
„Wohlgeboren," und sechszehn Senatoren, von denen die Rechts- 
gelehrten den Titel „Hochweisheit," die Kaufmännischen den Titel 
„Wohlweisheit" führten. — Für die folgende Darstellung ist zu vgl. 
Rene Lüb. Blätter 1843, S. 245. 246. 256 ff. 272. 273. 284. 339. 
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Daneben bestand, mit der Aufgabe „für innere Ruhe und 
Sicherheit" zu sorgen, die Bürgergarde.2) Sie umfahre die männ- 
lichen Bewohner der Stadt von dem Zeitpunkte der Gewinnung 
des Bürger- oder Einwohner-Rechtes an bis zur Vollendung des 
45sten Lebensjahres. 

Im Sommer 1843 nun hatte der Commandeur des Infanterie- 
Bataillons, Major Niemeitz, bei dem Rathe seine Entlassung er- 
beten, und dabei Bemerkungen über die Präsides des Militär- 
Departements, Senator Behrens und Senator Roeck, eingeflochten, 
wegen deren es für nothwendig erachtet wurde, ihn vor ein Kriegs- 
gericht zu stellen. Dasselbe, aus zwei gelehrten nicht zum Militär- 
Departement gehörenden Senatoren, dem Hamburgischen Oberst- 
lieutenant Schohl, dem Brigade-Major Römer, und dem Auditeur, 
Advokaten Dr. Bruns, bestehend, trat am Sonnabend den 
22. Juli 1843 zusammen, und erkannte auf vier Wochen strengen 
Stuben-Arrest. 

An demselben Tage fand die Jnspectivn des Contingents durch 
den Brigade-Commandeur Generalmajor von Gayl statt, und auf 
die bei solchen Gelegenheiten übliche Frage des Generals: ob 
Jemand eine Beschwerde vorzubringen habe? traten etwa vierzehn 
Soldaten vor und beschwerten sich über die ihnen gelieferten kleinen 
Montirungsftücke, Hemde und Schuhe. 

Beide Vorfälle steigerten die vorhandene Aufregung; am Abend 
des Tages wurde dem Major Niemeitz vor seiner Wohnung von 
mehreren Bürgern ein „Hoch" gebracht, wodurch eine große 
Menschenmenge herangezogen wurde, die auch die Worte anhörte, 
mit denen der Major dasselbe erwiderte. Als sie das Haus des- 
selben, in der oberen Hartengrube Nr. 738/) verließ und über die 
Parade und den Pferdemarkt zog, wurden dein daselbst an der 

2) Sie war ins Leben gerufen durch die Verordnung vom 
21. September 1814, ist aufgelöst durch Bekanntmachung vom 
2.3. October 1867. 

s) Seit dem 1. Januar 1885 Nr. 10. 
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nördlichen Ecke der Dankwärtsgrube Nr. 0574) wohnenden Bataillons- 
Adjutanten und Quartiermeister Premier-Lieutenant Nachtigal, welchem 
man hauptsächlich die Schuld an den behaupteten Unrechtftrtigkeiten 
zuschrieb, unter lautem Geschrei die Fenster eingeworfen. Alsbald 
lvurde Militär zusammengezogen, mit dessen Hülfe es nach und 
nach gelang, die Ällenge von der Parade und dem Pserdemartt zu 
verdrängen. Aber ein Theil derselben eilte nun, im Vorübergehen 
die Straßenlaternen zerstörend, zum Hause des Präses des Militär- 
Departements Senator Behrens in der Königstraße Nr. 640/) 
woselbst ebenfalls die Fenster eingeworfen wurden. Weitere Excesse 
verhinderten das herbeieilende Militär und die Bemühungen mehrerer 
angesehener Männer, aber die Unruhe auf den Straßen dauerte 
noch bis tief in die Nacht hinein fort. Wie später öffentlich be- 
hauptet wurde/) sollen „angesehene hiesige Bürger den Pöbel 
aufgereizt und die brutalen Aeußerungen seiner Rohheit ungescheut 
gebilligt und gutgeheißen haben, ja, es soll sogar Geld unter das 
Volk vertheilt sein." 

Am folgenden Tage, Sonntag den 23. <mli, trat der Rath zu 
einer außerordentlichen Sitzung zusammen und beschloß folgendes 

„Bekanntmachung und Warnung! 
Die öffentliche Ruhe ist am gestrigen Abend durch Aufregung 

und Unfug mancherlei Art gestört morden. Ist es gleich der 
Thätigkeit der Behörden unter dankbar anerkannter Mitwirkung 
mehrerer wohlgesinnter Bürger gelungen, den Unordnungen bald ein 
Ziel zu setzen, so findet Ein Hochedler Rath Sich doch dringend 
aufgefordert, gegen jede Erneuerung ähnlicher Auftritte aus das 
ernstlichste zu warnen und Jedermann, wes Standes und Alters er 
sey, stadtväterlich zu ermahnen, sich nicht durch unwahre Gerüchte, 

ft Das Grundstück, eine alte Dom-Curie, bestand ans Haus 
und großem Garten. Auf demselben sind später vier Häuser erbaut, 
Pferdemarkt IO. 12. 14. 16. 

ft Seit dem 1. Januar 1885 Nr. 5. 
ft Neue Lübeck. Blätter 1843, Nr. 33, S. 264. 
ft Lüb. Anzeigen 1843, Nr. 59. 



273 

böswillige Vorspiegelungen u. dgl. zu gesetzwidrigen Schritte» hinreißen 
zu lassen. Vielmehr erwartet Derselbe zuversichtlich, daß jeder hiesige 
Bürger und Einwohner, namentlich durch Wachsamkeit auf Untergebne, 
Ruhestörungen nach Möglichkeit zu verhindern bemüht sein werde. 

Wie übrigens von Obrigkeits wegen die nöthigen Maaßregeln 
zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung ergriffen sind, so werden 
auch diejenigen, welche dessen ungeachtet Unruhe zu stiften oder 
durch Theilnahme irgend einer Art zu befördern wagen möchten, 
zur Verantwortung und Bestrafung nach der Strenge des Gesetzes 
gezogen werden. 

Gegeben Lübeck in der Rathsversammlnng, 
den 23sten July 1843. 

M. N. C. Wunderlich, 
Secretarius." 

Diese Bekanntmachung, welche sofort durch Anschlag an den 
Straßenecken zu allgemeiner Kunde gebracht wurde, hatte jedoch 
nicht den gewünschten Erfolg. Bei dem Abends 7 Uhr auf der 
Parade abgehaltenen Bataillons-Appell versammelte sich eine große 
Menge Brenschen, und kaum waren die Soldaten entlassen, so flogen 
wieder Steine in das Hans des Lieutenant Nachtigal. Gleichzeitig 
hatten andere Volkshaufen begonnen, auch im Hause des Senator 
Behrens wieder die Fenster einzuwerfen. Das Militär und die 
Bürgergarde wurden zusammengezogen und es gelang denselben, die 
Plätze vor beiden Häusern zu säubern. Die Menge aber verbreitete 
sich nun über den Klingenberg, die Breitestraße, den Markt und 
zerstörte die Straßenlaternen, wobei auch mehrfach Fenster in be- 
nachbarten Häusern zertrümmert wurden. Da der Unfug nicht 
aufhörte, ließ der Rath die Dragoner in die Stadt rücke». Während 
dieselben die Straßen durchzogen, wurden aus den Volkshaufen 
Steine auf sic geworfen, auch durch eine vorgezogene Kette mehrere 
Pferde zum Stürzen gebracht, so daß die Reiter sich genöthigt sahen, 
von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Indeß kamen erhebliche 
Verwundungen dabei nicht vor; etwa 12 Personen wurden arretirt; 
um Mitternacht verlief sich die Menge. 
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Am Montag den 24. trat der Rath abermals zusammen und 
beschloßt eine 

„Wiederholte Bekanntmachung und Warnung. 
Der gestern erlassenen Bekanntmachung und Warnung ungeachtet, 

sind in der Abendzeit erneuerte Frevel in den Gassen durch Volks- 
Haufen in größerem Umfange verübt worden und haben Unfug und 
Ruhestörung nur erst um Mitternacht mit Hülfe einiger Abthei- 
luugen der Bürgergarde und des Bundes-Contingentes gehemmt 
werden können. 

Je schmerzlicher Ein Hochedler Rath von dieser abermaligen 
so unerwarteten als höchst betrübenden Erfahrung ergriffen ist, um 
so angelegentlicher und ernstlicher findet Derselbe zu dem Nach- 
stehenden in obrigkeitlicher Pflicht-Erfüllung Sich veranlaßt. Zu- 
vörderst ergeht hiermit die dringendste Aufforderung an alle Bürger 
und Einwohner, daß Jeder in der Weise, wie es nur irgend von 
ihm geschehen kann, auf seine Hausgenossen achte, damit diese, 
namentlich Söhne, Handlungs- und Gelverbsgehülfen, Lehrlinge und 
Dienstboten, von 7 Uhr Abends an zu Hause und von den Gassen 
entfernt sich halten, auch nicht durch den tadelswertheu Trieb, nach 
demjenigen, was vorgeht, sich umzusehen, auf die Gasse sich locken 
lassen und den hieraus entstehenden nachtheiligen Folgen sich aussetzen. 

Anhäufungen von Personen auf den Gassen oder vor den 
Häusern, über die Zahl von drei, sollen nach 7 Uhr Abends nicht 
geduldet werden. 

Jeder Hausbewohner hat seine Hausthür von dieser Zeit an 
zuzuhalten. 

Cavallerie- und Infanterie-Patrouillen werden die Gassen durch- 
ziehen und solche Anhäufungen auseinandertreiben. 

Ueberhaupt wird die aufgebotene Mannschaft, sowohl der ge- 
sammten Bürgergarde, als auch des Bundes-Contingentes, jedem 
Auflauf und Frevel, sofern dergleichen wider alles Erwarten sich 
erneuern sollte, nachdrücklichst wehren, nöthigenfalls durch voll- 

es Lübeckische Anzeigen 1843, Nr. 59. 
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ständigen Gebrauch ihrer Waffen, namentlich auch der mit scharfen 
Patronen versehenen Gewehre. 

Mit der Bekanntmachung dieser Biaaßregeln und mit der 
ernstlichsten darauf gegründeten Warnung, daß Niemand die von 
einer Theilnahme an neuem Unfuge auf den Gassen unzertrennlichen 
Folgen und gesetzlichen Strafen sich zuziehen möge, verbindet Ein 
Hochedler Rath übrigens die zuversichtliche Hoffnung, es werde 
zu den an den Abenden des vorgestrigen und gestrigen Tages sich 
gezeigten so höchst strafivürdigen Ausbrüchen der Aufregung einer 
nur gedankenlosen, blinden Antrieben folgenden Menge nicht wieder 
kommen, insbesondere aber von wohlgesinnten Bürgern und Ein- 
wohnern jedes ihnen zu Gebote stehende Mittel angewandt werden, 
um neuen unruhigen Auftritten vorzubeugen oder solche in ihrem 
ersten Entstehen zu hemmen. 

Schließlich wird hierdurch angezeigt, daß heute eine aus Mit- 
gliedern Eines Hochedlen Rathes und der Ehrliebenden 
Bürgerschaft zusammengesetzte Commission angeordnet worden ist, 
um den Grund oder Ungrund angeblich vorgekommener Unrecht- 
fertigkeiten, woraus in diesen letzten Tagen die Aufregung zum 
Theil entstanden seyn mag, zu untersuchen, wovon das Ergebniß 
hienächst zu öffentlicher Kunde gebracht werden soll. 

Gegeben Lübeck in der Rathsversammlung, 
den 24sten July 1843. 

M. N. C. Wunderlich, 
Secretarius." 

Auch diese Bekanntmachung wurde bereits des Mittags an den 
Straßenecken angeschlagen, und die angekündigten Maßregeln un- 
verzüglich ins Werk gesetzt. Die Thore wurden bereits um 8 Uhr 
gesperrt, um Zuzug von Außen fernzuhalten. Das gesammte 
Bundes-Contingent und zwei Compagnien der Bürgergarde waren 
aufgeboten; eine Senatscommission war versammelt, um das etwa 
Erforderliche sogleich verfügen zu können. Zahlreiche Patrouillen 
durchzogen die Straßen, indeß außer daß zwei Burschen im Hanse 
eines Senators Fenster eimvarfeu, kam kein Unfug weiter vor. 
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Demnächst erging dann noch folgende") 
„Beta n n t in a ch u n g. 

Alle diejenigen, welche der laut Bekanntmachung vom 24. July 
d. I. aus Mitgliedern Eines Hochedlen Rathes und der Ehrliebenden 
Bürgerschaft niedergesetzten Commission Aufklärungen zu geben im 
Stande sind oder Beschwerden bei derselben anzubringen wünschen 
möchten, werden hierdurch aufgefordert, solche Aufklärungen und 
Beschwerden vom Montag den 31. July bis zum Sonnabend den 
5. August d. I. Vormittags von 10 bis 11 Uhr, auf dem Rath- 
hause in der Kriegsstnbe den daselbst anwesenden Mitgliedern der 
Commission persönlich vorzutragen. 

Lübeck den 28. July 1843." 

Die Commission bestand aus den Senatoren Torkuhl und 
Tegtmeyer, den Kaufleuten Minlos, Millers, Voss, dem Bäcker- 
meister Berg und dem Schuhmachermeister Evers. Sie fand aber 
kein Vertrauen bei der Bevölkerung und die gereizte Stimmung 
dauerte fort. 

Zunächst machte sich dieselbe in allerlei Spottschriften und 
Spottgedichten") Luft, es dauerte aber nicht lange, so ging man 
wiederum zu Thätlichkeiten über. 

Am Abend des 8. August") gegen 9 Uhr versammelte sich 
eine Volksmenge vor dem vor dem Mühlenthore neben Elswigshof 
gelegenen Gartenhause des Kaufmannes Jacobs, eines Mannes, der 
vielfach mit großem Eifer für Reformen, namentlich im Steuer- 
wesen, eingetreten war, und brachte demselben ein „Hoch," »veil er 
angeblich bei der Kommission eine Anklage gegen Lieutenant Nach- 
tigal eingereicht haben sollte. Von da zog man vor die Häuser 
des Lieutenant Nachtigal und Senator Behrens, wo wiederum die 
Fenster eingeworfen und durch dieselben im Innern befindliche 

") Lübeck. Anzeigen 1846, Nr. 61. 
1 °) Eine Sammlung derselben befindet sich auf der Stadtbibliothek 

in einem Hefte, bezeichnete Straßen-Tumulte 1843 und 1863. III, 8. 
") Hamburg. Corrcsp. 1843, Nr. 189. 
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Mobilien beschädigt wurden. Ferner wurde das Haus des Schneider- 
meisters Kehl in der Hüxstraße Nr. 337") demolirt, der sich durch 
Denunziation zweier Tumultuanten, die sich bei den früheren Auf- 
tritten hervorgethan, den Haß des Volkes zugezogen hatte. Auch 
noch in einigen andern Häusern wurden die Fenster, außerdem 
zahlreiche Straßenlaternen zertrümmert. Um Mitternacht verbreitete 
sich das Gerücht, die Cavallerie rücke heran. Es versammelte sich 
eine große Volksmenge am Burgthore, dieselbe fand sich aber in 
ihren Erwartungen getäuscht. Dagegen kamen noch im Laufe der 
Nacht die außerhalb des Thores wohnenden Senatoren in die Stadt 
und der Rath trat noch während derselben zu einer Versammlung 
zusammen. 

Es wurde zunächst beschlossen, daß an den folgenden Abenden 
die Cavallerie schon mit Dunkelwerden in die Stadt einrücken solle. 
Ferner gelangte der bereits nach den ersten Auftritten im Juli 
gemachte Vorschlag zur Ausführung, eine Anzahl Bürger zur 
Unterstützung der Behörden und Aufrechthaltung der Ruhe mit 
heranzuziehen. In dieser Beziehung verordnete der Rath:") 

„Die Pvlizeibürger erhalten die Befugnis;, zur Unterstützung 
der ordentlichen Polizeigewalt alle Maaßregeln in Ausführung zu 
bringen, welche zur Herstellung und Erhaltung der Ruhe und 
Sicherheit nothwendig werden. 

Die Polizei-Direction ist beauftragt, die Anmeldungen der zur 
Uebernahme dieses Ehren-Amtes bereitwilligen Bürger entgegenzu- 
nehmen, auch das Nähere über Ausführung und Sicherung der 
patriotischen Mitwirkung zu ordnen." 

Letzteres geschah in einer gedruckten „Anweisung für die Polizei- 
Bürger," in welcher es nach Wiederholung der Bekanntmachung des 
Rathes heißt: 

") Seit dem 1. Januar 1885 Nr. 48. 
") Bekanntmachung vom 11. August 1843, Lüb. Anzeigen 1843, 

Nr. 64. 65. 
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„Insbesondere haben sie 
1. durch gütliches Zureden dahin zu streben, daß den zur 

Anfrechthaltung der öffentlichen Ruhe erlassenen obrigkeit- 
lichen Anordnungen von Jedermann vollständig nachge- 
kommen werde; 

2. zur Verhaftung der Ruhestörer mitzuwirken. Tie von ihnen 
verhafteten Personen sind der nächsten Patrouille oder Wache 
abzuliefern, wobei dem Chef derselben die zur Legitimation 
des Polizeibürgers dienende Charte und Schärpe vorzuzeigen 
sind, auch ist von solcher Verhaftung sofort der Polizei- 
Direction Anzeige zu machen; 

f;„ 3. in Gelpbung ihres Bürgereides alles dasjenige, die Ruhe 
und Sicherheit des Gemeinwesens Bedrohende, welches zu 
ihrer Kunde kommt, der Polizei-Direction so schleunig als 
möglich anzumelden." 

Gleichzeitig wurde seitens der Polizei - Direction eine Auf- 
forderung an Eltern, Lehrherrn u. s. w. erlassen, ihre Kinder, Lehr- 
linge, Dienstboten u. s. w. des Abends von 7 Uhr an von den 
Gassen entfernt zu halten. Am l2. August folgte eine ausführliche 
„Verordnung die Bestrafung ruhestörender Gassensrcvel betreffend,"!4) 
in welcher alle bei solchen Gelegenheiten vorkommenden strafbaren 
Handlungen aufgezählt und mit körperlicher Züchtigung, Gefängniß-, 
Zuchthaus- und Spinnhans-Strafe bedroht wurden. 

Endlich wurden durch eine besondere Verordnung") „alle Ver- 
einigungen zu öffentlichen Aufzügen, namentlich zur Bezeugung 
beifälliger oder mißfälliger Gesinnungen, auf den Gassen und 
öffentlichen Plätzen, so wie vor den Thoren bey zehn Reichsthalern 
Strafe für jeden Theilnehmer, und bey fünfzig Reichsthalern Strafe 
für jeden Anstifter und Unternehmer für die nächste Zeit ans das 
Ernstlichste untersagt," unbeschadet der weiteren Strafandrohungen 
in der vorhin angeführten Verordnung. 

") Lübcckische Anzeigen 1843, Nr. 65. 
") vom 12. August 1843. Lübeck. Anzeigen 1843, Nr. 65. 



279 

Den ganzen Monat August zogen allabendlich Militär- 
Patrouillen durch die Straßen, denen man, zu mehrerem Schutze 
des Senator Behrens, die in der Nähe von dessen Wohnung 
belegene Heil. Geistkirche als Sammelplatz angewiesen hatte. Auch 
„Polizeibürger" übten mit kleinen Abtheilungen von „Trägern"16) 
in gleicher Weise den Sicherheitsdienst. Wie gemüthlich es dabei 
herging, zeigt folgender Vorgang. An einen solchen Patrouillen- 
führer tritt ein Arbeiter heran und frägt: „Segg'n 's mal, wat 
bedüht dat eegentlich? Da kümmt alle Oogenblick son n fienen 
Herren, un denn 'ne ganze Heerde swatte Dübels achteran!" Der 
Angeredete klopft den Frager auf die Schulter und antwortet: 
„Nimm Di man in Acht, dat de swatten Dübels Di nich mit- 
nehmen." 

Nach nicht ganz zweimonatlicher Thätigkeit hatte die eingesetzte 
Commission ihre Untersuchungen beendet, und der Rath veröffentlichte 
das Resultat derselben in folgender") 

„Bekannt m a ch u n g. 
Zu näherer Untersuchung verlauteter Beschuldigungen wider 

den Premierlieutenant und Quartiermeister Nachtigal wurde aus 
Mitgliedern Eines HochEdlen Rathes und der Ehrliebenden Bürger- 
schaft eine Commission niedergesetzet. 

Durch die Bekanntmachung vom 24. Juli d. I. ist verheißen 
worden, das Resultat der Untersuchung zu öffentlicher Kunde 
zu bringen. 

Dieß geschieht, nach erstattetem gemeinsamen Berichte der 
Commission nunmehr dahin, daß in Ansehung jener Beschuldigungen, 
die auf vermeintliche Beeinträchtigung nicht nur des öffentlichen 
Interesse, sondern auch des Interesse der Soldaten bei den an sie 
beschafften Lieferungen gerichtet waren, aus dem Resultate der 

'6) Die Arbeiter, welche den Transport der Waaren in die Schiffe 
und aus denselben besorgten. Sie bildeten mehrere Korporationen 
und trugen schwarz-leinene Kniehosen und eben solche Blousen. 

") Lübeck. Anzeigen 1643, Nr. 78. 
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Untersuchung kein rechtlicher Grund zu irgend weiterer Verant- 
wortnng des Premierlieutenants und Quartiermeisters Nachtigal, 
noch zu fernerem Verfahren, sich ergeben hat. 

Gegeben Lübeck, in der Rathsversammlung, 
den 27sten September 1843. 

M. N. C. Wunderlich, 
Secretarius." 

Dieser Ausgang der Sache befriedigte sehr ivenig. Man war 
erbittert darüber, daß die Untersuchung gegen den Premierlieutenant 
Nachtigal nicht dem Gerichte, sondern einer Bürger-Commission 
übertragen, daß Major Niemeitz bestraft worden, Nachtigal aber, 
ohne von der gegen ihn erhobenen Anschuldigung freigesprochen zu 
fein, inzwischen zum Hauptmann befördert war. So bedurfte es 
nur eines geringen Anstoßes, um abermals die Flammen des Auf- 
ruhrs auflodern zu lassen. 

Und dieser ließ denn auch nicht auf sich warten. Als Ver- 
fasser einzelner der verbreiteten Spottschriften war ein Sohn des 
Mützenmachers und Antiquars Carstens, Johannes Carstens, ermittelt 
und dafür mit einer zwölfwöchentlichen Gefängnißstrafe belegt worden. 
Als er nach Verbüßung derselben am Montage den 11. December 
aus dem Gefängnisse entlassen ivar, fand sich Abends um 8 Uhr 
eine Gesellschaft von jungen Leuten verschiedener Stände in seiner 
Wohnung Hüxstraße Nr. 328") ein und brachte ihm ein Ständchen. 
Dasselbe lockte eine größere, offenbar vorher bearbeitete Volksmenge 
vor sein Haus, ivelche mit Geschrei sein Heraustreten forderte. 
Carstens leistete dem Folge, hielt eine Ansprache an die Versam- 
melten und begab sich dann mit seinen Freunden in die nahe gelegene 
„Kaffee-Halle," wo einige Bowlen Punsch geleert wurden. Die 
Menge durchzog dann lärmend und tobend die Straßen, begab sich 
zunächst in die große Petersgrnbe vor das Haus des Kaufmanns 
Jacobj1B) und brachte demselben ein „Hoch," was er jedoch, vor 

18) Seit dem 1. Januar 1885 9fr. 30. 
ia) Nr. 455, seit dem 1. Januar 1885 Nr. 19. 
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die Hausthüre tretend, sich verbat. Sodann zog man vor die Woh- 
nung des Major Niemeitz, welcher inzwischen — am 19. August — 
nach Verbüßung der ihm zuerkannten Arreststrafe den erbetenen 
Abschied erhalten hatte, derselbe wurde aber weder hier noch in 
mehreren öffentlichen Localen, wo man ihn suchte, angetroffen. 
Mittlerweile war das Militär zusammengezogen und trat den 
Tumultuanten, welche auch einen Angriff aus das Haus des 
Senator Behrens beabsichtigten, zuerst bei dem Jacobi - Kirchhof, 
sodann in der Königstraße bei der reformirten Kirche entgegen. 
Da die wiederholten Aufforderungen, sich zu zerstreuen und zu 
entfernen, vergeblich waren, auch die Androhung des Gebrauchs der 
Waffen erfolglos blieb, so ließ der commandirende Offizier nach 
vorgängigem Trommelwirbel zwei scharfe Schüsse unter die Menge 
abgeben, durch welche ein Handwerker am Oberarm, ein Lauf- 
bursche am Fuße verwundet wurden, worauf sich dann die Menge 
zerstreute.2") 

Der Rath wiederholte in den nächsten Tagen die im Sommer 
erlassenen Bekanntmachungen?') der Patrouillendienst an den Aben- 
den wurde dann noch eine Zeitlang fortgesetzt, die Ruhe aber nicht 
weiter gestört. 

Ihren vvllständigeil Abschluß fand diese Angelegenheit erst im 
folgenden Jahre durch zwei militärgerichtliche Aussprüche. 

Am 23. Januar 1844 trat in Bremen eine aus Offizieren 
sämmtlicher Contingente der vldenburgisch-hanseatischen Brigade 
bestehende, durch Brigadebefehl cl. «l. Bremen den 13. Januar 1844 
berufene Commission zusammen, „um als Ehrengericht in der Sache 
des Stabscapitains Nachtigal vom Lübeck-Bremischen Bataillon zu 
entscheiden, und welcher zu dem Ende die vollständigen Untersuchungs- 
acten, die frühere Amtsführung des Stabscapitains Nachtigal als 
Quartiermeister betreffend, vorgelegt worden sind." Dieselbe gab 
einstimmig ihren Ausspruch dahin ab: 

20) Lübecker Bürgerfreund 1843, Nr. 11, S. 44. 
21) Lübeck. Anzeigen 1843, Nr. 101. 

Ztschr. d. SB. s. L. ®. VIII, 2. 19 
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„daß in den vorgelegten Acten Nichts vorkomme, wvdurch die 
Standesehre des Stabscapitains Joachim Heinrich Nachtigal 
vom Lübeckisch - Bremischen Infanterie - Bataillon verletzt 
werde." 22) 

Nicht ganz so günstig fiel das Urtheil eines auf Antrag des 
Hanptmanns Nachtigal selbst vom Senate einberufenen Kriegs- 
gerichtes aus, welches aus den Senatoren Dr. Heim. Brehmer und 
Heyke, dem Major Reuter, Commandeur des Lübeckisch-Bremischen 
Infanterie-Bataillons zu Bremen, Hauptmann Schleifer vom 
Großherz. Oldenburgischeu Infanterie-Regiment, Hauptmann Wilms 
vom Hamburgischen Infanterie - Bataillon, und dem Auditeur Dr. 
Bruns bestand.22) 

Dasselbe, unter dem 27. Juni 1844 erlassen, stellte fest: 
„daß der Hauptmann Nachtigal im August vorigen Jahres, als 

die angeordnete Revision des Militär-Magazins stattfinden sollte, 
20 Regenpfrvpfen, und 
16 Halsbiudenschnallen, 

welche er auf dem Magazin vermißte, aus der Montirungs-Kammer 
der 2ten Compagnie angeliehen und auf das Magazin gebracht hat, 
svwie daß derselbe bei zwei früheren Revisionen dieses Magazins, 
als die Schneider die von ihm in den Listen bereits als fertig an- 
gegebenen Uniformen und Jacken nicht sämmtlich bis zum Revisions- 
tage zu liefern vermochten, einige neue Uniformen und Jacken von 
derselben Compagnie-Kammer, gegen Einlieferung einer gleichen Zahl 
solcher bereits abgetragenen Montirungsstücke, angeliehen, und auf 
das Magazin geschafft, dieselben jedoch später, nach Bollendung der 
Schneider-Arbeit, wieder ausgetauscht und an die Compagnie-Kammer 
zurückgeliefert hat; 

daß derselbe durch diese Handlungen zwar nur eine voll- 
kommene Uebereinstimmung des Magazin-Bestandes mit der Liste 
herbeiführen wollte, sich indessen dadurch immer einer Täuschung 

22) Neue Lüb. Blätter 1844, Nr. 7, S. 49. 
22) Das. 1844, Nr. 28, S. 214. 
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der revidirenden Behörde, sowie der Verleitung eines Untergebenen 
zu einer pflichtwidrigen Handlung schuldig machte; 

daß sämmtliche übrige tvider ihn vorgebrachten Anschuldigungen 
theils unwahr sind, theils des Beweises entbehren, theils endlich nur 
auf Entstellung völlig schuldloser Handlungen beruhen," 

verurtheilte ihn „wegen des von ihm eingestandenen Dienst- 
vergehens zu einem sechswöchentlichen strengen Zimmer-Arrest," sprach 
ihn aber von allen übrigen Anschuldigungen Hei. 

„Welch' ein Gegensatz in diesem Augenblicke zwischen unserm 
heimischen Zuständen und dem, was wir sonst fast aus allen 
Theilen des gebildeten Europa, was wir aus dem ganzen Vater- 
lande vernehmen! Draußen wie ein gewaltiger Sturm, der auch 
die stärksten Eichen niederbricht; hier bei uns die friedlichste Stille; 
allenthalben sonst das heftigste Verlangen, in der Gunst des Augen- 
blicks lange ersehnte, lange vorenthaltene Rechte zu erringen; hier- 
bei uns keine Spur eines hastigen Drängens, sondern derselbe 
ruhige und sichere Gang der innern Entwickelung, in welchem wir 
schon seit geraumer Zeit begriffen sind. Und diese Ruhe ist nicht 
etwa bloß eine augenblickliche, wie sie oft schon in unheimlicher 
Schwüle den kommenden Sturm ahnen läßt, sondern, wenn nicht 
alle Zeichen trügen, so dürfen wir auch der Zukunft mit festem 
Vertrauen entgegensehen, indem nicht einmal Elemente der Unord- 
»ung vorhanden sind, die irgend Besorgniß einflößen könnten." — 
Sv heißt es in einem Artikel der „Neuen Lübeckischen Blätter" 
vom 12. März 1848, 24) und diese Nummer war noch nicht aus- 
gegeben, da hatte sich's gezeigt, daß auch hier Elemente vorhanden 
waren, die jeden Anlaß benutzten, um Unordnung und Unruhe 
zu stiften. 

Zu denjenigen Gegenständen, welche in den vierziger Jahren 
in allen Kreisen der Bevölkerung vielfache Mißstimmung und Un- 
zufriedenheit er-regten, gehörten namentlich auch die Münzverhältnisse. 

*4) Neue Lübeck. Blätter 1848, Nr. 12, S. 95. 
19' 
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Lübeck hatte von Altersher eigene Münzen, und zwar nach 
dem lübischen Courant- oder 17-Guldeiifuße geschlagen.^) Seit 
dem Ende des 18. Jahrhunderts waren aber keine Silbermünzen 
mehr geprägt, und da sich in Folge dessen ihre Zahl sehr verringert 
hatte, so hatten eine große Menge Münzen anderer Staaten Ein- 
gang gefunden. Neben den nach demselben Münzfüße geprägten 
Hamburgischen, schleswig-holsteinischen und älteren mecklenburgischen 
Geldstücken waren es namentlich dänisches Geld und zahlreiche 
nach dem 12-Thaler- oder 18-Guldenfuße geprägte mecklenburgische 
Münzen und Z>vei-Drittel-Thalerstücke der verschiedensten norddeut- 
schm Staaten, die sog. „Gulden" oder „Neu Die Letzteren 
stammten meistens aus dem 17. und 18. Jahrhundert und wurden 
wegen des auf vielen derselben befindlichen Bildes des betreffenden 
Landesfürsten in der Tracht seiner Zeit im Bolksmunde „Perrücken- 
köpfe" genannt. Endlich kamen dann noch hinzu Münzen, nament- 
lich Thaler, nach dem 14-Thaler- oder 21-Guldenfuße, die sog. 
preußischen Thaler. 

Wurde schon diese große Mannichfaltigkeit der Münzen als 
ein Uebelstand empfunden, so noch vielmehr, daß die bei weitem 
meisten derselben einen zum Theil sehr erheblich geringeren Werth 
hatten, als derjenige war, zu welchem sie im Klein-Berkehr gegeben 
und genommen wurden. Eine im Jahre 1844 von sachkundiger 
Seite veröffentlichte Tabelle über den „Wahren Werth der hier 
coursirenden Silbermünzen"2C) wies bei den alten Neu 2/s einen 
Minderwerth von 67- und 67» %, bei den mecklenburger Bicr- 
Schillingstücken einen solchen bis zu l3 %, bei den mecklenburger 
Schillingen aus diesem Jahrhundert einen solchen von 1874 und 
187- % nach. 

2b) H. L. u. C. G. Behrens: Topographie und Statistik von 
Lübeck. Erster Theil. Lübeck 1829. S. 204—207. — Neue 
Lübeck. Blätter 1841, Nr. 16, S. 125. 

2«) Neue Lübeck. Blätter 1844, Nr. 35, S. 274. 275. Vgl. 
das. 1847, Nr. 49, S. 400. Nr. 50, S. 403. 



285 

Allerdings hatte der Rath gegen Ende des Jahres 184427) 
verordnet, daß die seit 1826 ausgeprägten Mecklenburgischen Landes- 
münzen von 8 Schillingen und darunter von den hiesigen öffentlichen 
Kassen bei Zahlungen, welche in Courantgeld zu leisten sind, überall 
nicht, als Scheidemünze aber nur nach einem festgesetzten geringeren 
Tarife, und die dänischen und schleswig-holsteinischen Fünf-Schilling- 
stücke nicht mehr als Conrantgeld, sondern nur noch als Scheide- 
münze anzunehmen oder auszugeben seien, indeß zeigte sich diese 
Maßregel als durchaus wirkungslos. 

Die Unzufriedenheit wuchs fortwährend, um so mehr, als >oie 
bestimmt öffentlich behauptet wurde,28) verschiedene Personen sich 
ein Geschäft daraus machten, bedeutende Baarsendungen jener gering- 
werthigen Münzen — Einer z. B. auf einmal für 4000 Thaler 
mecklenburgische Vier-Schillingstücke — kommen zu lassen, um die- 
selben hier in den Verkehr zu bringen, was einen Gewinn von 
etwa 4 % abwarst 

Auch für die Richtigkeit der Behauptung, daß es vornämlich 
„die reichen Leute und großen Kaufleute" seien, welche einer gründ- 
lichen Beseitigung jener Mißstände widerstrebten, weil sie aus den- 
selben Gewinn zögen/") sprechen mehrere Umstände. Die zu einer 
Münz - Commission zusammengetretenen Mitglieder der aus fünf 
Senatoren bestehenden „Commission für Handlung und Schifffahrt" 
und des aus neun Kaufleuten bestehenden „Commerz-Collegiums" 
machten keinen andern Vorschlag als: „die Ausgleichung der im 
Münzwesen sich ergebenden Uebelstände so lange irgend thunlich 
der eigenen Umsicht des handelnden und gewerbtreibenden Publikums 

27) Verordnungen vom 18. September und 13. November 1844 
(Sammt. d. Lüb. Verordn, u. Bekanntin. Bd. 12. 1844. Nr. 9, 
S. 14. Nr. 22, S. 157). 

iS) Neue Lüb. Blätter 1843, Nr. 39, S. 315. 1844, Nr. 43, 
S. 333. Nr. 48, S. 371. — Lübecker Bürgerfreund 1847, S. 376. 
383. 385. 419. 

29) Neue Lübeck. Blätter 1848, Nr. 10, S. 78. 
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zu überlassen;"2°) und in einer Verordnung vom 5. Januar 1848/') 
welche die vom 18. September l844 über die mecklenburgischen 
Münzen erneuerte, spricht der Rath „die zuversichtliche Erwartung" 
aus, „daß Niemand seinen etwanigen Einfluß auf untergeordnete 
Personen dazu mißbrauchen werde, sie wider ihren Willen zur 
Annahme der gedachten Scheidemünzen zu einem höheren als dem 
Hieselbst festgesetzten Werthe zu vermögen," was also doch vor- 
gekommen sein muß. „Die Folgen dieses Zustandes — so heißt 
es in einem Aufsatze aus dem Ende des Januar 18483 2) — be- 
stehen in fortwährenden Verlüsten und darin, daß ein Zustand der 
Unsicherheit, des Mißbehagens und der Unzufriedenheit hervor- 
gerufen ivird, der Unzufriedenheit darüber, daß von Seiten unserer 
Behörden Nichts geschieht zur Regelung der Verhältnisse, daß 
Nichts geschieht in einer Angelegenheit, welche doch sonst der Staat, 
und das mit vollstem Rechte, unter seine ganz specielle Leitung 
nimmt, welche für die gesammtcn Verkehrsverhältuisse von der 
größten Wichtigkeit ist." 

Allerdings wurden noch einige Verordnungen über Annahme 
und Ausgabe von Neu */s bei den öffentlichen Kassen erlassen/") 
aber sie konnten in keiner Weise die ersehnte Hülse bringen. 

In der verschiedensten Weise wurde die Unzufriedenheit geschürt, 
nicht zum wenigsten durch ein Lied,") welches auf einer am 2. März 
im Tivoli stattfindenden Maskerade von einem Drehorgelspieler nach 
der Melodie des Liedes „Schleswig-Holstein meerumschlungen," das 
damals in aller Munde war, unter lebhaftem Beifall vorgetragen 
wurde: 

30) Neue Lübeck. Blätter 1848, Nr. 9, S. 68. 
31) Lüb. Anzeigen 1848, Nr. 4. 
32) Neue Lübeck. Blätter 1848, Nr. 5, S. 60. 
"") Vom 29. Januar (Lüb. Anz. 1848, Nr. 18), v. 16. Februar 

(Lüb. Anz. 1848, Nr. 28), v. 19. Februar (Lüb. Anz. 1848, Nr. 60), 
v. 10. März (Lüb. Anz. 1848, Nr. 41). 

") Verfaßt von dem Localdichter Theodor Tiemann. 
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Sonst 
Lübeck on dem Travenstrome 
Was ward dir für eine Zeit?! 
Von Jakobi bis zuin Dome 
Schreien Zeter alle Leut'. 

Lübeck werde nicht malade. 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Früher hatten wir Moneten, 
Lübecks Wohlfahrt war sehr groß. 
Da mit Tromnieln und Trompeten 
Nahm's der alte Potfranzos. 

Lübeck werde nicht malade. 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Als der Friede längst datiret 
Kaum erholet man sich sah, 
Da kam plötzlich anmarschiret 
Die Madame Cholera. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Auch die Gripp' mußt sich entfernen 
Hat viel Unheil angericht't, 
Löschte Abends die Laternen, 
Glaubte, Lübeck braucht' kein Licht. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Fast auf Schrubbers und Pantoffeln 
Brachte solch' ein Kreuz und Wetz. 
Da kam Seuche den Kartoffeln, 
Und das Korn stieg in die Höh'! 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Manche Thräne ist geflossen, 
Glücklich war der Bäcker Loos, 
Denn die Semmel für 'nen Groschen 
War wie eine Wallnuß groß. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

und Jetzt. 
Früher gab es große Geister, 
Für das Edle nur entbrannt; 
Jetzt ein einz'ger Rechenmeister 
Raubt' uns vollends den Verstand. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Jeder Mensch der macht jetzt Schulden, 
Schulden hat ein Jeder hier, 
Denn sie wechseln keine Gulden 
Und kein Mecklenburger Bier. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

„Ach, wir werden arme Tröpfe," 
Ruft man bald von Haus zu Haus, 
Denn die alten Prückenköpfe 
Jagten wir zum Thor hinaus. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Fest wie Salomonis Siegel 
Sitzt der Schilling im Arrest, 
Gleich wie Mörder unter Riegel 
Hält man preuß'sche Thaler fest. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Alle schreien wie die Raben, 
Daß die Eisenbahn uns lohnt, 
Jeder will den Bahnhof haben 
An dem Hause, wo er wohnt. 

Lübeck werde nicht malade, 
Wank' nicht, meine Vaterstadt! 

Wird dem Sänger Eure Gnade 
Für sein Reimwerk, Flick an Flick, 
Wünschet er zur Maskerade 
Hörner^) und den Gästen Glück. 

Lübeck, holl Di an de Latt', 
Wank' jo nich, mien Vaderstadt! 

Zu dem Allen kam dann die allgemeine Aufregung, welche 
von Frankreich ausgehend sich über Deutschland verbreitete, — „es 
scheint, als wenn, >vie 1830, ein Genius der Unruhe über die Welt 
gekommen wäre," schrieb in jenen Tagen ein Correspondent aus 
Lübeck einer auswärtigen Zeitung.33) 

35) Wirth im Tivoli. 
S6) Hamburg. Correspondent 1848, Nr. 63. 62. 

. 
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Dieser „Genius der Unruhe" veranlaßte denn nun am Freitag 
den 10. März Abends einen Haufen von Arbeitern und Burschen, 
singend und lärmend die Straßen zu durchziehen und einige Fenster 
einzuwerfen.S7) 

Ernstlicher jedoch wurde die Sache am folgenden Tage. 
Abends etwa um 8 Uhr sammelte sich auf dem Markte eine 

größere Volksmenge, zum Theil allerdings aus Neugierigen be- 
stehend, denn man hatte schon den ganzen Tag über davon ge- 
sprochen: „es werde am Abend losgehen." Von dort zog man 
unter Absingung des Liedes „Schleswig-Holstein meerumschlungen" 
durch die Sandstraße, über den Klingberg, den Pferdemarkt, durch 
die Pfaffenstraße,") in die Mühlenstraße vor das Haus des 
Senator Claudius,") Präses des Finanz-Departements, wo die 
Fenster eingeworfen wurden. Dann gings wieder zurück unter 
Singen, Pfeifen und Schreien die Mühlenstraße hinauf, über den 
Klingberg, durch die Sandstraße, nach der Holstenstraße zum Hause 
des Kaufmanns Johann George Havemann/") Inhabers der Firma 
Jost Hinr. Havemann & Sohn, das ebenfalls durch Steinwürfe 
dcmolirt wurde. Als von denselben die Hausthüre aufsprang, warf 
man einen Gulden und ein mecklenburger Vier-Schillingstück auf 
die Diele. Es wurden überhaupt überall viele Ausrufe gehört, 
welche auf die Münz-Verhältnisse, namentlich den Mangel an 
kleinem Gelde, die Einschleppung von mecklenburger Vier-Schilling- 
ftücken u. s. w., Bezug hatten. Der Kaufmann Havemann gehörte 
zu denen, welche man in erster Reihe beschuldigte, sich an solchem 
Wucher betheiligt zu haben. Das plötzlich auftretende Gerücht, daß 
eine Militär-Patrouille herannahe, veranlaßte die Menge zu eiliger 
Flucht nach der Trave zu, indeß sammelte sie sich bald wieder und 
zog vor das Haus des Senator Behrens in der Königstraße am 
Jakobi-Kirchhof. Hier trat ihr indeß eine Abtheilung der inzwischen 

37) Hamburg. Korrespondent 1848, Nr. 63. 02. 
88) Jetzt „Kapitelstraße." 
39) Nr. 778; seit dem 1. Januar 1885 Nr. 85. 
40) Holstenstraße Nr. 324; seit dem 1. Januar 1885 Nr. 29. 
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zusammeuberufenen Bürgergarde entgegen und verhinderte weitere 
Excesse. 

Starke Patrouillen durchzogen die Straßen und stellten bald die 
Ruhe wieder her, nachdem schließlich auch noch in der damals in einem 
Vorbau am Rathhause, südlich von dem Eingänge zu demselben be- „ 
findlichen Rathhauswache die Fenster eingeworfen waren 

An den folgenden Abenden wurde durch Patrouillen der Bürger- 
garde und einer Anzahl zur Unterstützung der Behörden zusammen- 7^/ 
getretener Bürger in Begleitung von Trägern die Wiederholung 
Straßen-Tumulteu verhindert. Mehrere wegen Betheiligung au den- 
selben verhaftete Personen wurden demnächst bestraft und zwar 

mit 6 Tagen Gefängniß 
-8 - - 

10 - - geschärft durch den Wechsel von je 
2 Tagen Wasser und Brod und 2 Tagen Gefangenenkost, 

1 mit 10 Tagen Gefängniß mit gleicher Schärfung und 
6 Hieben, 

l mit 10 Tagen Gefängniß, 
I, ein Ausländer, mit 3 Wochen Gefängniß und Verweisung 

aus der Stadt für drei Jahre/') 
Endlich wurden zwei junge Leute wegen mit Thätlichkeit ver- 

bundener Widersetzlichkeit gegen einen im Dienst befindlichen Stabs- 
offizier der Bürgergarde unter Anrechnung eines Theiles der Unter- 
suchungshaft zu resp. zwei- und sechsmonatlicher Gefängnißstrafe 
vernrtheilt.") 

Auf die Regelung der Müuzverhältnisse hatten jene Straßen- 
scenen selbstverständlich keinen Einfluß. Dieselbe erfolgte, nachdem 
inzwischen im Anschlüsse au Maßregeln der Nachbarstaaten noch 

41) Lübecker Bürgerfreund 1848, Beilage und Zweite Beilage 
zu Nr. 11. - Lübecker Korrespondent 1848, Nr. 1, S. 5. — 
Hamb. Korrespondent 1848, Nr. 63. 64. Hamb. Bvrsen-Hallc 
1848, Nr. 11, 112. 

42) Sonntagsblatt z. Lübecker Korrespondent 1848, Nr. 5, S. 25. 
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einzelne die Münzen derselben betreffende Verordnungen erlassen 
waren, endgültig erst durch das „Münzgesetz" vom 15./20. Dezember 
1856,") welchem zugleich ein Tarif derjenigen auswärtigen Münzen 
angehängt war, die noch ferner an den hiesigen öffentlichen Kassen 
angenommen und von ihnen ausgegeben werden durften. 

Beweggründe ganz anderer Art führten sieben Monate später 
zu tumultuarischen Scenen. 

Nach Beseitigung der französischen Herrschaft im Jahre 1814 
war die alte aus dem Receß vom 9. Januar 1669 beruhende sog. 
Collegiatverfassung vorläufig wiederhergestellt; gleichzeitig waren 
indeß aus Antrag des Rathes Verhandlungen zum Zwecke einer den 
veränderten Zcitverhältnissen entsprechenden Revision derselben er- 
öffnet. 44) Vielfach unterbrochen, hatten dieselben erst nach mehr als 
drei Jahrzehnten ihren Abschluß gefunden: am 8. April 1848 wurde 
die neue „Verfassungs-Urkunde für die freie und Hansestadt Lübeck" 
vom Senate zur öffentlichen Kunde gebracht,") am 2. Juni wurde 
die Versammlung der auf Grund derselben gewählten Bürger-Ver- 
tretung, „der Bürgerschaft," nach einem voranfgegangencn feierlichen 
Gottesdienst in der Marienkirche in der zu diesem Zwecke hergerichteten 
Börse durch Commissarien des Senats eröffnet, am 17. Juli fand 
die erste berathende Versammlung derselben statt. 

Die neue Verfassung hatte den Grundsatz beibehalten, daß die 
Ausübung staatsbürgerlicher Rechte das Bekenntniß zu einer der 
christlichen Confefsionen zur Voraussetzung hatte. Sie unterschied 
ferner ebenfalls noch ein Bürgerrecht und ein Einwohnerrecht.") 

") Sammt. d. Lüb. Verordn, u. Bekanntm. Bd. 23. 1856, 
Nr. 36, S. 110. 

44) Vgl. F. Bruns: Verfassungsgeschichte des Lübeckischen Frei- 
staates 1848—1898. Lübeck 1898.' 

") Sammt. d. Lüb. Verordn, u. Bekanntm. Bd. 15. 1848, 
Nr. 15, S. 23 ff. 

") Fernere Verordnung, die Gewinnung des Bürger- und Ein- 
wohnerrechtes betreffend. Vom 8. April 1848. (Sammt. d. Lüb. 
Verordn, u. Bekanntm. 1848, Nr. 17, S. 71.) 
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„Alle zur christlichen Religion sich bekennenden Bewohner des 
Lübeckischen Staates, welche selbstständig eine Nahrung treiben oder 
zuin Behufe der Verheirathung proclamirt sein wollen, mit Aus- 
nahme der blos als Fremde in demselben sich aushaltenden oder 
als Schutzverwandte aufgenommenen Personen, müssen das Bürger- 
recht oder das Einwohnerrecht gewinnen" — so lautet der erste 
Paragraph der betreffenden Verordnung. Es folgt dann eine genaue 
Aufzählung aller Klassen von Bewohnern, welche zur Gewinnung 
des Bürgerrechts verpflichtet waren. „Alle sonstigen Bewohner 
des Lübeckischen Freistaates — so heißt es dann weiter — sind 
verpflichtet, das Einwohnerrecht zu erwerben, können aber auch 
nur dieses gewinnen." Es waren das namentlich die verheirathetcn 
Gesellen deren Zahl bei den damals noch bestehenden Zunftverhält- 
uissen eine sehr große war, und die verheiratheten Arbeiter. Nur 
der Erwerb des Bürgerrechts gewährte das active und passive Wahl- 
recht für die „Bürgerschaft," und zwar theilten sich die zur Wahl 
berechtigten Bürger zum Behuf derselben in fünf Stände, den 

Stand der Gelehrten, welcher 12, 
Stand der Kaufleute, welcher 40, 
Stand der Krämer, welcher 12, 
Stand der Gewerbtreibenden, welcher 40, 
Stand der Landleute, welcher 16 

Vertreter je aus seiner Mitte wählte. Alle übrigen, namentlich 
also die „Einwohner," waren von der Theilnahme au der Wahl 
ausgeschlossen. 

Die Verfassung war kaum ins Leben getreten, so machte sich 
bereits eine lebhafte Bewegung gegen diese Grundlagen derselben 
geltend, und zwar einerseits im Interesse der Juden gegen die Be- 
schränkung des Rechts zur Gewinnung des Bürgerrechts auf die 
Bekenner der christlichen Religion, sodann gegen die Ausschließung 
der Einwohner von dem Wahlrecht, ja überhaupt gegen die Ein- 
theilung in „Bürger" und „Einwohner" upd die Wahl nach Ständen 
zu Gunsten des allgemeinen Wahlrechts. In Zeitungsartikeln, 
Broschüren, Versammlungen u. s. w. wurde für und ivider gekämpft, 



292 

und es konnte nicht ausbleiben, daß bei der Erlegung, welche im 
Sommer l 848 überall auf Politischem Gebiete herrschte, dieser Kampf 
vielfach einen sehr leidenschaftlichen Charakter annahm. 

Das Organ für die Vertretung der „democratischen Grund- 
sätze" — wie man damals sagte ^7) war ein von einem „Lite- 
raten" Bernhard Johann Adolf Meyer unter dem Titel „Lübecker 
Bllrgerfreund," dann „Lübecker Korrespondent," dann „Lübecker 
Volksfreund" herausgegebenes Blatt. Meyer war auch einer der 
vornehmsten Leiter und Berather, als es sich nun darum handelte, 
von lediglich theoretischen Erörterungen zu praktischen Schritten 
überzugehen. 

Von denselben erfuhren weitere Kreise zuerst durch eine „Auf- 
forderung zu einer Versammlung aller steuerpflichtigen, nicht ver- 
tretenen Einwohner der Stadt und des Landgebiets, zum Zweck 
einer gemeinsamen Berathung über die Geltendmachung ihrer staats- 
bürgerlichen Rechte im gesetzlichen Wege am Sonntag den 2. Juli 
Nachmittags 3 Uhr im Wilms'schen Lokale vor dem Mühlenthor."4^) 
Es wurde ausdrücklich bemerkt: „Nur die steuerpflichtigen, nicht 
vertretenen Einwohner werden zugelassen." Unterzeichnet war die 
Aufforderung „Namens der Vorversammlung hiesiger Einwohner 
die von derselben gewählte Dreißiger-Kommittee."") Hinzugefügt 
war: „(Die Namen der Mitglieder der Kommittee sind für jeden 
Befugten, d. h. für jeden steuerpflichtigen, nicht vertretenen Ein- 
wohner durch die Expedition dieses Blattes") zu erfahren.)"51) 

Später bezeichnete sich als „Vorstand" der Dreißiger-Kommittee 
Johann Ludwig Seeburg, ein Bäcker. 

47) Vgl. Lübecker Volksfreund 1848, Nr. 1: „Was wir wollen." 
48) Jetzt „Colosseum," Cronsforder Allee Nr. 25. 
49) Das Wort Comite, welches 1848 erst in allgemeinen Gebrauch 

kam, wurde damals verschieden behandelt. Man sagte „der Comite," 
„die Kommittee" (so noch jetzt in Mecklenburg), „das Comite." 

50) Lübecker Korrespondent, Lübeckische Anzeigen. 
51) Lübecker Korrespondent 1848, Nr. 73. Lübeckische Anzeigen 

1848, Beilage zu Nr. 128. 
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In dieser ersten, von angeblich „ungefähr tausend Einwohnern" 
besuchten Versammlung wurde nach längerer Besprechung eine Adresse 
an die Bürgerschaft beschlossen, welche auch demnächst durch eine 
Deputation dem „Wortführer" derselben, Kaufmann Friede. Bolde- 
mann, überreicht wurde. Dieselbe beginnt: „Der Grundsatz der 
Bolkssuveränetät, aus dem eine neue Zeit geboren ist, dem die in 
Frankfurt tagende Nazionalversammlung ihre Entstehung zuschreibt, 
und der von Ihr förmlich anerkannt worden, fordert für alle 
Staatsbürger die Theilnahme an der Ausübung der politischen 
Rechte, die nur zuin Nachtheil der Gerechtigkeit und des Gemein- 
wohls versagt wird. Die Bestrebungen für die Mitwirkung aller 
Klassen der Staatsbürger zu der Ordnung der öffentlichen An- 
gelegenheiten, für die freiheitliche und volksthümliche Einrichtung 
des Staatswesens sind in jedem deutschen Lande mit Erfolg gekrönt. 
Die Einwohner Lübecks wollen hinter ihren deutschen Brüdern nicht 
zurückstehen " und spricht das Vertrauen aus, „daß die 
Bürgerschaft ... die Ansprüche der bis jetzt unvertretenen Staats- 
bürger auf eine im Verhältniß stehende Theilnahme au der Volks- 
vertretung anerkennen, und ihre Verwirklichung für dringlich und 
unaufschiebbar erklären werde." 

Da die Antwort des Wortführers der Bürgerschaft bei Ueber- 
reichung der Adresse den Erwartungen nicht entsprochen hatte, so 
richtete die in Folge Beschlusses jener Versammlung aus 50—60 
Personen verstärkte Koinmittee ein Beschleunigungsgesnch an den- 
selben, in welchem sie als ihre Ansicht aussprach: „daß die Theil- 
nahme der Einwohner an der Ausübung der politischen Rechte aus 
höchst gewichtigen Gründen nicht um einen Tag länger, als die 
Nothwendigkeit erfordere, zu verschieben fei; daß keine Schwierigkeit, 
welche mit der Ausführung verknüpft sein möge, so groß sei, daß 
sie nicht hinter die Rücksicht auf die Staatspolitik und das öffent- 
liche Wohl zurücktrete; daß aber auch alle Handlungen der Staats- 
autoritäten so lange des vollen Vertrauens nothwendig entbehren 

ß2) Lübecker Volksfreund 1848, Nr. 4. 2. 
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würden, so lange sie der Mitwirkung und Sankzivn eines so 
ansehnlichen Theiles des Volkes, als die Einwohner darstellen, 
ermangelten."^) 

Das Gesuch wurde in der Versammlung der Bürgerschaft vom 
17. Juli vorgelegt, und ebenso wie eine von 274 Gesellen des 
Amtes der Hauszimmerleute, der Schiffszimmerleute, der Steinhauer 
und Maurer eingereichte Bittschrift gleichen Inhalts in Gemäßheit 
der Geschäftsordnung dem Bürgerausschusse zur Begutachtung über- 
wiesen?^) Mit diesem Verfahren aber war die Kommittee höchlichst 
unzufrieden. Sie berief auf den 30. Juli eine zweite Einwohner- 
Versammlung, in welcher das Verfahren der Bürgerschaft aufs 
Heftigste getadelt wurde, die „die Angelegenheit der Einwohner 
nicht als ernsthaft und wichtig genug betrachtet habe, um in diesem 
Falle von dem gewöhnlichen Geschäftsgänge abzusehen, und unter 
so außerordentlichen Umständen auch zu außerordentlichen Mitteln 
zu greifen." Nach lebhafter Besprechung wurde allerdings den 
Stimmen derjenigen, ivelche „auf der Stelle zu energischen Kimd- 
thuungen geschritten wissen" wollten, nicht Folge geleistet, dagegen 
beschlossen: eine Deputation nach Frankfurt a M. zu schicken, um 
bei dein Präsidenten der Nazioualversammlung Beschwerde zu führen; 
zuvor aber noch einen Versuch zu machen, die Angelegenheit hier zu 
fördern. Die dahin zielende, „unter stürmischem Beifall genehmigte" 
Erklärung wurde am folgenden Morgen durch eine zahlreiche De- 
putation dem Wortführer der Bürgerschaft überreicht. Derselbe 
nahm sie zwar entgegen, bemerkte aber, daß er außer Stande sei, 
irgendwie auf den Gang der Angelegenheit einzuwirken, und namentlich 
nicht die Befugniß habe, die Bürgerschaft selbstständig einzuberufen; 
vielmehr müsse er die Deputation wegen Beförderung der Sache au 
den Bürger-Ausschuß resp. den Senat verweisen. 

Um Nichts unversucht zu lassen beschloß die Kommittee eine 
Eingabe an den Bürger-Ausschuß und eine an den Senat, welche 

5S) Lübecker Volksfrennd 1848, Nr. 4. 
54) Protokoll der Ersten Versammlung der Bürgerschaft am 

17. Julius 1848. VI, 3. u. IV. 
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a»> folgenden Mittwoch dem Wortführer des Bürger-Ausschusses 
resp. dem präsidirenden Bürgermeister überreicht wurden. Die erstere 
ist überaus bezeichnend dafür, wie schnell der Ton, in welchem 
damals das „souveräne Volk" zu reden Pflegte, auch hier Eingang 
gefunden hatte. Sie beginnt: 

„Bürger Wortführer! Unsere Erwartungen sind getäuscht. Das 
Vertrauen, welches wir am 2. Juli in einer Adresse aussprachen, 
das Vertrauen, die Bürgerschaft werde die Theilnahme der Ein- 
ivvhner an der Ausübung der politischen Rechte als dringlich und 
unaufschiebbar anerkennen, hat sich durch die Art und Weise, wie 
die Bürgerschaft diese Angelegenheit behandelt, nicht gerechtfertigt. 
Ein die Dringlichkeit erneut darlegendes Schreiben, das die Kommittee, 
in nöthiger Wahrnehmung der Interessen ihrer Auftraggeber, an den 
Wortführer der Bürgerschaft richtete, ist unberücksichtigt geblieben. 

Der patriotische Geist, der die Versammlung am 2. Juli 
beseelte, und zu deren Ausdruck sich die übergebene Adresse gemacht 
hatte, ist nicht erwidert, den außerordentlichen Umständen keine 
Rechnung getragen. — Die Bürgerschaft hat die Angelegenheit der 
Einwohner einfach in den gewöhnlichen Geschäftsweg verwiesen. 

Da aber dies nun einmal geschehen, da unsere Angelegenheit 
an den Bürger-Ausschuß zur Begutachtung gewiesen ist, so wenden 
wir uns nunmehr an Sie, Bürger Wortführer! als Vorsitzenden 
und Organ des Bürger-Ausschusses, mit der inständigen Bitte um 
möglichste Beschleunigung unserer Sache. 

Wir halten uns hiebei für verpflichtet. Ihnen davon Nach- 
richt zu geben, daß die Mißstimmung der Einwohner bis zu einem 
höchst bedenklichen Grade gestiegen ist, seitdem ein voller Monat 
verstrichen, ohne daß sie einen reellen Erfolg ihrer so dringend als 
vertrauensvoll ausgesprochenen Bitte gesehen haben. 
 Es kann gegenwärtig in unserm Staate 

keine wichtigere Frage geben, noch dem Bürger-Ausschuß zur 
Verhandlung vorliegen, als die Frage unseres Gesuchs, ob nemlich 
der größere Theil der Bevölkerung, ob fünftausend Männer 
noch länger politisch rechtlos sein sollen, oder nicht?" u. s. w. 
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In einer am folgenden Sonntag den 6. August abgehaltenen 
Einwohner-Versammlung wurde als Antwort ans die Eingabe an 
den Senat ein Dekret desfelben mitgetheilt, dahin lautend: „daß 
der Senat sobald das Gesuch aus der Bürgerschaft an ihn gelangen 
werde, dasselbe sofort in Erwägung ziehen und weiter darüber 
beschließen werde." 

Der Bürger-Ausschuß hatte nicht birect geantwortet, es wurde 
aber aus dem veröffentlichten Protokolle über seine Versammlung 
vom 2. August mitgetheilt, daß die Ansprüche der Einwohner ans 
angemessene Vertretung in der Bürgerschaft einstimmig anerkannt 
seien, die Mehrheit sich aber dahin ausgesprochen habe, daß auch 
hinsichtlich der Einwohner der Grundsatz der Vertretung nach 
Ständen festzuhalten, übrigens aber „die gutachtliche Bearbeitung 
des Gegenstandes einer gemeinsamen Commission aus Mitgliedern 
des Senats und Deputirten der Bürgerschaft zu übertragen" fei.55) 
Hiergegen erhob sich nun ein heftiger Widerspruch in der Einwohner- 
Versammlung, und zugleich wurden die „Ausbrüche des Unmuths 
über den ewigen schleppenden Gang" der Angelegenheit der Art, 
das; „die Versammlung den Anblick einer heftigen Erregtheit bot, 
und die Ordnung einen Augenblick bedroht schien." Nur mit Mühe 
gelang es der Kommittee, ihren beruhigenden Worten Eingang zu 
verschaffen, und ihr wurde schließlich das Weitere überlassen, nachdem 
sie versprochen, Alles, was in ihren Mitteln stehe, aufbieten zu wollen, 
um auf die Beschleunigung der endlichen Entscheidung einzuwirken. ßch 

Die „zur Berathung über die Erstreckung des activen und 
passiven Wahlrechtes für die Vertretung der Bürgerschaft ans ver- 
fassnngsmäßig davon ausgeschlossene Bürger und Einwohner der 
Stadt und des Landgebiets" niedergesetzte, aus Mitgliedern des 
Senats und der Bürgerschaft bestehende Commission") hatte im 

55) Protokoll der zwölften Sitzung des Bürgerausschusses vom 
2. August 1846, I. 

ße) Lübecker Volksfreund Nr. 6. 7. 
57) Protokoll der dreizehnten Sitzung des Bürgerausschusses vom 

5. August 1848, 2, d. vierzehnten Sitzung v. 9. August 5, d. fünf- 
zehnten Sitzung v. 16. August 2. 
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Laufe des Monats August ihre Berathungen beendet, und erstattete 
unter dem 29. August ihren Bericht. Derselbe sprach sich u. A. für 
Aushebung des Unterschiedes zivischen Bürgern und Einwohnern, 
und für Gewährung des activen ivie passiven Wahlrechts an die 
vvir einer Theilnahme an den Wahlen ausgeschlossenen Einwohner- 
aus, wollte ihnen dasselbe aber in der Weise gewahren, daß, soweit 
sie nicht einer der eingeführten Wählerklassen — welcher Ausdruck an 
Stelle der Bezeichnung „Stand" vorgeschlagen wurde — zugeordnet 
würden, für sie eine neue Wählerklasse eingeschoben würde. 

Dieser Bericht gelangte in der am Sonntag den 3. September- 
Morgens ausgegebenen Nummer der „Neuen Lübeckischen Blätter" 
zum Störucf58) und bildete den Gegenstand lebhafter- Erörterung in der 
am Nachmittage desselben Tages abgehaltenen Einwohner-Versammlung. 

Dieselbe beschloß demnächst eine Erklärung an den Senat,B9) 
in welcher es über jenen Bericht heißt: „Wir suchen vergebens nach 
einem Ausdruck, um die Empörung des Gefühles, die dieses Acten- 
stück bei uns erzeugt hat, genügend zu bezeichnen; wir wissen nicht, 
sollen wir mehr durch den Mangel an Offenheit und Ehrlichkeit, 
oder durch den Mangel an Würde, den es in seinem Geiste >vie in 
seinen Worten offenbart, uns verletzt fühlen. Aber ivir sind es bis 
ins Innerste." Im Weiteren wird dann der Bericht sehr abfällig 
besprochen, namentlich auch, weil er es versäumt habe, „dem in 
ganz Deutschland anerkannten Grundsätze der Bolkssuveränetät, der 
politischen Gleichheit, Rechnung zu tragen," und schließlich werden 
die Forderungen der Versammlung bestimmt svrmulirt. 

Dieselben lauten: 
„1) Wir verlangen, daß die bisher unvertrctenen Einwohner 

der Stadt und des Landgebiets, mit Einschluß der Juden, 
als Ein Wahlkörper vereinigt bleiben. 

2) Wir verlangen, daß die Einwohner der Stadt und des 
Landgebiets, mit Einschluß der Juden, 40 Vertreter in die 
Bürgerschaft senden. 

58) Neue Lüb. Blätter 1848, Nr. 38, S. 313. 
59) Lübecker Volksfreund 1848, Nr. 10, S. 39. 

Ztschr. b. B. f. L. G. VIII, 2. 20 
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3) Wir verlangen, die Freiheit zu haben, einen Zehntheil 
unserer Vertreter auch ans anderen Wählerklassen wählen 
zu können. 

4) Wir verlangen, daß ohne Verzug zur Ausführung der 
vorstehenden Punkte und zur Anordnung der Wahlen 
geschritten werde, und daß nach Beendigung dieser letzteren 
die Bürgerschaft wieder zusammentrete. 

Dies sind unsere Forderungen hinsichtlich der Theilnahme 
der Einwohner der Stadt und des Randgebiets an der Ver- 
tretung. Wir haben die Ueberzeugung gewonnen, daß wir 
von keinem dieser Punkte abgehen können." 

Hinzugefügt wird dann noch „die Anzeige, daß die Einwohner- 
Versammlung beschlossen hat, diese ihre Wünsche dem Senate und 
der Bürgerschaft noch durch eine besondere Abordnung aussprechen 
zu wollen, und sich zu dem Ende Montag den l8. d. M. Nach- 
mittags um 4'/- Uhr an dein bisherigen Orte ihrer Zusammenkünfte 
vor dem Mühlenthor versammeln will." 

Eine gleichlautende Erklärung wurde dem Wortführer des 
Bürger-Ausschusses für diesen und die Bürgerschaft überreicht. 

Auf Montag den 18. September war die nächste Versammlung 
der Bürgerschaft anberaumt. Für dieselbe stellte nun aber der 
Senat selbst Anträge, welche über die Forderungen der Einwohner 
weit hinausgingen, nämlich 

den Unterschied zwischen Bürgern und Einwohnern aufzuheben, 
und jeden Bewohner des Lübeckischen Staates, welcher 
selbstständig eine Nahrung treiben, oder zum Behufe der 
Verheirathung proclamirt sein will, zur Gewinnung des 
Bürgerrechts zu verpflichten; 

! die Verpflichtung zur Gewinnung des Bürgerrechts auf Be- 
K ' O seltner der christlichen Weliaion nickt m beschränke«; 

sämmtliche Bürger an der Wahl der die Bürgerschaft bildenden 
120 Vertreter gleichen Antheil nehmen zu lassen.60) 

60) Anträge des Senates au die Bürgerschaft für die Versamm- 
lung am 18. September 1848, 1. 
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Als dieser Antrag in der Bürgerschaft zur Berathung kam, 
wurde zunächst eine von 538 Mitgliedern des Gewerbsstandes und 
anderen Staatsangehörigen an die Bürgerschaft gerichtete Eingabe 
ans Ablehnung des Senatsantrages und Gewährung einer ständischen 
Bertretung an die Einwohner verlesen. Bei der demnächstigen Be- 
rathung aber wurden aus der Mitte der Bürgerschaft selbst eine große 
Anzahl von Anträgen zu dem Senatsantrage gestellt. Schließlich 
stimmte die Bürgerschaft dem Antrage aus Aufhebung des Unter- 
schiedes zwischen „Bürgern" und „Einwohnern" 31t.61) Der Antrag 
auf Aufhebung der Beschränkung der Verpflichtung zur Gewinnung 
des Bürgerrechts aus die Bekenner der christlichen Religion wurde 
abgelehnt, „in Erwägung, daß über die Verhältnisse der Juden nur 
gleichzeitig mit einer Trennung von Staat und Kirche und mit 
Feststellung der Verhältnisse des Staates zu den verschiedenen 
Religionsgesellschaften beschlossen werden könne, wenn nicht gegen 
die Juden selbst Glaubenszwang geübt werden solle." Den Antrag 
aus Einführung des allgemeinen gleichen Wahlrechts, wurde be- 
schlossen, „zur ferneren Berathung einer Commission zu verstellen, 
dergestalt, daß die Commission, aus 12 Mitgliedern der Bürgerschaft 
bestehend, beauftragt wurde, sofort eine Versammlung der steuer- 
pflichtigen, bis jetzt nicht wahlfähigen Einwohner zu berufen, und 
nach Darstellung der Sachlage aufzufordern zur Wahl von 12 Per- 
sonen aus ihrer Mitte, welche gemeinschaftlich mit der Commission 
die Ausarbeitung angemessener Vorschläge zu übernehmen hätten."") 

Während die Bürgerschaft diese Verhandlungen pflog, hatten 
sich Nachmittags von 3 Uhr an die Einwohner iin Wilms'schen 

61) Protokoll d. Vierten Vers. d. Bürgerschaft am 18. September 
1848, II, 1. — Verordn., d. Aufhebung d. Unterschiedes zwischen 
Bürgern u. Einwohnern bctr., v. 23. September 1848 (Sammt. d. 
Lüb. Verordn, u. Bek. 1848, Nr. 34, S. 92). — Eine Erinnerung 
an jenen Unterschied hat sich noch erhalten in der Stelle im „Allge- 
meinen Kirchengebet": „. . - hilf, daß . . . auch sonst ein jeglicher 
unter unsern Bürgern und Einwohnern, in dem Beruf, darein Du 
ihn berufen hast, seiner Arbeit wohl genießen möge!" 

6!) Protokoll b. Bürgerschaft oft. 
20* 
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Locale versammelt. Die Hauszimmerleute und Maurer und die 
Schiffszimmerwerklente erschienen in geordnetem Zuge von ihren 
Amtshäusern aus. Auch zahlreiche Landleute und Bertreter der 
Einwohner von Travemünde waren anwesend. Nachdem die Ver- 
sammlung zunächst dem Literaten Meyer ihr besonderes Vertrauen 
erklärt und ihn für den heutigen Tag ausdrücklich zu ihrem Sprecher 
ernannt hatte, wurde über die Beschlüsse der Bürgerschaft, soweit 
dieselben bereits bekannt geworden, berichtet und beschlossen, die 
Theilnahme an der von der Bürgerschaft beschlossenen Commissions- 
Berathung abzulehnen. Sodann wurden für die beabsichtigte Pro- 
zession ein Ordner und eine Deputation von 24 Personen erwählt, 
um sich im Namen der Versammlung zum Senate und zur Bürger- 
schaft zu begeben. „Für den Fall, daß die in der Eingabe vom 
3. September niedergelegten Anträge der Einwohner keine Zustim- 
mung finden würden, beschloß die Versammlung, sei die Verweigerung 
der Steuern und des Dienstes in der Bürgergarde auf so lange zu 
erklären, als den Einwohnern die beanspruchten staatsbürgerlichen 
Rechte vorenthalten würden." 

Sodann ordnete sich die Prozession. „In Gliedern von je 
sechs Mann, die Deputation der Vieruudzwanzig mit vorangetragener 
weißer Fahne an der Spitze, eine Fahne in den deutschen Farben") 
in der Mitte, bewegte sich der Zug .... in die Stadt. Schritt 
für Schritt, und ungeachtet des unermeßlichen Volkszudranges, in 
lautloser Stille . . . ging es die Mühlenstraße hinauf, über den 
Klingberg und durch die Sandftraße nach dem Rathhause, vor dem 
der Zug der Länge nach sich ausstellte. 

„Die Deputation verfügte sich hierauf ins Rathhaus, wo ihr 
nach einigem Warten die Anzeige wurde, daß Commissarien des 
Senates sie auf der Kriegsstube empfangen würden. Dort erschienen 
die Senatoren Tegtmeyer und Dr. v. d. Hude. Die Deputation 
erklärte denselben den Zweck ihrer Sendung: dem Senate den Dank 
der versammelten Einwohner darzubringen dafür, daß er die Glcich- 

6S) Schwarz-roth-gold. 
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berechtigung Aller im Staate ausgesprochen, das Bedürfniß der 
Zeit erkannt habe." Die Commissarien des Senats theilten der 
Deputation die Beschlüsse der Bürgerschaft mit, „setzten hinzu, der 
Senat selbst werde auf die möglichste Beschleunigung der End> 
eutscheidnng dringen — die in 14 Tagen zu gewärtigen sein iverde 
— und stützten hierauf den Wunsch, man möge von dem Zuge zur 
Bürgerschaft gänzlich abstehen, und auf dem gesetzlichen Wege 
bleiben. Dies Letztere wurde als in dem bestimmten Willen der 
Eintvohner selbst liegend bezeichnet; dagegen glaubte die Deputation 
auf die empfohlene Auflösung des Zuges nicht eingehen zu können. 

„Nach einem dreimaligen Hurrah für den Senat ging die Pro- 
zession in derselben Ordnung, wie sie gekommen war, vom Rath- 
hause" weiter durch die Breitestraße, die obere Johannisstraße und 
die Königstraße nach der reformirten Kirche,64) in welcher die 
Bürgerschaft ihre Versammlung hielt. Nachdem die Deputation 
angemeldet worden und die Bürgerschaft sich für ihre Zulassung in 
die Versammlung entschieden hatte, wurde dieselbe vom Wortführer 
empfangen. Sie iviederholte ihre schon schriftlich ausgesprochenen 
Wünsche, worauf der Wortführer sie von den Beschlüssen der 
Bürgerschaft in Kenntniß setzte.") Derselbe forderte sie zugleich 
auf, der Bürgerschaft das Vertrauen, nicht zu versagen, sondern sich 
von ihrem besten Willen überzeugt zu halten, blieb aber trotz 
wiederholten Andringens dabei, daß die Bürgerschaft nicht in der 
Lage sei, die Frist, welche sie noch in Anspruch nehmen müsse, zu 
bestimmen. 

Von der reformirten Kirche wurde der Zug durch die König- 
straße nach dem Kaufberg66) geführt, wo den Theilnehmern, nachdem 
sie sich in einem dichten Kreise aufgestellt, über die Sendung an die 
Bürgerschaft in kurzen Worten berichtet wurde. „Ein stürmisches 

G4) Königstraße, bei der Pfaffenstraße, Nr. 693; seit dem 
1. Januar 1885 Nr. 18. 

' ") Protokoll der Bürgerschaft oit. V. 
Csi) Jetzt „Geibelplatz." Ter Platz war damals ganz und gar 

mit Steinpflaster versehen. 
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Rufen: Nein! war die Antwort; man verlangte nach dem Ver- 
sammlungsort der Bürgerschaft zurückzukehren," und es kostete den 
Leitern viele Mühe, die aufgeregten Gemüther zu beruhigen und 
den Zug aufzulösen. Man trennte sich unter einem Hoch auf „unser 
Lübeck und die Freiheit, die in ihm blühen soll und wird."97) 

In seinen Antragen für die nächste Versammlung der Bürger- 
schaft am 9. October wiederholte der Senat seinen von der Bürger- 
schaft abgelehnten Antrag 

daß die Verpflichtung zur Gewinnung des Bürgerrechtes auf 
Bekenner der christlichen Religion nichft beschränkt werde, 

und erklärte, daß er „zugleich nunmehr einer Erklärung der Bürger- 
schaft auf die übrigen Punkte des ersten Antrages vom 18. Sep- 
tember, svweit die Bürgerschaft darüber noch überall keinen Beschluß 
gefaßt oder denselben ausgesetzt hat, entgegensehe."99) 

Inzwischen hatte nun auch die von der Bürgerschaft ein- 
gesetzte Coimnission ihren Bericht erstattet. Derselbe99) enthielt 
zwei Vorschläge: 

1. Die jetzige Bürgerschaft >vird aufgelöst. An ihre Stelle 
tritt eine andere, ebenfalls aus 120 Vertretern bestehende. Zu 
dieser wählen 

die Gelehrten 12 
die Kaufleute 28 
die Krämer 12 
die Gew erbtreibenden 28 
die bisherigen Einwohner in der Stadt 20 | ^g 
die bisherigen Einwohner auf dem Laude 8 J 
die bisher wahlberechtigten Landleute . . . . 12 

120 
Jede Wühlerklasse ist bei der Wahl nicht auf ihren eigenen 

Kreis beschränkt. 
67) Lübecker Volksfreund 1848, Nr. 14, S. 57. 58. — Ham- 

burger Börsen Halle 1848, Nr. 11 275. 
68) Anträge des Senates au die Bürgerschaft für die Versamm- 

lung vom 9. October 1848, 1. 
69) Neue Lübeck. Blätter 1848, Nr. 43, S.354, Nr. 44, S.361. 
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2. Bei allgemeinem und gleichem Wahlrecht wählt die 
Stadt 06, das Land 24 Vertreter, jedoch so, daß z>vei Drittel 
aus Berufsklassen, ein Drittel ohne jegliche Beschränkung ge- 
wählt wurde. 

Ein Mitglied der Commission, Advokat Dr. Theod. Behn, sprach 
sich in einem Separat-Gutachten für die Annahme des Senatsantrages 
mit einigen Modifikationen aus. 

Beim Beginn der Versammlungwurde zunächst auf aus 
der Mitte derselben gestellten Antrag folgender Zusatz zur Geschäfts- 
ordnung beschlossen: 

„Deputationen werden in keinem Falle in die Versammlung 
der Bürgerschaft zugelassen. 

Beschließt die Bürgerschaft ausnahmsweise mit Deputationen 
in Verbindung zu treten, so geschieht solches durch die beiden 
Stellvertreter des Wortführers, es sei denn, daß die Bürgerschaft 
es für angemessener hielte, zu dem Zwecke eine besondere Com- 
mission aus ihrer Mitte zu ernennen. In beiden Fällen wird 
die Deputation außerhalb der Versammlung empfangen." 

Von den Senatsanträgen gelangte sodann der erste 
daß die Verpflichtung zur Gewinnung des Bürgerrechtes auf 
Bekenner der christlichen Religion nicht beschränkt werde, 

zur Annahme, wiewohl mit dem Vorbehalte: 
daß die Juden, falls deren einer oder der andere in die Bürger- 
schaft gewählt werde, sich so lange jeder Aeußerung und Ab- 
stimmung über Angelegenheiten der christlichen Kirche git ent- 
halten haben werde, bis die Frage über das Verhältniß des 
Staates zu den verschiedenen Religionsgesellschaften ihre Erledi- 
gung gefunden hat; 

und mit dem Gegenanträge: 
daß die Selbstständigkeit der hier bestehenden Religionsgesellschaften 
hinsichtlich der Ordnung und Verwaltung ihrer inneren Angelegen- 

�) Für das Folgende vgl. Protokoll der Fünften Versammlung 
der Bürgerschaft am 9. Oktober 1848. 
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heiten sofort als Grundsatz anerkannt, und fördersamst ein das 
Verhältniß derselben zui» Staate regelnder Gesetzesvorschlag an 
die Bürgerschaft gebracht werde. 

Zu dem Antrage des Senates, 
die Aufhebung der Abtheilung nach Ständen und Einführung 
einer allgemeinen Wahlfreiheit für die Wahl der Mitglieder der 
Bürgerschaft betreffend, 

wurden aus der Mitte der Versammlung zahlreiche Anträge ge- 
stellt, sodaß sich die Berathung bis weit in den Nachmittag hinein 
ausdehnte. 

Bereits von 4 Uhr an begannen sich Volkshaufen vor der 
reformirten Kirche anzusammeln, und etwas später erschien dann 
wiederum der Zug der Einwohner, welcher vor der Kirche Auf- 
stellung nahin und für eine Deputation Einlaß begehrte. Die 
Berathung über den Senatsantrag war gerade geschlossen und es 
sollte die Abstimmung beginnen, als die Deputation gemeldet wurde. 
Die Bürgerschaft beschloß, die bereits eingeleitete Abstimmung nicht 
zu unterbrechen. Noch während derselben ließ die Deputation der 
Einwohner den Wette-Actuar Di'. I. H. Behn bitten, sich zu ihr 
zn begeben. Auf seine an die Bürgerschaft gerichtete Anfrage wurde 
demselben gestattet, sich zu der Deputation hinauszuverfügen, worauf 
die Abstimmung ihren Fortgang nahm. 

Dr. Behn berichtete bei seiner Rückkehr in die Versammlung, 
daß nach Aeußerung der Deputation das Begehren der in größerer 
Anzahl vor der Kirche versammelten, bisher nicht wahlberechtigten 
Personen vorzugsweise auf Annahme des ersten Commissions- 
vorschlages und Beibehaltung des ständischen Princips gerichtet sei, 
und sofortige Mittheilung des Beschlusses der Bürgerschaft in 
der vorliegenden Angelegenheit nach erfolgter Beschlußnahme ge- 
wünscht werde. 

Im Verfolg der Abstimmung wurden die beiden Commissionsvor- 
schläge nebst den dazu gestellten Verbesserungsanträgen verworfen und 
der Senatsantrag mit den in dem Separat-Gutachten des Dr. Thevd. 
Behn gemachten Vorschlägen mit 50 gegen 26 Stimmen angenommen. 
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Mit Genehmigung der Versammlung wurde der Deputation von 
diesem Beschlusse durch den Actuar Dr. Behn Kenntniß gegeben. 

Nun aber zeigte sich s, daß die Anstifter und Leiter der Be- 
wegnng bereits die Gewalt über die von ihnen erregten Gemüther 
verloren hatten. Kaum war der Beschluß der vor der Kirche harrenden 
Menge bekannt geworden, so begann dieselbe ein Bombardement mit 
Steinen gegen dieselbe, durch das die Fenster zerstört und die Thüren 
beschädigt wurden?') Maurer und Zimmerleute bestiegen das Dach 
und begannen es abzudecken und die Dachpfannen hinabzuwerfen. 
Gleichzeitig wurde die Kirche von allen Seiten umzingelt, alle 
Eingänge wurden besetzt, man drang durch die Nebenhäuser und 
bewachte auch die nach hinten zu liegenden Mauern, damit Niemand 
weder von den Mitgliedern noch den Zuhörern entkomme. 

Ein anderer Haufe drang unter Toben und Lärmen in die 
Kirche hinein und verübte dort allerlei Unfug. Sv z. B. ergriff 
Einer der Tumultuanten eine vor dem Wortführer auf dem Tische 
stehende Lampe, erhob dieselbe und warf sie mit solcher Geivalt wieder 
auf den Tisch, daß die Scherben klirrend zu Boden fielen. 

Da unter diesen Umständen die fernere ungestörte Berathung 
und Beschlußnahine der Bürgerschaft nicht gesichert erschien, wurde 
auf dessalls gestellten Antrag, nach Beschluß der Versammlung, die 
Sitzung durch den Wortführer aufgehoben. Indessen wurde den 
Mitgliedern der Bürgerschaft das Verlassen des Versammlungslokals 
verwahrt. Länger als fünf Stunden blieben dieselben in der Gewalt 
einer tobenden Menge, welche mit wüstem Geschrei die Abänderung 
des gefaßten Beschlusses verlangte und erklärte: nicht eher vom 
Platze weichen zu wollen, als bis ihnen „ihr Recht" geworden und 
die „freie Ständewahl" zum Beschluß erhoben fei.72) Einzelne 

71) Die Ausbesserung dieser Beschädigungen erforderte demnächst 
einen Kostenaufwand von (£1$ 337 — 404 JC 40 vgl. Prot, 
d. 24. Sitzung des Bürgeransschnsses v. 25. October 1848, 4. 

72) Weite Lüb. Blätter 1848, Nr. 45, S. 370. — Deutsches 
Bürgerblatt 1848, Nr. 2, S. 8. — Hamburger Börsen-Halle 1848, 
Nr. 11 294. — Hamburger Korrespondent 1848, Nr. 241. 
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Mitglieder der Bürgerschaft hatten sogar Mißhandlungen zu erdulden, 
während für andere ihnen bekannte Arbeiter aus ihren Häusern 
Speise und Trank herbeiholten. 

Wie unklar es in den Köpfen des „souveränen Volkes" aussah, 
zeigte sich darin, daß jetzt dasjenige mit Gewalt gefordert wurde, 
wogegen die Einwohner-Versammlung vom 6. August sich aus das 
Lebhafteste erklärt hatte; daß mehrere der eingedrungenen verheiratheten 
Gesellen als Hauptgrund für ihr auf ständische Vertretung gerichtetes 
Verlangen geltend machten, daß die allgemeine und gleiche Wahl- 
berechtigung zur Gewerbefreiheit führen werde;7S) daß endlich 
Jemand, der einen lärmenden Volkshaufen fragten „na Kinner, wat 
wöll't ji denn eegentlich?" zur Antwort erhielt: ,,„wi ivüll'n ’n 
Republik hebben,"" und auf seine Entgegnung: „wi hebbt ja all 
een," zu Horen bekam: „„Denn wüll'n wie noch een hebben."" 

Auf Anordnung des Senats wurde zunächst durch das Bureau 
der Bürgergarde die Zusammenberufung derselben durch mündliche 
Aufforderung veranlaßt. Da indeß nur eine geringe Anzahl von 
Bürgergardisten derselben Folge leistete, so wurde um 0 Uhr General- 
marsch geschlagen. Gegen 10 Uhr waren etwa 50 60 Blaun auf 
dem Versammlungsplatze vor der Börse erschienen, welche nunmehr 
unter Führung des Hauptmanns der 4. Compagnie Grevsmühl nach 
der Katharinenkirche inarschirten, gefolgt von der inzwischen ebenfalls 
zusammengezogenen 2. Compagnie des Bundes-Contingents unter Haupt- 
mann von Bültzingslöwen. Beiden Hauptleuten war von dem Präses 
der Bewaffnungs-Deputation, Senator Dr. Curtius, und dem des 
Militär-Departements, Senator Roeck, der Auftrag ertheilt: zunächst 
die Straße vor der reformirten Kirche zu säubern und abzusperren, sodann 
die Bürgerschaft zu entsetzen. Hauptmanu Schütt von der 3. Compagnie 
blieb mit einigen Bürgergardisten in der Börse zurück, ebenso die 
1. Compagnie des Bundes-Contingents unter Hauptmann Nachtigall 

Die Räumung der Königstraße wurde sofort vollzogen und die- 
selbe bei der Pfaffen- und Glockengießerstraße durch das Contingent, 

73) Nene Lüb. Blätter 1848, Nr. 47, S. 385. — Lüb. An- 
zeigen 1848, Nr. 217, Beilage S. 4. 
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bei der Jakobikirche durch einen Theil der Bürgergarde abgesperrt. 
Diese Absperrung erfolgte aber so mangelhaft und ivurde so wenig 
energisch aufrecht erhalten, daß immer wieder neue Volkshaufen 
durchdrängen. 

Die Versuche, die Thüren der Kirche zu offnen, und die 
Tumultuanten durch gütliches Zureden zum Abzüge zu bewegen, 
blieben ohne Erfolg. Dem Secoude-Lieutenant Dugge von der 
4. Compagnie der Bürgergarde gelang es endlich, mit einigen 
Gardisten durch ein Fenster in die Kirche zu steigen und von 
Innen die Thüre derselben zu öffnen, durch welche dann Haupt- 
mann Grevsmühl mit einigen Gardisten eindrang. Derselbe wurde 
aber sofort von Einem der Tumultuanten durch einen Schlag mit 
einem Steine ins Gesicht so schwer verletzt, daß er sich zurückziehen 
mußte. Da die in der Kirche befindliche Abtheilung der Bürger- 
garde jedoch keine weitere Hülfe von Außen erhielt, so war es ihr 
nicht möglich, die Tumultuanten aus derselben zu vertreiben und 
die Bürgerschaft zu befreien. 

Etwa um 111/a Uhr erschien noch der Hauptmann Schütt mit 
einigen Bürgergardisten, auch die 1. Compagnie des Contingents 
und der Commandeur Major Behrens hatten sich eingefunden. Die 
auf dem Dache der Kirche befindlichen Tumultuanten wurden durch 
Schüsse vertrieben, aber die Mitternacht >var längst vorüber, als es 
endlich den Mitgliedern der Bürgerschaft gelang, theils über die 
Dächer der Nachbarhäuser, theils über die Straße der Gefangen- 
schaft zu entrinnen. 

Daß der Krawall nicht sofort unterdrückt wurde, wurde dem 
Mangel einer energischen Leitung und des gehörigen Zusammen- 
wirkens der militärischen Kräfte, wie dein Mangel an Muth und 
Entschlossenheit bei den Letzteren zugeschrieben. Namentlich verhielt 
sich das Bundes-Contingent unthätig, wie von einer Seite behauptet 
ist:74) „unfreiwillig," wie von anderer: in Folge seiner Weigerung; 
wollten doch Augenzeugen gesehen und gehört haben, daß Leute 

74) Neue Lüb. Blätter 1848, Nr. 45, S. 369. — Lüb. An- 
zeigen 1848, Nr. 214. 
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aus den Volkshaufen sich zwischen die Soldaten gedrängt und ihnen 
zugerufen hätten: „sie würden ihnen wohl Nichts thun." 

Das dadurch hervorgerufene Gefühl der Unsicherheit bewog 
den Senat, noch in der Nacht militärische Hülfe aus Eutin und 
Schwerin zu erbitten. 

Am nächsten Tage erließ7^ er folgende 

Die gesetzliche Ordnung ist am gestrigen Abend in ruchloser 
Weise gestört worden. Eine frevelnde Rotte ist in die Versamm- 
lung der Bürgerschaft gedrungen und hat es versucht, dieselbe zur 
Abänderung eines Beschlusses zu zwingen, durch welchen sie die 
Politische Gleichberechtigung aller Staatsbürger anerkannt hatte. 

Mehrfache Versuche, die Bürgerschaft auf gütlichem Wege von 
dein wider sie verübten Zwange zu.befreien, blieben erfolglos. Der 
Senat fand daher zum Aufgebot der bewaffneten Macht sich ver- 
anlaßt. Erst nach Mitternacht und erst nach Anwendung der 
Feuerwaffe gelang es, die Aufrührer aus dem von ihnen besetzten 
Lokal zu entfernen. 

Gegen die Anstifter und Theilnehmer des Frevels werden die 
Gerichte von Amtswegen verfahren. Einer Wiederholung desselben 
ist der Senat durch jedes gesetzliche Mittel zu begegnen entschlossen. 
Das Ansehen der Gesetze muß schleunigst hergestellt werden. Der 
Senat vertraut dabei auf den kräftigsten Beistand aller Freunde 
der Ordnung. 

Gegeben Lübeck, in der Versammlung des Senates, am 
10. October 1848." 

Am 11. October rückten zwei Compagnien oldenburgische Truppen 
von Eutin ein, welche sofort die meisten Wachen besetzten.7^ 

75) Sammlung der Lübeckischen Verordn, u. Bekanntm. 1848, 
S. 101, Nr. 40. 

78) Außer der südlich von dem Eingänge zum Rathhause in 
einem Vorbau vor deinsclben befindlichen Rathhauswache gab es 
damals noch eine Wache am Ende der Parade bei dem Domkirchhofe, 
und an jedem der vier Thore eine Thorwache. 

Bekanntmachung. 



309 

An demselben Tage beschloß „die Kommittee der Einwohner" 
ihre Auflösung mit der in einer Ansprache „an die neuen Bürger"77) 
gegebenen Begründung: „Der Zweck unseres Zusammentretens, das 
Ziel unserer gemeinsamen Bestrebungen ist erreicht; die Rechte der 
Einwohner sind zur Geltung gebracht, ihre Gleichstellung mit den 
übrigen Staatsbürgern ist zur Wahrheit geivorden, der Grundsatz 
der Gleichheit Aller steht unumstößlich fest." 

Gleichzeitig veröffentlichte der Redacteur Meyer „Andeutungen" 
„zur Beurtheilung der-Vorfälle des 9. October,"7") in denen er 
u. A. behauptete: 

„Die stattgehabten Exzesse sind allerdings das Resultat der 
Agitazion; — aber nicht der Agitazion für das allgemeine und 
gleiche Wahlrecht ... — sondern das Resultat der Agitazion für 
die ständische Wahl, die in den letzten Wochen Tag und Nacht 
thätig gewesen ist, die Einen durch vorgemalte Schreckbilder zu 
ängstigen und aufzubringen, bei Anderen denselben Zweck durch 
andere Mittel zu erreichen. 

In den Einwohner.Versammlungen der letzten Wochen haben 
die Verfechter der ständischen Wahl einen Terrorismus über alle 
Andersdenkenden ausgeübt; jeder Versuch, für das allgemeine und 
gleiche Wahlrecht zu reden, ist durch komplottartigen Lärm und 
Geschrei erstickt worden . . . ." 

Den oldenburger Truppen folgten am 14. October mecklen- 
burger: ein Jäger-Bataillon, zwei Schwadronen Dragoner, zwei 
Kanonen und zwei Haubitzen mit der nöthigen Bedienungsmannschaft, 
die, bei den Bürgern einquartiert, eine große Last waren. Am 
25. October zogen die oldenburger wieder ab, die mecklenburger 
Jäger am 11. December, nachdem am 10. zu ihrem Ersatz zwei 
Compagnien mecklenburger Garde eingetroffen waren. Die Artillerie 
rückte am 21. December wieder ab, die übrigen Truppen erst am 

77) Lübecker Volksfreund 1848, Nr. 20, S. 81. 
78) Lübecker Volksfreund 1848, Nr. 20, S. 81; vgl. auch das. 

Nr. 23, S. 93, und Deutsches Bürgerblatt 1848, Nr. 3, S. 12, 
Lüb. Anzeigen 1848, Nr. 248, S. 8. 
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5. Februar 1849. Unter ihrem Schutze fanden gleich in den ersten 
Tagen zahlreiche Verhaftungen solcher Personen statt, die sich au den 
Tumulten cuii 9. October betheiligt hatten. Zu ihrer Unterbringung 
wurden mit einem Kostenaufivande von St# 2300 (— 2760 JC) 
interimistische Gefängnisse in dem bis dahin zu Turnübungen be- 
nutzten Lokale in dem Bnrgkloster angelegt.") 

Ueberhaupt schien es, als wenn mit großer Energie vorgegangen 
werden solle. 

In seiner Sitzung vom 25. October 1848 stellte der Bürger- 
ausschuß durch seinen Wortführer an die Senats-Commissarien die 
folgende Interpellation?") 

Nach dem beispiellosen Angriffe auf die Freiheit der ver- 
sammelten Bürgerschaft am 9. d. Mts. habe diese erwarten 
dürfen, nicht nur daß gegen die Urheber und Theilnehmer mit 
aller Strenge der Gesetze verfahren und dieses Verfahren thun- 
lichst beschleunigt, sondern auch daß ohne Aufschub im geeigneten 
Wege ermittelt werde, ob und in wie weit die bewaffnete Macht 
ihre Pflichten verletzt habe. Daß eine Pflichtverletzung vorliege, 
sei zweifellos, weil sonst die versammelte Bürgerschaft nicht über 
sechs volle Stunden hätte gefangen gehalten und theilweise beim 
Versuche, sich wegzubegeben, auf das gröblichste mißhandelt 
werden können. Der Bürgerausschuß glaube daher im Sinne 
der Bürgerschaft zu handeln, wenn er von den Sommissarien des 
Senats Auskunft sich erbitte: 

ob und welche Maaßregeln behufs Ermittelung der Schuld 
derjenigen getroffen worden, welche am 9. October d. I. 
ihre Pflichten gegen den Staat verletzt, sei es durch mangel- 
hafte Instructionen, oder durch Nichtbefolgung derselben, 
oder durch Widersetzlichkeit gegen die Befehlshaber, 

und, wenn dergleichen Maaßregeln noch nicht genommen, 
auf unverweilte kräftige Einleitung derselben antrage. 

") Protokoll der 24. Sitzung des Bürgeransschusses am 25. Oc- 
tober 1848, 5. 

«") Das. 25. October 1848, 8. 
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Der erste Senatscommissarius erklärte hierauf: Es sei sofort 
nach den fraglichen Vorgängen der Auftrag zur Einleitung der 
erforderlichen Untersuchung ertheilt. 

Von Seiten des Bürgerausschusses ward sodann die Erwartung 
ausgesprochen, daß diese Untersuchung gleich der anderweitig ein- 
geleiteten möglichst beschleunigt, und daß die Resultate aller Unter- 
suchungen sobald als irgend thunlich zur Oeffentlichkeit gebracht 
werden würden. 

Demnächst haben dann die Senatscommissarien der Bürgerschaft 
in ihrer Versamiuluug vom 20. November 1848 „über die zur 
Untersuchung der Vorgänge vom 9. October v. I. vom Senate 
erlassenen Verfügungen" Mittheilung gemacht?') Ueber den Inhalt 
dieser Mittheilung ist indeß ans dem Protocolle Nichts zu entnehmen. 
Doch muß dieselbe den Wünschen der Bürgerschaft wohl nicht ganz 
entsprochen haben, denn am folgenden Tage beschloß bie)e82) auf 
Antrag von G. H. Voß als Zusatzantrag zu einem Antrage des 
Senates auf Geldbewilligungen für die Kosten der Einquartierung: 

die Gerichte aufzufordern, von den Wählern, Aufwieglern 
und Tumultuanten, und selbst von denen, welche nicht energisch 
eingeschritten, vollständigen Ersatz des durch sie angerichteten 
Schadens zu erwirken. 

Die Untersuchung, welche die. Bewaffnungs-Deputation gegen 
Mitglieder der Bürgergarde, welche nicht erschienen waren oder sich 
Iviedcr entfernt hatten, einleitete, endigte mit einigen Verurtheilungen 
zu geringfügigen Strafen. 

Major Behrens und die Hauptleute Nachtigal und von Bültzings- 
löwen waren durch ein Urtheil des Militärgerichts vom 14. November 
1848 zu ebenfalls nur unerheblichen Strafen verurtheilt, hatten aber 
dagegen Berufung eingelegt. 

Die vom Stadtgerichte gegen die Theilnehmer an dem Tumulte 
geführte Untersuchung aber gestaltete sich sehr umfänglich und zog 
sich durch den ganzen Winter hin. 

81) Prot. d. 6. Bersamml. d. Bürgerschaft am 20. Nov. 1848, 1. 
8*) Protokoll der Sitzung vom 21. November 1848, 1, 10. 
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Inzwischen aber griff allmählich eine mildere Stimmung Platz. 
In der Nersammlung der Bürgerschaft vom <>. März 1849 bean- 
tragten mit zahlreicher Unterstützung83) 

Dr. von Bippen: Die Bürgerschaft Ivolle den Senat ersuchen, 
baldthunlichst, soweit mit höheren Rücksichten vereinbar, in 
Betreff des am 9. October v. Js. wider die Bürgerschaft ver- 
übten Attentates eine möglichst vollständige Amnestie eintreten 
zu lassen; 

E. G. Kulenkamp: Die Bürgerschaft möge den Senat ersuchen, 
Allen denjenigen, welche nach Ausweis der Untersuchungsacten 
bei dem am 9. October v. Js. verübten Frevel als Verführte 
erscheinen, eine Amnestie angedeihen zn lassen. 

Allerdings kanl es an diesem Tage zu keinem bestimmten 
Beschlusse über diese Angelegenheit, da im Laufe der Berathung 
beide Antragsteller ihre Anträge zurückzogen. Doch beantragte 
bereits in der Versammlung der Bürgerschaft vom 18. April 1849 
Fr. Boldemann:8ft 

Die Bürgerschaft wolle für die Niederschlagung aller durch 
das Attentat vom 9. October v. Jahres und dessen Folgen 
veranlaßten und noch obschwebenden Untersuchungen bei dem 
Senate sich verwenden. 

Der Antrag wurde an den Bürgerausschuß verwiesen, welcher 
in seiner Sitzung vom 19. April sich mit 12 Stimmen gegen 11 
dagegen aussprach. 8ft 

Diescu Beschluß verlas in der Sitzung der Bürgerschaft vom 
20. April der Wortführer 8ft und fügte die Mittheilung hinzu: 

daß so eben vor der Sitzung von Seiten des Major Behrens 
Namens seiner und der Hauptlcute Nachtigal und von Bültzings- 
löwen ihm die Erklärung zugegangen sei, daß sie, die vom 

8S) Protokoll der Bürgerschaft vom 6. März 1849 (1849 Nr. 2). 
8ft Protokoll der Bürgerschaft 1849, Nr. 5 (1) v. 18. April 

1849, II i. A. 
8ft Prot. d. Bürgcrausschusses 1849, Nr. 15 v. 19. April 1849. 
8ft Protokoll der Bürgerschaft 1849, Nr. 5 (3) v. 20. April 

1849, I, II. 
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Militärgericht in Folge der Vorgänge vom 9. October ver- 
urtheilt worden, falls die Niederschlagung der Untersuchung 
auch ans sie ausgedehnt werden sollte, davon keinen Gebrauch 
zu machen gesonnen seien. 

Die Bürgerschaft beschloß sodann auf den Vorschlag von 
Dr. Newman und Dr. Dettmer mit 45 gegen 33 Stimmen über 
den — vom Antragsteller zwar im Laufe der Berathung zurück- 
gezogenen, aber von Stechenbauer wieder aufgenommenen — Antrag 
zur Tagesordnung überzugehen, da sie keine besondere Veranlassung 
finde, in dieser Angelegenheit, welche überdies zum ausschließlichen 
Wirkungskreise des Senates gehöre, bestimmte Anträge an den 
Senat zu richten. 

Diesem Winke folgend verfügte der Senat, nachdem inzwischen 
die Voruntersuchung geschlossen war, durch Dekret vom 12. Mai 
1849 die Niederschlagung des Verfahrens/7) sodaß sämmtliche in 
Untersuchung gezogene Personen mit Ausnahme eines Arbeiters, 
der sich im Gefängnisse erhängt hatte/") — straffrei ausgingen. 

Durch ein ferneres Dekret vom 19. Mai wurde dem Major 
Behrens und den Hauptleuten Nachtigal und von Bültzingslöwen 
noch besonders eröffnet, daß das gegen sie am 14. November 1848 
ergangene Erkenntniß des Militärgerichts aufgehoben und die dagegen 
von ihnen eingelegte und verfolgte Berufung erledigt sei. 

87) Nene Lüb. Blätter 1849, Nr. 20, S. 159. 
Neue Lüb. Blätter 1850, Nr. 51, S. 418, unten 1). 

gtlchr. d. B. s. L. ®. VIII, 2. 21 
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X. 

Christian IV. von Dänemark 
und sein Verhältniß zu den niederdeutschen Städten 

bis zum Jahre 1618?) 
Bon Dr. Vinzenz Schweitzer. 

Wie Frage nach dem Verhältniß Christians IV. von Dänemark zu 
den niederdeutschen Städten führt uns in eine Zeit, da die Kvnigs- 
macht im Steigen begriffen die Schranken durchbrach, welche die 
ständischen Institutionen des Mittelalters ihr entgegenstellten. Die 
Verfassungen, in denen die Völker sieh bisher bewegt, waren theils 
abgelebt, theils schwankend. An die Stelle des losen, mittelalter- 
lichen Staatenbaues trat vielfaeh der streng einheitliche der neuen 
Zeit. Der vorherrschende Zug der Entwickelung ging jetzt dahin, 
politische Macht und wirthschaftliches Gedeihen unter die Obhut 
der mächtigeren Territvrialherrn zu stellen: so konnte es nicht anders 
sein, als daß diejenigen Stände, deren Gebiete zu klein waren, 
um ein selbstständiges Leben in sich zu fassen und zu schützen, in 
Nachtheil geriethen; sie mußten wirthschastlich verkümmern und 
Politisch entkräftet werden. Nur eine Gruppe unter ihnen gab es, 
welche diesem Geschick einen kräftigen Widerstand entgegensetzen 

*) Für diese Darstellung wurde an archivalischem Material 
benutzt: Die voll. X—XIII der Acta Danica aus dem Lübecker 
Staatsarchiv; drei Konvolute des Braunschweiger Stadtarchivs und 
einige Akten des Hamburger Stadtarchivs. Den Vorständen der be- 
treffenden Archive, besonders Herrn Staatsarchivar Professor I)r. Hasse 
in Lübeck und Herrn Professor l)r. Schäfer in Heidelberg, der den 
Verfasser zu dieser Arbeit ermunterte, sei auch an dieser Stelle der 
herzlichste Dank ausgesprochen. 
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konnte: die deutschen Reichsstädte. Gab es eine Zeit, wo man 
sich fragen konnte, wem die Macht zufallen werde, den Städten 
oder den Fürsten, so war jetzt die Entscheidung zu Gunsten der 
letzteren ausgefallen. Die alten Bereinigungen, durch welche die 
Städte einst mächtig geherrscht, konnten sich gegen diesen Zug der 
Entwickelung nicht behaupten. Selbst der größte Berband, die 
Hansa, einst Herrscherin in den nordischen Landen, war nicht 
mehr im Stande, der Macht der gewaltig aufstrebenden nordischen 
Monarchieen die Waage zu halten und das bedeutete ihren 
Untergang. 

Die Bedeutung der Hansa steigt und sinkt mit ihrer Stellung 
in den skandinavischen Reichen. Ihre Blüthezeit begann mit dem 
Tage, da ihre Banner auf den Zinnen von Helsingborg flatterten 
und sie sank in Bedeutungslosigkeit zurück, als die hansische Flotte 
im Spätsommer 1535 erfolglos zurückkehrte, nachdem sie weder 
Kopenhagen noch Malmö hatte Hilfe bringen können.*) 

Richt ein wirthschastliches Unterliegen war das Sinken der 
hansischen Macht; diese ist gestürzt worden durch dasselbe Mittel, 
durch welches sie groß geworden, durch politische Ueberlegenheit. 
So lange der Norden in Streit und Hader lag, theils herrschen 
wollte, theils gegen die Herrschaft sich auflehnte, legten die Hanse- 
städte das entscheidende Gewicht in die Waagschale der streitenden 
Kräfte: aber einmal national abgeschlossen und im Innern gestärkt, 
war jede der beiden Mächte stark genug, um sich dem Einflüsse der 
hansischen Macht zu entziehen. Vor allem war die Herrschaft über 
den Sund, dieses Durchgangsthor für den ganzen Seeverkehr 
zwischen Ost und West, der Gradmesser der hansischen Vormachts- 
stellung. Konnte dieser nicht mehr behauptet werden, so mußte der 
Zusammenbruch der hansischen Uebermacht im Norden erfolgen. 
Konnte der Sund den Niederländern nicht gesperrt werden, so war 
das Handelsmonopol der Hansa im Norden vernichtet. 

ch Vgl. hiezu Schäfer: Tic Hansa und ihre Handelspolitik, 
1885; Dahlmann-Schäfer, Geschichte Dänemarks, Band IV (1893). 

21* 
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Man wollte die verhaßten Holländer verdrängen, aber es 
gelang nicht. Man wollte den Sund unter städtische Herrschaft 
bringen: das kühne Wagniß scheiterte. 

Die nordischen Reiche, vor allein Dänemark, suchten sich von 
dem kommerziellen Uebergewicht der Hansen zu befreien. Das 
mußten die niederdeutschen Städte nur zu bald fühlen und vor 
allem die Königin des Meeres, Lübeck: Die uralten Privilegien 
wurden von den Herrschern nicht mehr beachtet. Das führte unter 
Christian III. und Friedrich II. zu einer Reihe von Differenzen, 
die dann zu Odense (1560 Juli 25) ausgeglichen wurden. Es ivar 
für die Hansen ein wichtiger Tag: ihre alten Vorrechte wurden von 
Friedrich II. bestätigt, bestätigt allerdings mit der wenig erfreulichen 
Klausel: unbeschadet aller seiner Hoheitsrechte und Rcgalgerechtig- 
keiten und der seiner Nachkommen. Aufs neue wurde anerkannt die 
Sundzollfreiheit für die wendischen Städte; ermäßigt wurde für sie 
der schonensche Ruderzoll; ausgedehnt wurde für alle Hansen die 
Zeit der Handlung in Bergen: auch den Winter über dürfen sie 
sich in Bergen aufhalten; den Nichthansen war der Aufenthalt 
daselbst nur vom 3. Mai bis 14. September erlaubt. Der 
Fortbestand der Kompagnieen der Kaufleute auf Schonen, in 
Falsterbo, Malmö, Landskrona und Mad wurde garantirt; der 
Erbpfennig für die in Schonen und Falsterbo verstorbenen Kauf- 
leute nicht verlangt. 

Freilich mußten sich die Städte manche Beschränkungen gefallen 
lassen, z. B. bezüglich der Gerichtsbarkeit derer vom Kontor in 
Bergen. Die Streitigkeiten aber waren zum größten Theil aus- 
getragen, es war jetzt wieder ein modrm vivendi hergestellt. 

Doch bald hatte Lübeck wieder zu klagen: trotzdem es im 
nordischen siebenjährigen Kriege an der Seite der Dänen focht, 
ivurde ihm der Lastzoll auferlegt und erst nach vielen Bitten 
ivieder ermäßigt. So mußte man es fühlen, daß das dominium 
Baltici maris an die nordischen Mächte übergegangen war. 

Die Städte konnten den aufstrebenden Reichen des Nordens 
und Ostens das Gegengewicht nicht mehr halten. Einst waren ihre 
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Koggen stolz durch die Meere gezogen, überall war der hansische 
Kaufmann mit Freuden aufgenommen, der Name der Hansa ivar 
gefürchtet von Königen und Fürsten, jetzt fuhren ihre Schiffe zagend 
durch die See, man war der Hansen überdrüssig und die fürstlichen 
Machthaber bedrückten den Kaufmann, wo sie konnten. Die Russen 
hatten schon 1494 das Kontor zu Novgorod geschlossen und drüben 
über dem Ärmelkanal machte man erfolgreiche Anstrengungen, sich 
vom hansischen Zwischenhandel frei zu machen. 

„Zu aller trostlosen Gefährdung" der Städte „durch aus- 
ländische Potentaten" kain noch, daß inzwischen bei den Städten 
selbst die innere Zerrissenheit und die gegenseitige Eifersucht sich 
fortwährend steigerte; in kleinlichem Krämergeist schlossen sich die 
Bundesglieder gegen einander ab, suchten allen Verkehr unter sich 
durch Stapelzwang und Niederlassungsrechte zu hemmen. 3) Eine 
gedeihliche, einträchtige Berathung war nicht zu Stande zu bringen. 
Man hatte zwar versucht, das Gemeinwesen durch eine engere 
Konförderation fester zu schließen, allein man kam zu keinem Be- 
schluß hierüber. Bei einem solchen Mangel an Einigkeit war eine 
Vertretung der Sache des hansischen Handels gegenüber den großen 
Mächten ausgeschlossen. 

Ueberall suchte man sich frei zu machen von dem kommerziellen 
Uebergewicht der Städte von England bis Rußland. Nur im 
dänischen Reiche hatten sie noch nicht allen Einstuß verloren, als 
König Friedrich II. starb. Diesen vollends zu brechen, die dänischen 
Lande von der Bevormundung der Städte gänzlich zu befreien, war 
das Ziel Christians IV.4) 

3) Sartorius, G., Geschichte des hanseatischen Bundes, 1808, 
IH, S. 530, Anm. Schmollcr, G., Zur Geschichte der national- 
ökonomischen Ansichten in Deutschland während der Rcformationsperiodc 
in der Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. 16, 461. 

4) In der folgenden Darstellung ist bei der Datirnng, wo nicht 
anders bemerkt, der alte Kalender angewandt. 
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Erstes Kapitel. 
Christians IV. Verhältniß zu den niederdeutschen Städten 

bis zum Jahre 1605. 
Gesandte Lübecks während der Minderjährigkeit des Königs in Dänemark. — 

Krönung Christians IV. — Charakteristik. — Bitte der Städte um 
Bestätigung der Privilegieen (1598). — Besichtigung der Privilegieen 
durch dänische Bevollmächtigte in Lübeck (1600). — Bermittelung des 
Königs zwischen den Städten und Schweden. — Holmer Hochgrcvcn 
wegen Strandgüter in Dänemark. — Verhalten der Lübecker gegenüber 
der Bitte des Königs um einige Geschützstücke. — Verordnungen des 
Königs in Bergen. — Brambach in Kolding (1604 Januar 18). — 
Gesandtschaften der Lübecker an den König (Mai und November 1604). 
— Verbot der Jslandsfahrt. — Hamburger Huldigung. 

Am 4. April 1588 war König Friedrich II. zu Antvorskov 
gestorben. Sein ältester Sohn Christian halte noch nicht das elfte 
Jahr zurückgelegt und es bedurfte deshalb für ihn einer vormund- 
schaftlichen Regierung. Die Königinivittwe Sophia wollte diese für 
sich beanspruchen, allein die Reichsräthe gingen nicht auf ihr Ver- 
langen ein, sondern bestellten vier aus ihrer Mitte, Niels Knas, 
Peter Munk, Georg Rosenkranz und Christof Balkendorf; diese 
sollten das Reich während der Minderjährigkeit des Königs leiten 
und alle Regierungsgeschäfte übernehmen. 

Als die niederdeutschen Städte von dem Thronwechsel in 
Dänemark Kunde bekamen, versammelten sie sich in den Mauern 
Lübecks (8. August), um zu berathen, >vie man sich dazu stellen 
solle.5) Man beschloß, eine Gesandtschaft nach Dänemark zu 
schicken, ivelche dem Thronerben gratnliren, zugleich über Ver- 
letzung des Odenseschen Vertrags Beschwerde führen und um Ab- 
schaffung des Lastzolls im Sunde bitten sollte. Den Gesandten, 
die sich in den ersten Tagen des Oktobers in Kopenhagen cin- 
gefundcn hatten, ließ der Regierungsrath, ivie die vormundschaftliche 
Regierung genannt wurde, durch den Kanzler erklären (10. Oktober 
1588), daß ihr Anbringen dem ganzen Reichsrath vorgelegt 

5) Köhlersche Sammlung bei I. P. Willebrandt: Hansische 
Chronik (1748) S. 275. 
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'E'den müsse.6) Es war nicht zu verwundern, daß man ihnen 
nicht iveiter entgegenkam: war doch unter den Mitgliedern des 
Regierungsrathes ein Mann, der als grimmer Feind der Hansa 
bekannt war: Christof Balkendorf. Doch wurde, wie der Kanzler 
versprochen hatte, auf dem Herrentag des folgenden Jahres über 
die Klagen und Bitten der wendischen Städte, von denen sich 
wiederum Gesandte eingefunden hatten, berathen und ihren Ge- 
sandten ein Bescheid gegeben. Da sie dieser aber nicht befriedigte, 
suchten sie durch eine Replik an den Herrentag eine bessere Antwort 
zu erwirken: allein es erfolgte ein ausweichender Bescheid: wegen 
des Lastzolls könne man keine bestimmte Erklärung abgeben, da 
nicht alle Reichsräthe beisammen seien; solche wichtige Angelegen- 
heiten könne man nicht ohne die andern Reichsräthe abmachen, 
zumal nicht während der Minderjährigkeit des Königs?) So hatten 
sie auch diesmal nichts erreichen können. Erst im nächsten Jahre 
wurde den Lübeckern auf deren inständige Bitten hin der Lastzoll 
im Sunde erlassen.6) Diese Vergünstigung wurde von den Lübeckern 
ausgiebig benutzt; es fuhren nun jährlich gegen 80—150 lübeckische 
schiffe durch den Sund nach Spanien und nach Italien?) 

6) K. Ersleo, Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og 
Staendermodernes Historie i Kristian IVs Tid, I (1883—1885) 
S. 32. Slange - Schlegel, I. H., Geschichte Christians IV., I 
(1757) S. 84, nennt unter den wendischen Städten an Stelle Hain- 
bnrgs und Lüneburgs Greifswald und Danzig. Norske Rigs- 
registranter lll (1865) S. 14 an Niels Bild 1588 Oktober 7. 
Siehe auch „Gründtliche Verantwortung und nothwendiger berichtt 
eines erbarn raths der stadt Lübeck ans die fünf Vermeinte beschnldi- 
gungspunct so Von der Kon. Maytt. zu Dennemarcken etc. Herrn 
reichsräthen ihren abgesantcn zu Kopenhagen sein Vorgehalten worden." 
Aet. Dan. XII, 73. In dieser „Gründtliche Verantloortnng" wird 
das Verhalten Lübecks znin König von Beginn seiner Regierung an 
bis znin Jahre 1615 dargelegt und gerechtfertigt; der Schrift »ach 
stammt sie von dem berühmten lübeckischen Staatsmann Brotes. 

7) K. Ersleo, Aktstykker I, 33. 
®) Slange-Schlegel, Gesch. Christians IV., I, 85. Willebrandt- 

Köhlersche Sammlung, S. 275. Gallois, Hambnraische Chronik 
1870, II, 1136. 

6) Sartorius, Geschichte des Hanseatischen Bundes III, 114. 
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Die Städte hatten aber immer wieder über Beschränkungen 
des Handels zu klagen. Die Stralsunder beschwerten sich, das; die 
Stadt Kopenhagen ihnen mehrere Fischplätze bei Dragör entzogen 
habe; aber sie wurden mit ihrer Klage abgewiesen. Um diesen 
Bedrückungen ein Ende zu machen, suchte man die Bestätigung der 
Privilegien zu erlangen. Man verhandelte 1595 ans einem wen- 
dischen Städtetage über die Abschickung einer Gesandtschaft nach 
Dänemark, welche um Konfirmation der Privilegien nachsuchen 
sollte.") Als aber die Nachricht kam, daß der junge König in; 
nächsten Jahre für mündig erklärt und gekrönt werden solle, kam 
man davon ab. 

Am 29. August 1596 wurde Christian IV. gekrönt; eine 
Anzahl fremder Fürsten war zu diesem feierlichen Akte geladen 
worden: allen voran das Haus Brandenburg, aus dem der König 
seine Gemahlin gewählt hatte, dann das Haus Lüneburg;") 
ein Fürst von Anhalt war erschienen; selbst ein bairischer Prinz, 
Wolfgang Wilhelm, der Sohn des Herzog Philipp von Neuburg, 
war bei dem Feste anwesend.1 ft. Auch drei von den Städten waren 
zu dem Krönungsfeste eingeladen worden und sie ließen es sich 
nicht nehmen, zu erscheinen; nicht bloß drei, sondern fünf Städte 
(Lübeck, Hamburg, Danzig, Rostock, Stralsund) hatten Gesandte 
geschickt.'3) In der Audienz, welche sie einige Tage nach der 
Krönung hatten, überreichten sie dem Könige Geschenke, welche 

10) Hamburg an Lübeck, 1597 März 7, Act. Dan. X, 56. 
") Rehtmeier, Philipp Julius: Braunschweig - Lüneburgischc 

Chronika (1722) S. 1165. Slange-Schlegel I, 202 f. 
'ft Abhandlungen der bairischen Akademie der Wissenschaften, 

Historische Klasse Bd. XIV (1879) Abth. III, S. 56 Anm. C. 
13) Von Lübeck wurden abgeschickt: Arend Bonnus, Bnrger- 

nicister; der Syndikus Laurentius Finckelthaus und der Rathsherr 
Thomas von Wickede (Becker, Joh. Rudolph, Umständliche Geschichte 
der freien Stadt Lübeck, II (1784) S. 338); von Hamburg: der 
Bürgermeister Joachim Beckendorf, der Syndikus Wilhelm Möller und 
der Rathsherr Hieronymus Vogler (Mittheilungen des Vereins für 
Hamburgische Geschichte, II, 44). 
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derselbe huldvollst entgegennahm; diese sollten den König geneigter 
machen, die Privilegien der Städte zu bestätigen; Rostock hatte 
noch ein Empfehlungsschreiben seines Fürsten, des Herzogs Ulrich, 
mitgebracht. Allein die Städte wurden aus eine geeignetere Zeit 
vertröstet.") 

Jetzt hatte also der junge König selbst die Zügel der Regierung 
ergriffen. Er entwickelte jene seltenen Eigenschaften, die ihm einen 
der ersten Plätze unter den Herrschern des oldenbnrgischen Hauses 
angewiesen haben: mit unermüdlicher Thätigkeit und reger Sorge 
für das Wohl seiner Unterthanen verband er einen hochstrebenden 
kühnen Sinn; er war lebhafter Natur, ganz erfüllt von dem, was 
er eben trieb, leicht von großen Hoffnungen vorivärts getragen, um 
dann doch mehr als einmal die bittersten Täuschungen zu erfahren. 
Immer sann er ans Mittel, seine Pläne der Verwirklichung nahe 
zu bringen; er scheute dabei keine List und sparte kein Geld, das 
er reichlich besaß; eifersüchtig wachte er über seine königliche Würde 
gegenüber den kleinen Hnndelsrepnbliken.") Unwillig trug er den 
Einfluß der Hansen in seinem Reich und gab dieser Gesinnung schon 
in den ersten Jahren seiner Regierung Ausdruck. 

Es war in der nächst folgenden Zeit der Städte ganzes 
Streben darauf gerichtet, ihre alten Vorrechte von König anerkannt 
zu sehen. Daher hielten es die im Jahre 1597 (November) ver- 
sammelten wendischen Städte für nothwendig, auf nächste Trinitatis 
einen Hansetag auszuschreiben,16) damit man über die Abschickung 
von Gesandten nach Dänemark und Rußland berathen könnte. 
Darauf fand sich eine stattliche Anzahl der „Mitverwandten" in den 

") Slange-Schlegel I, 203, Anm. 135; Erslev, Aktstykker I, 81. 
’ft) Christian von Bellins Bericht über seine Sendung an 

Christian IV. bei Schybergson, M. G. Underhandlingarna ernt cn 
evangelisk allians ären 1624—1625, S. 10, Anm. 10. 

'") Rezeß doininica prima adventus (November 27): Hansische 
Geschichtsqnellen, Band VII, S. XXIV; vgl. Fahne, A., Chronik 
Gotthards von Höveln (3. Bd. der Geschichte der Freiherrn von 
Höveln 1856) S. 70—74. 
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Mauern der Direktorialstadt zusammen: Bremen/7) Rostock, Stral- 
sund/") Wismar, Braunschweig, Stettin, Osnabrück, Hamburg, 
Lüneburg hatten ihre Abgeordneten hieher geschickt, ja von Köln 
und Münster") waren Gesandte erschienen. Das Resultat der 
Berathungen, die vom 11. Juni bis 3. August gedauert hatten, 
war, daß man die Abschickung einer Gesandtschaft nach Dänemark 
beschloß. Diese sollte beim König um Konfirmation der Privilegien 
bitten. Der König, den man schon hierüber befragt hatte/") hatte 
sich wohlwollend erklärt und die Gesandten aus den 23. September 
nach Kopenhagen beschieden. Die Gesandtschaft sollten Lübeck, Ham- 
burg, Rostock und Stralsund übernehmen/*) 

Der Auftrag der Gesandten ging dahin: sie sollten zuerst auf 
den Odeuseschen Vertrag hinweisen, der ein „contractus ultro 
citroque obligatorius sei, ad cujus observationem etiam suc- 
cessores tenentur." Nach diesem Vertrag, mit dem am gleichen 
Tage die Privilegien konfirmirt worden seien, müssen sich König 
und Städte richten. Sie zweifeln nicht daran, daß der König an 
diesem Vertrage und an der Bestätigung der Privilegien fest- 
halten werde. Wenn er aber die Bestätigung derselben verweigern 
ivollk, mit dem Hinweis darauf, daß die Städte dem Reiche Däne- 
mark in seinen schweren Kämpfen nicht beigestanden und seinen 
Unterthanen „viel Widriges erzeigt" haben, so sollen die Gesandten 

17) Abgesandte Bremens waren: Bürgermeister Heinrich Zobel, 
Dr. Schaffenrath und ein jüngerer Rathsherr (Hansische Geschichts- 
blätter 1886, S. 64). 

18) Unter den Abgesandten Stralsunds war der Syndikus Domann, 
der zum erstenmal au einem Hansetage theilnahm (Z. f. L. G. l l, 466). 

'") Münster schickte seine beiden Syndici Heinrich Mitfeld und 
Heinrich Frei (Hans. Geschichtsbl. 187!», S. 64). 

2<7) Die Hansestädte an Christian IV., 1598 August 3, Act. 
Dan. X, 57. 

21) Vgl. hierüber Fahne, Chronik des Höveln a. a. O. S. 75; 
Höveln spricht von einem Geleit, welches der König acht Tage vorher 
den Städten gegeben habe (S. 75). Bon einer Gesandtschaft des 
Jahres 1598 iveiß Stange-Schlegel, Gesch. Christians IV., nichts; 
auch Becker crivähnt diese Gesandtschaft nicht. Sartorius, Gesch. des 
Hans. Bundes, hat nur eine kurze Notiz darüber III, 115. 
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bie Städte zum Besten entschuldigen und den König bitten, für 
diesesnial die Bestätigung zu geben. Ueber die Beschwerden könne 
man ja an einem besonderen Tage „in nachbarlicher Unterredung" 
verhandeln.^) 

Mit solcher Instruktion versehen, reisten die Gesandten Mitte 
Lepteniber nach Kopenhagen ab. Die Lübischen mußten infolge 
des „abscheulichen Unwetters" in Heiligenhasen vom 15.—21. Sep- 
tember liegen bleiben und kamen so um einen Tag später in 
Kopenhagen an; die Hamburger waren schon daselbst, die Stral- 
sunder hatten sie in Kiöge getrosten und die Rostocker trafen erst 
am folgenden Tage (25. September) ein. Als die Gesandten 
Lübecks, Hamburgs und Stralsunds beiin Kanzler Friis sich an- 
melden ließen, theilte dieser ihnen mit, daß der König in eigener 
Person den Gesandten Audienz geben wolle, deshalb sollten sie sich 
noch einige Tage gedulden. Am 30. September kam der König 
von Friedrichsbnrg nach Kopenhagen und am andern Tage erhielten 
die Gesandten Audienz. Umgeben von den vornehmsten Reichs- 
räthen, einigen Adeligen und zahlreichen Hosbeamten hörte derselbe 
die Werbung der Gesandten huldvoll an und zum Zeichen seines 
Wohlwollens lud er sie zur Frühmahlzeit ein.") 

Am andern Tage ließ er ihnen durch Jonas Karisius und 
Kalixtus Schein melden, daß er zur weiteren Unterhandlung mit 
ihnen einige Reichsräthe bestimmt habe. Es waren dies Christof 
Balkendorf, Christian Friis, Kanzler des Königs, Axel Gulden- 
stern, früher Statthalter in Norwegen, und Heinrich Ramel, ein 
Mecklenburger.^4) Zugleich ließen die beiden Abgesandten der 

^ Instruktion für die Gesandten, .4et. Dan. X, 57 und ?ais 
instructionis a. a. O. (Nebeninstruktion, welche die Gesandten für ihre 
Person bekamen, während die Hauptinstruktion unter Umständen dem 
König übergeben werden mußte). 

2!) Kurtzer Extrakt ans der Dennemarckischen Relation, Act. 
Dan. X, 57. 

24) Tie Namen sind genannt in: Kurtzer Extrakt aus der Denne- 
marckischcn Relation a. a. O., und bei ErSlev, Aktstykker I, 100. 
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Reichsräthe sich mit den städtischen Abgeordneten in ein Gespräch 
ein und erklärten diesen, daß die Reichsräthe mit ihnen nur dann 
verhandeln können, wenn die Abgesandten die Namen der Hanse- 
städte und Spezialvollmachten von denselben vorzeigen und die 
Privilegien, welche sie bestätigt haben wollen, vorlegem Die 
Städtischen erklärten, die Städte würden bekannt sein, man suche 
ja im Namen des ganzen corporis Hanseatici um die Bestätigung 
der Privilegien nach; deshalb sei es unuöthig, Spezialvollmachten 
vorzulegen, ihr Kreditiv haben sie dem König bei ihrer Audienz 
übergeben. Die Privilegien haben sie nicht bei der Hand, aber sie 
seien den Reichsräthen wohl bekannt, da sie ja größtentheils dem 
Odenseschen Vertrag einverleibt seien. Als die Abgesandten der 
Reichsräthe erwiderten, der König habe gehört, daß einige Städte 
von der Hansa sich getrennt haben, zogen die städtischen Gesandten 
dies in Abrede.25) Am 5. Oktober erklärten die beiden Schumacher 
und Jonas Karisius, daß die Reichsräthe die Erklärung und Wer- 
bung fleißig erwogen haben, aber sie verlangen Spezialvollmachten 
und Vorlegung der Privilegien; denn auch der Odensesche Vertrag 
beruhe auf Privilegien: wenn sie die Privilegien in vcris et 
authenticis copiis vorlegen, so werden die Reichsräthe sich resol- 
viren. Die städtischen Gesandten sollen jetzt doch nachgeben, sonst 
könnte bei der mündlichen Unterhandlung eine wenig erfreuliche 
Resolution erfolgen. Diese drückten ihr Befremden darüber aus 
und brachten ihre Bedenken zu Papier. Nachdem die Reichsräthe 
hierauf ablehnend geantwortet und die Gesandten wieder replizirt 
hatten, luden Dr. Weber und Kalixtus Schein die städtischen Ge 
sandten auf Befehl der Reichsräthe zu einer mündlichen Verhandlung 

25) In dem Schreiben der lübeckischen Gesandten an den Rath 
ist nur von einem einmaligen Besuch der Gesandten der Reichsräthe 
die Rede (5. Oktober 1598, Act. Dan. X, 57). Der Verfasser 
folgt hier dem Extractus relationis, der genau zwischen zwei Be- 
suchen unterscheidet; das einemal nennt er Karisius und Schein, 
das zweitemal Karisius und Schumacher als Abgeordnete der 
Reichsräthe. 
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ein. Diese fand statt auf dem Schlosse in der Rathsstube.26) Die 
Reichsräthe bestanden auf ihren früheren Forderungen und machten 
von deren Erfüllung die Bestätigung des Odensescheu Bertrages 
abhängig: denn dieser selbst beruhe eben auf andern Privilegien 
und diese solle mau vorlegen; zudem fünden sich in dem Vertrag 
verschiedene Mängel, welche vorher beseitigt werden müßten. Sie 
ließen nun ein „Verzeichniß etlicher Punkte und Artikel des 
Odensescheu Vertrages" vorlesen:^) darin war die Forderung aus- 
gesprochen, daß für alle Bestimmungen der „Norwegischen Sachen" 
im Odeuseschen Vertrag die Privilegien in originali vorgelegt 
werden sollen: wegen ihrer Behauptung, daß die von Bergen nicht 
nach Norden fahren dürfen, sei im Odeuseschen Vertrag bestimmt 
worden, die Städte sollen die Sache gerichtlich behandeln lassen, 
was bis jetzt noch nicht geschehen sei; sie sollen sich er- 
klären, ob sie es jemals thun wollen. Sodann wurden ihnen 
Schreiben gezeigt, in welchen sich dänische Unterthanen, so die Ein- 
wohner von Aalborg, Bergen und anderen Städten, über Lübecker 
und andere von der Hansa beschwert hatten. Nachdem die Ge- 
sandten sich über diese Punkte schriftlich erklärt hatten (11. Oktober 
1598), wurde ihnen durch Heinrich Ramel der Königliche Bescheid 
zugestellt: der König bedaure, daß diese Handlung sich zerschlagen, 
aber daraus folge nicht, daß er ihnen nicht günstig gesinnt sei; er 
bestehe nur deshalb auf seinen Forderungen, damit vor der Be- 
stätigung alle Mißhelligkeiten und Irrungen beseitigt werden. Die 
Gesandten baten hierauf um eine kurze Erklärung des Bescheides, 
welche ihnen auch am 14. Oktober übersandt wurde: der König 
begnüge sich, so hieß es darin, mit Transsumpten der Urkunden, 

26) Ueber die Raadstue als Versammlungslokal des Reichsraths 
vgl. Erslev, Aktstykker in der Abhandlung über den Reichsrath 
III, 5,74 ff. oub n. 14. 

") Vertzeichnuß ettlicher Puncten des Odensehischeu recesses so 
der Herrn konigl. commissarien beduncken nach in acht genommen und 
determinirt werden müssen, ehe dan man zur Handlung der confir- 
mation halber schreiten kan. (Ohne Datum, gehört aber nach dem 
Obigen zum 10. Oktober 1598, Act. Dan. X, 57.) 
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welche er dann durch einen Bevollmächtigten mit den Originalen 
in Lübeck vergleichen lassen roolle?8) Den Stralsundern,2") welche 
um Befreiung vom Sundzoll nachgesucht hatten, wurde bedeutet, 
daß der König dies nicht bewilligen könne. 

So mußten die Gesandten unverrichteter Sache nach Hause 
zurückkehren. Nicht der Hanse als solcher, nur den einzelnen 
Städten wollte der junge König die Privilegien bestätigen: ja nicht 
einmal die Abmachung des Odenseschen Bertrages wollte er als 
noch verbindlich anerkennen. Es zeigte sich jetzt klar, daß die 
Hansa im Norden jetzt nur mehr geduldet werden sollte, da, wo 
einst Könige von ihrer Gnade gelebt hatten. 

Der König hatte in seinem Bescheide an die Gesandten be- 
merkt, seine Forderungen sollen von allen Städten berathen werden. 
Aber da eine Berufung des gesammten hansischen „corpus" zu viel 
Zeit in Anspruch genommen hätte, wurden nur die wendischen 
Städte zusammenberufen?") Der Beschluß des Städtetages wurde 
den übrigen nicht anwesenden Städten mitgetheilt. Allein die Er- 
klärungen der Städte hierauf ließen lange auf sich warten, weshalb 
sie von Lübeck daran gemahnt werden mußten?') Aus der Saum- 

28) Erslev, Aktstykker, I, 100. Worin die Erklärung der 
Königlichen Räthe vom 14. Oktober bestanden, steht nicht im Extractus, 
dagegen bei Erslev a. a. O., wie auch die Nachricht über Stralsund. 
Vergleiche auch Fahne, Chronik des Gotthard von Hobeln, S. 75. 

2") Erslev, Aktstykker, I, 100. 
"") Anwesend waren Rostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg und 

Danzig, 5.—19. Juli 1599 (Haus. Geschichtsquellen VII, 4 n. 4). 
Fahne, Hövelns Chronik S. 80, sagt, auf 3. Juli sei ein Hansetag 
festgesetzt gewesen, was aber nach dem Vorigen unrichtig ist; vgl. auch 
Gallois, Hamburgische Chronik, II, 1193; Köhlersche Sammlung bei 
Willebrandt, a. a. O. ��S. 288, spricht von einem Wendischen Städtetag, 
der ans Visitationis Mariae (2. Juli) berufen worden sei, zu dem 
auch die von Danzig erschienen seien und endlich am 16. Juli nach 
vielem Bitten auch die Hamburger. 

"') Act. Dan. X, 57. Das Schreiben ist nicht datirt, gehört 
aber aller Wahrscheinlichkeit nach hierher, da es von einer nach der 
dänischen Legation (1598) gehaltenen Versammlung und deren Rezeß, 
dessen Inhalt vollständig mit dem des im Juli gehaltenen Städte- 
tages übereinstimmt, redet. 
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seligkeit der Städte also ist es zu erklären, daß Lübeck erst au, 
1. Dezember 1599 dem König über den Berlaus der Unterhand- 
lungen mit den Städten Mittheilung machen konnte. Die Städte 
seien, schreibt es, jetzt bereit, ihre Privilegien nach Lübeck einzu- 
schicken, der König möge daher zur Besichtigung derselben, wie er 
versprochen, Bevollmächtigte schicken; zuvor solle er aber mittheilen, 
wann seine Gesandten ankommen, damit die übrigen Städte benach- 
richtigt werden können. Zugleich fügten sie eine „ Formn la man- 
dati" bei, die man bei späteren hansischen Gesandtschaften verwenden 
würde, wenn sie dem König gefalle.") Der König setzte als Termin 
für Besichtigung der Privilegien den 1. Oktober 1600 fest; zugleich 
drückte er über die Formnla mandati sein Wohlgefallen aus und 
versicherte die Lübecker seiner besonderen Gnade und Gewogenheit.") 
In der That kamen im Oktober 1600 dänische Gesandte, welche 
die Privilegien in Lübeck mit den Originalieu kollativnirten.") 
916er die Bestätigung der Privilegien von seiten des Königs, welche 
man darauf erhofft hatte, erfolgte dennoch nicht. Damit war aber 
auch für einige Jahre „die Privilegiensache" abgethan. Es kamen 
andere, für den Augenblick wichtigere Fragen auf, welche der Er- 
ledigung bedurften. 

In dem Kampfe, in welchem Herzog Karl und König Sigis- 
mund von Polen um den Besitz Schwedens rangen, wurde dem 
Handel der Städte großer Eintrag gethan: der Herzog verbot den 
Lübeckern die Fahrt nach Schweden, und als sie sich dem Gebote 
nicht, beugten, ließ er lübische Schiffe wegnehmen. 85) Da 
b'es in dänischen Gewässern geschehen war, so war Lübeck ein 
günstiger Anlaß gegeben, den König Christian in diese Angelegenheit 

- Lübeck an Christian IV., 1599 Dezember 7, Act. Dan.X, 57 
J Christian IV. an Lübeck, 1600 Januar 12, Act. Dan.X, 58. ) Köhlersche Sammlung bei Willebrandt, S. 284, verlegt die 

Ankunft der dänischen Abgesandten ins Jahr 1599; daß aber seine 
Angabe unrichtig ist, zeigt der Brief Lübecks vom 7. Dezember 1599 
an den König und der des Königs an Lübeck 1600 Januar 12. 

") Fahne, Hövelns Chronik S. 75, 79, 80; Hans. Geschickts- 
quellen VH, 4. 
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zu verwickeln. Die Stadt beklagte sich bei dem König über Herzog 
Karl (1593 Juni 15) und schickte zwei Gesandte an ihn (1599 
August 3): den Rathsherrn Henrich Parcham und den Syndikus 
Johann Brambach.38) Der Hofmeister Heinrich Ramel und die 
anwesenden Reichsräthe ivurden zur Unterhandlung mit ihnen ver- 
ordnet. Auf den Borschlag der Räthe erklärte der König, er müsse 
diese Sache zuvor dem nächsten Reichstag vorlegen. Im Oktober 
versammelten sich die Reichsräthe und nachdem man sich über diese 
Angelegenheit berathen hatte, ließ der König den neu angekommenen 
drei Gesandten Lübecks am 25. Oktober folgenden Bescheid gebend 
Lübeck solle genaue Aufklärungen geben, wo ihre Schiffe von den 
Schweden weggenommen worden seien denn die Schweden hatten 
in Abrede gezogen, daß dies in dänischen Gewässern geschehen sei —, 
doch wolle der König durch eine ansehnliche Gesandtschaft den 
Herzog Karl auffordern lassen, er solle ihre Schiffe nicht mehr 
angreifen.87) Zu dieser Mission bestimmte der König den Reichs- 
rath Christian Holk,88) der im Januar mit Siverd Grubbe an den 
Herzog abging. Doch erreicht wurde durch diese Gesandtschaft so 
gut wie gar nichts. Der Herzog erklärte (9. Februar), er habe 
in den dänischen Gewässern keine Schiffe kapern lassen;39) ein Ver- 
sprechen, die lübeckische Schifffahrt ferner nicht stören zu wollen, gab 
er nicht: er fuhr vielmehr in seinen Feindseligkeiten gegen die Stadt 
fort. Als nun die Lübecker, nachdem der Kongreß in Stralsund 
zwischen Lübeck und Schweden wegen des Ausbleibens der schwedischen 

3G) Erslev, Aktstykker I, 102. Ueber die Namen der Ge- 
sandten vgl. Köhlersche Sammlung bei Willebrandt, S. 284, und 
Schreiben des Königs an Lübeck, 24. Juni 1613, bei Mcjer, 
Londorpius suppletus I, 3, 47 n. XVIII (1739). Fahne, Chronik 
Hövelns, S. 82. 

87) Erslev,Aktstykker1,105, u.Fahne,ChronikdesHövelnS.83,85. 
38) Chr. Holk war Reichsrath geworden 10. Juni 1596; er 

erhielt schon am 30. Oktober 1599 vom König die Weisung, sich im 
Januar zu einer Gesandtschaft an Herzog Karl bereit zu halten 
(Erslev I, 102). Die Instruktion ist datirt vom 3. Januar 1600 
(Erslev 1, 105). 

88) Slange-Schlegel I,- 288 f. 
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Gesandten nicht zn Stande gekommen war, behufs gütlicher Ver- 
handlungen Gesandte an die schwedische Grenze schicken wollten,4") 
erbot sich König Christian, zwischen den beiden streitenden Parteien 
zu vermitteln (1604).41) Die Gesandten Lübecks, welche im Novem- 
ber des Jahres 1604 nach Kopenhagen geschickt wurden, baten den 
König, er möge einen Ort in Schonen, -Seeland, oder wo er ivolle, 
für eine gütliche Verhandlung bestimmen und dies König Karl 
mittheilen.4») Die Vermittlung des Königs hatte, wie es scheint, 
wenig Erfolg, da das Verhältniß des Schwedenkönigs zu Lübeck 
stets ein gespanntes war; im folgenden Jahre (1605) wurde der 
hansische Syndikus Domann nach Kalmar gesandt, wo eine gütliche 
Verhandlung angesetzt war;4») ob mit Erfolg ist nicht bekannt; 
einer Gesandtschaft von 1607 gegenüber erklärte König Karl: von 
Privilegien Lübecks in seinem Reiche wolle er nichts wissen. 

War in den letzten Jahren das Bestreben, in Schweden einen 
modus vivendi herzustellen, im Vordergrund der lübeckischen Politik 
gestanden, so wurde von jetzt ab die Hansa und vor allem ihre 
Direktorialstadt völlig in Anspruch genommen von den dänischen 
Angelegenheiten. 

") Becker, Geschichte der freien Stadt Lübeck II, 256. 
41) Becker, a. a. O. II, 257; die Gesandten Lübecks, welche im Mai 

1604 in Kopenhagen waren, sollten die Bürger Lübecks beim König 
entschuldigen, wenn diese vor den Ausliegern des Herzogs Karl sich 
in dänische Häfen flüchten (Instruktion für die Gesandten, 12. Mai 
1604, Act. Dan. X, 61). 

4S) Das Schreiben der lübischen Abgesandten an den König 
Christian IV. ist vom 21. November 1603 datirt (Act. Dan. X, 61, 
Copie). Das Datum ist indeß unrichtig, denn erst im Jahre 1604 
übernahm König Christian die Vermittlung; sodann heißt es in dem 
Schreiben „S. Kon. maytt. (Karl) hatt auch zugleich darauff unsern 
Hern und obern den sechsten tagt schierst knnfftigen monats Januarii 
des annähenden 1605 iahres wieder ernannt und angesetzt." Darnach 
muß das Jahr, in welchem das Schreiben abgefaßt ist, das Jahr 1604 
sein und im November 1604 waren, wie wir aus andern Akten (X, 62) 
ersehen, Gesandte Lübecks in Kopenhagen. 

4») Zeitschrift d. Vereins f. Lübeck. Geschichte II (1867) S. 467. 
Ztschr. d. V. f. L. ®. VIII, 2. 22 
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Als int Jahre 1596 an der Küste von Schonen ein lübisches 
Schiff gescheitert war, sandten die geschädigten Interessenten, einige 
Bürger von Lübeck, einen Bevollmächtigten, Helmer Hochgreveu,") 
dorthin, um die gestrandeten Güter zu sammeln; zugleich bat der 
Rath den König, er möge doch Anweisungen geben, daß den Ge- 
schädigten die geborgenen Güter zurückgegeben werden. Der König 
kam ihrer Bitte bereitwillig nach und gab seinem Statthalter in 
Schonen diesbezügliche Befehle. 

Da aber einige die Güter nicht herausgeben wollten, wurden 
sie gefänglich eingezogen und einer davon hingerichtet. Diese Hin- 
richtung nun legte man dem Helmer Hochgreven zur Last und 
beschuldigte ihn der Grausamkeit, obwohl dieser darauf hinwies, daß 
er zur Zeit der Hinrichtung in Kopenhagen gewesen sei und daß 
der Reitvogt Peter Sander dieser beigewohnt habe. Doch tnuß 
Helmer Hochgreven die Gefangenen hart behandelt haben, wenn 
wahr ist, was ihm dänischerseits vorgeworfen wurde — Helmer 
Hochgreven hat auf diese Klagen nicht geantwortet —, daß er ihnen 
heißes Blei in die Ohren habe gießen lassen und sie so mißhandelt 
habe, daß einige gestorben seien. Als der König von dieser Miß- 
handlung seiner Unterthanen hörte, wurde er darüber erzürnt; sein 
Zorn steigerte sich noch, als Helmer Hochgreven einen angesehenen 
Unterthanen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt hatte. 

Unter denen, welche beschuldigt wurden, Strandgut zurück- 
behalten zu haben, war auch der oben genannte Peter Sander. 
Der lllbische Bevollmächtigte klagte ihn deshalb vor Gericht an; 
allein Peter Sander wurde freigesprochen, weil Helmer Hochgreven 
nichts beweisen konnte. Nun wollte er den Helmer Hochgreven vor 
Gericht belangen, doch Bürgermeister und Rath von Mad legten 

44) Secher, V. A., Retterdingsdommer, l (1381 —1883) 
S. 390 f. Jnstructio und befclch, darnach sich der Lübische an die 
K. Nt. zu Dennemarck gesandte D. Martinus Nordanus syndicus in 
der fache des gefangenen Lübischen lmrgers Hilmer Hochgrevcn halten 
solle und was er auch sonsten mehr zu verrichten habe (Konzept 
Lübeck 21. Juni 1602, Acta Dan. X, 57). 
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sich ins Mittel und drangen auf einen Vergleich. Sander war zu 
einem solchen bereit, nur wollte er in denselben die Bestimmung 
ausgenommen haben, daß Helmer Hochgreven ihn fälschlicherweise 
des Diebstahls beschuldigt habe; dagegen sträubte sich Helmer Hoch- 
greven und verklagte, da wie es scheint der Vergleich mit Auslassung 
jener Bestimmung doch vollzogen wurde, den Peter Sander vor 
Lage Urne; dieser erklärte den Vergleich für ungültig. Helmer 
Hochgreven appellirte an den König, allein der Reichs- und Rechts- 
rath, dem diese Sache vorgelegt wurde, sprach Lage Urne frei;45) 
Helmer Hochgreven dagegen sollte die Kosten bezahlen und da er 
dies nicht konnte, wurde er in Haft gehalten (sieben Wochen lang). 
Der Rath Lübecks verwandte sich jetzt für ihn beim König, der 
aber diese Fürbitte sehr ungnädig aufnahm; er wolle hierüber mit 
der Stadt nicht disputiren; dem lübischen Bürger geschehe recht, 
doch wolle er ihn aus seiner Haft entlassen, wenn er die Unkosten 
bezahlt habe.") Da aber dem Bevollmächtigten der lübischen 
Bürger von dänischer Seite hart zugesetzt wurde,47) erbat er sich 
einen Anwalt aus seiner Vaterstadt.") 

Der Rath hielt es indeß für nützlicher, einen Gesandten an 
den König zu schicken und ordnete den Syndikus Martin Nordanus 
ab. Er bat in der Audienz, welche er vor dem Kanzler Friis, dem 
Statthalter Breide Rantzau und dem Neichsrath Heinrich Ramel 
hatte, der König möge seine Ungnade gegen den Helmer Hochgreven 
fallen lassen und dem Peter Sander befehlen, denselben und seine 
Bürgen, welche Sander hart behandelt hatte, frei ziehen zu lassen, 
und die Gerichtskostcn rcduziren. Der königliche Bescheid, welchen 
Dr. Metzner dem Gesandten überbrachte, lautete nicht günstig: der 
König könne die Bitte der Stadt nicht gewähren; denn Helmer 
Hochgreven habe sich gegen dänisches Recht und gegen den König 

45) Sccher, Retterdingsdommer, I, 390—93; 1602 April 21. 
") Christian IV. an Lübeck, 7. Mai 1602, Act. Dan. X, 57. 
47) Die Schreiben Helmer Hochgrevens an Nordanus (1602 

Juni 27 und 29), Act. Dan. X, 58. 
") Helmer Hochgreven an Lübeck, 12. Juni 1602, Act. 

Dan. X, 57. 
22» 
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selbst vergangen, indem er unschuldige Leute der Dieberei bezichtigt 
habe; er ivvlle diese Sache vor ein Gericht bringen und Helmer 
Hochgreven werde, wenn er seine Anklage nicht beweisen könne, die 
gebührende Strafe zuerkannt werden. 

Nordanus suchte eine günstigere Entscheidung zu bekommen, 
allein der Kanzler und Heinrich Ramel bedeuteten ihm, der König 
werde seine Entscheidung nie ändern; ja er habe gesagt, der Helmer 
Hochgreven werde mit Recht bestraft, da er Anlaß gebe zu Weit- 
läufigkeiten zwischen dem König und der Stadt.4") So mußte denn 
Nordanus den Gefangenen seinem Schicksale überlassen und ein 
Jahr später ging das Gerücht, derselbe werde zum Tode verurtheilt 
werden; deshalb wandte sich Nordanus an Heinrich Ramel mit 
mit der Bitte, er möge sich für Helmer Hochgreven beim König 
verwendend") Ob das Todesurtheil an ihm vollzogen wurde, ist 
nicht bekannt. 

Neben dieser Hauptaufgabe, den Helmer Hochgreven freiznbitten, 
hatte Nordanus noch einen andern Auftrag, den König um Fest- 
setzung eines Tages für die Bestätigung der hansischen Privilegien 
zu ersuchen. Dieser ließ indeß bedeuten, daß er bei seiner Erklärung, 
die er auf das Schreiben der Städte vom 5. Mai gegeben,"') be- 
harre: er wolle ihnen im nächsten Frühjahr zeitig einen Termin 
bekannt machen. 

Das Resultat der Sendung des Nordanus war demnach ein 
ganz ungünstiges. Der Zweck, den man im Auge gehabt, war nicht 
erreicht, der König beharrte bei dem Urtheil, das gefällt worden, 
ja er hatte im Sinne, zur Wahrung seines Interesses wie dessen 
seiner Unterthanen einen neuen Prozeß gegen den Gefangenen 

49) Relativ wegen der Denischen legation Helmer Hochgreven 
belangendt etc. gethan den 10. Julij 1602 tu pleno senatu (Act. 
Dan. X, 57). 

50) Nordanus an Heinrich Ramel, 21. Juli 1603, Act. 
Dan. X, 57. 

51) Christian IV. an Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock und 
Stralsund, 1602 Mai 5, Act. Dan. X, 57. 
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anstrengen zu lassen. Das Wohl seiner Unterthanen ging vor 
dein der Städte, ein Grundsatz, den man ihm nicht wird ver- 
argen sönnen.52) 

Bald bot sich der Stadt eine günstige Gelegenheit dar, dem 
König einen Gefallen zu erweisen und sich dessen Gunst zu erwerben. 
Der König wollte nämlich sein neuerbautes Zeughaus in Kopenhagen 
mit Prächtigen „Stücken" versehen und mit allerhand Kriegsmunition 
ausstatten. Da ihm die lübischcn Stücke gerühmt wurden, drückte 
er den Wunsch aus, der Rath möge ihm „mit zweien guten 
stucken groben metallenen geschutzes willfaren und zu statten kom- 
men." 55) Die Stadt wollte den König mit zwei neuen erfreuen! 
aber der Guß mißlang zweimal und sv verging ein Jahr, ohne daß 
man dem König mitgetheilt hatte, ob man seinem Wunsche nach- 
kommen wolle oder nicht. Da nun schickte man ihm „2 halbe 
cartviven mit ihren laden und was darzu gehörig," die der König 
aber, wie nicht anders zu erwarten war, wieder zurückschickte.54) 

Er ließ dem Ueberbringer der beiden Stücke, dem Büchsenmeister 
Peter Friesen sagen, er begehre das Geschenk der Lübecker ganz und 
gar nicht, er solle die Stücke nur zurücknehmen.55) 

52) Die Schonenfahrer klagten über Beschränkung des Handels 
auf Schonen und trugen dem Nordanus auf, beim Kanzler anzustagen, 
wie es mit ihrem Schreiben stehe, das sie über diese Sachen an den 
König geschickt und keine Antwort erhalten haben (Act Dan. X, 57). 
Weiteres ist darüber nicht bekannt. 

55) Christian IV. an Lübeck, 7. Januar 1603, Act. Dun X, 58. 
54) Bricka, C. F., og I. A. Friderieia, Kong Christian den 

fjerdes egenhcendige Breve I, 57. Anm., schreibt: Als Christian 
hörte, daß die Lübecker sich weigern, den auferlegten Zoll in Bergen 
und andern Fischlagern zu bezahlen, befahl er, sie sollen Schiff und 
Güter verzollen, wie andere Fremde. Lübeck suchte vergebens den 
König zu erweichen, indem es ihm drei Kanonen sandte; die Gabe 
wurde zurückgewiesen. 

55) Relation des Peter Friese vom 11. Mai 1604, Act. Dan. 
X, 60. Dem Boten ließ er nicht einmal ein Schreiben, sondern nur 
ein rcccxisss einhändigen. 
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Der König war in jenen Tagen sehr erbost »der die Lübecker, 
nicht allein weil sie ihn auf seine Bitte um einige Stücke so lange 
hatten warten lassen, sondern vor allem, weil von hansischer Seite, 
wie er meinte, Eingriffe in seine Sonveränitätsrechte erfolgt seien. 

Christian IV. hatte dem Rath in Bergen gestattet, eine Bier- 
accise einzuführen;5G) seinem Lehensmann in Akerhus hatte er die 
Anweisung gegeben, von den Lübeckern den gleichen Zoll zu ver- 
langen wie von den übrigen Fremden. 57) In Lübeck klagte man 
über diese Berordnungen und schickte im Einverstündniß mit den 
übrigen Hansestädten den Sekretär Johann Brambach als pruo- 
nuntius an den König nach Kolding (18. Januar 1604); 58) er 
sollte den König um Abschaffung oder wenigstens Suspension des 
neuen Zolls in Bergen bitten. Als der König sich iveigerte, machte 
Brambach bei seiner Abreise eine Eingabe an den König, worin er 
die hansischen Freiheiten als jura quaesita bezeichnete. Dies er- 
bitterte den König so sehr, daß er beschloß, die lübischen Privilegien 
aufzuheben. Daß er allein gegen Lübeck vorgehen wollte, mochte 
seinen Grund darin haben, daß er Brambach vor allem als Ab- 
gesandten Lübecks betrachtete. Jetzt wollte er zeigen, „wer Herr 
und König in seinen Landen sei," daß er nicht gebunden sei an 
die Privilegien, welche seine Vorfahren einmal gegeben haben; 
bestätige er die Privilegien, so sei dies ein reiner Gnadenakt. Dies 
war der Standpunkt, den er während seiner ganzen Regierungszeit 
gegen die Vorrechte der Städte einnahm.> 

Seinen Angriff richtete er zunächst auf das alte Vorrecht 
Lübecks, das es seit fast zwei Jahrhunderten mit den wendischen 
Städten besaß und das noch in Odense bestätigt worden war: auf die 
Freiheit vom Sundzoll. Am 10. April 1604 erließ er ein Missive 

56) Norske Rigsregistr. III, 600. Die Lübecker klagen hierüber 
in der Instruktion für ihre Gesandten vom 12. Mai 1604. 

57) Norske Rigsregistr. III, 618. 
58) Diese Nachricht findet sich in der Jnstr-nktion für die Ge- 

sandten des Jahres 1604 Mai 12 (Acl. Dan. X, 61); Willcbrandt, 
Hans. Begebenheiten, S. 185. 
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an ben Zöllner in Helsingör folgenden Inhalts: der König sei aus 
verschiedenen Ursachen gesonnen, die Lübecker nicht länger als andere 
Fremde mit dem Sundzoll zu verschonen: es sollen von nun an 
das Lastgeld und anderer Zoll und Gerechtigkeiten von ihren Schiffen 
und Gütern verlangt werden gleichwie von anderen Fremden, welche 
durch den Sund kommen?9) Diesen Erlaß theilte der König allen 
Zöllnern des ganzen Reiches mit?9) Die Hansestädte waren eben 
in Lübeck versammelt/') als die Nachricht von der neuen königlichen 
Verordnung eintraf, eine Nachricht, die um so überraschender kam, als 
der König erst am 4. April ihnen den Tag für Konfirmation der 
Privilegien und Aufhebung des neuen Zolles in Bergen bestimmt 
hatte. Dem König gegenüber verhehlten sie ihre Aufregung und 
schrieben — gewiß sehr euphemistisch — sie betrachten seine Ver- 
ordnung als eine Mahnung, daß sie mit Ernst an die Mittel 
denken, durch welche man mit dem König in besseres Einverständ- 
niß kommen könnte. Er möge einen neuen Tag für die Ge- 
sandten bestimmen. Sie weisen noch darauf hin, daß die Städte 
den Königen in Nothfällen „behagliche und nutzbare Dienste" 
erwiesen haben?8) Die Lübecker schickten dann auch auf die Nach- 
richt, daß am 14. Mai ein Reichstag im Reiche Dänemark beginne, 
eine Gesandtschaft, bestehend aus dem Bürgermeister Jakob Bording, 
dem Syndikus Nordanus und dem. Rathsherrn Hermann von Dorn, 
an den König, um ihn vor allem zur Zurücknahme der obigen 
Edikte zu bewegen?8) Die Gesandten reisten am 14. Mai von 

f’9) Sechcr, B. A., Forordninger Rezesser re. Bd. III (1596 
—1621), Kopenhagen 1891—94, S. 166 n. 193: de skulle derfvr 
efter denne dag oppebcere lastepenge og anden told og rettighed 
af deres skibe og gods ligesom af andre frcmmcdes som komme 
i Sundet. 

6U) Secher, Forordninger, III, 166 n. 194 (18. April). 
61) Hansische Geschichtsquellen III, 205. 
62) Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck und die Hansestädte 

an den König Christian IV., 1604 April 23 (Art. Dan. X, 61). 
68) Vgl. die Instruktion und Nebeninstruktion für die Gesandten, 

12. Mai 1604, Art. Dan.'X. 61. 
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Lübeck ab und kamen am 23. Mai in Kopenhagen an. Als sie 
sich bei dem Kanzler angemeldet hatten, ließ dieser ihnen sagen, der 
König würde gerne selbst Audienz gegeben haben, aber er sei mit 
Arbeit überladen, einestheils wegen des Reichstags, anderntheils 
weil er in den nächsten Tagen nach Norwegen reisen wolle. Er 
habe deshalb einige Reichsräthe abgeordnet, welche ihre Werbung 
entgegennehmen sollen. Am andern Tage (25. Mai) erhielten sie 
Audienz vor den hiezu verordneten Reichsräthen: dem Kanzler des 
Königs, Christian Friis, dem Statthalter von Kopenhagen, Breide 
Rantzau und Dr. Metzner. Die Gesandten Lübecks klagten 
vor allem, daß der König gegen alle Hoffnung von Schiffern und 
Bürgern den Lastzoll im Öresund habe fordern lassen: sie klagten, 
daß „er durch den Amtmann von Segeberg den Schlagbaum an 
der Grenze vor dem Holstenthor bei Krempelsdorf und auch das 
Gericht am selbigen Ort habe niederwerfen lassen," daß er die zwei 
Stücke ganz ungnädig zurückgeschickt, in Bergen und Norwegen 
neue Zölle eingeführt") und die Privilegien eingezogen habe. Die 
„täglichen Kommerzien" zwischen beiden seien nvthlvendig für die 
Lübecker wie für die Dänen. Sie haben aber dem König doch 
keine Ursache zur Ungnade gegeben. Zugleich vertheidigten sie sich 
zum Boraus gegen etwaige Borwürfe, die man ihnen machen 
könnte: mit der Bitte um Bestätigung der Privilegien seien sie 
durchaus nicht saumselig gewesen, sie haben ja im Jahre 1598 
dessentwegen eine Gesandtschaft an ihn geschickt, welche allerdings 
auf die Forderungen des Königs nicht gefaßt gewesen sei. Aber 
das habe nicht an ihnen gelegen; dann haben im Jahre 1600 die 
dänischen Abgesandten die Privilegien kollationirt; die Bollmachten 
der einzelnen Städte, wie sie der König verlangt habe, seien wegen 
des abscheulichen Gifts der Pest, welche so heftig in diesen Jahren 
gehaust, nicht eingegangen. Uebrigens haben die wendischen und 

64) Gemeint sind wahrscheinlich die oben genannten und die 
Ausfuhrzölle auf Holz, 1602 Mai 9, Norske Rigsregistranter III, 
658 ff.; 1602 Oktober 4 (III, 692). 
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andere Hansestädte letzter Tage an den König wegen Ansetzung eines 
besonderen Tages hiefür geschrieben. 

Sodann erwähnten sie einige Grenzstreitigkeiten, wie sie zwischen 
best befreundeten Staaten vorkommen können. Wenn die Stadt sich 
geweigert habe, für ihre in Holstein liegenden Güter die Türken- 
und Fräuleinsteuer zu bezahlen — schon 1592 und 1594 hatten 
sie sich gesträubt —, wenn städtische Soldaten in das Gut der 
Wittwe Kays von Ulefeld eingedrungen seien, wenn sie dem Onkel 
des Königs, dem Herzog Johann von Schleswig-Holstein,^) die 
Ueberfahrt mit Pramen gehindert und schließlich die Prame weg- 
genommen haben (im Jahre 1604) und trotz der zweimaligen 
Mahnungen des Königs dieselbe nicht herausgegeben haben, so sei 
dies alles geschehen „zur Erhaltung der alten Gerechtigkeiten der 
Stadt, nicht aber zum Schimpf des Königs." 

Nachdem die Reichsräthe dem König hierüber Bericht erstattet 
hatten, wurde den städtischen Gesandten dessen Antwort durch 
Dr. Metzner mitgetheilt (28. Mai), die aber wenig tröstlich lautete. 
Der König bcharrte auf seinen Verordnungen: daß Lübeck im Öre- 
sund und im Belt Zoll, und Accise in Bergen bezahlen müsse, sei 
durchaus kein Zeichen der Ungnade; denn die Unterthanen benach- 
barter Potentaten, welche sich gegen den König ergebener zeigen als 
Lübeck, müssen diese Zölle auch bezahlen und betrachten den Zoll 
nicht als Zeichen der Ungnade, sondern „erweisen dem Könige alle 
Freundschaft." Er «volle den Handel der Stadt durchaus nicht 
hemmen, wenn sie die Abgaben wie die Andern entrichten; aber 
diese Zölle und Accisen schaffe er nicht ab und wolle mit den Ge- 
sandten darüber nicht disputiren; er sei Herr und König in seinem 
Land und treffe solche Anordnungen mit gutem Rechte. Die Stadt 
beklage sich mit Unrecht darüber, daß er die beiden Stücke zurück- 
geschickt habe; man habe ihn ja ein volles Jahr ivarten lassen und 
auch während dieser Zeit keiner Antwort gewürdigt. 

65) Bricka, C. F., og I. A. Fridericia, Kong Christian den 
fjerdes cgcnhccudige Breve, Bd. I (1589—1625), 57, Sinnt. 
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Wegen des Schlagbaums und des Gerichts dabei erklärte er, 
daß er seinem Amtmann in Segeberg diese Weisung gegeben habe; 
zudem sei der Schlagbaum und das Gericht erst während der 
Minderjährigkeit des Königs dorthin gekommen; die Fräulein- und 
Türkensteuer müssen die Dörfer entrichten und auch die Besitzer, 
welche in diesen Dörfern Güter haben. 

Damit wollten die Räthe die Gesandten verabschieden; doch 
diese baten, über einige Punkte noch nähere Aufklärung geben 
zu dürfen. Sie sahen ein, daß sie eine Abänderung bezüg- 
lich der Zölle nicht erringen können und beschränkten sich daher 
in ihrer Erwiderung aus die anderen Punkte. Sie richteten aber 
nichts aus. 

Als die Gesandten aus dem Wege nach Kopenhagen waren, 
fiel ein neuer Schlag gegen den Handel der Lübecker- der König 
verbot ihnen den Handel in Aalborg, nur den Pfingstmarkt sollten 
sie besuchen dürfen, während den andern Städten gestattet war, in 
der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten und zwischen St. Michaels- 
und Martinstag in Aalborg Handel zu treiben.66) Den Kaufleuten 
Lübecks wurde dieses Verbot mitgetheilt, als sie am Pfingsten l 604 
den dortigen Markt besuchten. Die Gesandten im Mai hatten aber 
davon, wie es scheint, nichts erfahren. 

Deshalb schickten die Lübecker im November desselben Jahres 
nochmals eine Gesandtschaft an den König; es waren zu derselben 
Jakob Bording, Hermann von Dorn und Thomas Plaß beputirt.G7) 
Sie hatten zunächst die alten Klagen mit den alten Entschuldi- 
gungen vorzubringen. Sie sollten dem König die zwei Stücke 
wieder anbieten, ihm danken für den gnädigen Bescheid, 
den er den Residirenden am Kontor in Bergen eröffnet habe 

66) Secher, Forordninger III, 167 n. 195 (19. Mai), vgl. 
dazu „Vertzeichnus etlicher dem erbarm rath zu Lübeck von ihren im 
konnigreich Dennemarckcn handtierenden kauffleuthen geklagten be- 
schwerungen. Act Dan. X, 62. 

67) Resolution des Königs, 3. Dezember 1604 (Act. Dan. 
XI, 65, Copie). 
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und ihn bitten, fürder der Stadt und der ganzen Hansa ge- 
wogen zu fein.68) 

Hernach kamen die neuen Klagen, daß ihr Handel in Aalborg 
und Malmö schwer darniederliege, da der König ihre Privilegien 
eingezogen, ihnen nicht mehr gestattet habe, mit den Bauern zu 
handeln.68) Man belaste sie mit neuen Zöllen; und gerade nur 
Lübeck, nicht auch andere Städte, wie Rostock und Wismar, müssen 
solches leiden. Als ihr Bogt nach Schonen gekommen sei, habe 
ihm der dortige Zöllner Peter Hans 70) eine Verordnung des Königs 

„ 68) Diese Instruktion (Act. Dan. X, 61, Orig.) trägt das 
Datum 6. November 1005; es ist indeß mehr als wahrscheinlich, 
daß in der Jahreszahl ein Schreibfehler steckt; denn es wird in der 
Instruktion ans den Ausgang der Gesandtschaft im Mai des Jahres 
hingewiesen und wird gesagt, daß der König das letzte Mal den 
Gesandten keinen näheren Aufschluß gegeben habe, weshalb er Lübeck 
mit den hambnrgischen Händeln in Zusammenhang bringe, da der 
König nach Norwegen gewollt habe. Dies paßt aber ganz genau 
auf die Gesandtschaft des Jahres 1604, welche im Bkai stattfand 
und bei welcher jene räthselhafte Aeußerung des Königs über Ham- 
burg gefallen ist; der König ging 29. Mai 1604 nach Norwegen 
(Danske Magazin IV, 4, 18). Im November 1604 war eine Ge- 
sandtschaft der Stadt in Kopenhagen, wie die königliche Resolution 
nachweist (3. Dezember 1604); letztere kann aber nicht ins Jahr 
1605 gehören, da der König am 29. November 1605 schon beim 
Zollenspieker ankam auf seiner Reise nach Braunschwcig (Hamburg. 
Stadtarchiv 61. Nr. la, vol. I. fase. 10, Akten betreffend das Ver- 
hältniß Hamburgs zu Christian IV. vor dessen Eingreifen in den 
30jährigen Krieg: Brief des Mathias Meyer aus Hamburg an den 
Freiherrn von Minckwitz, Bl. 79). Sonach ist die genannte „letzte 
Gesandtschaft" die vom Mai des Jahres 1604, und die Instruktion 
vom 6. November, welche auf diese „letzte Gesandtschaft" zurückweist, 
gehört dem Jahre 1604 an. 

69) Diese Nebeninstruktion (Act. Dan. X, 62) ist nicht datirt. 
Aber es wird in ihr auf eine Nebeninstruktion vom 12. Mai (ohne 
Angabe des Jahres) hingewiesen; diese ist ohne Zweifel die vom 
12. Mai 1604, da dasjenige, worauf hingewiesen wird, eben mir in 
dieser sich findet. Man wird wohl deshalb nicht in der Annahme 
fehlgehen, daß unsere Nebeninstruktion hierher gehört, da ja im 
Jahre 1604 außer der Gesandtschaft nur noch eine im November 
1604 nach Kopenhagen abging. 

17o) Secher, Retterdingsdommer I, 380. 
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vorgelesen, wonach die alten Freiheiten der Stadt in Schonen auf- 
gehört haben und daß sie Zoll geben sollen wie die andern Fremden; 
es seien dies Bestimmungen, welche dem Bertrag von Odense, der 
königlichen Resolution von 1571 und dem Abschied von Kopenhagen 
(1589) zuwider seien; sie schädigen den lübischen Handel, der ja so 
hochnothwendig sei für die dänischen Lande. Alles dies sei ge- 
schehen, obwohl der König der letzten Gesandtschaft versichert habe, 
er wolle den Handel der Stadt keineswegs hemmen und unterbinden. 
Zum Schluffe richten sie die Bitte an den König, er möge sie doch 
halten wie die andern Hansestädte. 

Dieser hielt die Gesandten lange hin: am 21. November 
klagen sie, daß sie schon acht Tage auf die in Aussicht gestellte 
Audienz warten.'') Der Bescheid, der ihnen 3. Dezember 1604 
gegeben wurde, brachte wenig Erfreuliches:72) Es sei, heißt es 
darin, nicht Ungnade, die den König zu den Zollforderungen be- 
wogen habe; er habe dabei nur das Wohl seiner Unterthanen im 
Auge gehabt, wenn auch das Verhalten Lübecks diese Verordnungen 
einigermaßen veranlaßt habe. Der Zoll sei aber nicht so bedeutend, 
daß er Lübeck bei seinem großen Handel im Reiche schwer fallen 
werde; außerdem genieße es viele andere Freiheiten. Im Anschluß 
daran entwickelt der König, wie er sich zu den alt überkommenen 
Privilegien stelle: es seien diese nicht als Verträge zu betrachten, 
sie seien nur Gratifikationen und er sei durchaus nicht gesonnen, 
seine Hoheitsrechte preiszugeben, wenn Lübeck ihm auf Grund dieser 
Privilegien das Recht, Verfügungen zu erlassen, bestreiten wolle: 
die neuen Zölle bleiben bestehen.7^) 

Der Ausgang der Gesandtschaft befriedigte die Stadt keines- 
wegs. Sie wandte sich deshalb schon im nächsten Monate7*) wieder 
an den König und wiederholte ihre früheren Bitten und Beschwerden. 

71) Die Gesandten Lübecks an den König, Kopenhagen 21. Nov. 
1604 (Ad;. Dan. X, 61). 

72) Ad. Dan. XI, 65. 
7S) Die königliche Resolution, Ad. Dan. XI, 65. 
7ch Der Rath an Christian IV., 1605 Jan. 16, Ad. Dan. X, 62. 
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Es sei ganz besonders befremdend, daß der König nicht einmal 
gestatten wolle, daß die Güter, welche die Kaufleute in solutuni 
annehmen, an andern als an diesen drei Tagen weggeführt werden 
dürfen; das haben die Räthe des Königs nicht gesagt, aber man 
habe es aus den Klagen des Kaufmanns daselbst erfahren müssen. 
Mit diesem Schreiben des Raths schickten die in Aalborg handeln- 
den Kaufleute eine Bittschrift an den König. Dieser versprach die 
gravamina der Kaufleute dem Rath von Aalbvrg zu senden und 
auf dessen Antwort hin einen Bescheid zu geben. 75) Die Antwort 
des Königs blieb aber lange aus; auf eine Mahnung der Lübecker 
f)in76) erklärte er: die Beschwerdepunkte der Kaufleute beruhen „auf 
lauterem Ungrunde," für die Handlung in den zwei Jahreszeiten 
könne Lübeck keine Privilegien vorweisen. Was sie sonst geklagt, 
sei ganz unrichtig; sie haben ja nicht einmal Waaren dort liegen, 
man könne sie also nicht am Einschiffen derselben hindern. „Die 
allgemeine Segelation" von und nach Aalborg habe ihnen gar 
niemand verboten.77) Also von Erleichterung oder Zurücknahme 
des Berbots war keine Rede. Die in Lübeck versammelten Städte 
(1605) beschlossen nun, eine Gesandtschaft au den König abzuschicken. 
Dazu wurden bestimmt der neue hansische Syndikus Domanu und 
Abgesandte von Bremen, Stralsund und Hamburg, welche nach 
Kalmars!)") gehen und dem König von Dänemark einige Bitten 
vortragen sollten, der König möge die kontorischen Sachen und 

75) Christian IV. an Lübeck, 6. Februar 1605, Act. Dan. X, 62. 
76) Lübeck an Christian IV., 16. April 1605, Act. Dan. X, 62. 
77) Christian IV. an Lübeck, 16. Mai 1605, Act. Dan. X, 62. 
7 8) Kalmar ist offenbar ein Schreibfehler, der sich daraus er- 

klären läßt, daß der Schreiber zugleich ein Kreditive für Domann 
schreiben mußte, tvelcher au König Karl nach Kalmar abgehen sollte. 
— Die Städte hatten am 28. Mai ein Schreiben an Christian IV. 
geschickt; dieser antwortete ihnen aber erst am 22. August 1605 (vgl. 
das Schreiben der Hansestädte an den König 18. Juli 1606, Act. 
Dan. X, 63). Am 21. September 1605 schreibt der Rath an 
Nordanus und Hermann Kerkringk, sie sollen, wenn sie nach Heiligen- 
hafen gekommen, mit dem Schiff nach Rödby (Laaland) fahren; 
weiteres ist nicht bekannt (Act Dan. X, 58). 
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sonstige Beschwerungen abschaffen. Die Gesandtschaft ging aber, wie 
es scheint, nicht ab; wir haben wenigstens keine Kenntniß davon. 

Auch Hamburg und Bremen mußten erfahren, daß der König 
des hansischen Zwischenhandels überdrüssig sei. Die beiden Städte 
trieben einen zieinlich bedeutenden Handel nach Island. Schon 
Friedrich II. hatte die Fahrt dorthin eingeschränkt, die völlige Ver- 
nichtung der Hamburgischen und bremischen Jslandfahrt bewirkte 
aber Christian IV. Im Jahre 1601 (24. Juli) gab Christian IV. 
dem Hamburgischen Rathe seine Absicht kund, den isländischen Handel 
voll und ganz seinen eigenen Unterthanen zuzuwendend ft Ebenso 
schrieb er nach Bremen, daß er alle Häfen in Island aus besonderen 
Ursachen Kopenhagen und etlichen andern Städten verpachten wolle 
und neben diesen soll kein Fremder dort handeln dürfen. Darüber 
war natürlich große Aufregung in den an diesem Handel betheiligten 
Städten. Die Hamburger Jslandfahrer baten den Rath (25. Oktober), 
er möge es beim König versuchen, dieses Unheil von ihnen abzu- 
wenden. Die Bremer sandten Johann von Uffeln an den König, 
um für ihre Jslaudfahrten Fürbitte einzulegen; doch es half nichts. 
Denn schon im nächsten Frühjahr erhielten Kopenhagen, Malmö 
und Helsingör das Privileg, nach Island zu fahren?") Damit 
war der gesetzliche direkte Handel der Hamburger und Bremer nach 
Island zu Ende; Schmuggelhandel wurde an den isländischen 
Küsten allerdings noch viel getrieben und auch die Vergünstigung 
des Königs, wonach es diesen Städten für Sommer 1602 und 
1603 gestattet war, zur Eintreibung ihrer dort ausstehenden Schul- 
den die Insel zu besuchen, benutzten sie, um daselbst Handel zu 

7S) Vgl. über das Folgende: E. Baasch, Forschungen zur Ham- 
burgischen Hcmdelsgeschichte, I. die Jslandfahrt der Deutschen, 1889, 
S. 49 ff.; über die Jslandfahrt der Bremer: Petermanns Mitthei- 
lungen, Ergänzungsheft 26: Moriz Lindemann, Die arktische Fischerei 
der deutschen Seestädte 1620—1868, S. 6ff.; Slange-Schlegel I, 320. 

80) Norske Rigsregistranter III, 656, 30. März 1602 ». 657, 
20. April 1602. Der kubische Handel in Island muß zu dieser Zeit 
nicht mehr bedeutend gewesen sein, denn Lübeck klagt bei seinen ver- 
schiedenen Gesandtschaften nie über das Verbot der Jslandfahrt. 
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treiben.81) Die Hamburger konnten sich indeß mit dem Gedanken 
nicht befreunden, daß ihnen eine so einträgliche Fahrt verboten sein 
sollte und drückten dem König gegenüber, als er 1603 in ihrer 
Stadt weilte, den Wunsch ans, er möge die Jslandfahrt 
wieder freigeben. Die Bremer machten mündlich und schriftlich 
verschiedene Borstellungeii. Allein der König wollte von einer 
Wiederherstellung des kommerziellen Uebergewichts der Städte nichts 
mehr wissen. 1611 versuchten es die Hamburger nochmals, den König 
um Wiederherstellung zu bitten, allein 1614 wurde der Kontrakt mit 
den drei Städten erneuert und am 16. Dezember 1619 in Kopen- 
hagen die isländische Kompagnie errichtet.8^ 

So war den Hamburgern eine Erwerbsquelle genommen zu 
einer Zeit, da es sich darum handelte, ob die Stadt sich in die 
Oberhoheit des Königs begeben wollte oder ihre Unabhängigkeit 
von den holsteinischen Laudesfürsten behaupten sollte. Seit der 
Zeit, da Hamburg durch Kaiser Mar auf dem Reichstage zu 
Augsburg (1510 Mai 3) die Anerkennung als freie Reichsstadt 
erhalten hatte, wollte sie keinen Landesherrn anerkennen, obwohl 
die Ansprüche der holsteinischen Fürsten durch die ausdrückliche 
Erklärung des Kaisers nicht beseitigt werden sollten. Aber diese 
völlige Unabhängigkeit ließ sich nicht behaupten: die Stadt 
mußte Christian III. huldigen (1538 Mai 4). Fast während der 
ganzen Regierung seines Nachfolgers Friedrich II. wurde über diese 
Frage gestritten, bis man sich endlich in Hamburg dazu verstand, 
dem König nachzugeben; allein bevor der König nach Hamburg 
kam, ereilte ihn der Tod zu Antvorkov (1588 April 4). Doch 
die vormundschaftliche Regierung ließ diese Angelegenheit nicht aus 
dem Auge. Schon im September desselben Jahres, da der König 
gestorben war, unterhandelten Breide Rantzau und Heinrich Ramel 
mit den Hamburgern über die Huldigung.83) Diese wurde 
aber nicht geleistet, weil der König die Belehnung mit Stormarn 

81) Norske Rigsregistr. III, 650 und IV (1870) S. 6 u. 8. 
82) Baasch a. a. O. S. 51. 
88) Erslev, Aktstykker I, 31; Slange-Schlegel I, 83 f. 
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noch nicht erhalten habe und beim Reichskammergerichte der Prozeß 
noch nicht entschieden sei, ob die Stadt dem Reiche unmittelbar 
unterwürfig sei oder nicht. Nun ruhte die Frage eine Zeit lang, 
aber vernachlässigt wurde sie vom Könige nicht. Tenn im Jahre 
1601 bestimmte Christian IV. Heinrich Ramel dazu, die Huldigung 
von den Hamburgern zu verlangen, er könne dies schriftlich thun 
oder Benedikt von Alefeld und Dr. Lorenz Müller mit einer von 
ihm ausgearbeiteten Instruktion an sie senden (1601 Mai 22).84) 
Der König hatte schon eine Zusammenkunft mit den Hamburgern 
bestimmt, da baten diese um Aufschub. In der Zwischenzeit er- 
wirkten sie ein kaiserliches Mandat (1601 August 1), welches ihnen 
verbot, dem König zu huldigen, solange die Exemptionssache beim 
Kammergericht anhängig sei. Dies theilte der Kaiser dem König 
auch mit (1601 August l).86) So glaubten die Hamburger die Lösung 
dieser Streitfrage immer länger hinausschieben zu können, wie sie 
es unter des Königs Vater gemacht hatten. Aber Christian IV. 
war nicht der Mann, der sich durch solche Ausflüchte und Schwierig, 
feiten abhalten ließ. Er erklärte in einem Schreiben an den Rath 
(1603 Juni 15), das kaiserliche Mandat sei erschlichen! er komme 
am 28. Oktober 1603 nach Hamburg und werde die Huldigung 
entgegennehmen. Zwar wollte der Rath dieselbe immer noch ver- 
weigern, da sie keine Jmmediatunterthanen Dänemarks seien, aber 
schließlich ließ er sich herbei unter der Bedingung, daß gewisse 
Artikel vorher besprochen werden; namentlich verlangte er die Be- 
stätigung der Handelsprivilegien und Freigebung der Jslandfahrt. 
Am 25. September wurde der Rathsherr Sebastian von Bergen 

84) Erslev, Aktstykker I, 109; Slange-Schlegel I, 341. 
8 5) Apologia Hamburgensis n. 9 (in Sammclband der Ham- 

burger Stadtbibliothek! Controverse mit Dänemark I), Hamburg 1641; 
alio nicht 26. September 1601 wie bei Gallois, Hamb. Chronik II, 
1206 steht, der übrigens dieses Schreiben mit dem des Kaisers 
Maximilian 11. vom 26. August 1566 (Apologia, Beilage 26) ver- 
wechselt; denn er sagt, das erstere kaiserliche Mandat verbiete das 
Huldigen bei Strafe von 50löthigem Gold, während diese Strafe in 
dem Mandat des Kaisers Max angedroht worden war. 
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und der Sekretär Gerhard von Holte mit besonderen Instruktionen 
nach Kopenhagen geschickt, nm dort die Bereitivilligkeit der Stadt 
zur Aufnahme des Königs unter Reservation ihrer Freiheiten und 
Gerechtigkeiten zu erklären. Während diese in Kopenhagen weilten, 
kam der kaiserliche Befehl, der die Stadt mahnte, dem König nicht 
zu huldigen; andernfalls werde sie mit der Reichsacht belegt werden. 
Trotz dieser kaiserlichen Warnung empfingen der König und Johann 
Adolf am 30. Oktober die Huldigung, nachdem sie am 27. Oktober 
in Wandsbek die Privilegien der Stadt bestätigt und versichert 
hatten, daß die Huldigung der Stadt keinen Schaden bringen 
solle.86) Zwar fürchtete der dänische Reichsrath, daß der Kaiser 
mit dem König wegen der Huldigung nicht zufrieden sein werde?') 
Aber was kümmerte sich Christian IV. um den Kaiser, seinen 
Zweck hatte er ja erreicht. Die Stadt hatte für die Berletzung des 
kaiserlichen Mandats zu leiben: sie wurde in die Acht erklärt. 

Im bisherigen Berlaus der hansischen Beziehungen kennzeichneten 
zwei Momente die Politik Christians IV. gegen die niederdeutschen 
Städten der ausgeprägte Sinn für seine Souveränität und die hohe 
Sorge für das Wohl seiner Unterthanen. Hamburg, das sich der 
fürstlichen Landeshoheit entziehen will, zwingt er zur Huldigung. 
Mögen ihn Gesandte der Hansa ersuchen, die Privilegien zu 
bestätigen, er will nichts von der. Hansa wissen; er anerkennt nur 
einzelne Städte, nicht aber den Städtebund und nur jeder einzelnen 
Stadt will er sie bestätigen. Gelingt es ihm, eine Stadt von den 
hansischen Interessen abzuziehen, daun kann er leicht durch kluge 
Politik die andern allmählich lahm legen. Mögen ihm die lübischen 
Gesandten noch so beredt darlegen, wie die Stadt ihre alten ver- 
brieften Rechte wahren wolle, dem Könige sind diese Privilegien nur 
Vergünstigungen von seiten seiner Vorgänger, welche er nicht zu achten 
braucht; mögen sie ihn noch so inständig bitten, seine Verordnungen 
zurückzunehmen, er weist sie zurück mit dem Hinweis auf seine Regic- 
rungs- und Gesetzgebungsrechte und auf das Wohl des Staates. 

86) Slange-Schlegel I, 341—347. 
87) Raadetsbetcenkning, 1604 Aug. 27, K. Erslev I, 128. 

Ztschr. d. B. f. L. ®. VIII, 2. 23 
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Durch die Zollerhöhungen im Sunde werden die Zolleinnahmen 
des Reichs verdoppelt, ja verdreifacht. Durch die Handelsverbote 
sucht er den Handel der einheimischen Kaufleute zu heben. Durch 
die Beschränkung des hanseatischen Handels kann er das von den 
Städten beherrschte Handelsgebiet dem eigenen Kaufmann zu- 
weisen und allmählich die Bürger zu handelskräftigen Kaufleuten 
heranbilden. 

So war das Verhältniß des Königs zu den Städten nicht 
gespannter als unter der Regierung seines Vaters. Ein Konflikt 
zwischen Städte und König wurde erst hervorgerufen durch „die 
braunschweigischen Händel." 

Zweites Kapitel. 

Die „braunschweigischen Händel" und die Verwicklungen der Städte 
mit Christian IV. insolge derselben. 

Streitigkeiten des Herzogs von Braunschweig (1605). — Werbung Christians IV. 
an Lübeck. — Der König vor Braunschweig. — Unterhandlungen des- 
selben mit der Stadt. — Waffenstillstand. — Muthwilligkeiten der 
städtischen Soldaten gegen das Volk des Königs. — Bitte der Städte 
um Bestätigung der Privilegien. — Aushebung der lübische» Gerichts- 
barkeit auf Schonen. — Bitte an die Reichsstädte. — Klagen Lübecks 
an die Städte. — Verordnungen des Königs in Bergen. — Ansprüche 
Christians IV. gegen Lübeck. — Gesandtschaft der Lübecker an Christian IV. 
<1610 September und Oktober). 

Die Stadt Braunschweig hatte sich seit langem gegen Anerken- 
uung der Oberhoheit des Landesfürsten gesträubt; sie gestand dem 
Herzog nicht viel größere Rechte zu als etiva Köln seinem Erzbischof. 
Die braunschweigischen Fürsten ertrugen nur mit Widerwillen diese 
Selbstständigkeit des städtischen Gemeinwesens und immer neue 
Streitigkeiten gingen aus dem Gegensatz städtischer Selbstständigkeit 
und fürstlicher Machtansprüche hervor. Herzog Julius nannte sie 
seine „Erb- und Landstadt." Das wollten die Braunschweiger nicht 
dulden; denn mit diesem Titel werde gesagt, daß sie dem Herzog 
gehorchen müssen, ob er ihre Rechte achte oder nicht; diese Un- 
bedingtheit ihrer Unterthänigkeit wollten sie nicht zugeben. Als 
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Heinrich Julius die Huldigung von der Stadt verlangte, stellten 
sie als Bedingung der Huldigung die Beilegung einer Menge von 
Irrungen über strittige Rechte. So erhob sich ein tiefgehender Streit 
vom Tage des Regierungsantrittes an, der fortwucherte und, da die 
Huldigung verweigert wurde, 1605 in einen wirklichen Krieg über- 
ging. Der Herzog hatte geplant, die Stadt zu überfallen. Als 
dieser Anschlag mißlungen war, begann er sie zu belagern. Der 
Rath suchte mit ihin gütliche Unterhandlungen anzuknüpfen (1605 
Oktober 24).88) Doch geschah dies nur, um Zeit zu gewinnen für 
Anwerbung des nöthigen Kriegsvolkes. Endlich erklärte man Heinrich 
Julius, daß man nicht gesonnen sei, ihm den schuldigen Gehorsam 
zu leisten (1605 November 25). Darauf hin begann dieser mit 
erneuten Kräften gegen die Stadt anzukämpfen. 

Da er aber fürchtete, die Hansestädte möchten der Bundes- 
verwandten zu Hilfe kommen, wandte er sich an König Christian IV., 
der seinerseits Lübeck ermahnte, in keiner Weise der rebellischen Stadt 
beizustehen.88) Als der Herzog die Stadt nicht bezwingen konnte, 
eilte ihm Christian IV. zu Hilfe.88) Was ihn dazu bewog, war 
die nahe Berivandtschaft mit dem Herzog, aber auch wohl die Er- 
wägung, nicht allein Braunschweig, sondern auch Lübeck, Lüneburg 
und andere Städte unter sein Joch zu bringen.8*) 

Da Lübeck sich nicht an die. Mahnung des Königs kehrte und 
der Stadt Braunschweig erfolgreichen Beistand leistete, ließ der 

88) Rehtmeier, Philipp Julius, Braunschweig - Lüueburgische 
Chronika (Braunschweig 1722) S. 1156 ff. 

88) Christian IV. an Lübeck, 4. Nov. 1605. Original nicht vor- 
banden; die Cvpie findet sich im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel; 
deren Kenntniß verdankt der Verfasser der freundlichen Mittheilung 
des Vorstandes dieses Archivs, Herrn 1 Ir. Zimmermann in Wolfen- 
büttel. Vgl. auch Zeitschr. f. Lüb. Geschichte 1, 288. 

88) Am 29. November 1605 kam er nach dem Zollenspieker 
(Schreiben des Mathias Meyer aus Hamburg an den Freiherrn von 
Minckwitz, 1606 März 1, Hamburger Stadtarchiv, Akten, bctr. das 
Verhältniß Christians IV. re., Bl. 79), am 30. November nach 
Wolfenbüttel (Rehtmeier, S. 1158). 

91) So Brokes, vgl. Z. f. L G. I, 288. 
23» 
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König mehrere reichbeladene Schiffe, die aus Spanien kamen, in 
Nyburg und Helsingör anhalten. Die Lübecker schickten deshalb eine 
Gesandtschaft an ihn; doch bevor diese nach Kopenhagen kain, waren 
die Schiffe freigegeben worden. 92) 

Als die beiden Fürsten erkannten, daß sich mit Belagerung 
der Stadt Braunschweig nicht viel ausrichten lasse, suchten sie Ver- 
handlungen mit derselben anzuknüpfen, zumal da auch die auf dem 
Kreistage zu Gardelegen versammelten Stände des niedersächsischen 
Kreises den König um Uebernahme der Vermittlung baten.") Auch 
mochte aus den König und den Herzog der Umstand Eindruck ge- 
macht haben, daß die Städte Lübeck, Hamburg, Bremen, Magdeburg 
und Lüneburg Vorbereitungen trafen, der bedrängten „Bundes- 
verwandten" Hilfe zu bringen.") Im folgenden Jahre 1606 
brachte es dann Braunschweig auch so >veit, daß die genannten 
Städte mit ihm ein Vertheidigungsbündniß eingingen. Diese sechs 
Städte traten von nun auf als die korrespondirenden oder näher 
vereinigten Städte. 

Der König forderte Braunschweig auf, einige aus seiner Mitte 
an ihn zu senden") (1605 Dezember 30). Die Stadt wünschte 
die Beiziehung einiger Hansestädte: der Herzog gab dies nicht 
zu. ") Man zog es vor, nicht weiter auf die Zulassung der 
Städte zu dringen und schickte auf die weitere Aufforderung") des 
Königs hin am 9. Januar 1606 Gesandte nach Wolsenbüttel, wohin 
sich dieser vom Kriegslager ans lRiddagshausen) begeben hatte. 

") Z. f. L. G. 1, 286. 
93) Illustre Examen autoris Illustrissimi über des rahts zu 

Braunschweig knrtze abfertigung Protestation Verantwortung entschul- 
digung oblation und erbieten (Helmstadt 1608), 19. Dezember 
1605', S. 612. 

") Z. f. L. G. 1, 287. 
") Christian IV. an Braunschweig (1605 Dezember 30), Illustre 

Examen, S. 613. 
96) Braunschweig an Christian IV. (1605 Dezember 31). Der 

Herzog an Braunfchwcig (1606 Jan. 2), Illustre Examen, S. 614—616. 
") Christian IV. an Braunschweig (1606 Januar 7), Illustre 

Examen, S. 616. 
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Ta er die städtischen Gesandten wegen anderer „eehaffter Verhinde- 
rungen" nicht empfangen konnte, ließ er ihnen durch seinen Kanzler 
Joachim Hiibner erklären, er sei bereit, die gütliche Verhandlung 
zwischen Herzog und Stadt zu übernehmen. Er werde die Sache 
so leiten, daß beide Theile zufrieden sein werden. Vor allem schlage 
er ihnen einen Waffenstillstand vor (Januar 11). Die Gesandten 
erklärten darauf, ihre Vollmachten gehen nicht so weit, zumal da 
der König keine näheren Vorschläge über die Art und Weise des 
Waffenstillstandes gemacht habe. Wenn man aber mit den Ver- 
handlungen beginne, möge man doch gestatten, daß zwei Hansestädte 
zu denselben zugelassen werden, etwa Bremen und Magdeburg oder 
Hamburg und Lüneburg. Der König ließ ihnen antworten, der 
Beiziehung von Hansestädten stehen verschiedene Bedenken entgegen, 
die Beiziehung der Kreisstände dagegen werde zur Beförderung des 
Friedens sehr dienlich sein. Daß er Vorschläge machen solle über 
die Mittel, durch welche der Waffenstillstand zu stände gebracht werden 
könnte, „sei nicht vereinbar mit der königlichen Reputation." 98) 

Darauf erwiderten die Gesandten, daß sie zunächst den Ihrigen 
von diesen Verhandlungen Mittheilung machen wollen. Der König 
drang daraus, daß sie spätestens bis Miontag oder Dienstag in 
Wolfenbüttel sein sollten (13. oder 14. Januar). Allein da in der 
Rathskammer der Stadt viel geredet und wenig gehandelt wurde 
und zudem noch in jenen Tagen der Rath erneuert wurde,99) 
konnten die Gesandten erst am Mittwoch (15. Januar) in Wolfen- 
büttel eintreffen.' °°) 

98) In den nun folgenden Verhandlungen folgt der Verfasser 
einem „protocollum über der interposition und Handlung konigl. mayt. 
in Dennemarck Christsian) 4. zwischen lllmo hertzog Henrsich) Julijusj 
zu Brjaunschweig) und Lüneb(urg) und der stabt Brjaunschweig) ab- 
geordneten unter wehrender belagerung vom 6. Januar bis 18. Februar 
anno 1606 zu Wolfenbuttel Vorgängen. Enthalten in dem Konvolut 
CXVIII (Hciur. Jul. 1606, 134 Bll.) des Braunschweiger Stadtarchivs. 

99) Illustre Examen, S. 618 (Schreiben des Raths der Stadt 
an den König, 1606 Januar 13). 

'") Protocollum, Bl. 27—37. 
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Als sie ihre „Werbung" dem König überreichten, fand er 
dieselbe zu allgemein, sodaß er anfangs ungehalten war und tue 
städtischen Gesandten mit Vorwürfen überhäufte. Doch schlug er 
später ihnen „Mittel und Wege vor, wodurch man zum Stillstand 
gelangen könnte:" mit Besetzung der Schanzen soll es bei dem jetzigen 
Bestand verbleiben, wenn die Stadt sich verpflichte, daß die ihrigen 
sich jeder feindlichen Thätigkeit enthalten und ihre Verbindung mit 
dem Spanier (Spinola) aufgeben. Der Waffenstillstand solle dann 
einen Monat dauern. 

Allein die Gesandten konnten diese Vorschläge nur all rsko- 
rendum annehmen und mutzten nach Braunschweig zurück, um sich 
Raths zu erholen. Da sie aber zu lange ausblieben, schickte der 
König nach ihnen (18. Januar)."") Sie erschienen sofort, aber 
die Resolutionen über die Vorschläge gefielen nicht. Er wiederholte 
seine früheren Vorschläge; nur einen neuen Vorschlag machte er. 
der Herzog sei mit einem Waffenstillstand einverstanden, wenn der 
Rath unter Siegel verspreche, ihn zu halten. Den Vorwurf, daß 
die Stadt mit Spinola in Verbindung gestanden, hielt er trotz 
einer gegentheiligen Erklärung der Gesandten immer noch aufrecht; 
denn am 1. Dezember 1605 habe der Rath ein Schreiben an die 
Offiziere Spinolas in Lingen geschickt. Die Gesandten replizirten 
hierauf kurz und baten, daß ihnen die Straße nach Lüneburg 
geöffnet werde, damit ihre Bürger, welche in andern Städten seien, 
hereinkommen könnten. Der tiefere Grund dieser Bitte war der, 
daß sie mit den Mitverwandten des hansischen Korpus besser ver- 
kehren könnten. Der Herzog gestattete auf die Bitte des Königs 
hin, daß die Bürger, welche auswärts seien, in die Stadt zurück- 
kehren dürfen, aber nur dann, wenn ihre Namen dem Herzog genau 
notifizirt worden seien. 

Mit diesen Erklärungen kehrten die Gesandten nach Hanse 
zurück. Nachdem man darüber einige Tage berathen hatte, schickte 
man sie gegen Wolfenbüttel (1606 Januar 22). 102) Sie 

1U1) Protocollum, Bl. 43 a bis 45 b. 
102) Protocollum, Bl. 46 a bis 62 b. 
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überreichten daselbst dem König ihre Resolution. Dieser ließ den 
Gesandten sagen, sie sollen schnell zurückgehen und über einzelne 
Punkte sich näher erkundigen; er selbst könne jetzt nicht mehr länger 
hier verharren. Er habe aber die Sache mit dem Herzog genau 
überdacht und der Herzog folge seinen Vorschlägen. Jetzt liege es 
nur noch an der Stadt nachzugeben, „und wenn die Stadt jetzt 
die Sache erschweren wolle, werde ein Schwereres folgen." Die 
Gesandten fragten noch an, ob mit dem Waffenstillstand die Haupt- 
verhandlung beginne und ob unter der Aufhebung der Feindseligkeit 
auch das „Dämmen und Schanzen" einbegriffen sei. Als der 
Kanzler hierüber eine befriedigende Erklärung abgegeben, zogen 
sie weg. 

Da sie auf den bestimmten Termin nicht eintrafen, reiste der 
König auf eine Mahnung seiner Reichsräthe hin von Wolfenbüttel 
ab."b) Der Kanzler mußte jetzt selbst nach Braunschweig hinein- 
gehen (26. Januar).104) Dort erklärte er den Abgeordneten des 
Raths, wenn die Stadt diese Gelegenheit nicht ergreife, iverde der 
König, der nur seine Blühe dabei habe und der Stadt durchaus 
keines ihrer Rechte nehmen wolle, seine Hand abziehen. Dadurch 
werden sie aber bei den Fürsten und den Hansestädten Unglimpf 
bekommen; denn letztere haben den König in einem Schreiben ver- 
sichert, sie wollen die Stadt „zu aller Gebur" verweisen. Ihnen 
genügte indeß diese Erklärung des Kanzlers nicht; sie baten, 
er möge bei Heinrich Julius, der aus seiner zurückhaltenden 
Stellung herausging, neue Instruktionen holen. Der Kanzler wies 
auf ein Schreiben des Herzogs hin, das er eben erhalten und worin 
der Herzog die Stadt mahne, sie solle ohne „ambages" und 
„limitationes" sich einfach und „pure" erklären, ob sie unter 
diesen Bedingungen einen Waffenstillstand annehmen wolle oder 
nicht. Die Bürger, welche in die Stadt wollen, dürfen hinein, 

los) Illustre Examen, S. 620. Wie aus Siverd Grubbe's 
Tagebuch erhellt, war der König seit 19. September 1605 von 
Kopenhagen abwesend (Danske Magazin IV, 4, 31). 

"4) Protocollum, Bl. 77 a bis 79 a. 
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aber ohne Hab und Gut, natürlich auch ohne Geld. Es folgten 
nun einige Erklärungen, daß „unter Thätlichkeit auch Schanzen 
und Dämmen" begriffen sei; der Kanzler'°ch ging übrigens zu», 
Herzog zurück und versprach Erklärung zu bringen. Es wollte der 
Stadt gar nicht behagen, daß die Hansestädte von der Haupt> 
Handlung ausgeschlossen sein sollten, und sie bat darum auch bei 
den Magdeburger Gesandten um deren Zulassung, welche versprachen, 
beim Herzog Fürbitte einzulegen. Als sie am andern Tage wieder 
mit den Magdeburger Gesandten (am 2l). Januar) beriethen, kam ein 
Trompeter des Herzogs mit einer Erklärung in die Stadt, welche 
berathen und angenommen wurde. 

So wurde am folgenden Tage der Waffenstillstand geschlossen lü6) 
unter der Bedingung, daß der Herzog die Schanzen und Pässe be- 
setzt halten und, wenn das Wasser ihnen schade, dieselben ausbessern 
dürfe. Die Stadt ihrerseits solle alle Prozesse gegen den Herzog 
am Reichskammergericht niederschlagen. Der Rath sträubte sich 
einige Zeit dagegen, allein der dänische Kanzler antwortete, der 
Herzog lasse sich nicht davon abbringen. 1 °7) Endlich gab der 
Rath nach und der Waffenstillstand trat ein. Allein der Friede 
war damit noch nicht hergestellt. Die Verhandlungen, ivelche unter 
dem Borsitz der kaiserlichen Kommissäre Minckwitz und Hohenlohe 
über denselben geführt wurden, zerschlugen sich. 

In seinem Reiche angekommen, sandte Christian IV. voll Groll 
über Braunschweig seinem Better Munition und sechs Fähnlein zu 
Fuß. Den Büchsenmeister, der das Pulver überbringen sollte, nahmen 
die Städtischen gefangen, das Pulver ließen sie in die Luft gehen, 
das Fußvolk aber unter dem Obersten Jürgen Lunge wurde mit 
List überrumpelt und gegen ein Lösegeld entlassen?"8) 

105) Protocollnm, Bl. 79 b bis 85 a. 
i°6) Protocollum, Bl. 85 b bis 107. 
107) Illustre Examen, S. 321; Mejer, Londorpius sup 

pletus I, 2, 140 f. 
108) Z. f. L. G. I, 287 f. Vgl. hiezu die ausführliche „Gesteu- 

digc und gnugsame antzeig, daß der konigk aus; Dennemarck der statt 
Braunschweigk bey wehrender belagerung in persona auch mit rentier 
und knechten .... wieder die statt hülste geleistet n. s. w-, Act Dan. 
X, 64 (stammt aus dem Jahre 1610 oder 1611). 
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Diese Ueberrumpelung der dänischen Soldaten war geeignet, in 
dem König einen tiefen Groll hervorzurufen. Doch erfuhr dieser, 
wie das folgende zeigt, erst spät von dem Geschehenen. 

Als die Lübecker den König baten, er möge ihnen doch „freie 
Handlung" in seinen Landen gestatten,"^) versicherte er sie,'1 °) daß 
er ihren Handel nicht stören werde und entschuldigte sich zugleich 
wegen der Arrestation einiger Schiffe im Sunde. Die in Lübeck 
versammelten Hansestädte (Juli 1606) wollten diese günstige Stim- 
mung des Königs sich zu nutze machen und wiederholten ihre alte 
Bitte um Bestätigung der Privilegien, um Aufhebung der neuen 
Zölle in Bergen, wenigstens bis die Mißverständnisse beseitigt seien. 
Dem Kaufmann in Bergen habe der König (1606) die Versicherung 
gegeben, seine Privilegien zu schützen.1U) Allein die Gesinnung 
des Königs gegen die Städte hatte sich einstweilen geändert?") 
Die Antwort, die er ihnen zukommen ließ, war ziemlich scharf: die 
Privilegien seien reine Gnadenakte, nicht wie die Städte immer 
meinen, jura quaesita; er wolle der einen oder der andern Stadt 
dieselben gewähren. Neue Zölle habe er keiner Stadt auferlegt, 
Lübeck ausgenommen. Wenn dessen Kaufleute nicht damit zufrieden 
seien, sollten sie sich des Handels nach Dänemark enthalten; es sei 
dies allgemeiner Wunsch in seinem Reiche, denn von Lübeck sei er 
auf schimpfliche Weise beleidigt worden?") 

109) Lübeck an Christian IV., 1606 März 3, Act Dan. X, 63. 
110) Christian IV. an Lübeck, 1606 März 12. Gestendige 

antzeig, fol. 20 b. 
11') Die Hansestädte an Christian IV., 1606 Juli 18, Act. 

Dan. X, 63; das Schreiben der Städte erhielt der König erst am 
22. November 1606. 

112) Christian IV. an die Städte, 1606 November 26, Act. 
Dan. X, 63 b: „die Lubischen können unserer zölle leicht und woll 
überhoben sein und deren vorschonet bleiben, wann sie sich mit ihrer 
traffigne unsers reiches Dennemarcken .... enthaltten und daraus 
bleiben, wessen man woll friedtlich und nur begehrendt ist." 

'") Christian IV. an die Hansestädte, 1606 November 26, 
Act. Dan. X, 63 b. 
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Silbers suchte sofort den Zorn des Königs zu mildern und 
betheuerte, daß es für den „Muthwillen," der bei ihnen vor- 
gekommen, nicht verantwortlich gemacht werden könnet") Mit 
diesem „Muthwillen" verhielt es sich nämlich io: ein dänischer 
Paßzettel war bei Nacht an ein Brett geheftet worden; als ihn 
das Volk am andern Morgen sah, wurde es erbittert und riß den 
Zettel ab. Doch wurde die Sache den Behörden hinterbracht, 
welche Untersuchungen über den Thäter anstellten, denselben aber 
nicht ermitteln konnten. Falls der König den Thäter wisse, schrieben 
die Lübecker, so möge er denselben ihnen angeben, damit er gebührend 
bestraft werden könne. Die Stadt sei unschuldig, und der König 
möge sie deshalb mit den übrigen Städten zur Konfirmation der 
Privilegien zulassen. „Sie kommen den Unterthanen des Königs 
mit aufrichtigem Handel und Wandel ebenso entgegen wie die 
andern Städte." 

Der König hatte schon geraume Zeit vor jenem Brief (1606 
November 26) die Lübecker seinen Groll fühlen lassen. Kaum war 
er von seiner Reise nach England, wohin er sich anfangs Juni 
begeben hatte, zurückgekehrt, da befahl er seinem Lehensmann Siverd 
Grubbe, den „Büttel," welchen die Lübecker trotz seiner Warnung 
(1605) wieder nach Schonen geschickt hatten, gefangen zu nehmen 
und nach Kopenhagen führen zu lassen.*") Der König sah es 
als eine Schmähung seiner Autorität an, daß die Lübecker 
ihren eigenen Büttel zur Ausübung der Gerichtsbarkeit nach Schonen 
mitbrachten. Grubbe führte den Befehl des Königs getreu aus: er 
ließ den städtischen Vogt in Eisen nach Kopenhagen führen, sein 

i") Lübeck an Christian IV., 1606 Dezember 22, Act. 
Dan. X, 63 b. 

115) Befehl an Siverd Grubbe, 1606 August 30. In Danske 
Samliuger II Rrekke 6 (1877—79) S. 384; Schäfer, D.: Das Buch 
des lübischen Vogts auf Schonen, Hans. Geschichtsquellen IV (1887) 
S. XLIV. Dieses Verbot wird wohl auf den Bericht Siverd 
Grubbes an den König zurückzuführen fein, denn dieser war am 26. 
und 27. August beim König in Kopenhagen (Siverd Grubbes Dag- 
boger in Danske Mag. IV, 4, 23). 
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Haus anzünden und abbrennen. Dieses schroffe Verfahren des 
Königs versetzte die Lübecker um so mehr in Aufregung, als gerade 
dieses Privilegium seit den Tagen des Stralsunder Friedens von 
den dänischen Königen nie ernstlich angetastet worden war. 

Wo sollten die Städte Hilfe suchen gegen die willkürliche Be- 
seitigung der Privilegien in Dänemark? Einige aus dem hansischen 
corpus hatten auf den zu Worms (1606 Mai 26) abgehaltenen 
Tag der deutschen Reichsstädte Gesandte geschickt, welche die dort 
Versammelten zu einem Bündniß mit der Hansa auffordern sollten. 
Die Städte werden, so klagten sie, insgemein bedrückt; man ziehe 
ihre Privilegien ein, man kürze ihr Recht, wie es sich bei Braun- 
schweig zeige; man hindere ihren Handel durch neue Zölle und 
Lizenzen, durch Münzfälschung und fremde Monopole. Die Reichs- 
städte jedoch mit ihrer friedliebenden Politik ließen sich nicht ans 
die Vorschläge der Hanse ein, da ja nur die Hansestädte bedrückt 
werden, nicht aber auch die andern Reichsstädte. Ein Bund mit 
ihnen würde pro couspirutioiio gegen Kaiser und Fürsten angesehen 
werden?") So waren sie abgewiesen und ihre Hoffnung, bei den 
übrigen Städten eine Stütze gegen die dänischen Bedrückungen zu 
finden, war gesunken. 

Sie waren also ganz auf sich selbst angewiesen. Deshalb 
regte Lübeck in dem Schreiben, worin es seinen Bundesverwaudten 
von der „bedrohlichen" Antwort des Königs Mittheilung machte, 
die Frage an, ob eS angesichts dieses Vorgehens des Königs nicht 
an der Zeit wäre, „daß das hansische ovrpus sich enger zusammen- 
schließe" — sv wenig hatte die neue Konföderation von 1604 ge- 
nützt; zu einer näheren Besprechung hierüber wurden die Städte 
nach Lüneburg eingeladen, "ff 

"ch Stieve, F-, Briefe und Akten zur Geschichte des dreißig- 
jährigen Krieges, V (1883), S. 910, Anm. 2. 

lt7) Lübeck an Köln, Hamburg, Bremen, Rostock, Stralsund, 
Wismar, Stettin, Danzig, Lüneburg und Grcifswalde, 1606 Dezem- 
ber 17, Act. Dan. X, 63 b. 
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Die Städte suchten Lübeck zu trösten: die Stadt habe den 
Groll des Königs nicht verschuldet, er habe deshalb auch „keinen 
gegründeten Anlaß, gegen Lübeck bedrohlicherweise vorzugehen." Das 
Anerbieten des Königs, einigen Städten die Privilegien bestätigen 
zu wollen, wurde abgewiesen: „durch eine solche Konfirmation," 
meinte Stralsund, „werde niemanden genützt, man sei doch auch 
post confirmationem dem absoluten Willen des Königs preis- 
gegeben."'") Danzig rieth den Lübeckern, sie sollen die Interzession 
des Churfürsten von Brandenburg anrufen."") Rostock und Wismar 
schrieben, man solle über des Königs Schreiben auf einem wendischen 
oder Hansetage berathen."") 

Auf die andere Frage wegen der „näheren Zusammensetzung" 
der Hansestädte antwortete Wismar, es sei zwar sein Wunsch, daß 
durch „solche treuherzige Verbindung" die Lage Lübecks sich bessere, 
ihm selbst aber sei es nicht möglich, ein solches Werk zu Wege zu 
richten; es werde auch schwer gehen, alle Städte zum Beitritt zu 
bewegen. Hamburg dagegen erklärte sich zur näheren Besprechung 
dieser Frage bereit.'"') 

Im folgenden März (1607) fand sich eine Reihe von Ab- 
gesandten der wendischen Städte und anderer Hansestädte in Lüne- 
burg zusammen. Zunächst beschloß man, dem König auf seine letzte 
Erklärung hin (1606 November 26) bestimmte Antwort zu geben. 
Mau wolle, schreiben sie, dem König und seinen Unterthanen mit 
gebührender Reverenz und redlichen Gewerben und Kommerzien 
begegnen, damit die uralte gnädigste Vertraulichkeit rühmlichst auch 
fürderhin unterhalten werde. Wenn er die Lübecker als der „Kor- 
respondenz für unwürdig" bezeichnet habe, so werde er jetzt, nachdem 
die Lübecker Aufklärungen gegeben haben, „zu anderen Gedanken 
gekommen sein. Es werde doch nicht seine Absicht sein, die alte 

"") Stralsund an Lübeck, 1607 Januar 18, Act. Dan. X, 63 b. 
"") Danzig an Lübeck, 1607 Februar 1, Act. Dan. X, 63 b. 
12U) Rostock an Lübeck, 1607 Januar 2; Wismar an Lübeck, 

1607 Januar 7, Act. Dan. X, 63 b. 
'"') Hamburg au Lübeck, 1606 Dezember 27, Act. Dan. X, 63b. 
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hansische Berwandtnuß von einander zu sejungiren." Er möge daher 
die Konfirmation der Privilegien geben und hiefür einen Tag 
bestimmen.122) Aber der König gab ihnen keine Antwort hierauf; 
er ließ nur in dem Rezepisse, welches er dem Ueberbringer des 
städtischen Schreibens mitgeben ließ, bemerken, seine jüngste Erklä- 
rung sei ihm noch gut im Gedächtniß und nach dieser sollen die 
Städte sich richten.122) 

Die Bedrückungen gegen die Städte hörten nicht aus. Der 
König hatte in Bergen verordnet, daß alle Waaren vom Wraker 
geprüft werden sollen.124) Die Deutschen auf der Brücke wollten 
dies nicht geschehen lassen, da sie nach ihren Privilegien davon 
befreit seien. Der Lehensmann des Königs auf Bergenhus, Niels 
Wind, wandte sich deshalb an den König mit der Bitte, die Sache 
entscheiden zu wollen. Dieser bestimmte, daß die Waaren, welche 
die Deutschen zu ihrem eigenen Gebrauche verwenden, dein Beamten 
nicht vorgezeigt werden müssen, wohl aber die, welche sie an die 
Einwohner des Landes verkaufen.122) Ein neues scharfes Mandat 
erließ er, als er in Erfahrung gebracht hatte, daß die Deutschen zu 
ihrer Bertheidigung eine Anzahl Stücke und Alunition auf der 
Brücke haben. Es sei ein seltsam Beginnen, daß sich Fremde im 
Reiche die Erlaubniß nehmen, Munition zu führen, ohne vorher 
bei ihm angefragt zu haben. Die Stücke sollen sofort weggeschafft 
iverden und wenn die Kaufleute dies nicht gutwillig thun, so solle 
Niels Wind dieselben in seinem Namen wegnehmen.122) 

Die deutschen Kaufleute hatten in Bergen zwischen dem Schlosse 
und der Brücke einige Gärten angekauft, ohne vorher um die Ge- 
nehmigung des Königs nachzusuchen. Auf eine Anordnung des 
letzteren hin sollte der Rath der Stadt entscheiden, ob dieselbeil 

122) Die wendischen und etliche andere Hansestädte an ChristianIV., 
1607 März 10, Ad. Dan. X, 63 b. 

12S) Rezepisse der kgl. Kanzlei, 1607 April 13, Ad. Dan. X, 63 b. 
124) Norske Rigsregistr. IV, 133 f., 1606 Februar 6. 
125) Norske Rigsregistr. IV, 190, 1607 März 18. 
126) Norske Rigsregistr. IV, 217, 1607 August 7. 
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nicht dem König anheimiallcn sollen."') Außerdem hatte der König 
einigen Bürgern in Bergen gestattet, einen Weinkeller anzulegen, 
jener der Deutschen sollte aber abgeschafft werden.'") 

Wegen dieser Bedrückungen des Kaufmanns auf der Brücke 
hatten die Lübecker Gesandte an den König geschickt, welche um 
Zurücknahme dieser Verordnungen bitten sollten (1607 Mai). Sie 
hatten indeß nichts ausgerichtet.'") 

Als diese Gesandten ihre Bitten vorbrachten, wies man dänischer- 
seits auf die Beleidigungen hin, welche dem König in dem braun- 
schweigischen Kriege von einigen Städten zugefügt worden seien; 
namentlich Lüneburg und Braunschweig haben den Zorn des Königs 
erregt. Beide habe der König deshalb am kaiserlichen Hofe verklagt. 
Diese Antwort wurde dem Aufträge gemäß den Braunschweigern und 
Lüneburgern mitgetheilt, welche sich ihrerseits dem König gegenüber 
entschuldigten. Aber dieser antwortete nicht darauf. 

Die Städte fürchteten einen Ueberfall von Seiten des Königs. 
Es wurden deshalb auf dem wendischen Städtetage Vorsichts- 
maßregeln getroffen. 13°) Der König dagegen traf Veranstal- 
tungen, daß die Städte nicht unversehens eine Kriegsflotte in die 
Ostsee senden könnten.'") Mit solchem Mißtrauen begegneten sich 
die beiden Nachbarn. 

"') Slange-Schlegel I, 414 f. 
"ch 1607 August 6, Norske Rigsregistr. IV, 20«. Ob im 

Zahre 1607, wie Historisk Tidsskrift VI Rcekke 3 (1891) S. 522 be- 
hauptet wird, der Handel nach den Färöern den Städten genommen 
und einer Anzahl Bürger von Bergen übertragen wurde, ist nicht 
ersichtlich. Schon 1595 August 5 erhielten vier Bürger von Bergen 
die Erlaubniß, die Färöer zu besuchen und dort drei Jahre zu han- 
deln (Norske Rigsregistr. III, 507). In einen, Hamburger Verzeichnis; 
einiger Klagepunkte (St.-A. Hamburg circa 1640) wird die Aushebung 
des Handels nach den Färöern mit dem Verbot desselben nach Is- 
land zusammengestellt. 

'") Diese Gesandtschaft wird erwähnt in dem Jtinerariuni der 
Gesandten des Jahres 1610, Act. Dan. XI, 65. 

"") Z. f. L. G. I, 323. 
'") Bricka, egenhcendige Breve I, 57; Slange-Schlegel I, 427. 
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Auf einmal nach langem Schweigen verlangte Christian IV. 
im Dezember 1608 vvn Lübeck Restitution wegen der im Braun- 
schweigischen Kriege verübten „Muthwilligkeiten." Mittlerweile ging 
er gegen die lübischen Schiffe und Güter de facto öor.132) Die 
Lübecker wandten sich sofort an den König, um seine Forderung 
zurückzuweisen. Auf dem Tage der korrespvndircnden Städte — so 
wurden Hamburg, Lübeck, Bremen, Magdeburg, Lüneburg und 
Braunschweig seit der Zeit genannt, da die ersteren fünf Städte 
der letzteren (im Frühjahr 1606) zu Hilfe eilten — wurde über 
diese Schadensforderung verhandelt. Lübeck wollte dieselbe schroff 
abweisen, die andern Städte, allen voran Hamburg, stimmten aber 
für einen Vergleich mit dem Söttig.133) 

Man entschloß sich deshalb, zunächst ein Schreiben und dann 
eine Gesandtschaft an den König zu schicken. Auf seine Forderung, 
schrieben sie, haben sie sich schon am 23. Dezember 1608 erklärt. 
Es sei ihnen aber immer noch befremdlich, daß er gerade die 
Lübecker als directores der Hansa zur Restitution zwingen wolle, 
da sie ja ganz unschuldig seien, wie der König selbst dadurch be- 
wiesen habe, daß er nicht gegen sie, sondern gegen Lüneburg und 
Braunschweig die Sache am kaiserlichen Hose anhängig gemacht 
habe; zudem sei es „weltkundig, daß das directorium sich nicht so 
weit erstrecke, daß sie in solchen Sachen den verwandten Hansestädten 
etwas gebieten dürfen." Sie machen dem König den Vorschlag, 
in dieser Sache entweder den Weg des Rechts zu betreten, oder 

132) Gestendige antzeig, Bl. 20 b. Christian IV. an Lübeck, 
1608 Dezember 14. 

13S) Z- f.- L. G. I, 327 ff. Die Hamburger wollten wahr- 
scheinlich den König wieder für sich gewinnen, den sie durch Anlegung 
eines Zolles in Nenwerk beleidigt hatten. Der König hatte deshalb 
Kriegsschiffe in die Elbe geschickt, um die Hamburger an der Erhebung 
des Zolls zu hindern. Eine Gesandffchaft der Hamburger an den 
König im November 1608 hatte, wie es scheint, keinen Erfolg ge- 
habt. Die Gesandten Hamburgs hatten am 18. November, nicht am 
17. November wie die Mittheilungen des Ber. f. Hamburg. Gesch. 
VIII, 16—22 haben, Audienz gehabt (Stange-Schlegel I, 424 ff. 
Schlegels Sammlung zur dänischen Geschichte II, 3, 82—83). 
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dieselbe durch Schiedsrichter oder kaiserliche Kommissäre entscheiden 
zu lassen?") Der König antwortete ihnen nicht; er ließ ihnen 
nur anzeigen, daß er ihr Schreiben erhalten habe. 

Neben der Schadenersatzfvrderung hatte der König noch einen 
Anspruch gegen Lübeck. 

Eine Obligation von 4444 Engelotten, welche Lübeck vor etiva 
60 Jahren dem Londoner Kontor ausgestellt, aber schon lange be- 
zahlt hatte, war dem Rathe noch nicht zurückgegeben worden. Der 
Syndikus Finckelthaus hatte sie zwar im Jahre 1604 aus London 
zurückgebracht, hatte es aber verabsäumt, dieselbe an den Rath 
auszuliefern. Als Finckelthaus 1606 von seinem Diener ermordet 
wurde, kam sie in die Hände seiner Frau, welche dieselbe als noch 
gültig ansah. Da ihre sonstigen Ansprüche beim Rathe Lübecks 
nicht anerkannt wurden, überlieferte sie dieselbe einem Dänen, der 
sie dem Könige zustellte. Dieser meinte nun, gegründeten Anspruch 
gegen die Lübecker zu haben und verlangte wiederholt von ihnen 
die Einlösung dieser Obligation. Als sich diese nicht hiezu herbei- 
ließen, nahm er einige lübeckische Schiste weg und benutzte sie auf 
einer Expedition gegen Riga."») Er suchte überhaupt auf mannig- 
fache Weise der verhaßten Hansestadt Schwierigkeiten zu machen. 
Als er in Flensburg eine Musterung und einen Landtag halten 
wollte, berief er den Rath Lübecks und etliche Bürger der Stadt, 
welche Güter in Holstein hatten, hiezu, wie wenn sie seine Unter- 
thanen wären, "b) In dem Streite, welchen der Herzog Johann 
von Sonderburg mit der Stadt wegen der Trave und der neuen 
Fähre bei Wesenberg hatte, stellte sich der König auf die Seite 
des Herzogs. 

Wie wir schon oben gesehen, hatte sich Lübeck zu einer Ge- 
sandtschaft an den König erboten. Da der König aber auf das 

134) Lübeck an Christian IV., 1609 März 21, .Val. Dan. 
X, 64. Rezepisse für den lübischen Boten Peter Luhden, März 21, 
Act Dan. 1. c. 

135) Z. f. L. G. I, 338. 
Slange-Schlegel I, 471, Anm. 353. 
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diesbezügliche Schreiben keine Antwort gegeben hatte, hatte man 
diesen Plan wieder fallen gelassen; dann aber, als der König mit 
der Forderung an sie herantrat, die Obligation einzulösen, hielt 
man es für das Beste, ihm durch Gesandte über dieses Mißverständ- 
niß Aufklärung zu geben, namentlich nachdem einige seiner Räthe 
die Stadt noch dazu aufgefordert satten.137) 

Zu dieser Gesandtschaft wurden bestimmt Jakob Bording, der 
Syndikus Martin Nordanus und der Rathsherr Kaspar Boye. 
Diese sollten die ganze Geschichte des Verhältnisses zwischen der 
Stadt mtö dem König, wie es sich seit den beiden Gesandtschaften 
(SUfni und November 1604) gestaltet hatte, wiederholen. Vor allem 
sollten sie ans die Eugelotten hinweisen und den König über diese 
Sache genau aufklären. Dann sollten sie darauf dringen, daß der 
König doch den Zustand, wie er bei Beginn seiner Regierung ge- 
wesen, wieder herstellen möge.'38) 

Die Gesandten erhielten einige Tage nach ihrer Ankunft in 
Kopenhagen (1610 Oktober 14) Audienz bei dem Kanzler des 
Königs, Christian Früs, dem Statthalter Breide Rantzau und dem 
deutschen Kanzleiverwandten Joachim Hübner. Auf ihre Werbung 
antwortete letzterer, die Propositivu der Gesandten sei etwas all- 
gemein, sie sollen sich näher erklären."») Der Sprecher der Ge- 
sandten, der redegewandte Bording, begann ans Geheiß der Deputirten 
mit der Obligation und wies nach, daß dieselbe schon längst bezahlt 
sei, wie die übrigen Städte beweisen können; der, welcher sie dem 
König gegeben habe, habe sie nicht rechtmäßig erlangt; der König 
möge sie deshalb zurückgeben. Was das Schiff Jürgen Gossens an- 
lange, sagte er, so möge doch dem Urtheil des Gerichtes zu Helsingör 
Folge gegeben werden. Das Schiff war nämlich angehalten worden, 

1S7) Lübeck an Christian IV., 1606 Juli 28, Act. Dan. XI, 65. 
138) Jnstructio und befelich für Jakob Bording, Martin Nor- 

danus und Kaspar Boye, 1610 September 7, Act. Dan. XI, 65. 
139) Itinerarium et protocollurn der legation ins reich Denne- 

marcken durch Herrn Jacobum Bordiugk, burgenneister und D. Martinum 
Nordanum syndicum und yerrn Kaspar Boye rathinan im Octobri 1610 
verrichtet cum inseita relatione. Act. Dan. XI, 65. 

Ztschr. d. SB. f. L. G. VIII, 2. 24 
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weil der Schiffer, der Vis Part am Schiffe hatte, seine Güter nicht 
gehörig verzollt hatte. Das Gericht zu Helsingör hatte erkannt, 
daß der Schiffer mit seinem Part und seinen Gütern der Strafe 
des Königs verfallen sein solle. Der König aber hatte das Schiff 
nicht freigelassen. 

Zuletzt kam Börding noch auf die Forderung des Königs 
„wegen des angezündeten Pulvers und Jürgen Lunges Rantzivn" 
zu sprechen. Man solle, so bat er, jetzt doch einen der vier 
Wege, welche die Stadt zur gütlichen Beilegung der Mißhelligkeiten 
vorgeschlagen habe (1609 Mai 21), betreten. 

Die Räthe antworteten, daß der König die Sache gerne gütlich 
verhandeln wolle; der geeignetste Ort hiefür sei Kopenhagen; dem 
Ansinnen Lübecks, sich einem andern Richter zu unterwerfen, könne 
er nicht stattgeben. 

Da der König in Friedrichsburg iveilte, mußten die Räthe sich 
mit ihm dort besprechen. So kam es, daß die Gesandten Lübecks 
erst am 19. Oktober den königlichen Bescheid erhielten. 

In demselben drückt der König vor allem seine Verwunderung 
darüber aus, daß die Lübecker meinen, sie haben ihm keinen 
Anlaß zur Ungnade gegeben: Brambach, der im Jahre 1604 die 
hansischen Privilegien als jura quaesita bezeichnet hatte, habe ihn 
auss höchste beleidigt. Ferner habe sich Lübeck in Schonen „ein 
merum imperium et ius gladii" angemaßt, in Bergen habe ein 
Prediger einen Gesellen, der sich in der Stadt häuslich niedergelassen, 
einen „meineidigen, leichtfertigen Lecker" genannt; in Malmö haben 
die Lübecker sich einen Primat über die Rathsherrn daselbst an- 
gemaßt, indem sie ihr Gestühle in der Kirche über dem des Raths 
haben wollen. 

Mit den Holsten, fuhr er weiter fort, habe die Stadt sich 
nicht gut vertragen, dem Herzog Johann von Sonderburg viele 
„turdatioues auf der Trave gemacht." In Dänemark gebrauchen 
sie falsches Gewicht und benachtheiligen so seine Unterthanen. 

Dies alles habe seine Ungnade hervorgerufen, aber sie 
sei noch nicht so groß; denn sonst würde er ihnen den Handel 
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im Lande verboten haben. Ueber die Zölle können sie sich nicht 
beklagen, da sie keine höheren bezahlen müssen als die andern 
Fremden, und wenn sie nicht damit zufrieden seien, so sollen sie 
sich allen Handels in Dänemark enthalten. Die Obligation müsse 
unter allen Umständen bezahlt werden. Da aber hiefür und für 
den Schaden, den man ihm im braunschweigischen Kriege zugefügt 
habe, noch kein Ersatz geleistet worden sei, so müsse er sich eben 
selbst bezahlt machen durch Wegnahme lübischer Schiffe. Und damit 
der lübische Handel nicht zu sehr gestört werde, so thue er es nur 
peäötslltilv, fahre aber damit so lange fort, bis er bezahlt sei. 
Die Gesandten waren natürlich damit nicht zufrieden, sondern baten, 
kurz replizircn zu dürfen, da der König hierüber „ungleich be- 
richtet sei." 

Natürlich suchten sie die Schuld auf Brambach allein abzuwälzen; 
er sei nicht allein von Lübeck, sondern von der ganzen Hansa deputirt 
worden; das Rekreditiv (30. Januar) besage zudem, er habe sich 
seines Auftrags wohl bescheioen entledigt. 

Wegen des lübischen Scharfrichters in Schonen sagten sie, 
es sei dies ein altes Borrecht, das sie auch unter des Königs 
Regierung ausgeübt haben. Der König habe zudem Lübeck gar nicht 
verwarnt, was der Kanzler in Abrede stellte: es sei dieses Verbot, 
sagte dieser, durch den Schloßvogt von Malmö, Siverd Grubbe, 
dem lübischen Bogt mitgetheilt worden. Als letztere die Kirchenstühle 
betreffend sagten, dieselben seien zerhauen worden und deshalb habe 
man mit Recht sich beklagen können, meinte der Kanzler, es habe 
den König erzürnt, daß die Lübecker sich deren so angenommen 
haben, als ob das Heil der Stadt daran hinge. Etliche Kom- 
pagnien seien aufgelöst worden, »veil sie nur zum „Sauffen Ursach 
gegeben haben." li0) 

I40) In Aalborg hatte der König die dortigen dänischen Kaufleute 
veranlaßt, daß sie die lübischen aus der Kaufmannsgilde ausschlössen 
(1604, Vertzeichnnß etzlicher dem erbarn rath zu Lübeck von ihren im 
konigreich Dennemarcken handtierendcn kauffleuthen geklagten beschwe- 
rnngen) Act. Dan. X, 62. 

24* 
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Wegen des Pulvers und Jürgen Lnnges Rantzion solle der 
König sich an Braunschweig und Lüneburg halten; gegen diese habe 
er ja auch am kaiserlichen Hvfe geklagt; oder er solle doch einen 
der vier Wege wählen, die sie vorgeschlagen haben. Der Kanzler 
erwiderte, darüber sei der König so sehr erbost, daß die Soldaten 
contra Zatam fidem übel traktirt, daß einem Dithmarschen 700 Th. 
abgenoinmen und Schmähworte gegen den König ausgestoßen worden 
seien. Die Pulverflaschen, auf denen der Name des Königs gestanden, 
habe man zu dessen Schimpf verkauft und als seine Räthe in 
Wolfenbüttel von den Deputirten der Städte deswegen Aufklärung 
verlangt, haben diese ein „stumpf Schreiben" geschickt. 

Mit den Holsten, fuhren die Gesandten fort, haben sie stets 
im Frieden gelebt; nur mit einigen Edelleuten, welche die Rechte 
der Stadt verletzt haben, seien sie in Konflikt gekommen. Wegen 
des Fährprams bei Wesenberg sei ein Prozeß am kaiserlichen Hofe 
anhängig gemacht; man solle doch dessen Ausgang abwarten. Die 
Klagen über ungleiches Gewicht seien alt und unrichtig; schon im 
Jahre 1604 habe man ihnen dies zum Borwurfe gemacht und trotz 
aller Nachforschungen habe man nichts Näheres darüber erfahren 
können. Das Recht des Königs, Zölle zu erheben, wollen sie nicht 
bestreiten; sie bitten nur, daß alles in den Zustand gesetzt werde, 
in dem es bei Beginn seiner Negierung gewesen; denn die Zölle 
im Öresund und in den Häfen Dänemarks seien allein gegen 
Lübeck gerichtet. 

Auf die Forderung, die Obligation einzulösen, antworteten die 
lübischen Sendeboten: die Frau des Finckelthaus habe in einem 
Briefe an Kaspar Brink, von dem der König die Obligation erhalten 
hatte, erklärt, sie habe nichts darüber gesagt, daß in dem Kästlein 
die Obligation sei. In einem Schreiben an den Rath und an 
Domann aber habe sie ausdrücklich gesagt, sie habe ein Kästchen, 
in dem die Obligation und andere für die Hansestädte wichtigen 
Schriften seien; wenn man ihr eine namhafte Verehrung machen 
wollte, werde sie dasselbe ihnen übergeben; andernfalls werde sie es 
„au andere vornehme Leute, ivelche die Obligation verlangen und 
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stattliche Verehrung angeboten haben," verkaufen. Auf solche Weise 
also sei diese an Kaspar Bringt gekommen. Daß die Obligation 
bezahlt sei, könne man aus Hanserezessen nachweisen; „denn die 
Städte als creditores würden den Lübeckern als debitores nicht 
wohl bezeugen, daß diese ihre Schuld abgetragen haben, wenn es 
sich nicht so verhielte." Auf diese letztere Ausführung hin bemerkte 
der Kanzler, daß die Sache jetzt anders stehe; hätte man früher 
diesen Nachweis geliefert, so würde es anders gegangen sein. 

Diese Replik überbrachten die Depntirten dem Könige, der 
inzwischen in Kopenhagen eingetroffen war. Allein dieser wollte 
seinen früheren Bescheid nicht ändern. „Die Muthwilligkeiten bei der 
braunschweigischen Assistenz seien zum Hohn des Königs geschehen 
und er hätte so Grund genug, mit aller Strenge gegen die Stadt 
vorzugehen. Doch wolle er, da er von Natur mehr „zu Kleinentz 
neige als zu Severitet," zufrieden sein, wenn ihm die Stadt für 
diesen Schimpf und die Obligation 100 000 Thaler bezahle. Werde 
diese Summe nicht entrichtet, so werde er seinen Zugriff auf 
lübische Schiffe fortsetzen. 

Ans diesen Bescheid hin wollten die Gesandten noch nähere 
Aufklärungen geben, so namentlich über die Engelotten und die 
braunschweigische Assistenz. Doch wurde ihnen dies von den Räthen 
nicht gestattet. Sv baten sie denn um mildere Resolution: am 
folgenden Tage wurde ihnen diese mitgetheilt."') Der König blieb 
bei seiner ursprünglichen Forderung: Lübeck solle bis nächste Ostern 
(1611) 100 000 Thaler bezahlen. Die Gesandten suchten die Stadt 

"') Resolution des Königs, 1610 Oktober 20, Art. Dan. XI, 65. 
So ersteren ihre kon. Mayt. sich gegen ihren den lübischen abgesandten 
dahin, daferne ihrer kon. Mayt. die stabt Luebcck alß directores 
Hanseaticae societatis für obspecificirte und dergleichen weitlenffige 
vorgangene zunötigungen zwischen dato und ostern des folgenden ein 
tausend sechshundert cllffen jahrcs eins in alles und also semel et 
pro semper 100 000 reichsthaler alhie entrichten und erstatten werden 
lassen, daß alßdan ihre kon. Mayt. die gefassete iudignation und Un- 
gnade gegen die von Luebcck und dero adherenten alsofasdt schwinden 
und fallen lassen. 
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nochmals zu entschuldigen; als dies nichts nützte, baten sie um 
Verlängerung des Termins. Auch das wurde ihnen nicht ge- 
währt. 142) 

Die Gesandten machten sich auf den Weg, konnten aber in 
Folge des stürmischen Wetters nicht schnell vorwärts kommen. Am 
3. November „legten sie im Rathe sumroarie Relation" über ihre 
Sendung ab. Der Rath hielt es für gut, sofort die in Lüneburg 
versammelten korrespondirenden Städte von der königlichen Resolution 
in Kenntnis; zu setzen. Zu diesem Zwecke wurde Nordanus dorthin 
geschickt. Er forderte dort die Städte auf, die Waffen gegen den 
übermüthigen Dänen zu ergreifen,4") aber diese nahmen alles all 
referendum und wollten bis Ende des Monats ihre Berichte 
einschicken. 

In Lübeck hielt man es für gut, in dieser Sache sämmtliche 
Hansestädte zu befragen. Es wurde deshalb auf den 26. Februar 
1611 ein Hansetag nach Lübeck einberufen. Dort wurde berathen, 
wie man den König mit der Direktorialstadt versöhnen könnte. Als 
bestes Mittel hiefür erschien eine Gesandtschaft an den König, 
welche Bremen, Hamburg, Rostock und Stralsund übernehmen 
sollten. Als man dem König hievon Mittheilung machte,'44) ließ 
er die Städte wissen, daß er keine Zeit hiefür habe; deshalb müsse 
die Schickung auf eine bequemere Zeit verschoben werden. Lübeck, 
das sich entschuldigt hatte, weil es sich bis jetzt noch nicht auf die 
Forderung des Königs erklärt habe, verlängerte er den Termin bis 
Pfingsten (1611).145) Die Nachricht, daß der König die Gesandten 
nicht empfangen könnte, rief in Lübeck große Aufregung hervor. 
Sofort wandte es sich an die bedeutenderen Bundesmitglieder mit 
der Bitte, ihm mit Rath beizustehen. Es war erbost, daß die Ge- 

142) Sartorius, Gesch. d. Hans. Bundes 111, 115—117 
'") Sartorius, a. a. O. 111, 117. 
444) Etliche Städte an Christian IV., 1611 März 8. DasSchreiben 

selbst ist nicht vorhanden, aber aus der Antwort Ehristians IV. an 
etliche Hansestädte (1611 März 23) erhellt, daß diese vorher (1611 
März 8) an ihn geschrieben hatten, Act. Dan. X, 64. 

146) Christian IV. an Lübeck, 1611 März 23, Act. Dan. a.a.O. 
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sandten nicht früher abgezvgen waren; denn wären sie einmal in 
Kopenhagen gewesen, so hätte sic der König nicht abweisen kön- 
nen."") Es fragte an, ob es allein die Gesandtschaft übernehmen 
solle. Die meisten Städte sprachen sich dagegen aus; vielmehr, 
meinten sie, iväre es am Platze, wenn man jetzt ein Gesammt- 
fchreiben an den König abschicken würde."7) Auf Bitten Lübecks 
verfaßte Bremen ein solches. Allein Rostock, Stralsund und Wismar 
siegelten das betreffende Schreiben nicht, worüber Lübeck sehr bestürzt 
wurde. Es sah sich jetzt genöthigt, ein eigenes Schreiben an den 
König abgehen zu lassen."") 

Das Verhältniß Christians IV. zu den Städten, vor allem zu 
Lübeck, hatte sich in dieser Periode immer gespannter gestaltet: ein 
Privilegium nach dem andern war von ihm aufgehoben worden. 
Es war dies geschehen aus der klaren Erkenntniß, daß gerade durch 
die Privilegien Lübecks der Handel der eigenen Unterthanen ge- 
schädigt iverde. Wenn auch die Privilegien ihnen keine Rechte 
verliehen, welche größer waren als die der Eingeborenen, so ge- 
nügten sie doch, um die wirthschaftliche Ueberlegenheit und ihre 
Kapitalkraft zur Wirkung gelangen zu lassen. Dazu kamen noch 
die Beleidigungen, welche dem König iin braunschweigischen Krieg 
von den Städten zugefügt worden waren. Zwar hatte er gegen 
die schuldigen Städte seine Ansprüche am kaiserlichen Hofe geltend 
geniacht. Aber einerseits mochte ihm die kaiserliche Justiz langsam 
und andererseits ohnmächtig erscheinen, sodaß er auch bei einer 
etwaigen Verurtheilung der beiden Städte in die Strafsumme von 
ihnen doch nicht befriedigt worden wäre. Auf andere Weise aber 
hätte er seine Ansprüche gegen sie nicht durchsetzen können, da die 
beiden Schuldigen Binnenstädte waren und hauptsächlich Binnen- 
handel trieben. Da fand er einen Ausweg: er forderte von Lübeck 

"*) Lübeck an Bremen, Hamburg und Lüneburg, 1611 April 8, 
Act Dan. a. a. O. 

"7) So Hamburg (ICH April 13), Stralsund (April 16) 
Act. Dan. X, 64. 

"8) Lübeck an Christian IV., 1611 April 30, Act. Dan. X, 64. 
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die betreffende Summe unter dem Vorwand, als Direktorium der 
Hansa sei es für diese Muthwilligkeiten verantwortlich. Im Falle, 
daß die Stadt sich weigerte, konnte er seinen Forderungen Nachdruck 
verleihen durch Wegnahme von Schiffen, Einziehung der übrigen 
Privilegien und schließlich durch ein förmliches Verbot des Handels 
in seinen Reichen. Zu letzterem schritt er aber erst, nachdem ihn Lübeck 
durch seine zweideutige Haltung im Kalmarkriege beleidigt hatte. 

Drittes Kapitel. 

Der Kalmarkrieg. Steigerung des Mißverständnisses zwischen 
König und Städten (1611—1615). 

Kalmarkneg. — Bitte des Königs um Bogenschützen. — Verbot der Fahrt 
nach Schweden. — Zollerhöhungen. — Annäherung der Städte an die 
Union und die Gcncralstaaten. — Dänische Kriegsschiffe auf der trave- 
münder Rhede. — Klage Lübecks an den Kaiser. — Der Kaiser an 
Christian IV. — Verhandlung wegen der Allianz mit den Staaten. — 
Friede zu Knaeröd. — Rüstungen zum Kriege. — Konföderation der 
Staaten mit Lübeck. — Der englische Gesandte Anslrnther in Lübeck. 
— Kriegsgerüchte. — Streit in Bergen. — Termin für das Verbot 
des Handels festgesetzt. 

Der Stettiner Friede hatte dem nordischen siebenjährigen Krieg 
ein Ende gemacht, aber den Haß zwischen Dänemark und Schiveden 
hatte er nicht dämpfen können. Da der eine Staat gewillt war, 
alles daran zu setzen, eine mächtigere und selbstständigere Stellung 
zu gewinnen, der andere dagegen von seiner herrschenden Position 
nichts einbüßen wollte, so ivar ein Konflikt zwischen beiden unver- 
meidlich. Nachdem durch die vielen Grenzversammlnngen, ans 
denen man immer den Frieden zu erhalten bestrebt war, nichts aus- 
gerichtet worden, erklärte Christian IV. seinem Nachbarn den Krieg 
(1611 April). 

Der friedliebende dänische Reichsrath, der erst nach langen: 
Zögern seine Zustimmung zum Kriege gegeben hatte, suchte diese 
Gelegenheit zu benutzen, um ein besseres Verhältniß zivischen dem 
König und den Städten herbeizuführen. Der König möge doch, 
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rieth er, mit Lübeck und den andern Seestädten sich aussöhnen; 
denn ein großer Theil der Kriegsmaterialien müsse von ihnen be- 
zogen werden, und im Falle der Noth konnte des Königs Flotte 
gerade bei ihnen Zuflucht ftnben.149) Der König meinte darauf, 
sein Verhältniß zu den oben Genannten sei ein gutes, sie seien 
gute Freunde und Nachbarn, wohl bestehe eine kleine Differenz 
zwischen ihm und Lübeck, aber die Abgesandten dieser Stadt, welche 
jüngst bei ihm gewesen seien, haben erklärt, daß sie ihn zufrieden 
stellen wollen. Die Reichsräthe haben also nichts zu befürchten.45U) 
Durch diese Darstellung hatte der König die Räthe getäuscht. 
Man denke nur daran, wie kaum vor einigen Monaten die Lübecker 
den ganzen Hansebund zu den Waffen gegen ihn aufgerufen hatten, 
lind noch vor wenigen Tagen hatte die Stadt gezeigt, wie sie ihm 
gesinnt sei. Er hatte den Rath um Erlaubniß angehen lassen, in 
der Stadt einige Werbungen veranstalten zu dürfen, allein sein 
Gesuch wurde rundweg abgeschlagen. Mau berief sich allerdings 
hiebei aus den Abschied des Speyrer Reichstags von 1570, in dem 
bestimmt worden war, daß fremde Mächte, bevor sie Werbungen 
im Reiche anstellen lassen dürften, dies dem Kaiser vorher anzeigen 
sollten.494) Aber wie leicht hätte sich die Stadt, wenn sie dem 
Gesuch des Königs entsprochen hätte, auf etwaige Vorwürfe des 
Kaisers hin rechtfertigen können mit dem Himveis daraus, daß 
Christian auch ein Reichsstand sei. 

Als der König dem Schweden den Krieg erklärte, erließ er 
eine Reihe von Verordnungen, welche dem Handel der Städte 
großen Eintrag thun mußten. Er erhöhte die Zölle im Sund: 
die östlichen Hansestädte und die wendischen Städte sollten den 

4") Raadets Erkloering, 1610 Februar 6, Erslev 1, 196 ». 202. 
45°) Erklärung des Königs an den Reichsrath, 1611 Februar 10, 

Bricka, Kristian IV. egenhcendige Breve I, 55 ff. 
494) Christian IV. befiehlt seinem Diener August Gotting, in 

der Stadt Lübeck 100 Büchsenschützen zu bestellen, 1611 Januar 3. 
Erklärung des Rathes 1611 Januar 23, Ad,. Dan. XI, 71, vgl. 
Waitz, Quellensammlung II, 116. 
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Rosennobelzoll je nach der Größe ihrer Schiffe, wenn sie aber 
Schiffsantheile mit einander oder mit Niederländern haben, sollen 
sie zwei Rosennobel entrichten. Wenn Schiffe aus Spanien, Por- 
tugal oder Frankreich kommen, die mit Salz beladen seien, so solle 
von jeder Tonne Salz sechs volle Pallete hergegeben und dazu 
noch ein Goldgulden bezahlt werden. Die Zölle auf Korn, Mehl, 
Brot, Kupfer u. s. w. wurden bedeutend erhöht. Alle, welche Wein 
einführen, sollen den zwanzigsten Pfennig entrichten und von der 
Tonne Bier soll ein Ort als Abgabe erlegt werden. Auch der 
Rudcrzoll wurde bedeutend erhöht: so sollten von einem Schiff mit 
100 Lasten vier Rosennobel entrichtet werden?"'2) 

Diese hohen Zölle und die Hinderung der Schifffahrt nach 
Schweden, Riga und Reval schädigten den Handel Lübecks sehr. 
Zwar versuchten es mehrere Schiffer, dem Verbot des Königs 
zuwider nach Schweden zu fahren, aber dessen Anslieger wachten 
streng über die Beobachtung des Gebots und führten alle Schiffe, 
welche sie aufgriffen, nach Kopenhagen. Auf diese Weise wurden 
der Stadt Lübeck im Sommer und Herbst 1611 etwa 30 Schiffe 
hinweggenommen."2) So wollte z. B. ein Schiffer von Lübeck 
nach Libau fahren. Als er in die Nähe von Rostock kam, wurde 
sein Schiff von den Dänen gekapert und nach Kopenhagen geführt, 
weil er keine Seebriefe vom Rath bei sich hatte, die ihm bezeugt 
hätten, daß er nicht nach Schweden segle.15A) 

Nicht bloß Lübeck, sondern auch andern Städten wie Rostock, 
Stralsund, Danzig155) waren Schiffe weggenommen worden, aber 

152) Secher, Forordninger III, 319 ff. n. 342 (1311 April 10), 
vgl. dazu die Zollordnung in Norwegen (Norske Rigsregistranter 
IV, 418—427). 

"2) Z. f. L. G. I, 341 ff. 
1E>4) Dies klagten dem Rath die beiden Bürger Lübecks Franko 

von Kollu und Hans Ritter, Acl. Dan. XI, 67, 1611 Juli 5. 
Der König hatte nämlich verlangt, daß alle Schiffer Seebriefe haben 
müssen, welche voni Rathe (nicht bloß vom Schiffsherrn) ausgestellt 
seien. Secher a. a. O. 

"E>) Lengnich, G., Geschichte der Lande Preußen kgl. polnischen 
Antheils, Bd. V (1727) S. 44. 
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nicht so viele wie den Lübeckern; ja der König zeigte sich einzelnen 
Städten gegenüber so gnädig, daß er ihnen die gekaperten Schiffe 
wieder zurückgeben ließ. Auch die Lübecker baten um Zurückgabe 
derselben, allein alles Bitten und Flehen half nichts. Im Gegen- 
theil, er erließ gegen sie neue Edikte, in welchen die Fahrt nach 
Schweden und Livland bei Leibesstrafe verboten wurde (1611 
August)."«) 

Diese Behandlung von Seiten des Königs veranlaßte die Städte, 
sich nach einer Macht umzusehen, ivelche im Stande wäre, sie gegen 
solche Uebergriffe zu schützen. Schon bald, nachdem der Düne durch 
jene Zollerhöhungen den Handel der Städte in hohem Maße beein- 
trächtigt hatte, war der Vorschlag gemacht worden, man solle sich 
an die Union anschließen. Man hatte seit Gründung dieses Bundes 
die Hansestädte nicht aus dem Auge gelassen."') Man hatte Ans- 
bach einmal beauftragt, deren Gesinnung zu erforschen. Sie waren 
nicht abgeneigt, der Union beizutreten; allein die Streitigkeiten 
Braunschweigs mit seinem Herzog bildeten ein nnübersteigliches 
Hinderniß. Man sagte sich auf Seiten der uniirten Fürsten, man 
werde sich durch Aufnahme der Städte den König von Dänemark 
und den Herzog von Braunschweig abgeneigt machen, andererseits 
aber verkannten sie nicht die Vortheile, welche ihnen durch die 
Städte erwachsen würden. Man würde seemächtig, sagte Kurpfalz 
auf dem Rothenburger Unionstage (1608), man würde Geld, 
Munition und verschiedenes andere haben können. Die Städte 
schienen indeß keine rechte Lust zu haben. Jetzt, nachdem die 
Streitigkeiten zwischen ihnen und Christian IV. immer ernster zu 
werden drohten, verhandelte man mit mehr Eifer über den Eintritt 
in die Union. In Bremen war man besonders für dieselbe ein- 
genommen. Es ließ erklären, daß es sich derselben unter allen 
Umständen anschließe und mahnte die andern Städte zum Beitritt 

"°) Z. f. L. G. I, 343. 
"7) Vgl. hierüber Ritter, M., Briefe und Akten zur Geschichte 

des 30jährigen Krieges, Bd. 11 (1874) S. 34 n. 21; S. 44—46 
n. 33; S. 48—51.' 
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„nicht wegen der braunschweigischen Sache an sich, sondern allein weil 
die Städte keine Protektion mehr, sondern meram oppressionem 
zu gewarten haben." 158) Lübeck dagegen sprach sich sehr zurück- 
haltend ans: „man solle sich nicht verbindlich machen, namentlich 
nicht nomine communi in etwas Verbindliches einwilligen; es sei 
auch in einer Union, aber man lasse es ordentlich stecken.""8) Es 
hatte richtig erkannt, daß die Union ihm nicht helfen könne, zumal 
da die Uniirten auch den König von Dänemark beiziehen wollten; 
es war eher dafür, daß die Hansestädte sich „besser und vertraulicher 
zusammensetzen würden." Einen diesbezüglichen Vorschlag machte 
es auf dem wendischen Städtetage im September 1611. Jetzt sei 
es an der Zeit, daß man sich gegen die Uebergriffe des Königs mit 
vereinten Kräften wehre. Allein die Gesandten >varen hiefür nicht 
instruirt. So wurde die Sache auf den nächsten Hansetag ver- 
schoben. Kaum waren die wendischen Städte auseinandergegangen, 
da erschienen Gesandte aus den Niederlanden. Sie ivaren in Däne- 
mark gewesen und hatten den König ersucht, mit dem Schweden 
Frieden zu machen; als er sie damit abgewiesen hatte, hatten sie 
ihn um Herabsetzung des Sundzolls und um freien Handel in 
Schweden und Livland gebeten; denn der niederländische Handel 
wurde durch die Zollerhöhungcn bedeutend geschädigt. Allein der 
König hatte ihnen geantwortet, er kenne keine Generalstaaten, er 
werde auch nicht mit ihnen, sondern nur mit ihrem Herrn, dem 
König von Spanien, unterhandeln?8") 

In Lübeck verhandelten mit den holländischen Gesandten der 
Bürgermeister Brakes und Martin Nordanus. Im Verlauf der 
Unterredung sagten die Holländer, „die Städte sollten etwas besser 
mit ihnen korrespondiren und in dieser Sache wider des dänischen 

158) Bremen an Lübeck, 1611 Juli 8, Act. Dan. X, 64. 
1Sfl) Lübeck ent Bremen, 1611 Juli 17, a. a. O. 
16u) Vrccde, Nederland en Zweden, S. 45; Wenzelburger, Th-, 

Geschichte der Niederlande II, 853. 
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Königs Vorhaben zusammentreten." Die Lübecker waren natürlich 
einem solchen Plane nicht abgeneigt. Uebrigens waren sie schon 
früher auf eine Verbindung mit den Holländern hingewiesen worden. 
Die von Bremen hatten nämlich (16l 1 Mai 29) an Lübeck geschrieben, 
sie haben wenig Hoffnung, daß man den König versöhnen könne, 
viel größere Hoffnung haben sie zu den Staaten, und es wäre 
vielleicht nicht unnützlich, auf Mittel und Wege zu denken, durch 
die man die Staaten für eine Allianz gewinnen könnte. 16 *) Seit 
dieser Zeit hatte der scharfsinnige Brokcs diese Angelegenheit nie 
aus dem Auge gelassen; seinem Blick war es nicht entgangen, 
daß man sich auf die Städte nicht verlassen könne. Jetzt, nachdem 
die holländischen Gesandten zu einer Verbindung mit den Staaten 
aufgefordert hatten, betrieb er die Sache mit größerem (Stfer.162) 
Er suchte zunächst die bedeutenderen Städte für seinen Plan zn 
gewinnen. Als sich die meisten von ihnen mit demselben einverstanden 
erklärten, schickte man den Nordanus in den Haag, um zn erfahren, 
wie sich die Staaten dazu stellen würden (1611 Dezember). Noch 
ehe der Hansetag im Januar 1612 begonnen, hatte dieser die 
Nachricht gebracht, daß die Staaten eme solche Verbindung mit 
Freuden begrüßen. Nachdem auf dem Hansetag mit einigen 
Städten hierüber verhandelt worden, wurde Nordanus wieder ab- 
geschickt, um sich bei den Staaten über die Bedingungen einer 
etwaigen Konföderation zu orientiren. In kurzer Zeit kam er mit 
einem diesbezüglichen Entwurf zurück. Die Holländer meinten, die 

161) „Wir haben das schreiben an die kun. niaytt. zu Densne- 
marck) zu abschaffung der hohen licenten mit beliebet und versiegelt. 
Es mag helfen als viel es kan, darzu wir gleichwol schlechte aber 
größere Hoffnung zu den Herrn generalstaten beschetzener contrcdictiv» 
und Opposition haben und (cs) wuchte vieleicht nicht undienlich sein 
das man uff mittel und Wege gedächte, damit man sich mit den 
Herrn staten in diesem fall couiungiren für einen man stehen 
und mit gemeinem rath das werck treiben zum wcinigsten hochbemelte 
Herrn staten incitiren milchte, das sic ihnen diese fache desto fleißiger 
angelegen sein lassen wollten." Brief Brokcs an Domann, 1615 
März 7 (Act. Dan. XII, 74), der diesen Brief wörtlich zitirt. 

i®8*) Zum Folgenden vergleiche Z. f. L. G. 1, 344 ff. 
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Städte sollen sich vor Juni erklären, ob sie mit dem Entivurfc 
einverstanden seien. Brotes und Nordanus bereisten Lüneburg, 
Hamburg und Bremen, um den Rath dieser Städte zu gewinnen. 
Diese Frage ivar es auch, die den am 5. Mai (1612) erösineteu 
Hansetag hauptsächlich beschäftigte: man beschloß, eine Gesandtschaft 
an die Staaten abgehen zu lassen; Brotes und Domann sollten 
nähere Unterhandlungen mit den Staaten anknüpfen. Im Sommer 
1612 zogen die beiden fort nach den Niederlanden, wo man über dem 
Plan einer engeren Bereinigung voller Freude war. Denn hier 
wie dort hatte man über die Bedrückungen des Dänen zu klagen. 
Die Staaten ließen erklären, daß sie das alte Bündnis; mit den 
Hansestädten aus folgende acht Jahre erneuern wollen, es solle 
gerichtet sein wider alle Gewalt, welche der Freiheit der Religion 
und des Handels entgegen sei. Die Hansestädte sollen sich hierüber 
sofort erklären.1C3) 

Wie der Däne den Städten gesinnt ivar, zeigte sein Brief an 
seinen Better, den Herzog Julius von Braunschweig?") Der 
König meldet darin, lvie er mit den Engländern verhandelt, daß sie 
sich, da sie in Stade nicht bleiben könnten, in seiner Stadt Krempe 
niederlassen sollten. Wie alles fast richtig, seien die Hamburger 
gekommen und hätten die Engländer für eine solche Summe Geld 
gekauft und ihnen solche Privilegien versprochen, die sie in Ewigkeit 
nicht halten können. Weil ihm nun der Schimpf widerfahren und 
er jetziger Zeit ihnen das nicht „unter die Nase reiben" könne, wie 
er gerne wollte, so möge der Herzog bei dem Kaiser anhalten, daß 
er im Lande Holstein au gelegener Stätte einen Zoll anlegen lassen ' 
dürfe; dem Kaiser würde daraus kein Schaden entstehen, ihm aber 
würde dies „ein groß solatium" sein. Die Lübecker thun ihm 
allen Muthivillen an, den sie nur erdenken können, aber cs gelinge 

) O* T* iJ7 AO’ 
164) Christian IV. au Heinrich Julius (Friedrichsburg, eigen- 

händig) 1611 Dezember 22, Landeshauptarchiv Wolfeubüttet (Orig.). 
Waitz, Quclleusammlung II, 118, hat die falsche Jahreszahl 1622. 
Vgl. Bricka, egenhcendige Breve Christians IV., I, 72, Anm. 1. 
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ihnen nicht alle Zeit und in ihren Diskursen seien sie sehr grob. 
Deshalb dürfe es ihm der Kaiser nicht verdenken, wenn er „den 
Schelmen einmal wiederum auf die Wolle greife und es vielleicht 
etwas «xtraordinarie ablause." 

Während dieser Zeit hatten die Plackereien der Dänen fort- 
gedauert. Auf dem Hansetag im Januar wurde heftige Klage dar- 
über geführt. Die Zollerhöhung, so klagten die Städte, das Verbot 
des Handels nach Schweden, die Wegnahme der Schiffe und Güter 
führe nothwendig den Untergang einiger Städte herbei.165) In 
Lübeck war man so erbittert, daß man einige Wagen mit Musketen, 
Röhren u. s. w., welche für die dänische Armee bestimmt waren, 
vollständig plünderte; man werde doch denen, sagte man, welche die 
Ihrigen berauben, nicht noch die Waffen hiezu tiefern.1G6) 

Trotz der Abmahnungen Christians wollten einige Kaufleute 
nach Schweden handeln. Man bat den Rath um Erlaubniß, dort- 
hin mit bewaffneten Schiffen fahren zu dürfen; allein dieser 
ließ durch Brakes den Bürgern vorstellen, daß man durch solche 
Handlungsweise den König mehr und mehr reize. Sie sollen doch 
warten, bis die Union mit den Staaten abgeschlossen und der 
Schwede etivas stärker geworden sei. l67) Die Kaufleute ließen 
sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen, sondern rüsteten eine be- 
trächtliche Anzahl Schiffe aus. 

Als der dänische Admiral Magens Ulefeü)188) davon erfahren 
hatte, gab er Gabriel Kruse den Befehl, dieses zu verhindern.'88) 
Am 6. Oktober 1612 kam dieser auf die Travemünder Rhede, wo 
die lübischen Schiffe lagen. Es entstand ein kleines Gefecht zwischen 

'88) Articuli deliberandi Hanseatici conventus, 1612 Jan. 26. 
St.-A. Hamburg, Akten, betreffend das Verhältniß Christians IV. zn 
den Hansest. rc. Bll. 97—102. 

188) Lübeck an den Amtmann Pentz in Segeberg, 1612 Mai 10, 
Act. Dan. XI, 67; Z. f. L. G. II, 11. 

Z. f. L. G. II, 12 ff. 
'88) Ulefeld war am 13. März 1610 zum Reichsadmiral ernannt 

worden (Erslcv, Aktstykker I, 185). 
169) Z. f. L. G. II, 19 ff.; Danske Magazin IV, 5, 282 288; 

Slange-Schlegel 1, 550 ff.; Barfod, Daumarks Historie fra 1536— 
1670, 11 (1892) S. 19. 
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Dänen und Lübeckern, worauf die ersteren sich zurückzogen. Bald 
aber kamen sie verstärkt wieder; es hatte sich ihnen nämlich Goske 
Lindenow, den der König mit einer Instruktion hieher geschickt hatte, 
angeschlossen. Der Rath Lübecks wollte es nicht zum Aeußersten 
kommen lassen, sondern suchte mit den Dänen zu unterhandeln. 
Nach längeren Unterredungen kam ein Vergleich zu Stande, wonach 
die Dänen sich verpflichteten, von der Rhede abzuziehen und die 
lübischen Schiffe nicht mehr an der Einfahrt zu hindern. Die 
lübischen Bürger dagegen sollten sich verpflichten, daß sie dieses 
Jahr nicht mit der ganzen Flotte nach Schweden segeln?'") Die 
Dänen hatten zwar diese Fassung des Vergleichs nicht gebilligt; sie 
hatten gewollt, daß man den Rezeß so formulire: die Lübecker 
sollen verpflichtet sein, das ganze Jahr über sich aller Fahrt nach 
Schweden zu enthalten, eine Verpflichtung, die der Rath nicht auf 
sich nehmen wollte; er ließ vielmehr die schriftliche Erklärung ab- 
geben, daß im Laufe des ganzen Jahres keine solche Flotte, wie 
man vorgehabt hatte, nach Schweden auslaufen sollte. Diese Er- 
klärung ließ er auch durch Nordanus den Dänen überreichen, welche 
dieselbe siegelten?") Die Klausel, wie der Rath sie gewählt hatte, 
ließ die Möglichkeit offen, daß die Bürger wenigstens einzeln nach 
Schweden fahren konnten. Aber dänischerseits faßte man die Be- 
stimmung so aus, daß gar kein Schiff dorthin fahren sollte. 

Der Rath beschwerte sich über diesen Uebersall bei Christian I V?") 
und bei dem Kaiser?") Auch den Städten774) machte er hievon 
Mittheilung. 

17°) Travcmünder Rezeß geschlossen 1612 Oktober 17 bei Mejer, 
Londorpius suppletus I, 3, 47. 

m) Becker, Umst. Gesch. d. fr. St. Lübeck II, 328, meint, die 
Lübecker haben vollständige Einstellung der Fahrt nach Schweden ver- 
sprochen; auch Gabriel Kruse stellt in s. Bericht (D. Magazin IV, 5, 
282—288) die Sache so dar. Aber der Wortlaut spricht für die Ans- 
fassung der Lübecker (Mejer, Lond. suppl. I, 3, 47; Z. f. L. G. II, 23). 

i") Z. f. L. G. II, 23. 
"») Lübeck an den Kaiser, 1612 November 5. Bei Uondorp 

Acta publica (1668) Bd. I, 1, c. 32, L>. 107. 
174) Z. f. L. G. II, 23; das Schreiben an Hamburg, 1612 

Oktober 14, im Hamb. St.-A., Akten betr. re., Bl. 107. 
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Schon auf dem Wahltag zu Frankfurt, auf dem Mathias zum 
Kaiser erkoren worden, hatten die hansischen Abgesandten7^) Klage 
geführt über die Bedrückungen, welche ihnen von verfchiedenen Staaten 
zugefügt werden. Der Kaiser hatte ihnen zwar versprochen, Abhilfe 
zu schaffen, aber bis jetzt war es noch nicht geschehen. Die Lübecker 
erinnerten -ihn jetzt an sein Bersprechen. Sie beschwerten sich 
über Dänemark, das die Zölle erhöht und durch seine Schiffe ihnen 
sehr geschadet habe; neulich seien sogar dänische Admirale auf die 
Rhede gekommen und haben einen Ueberfall auf sie inachen wollen. 
Diese Handlungen zeigen klar, daß der König sich hiemit, dem Kaiser 
zum Schaden, das Imperium auf der ganzen Ostsee anmaßen wolle. 
Diese Vergewaltigung des Handels solle er dem Dänen nicht nach. 
sehen, sondern ihm bedeuten, daß er die Schifffahrt und den 
Handel der Stadt nicht hindern dürfe. 

Der Kaiser gab dem dänischen Gesandten Otto von Qualen, 
der eben in Wien war, um für seinen König die Investitur für 
Holstein zu erbitten, eine Abschrift der Klage der Stadt und erklärte 
(22. Dezember n. St.), daß er als Herr der Ostsee diese Bedrückung 
nicht dulde» könne. Der König solle unverzüglich die Beschwerden 
abstellen und Schifffahrt und Handel freigeben."^ 

Christian IV. hatte sich, einige Zeit nachdem die Stadt beim 
Kaiser sich beklagt hatte, bei dieser entschuldigt, er habe den Seinen 
nicht befohlen die Schiffe anzufallen, sondern nur nachzuforschen, 
ob das Gerücht, daß sie mit so großer Flotte nach Schweden fahren 
wollen, wahr sei; aber als die Lübischen auf die Seinigen geschossen, 
haben diese sich wehren müssen. 

In Lübeck traute man dem König nicht' es wurden große An- 
strengungen gemacht, sich in Kriegsbereitschaft zu setzen. Man wollte, 
gestützt auf die Staaten, dem König den Krieg erklären. 

175) Es wäre» dies Binzcntius Möller, der bremische Syndikus, 
der lübische Syndikus Brambach und ein Rathshcrr von Rostock. Z. 
f. L. G. II, 15, Anm. 6. 

1,e) Londorp, Acta publica I, 1, c. 33, S- 109; Slange- 
Schlegel I, 551 ff.; Z. f. L. G. II, 28. 

Ztschr. d. B. s. L. ®. VIII, 2. 25 
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Diesen Standpunkt hatte man auch auf dein Hansetag im 
Oktober 1612 vertretene man müsse dein König einmal Ernst zeigen 
und den Krieg mit solchem Eifer beginnen, daß er auf des Feindes 
Unkosten geführt werde. Brakes hatte darauf hingewiesen, daß inan 
seit dem Kalmarkriege für alle Waaren, welche durch den Sund 
gehen, eine so überiuäßige Accise von 5 % entrichten müsse. Sei 
es denn nicht besser, diese 5 % zum Konjunktionswerk mit den 
Staaten zu verwenden? Allein die furchtsamen Städte konnten sich 
mit diesem Plane nicht befreunden. Die Staaten, welche eine 
„endliche Erklärung" verlangt hatten, vertröstete niaii auf den 
nächsten Hansetag.177) 

Lübeck setzte aber doch seine Unterhandlungen mit den Staaten 
fort und ließ sich auch dadurch nicht beirren, daß der Kaiser sie 
von der Verbindung mit denselben abmahnte.178) Nordanus wurde 
wieder in den Haag geschickt, um sich dort zu erkundigen, ob die 
Staaten mit Lübeck allein ein Bündniß schließen würden. Schon 
nach einem Monat kam dieser mit der Erklärung zurück, daß man 
mit Lübeck ein Partikularfödus abschließen wolle für den Fall, daß 
von den anderen Städten auf dem nächsten Hansetage eine absagende 
Antwort gegeben werde. Auf dem Hansetag (2. Februar 1613) 
wurde über die Konföderation mit den Staaten berathen, doch mit 
Ausnahme Braunschweigs wollten die Städte nichts dnvvn wissen; 
sie müßten zuerst darüber mit ihren Bürgern berathen. Beim Kaiser 
entschuldigte man sich ivegen der Verhandlungen mit den Holländern; 
aber etwas Weiteres geschah in dieser Sache nicht. 

Da kani auf einmal die Nachricht, der Schwede und Däne , 
haben Frieden geschlossen.17 9) Diese Kunde brachte unter den 

177) Das Schreiben an die Staaten findet sich St.-A. Hamburg 
CL VI, n. 3, vol. I, fase. 1a'. 

178) Der Kaiser an Lübeck, 1613 Januar 5, Act. Dan. XI, 70. 
Schon auf dem Wahltage zu Frankfurt hatte der spanische Gesandte 
Balthasar de Cuniga sich beim Kaiser beschwert über die Konföderation 
der Hansestädte mit den Staaten (Z. f. L. G. II, 15, Anm. 6). 

179) Der Friede zu Knäröd kam durch englische Einwirkung, 
den Bemühungen des Landgrafen Moritz von Hessen entsprechend, 
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Lübeckern eine gewaltige Bestürznng hervor, zumal da eben das 
Gerücht sich verbreitet hatte, das; der Däne gesagt habe, Lübeck 
trage große Schuld, daß der Friede nicht recht vor sich gehen 
wolle. Man wolle aber einmal daran denken. Jetzt, dachten die 
Lübecker, nachdem der Friede geschlossen, „sei dieses Einmal gekom- 
men." In Folge dessen rüstete man in Lübeck mit fieberhafter 
Thätigkeit. Man beschloß, mehr Volk nach Travemünde zu schaffen, 
die Schiffe mit Volk zu besetzen, mehr Soldaten anzuwerben und 
die Bürger aufzufordern, sich mit Waffen bereit zu halten. 

Da erschien der englische Gesandte Robert Anstruther, der bei den 
Friedensverhandlungen zwischen Dänen und Schweden mitgewirkt 
hatte, nach Lübeck. Er versicherte, daß der König von Dänemark 
durchaus nicht im Sinne habe, die Stadt anzugreifen; er habe ihm 
mitgetheilt, daß er sich nach dem Frieden mit Schweden gesehnt 
habe. Mit Lübeck wolle er sich gern aussöhnen, wenn die Stadt 
ihm Genugthuung leiste für den Schimpf, den sie ihm angethan, 
indem sie Schweden im Kriege assistirt und gegen den Travemünder 
Rezeß gehandelt habe. Er wäre geneigt, die Zölle zu erniedrigen, 
wenn er darum ersucht werde. Brakes, der sich mit dem Gesandten 
nnterredete, wies die neuen Vorwürfe des Königs energisch zurück. 

Als der Gesandte nun daraus hinwies, daß das Bündniß mit 
den Staaten ein gefährliches Werk. sei und die Könige von Däne- 
mark und England aufs höchste beleidige, antwortete Brakes, das- 
selbe sei nur eine Erneuerung des uralten hansischen i'oedus, eine 
Erklärung, die dem englischen Gesandten denn doch nicht gefiel: er 
erklärte nämlich sofort, sein König werde nach Kräften das Zu- 
standekommen desselben zu hindern suchen. 

Die Stadt ließ sich hiedurch nicht abschrecken, sondern beschleu- 
nigte das Zustandekommen der Verbindung mit den Staaten. Schon 
Mitte Februar war Nordanus in den Haag gegangen, der 
anfangs April mit der Urkunde über das abgeschlossene Bündniß 

Ende Januar 1613 zu Stande. Vgl. dazu Hans. Geschichtsblättcr 
1886 S. 67 f. 

2b* 
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zurückkehrte. Die Ratifikation des Rathes, welche ninn sich vor- 
behalten, wurde bald gegeben. So kam, nachdem man noch einige 
kleinere Aenderungen an der Konföderationsnotul vorgenommen hatte, 
das Bündniß zwischen den Staaten und Lübeck zu Stande (1613 
Mai 29 n. St.) Sie hatten sich jetzt geeinigt, für die Erhaltung 
der freien Schifffahrt und Handlung in der Ost- und Nordsee nach 
dem bestehenden Völkerrecht und nach den alten Freiheiten einzu- 
stehen und mit vereinten Kräften gegen jede Behinderung aufzu- 
treten. 18°) 

Es war dies ein bedeutungsvoller Moment in der holländischen 
wie in der hansischen Geschichte. Einst war das Streben Lübecks 
darauf gerichtet, die Holländer, die mißliebigen Konkurrenten im 
nordischen Handel, mit Gewalt aus den skandinavischen Reichen, 
überhaupt aus der Ostsee zu verdrängen. Jetzt aber mußte es froh 
sein, daß es an diesen eine Stütze gegen die Rücksichtslosigkeit der 
Dänen bekam. 

Die Lübecker bekamen durch dieses Bündniß immer mehr Muth, 
zumal da noch der Kaiser sich beim König für sie verwandte. 
Dieser hatte dem Dänen wiederum befohlen, er solle den Handel der 
Städte nicht mehr stören, vor allem die Schifffahrt in der Ostsee ruhig 
gestatten: denn über diese stehe dem Kaiser und dem Reiche die 
Hoheit zu.">) 

Auf dieses Schreiben antwortete der König zunächst mit Klagen 
über Lübeck; er habe sie gewarnt, sie sollen sich der Fahrt nach 
Schweden enthalten, und weil sie dieses Verbot nicht beachtet 
haben, seien ihre Schisse und Güter arrestirt ivorden. Einen An- 
griff auf die Stadt habe er nicht machen wollen. Die lübischen 

l8°) Z. f. L. G. II, 35—37 u. 256—268. Dumont, Dorps 
diplomati^ns V, 2, 231. Lünig, Reichsarchiv IV, 1, 1394. 

181) Das kaiserliche Schreiben ist datirt 1613 Mai 15 (n. St.), 
vgl. Mejer, Londorpius suppletus, Schreiben Christians IV. an den 
Kaiser 1613 Juni 24, I, 3, 47), aber in dem Schreiben des Kaisers 
an Christian IV. 1615 Juli 28 (Act. Dan. XII, 72) sagt der erstere, 
er habe am 1. Mai 1613 an ihn geschrieben. 
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Klagen seien nur aus Haß gegen ihn hervorgegangen, lote sie auch 
aus Haß gegen ihn ein Bündniß mit den Staaten geschlossen haben. 
Zugleich protestirte der König gegen die Anmaßung des Kaisers, 
daß ihm das plenum dominium huius maris gehören solle. 
Der Kaiser solle sich nicht in diese Fragen einmischen; denn es 
sei bekannt, daß ihm und nicht dem Kaiser die Hoheit über die 
Ostsee gebühre. 

Am gleichen Tage antwortete er den Lübeckern, die sich bei 
ihm beschwert hatten, ziemlich scharf: weil sie sich nicht als Freunde, 
sondern als Feinde gegen ihn benehmen, wolle er ihnen allen Handel, 
Kauf und Verkauf in seinen Landen verbieten. Seine Unterthanen 
habe er schon angewiesen, sie sollen sich allen Handels mit den Lübeckern 
enthalten; den Zeitpunkt, ivann dieses Verbot in Kraft treten solle, 
werde er ihnen noch mittheilen, "ft 

Die Sache stand also für die Stadt sehr schlimm, da der 
König gegen sie eine entschieden feindliche Haltung eingenommen 
hatte. Es wurde deshalb rasch den Staaten und dem Reichstag 
von dem bedrohlichen Schreiben Mittheilung gemacht. Sie dachten 
jetzt daran, in Verbindung mit den Staaten gegen den König mit 
den Waffen in der Hand vorzugehen. Aber die Staaten erklärten, 
man wolle diesen Sommer nichts Thätliches gegen den König unter- 
nehmen, da er den neuen Zoll tm Sunde auf ihr Schreiben hin 
abgeschafft habe; man solle vielmehr abwarten, wie er sich späterhin 
gegen sie bezeige, wie der Reichstag in Regensburg sich dazu stelle 
und wie sich die übrigen Hansestädte zu einem Bunde mit ihnen 
stellen würden. 

"ft Christian IV. an Lübeck, 1613 Juni 24; Mejer, Londorp 
suppl. I, 3, 47; vgl. dazu Z. f. L. G. II, 269; Slange-Schlegel 
II, 11 f. Der König glaubte, die Lübecker würden den Nordmann 
fühlen lassen, daß er sie so behandelt habe. Nils Wind erhielt 
deshalb den Befehl, dafür zu sorgen, daß dem Nordmann die 
Lebensmittel von jenen nicht vorenthalten werden. Norske Riqsreqistr. 
IV, 501 f. (1613 Juli 18). 
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Da man sich in Lübeck aber immer noch zum Kriege rüstete, 
so erscholl bald das Gerücht, sie wollen in Dänemark einfallen. 

In Kopenhagen wurde am 22. Juni 1613 mit Schrecken er- 
zählt, die Lübecker seien mit 36 Schiffen in die See gestochen und 
wollen Dänemark angreifen; der Graf von Solms, ihr Feldoberster, 
sei schon in Holstein eingedrungen und habe mehrere Orte geplün- 
dert. Allgemein glaubte man diesem Gerüchte: der König, der sich 
auf einer Reise nach Norwegen befand, kehrte sofort zurück, um 
Vorkehrungen zur Vertheidigung seiner Hauptstadt zu treffen. 

Ein anderes Gerücht war nach Holland gedrungen: man sagte 
sich dort, die Dänen rüsten gewaltig und werden bald die Lübecker 
überfallen. Aber nichts von alledem war richtig. Die Lübecker 
hatten allerdings unter Vexationen der Dänen zu leiden, welche sie 
zum Krieg hätten treiben können; aber ohne Hilfe der Staaten 
wollten sie's doch nicht wagen. Auch der König schien etwas gegen 
die Städte im Schilde zu führen, er wollte nämlich mit mehreren 
Fürsten in Hamburg eine Besprechung halten. In den Städten 
glaubte man, er wolle eine Konföderation mit diesen schließen gegen 
seine Widersacher. Aber da nur der Kurfürst von Brandenburg sich 
einfand, kam nichts zu Staude?") 

Einige Zeit hernach trafen den lübifchen Handel harte Schlüge. 
In Bergen bestanden seit geraumer Zeit Streitigkeiten zwischen dem 
Kontor und dem Rath der Stadt?") Das Kontor wandte sich an 
den König, der darauf die Alterleute nach Kopenhagen forderte. 
Die Hansestädte betrachteten dies als eine gefährliche Neuerung. 
Sie verlangten, daß bei diesen Streitigkeiten nicht mit den Alter- 
leuten, sondern, wie es von altersher Sitte gewesen, mit ihnen als 
den Herren des Kontors verhandelt werde. Dieser ihrer Gesinnung 
suchten sie durch eine Gesandtschaft, bestehend aus Abgesandten 
Hamburgs, Bremens und Deventers, Ausdruck zu geben. Zugleich 

188) Z. f. L. G. II, 274 ff. 
i") Z. f. L. G. II, 283; Erslev, Aktstykker I, 215; Slange 

Schlegel II, 22 f., Anm. 24. 
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sollten sie um Bestätigung der Privilegien nachsuchen. Allein ihrem 
Ansuchen wurde in keiner Weise willfahrt. Die Streitigkeiten 
zwischen Stadt und Kontor sollten gerichtlich abgemacht werden. 
Zur Abhandlung dieser Sache bestimmte Christian I V. den Kanzler und 
einige Reichsräthe. Bor dieses Gericht wurden die Abgesandten der 
Städte und die Deputirtcn Bergens gefordert. Die Verhandlungen 
selbst, denen der König beiwohnte, erstreckten sich auf drei Punkte: den 
kontorischen Statuten von 1572 sei die Bestimmung einverleibt 
worden, daß niemand dieselben offenbaren dürfe; es sei dies eine 
Bestimmung, ivelche dem direkten Befehl des Königs zuwiderlaufe; 
denn ohne sein Wissen dürfe man keine Verordnungen erlassen. 
Sodann seien denselben Artikel eingereiht, ivelche den Unterthanen 
des Königs zum Nachtheil gereichen. Die vom Kontor haben Zoll 
verlangt nicht bloß auf der Brücke, sondern auch im Amte. Dies 
sei aber ein Eingriff in die Rechte des Königs. Ja nicht einmal 
den Odenseschen Rezeß haben die Städte gehalten, da sie von 
den Einwohnern Bergens, wenn sie in ihre Häfen gekommen, Zoll 
und Accisc verlangt haben. Der Bescheid des Königs lautete (1614 
September 6): er märe wohl befugt, den Städten Residenz und 
Kontor einzuziehen, wie andere Könige gethan haben (England). 
Die Städte haben sich ja gegen ihn so benommen, daß er ihnen 
diese Rechte nicht mehr einräumen sollte. Mit einigen Städten 
wolle er doch Handelstraktate abschließen, aber jede Stadt, welche 
Handel nach Bergen treiben wolle, solle Gesandte schicken, nicht bloß 
einige nomine omnium. Die Lübecker dagegen könne er nicht 
mehr zulassen. „Diese haben gegen ihn vielfach verwirkt." In 
einer Unterredung, welche der bremische Gesandte mit dem Kanzler 
hatte, bemerkte öiefer:185) wenn der König den Lübischen Gnaden 
erzeigen könnte, würde er es gerne thun. Aber diese haben einen 
schwedischen Gesandten aufgenommen, haben dem Schweden mit Salz, 

18B) Relatio Bremensis legati de eo(!) qu[ae] in Dania 
occurrerunt, facta in senatu publico, 1614 November 16, Act. 
Dan. XII, 75. 
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Pulver und Kriegsmunition helfen wollen, und.hätte man dies 
nicht gehindert, so wäre ihm der Sieg geblieben. Deshalb habe 
der König den Admiral auf die Rhede geschickt. Lübeck hätte es 
anders machen können. 

Es zeigte sich also klar, daß der König gegen Lübeck ganz 
mißgünstig gesinnt war und es stund nur kurze Zeit an, da traf 
das ein, was er angedroht hatte. 

Am 22. Oktober (1614) sandte er Klaudi de Nauthi mit 
einem Schreiben an Lübeck, dessen Inhalt nichts Erfreuliches bot. 
Vom 1. März des nächsten Jahres ab sollen sie sich allen Handels 
und Wandels in seinen Reichen enthalten. Zur Einziehung der 
Schulden wolle er ihnen noch eine Frist von drei Jahren ge- 
statten. 18G) Durch den Sund mögen sie fahren, so oft sie wollen, 
sollen aber dann den Lastzoll bezahlen, wie die andern oster- 
schen Städte. 

So weit hatte sich das Mißverständniß zwischen dem König 
und Lübeck fortentwickelt. Daß diese Stadt klagte über die Zoll- 
erhöhungen iin Sunde, erklärte er als Eingriffe in seine Gesetz- 
gebungsrechte; daß sie sich seinem Verbote, nach Schweden zu 
fahren, nicht beugte, erschien ihm als Verachtung seiner Auktorität; 
daß sie es wagte, sich über ihn beim Kaiser zu beklagen und mit 
den Staaten ein Bündniß einzugehen, das machte das Maaß der 
Ungnade gegen sie voll und veranlaßte das Verbot des Handels 
mit den Dänen. Von jetzt ab sollten sie nicht mehr aus des 
Königs Landen den reichen Gewinn ziehen, der die Quelle ihrer 
Wohlfahrt gewesen war. Es war dies für sie ein unerträglicher 
Gedanke. Sie waren deshalb bestrebt, das Inkrafttreten des Ver- 
botes hinauszuschieben. 

186) Slange-Schlegel I, 24, Anm. 24; Nyt Historist Tidsskrift 
IV, 323 und 354; Kl. de Nauthi erhielt für diese Reise 20 Thaler. 
Das Schreiben des Königs kam am 2. November in Lübeck an. Z. 
f. L. G. II, 284. Merkivürdiger Weise findet sich dieses Schreiben 
nicht bei den Act Dan. 
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Viertes Kapitel. 

Nene Verwicklung mit den Städte» wegen der brannschweigischcn 
Händel (1615—1618). 

Vorbereitung zur großen hansischen Gesandtschaft (1615). — Wenig ver- 
sprechender Anfang derselben. — Ungünstiger Bescheid für Lübeck 
insbesondere, aber auch für die übrigen Städte. — Schreiben 
Lübecks an verschiedene deutsche Fürsten und die Staaten. — Jnterzessions- 
schreiben Englands und der Staaten. — Zweite Gesandtschaft. — Schreiben 
des Kaisers. — Hansetag. — Schreiben der Städte an den König. — 
Gesandtschaft nach Kolding. — Braunschweigische Angelegenheit. — Bündniß 
der Städte mit den Staaten. —Gefangennehmung der Gesandten des Königs. 

Kaum war das Schreiben des Königs eingelaufen, da wandten 
sich die Lübecker an ihre Bundesgenossen, die Staaten: warum der 
König sie so behandle, wissen sie nicht, es müßte nur etwa das 
schuld sein, daß sie mit den Staaten eine Union geschlossen und 
beim Kaiser um Hilfe nachgesucht haben. Da seine Maßregeln ein 
„signum hostilitatis" seien, sollen die Staaten reiflich erlvägen, 
wie man den König bewegen könnte, daß ihre Bürger nicht mehr 
beschwert werden. Mit den übrigen Hansestädten werde man darüber 
ans der nächsten Tagfahrt beraten.18T) 

Als die Städte sich in Lübeck versainmelt hatten, legte man 
ihnen zuerst die Frage vor, ob dem Wunsch des Königs zu Folge 
jede Stadt für sich auf den 1. März 1615 Gesandte schicken solle.188) 
Hamburg'trat entschieden dagegen auf: es sei unverantwortlich, wenn 
man sich trenne, denn ivenn der König die Privilegien aller Städte 
einziehen wolle, so würde es ihm doch leichter gehen, die einer ein- 
zelnen einzuziehen. Man solle ihm in einem Schreiben die Gründe 
darlegen, tvarum man keine „Separation niachen" wolle. Diesem 
Vorschlage stimmten alle anwesenden Städte bei, wenn auch einige, 
wie Bremen und Rostock anfangs geneigt gewesen waren, den Wunsch 
des Königs zu erfüllen. Man beschloß daher, zuerst ein Schreiben 

,87) Lübeck au die Staaten, 1614 Nov. 6; Fat. Dan. XII, 71. 
I88) Protokoll über diesen Hansetag 1614 Nov. 15—23, 20 Bll., 

Act. Dan. XII, 75. Z. f. L. G. II, 284. 
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an den König abzuschicken, worin man diese Angelegenheit darlegen 
und für Lübeck um Gnade bitten solle. Auch Lübeck solle sich au 
den König wenden und ihn ersuchen, daß er sie zur Verhandlung 
über die Privilegien zulasse und einstweilen mir der „prohibitio 
commerciorum" verschone. 

Das Ergebniß dieser Verhandlungen theilte Lübeck den Staaten 
mit. Es sandte den Sekretär Theodor Glaser an sie. Dieser sollte 
die Gesinnung der Staaten gegen Dänemark erforschen: er sollte sie 
aufmerksam machen, daß man sich auf dem Korrespondenztage der 
linierten über den Dänen beklagen iverde. Auch beim Kaiser werbe 
man sich beschweren, aber des Reichs Hilfe sei langsam zu erreichen 
und der Kaiser werde in Dänemark nicht respekrirt. Vom Dänen 
höre man, daß er Volk werbe und verschiedene Vorkehrungen und 
Vorbereitungen treffe; man sage jetzt in den Städten, man wolle 
sehen, was die neuen Bundesgenossen Lübecks thun werden. Sie 
seien ihre einzige Hoffnung, sie sollen ihnen beistehen und ihnen 
rathen, was sie thun sollen, wenn der König sie zur Gesandtschaft 
nicht zulasse.'9^ 

Auch an den Kaiser wandte sich die Stadt: das Schreiben, 
welches er an den König geschickt, habe nichts gefruchtet; 
er habe sie sogar von allen hansischen Privilegien und 
Traktaten ausgeschlossen und erst neulich ihnen mitgetheilt, daß er 
sie von allem Handel in seinem Reiche ausschließen wolle. Der 
Kaiser solle doch ein Abmahnungsschreiben an den König schicken 
und wenn es nichts nütze, solle er andere Maßregeln gegen die 
dänischen Unterthanen ergreifen.19°) 

Am 1. Januar 1615 gab Christian IV. Antwort auf das 
Schreiben der Städte.'9') Ihre Jnterzession für Lübeck hatte Werth 

Memorial und Information für den Sekretär Th. Glaser, 
St. A. Lübeck Act. Dan. Xi, 70, 1614 November 29; Lübeck an die 
Generalstaaten 1614 November 30, Act. Dan. XI, 70. 

19°) Lübeck an den Kaiser, 1614 December 7; Act. Dan. XII, 72. 
"") Christian IV. an Lübeck, 1615 Januar 1, Act. Dan. 

XII, 73. Dieses Schreiben war 17. Januar in Lübeck. Z. f. L- 
G. II, 405. 
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gehabt: er verlängerte den „Termin der Konfiskation" bis 20. März 
1615; zugleich gestattete er, daß die Lübecker auch Gesandte noch 
Kopenhagen schicken dürften; aber sie werden nicht zugleich mit den 
übrigen Gesandten Audienz bekommen, sondern mit ihnen werde 
besonders verhandelt werden. 

Nm dem König zu beweisen, daß das hansische Corpus noch 
enge zusammenhalte, wurden vou sämmtlichen Städten, welche der 
Hanse angehörten, Vollmachten eingefordert; überdies war es auch 
der Wunsch des Königs gewesen (1598), daß jede Stadt, die an 
der Bestätigung der Privilegien theilhaben wolle, ihre besondere 
Vollmacht einschicke. Aber gerade da zeigte es sich, wie wenig den 
Städten an dem Wohl des Ganzen gelegen war. 

Wenn man einem Verzeichnisse, das Domann sicki angelegt 
hatte, glauben darf, hatten etwa die Hälfte der Städte ihre Voll- 
machten eingesandt.192) Außer den Vollmachten sollten die Gesandten 
der Städte mit Jnterzessionsschriften fremder Fürsten für Lübeck 
ausgerüstet werden. 

Auf dem Tage der korrespondirenden evangelischen Kurfürsten, 
Fürsten und Stände zu Nürnberg (Februar 1615), baten die 
Gesandten Lübecks die Versammelten, sie möchten sich beim Könige 
für ihre Stadt verwenden. Diese erbarmten sich der Stadt und 
erließen ein Jnterzessivnsschreiben an ihn.'93) Allein in Lübeck hielt 
man es für besser, dieses nicht abzuschicken. 

Auch der Kurfürst von Sachsen wurde gebeten, beim 
König für sie ein gutes Wort einzulegen. Johann Georg 
entsprach ihrem Wunsche: zwar thue er es nicht gerne, schrieb 
er, weil der König selbst wisse, was seines Rechtes sei; aber er 

"2) Berzeichnuß der stete deren mandata den kon. reichsreten 
bei der proposition am 20. Martij übergeben sind, (gefertigt von 
Domanns Hand), Act Dan. XII, 77 und 78. 

193) Die kubischen Abgesandten an die korrespondirenden Kur- 
fürsten und Stände, 1615 Februar 4, Act. Dan. XI, 72. xtc 
evangelisch Korrespondirenden an den König von Dänemark, 1615 
Febr. 10, Act Dan. XI, 72. 
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thue es der Stadt zu lieb.194) Der König solle doch seine Ungnade 
fallen lassen. Lübeck werde sich fubmittixen.195) Aus die Bitten 
des lübischen Gesandten Brambach interzedirte der Kurfürst auch 
beim Kaiser für die Stadt. 

Inzwischen waren die Gesandten Lübecks, Hamburgs, Bremens 
und Deventers in Kopenhagen angelangt (27. Februar)/99) während 
der andere Theil der Gesandte» (die von Rostock, Wismar, Stralsund, 
Stettin und Danzig), die sich in Rostock um den hansischen Syndikus 
versammelt hatten, wegen des hohen Eisgangs bis 14. März auf- 
gehalten wurden."^ 

Da die lübeckischen Abgesandten, wie der König schon früher 
befohlen hatte, allein mit ihm verhandeln mußten, glaubten sie, sie 
könnten vor der Ankunft der übrigen Gesandten Audienz erhalten; 
man willfahrte indeß ihrem diesbezüglichen Ansuchen nicht. 

Als die um Dvmann Versammelten am 18. März in Kopen- 
hagen angekommen waren, suchten sie sofort um Audienz nach. 
Aber der König war erbost darüber, daß sie nicht auf den be- 
stimmten Termin (1. März) eingetroffen waren. Die Gesandten 
mußten sich deshalb bis zum 20. März gedulden, zumal noch 
in jenen Tagen ein Herrentag abgehalten wurde. 

In der ersten Audienz (März 20) übergaben die Gesandten 
der Hanse ihre Kreditive und die Vollmachten der Städte. In der 
zweiten (März 22), wurde den hansischen Sendeboten der Bescheid 
gegeben, der König sehe es sehr ungerne, daß sie sich auf die 
Resolution der letzten hansischen Gesandtschaft von 1598 berufen 

194) Johann Georg an Lübeck, 1615 Februar 27, Act. Dan. 
Xi, 72. 

195) Johann Georg au Christian IV. (Copie), 1615 Februar 27, 
Act. Dan. XI, 70. 

19B) Die lübischen Abgesandten (Laurentius Möller, Bürgerm., 
Dr. Reiser, Synd., Matthäus Kossen und Jürgen Pauls, Ratsherrn) 
an Lübeck, 1615 März 10, Act. Dan. XII, 74; Hamburg an Lübeck, 
1615 März 14, Act. Dan. XI, 70. 

197) Dvmann an Lübeck, 1615 März 25, Act. Dan. XII, 74. 
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und nicht auf die vom letzten September (1614). Er habe doch 
bestimmt, daß jede Stadt für sich um Bestätigung der Privilegien 
bitten solle. Auch komme es ihm sehr befremdlich vor, daß sie bei 
der Audienz der Lübecker zugegen sein wollen; dies bekomme den 
Anschein, als ob sie „die consoros" seien. Der König machte jetzt 
noch einmal den Versuch, die Städte von einander zu trennen. 
Er sei bereit, sagte er, mit ihnen zu unterhandeln, wenn jede 
Stadt es für sich allein thun »volle, ein Anerbieten, das die 
Gesandten einmüthig ablehnten. Die von Bremen hatten aber eine 
ganz eigenthümliche Erklärung abgegeben, als inan über des Königs 
Forderung berathen hatte: für diesmal wollen sie nicht separatim 
handeln. Es waren das Angehörige derselben Stadt, welche die 
von den Lübeckern ausgearbeitete Gesaudtschafts-Jnstrucktion nicht 
gebilligt und deswegen eine „Protestation" eingereicht hatte. 

Die Abgesandten der hart bedrängten Direktorialstadt bekamen 
erst am 29. März Audienz vor sämmtlichen (13) Reichsräthen. Es 
wurde ihnen mitgetheilt, sie sollten doch selbst ivissen, ivarum 
der König gegen sie ausgetreten sei. Zur größeren Gewißheit »volle 
er es ihnen aber nochmals eröffnen lassen: »veil sie sich gegen seine 
Unterthanen feindselig benommen, den Vertrag von Travemünde 
nicht gehalten, zum Schaden des Königs allerhand gefährliche 
Consilia angefangen, ihn beim Kaiser beschuldigt und sich mit den 
Staaten verbündet haben. Tie Gesandten wollten sich rechtfertige»». 
Aber man bedeutete ihnen, man habe nicht eine Rechtfertigung, 
sondern eine Entschuldigung verlangt. 

Der englische Gesandte Anstruther,"ch tn-n sZ„ König hierher 
gesandt batte, um Christian IV. mit der Travestadt zu versöhnen, »var 

198) Ein Anonymus schreibt am 1615 März 7 (Act Dan. XII, 
74) an Domann (Ortsbezeichnung di casa), er habe seit 25. Januar 
Kunde, daß der König von England den Anstruther nach Dänemark 
sende, um den König znni Frieden mit Lübeck zu ermahnen. Aus 
Dänemark habe er Nachricht, daß man dort über das Bündniß mit 
den ordines sehr erbost sei; aber die Sache könne man ja rechtfertigen. 
Uebrigens haben dazu andere Städte gerathen, »vie gerade Bremen, 
das eben gegen die Instruktion protestirt habe, 1615 Januar 28. 
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bestrebt, eine Verständigung zwischen beiden herbeizuführen. Er 
rieth den Gesandten' der Stadt, auf Mittel und Wege zu sinnen, 
durch die man den König zufrieden stellen könnte. Diese Mittel 
und Wege waren Geld. Des Kanzlers Gemahlin hatte ihnen 
die Weisung zukommen lassen, sie sollen dem König Präsente dar- 
reichen, aber nicht bloß silberne, denn diese verschmähe selbst der 
Adel. Auch die Hamburgischen Abgesandten, die einmal mit dem 
König in des Kanzlers Haus zusammengekoinmen ivaren, riethen den 
lübischen, sie sollen mit Geld zum Könige kommen; „dann werde 
sich schon Rath finden." Ja selbst die Reichsräthe ließen ver- 
lauten, sie hätten gemeint, die Lübecker werden mit einer „Hand 
voll Geld" kommen. Die Gesandten befanden sich in einer Zwangs- 
lage, sie konnten diese Vorschläge nicht annehmen, da sie ja hierauf 
nicht instrnirt waren. Sie versuchten es deshalb mit einer zweiten 
Rechtfertigung. Allein „alles Deduziren und Darlegen" half nichts. 
Auch die Jnterzession der Staaten, die mittlerweile eingelaufen war, 
hatte keinen Werth. Der Bescheid lautete, die Stadt habe es lediglich 
der Verwendung des Königs von England zu danken, daß mit dein 
Handelsverbot nicht jetzt schon verfahren, sondern ihr noch bis 
Pfingsten Bedenkzeit gegeben werde. Die Stadt brauche sich aber 
während dieser Zeit mit niemand zn beraten, als mit ihren Bürgern 
allein. Sollten sie bis Pfingsten keine Erklärung einschicken, so 
werde keine Dilation inehr gegeben, sondern die „Exekution werde 
vollzogen werden". Anfangs wollte ihnen der König nur 3 Wochen 
Bedenkzeit geben und nur den Handel nach Bergen gestalten. Aber 

Daß dieser Brief in Lübeck geschrieben ivurde, zeigen die letzten Sätze. 
Ta er anonym geschrieben wurde, so handelte es sich jedenfalls um 
vertrauliche Mittheilung und da diese hochwichtigen Nachrichten, welche 
der Brief enthält, nur von einem Manne herrühren können, der zum 
Ausland in näheren Beziehungen stand, so wird man als Verfasser 
dieses Briefes einen lübischen Staatsmann vermuthen dürfen. Da 
das Siegel des Briefes die Buchstaben II. B. enthält, so wird man 
auf Heinrich Brokes als Schreiber dieses Briefes hingeführt. Dazu 
kommt noch, daß Domann und Brokes die intimsten Freunde waren. 
Z. f. L. G. 11, 466. 
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nuf die eindringlichen Bitten des englischen Gesandten hin ließ er 
sich milder stimmen und gab den obigen Bescheid."") 

Auch den übrigen hansischen Gesandten ward keine andere 
Antwort/"") als daß der König mit ihnen namens des corpus 
Hansae nicht, sondern nur mit jeder Stadt einzeln verhandeln 
wolle und daß zu solcher Handlung mit den einzelnen gehörig 
bevollmächtigten Gesandten der 15. März 1616 angesetzt werde, 
jedoch unter solgenden Bedingungen, daß alle Beschwerden der 
Unterthanen des Königs in den Städten abgestellt würden, daß 
man sich erkläre, welche Freiheiten und Begünstigungen man den- 
selben in den Städten gewähren wolle, daß man dem König alsbald 
„dankbare Erstattung thue dafür, daß man scithero der Kommerziell 
in Dänemark genossen, und daß man sich erkläre, was man dem 
König ferner tarn belli, quam pacis temporibus in schuldiger 
Dankbarkeit zu leisten sei, gemeine!"""') Die hansischen Gesandten 
baten um Abänderung der Resolution/"*) aber ihre Bitte hatte 
keinen Erfolg. Die ehrbaren Städte waren über diesen Bescheid 
sehr bestürzt, aber in Lübeck freute man sich darüber, denn jetzt 
iverden sie doch merken, daß es dem König nur darum zu thun sei, 
Lübeck von den andern Städten zu trennen und die alten privilegia 
Hansae zu kassiren. 

Kaum waren die Gesandten Lübecks zu Hause angelangt 
(10. April), da wandte sich die Stadt sofort au den Kaiser (26. April), 

Dieser Bescheid wurde den Gesandten am 1. April 1615 
zu Theil. Kgl. Relation dieser Gesandtschaft (32 Bll.), Act. J)au. 
XII, 77 und 78. Z. f. L. G. II, 107. 

2°°) rjjc hachischim Gesandten erhielten den Bescheid 1615 
April 5. (Domann an Lübeck, 1615 April 9,) Act Dan. XII, 75. 

2"') Z. f. L. G. II, 408. 
-02) Domann an Lübeck, 1615 April 9, Domann an den König, 

1015 März (muß offenbar heißen April) 6, (Conc.), Ant. Dan. XII, 
75. Plicht unerivähnt dürfte bleiben eine Notiz Mittendorfs in seinem 
Briefe an Domann, 1615 April 7: er lvolle ihm eine „Preußische 
Chronik" schicken, welche hansisch-dänische Sachen enthalte. 
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an dm Kurfürsten von Sachsen, an die Fürsten des niedersächsischen 
Kreises, an die linierten Kurfürsten und Fürsten und die Staaten, 
welche alle beim König Fürsprache einlegen sollten.203) 

Da die Stadt wohl wußte, daß die Jnterzessionsschreiben bis 
Pfingsten nicht einlaufen werden, bat sie den König um Ver- 
längerung des Termins bis nächstes Frühjahr. 204) Der Kanzler 
des Königs sollte ihre Bitte unterstützen.203) Allein der König gab 
ihr nur Zeit bis Ende Juli; zugleich machte er ihr Vorwürfe 
darüber, daß sie ihn überall „verschreie und über ihn schimpfe."200) 
Er meinte damit offenbar die Jnterzessionsschreiben. Diese 
Antwort theilten die Lübecker den übrigen Hansen mit und baten 
um Rath.20ff 

Ihre Verbündeten, die Staaten sowie der König von England 
riechen der Stadt, die Sache auf gütlichem Wege abzumachen. 
Erstere meinten, sie solle dem König ein Geschenk von 15000 Thalern 
überreichen. Sollte dieser aber trotzdem seinen Entschluß nicht 
ändern, so werden sie thun, was sich für treue Bundesgenossen 
gezieme. Zugleich legten beide, die Staaten wie der König, bei 
Christian IV. Fürsprache für sie ein.200) 

Einige Zeit vorher hatte der Däne eine neue Zollordnung er- 
lassen. Da er seine Bauern und die der Krone verpflichtet hatte, 
stets zum Kriege bereit zu sein, und deshalb dieselben von Schatzungen 
und Landschulden befreit hatte, wurden, um diesen großen Geld- 
ausfall zu decken, die Zölle erhöht; eine neue Beschwerung für die 
Handelsstädte.200) 

203) Die Jnterzessionsschreiben in den Act. Dan. XII, 72. 
204) Lübeck an, Christian IV., 1615 Mai 2, Act, Dan. XII, 75. 
203) Lübeck an den Kanzler, 1615 Mai 2, Act. Dan. XII, 75. 
20°) Christian IV au Lübeck, 1615 Mai 8, a. a. O. 
207) Lübeck an die Hansestädte, 1615 Mai 24, Act. Dan. XII, 72. 
20°) Z. f. L, G. II, 409 f. 
20°) Secher, Forordninger III, 452, 1615 Mai 1 und August 1, 

111, 463. Der Zoll auf das Rostocker Bier war um eine Mark 
höher; von einer Last Häring sollten 1 Vs Thaler mehr gegeben 
werden; von einer Last gesalzener Fische ein Thaler. 
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Allmählich rückte der Termin heran, da die Gesandten der 
Stadt abreisen mußten. Dazu wurden auserwählt Bürgermeister 
Möller, Dr, Reiser und Matthäus Kossen. Ihre Instruktion'"") 
ging dahin: zunächst sollten sie dem König die Jnterzessivnsschreiben 
des Königs von England, der Staaten und des Kurfürsten von 
Sachsen überreichen; sodann ihn um Verlängerung des Termins 
bis 1. März 1616 bitten, da sie sich in der kurzen Zeit vom April 
bis Juli nicht recht haben instruiren können. Damit er aber doch ihren 
guten Willen erkennen könne, habe man Gesandte geschickt. Wenn 
er eine Verlängerung nicht gestatten wolle, sollen sie ihm vorstellen, 
wie die Stadt sich in den fünf Beschuldigungspunkten ganz un- 
schuldig befinde. Wenn auch dieses nichts helfe, so sollen sie bitten, 
daß er die Sache zu unparteiischer Erkenntniß möchte kommen lassen. 
Als Kompositvren hiebei sollen sie nennen den Kurfürsten von 
Sachsen, die Staaten, den Landgrafen von Hessen und die Stadt 
Nürnberg; auch den König von England würden sie gerne darunter 
sehen. Wenn der König auch darauf nicht eingehen wolle, so sollen 
sie um kurze Dilation anhalten. 

Die Gesandten legten ihre Werbung am 4. August ab vor 
dem Kanzler Friis, dein Statthalter Rantzau und Dr Metzner, und 
am lO. August erhielten sie den mündlichen, am 12. August den 
schriftlichen Bescheid:2") der König könnte mit Fug und Recht ihre 
Bitte abschlagen, doch auf die Jnterzessionen hin wolle er nochmals 
Dilation geben bis auf den 1. Februar 1616; bis dahin sollen 
ihre Gesandten sich in Kolding einfinden; wenn aber dort nicht 
Mittel zur Satisfaktion an die Hand gegeben werden, trete ipso 
facto die interdictio commerciorum ein und des Königs Lande 
bleiben ihnen sub poena confiscationis versperrt. 

Einigen Trost in dieser trüben Zeit gewährte ein im August 
einlaufendes kaiserliches Schreiben,"*) dem eine Copie des Schreibens 

Instruktion für die Gesandten, 1615 Juli 22, Act. Dan. XII, 75. 
211) Der Bescheid des Königs an die Gesandten (1615 August 12) 

findet sich Act. Dan. XII, 75; vgl. dazu Z. f. L. G. II, 411. 
212) Z. f. L. G. II, 411. 

Ztschr. d. B. f. L. G. VIII, 2. 26 
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beigefügt war, welches der Kaiser an den König geschickt hatte/"3) 
Der Kaiser macht dem König darin Vorwürfe, daß er während 
des Krieges den Städten den Handel verboten habe, daß der König 
die Rechte des Reichs aus die Ostsee nicht anerkennen wolle, welche 
sich Kaiser Max II. bei dem Stettiner Frieden vorbehalten habe. 
Der König solle jetzt die Lübecker ruhig nach ihren Privilegien 
leben lassen; falls solches nicht geschehe, werde er, der Kaiser, mit 
Zuziehen der Kurfürsten und Stände Gegenmittel zur Hand nehmen. 
Das Schreiben führte eine ungewöhnlich scharfe Sprache, aber einen 
Erfolg hatte es trotzdem nicht. Der König ließ sich durch die 
Drohung durchaus nicht einschüchtern. 

Am 12. September wurde der Hansetag eröffnet,214) der am 
16. Mai von den wendischen Städten ausgeschrieben worden war. 
Den Hauptpunkt der Berathungen bildete natürlich das Verhältniß 
zu Dänemark und im Zusammenhang damit das Bündniß mit den 
Staaten. Ueber letzteres erklärten sich außer Lübeck und Bremen 
nur wenige Städte „richtig und categorice." In der dänischen 
Sache dagegen war die Erklärung der Gesandten „noch ziemlich;" man 
sollte sich fürerst nicht trennen, auf den kopenhagenschen Abschied nicht 
handeln noch Gesandte schicken, sondern an den König um andere 
Erklärung schreiben. Dies geschah denn auch am 14. September. 
Sie theilten ihm mit,2") daß sie sich nicht von einander 
trennen und in Parteien zertheilen. Sie geben ihre Privilegien 
nicht aus der Hand und begnügen sich nicht mit einer „precaria 
eoncessio." Diese seien nicht reine Gnadenakte, wie der König 
meine, sondern sie seien wie Friedrich I. im Jahre 1524 September 11 
ausdrücklich anerkannt habe, um mannigfache Dienste, Freundschaft 
und gute Willenshilfe, welche die Städte ihm gewährt haben, 
gegeben worden. Da auch die Reichsräthe ihre Zustimmung dazu 

2") Matthias an Christian IV., 1615 Juli 28, (n. St.), Act. 
Dan. XII, 72. 

214) Z. f. L. G. II, 412. 
2") Die Hansestädte an Christian IV., 1615 September 14, 

Act. Dan. XII, 72. 
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gegeben haben, so seien das, was man ihnen gewährt, keine Privilegien, 
sondern Kontrakte; deshalb seien sie nicht gehalten, den Unterthanen 
des Königs dasselbe in ihren Städten zu gewähren. Er solle alle 
Städte, auch Lübeck, zu der Gesandtschaft zulassen, oder doch 
wenigstens bis 15. März 1616 dem Handel in seinen Reichen un- 
gehinderten Lauf lassen. 

Lübeck klagte über den König und suchte sein bisheriges Ver- 
halten gegen ihn vor den übrigen Mitverwandten zu rechtfertigen. 
Durch Geschenke vollends des Königs Gunst zu erkaufen, sei es 
nicht gesonnen, nachdem der Kaufmann durch ihn einen Schaden 
von mindestens 400 000 Thalern erlitten habe. Die Gesandten 
billigten die Handlungsweise der Stadt vollständig. 

Nicht lange, nachdem der Hansetag geschlossen war, mahnten 
die Staaten (auf indirekte Veranlassung des Dänen) zur größeren 
Nachgiebigkeit. Sie thaten es, aufgemuntert durch den König von 
England. Bei diesem hatte sich Christian IV. über Lübeck beschwert 
und ihn gebeten, er solle nicht länger mehr für die Stadt eintreten, 
er solle die Staaten mahnen, damit diese aus die Widerspenstige 
einwirken. 216) 

Nun aber nahte der vom König der Stadt bestimmte letzte 
Termin. Es wurden daher der Bürgermeister Möller, der Syndikus 
Nordanus und Matthäus Kossen^') nach Kolding abgefertigt. Sie 
hatten eine ganze Reihe von Jnterzessionsschreiben bei sich von den 
Gesandten des Kaisers in Braunschweig, Hohenlohe und Rüdiger, 
von den kurpfälzischen Räthen, vom Landgrafen Mvriz von Hessen,'"ch 
vom Kreisobersteu Christian von Lüneburgs") und den Gesandten 
der Staaten.22") 

*1°) Z- f- L. G. II, 413 ff. 
217j Kreditiv der Gesandten, 1616 Januar 24, Act. Dan. 

XII, 77. 
21S) Die braunschweigischen Pacifikatoren an Christian IV., 

1615 December 27, (zwei Copieen), Act. Dan. XI, 72. 
219) Christian von Lüneburg an Christian IV., 1615 Dezember 27, 
22u) Jnterzessivu der (manschen Gesandten für Lübeck bei 

Christian IV., 1615 Dezember 22. 
26 
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Aufgabe der Gesandten Lübecks war es, dem Könige die Un- 
schuld der Stadt zu beweisen und zugleich ihn um Aufhebung aller 
Beschwerungen, um Restitution der gekaperten Schisse zu bitten. 
Dem Urtheile eines unparteiischen Gerichts wollte sich die Stadt 
gerne unterwerfen.2 2 *) 

Allein die dänischen Gesandten Manderup Parsberg, Eske 
Brok und der oberste Kanzleiverwalter Di-. Metzner, 2 2 2) welche die 
Werbung der lübischen entgegengenommen hatten, erklärten, da ihre 
Entschuldigungen die gleichen seien, wie die, welche sie im März 
des vorigen Jahres vorgebracht haben, so müssen sie ihnen auch die 
gleiche Antwort geben: Lübeck hätte sich nachgiebiger zeigen sollen; 
der König wolle alle llngnade gegen sie sinken lassen, wenn sie sich 
erbieten, ihm 100 000 Reichsthaler zu bezahlen. Dann werden sie 
auch zu den bevorstehenden Verhandlungen zugelassen werden. Aus 
diesen Vorschlag hin antworteten die Gesandten, daß sie nicht er- 
mächtigt seien, sich für etwas verbindlich zu machen, aber das können 
sie ihnen erklären, daß ihre Stadt, der so großer Schaden erwachsen, 
sich nicht hiezu herbeilassen werde. Man möge ihnen genau mit- 
theilen, ob der König auf seinem früheren Handelsverbote noch 
verharre; sie niöchten dies wissen, da jetzt der Frühling komme, 
allwo die Schiffe befrachtet und allerlei Vorbereitungen zur Schiff- 
fahrt getroffen werden müssen. Die Räthe bemerkten, über die freie 
Schifffahrt könnten sie keine bestimmte Erklärung abgeben; wenn sie sich 
zur Zahlung der genannten Summe verstanden hätten, so wäre die 
Sache beendet gewesen. Damit waren die Verhandlungen in Kolding 
zu Ende. Die Gesandten Lübecks kamen am 9. Februar nach öaufe.22S) 

221) Z. f. L. G. II, 415 f. 
222) Kreditiv des Königs für seine Gesandten, 1616 Januar 3, 

Act. Dan XII, 77. Am 28. Dezember 1615 wurde den Reichs- 
räthen Manderup Parsberg und Eske Brok mitgetheilt, sie sollen sich 
am 1. Februar 1616 in Kolding einfinden und mit den Lübeckern 
unterhandeln nach der Instruktion, welche Dr. Metzner ihnen über- 
geben werde. Erslev Aktstykker I, 228. 

22^> Relation der lübischen Gesandten, 1616 Februar 14, Act. 
Dan. XII, 77. Vergleiche dazu Erslev Aktstykker I, 228, über die 
dänische Relation. 
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Da die Stadt immer noch darüber im Ungewissen war, ob 
ihnen die Handlang gestattet sei oder nicht, bat sie den König 
um freien Handel und freie Schifffahrt; sie sei ja bereit, ihm 
alle Dienste zu leisten, die ihre Vorfahren seinen Ahnen gethan 
haben?24) Der König aber gab ihnen keine Antwort; ihr 
Abgesandter erhielt nur ein rsccpmgs?2^ Ganz betrübt theilten 
sie dies den beiden Reichsrathen, welche in Kolding mit den Ihrigen 
verhandelt hatten, mit und baten sie um Fürsprache beim König?2 

Der Termin für die Gesandtschaft der Hansestädte, welche bis 
15. März in Kopenhagen hätte sein sollen, rückte näher heran. 
Domann verfaßte im Namen der Hanse ein Schreiben, in welchem 
das Nichterscheinen der Städte entschuldigt werden sollte. Sie haben 
den Termin nie außer Acht gelassen; aber da der König auf ihr 
letztes Schreiben nicht geantwortet habe, so wissen sie nicht, ob ihr 
Erscheinen dem König angenehm sei oder nicht?27) 

Den König beschäftigte aber in jenen Tagen eine andere An- 
gelegenheit: die braunschweigischen Händel, das alte braunschweigische 
Kriegsfeuer war von neuem aufgeflackert. Seit dem Jahre 1605, 
da die Streitigkeiten mit dem Herzog zu einem offenen Krieg sich 
ausgeweitet hatten, >var das Verhältniß zwischen Stadt und Herzog 
stets ein gespanntes gewesen. Der Herzog, ein beim Kaiser viel 
vermögender Mann, hatte es dahin gebracht, daß die Stadt in 
die Reichsacht erklärt wurde. Kaum war er gestorben (1613 
Juli 20),228) da verlangte sein Sohn Friedrich Ulrich von Braun- 
schweig die Erbhuldigung. Allein dieses hatte sich nicht dazu 

224) Lübeck an Christian IV., 1616 Februar 19, Act. Dan. 
XII, 77; Waitz, Quellensammlung der schleswig-holsteinischen-lauen- 
burgischen Geschichte re. II, 116. 

m) Recepisse, 1616 März 18, Act. Dan. XII, 77. 
226) Lübeck an Manderup Parsberg und Este Brok, 1616 

Mai 12, Act. Dan. XII, 77. 
227) Die Hansestädte au Christian IV., 1616 Februar 29, Act. 

Dan. XII, 77; das Schreiben war aber noch am 19. März in 
Hamburg, (Hamburg an Lübeck, 1616 März 19), Act. Dan. XII, 77. 

22B) Z. f. L. G. II, 273 Anm. 7. 



398 

verstanden. Verhandlungen darüber zwischen Herzog und Stadt 
verliefen im Sande. Da rückte jener im Sommer vor die wider- 
spenstige Stadt und verlangte völlige Unterwerfung. Aber die 
korrespondirenden Städte ließen ihre Bundesverwandte auch diesmal 
nicht im Stiche: es wurde beschlossen, jede von ihnen solle 10000 
Thaler zur Unterstützung der Stadt beisteuern; es solle eine Anzahl 
Volk geworben und durch den hansischen Feldobersten Graf Friedrich 
von Solms in die Stadt Braunschweig gebracht werden. (August 
1615.) Auch an die Staaten wandte man sich mit der Bitte um 
Hilfe.'--"-') 

Der Herzog fand Hilfe bei Christian IV. Dieser hatte 
schon an den Verhandlungen lebhaften Anteil genommen. Er 
hatte mit dem König von England über diese Angelegenheit ge- 
sprochen und hernach die Braunschweiger aufgefordert, sich zu erkären, 
ob sie geneigt wären, seine und des Königs von England Ver- 
mittlung anzunehmend-"-) Diese stimmten dem Vorschlage des Königs 
zu; aber zu Verhandlungen mit den beiden Königen war es 
nicht gekommen. 

Die beiden feindlichen Parteien hatten sich mannigfache Gefechte 
mit wechselndem Geschicke geliefert. Da eilte der König von Däne- 
mark herbei „mit wenig Personen aber viel Geld." 23 i) Am Tage 
nach seiner Ankunft hatte die Stadt im Kampfe einen bedeutenden 

229) Ritter, M., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegen- 
reformation, II (1895), S. 415. 

*3°) Bricka, Kristian IVs egenh. Breve I. 89, (Brief des Königs 
an feine Schwester Elisabeth, 1614 August 15). Der König war 
von Mitte Juli bis Mitte August 1614 in England. (Bricka a. a. 
O. I, 82, Anm. 1.) Z. f. L. G. 11, 292, Anm. 17. 

231) Der König zog am 18. August 1615 von Kopenhagen 
weg; nach Riddagshausen kam er am 30. August. (Braunschweigische 
Kriegshaudlung, abgedruckt bei Rchtmeier, branschw. lüneburg. Chronika 
S. 1192 ff.) Der Herzog hatte schon 1614 bei der Königinwittwe 
in Dänemark 100 000 Thaler entlehnt. Schlegel, Sammlung zur 
Dän. Gesch. II, (1774) 4, 14 f. 
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Erfolg errungen. Gleich darauf ließ der König bei ihr anfragen, 
ob sie sich mit dem Herzog versöhnen wolle, er sei nicht gekommen, 
das Kriegsfeuer zu schüren, sondern um zwischen beiden den Frieden 
herzustellen. 

Die Stadt erklärte sich gerne dazu bereit, zuvor müßten sie 
aber den hochwichtigen Rath der Städte, zu welchen ihnen der Weg 
versperrt sei, einholen. Mau möge ihnen deshalb den freien Ver- 
kehr mit diesen gestatten, ei» Ansuchen, dem der König nicht statt 
gab, da sie nur Zeit zur Anwerbung von Kriegsvolk gewinnen 
rooflen.232) 

Darauf bat die Stadt, Christian IV. möge einige Vorschläge 
zum Frieden machen. Dieser lud sie auf den l. Oktober zu einer 
Verhandlung ein und machte ihnen den Vorschlag, die Waffen 
niederzulegen, solange man verhandle; den Herzog wolle er ebenfalls 
dazu bewegen. Allein der Stadt, die sich mit ihren „Assistenten" 
besprechen wollte, erschien die Frist zu kurz; sie hielt deshalb um 
Verlängerung derselben an, welche ihr bereitwilligst gewährt wurde. 
Inzwischen waren die Städte in lebhafter Thätigkeit begriffen, ihrer 
Mitverwandten zu helfen. Zur Werbung weiteren Volkes wurden 
50 000 Thaler bewilligt und Braunschweig eine große Menge von 
Waffen zugeführt. 

Am 17. September erkämpfte sich eine hansische Hilfsschaar 
einen Weg durch die Belagerer in die bedrängte Stadt und kurze 
Zeit hernach eilte eine weitere hansische Entsatztruppe herbei. 
Jetzt wurden die Verhaudluugeu vom Könige eifriger fortgesetzt. 

232) Die in dieser Angelegenheit gewechselten Schreiben finden 
sich in dem Konvolut 141 (D 16) des braunschweiger Stadtarchivs 
mit folgendem Titel: Copien allerhandt ergangenen schreiben und 
akten der kaiserlichen Kommissarien, regis Daniae, den niedersächsischen 
Kreisständen, Kurpfalzabgesandten, Hansestädten an die Stadt Brannschweig, 
auch die stände daselbst auch deren antwortten bey belagerung der 
stadt von August« usque 24. November 1615, da die traetaten zu 
Stetterburg angefangen und endlich den im Dezember geschlossen. 
Vgl. auch Rehtmeier S. 1218 f. 
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Braunschweig erklärte: es könne nicht mit dem Könige unterhandeln 
ohne vorherige Besprechung mit den Städten und den Staaten, die 
sich seiner angenommen hatten. Die zu Lübeck versammelten Hanse- 
städte hatten am 30. September 1615 den König gebeten, er solle 
darauf hinwirken, daß die Belagerung aufgehoben, die Waffen 
niedergelegt und das Kriegsvolk entlassen werde; die Hansestädte 
und die Gesandten der Staaten möge man zu den Traktaten bei» 
ziehen."») Als die Braunschweiger nicht nachließen, beim König 
um freien Berkehr mit ihren Assistenten zu bitten, wurde es endlich 
drei Braunschweigern gestattet, sich zu den in Celle versammelten 
städtischen Gesandten zu begeben. 

Dem König gelang es nach vielen Bemühungen, den Herzog 
zu bewegen, die Belagerung aufzuheben und einen Waffenstillstand 
einzugehen. Dieser erklärte sich aber nur unter der Bedingung dazu 
bereit, daß die Stadt das Gleiche thue. Deshalb mahnte Christian I V. 
die Stadt, den Stillstand nicht aus dem Auge zu lassen. Diese 
weigerte sich aber immer noch, da die Schanzen und der Wall mit 
Volk besetzt seien und die Belagerung sortdaure. Den Herzog 
konnte er überreden, daß er auch diesen Wunsch der Stadt erfüllte. 
Allein den weiteren Unterhandlungen konnte er sich nicht 
mehr widmen, da er vom Reichsrath gemahnt wurde, er solle seine 
Person nicht so lange außerhalb des Reiches den Gefahren des 
Krieges aussetzen.234) Zudem hatte er vom Anmarsch der staatischen 
Truppen erfahren. 

Der Herzog verzweifelte jetzt an der Überwältigung der Stadt; 
er ging ans die schon begonnenen Bergleichsverhandlungen mit 
nachgiebigerem Sinne ein, so daß am 21. Dezember 1615 zu 
Stetterburg der Friede geschlossen wurde. 

233) Die Hansestädte an Christian IV., 1615 September 30, 
enthalten in dem Konvolut des braunschweigischen Stadtarchivs XXVI 
(8 59, 638 Bll.) zur Geschichte der Hansa 1612—1620, Bl. 144—147. 

234) Z. f. L. G. II, 386. Christian IV. kam am 5. November 
nach Bergedorf. 
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Gleichzeitig mit diesem Vertrag vollzog sich ein anderes ivichtigcs 
Ereignis. Die Städte hatten in dein eben beendeten Kampfe den 
Werth eines Bündnisses mit den Staaten und deren Macht erkannt. 
Jetzt, nachdem Braunschweig entsetzt war, wurde mit den daselbst 
erschienenen Gesandten ein hansisch-staatisches Bündniß vereinbart 
(Dezember 1615) und im Juni des folgenden Jahres zum Abschluß 
gebracht. "5) Es umfaßte neben den sechs korrespondirenden Hanse- 
städten noch die fünf ofterschen Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswalde 
und Anklam und sollte 12 Jahre dauern. Geschlossen war es zum 
Schutze der den beiderseitigen Unterthanen in Nord- und Ostsee und 
den einmündenden Strömen zustehenden Rechte. Sollten diese an- 
gegriffen werden, so sollte zuerst durch Verhandlungen die Streit- 
frage beigelegt werden; wenn das nicht gelinge, werde man zum 
Schwert greifen. 

Über die Theilnahme des Königs von Dänemark an den 
braunschweigischen Händeln sagt Brokes: Der König habe dem Herzog 
mächtig helfen wollen, die Stadt Braunschweig zu erobern; „und 
so solches anginge, würde man mit Lübeck auch wohl finden und 
erlangen, was man gerne wollte. Wo es aber anders mit Braun- 
schweig laufen sollte, hätte man alsdann noch Gelegenheit, sich so 
zu erklären, wie es am rathsamsten sein möchte, damit der König 
auf seiner Seite den Glimpf behalten könnte.""«) Es ist in der 
That auffallend, daß der König gegen die Städte sich so wohl- 
wollend benahm. 

Es ist schon oben bemerkt, daß die königlichen Depntirten 
(1616 Februar 1), welche mit den lübischen Abgesandten in Kolding 
unterhandelten, nicht einmal die sofortige „Jnterdiktion der 
Koinmerzien" ankündigten, was Christian IV. ihnen doch angedroht 
hatte (1615 August 12) für den Fall, daß sie ihn nicht befriedigen 
würden. Es ist dies um so auffallender, als in dem Kriege ein 
Ereigniß vorgefallen war, das den König aufs Höchste beleidigen 

235) Z. f. L. G. II, 415. 
*ss) Z. f. L. G. II, 416. 
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mußte. Er hatte, als er noch in Wolfenbüttel war, seinen 
Kanzler Dr. Metzner und den Oberst Berndt Geist an den Herzog 
August, den postulirten Bischof von Ratzeburg, geschickt?««) Als 
die Kommissäre der Städte erfuhren, daß diese Geld nach 
Wolfenbüttel bringen wollen, gaben sie einigen Soldaten den 
Befehl, sie zu überfallen »nd sie dem Obersten Solms, 
der sich in Gifhorn befand, zuzuführen; aber an des Königs 
Gesandten, erklärte man, sollen sie sich nicht vergreifen. Die 
Soldaten führten diesen Befehl um so bereitwilliger aus, als ihnen 
ein großer Teil der Beute zufallen sollte. Aber zum Unglück kamen 
nicht die Wagen mit dem erwarteten Geld, sondern nur die beiden 
dänischen Abgesandten. Die kriegslustigen Soldaten fielen über 
diese her und führten sie zu dem Grafen Solms; dieser ließ jedoch 
die beiden Gefangenen auf einen Befehl der Städte hin sofort 
wieder frei. Da aber Geist eine Bestallung des Herzogs von 
Braunschweig bei sich hatte, wurde von ihm als Kriegsgefangenen 
„Rantzion" gefordert. Kaum hatte der König von diesem Uebersall 
gehört, da wandte er sich voll Entrüstung an den städtischen Feldherrn, 
beschwerte sich bei ihm über diesen „Despekt" und ivollte wissen, 
von wem der Befehl hiezu ausgegangen. Dieser stellte den Uebersall 
als eine Muthwilligkeit der Soldaten dar, einen Befehl hiezu habe 
niemand gegeben. Der König beruhigte sich vorerst mit dieser Er 
Hütung. Er machte wenigstens keiner Stadt Vorwürfe hierüber. 
Aber er stellte jetzt Nachforschungen an bei den Soldaten, welche an 
diesem Uebersall theil genommen hatten. Es stellte sich hiebei her- 
aus, daß die Soldaten von den Kommissarien, speziell von dem 
braunschweigischen Bürgermeister Haberland, einen Befehl hiezu 
erhalten hatten. Der König hatte einige Hauptleute durch den 

227) Z. f. L. G. II, 378. 
22«) Relativ wie es mit der gefenknuss des dennemarckischen 

marschalks Bernhard Geist und des deutschen kantzlers Dr. Metzner 
beim braunschweigischen Kriegswesen zugangen. St.-A. Lübeck Act 
Dan, XII, 77 u. 78. 
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Magistrat ber Stadt Kleve eidlich Vernehmen lassen;239) diese hatten 
die obige Aussage deponirt. Es hatte aber mit diesen Zeugen eine 
eigene Bewandtniß; sie machten nämlich Ansprüche auf Entschädigung, 
iveil sie bei dem Ueberfall kein Geld gefunden haben. Einige von 
ihnen wandten sich sogar zweimal an Moriz von Oranien und die 
Staaten24") mit der Bitte, sie möchten bei den Städten daraus 
hinwirken, daß sie endlich einmal befriedigt werden. Die Städte 
ließen sich aber nicht dazu herbei. 

Wegen dieser „Muthwilligkeit" verklagte der König die 
Städte am kaiserlichen Hofe und ließ „allerhand Sachen 
gegen die Städte und benachbarte Fürsten praktiziren" (1617). 
Seine Gesandten, die er nach Prag geschickt, erivirkten ein 
kaiserliches Schreiben gegen Lübeck.24 *) Dieses schickte der 
König nach Lübeck. Der Kaiser verlangte darin von den 
Städten, sie sollen dem König Satisfaktion leisten und sich 
überhaupt gegen ihn gebührend benehmen. Christian IV. selbst 
beklagte sich über die Undankbarkeit der Stadt; er, der in der besten 
Absicht nach Wolsenbüttel gekommen sei, sei in solch despektirlicher 
Weise behandelt worden.242) Auch den Braunschweigern gegen- 
über"^) gab er diesem seinem Unwillen Ausdruck und verlangte 
von beiden Städten Satisfaktion; wollten sie diese nicht leisten, so 
habe er Mittel in der Hand, diesen Uebermuth und diese Injurien 

239) Vgl. Instruktion für die Gesandten des Jahres 1618 
Nov. 1, Act Dan. XII, 79. Eine Abschrift der Aussage, welche die 
Soldaten vor dem Kleveschen Magistrat gemacht hatten, findet sich 
Act. Dan. XII, 79. 

24°) Moriz von Oranien au die Hansestädte, 1616 April 1, 
St.-A. Braunschw. Konvolut XXVI, Bl. 162. Die Staaten an die 
Hansestädte, 1616 April 2, Konvolut XXVI, Bl. 163, Moriz von 
Oranien an die Hansestädte, 1616 September 15, Act. Dan. Xll, 70. 

24') Der Kaiser an die Hansestädte, 1617 November 29, St.-A. 
Braunschw. Konvolut XXVl, Bl. 169 f. 

Christian IV. an Lübeck, 1618 März 16, Konvolut XXVI, 
Bl. 177—181. 

243) Christian IV. an Braunschweig, 1618 März 16, St.-A. 
Braunschw. Konvolut XXVI, Bl. 182—185. 
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mit scharfer Ungnade und Strafe zu belegen; er habe dem Kaiser 
die Sache vorher mittheilen wollen; sie sollen sich jetzt ohne Verzug 
in die „Bahne" schicken, damit er andere Angelegenheiten „gegen 
sie anstellen" könne. Aber die Städte erklärten dem König, sie 
müßten zuvor mit ihren Mitverwandten darüber sich besprechen.244) 

In Lübeck witterte man Gefahr. Mau schrieb an Braunschweig, 
es sei bekannt geworden, daß der König sich stark zum Kriege rüste; 
es sei daher nicht unzeitig, allerhand sorgliche Gedanken zu schöpfen; es 
solle die durch die Union bestimmte Anzahl Reiter und Soldaten stellen, 
die übrigen korrespondirenden Städte werde man auch darum mahnen.245) 

Die Korrespondirenden versammelten sich im Mai und be- 
schlossen, sich beim König zu entschuldigen: sie haben ihn durchaus 
nicht beleidigt, denn an der Gefangennahme der Gesandten seien 
sie nicht schuld; auch haben sie während der ganzen Zeit der 
Belagerung Braunschweigs ihre Kräfte aufgeboten, den Frieden 
herbeizuführen.2") Doch gefiel diese Entschuldigung dem König 
nicht; sie wollen, schreibt er, alle Schuld auf die Kapitäne schieben, 
diese bezeugen aber, daß sie von den städtischen Kommissären An- 
weisung erhalten haben.247) 

Jetzt wandte sich Lübeck an den Kaiser und wies die Vorwürfe 
zurück, die ihnen der König gemacht hatte, und rechtfertigte der 
Städte Verhalten in jener Angelegenheit.2") Der Kaiser nahm 
diese Erklärung an und theilte dem König von Dänemark mit, daß 

244) Braunschweig an Christian IV, 1618 April 16, St.-A. 
Br. Konvolut XXVI, Bl. 186. 

24 6) Lübeck an Braunschweig, 1618 April 7, Konvolut XXVI, Bl. , 
188 f. Thomas Wickede an Braunschweig, 1618 April 7, Konvolut 
XXVI, Bl. 192. . 

24°) Die korr. Städte an Christian IV., 1618 Mai 13, (Copie), 
Act. Dan. XII, 70. 

247) Christian IV. an die Städte, 1618 Juni 9, St.-A. Br. 
Konvolut XXVI, Bl. 213—215. 

248) Lübeck an den Kaiser, 1618 Juni 17/27, Act. Dan. 
XII, 79. Der Reichshofrath sollte seine Bitte unterstützen. Lübeck an 
denselben, 1618 Juni 18/28, Act Dan. XD, 79. Auch die Kurfürsten hatte 
es schon um Jnterzession angegangen, 1618 Mai 13, Act Dan. XII, 79. 
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die Stadt sich gerechtfertigt habe; der König solle jetzt, da die 
Sache nichts an sich habe, die Kommerzien nicht länger sperren 
noch beschränken?40) Auch öje Staaten verwandten -sich für die 
Städte beim König?50) Da aber die Gesandten derselben beim 
König nichts erreichen konnten, so griffen die Städte wieder zn dem 
alten Mittel, sich durch ein Schreiben zu verteidigen?54) Vor 
allem suchten sie die Beweiskraft der Aussagen, welche die Soldaten 
vor dem Magistrat von Kleve abgelegt hatten, abzuschwächen; die 
Soldaten haben von ihnen Entschädigung verlangt, sie haben aber 
ihnen dieselbe abgeschlagen, weil sie gegen den Befehl der Kommissäre 
gehandelt haben. Auf den Vorschlag Bremens, Hamburgs und 
Domanns, der eben auf der Reise nach dem Haag sich befand, 
wurde aber dieses Schreiben nicht abgeschickt, sondern auf 2. September 
eine neue Versammlung der Städte ausgeschrieben. Auf diesem 
Tage einigte man sich dahin, daß eine Gesandtschaft, bestehend aus 
Abgeordneten Lübecks, Bremens und Hamburgs an den König ab- 
gehen solle (1618 September 5)?52) 

Mitte November machten sich die Deputirten der Städte auf 
den Weg nach Kopenhagen. Es waren dies Johann Faber255) und 
Heinrich Köler von Lübeck, Buxtorf und David Hanne von Bremen, 

249) Der Kaiser an Christian IV., 1618 September 22, (Wien). 
Act. Dan. XII, 79. Z. f. L. G. II, 423 f. 

2b0) Lübeck an die Gesandten der Staaten, 1618 Juni 19. 
Act. Dan. XII, 79. Z. f. L. G. II, 422. 

251) Die korrespondirenden Städte an Christian IV., 1618 
August 1. Die Versammlung dieser Städte fand statt an Jakobi 
(25 Juli) 1618. (Lübeck an Domann 1618 Juni 29.) Act. 
Dan. XII, 79. 

252) Der Lüneburger Abschied ist vom 5. September 1618, 
Act. Dan. XII, 79. Nach dem Vorstehenden hat also Wurm, L. F.: 
Studien in den Archiven von Braunschweig, Bremen, Haag und 
Wolfenbüttel über die Lebensschicksale des Foppius von Aizema 
(Hamburg 1854) S. 20 unrecht wenn er sagt, die Gesandtschaft sei 
am 6. Oktober 1618 beschlossen worden. 

26S) Faber war zuerst Syndikus der Stadt Speyer, wurde 
1616 Syndikus von Lübeck. Z. f. L. G. II, 426 A. 27. 
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Petrus Müller und Henrich Herzwig von Hamburg?") Diese 
sollten die Städte entschuldigen, so gut es ginge, sie sollten dem 
Borwurf, daß sie die Gefangennehmung der Königlichen veranlaßt 
haben, dadurch begegnen, daß sie die Aussage der Soldaten, 
welche diese auf dem Rathhaus zu Brannschweig abgelegt hätten, 
anführen; ja selbst von dem unparteiischen Kriegsrath des Herzogs 
seien die Soldaten jeden Anspruches auf Entschädigung für ver- 
lustig erklärt worden, da es sich klar herausgestellt habe, daß sie 
ohne Befehl diesen Frevel verübt haben. Die Soldaten habe man 
deshalb nicht gestraft, weil Lübeck, Bremen und andere Städte keinen 
Befehl über sie gehabt hätten und die von Braunschweig hätten es 
nicht gethan, weil es der König nicht verlangt, sondern bei dem 
Berichte des Feldobristen sich beruhigt habe. Das sei wohl richtig, 
daß sie auf die Nachricht, daß dem Herzog Geld zugeführt werde, 
den Befehl gegeben haben, es abzufangen; aber dies sei nach altem 
Kriegsbranch auch gestattet, daß man alles, was zur Stärkung des 
Feindes diene, hindere. 

Allein der König konnte sich von der Unschuld der Städte 
nicht überzeugen: er blieb bei seinen Vorwürfen, sie haben seine 
Gesandten angegriffen und die, welche es gethan, nicht gestraft. 
Mit dem Berichte des Grafen Solms habe er sich keineswegs 
begnügt, sondern er habe mit diesem als dem Diener der Städte 
nicht in weitere Wechselschreiben eintreten wollen. Als die Ge- 
sandten sich weiter entschuldigen wollten, gab man ihnen kurz zur 
Antwort, man lasse sich mit ihnen nicht in weitere Unterhandlungen 
ein. Denn die Städte haben dem König „enormissima laesio" 
zugefügt. Er verlange Auslieferung der Soldaten oder der Kriegs- 
rüthe, welche jenen den Befehl gegeben haben, damit er sie nach 

2ft4) Instruktion für die Gesandten, 1618 November 1, Art. 
Dan. XII, 79. Carleton, Lettres memoires negotiations du 
Chevalier Carleton, (3 Bd. Haag 1759) II, 370 f. meint, es seien 
von jeder Stadt 5 Abgesandte gewesen. Am 26. November hatten 
die Gesandten in Kopenhagen Audienz (K. Erslev, Aktstykker, I, 246 
und Carleton II, 370 f.) 
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Gebühr bestrafen könne. Sollte seinen. Verlangen nicht Folge 
geleistet werden, so wolle er ernstliche Mittel ergreifen. Nur einer 
Ltadt, welche dem König und den Seinigen „unterthänige Affektion 
und gute Dienste" geleistet habe, wolle er alle Gnade erweisen.2") 
Es war dies Bremen. Gegen dieses zeigte er sich so gnädig, daß 
er ihm Nachlaß vom Zoll bewilligte und die Vergünstigung ertheilte, 
beim Kontor in Bergen einen Weinkeller zu halten."«) Warum 
gerade diese Stadt so huldvoll behandelt wurde, das lehrt die 
Folgezeit. Sie sollte ihm beistehen in der Erwerbung des Erzstifts 
für einen seiner Söhne. 

Den Lübeckern war es durch kluge Politik gelungen, das 
drohende Unheil von sich abzuwenden. Mochte das Handelsverbot 
noch so oft angedroht werden, es trat nie in Kraft. Es war dies 
nicht etwa Folge einer Nachgiebigkeit der Stadt, sondern vor allem 
der friedliebenden Politik des Reichsrathes, der den König immer 
wieder mahnte, sich mit den Städten zu versöhnen.257) Seine 
eigentlich feindselige Gesinnung gegen sie hatte er nie geändert, aber 
die Ausführung seiner Absichten auf eine geeignetere Zeit ver- 
schoben, wenn nämlich seine Pläne, im Norden Deutschlands seine Macht- 
sphäre zu erweitern, gelungen wären. Diese seine Pläne und deren 
Ausführung zu schildern fällt nicht mehr in den Rahmen unserer Arbeit. 

2BS) Der königliche Bescheid ist vom 3. Dezember 1618, St.-A. 
Braunschw. a. a. O., Bl. 270—275. Slange-Schlegel II, 82 f. Die 
Gesandten waren a», 20. November in Kopenhagen angekommen. 
Zu ihrer Audienz waren 4 Reichs- und 3 Hofräthe deputirt worden. 
(Wurm, Studien über die Lcbeusschicksale des Foppius von Aitzcma 
S. 20.) Am 20. Januar 1619 rechtfertigten sich die 6 korresp. 
Städte wegen der Gefangennahme der Gesandten nochmals. Ter 
Kurfürst von Sachsen schickte auf ihre Bitten ein Schreiben an den 
König (1619 März 15), Act. Dan. XI, 73. Der Kurfürst von 
Brandenburg ließ den Lübeckern erklären, er wisse noch nicht, ob er 
für sie beim Könige interzediren werde, da man ihn in gegen- 
wärtiger Zeit brauche. (Friedrich Pruckmann an Martin Nordanus, 
1619 März 4.) Act, Dan. XI, 70. 

25s) Stange-Schlegel II, 89 f. Fock, Otto, Rügensch. Pommersche 
Geschichte aus sieben Jahrhunderten VI (1872) S. 87 f. 

"') Erslev, Aktstykker I, 225 und 231 (1617 Oktober 18). 



408 

Wenn wir, am Schlüsse unserer Ausführungen angekommen, 
einen Rückblick werfen auf das Vorausgegangene, so finden wir, 
daß sich das Verhältniß Christians IV, zu den Städten durch ver- 
schiedene Stadien hindurch zu einem so feindseligen entwickelt hat. 

Bei Beginn seiner selbständigen Regierung ließ er den städtischen 
Gesandten erklären, daß er einen Hansebund mehr nicht anerkennen und 
ihre Privilegien, die reine Gnadenakte seien, nicht ohne weiteres 
bestätigen werde. Nachdem vollends letztere von hansischer Seite 
als Rechte ausgegeben worden waren, welche der König achten müsse, 
gab er durch Aufhebung der lübeckischen Sundzollfreiheit und durch 
Beschränkung des Handels in Aalborg die Antwort auf diese ver- 
meintliche Anmaßung. 

Schroff geradezu trat er gegen die Städte auf, als sie ihn im 
braunschweigischen Kriege beleidigt hatten: in Bergen wurde der 
Kaufmann belästigt, in Schonen der lübische Vogt verjagt; ja von 
der Travestadt forderte er Sühne für das, was sie nicht einmal 
verschuldet hatte. Zur Feindschaft entwickelte sich das Verhältniß 
zwischen Christian IV. und Lübeck nach dem Kalmarkrieg. Die 
Direktorialstadt hatte sein Verbot mißachtet, das sollte sie büßen; 
sie hatte sich beim Kaiser über ihn beschwert und ihm das dominium 
Baltici maris streitig gemacht; das forderte Rache; er drohte mit 
dem Verbot des Handels in seinen Reichen. Die Drohung schien 
wahr zu werden, als die Lübecker mit den Staaten sich gegen ihn 
vereinigten: er setzte den Termin für die iutordiotio oornmoreiorurn 
fest, die aber nie in Kraft trat. Neuer Zündstoff wurde aufgehäuft 
durch die Gefangennnhine der dänischen Gesandten. Aber es waren 
höhere Interessen, welche seine Pläne gegen die Städte für den 
Augenblick zurückdrängen mußten: wenn einmal Elbe und Weser in 
seiner Gewalt, Hamburg und Bremen bezwungen, dann noch ein 
Schlag und Lübeck war in seiner Hand. 

Die dänische Politik, das hat sich im Vorausgehenden klar 
gezeigt, war eine Politik der rohen Gewalt. Ihr Grundsatz war: 
Gewalt bricht das Recht. Einen Bruch der bestehenden Rechte 
beging Christian IV. in seinen Verordnungen und in seinem ganzen 
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Verhalten gegen die Städte. Wer möchte bestreiten, daß die Hansen 
in den dänischen Landen eine Anzahl von Rechten besaßen? Wer 
möchte leugnen, daß ihnen der Vertrag von Odense gewisse Rechte 
aus Bergen, Schonen und in Dänemark eingeräumt hatte? Diesen 
Vertrag zu halten, waren die Städte verpflichtet, aber auch der 
Herrscher Dänemarks. Aber Christian IV. hielt sich nicht an ihn; 
nach seiner Auffassung hatten die Städte keine Rechte, was ihnen 
zugestanden seien Gunstbezeugungen. Diese aufzuheben, das stehe 
in seinem Belieben. Rechte kannte er nicht; denn er fühlte, daß 
er den Städten überlegen sei und die Macht in den Händen habe. 
Ob sie klagten oder flehten, das kümmerte ihn nicht: er gab nicht 
nach; nachgiebig zeigte er sich gegen Bremen, als es sich handelte, 
diese Stadt für seine dynastischen Interessen zu geivinnen. 

Der Einfluß der Städte in den dänischen Landen mar dahin. 
Die Städte konnten seht nur noch mit wehmütiger Erinnerung 
auf die Zeiten der früheren Blüthe zurücksehen: einst hatten sie 
die Waffen siegreich gegen den Dänenkönig geführt, jetzt' standen, 
ihre Gesandten bittend vor dem königlichen Throne; einst hatten 
sie in Schreiben den Königen gedroht und jetzt dachten sie nur 
noch an Bitten und Flehen; einst hatten sie im Sunde geherrscht 
und jetzt waren sie froh, wenn sie an den königlichen Orlvgschiffen 
unbehelligt vorüberkamen. Vergeblich suchten sie Schutz beim Reiche, 
vergebens wandten sie sich an die Staaten: die Hanse hatte ihre 
Zeit gehabt, ihr Untergang war, wie die Dinge lagen, unvermeidlich, 
lllicht ein wirthschaftliches Unterliegen war das Sinken der hansischen 
Macht; diese ist gestürzt worden durch dasselbe Mittel, durch das sie 
groß geworden, durch politische Ueberlegenheit. „Auch die Geschichte 
der Hanse lehrt, wie die aller andern merkantilen Staatenbildungen, 
daß wirthschaftliche Größe nur zu erringen und zu behaupten ist 
durch politische Macht." 258) 

258) Schäfer, D., Die Hanse und ihre Handelspolitik, 1885, S. 32. 
Ztschr. d. B. s. L. ®. VIII, 2. 27 
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Die Blüthezeit 
der deutschen Schulen Lübecks in der zweiten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts. 
Nach urkundlichen Quellen dargestellt von Willy Rüge. 

Die deutschen Schulen Lübecks vor der Reformation. 

Der Ursprung der deutschen Schulen Lübecks ist in Dunkel 
gehüllt?) Nur svviel läßt sich aus verschiedenen Anzeichen schließen, 
daß die deutsche Schule sich aus einem gelegentlichen Nebenerwerb 
der öffentlichen Schreiber entwickelt hat?) Darauf deutet zunächst 
der Name „scrysscholen"?) sodann der Umstand, daß der Lübecker 

i) Konrad Fischer schreibt in seiner Geschichte des deutschen 
Volksschullehrerstandes (Hannover 1892, B. I, S. 9): „Die ersten 
Nachrichten über die Einrichtung der niedern Schulen giebt uns die 
Chronik von Lübeck. Dort hatte der Rath im Jahre 1262 von der 
Geistlichkeit die Erlaubniß ausgewirkt, vier „dudesche Scrifsculen" an- 
zulegen." Diese Angabe beruht auf einem Irrthum; denn die 
Lübecker Chroniken nielden davon nichts. Vgl. F. H. Grautoff, 
Chron. d. Franeiscaner Lesemeisters Detmar, Hamburg, 1829/30 und 
die Chroniken der niedersächs. Städte: Lübeck, B. l. hsg. v. K. Koppniann. 
Leipzig 188-1. Augenscheinlich hat man die Angaben Grautoffs 
betreffs der lateinischen irrthümlich auf die deutsche Jakvbischule 
bezogen. Vgl. Grautoff, Abhandlung über die Zustände der öffentlichen 
Unterrichtsanstalten zu Lübeck, S. 19 f. 

_*) Die Vermuthung Fischers, a. a. O. S. 9, der Schreibineister sei 
ein Handlungsgehülfe aus der Schreibstube eines Kaufmanns gewesen, 
der eine gute Handschrift hatte und Geschriebenes gewandt lesen konnte, 
ist schon aus innern Gründen unwahrscheinlich. 

3) Die Lehrer solcher Schulen wurden oft ausdrücklich als 
Schreiber bezeichnet, so im Gerichtsbuch der Stadt Frankfurt a. M. 
v. I. 1393: „Johannes der schriber, der die kinde lert," sowie in 
den Bedebüchern v. I. 1421 u. 22: „Hcincze schriber der modiste." 
G. L. Kriegt, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter, Frankfurt a. M. 
1871, Anm. 62. 
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Rath, als diese Schulen städtisch geworden waren, vielfach die Ja*****^' 
Rathsschreiber damit zu belehnen Pflegte, und als tiiT Zeitalter 
der Reformation das Amt eines Lübecker Rathsschreibers von dem 
des Schulmeisters endgültig getrennt wurde/) mußten die deutschen 
Schulmeister, offenbar als Entschädigung, an die Rathsschreiber eine 
jährliche Abgabe zahlen. 

Die deutsche Schule scheint sich aus bescheidenen Anfängen 
schnell zu bedeutender Blüthe entwickelt zu haben; denn seit der 
Mitte des vierzehnten Jahrhunderts werden bereits vier städtische 
Lese- und Schreibstuben häufig genannt?) Die älteste unter ihnen 
war unstreitig die im Marienkirchspiel, und erst einige Jahre später 
wurden, wahrscheinlich nach deren Muster, die anderen im Jakobi-, 
Petri- und Aegidienkirchspiel gestiftet. Sie sind in späterer Zeit 
auch wohl Kirchspielsschulen genannt worden, doch waren sie weder 
an noch von den Stadtkirchen begründet, sondern stein städtische 
Institute. 

Es lag nahe, daß die Geistlichkeit ihre alten Gerechtsame, 
welche sich ursprünglich auf Lateinschulen bezogen, auch auf die 
neugegründeten Anstalten auszudehnen suchte. Diesem Uebergriff 
aus die deutsche Schule widersetzte sich der Lübecker Rath aus das 
entschiedenste?) In dem entbrennenden heftigen Kampfe um die 

4) An vielen, namentlich kleineren Orten blieben beide Aemter 
auch nach der Reformation vereinigt. Nikolaus Mülich, von 1547 
bis 1571 Leiter der Rathsschreibschule im benachbarten Lüneburg, 
wurde zugleich „Inn furstlichcnn vnd der Stadt fachen« aufs der 
Schreiberic" beschäftigt. W. Schonecke, Lüneburger Schreib- und 
Rechenmeister. Mittheilung der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- 
und Schulgeschichte, hsg. v. Karl Kehrbach, Jahrgang IV, S. 115. 

5) Grautoff a. a. O. S. 22. lieber die Entwicklung des 
Schulwesens im benachbarten Kiel im 14. Jahrhundert ist das 
Kieler Gymnasial-Programm von Professor Dr. Lucht a. d. I. 
1853 zu vergleichen. Die Urkunden siehe auch Schleswig-Holst. 
Reg. u. Urk., hsg. v. Professor Dr. Hasse, B. III, No. 404, 477, 
481, 905, 1074 u. 1081. 

Nach der heutigen Ausprägung des Begriffes Schule wäre 
die Geistlichkeit im Recht. Sie allein besaß auf Grund kaiserlicher 

2?» 
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Herrschaft über die deutsche Schule griff das Domkapitel zu einem 
altbewährten Mittel. Es belegte die Widerspenstigen mit dem 
Bann. Die streitenden Parteien wandten sich nach Rom, und der 
Rath unterlag, wie der Vertrag zwischen Kapitel und Rath vom 
6. August 1418 beweist. 

Diese Urkunde berichtet, daß jahrelanger Streit geherrscht hatte 
zwischen dem Domkapitel einerseits und dem Rath der Stadt 
andererseits über eine Anzahl Schreibschulen, ivelche die Bürger 
ohne Erlaubniß und gegen den Willen des Domscholasters hielten, 
der sich dadurch iu seinen Einkünften benachteiligt sah.?) Kapitel 

und päpstlicher Privilegien das Recht der Gründung und Be- 
aufsichtigung der Schulen. Unter Berufung darauf forderte der 
Hamburger Scholasticus Bantschow i. I. 1525 von den Bürgern 
den Nachweis, daß sie Schulen gründen dürften. (E. Meyer, Geschichte 
des Hamburgischen Schul- und Unterrichtswesens im Mittelalter, 
Hamburg 1843, S. 158.) Nach damals allgemein herrschender An- 
schauung war aber die Geistlichkeit im Unrecht. Das Wort Schule 
(scholae: ursprünglich soviel wie gelehrte Vorlesungen, daun auf den 
Ort, wo solche Vorlesungen gehalten wurden, übertragen) bezeichnete 
allein eine gelehrte oder Lareinschule. Die deutsche Schreibschale war 
ein den Handwerkern gleichgestelltes Erwerbsgeschüft (Kriegk a. a. O., 

110/11). Darum stehen auch die Bestimmungen über dieselbe 
mitten unter den Verordnungen über das Handwerk, z. B. in München 
um 1300 (Abh. d. Kgl. Bahr. Akad. d. Wissensch, Hist. Kl XII, 
Abth. III, S. 189) und in Bainberg 1490 (Fischer, a. a. O. S. 14). 
Dieselbe Anschauung spricht aus dem juristischen Gutachten von 1525, 
Hamburg (E, Meyer, a. a. O. S. 147) wie aus der Entrüstung des 
Braunschweiger Chronisten (Hänselmann, Chron. II, S. 321) darüber, 
daß die Geistlichen „schriverschole, dar me doch dudesche schrift inne lerde," 
nicht mehr dulden wollten. Wie lange diese Ansicht unter den Lehrern 
selbst herrschte, lehren die Schulmeisterzünfte. Von einer sachlichen Be- 
rechtigung kann noch viel weniger die Rede sein, weil die Lateinschule de» 
Geistlichen als den Trägern der lateinischen Bildung übertragen wurde; 
Träger der deutschen Bildung sind dieselben bis zurZeitLuthersniegewesen. 

7) Aus der bei Grautosf (a. a. O. S. 24 f; vgl. auch Urkunden- 
buch der Stadt Lübeck VI, No. 41.) vollständig abgedruckten Urkunde 
entnehmen wir! „bat laughe tyd unde yar her twischen dem 
erwerdighen vader, Here» Herman Dwerghe, doctore re., scolastico der 
kerkeu to Lubeke, uppe ene, unde etlyken borgheren unde inwoneren 
der stad Lnbeke uppe der anderen syde, twetracht hadde upgestan van 
der wegheu, dar de erbenomeden borgher iu der erbenomeden stad 
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und Rath kamen nun dahin überein: alle Prozesse sollten beigelegt 
werden, die in Rom in dieser Angelegenheit gefällten Urtheile nichtig 
sein und die Geistlichen die Bürger, welche es begehrten, vom 
Banne lossprechen?) Dagegen sollten bloß vier städtische 
Schreibschulen bestehen bleiben, in welchen nur deutsch lesen 
nnd schreiben gelehrt werdeli durfte?) Alle übrigen Schulen 
wurden bei Strafe des Bannes verboten, und der Rath versprach, 
dieselben mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu unter- 
drücken?") Die Schulmeister sollte der Rath vorschlagen und der 
Scholaster, wenn sie ihm tauglich schienen, annehmen. Letzterer 
sollte von seinem Rechte der Absetzung Gebrauch machen, so oft er 
es für nöthig hielt oder der Rath die Absetzung unter hinreichender 
Begründung verlangte?') Doch durfte niemand zllin Schulmeister 

hadden vele schole, dat scrysschvle synt gheheten, to vorvanghe unde 
schaden der rechticheyt der scolastrien, de se jeghen synen willen unde 
ane syn orloff Helden, unde in den scholen leten kynderen scryven 
leren unde alsus underwysen, darvan se dat lven npnemen und in 
eren budel steten." 

8) „Unde hyrmede scholen alle dinghe, twysschen en beyden 
ghehat unde upghestan, wesen vorenet, unde de Here, mester Herman 
Dwergh, scolasticus, schal vulborden, dak alle van Processe unde ordele 
van der weghen beschern scholen lvesen nthghelccht, unde de, de begheren 
de absolucien van dem banne, den schal me en gheven? 

9) „so scholen dar men veer schole wesen, dat scryveschole synt 
ghenomet, dar men allencn schal leren linderen lesen unde scryven in 
dem dndeschen unde anders nerghen ane." 

1U) „Offt wol anders in anderen hemelikeil sieden wolde kyndere 
leren, so schal de Here provest edder de dcken der kerken to Lubckc 
sodanue en by dem banne sturen unde afkeren. Unde weret dat de 
stad van der weghen van dem scolaftico worde gheesschet, de schal 
dat vorbeden unde hinderen na crem vormoghe." 

") „Item de tor tyd den rad to Lnbeke regeren, de scholen 
hebben meistere in den vorscreven scholen .... dat nene lvilde lüde 
sind edder van gnaden seden, de se dem seolastico tor tyd scholen 
vvrbringhcn unde presenteren. Unde de seolasticus, dünken se ein 
wesen nogaftich, unde hebben ghedaen den eet in der formen, so 
hyrna volghet, de mach se denne annamen unde .... afsetten van 
dem regimente der schole, so vakene em dünket nutte unde van noden 
to wesende .... desghelykes, wanner de rad dat esschet na rechte." 
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vorgeschlagen werden, der das Amt nicht persönlich ausüben konnte 
oder wollte.") Für den Scholaster war die ivichtigste Bestimmung 
offenbar, das; jeder Schulmeister ihm den dritten Theil des Schul- 
geldes abgeben mußte. Jeder Lehrer sollte darum vor seiner An- 
stellung bei Gott und dem heiligen Evangelium dem Scholaster in 
die Hand schwören, ihn dabei unter keinem Norwande zu hinter- 
gehen.'») Man hätte nun meinen sollen, daß die Geistlichkeit diese 
neue Einnahmequelle sorgsam pflegen und wohlwollend beschützen 
würde. Das war aber nicht der Fall. Es scheint vielmehr, als ob 
die Geistlichkeit, die stets einen überraschenden Scharfblick für ihre 
Bortheile und Nachtheile an den Tag legte, ahnte, daß ihr in der 
deutschen Schule eine Pflanze erwuchs, die, zur mächtigen Eiche 
erstarkt, den Felsen der Kirche spalten sollte. 

Die deutsche» Schulen Lübecks während der Reformationszcit. 

Die deutsche Sprache, die in der Schulstube des Stadtschreibers 
ihre erste bescheidene Pflege fand, die wachsend den Markt und das 
Rathhaus beherrschte,") eroberte endlich auch den katholischen Dom. 
Die deutsche Schule bereitete der Kirchenreformation, als deren 

1!) ,,0k schal nymant van dem rade werden gheantwert, sunder 
he kone deme regimente in syner eghcnen Personen ghenuch docn." 

") Der Eid lautete: „Jk HinricuS zwere, dat ik wil truwelyken . 
mpne scholen vorstaen uude an thosecn, nnde na al mynem vormoghe 
arbeyden, dat dem scolastico van synem Parte van den scholeren nach 
bescher, unde uni darane nene bedrcchnisse doen. Unde wcrct, dat 
wol were, de dat loen nicht al betaledcn, darvan wil ik mp nicht 
sunderghes beholden, men van al dem lone, dat ik van mynen scholeren 
entfanghe, des wil ik dat dorde Part deine scolastico edder spnem 
stadholdere ane allen van overantivorden: zo mp god helpe unde dat 
hilge evangelium!" 

") Schon seit dem Jahre 1455 mußten die Lübecker Stadtbncher 
ans Befehl des Raths deutsch geführt werden. Z. f. L. G. B. III, S. 403. 
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Schöpfung sie mit Unrecht gilt, den Weg; denn nicht nur in 
Lübeck,") sondern mich in vielen andern Städten bestanden deutsche 
Schulen lange vor der Reformation.16) 

Darin liegt keineswegs eine Herabsetzung der Verdienste Luthers, 
dessen Gestalt ans dem Hintergründe seiner Zeit nur um so klarer 
und reiner hervortritt. Denn was giebt es Gewaltigeres, als zu 
sehen, wie in einem großen Geiste das, was vor ihm keimte und 
ivard, sich voll zur Blüthe entfaltet. Was die Reformation für 
das Deutschthnm geleistet hat, mußte in hervorragendem Maße 
der deutschen Schule zu gute kommen, obwohl die Reformatoren 
selbst nicht ihr, sondern vielmehr der durch den Geist des Humanismus 
veredelten Lateinschule das Wort redeten. 

Wenn von den Verdiensten der Reformatoren um die deutsche 
Schule die Rede ist, beruft man sich mit Vorliebe auf die Thätig- 
keit Bugenhagens in Niederdeutschland, wohin er gerufen wurde, 
um zunächst in den freien Hansestädten die Kirchen- nud Schul- 
reformation im Geiste Luthers durchzuführen. Begleiten wir den 
Doktor Pomeranus, um zu sehen, wie er in Wort und Werk sich 
zur deutschen Schule stellte! 

Zunächst ist festzustellen, daß Bugenhagen in den Ordnungen 
für Pommern, für das Lübecker Landgebiet (Mölln und Travemünde) 

15) In der Vorrede der niederdeutschen Bibel des Nieolaus de 
Lyra, ivelche 1494 in Lübeck bei Stephan Arndes erschien, heißt es 
Blatt 3 a (vgl. das Exemplar der Lübeckischen Stadtbibliothek): ,,Dyt 
bock der hillighen scrift de Biblie is van alle to lesende mit innicheit 
unde nuetterheit to ercr feie salicheit." Weiter lesen wir: „Uppe bat 
fick een iewelik minsche beste bet behclpen moghe," seien zn den dunklen 
Stellen Erläuterungen hinzugefügt worden. Die Voraussetzung, daß 
jeder Mensch deutsch lesen könne, ist der beste Beweis dafür, daß 
schon damals eine elementare deutsche Schulbildung allgemein ver- 
breitet gewesen sein muß. 

16) F. A. Specht, Gesch. d. Unterrichtsw. i. Deutschland rc., 
Stuttgart 85, S. 253. Joh. Müller, Quellenschriften u. Gesch. d. 
dtschsprchl. Unterrichts b. z. Mitte d. lfi. Jhrh., Gotha 1882, S. 315 s. 
Konr. Fischer, Gesch. d. d. Volksschullehrerst., Hannover 1892, B. I, S. 9f. 
S. Lorenz, Volkserz. u. Volksunterr. i. spät. Mittelalter, Paderborn 
u. Münster, 1887. Weitere Litteratur geben die angeführten Werke. 
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unb für Braunschweig - Wolfenbüttel von deutschen Knabeuschulen 
schweigt. Rost") bemerkt dazu: „Man kann sich überhaupt der 
Wahrnehmung nicht verschließen, daß Bugenhagen überall da, ivo 
er bei seinem Wirken mit Wittenberger Kreisen in Berührung kam, 
den Gedanken der deutschen Knabenschulen stillschweigend fallen ließ^ 
so nicht allein im Wolfenbütteler Herzogthume, sondern auch bei 
seinen sächsischen Visitationen und besonders in seiner eigenen Pfarr- 
gemeinde, ivo doch unter seiner Obhut eine Jungsrauenschule erblühte 
und wo neben ausreichenden Mitteln lebhaftes Schulinteresse zu 
finden war." 

Die Ordnungen für Schleswig-Holstein und das dänische Reich 
überließen die Sorge für die deutsche Schule ganz der Obrigkeit. 
>^ie wünschen nur, „daß man der Jugend in den deutschen Schulen 
neben anderer Geschicklichkeit auch den Anfang eines gottseligen 
Lebens vorhaltet 8) 

Weit erfreuender und bedeutsamer war Bugenhagens Wirken 
nach Rost in den drei Städten Braunschweig, Hamburg und Lübeck 
während der Jahre 1528—31. „Hier stellte er die Sorge um die 
deutsche Schule nicht nur der Obrigkeit anheim, sondern hier legte 
er selbst die Hand zu deren Neuschöpfung an. Braunschweig erhielt 
zwei, Hamburg eine größere, Lübeck sogar fünf von der Gemeinde 
beaufsichtigte und unterstützte „Jungen-" oder Schryffscholen."'") 

Dissert ^ 1890^ @^°22 Deutung Bugenhagens, Leipzig. 
Worte lairten (nach Vorinbanm, Evangcl. Schulordn. 1 

be dudetchen Scholen der kinder unde Megedeke», de mcht Latrn leren, mach de Avcricheit seen, — >vy begcren nicht wer 
wan dat men solcken kindern benevenst anderer Geschicklichkeit den 
ansang eines Gvdtsaligen levendes vorholde." Desgl. heißt cs in der 
Tunlichen Ordnung (Ad Nie. Cragii hist, regis Christiani III. 
additamenta tna, ed. Grammius, Hafniae, 1737, II, p. 38): 
> ulgares scholas, quas vocant, pro pueris, puellis ’ et aliis 
latims littens ineptis magistratui curae sunto. Tantum ut 
elementa pietatis simul talibus pueris instillentur, quorum 
Interest, respiciant.« (Rost, a. a. O. S. 24, Anm. 2., . 

"h Rost, a. a. S. 24. 
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Prüft man dies Bugenhagen zugeschriebene Verdienst auf seine 
Berechtigung, nachdem dasselbe bereits auf seine Wirksamkeit in den 
genannten Städten eingeschränkt worden ist, so muß zunächst darauf 
hingewiesen werden, daß die drei Hansestädte nicht erst durch 
Bugenhagen ihre deutschen Schulen erhielten, da in Braunschweig 
seit 1420,20) in Hamburg seit 14322‘) städtische deutsche Knaben- 
schulen sicher nachzuweisen sind, während dieselben in Lübeck älter 
waren, als in den beiden Schwesterstädteu. lleberdies verbieten 
Bugenhagens eigene Worte nicht nur, ihm die Gründung der deutschen 
Schulen zuzuschreiben, sondern er lehnt es auch ausdrücklich ab, an 
deren Neuschöpfung Hand anzulegen, wenn er sagt: „Für dies Mal 
ist betreffs der deutschen Schreibschulen Besonderes nicht angeordnet. 
Die mögen die deutschen Schulmeister halten wie bisher."22) 

Das Wort des Reformators „alse süslange hehr" fordert zu 
einem Rückblick auf. Wir wissen, daß in Lübeck schon seit 1418 
vier deutsche Kirchspielschulen bestanden. Dazu kamen noch vor der 
Reforniation die beiden „Schreibschulen oben der Alf- und oben 

2°) Koldewey, Braunschweig. Schulordn., Mon. Germ. paed. I, 
p, XL, p. XLI, Anm. 2. 

21) E. Meyer, a. a. O. S. 244 u. 259. 
22) Der Abschnitt „Vau den Düdeschen scryff Scholen" in der 

Lübecker Kirchenordnung lautet vollständig: „Vppe dit mael ys nicht 
sünderges verordcuet van düdeschen seriff Scholen. De mögen de 
düdeschen Scholeineystcrs holdenn also süslange hehr, und nehmen 
ehren sold van ehren Schülern. Wolde me myth der tydt wen de 
gemeyne Schatkaste ryke wert, eynem edder twen van den vohrnemesten 
düdeschen Scholemeysters, tohülpe kamen to erer ehrliken hüßholdinge. 
Dat sta by deen veer Radcspersonen, vnd allen kerkvederen. So 
schälen se ock ehre Schalere to tiden sünderlich leren lesen den 
Cathechismon, edder süs wat se willen vth dem Nyen Testamente, 
vnd leren cn Christlike sehe singen. Tat öuerst ein vnder sülkem 
schyne Wolde en wat vnchristlikes leren, wedder dat Eungelion Christi, 
dat ys yn sick nycht tho lydende, vnde denet nycht thv frede vnde 
eynicheit desser guden Stadt." Lüb. Kirchenordn. v. Joh. Bugenhagen 
Pom. Getreu nach dem Autograph von 1531. Lüb. 1877, Ferd. 
Grautofs, S. 46. 
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der Fischstraße."") Durch die Reformation wurden ferner die 
beiden uralten Lateinschulen am Dom und zu St. Jakob dadurch, 
daß man ihnen den Lateinunterricht nahm, fit deutsche Schulen 
verwandelt. So waren jetzt acht deutsche Schulen24) und nur eine 
Lateinschule vorhanden, nämlich das von Bugenhagen gegründete 
Katharineum.") 

Bergleicht man im Hinblick auf dies Zahlenverhältniß die 
Ausführlichkeit und Sorgfalt, welche die Kirchenordnung der Lateinschule 
widmet, mit der Dürftigkeit jener wenigen Sätze, in welchen die acht 
deutschen Schulen behandelt werden, so folgt daraus, daß die von 
Bugenhagen verfaßte Lübecker Kirchenordnung der deutschen Schule eine 
ihrer Bedeutung entsprechende Würdigung nicht widerfahren läßt.") 
Diese Thatsache, welche Bugenhagen nicht zum Borwurf gemacht 

") Bon den „twe schrifftscholen, so van olders her, bauen der 
visch vnnd alffstratenn gewest" (Art. 10 d. Ord. v. 1551 i. Anhg.), _ 
wurde die erstere bereits 1520 dem Rathsschreiber „laurcntz sinidt" y{- / 
„tho cp nein Ewigen lehne vorleben." 4Z, 

24) Danach ist Grautoff, a. a. O. S. 22 zu ^berichtigen, der 
vier, und Stost, a. a. O. S. 24, der fünf deutsche Schulen in Sübccf($07 
zur Zeit der Reformation annimint. 

25) Manche aus den höheren Ständen ließen auch schon vor 
der Reformation ihre Kinder durch Privatunterricht bilden. Vgl. den 
Brief vom Jahre 1458 i. d. Hans. Gesch. Bl. Jhrgg. 1898, S. 94. 

Ein anderer Brief vom Jahre 1514 im Lübecker Staatsarchiv . . . 
enthält zugleich einige für den Lehrgang des Lateinunterrichts 
interessante Bemerkungen. Joh. Fynne schreibt seinem Setter, dem 
Lübecker Kanoniker Joh. Rode: »Nu dat eriste moydt ick deeli- 
neren leren, nomina, pronomina participia, dar Hegest van 
coniugeren vnde ander partes orationis. Wan ick dath kan, den ' 
vordan leren scall regulas grammaticales, dar na ick yw lattin 
scriuen will« re. Stach einer Mittheilung des Herrn Staatsarchivars 
Prof. Dr. Hasse. 

2,i) Dasselbe gilt von der Braunschweiger wie von der Ham- 
burger Kirchen ordnung. O. Rüdiger, Gesch. d. Hanibnrg. Unterrichtsw., 
Hamburg 1896, S. 8, bemerkt in Bezug darauf, daß Bugenhagen 
für Hamburg nur eine deutsche Schule bestehen ließ: „Traditionell 
wird Bugenhagen ein praktischer Blick nachgerühmt, und es ist beinahe 
gefährlich, daran zweifeln zu wollen. Mir scheint es, als ob er das 
Bildnngsbedürfniß der Haniburger unterschätzt hat." 
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werden darf, kann ihre Ursache nicht darin haben, daß der sonst so 
weitschaucnde Reformator die Bedeutung der deutschen Schule ver- 
kannt habe. Der wahre Beweggrund dürfte vielmehr darin zu 
suchen sein, daß er sich verpflichtet fühlte, das neugegründete 
Katharineunl nicht nur gegen die alten Lateinschulen am Dom und 
zu St. Jakob, sondern auch gegen das Uebergewicht der acht deutschen 
Schulen zu schützen. 

Denselben Eindruck erwecken die wenigen Sätze, welche die 
Kirchenordnung über die deutschen Schulen enthält. Zunächst lehnt 
Bugenhagen ein resormirendes Eingreifen in - die Entwicklung der- 
selben ab. Sodann hebt er hervor, daß die deutschen Schulmeister 
ihren Lohn wie bisher von den Schülern nehmen sollten.*7) Er fügt 
hinzu: „Wolle man in späterer Zeit, wenn der gemeine Schatzkasten 
reich würde, einem oder zweien der vornehmsten unter ihnen eine 
Beihülfe gewähren, so stehe dies im Ermessen des Rathes und aller 
Kirchväter. Dafür sollten sie mit ihren Schülern zuweilen den 
Katechismus oder etwas aus dem Neuen Testamente lesen und 
lehren sie christliche Lieder singen." Da der Schatzkastcn aber nicht 
reich wurde und der Rath in Folge dessen statt des Geldgeschenkes 
später sogar eine jährliche Abgabe einführte, hielten sich auch die 
Schulmeister ihrerseits nicht für verpflichtet, dem Religionsunterrichte 
besonderen Eifer zu widmen, >vo sie es aber thaten, geschah es 
keineswegs immer im Sinne der Reformatoren. Aus den angeführten 
Thatsachen läßt sich weder die Gründung, noch die Neuschöpfung, 
nicht einmal eine Förderung der deutschen Knabenschulen durch 
Bugenhagen ableiten. 

*7) Den Lateinschnlmeistern war außer Abgabenfreiheit und 
Dienstwohnung neben dem Schulgelde noch eine feste Besoldung von 
30—150 Mark jährlich gewährt worden. Desgleichen sollten die 
Unterrichts- und Wohnräume für die Meister oder Meisterinnen der 
Jungfrauenschule aus dem gemeinen Schatzkasten bezahlt werden. 
Nur die deutschen Jnngenschulineister gingen leer aus. Vgl. Lüb. 
Kirchenordn. v. I. Bugenhagen Pom. Gelreu nach dem Autograpb 
von 1531, Lübeck 1877. Grautoff, S. 23, 39 f. u. 47. 
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Den deutschen Mädchenschulen dagegen brachte der Reformator 
ein weitgehendes, durch keine Rücksicht auf die Lateinschule getrübtes 
Wvhlwollen entgegen. Für Braunschweig und Hamburg wurden 
deren je vier, für Lübeck drei, für die kleineren Städte je eine an- 
geordnet.^) Diese Vorliebe ging sogar so weit, daß sie in Lübeck 
den deutschen Knabenschulen gefährlich wurde. Wir wissen nämlich, 
daß der Meister der „Jungenschnle oben der Fischstraße" trotz 
seines heftigen Widerspruches um Michaelis 1531 seines Amtes 
entsetzt wurde, um einem andern Schulmeister für die Jungfrauen 
den Platz zu räumen.") In ähnlicher Weise scheint man mit der 
„Schreibschule oben der Alfstraße" verfahren zu sein. Wir haben 
hier den bis jetzt einzigen urkundlichen Nachweis, daß die von 
Bugenhagen geforderten Jungsrauenschulen überhaupt eingerichtet 
worden sind,") zugleich bewahrheitet sich die Vermutung, daß die- 
selben nicht lange bestanden haben; 31) denn einige Jahre später werden 
beide Schulen wieder ausdrücklich als Knabenschulen bezeichnet.") 

28) Rost, a. a. O. S. 25. 
29) Der Rathsschreiber Laurenz Schmidt schreibt: „Anno xvCxxxj 

(,1531) vp Michael vngeferlich hebben de 64 vorordenten borger tho 
lub. myne dndesche schvlenn bauen der visckstraten (de my eyn 
Er. Radt jhn ohrem Cancellien dcnste Anno xx (1520) vp Michaelis 
tho eyncm Ewigen lehne vorleben) angetastett ock mynen Scholemester 
sunder myn wetent erlöst gegenen, vnd eynenn andern scholemester 
vor de Junckfrouwen, dar wedder jhn gefettet." Urk. No. 1 des 
beigefügten Verzeichnisses. 

") Die beiden von Rost, a. a. O. S. 70 beigebrachten Zeugnisse 
können als Beleg für die Errichtung solcher Schulen nicht gelten; 
denn das Bedenken des Hamburger Ministeriums von den „Metken- 
scholen" aus dem Jahre 1568 spricht von drei oder vier „mehr oder 
weniger Metkens Schulen," das sind gemischte Schulen, welche mit 
den von Bugenhagen geforderten Jungfranenschulen nicht verwechselt 
werden dürfen. (Vgl. Ed. Meyer, a. a. O. S. 341.) Wenn ferner 
in einer Kieler Kirchenrechnung vom Jahre 1598 zu lesen ist: „De 
Dirnschole swart und wit gemalet 2 Daler," so ist der Zusammen- 
hang dieses Umstandes mit den pädagogischen Verdiensten Bugenhagens 
doch erst nachzuweisen. 

31) Mon. Germ. paed. I. p. LII. 
") Vgl. Art. 1 u. 10 d. Schulordn. v. 1551. 
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Es mag gleich hier ein kurzes Wort über Bugenhagens Freund 
und Nachfolger Hermann Bonnus, Lübecks ersten Superintendenten 
(1531—1548)3S) gesagt werden. Ihm legte Bugenhagen sein Werk 
in die Hände, und in seinem Sinne hat jener tüchtige und geistvolle 
Theologe mit unermüdlichem Eifer die Reformation in Lübeck durch- 
geführt, durchgearbeitet und durchgekämpft.") In die Entwicklung 
der deutschen Schule hat auch er nicht thätig eingegriffen; wie er 
aber über dieselbe dachte, zeigen die folgenden Worte: „Die Leute, 
welche ihre Kinder nur lassen deutsch schreiben und lesen lehren, 
bedenken nicht mehr als ihren und ihrer Kinder Bauch und betrachten 
nicht, was Gott gefalle und aller Welt nützlich und gut sei, wie 
man ja auch im Papstthume gethan fiat?35) Dieser Vergleich mit 
den Schulen des Papstthums, welcher nach der diesen Worten vor- 
angehenden Lobpreisung der Lateinschule um so schärfer hervor- 
tritt, war in der Reformationszeit nichts weniger als eine 
Empfehlung. 

Aus den angeführten Thatsachen folgt, daß Bugenhagen der 
deutschen Knabenschule eine absichtliche Förderung nicht hat zu Theil 
werden lassen, ihr jedoch dort, wo dieselbe schon seit Jahrhunderten 
blühte, eine wohlwollende Duldung nicht versagte. Für beides ge- 
bührt ihm in gleichem Maße der Dank des gesammten protestantischen 
Deutschlands. Denn wären die Reformatoren wirklich in dem 
Grade für die deutsche Schule eingetreten, wie ihre übereifrigen 
Lvbredner uns glauben machen mochten, so hätte der ans das 

33) Ueber Leben und Werke des Bonnus vgl. Casp. Henr. Starck, 
Lüb. Kirchen-Historie, Hamburg 1724, S. 17 f. Beruh Spiegel, 
Herm. Bonnus, erster Superint. v. Lübeck re., Güttingen 1892. 

") W. Mantels, Beiträge z. Lüb. Hansisch. Gesch., Jena 
1881, S. 382. 

3 3) Eine körte voruatinge der Christliken lehre. H. Bon. 
Magdeborch 1539. 157. Frage und Antwort: „De lüde / de ehren 
kyndern allene laten Düdesch schriucn vnd lesen leren / bedencken nicht 
wer / den eren vnd erer kynder bueck / vndc betrachten nicht / wat 
Gade geualle / vnde der gemenen werlt möchte nutte / vnd gudt 
syn / alse men den ock hm Pawestdome gedan hefft." 
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Praktische gerichtete Sinn der Bürger vor allem in den deutschen 
Handelsemporien, den Hochsitzen des Protestantismus, der Latein- 
schule den Todesstoß versetzt38) und dadurch das gewaltige! Befreiungs- 
werk der Reforniation aufs äußerste gefährdet, konnte man doch aus 
der deutschen Schule keine Gottesgelehrte erhoffen, um die junge 
Kirche zu schirmen im Kampfe gegen Papst und Kaiser. 

Wie trotz dieses ablehnenden Verhaltens der Reformatoren die 
deutsche Knabenschule gerade der Reformation ihre höchste Blüthe 
verdankt, wird der folgende Theil dieser Arbeit lehren. 

Die deutschen Schulen Lübecks nach der Reformationszeit. 

Die erste Schulordnung von 1551. 

Die gewaltigen Stürme der Reformation waren verklungen, 
die großen Kämpfer meist ins stille Grab gesunken. Ein neues 
Geschlecht war herangereift unter den großen Ideen einer neuen 
Zeit. Der markige niederdeutsche Gesang, der die alten Kirchen 
durchbrauste,87) die niederdeutsche Predigt, die mit dem Zauber der 

86) Trotz ihres unermüdlichen Kampfes für die Lateinschule blieb 
den Reformatoren der Schmerz nicht erspart, zu sehen, ivie noch zu 
ihren Lebzeiten die von Melanchthon in Nürnberg 1526 mit so 
großen Hoffnungen gegründete, von Luther über alle Universitäten 
gepriesene Lateinschule der Konkurrenz der berühmten deutschen Schulen 
Nürnbergs erlag, in welche selbst Fürsten ihre Söhne schickten, und 
deren Schulmeister zu kaiserlichen Pfalzgrafen ernannt wurden. Ber- 
geblich suchte Melanchthon 1552 durch 30 Vorlesungen, welche er 
selbst dort hielt, den Ruf der Anstalt zn heben. Alles umsonst. Sie 
kam so herab, daß sie 1575 nach Altdorf verlegt werden mußte, wo 
sie ein kärgliches Dasein fristete Vgl. W. K. Schultheiß, Gesch. d. 
Schulen in Nürnberg, Nürnberg 1853, Heft I 0. 12 f., Heft II 
S. 4/5 u. S. 11/12. 

87) Koch, Gesch. d. Kirchenliedes 1 S. 110 nennt Bonnns „den 
Gründer des niederdeutschen Kirchengesanges." Nach den Angaben 
v. I. Geffcken, die Hamburg. Niedersächs. Gesangbücher d. 16. Jhrh., 
Hamburg 1857, S. 212 s., gebührt unseres Erachtens Joach. Sluker, 
dem Herausgeber des Rostocker Gesangbuches von 1531, dieses Verdienst. 
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Muttersprache die lauschenden Herzen ergriff, das Wort Gottes, das 
am Feierabend der Hausvater aus der niederdeutschen Bibel las,38) 
diese heiligsten Güter der Reformation mußten gerade der deutschen 
Schule immer neue Freunde werben Nur die Geistlichen vermochte 
sie nicht zu gewinnen; denn diese erhoben gegen sie den Vorwurf: 
Nicht genug, daß sie der rechten Schule schade, sie Pflege und ver- 
breite auch calvinistische und wiederläuferische Lehren und verachte 
die protestantischen Prediger. Als darum nach dem Tode des 
Hermann Bonnus die Superinteudentur einige Jahre unbesetzt 
blieb, hielten die deutschen Schulmeister den Zeitpunkt für günstig, 
das Wohlwollen der Bürgerschaft und des Rathes zu benutzen, um 
vom Rathe eine „Rulle" zu erlangen, in welcher ihre Pflichten 
und Rechte, wie bei den Handwerkern, festgelegt würden. Der Rath 
entsprach ihrer Bitte und ließ auf Grund der bestehenden Verhältnisse 
unter Berücksichtigung der vorgebrachten Wünsche einen Entwurf 
ausarbeiten, welcher 1551 versuchsweise eingeführt wurde.3*) Bei 
der Abfassung dieser und ähnlicher Bestimmungen leitete den Rath 
der Stadt in erster Linie die Sorge für das Wohl des Gemein- 

38) Ueber die Verdienste Bngenhagens um die niederdeutsche 
Bibelübersetzung vgl. Starck, Lüb. Kirchen-Historie S. 26 u. Rinn, 
Zum Gedächtniß Joh. Bngenhagens, Hamburg, Festschrift 1885. 

39) Obwohl die Urkunde selbst nicht datirt ist, lassen die Worte 
des Superintendenten Curtius: „dat desulnigen Articuli na seligen 
Magistri Hermanni Bonni dode dewyle neu superintendens ge- 
wesen also vorordenet vnd vvrfatet synt" in Verbindung mit der 
Angabe Dreyers (Einltg. i. d. Lab. Verordn. S. 82), daß der 
Rath 1551 eine Ordnung für die deutschen Schulen erlassen habe, 
das Jahr als gesichert erscheinen. Daß cs sich nur um eine versuchs- 
weise Einführung handelt, ergicbt sich aus Artikel 9 der Ordnung. 
Die uns erhaltene Handschrift zeigt durch die Bestimmungen über 
das Einkommen (Art. 3—6 inet.), welche die Vorschläge der Schnl- 
meister wie deren Begründung widerspiegeln, daß >vir es wohl mit 
einem Handexemplar des Rathes, nicht mit einer für die Oeffentlich- 
keit bestimmten Ausfertigung zn thun haben, wodurch der instruktive 
Werth der Urkunde nicht vermindert wird, selbst lvenn ihre Ver- 
öffentlichung unterblieben sein sollte. Wir geben darum diese älteste 
Ordnung der deutschen Schulen Lübecks im Anhange wieder. 
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Wesens, welchem die Pflichten wie die Rechte der Schulmeister sich 
unterordnen mußten.4") Man darf unter einer solchen Schulordnung 
allerdings keine systematisch vollständige Schulverfassung erwarten, 
sondern in aller Kürze werden die hervorstechendsten Punkte der 
neuen Einrichtung festgestellt, weniger neu gesetzt, denn als schon 
vorhanden vorausgesetzt, und nur insofern begrenzt, als sie mit den 
Rechten anderer in Konflikt geraten und dadurch Gegenstand späterer 
Streitigkeiten werden können.4') Die angedeuteten Gesichtspunkte, 
welche für die Werthung älterer Schulordnungen bisher keine Be- 
achtung gefunden haben, werden das Verständniß einiger sonst 
befremdender Eigenthümlichkeiten der Lübecker Schulordnungen des 
16. Jahrhunderts erschließen. 

Die Ordnung vom Jahre 1551 bestimmt zunächst (Art. 1 d. 
Ordn.) die Zahl der deutschen Schulen auf acht im ganzen und 
zwar je zwei für jedes der vier Quartiere.") Es sind die bekannten 
vier Kirchspielschulen/3) die beiden alten Schreibschulen oben der 
Alf- und oben der Fischstraße,44) sowie die Schulen am Dom und 

40) Aus dieser Anschauung sind auch sämmtliche Rollen der 
Handwerker erwachsen. Die Rechte, welche man ihnen einräumte, 
sollten zugleich und zunächst dem Gemeinwohle dienen dadurch, daß 
sie die Beschaffung aller Bedürfnisse zum Leben in der erforderlichen 
Menge, in gehöriger Güte und zu billigen Preisen sicherten. Wehrmann, 
D. älteren Lüb. Zunftrollen, Lübeck 1864, S. 108 f. 

41) Vgl. gerb. Frensdorfs, Die Stadt- u. Gerichtsverfassung 
Lübecks i. XII. u. XIII. Jahrh., Lübeck 1861, Einleitung. 

4i!) „Die Eintheilung der Stadt in die noch jetzt bestehenden 
Quartiere stammt ans dem Ende des 15. oder dem Anfange des 16. 
Jahrhunderts und beruht auf einer Anordnung des Rathes. Das 
Motiv für den Erlaß der Ordnung lag in dem Wunsche, eine 
Grundlage für eine bessere Organisation der Bürgerbewaffnung zu 
gewinnen." Wehrmann, D. Eintheilg. d. St. Lübeck in vier Quart. 
Z. f. L. G. III, S. 601 f. 

43) Vgl. den Vertrag von 1418. 
44) Vgl. Art. 10 d. Ordn. Der Umstand, daß diese beiden 

Schulen neben den übrigen Schulen besonders genannt werden, legt 
die Vermuthung nahe, daß auch die Schule oben der Alfstraße, wie 
die oben der Fischstraße, eine Zeit lang als Jungfrauenschule 
gedient habe. 
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zu St. Jakob. Sie alle bestanden schon vor der Reformation, und 
zwar waren die beiden letztgenannten, die ältesten aller Lübecker 
Schulen, früher Lateinschulen. 

Diese acht Schulen sollten reine Knabenschulen sein, „darynne 
men jungen, vnnd keinen Megetkens schall kremt." Daneben sollte 
es ehrbaren Frauen gestattet sein, Mädchen schreiben und lesen zu 
lehren, wie dies „van olders her" üblich gewesen war (Art. 7 d. 
Ordn.). Die Trennung nach den Geschlechten: ist in Wirklichkeit 
nie strenge durchgeführt worden. Die größeren Mädchen besuchten 
gemeinsam mit ihren Brüdern die Schreibschulen. Die sogenannten 
Frauenschulen, in welche man auch die kleineren Knaben zu schicken 
pflegte, dienten hauptsächlich als Vorschulen. 

Als Unterrichtsgegenstände werden Lesen, Schreiben und Rechnen 
genannt. Daß wir es hier mit keiner vollständigen Aufzählung, 
sondern nur mit Grenzbestimmungen zu thun haben, deuten schon 
die Worte an, daß „Deutsch und kein Latein" gelehrt werden solle. 
Das beweist ferner der Umstand, daß von Religion und Kirchen- 
gesang, welche in den Schulordnungen des 10. Jahrhunderts sonst 
die erste Stelle einnehmen,") mit keinem Worte die Rede ist, ob- 
ivohl dieselben schon in der Kirchenordnung Bugenhagens genannt 
iverden und nachweislich gelehrt wurden.4 ch Ein weiterer Beweis 
liegt in dem Umstande, daß nur die Ordnungen von 1551 und 
1589 das Rechnen mit anführen; in den dazwischen liegenden 
Ordnungen von 1555 und 1573 fehlt es, obwohl es gerade zu 
der Zeit in hoher Blüthe ftanb.4 7) Da diese Ordnungen nur die 

45) Die Ordnung der „Teutschen Schuelhalter" in München v. 
I. 1564 „enthält was man auch am Ende des 18. Jahrhunderts 
besonders rühmte — ausschließlich Vorschriften über die religiöse 
Erziehung und den Unterricht in der Religion." I. Gebele, D. Schul- 
wesen d. königl. bayer. Haupt- n. Residenzstadt München i. s. geschichtl. 
Entwicklg. rc., München 1896, S. 7. 4 6) Der neue Superintendent und frühere Lüb. Pastor Curtius 
macht den deutschen Schulmeistern den Vorwurf, daß sie „Zürcherische 
Katechismen" in den Schulen gebrauchten. 

47) Vgl. die zahlreichen Rechenbücher, welche in dieser Zeit erschienen. 
Ztschr. d. B. f. L. ®. vin, 2. 28 
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Grenzen gegen die Lateinschule bestimmen, durfte das Rechnen, 
iveil es nicht zu den Lehrgegenständen der Lateinschule gehörte,") 
Religion und Kirchengesang, iveil sie beiden Schulgattungen ge- 
meinsam waren, festen.49) Was in diesen Schulen gelehrt wurde, 
das erfahren wir nicht aus den Schulordnungen, sondern aus den 
Schulbüchern, deren Besprechung einem besonderen Abschnitte dieser 
Arbeit vorbehalten bleibt. 

Bon den Lehrern fordert die Ordnung sittliche und berufliche 
Tüchtigkeit. „Gude, erlike, vnnd duchtige Personen, de ohrem ampte 
genuch doenn kvnenn" (Art. 2). Staatliche Prüfungen im heutigen 
Sinne kannte man damals nicht. Man wählte ans der Zahl der 
nicht belehnten Schulmeister diejenigen, welche durch ihre Unterrichts- 
erfolge, die Zahl ihrer Schüler und das Ansehen, welches sie bei 
den Bürgern genossen, ihre Tüchtigkeit bereits bewiesen hatten. Im 
übrigen behielt sich der Rath vor, unwürdige oder untüchtige Lehrer 
wieder abzusetzen (Art 2). 

Die oberste Schulbehörde bestand aus zwei Vertretern des 
Rathes, nämlich den beiden ältesten Bürgermeistern, welche in ihrer 
Eigenschaft als Borsteher der Katharinenschule den Namen Schul- 
herren oder Scholarchen führten, und einem Fachmanne, dem Rektor 

") E. Deeckc, a. a. O. S. 28. 
49) Wenn in Bezug auf die Unterrichtsgegenstünde die Urkunde 

von 1418 sagt, „lesen unde scryven in dem dudeschen unde 
anders nerghen ane," so ist es im Sinne der Grenzbestimmungen 
und im Hinblick auf die gleichlautenden Stellen in den Ordnungen 
von 1555 und 1573 keineswegs ausgeschlossen, daß auch Rechnen 
gelehrt wurde, sondern es wird dies aus anderen Gründen sogar sehr 
wahrscheinlich. Jedenfalls ist cs nach dem oben Dargelegten unzulässig, 
daß Koldewey (Non. Germ. paed. I, p. LI) in Bezug auf die 
deutschen Schulen Braunschweigs um 1571 schließt: „Da von Lesen 
dabei garnicht die Rede ist, so kann kein Zweifel darüber obwalten, 
daß der eigentliche Elementarunterricht von dieser Art Anstalten aus- 
geschlossen war." Unseres Erachtens ist vielmehr anzunehmen, daß 
man das Lesen für eine deutsche Schule als selbstverständlich ansah 
und darum nicht besonders erwähnte. 
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des Katharineums (Art. 2). Ueber diesen drei Verordneten stand 
als höchste Instanz das Plenum des Rathes. Vom Rathe empfing 
der Schulmeister durch die Scholarchen sein Amt zu Lehen, d. h. 
als eine persönliche Berechtigung, die nicht forterbte, sondern mit 
dem Tode des Inhabers an den Rath zurückfiel, von dem sie auch 
jederzeit zurückgenommen werden tonnte. Daraus folgt, daß auch 
die Wittwe die Schule nicht fortführen durste (Art. 2)?°) 

Die Bestimmungen über das Einkommen der Schulmeister, das 
am leichtesten zu Uebergriffen soivohl von seiten der Lehrer wie der 
Bürger und dadurch zu Streitigkeiten Anlaß bot, beanspruchen den 
Haupttheil der Ordnung (Art. 3—6 inet.) Diese hatte nach da- 
maliger Auffassung neben der Erhaltung guter Schulen in genügender 
Zahl ihre Hauptaufgabe darin zu suchen, den Bürgern einen möglichst 
billigen Unterricht zu sichern?') Darum konnte der Rath einerseits 
weder die Bürger über Gebühr in Anspruch nehmen, noch wollte 
er die Stadtkasse durch eine feste Besoldung der Lehrer belasten, 
andererseits war er geneigt, das Einkommen der Schulmeister nach 
Möglichkeit zu erhöhen. Deshalb wurde der vierteljährliche Betrag 
des Schulgeldes je nach Vermögen für Bürgerkinder bis zu vier 
Schilling (Art. 3), für fremde Schüler dagegen von vier bis sechs 

50) In Frankfurt a. M. war die Erlaubniß, Schule zu halten, 
ein Realrecht, das durch Erbschaft oder Kauf erworben werden konnte; 
selbst wenn einem Schulmeister das Recht der persönlichen Ausübung 
entzogen wurde, durfte er es verkaufen, wozu auch seine Wittwe be- 
rechtigt war. Fischer, a. a. O. S. 205. 

51) Jede ältere Schulordnung sucht durch eine Bestimmung die 
Bürger gegen Uebertheuerung von seiten der Schulmeister zu schützen. 
Die Münchener Schulordnung von 1564 sagt: „Vnnd vber Hetzer 
Zellt Leerngellt sollen die Schuelhalter alhie nepemannt beschwärn, 
noch ain merers vordem oder begeren." Gebete, a. a. O. Anhg. S. II. 
Die hessische Schulordnung von 1656 fordert: Prediger und Obrigkeit 
sollten daraus achten, daß die Lehrer kein ungebührlich hohes Schul- 
geld in Anspruch nehmen, sondern sich „mit einer billigen Recompens 
in Hoffnung der reichen Vergeltung von Gott begnügten." Heppe, 
a. a. O. I S. 304. 

28' 
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Schilling (Art. 5) angesetzt? ch Alan begründete daS letztere damit, 
daß manche fremde Schüler unter dem Scheine der Armuth nicht 
nur dem Schulmeister das Einkommen verkürzten, sondern auch den 
armen Schülern der Stadt die Almosen entzögen, obwohl sie deren 
oft gar nicht bedürftig wären (Art. 5). Schon im Jahre 1555 
wurde das Schulgeld für einheiinische auf sechs, für fremde Schüler 
auf acht Schilling erhöht. Das von den Schulmeistern geforderte 
Lichtgeld wurde gestrichen mit dem Bemerken, sie sollten die Kinder 
nur bei Tage in die Schule und bei Tage nach Hause gehen 
lassen.") Im Winter sollte jeder Schüler vierteljährlich zwei 
Schilling Holzgeld bezahlen, doch nur, wenn die Schulmeister so 
große heizbare Stuben (dorntzenn) hatten, daß alle Schüler darin 
sitzen konnten (Art. 6). Ferner mußte jedes Kind als Neujahrs- 
geschenk seinem Lehrer zwei Schilling geben; mehr zu fordern wurde 
dem Schulmeister ausdrücklich untersagt (Art. 6)?4) Demnach 
bezahlten die Bürgerkinder im Laufe eines Jahres bis zu 30, 
fremde Schüler bis zu 38 Schilling.") Außerdem war es 

") Das Schulgeld für die Lateinschule betrug für Reiche vier, 
für Wohlhabendere drei, für Arme zwei Schilling und weniger. 
Deecke, a. a. O. S- 16. 

") Während für Lübeck schon die Bugenhagensche Kirchen- 
ordnung diese Forderung aufstellte (I. H. von Seelen, Athen. Lubee., 
?. IV p. 22), hatte in München noch im Jahre 1564 der Schul- 
meister für die beiden Winterguartale „von Am Jeden khindt Ain 
Jnslat khertzen" zu fordern. Gebete, a. a. O- Anh. S. 111. 

51) Das Verbot war nicht überflüssig, da aus dem Visitations- 
Protokoll o. I. 1579 hervorgeht, daß die Lateinfchulmeister „auf die 
hohen Fest, als Ostern und Weihnachten, mit jedem Fleiß die Knaben 
dahin halten, sie sollen sie mit Fladen und andern Geschenken be- 
denken, daher denn oft kommt, daß die Kinder mit Weinen von den 
Eltern extorquiren, und sagen, sie dürften nicht wiederum in die 
Schule kommen, es sei denn, daß sic ihren Praeceptoribus ein Geschenk 
bringen." Deecke, a. a. O. S. 16. 

") Um den derzeitigen Werth dieses Betrages zu veranschaulichen, 
möge ein kurzer Auszug aus dein Speisezettel eines Lübecker Magisters 
folgen. Dieser bezahlte im Jahre 1542 für volle Beköstigung mit 
Lübecker Bier täglich einen Schilling lübisch und erhielt dafür: 
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Sitte, dem Schulmeister dann und wann etwas in die Küche 
zu sende»?o) 

Zu diesen Rechten kamen Pflichtein Zunächst war jeder 
deutsche Schulmeister verpflichtet, bis zu fünfzehn Freischüler 
aufzunehmen (Art. 4). Diese auflallend hohe Zahl hatte ihren 
Grund in den Zeitverhältnissen; denn von 1545 bis 1547 
herrschte in Lübeck außerordentliche Theuerung, begleitet von 
einer Hungersnoth,57) gefolgt von der Pest, die mit kurzen 
Unterbrechungen von 1546 bis 1548 wütete.^) Die zahllosen 

Mittags: Holmeschen las (Stockholmer Lachs). 
Gesadcn houervleesch mit svynsvoeten, bigoete (Beiguß) unde 

merredick. 
Heeket mit galrey (Gallerte), raßsinen unde Mandeln in 

der vasten. 
Schincken gesaden unde oeck rho mit knueflloeck, wen men 

panthaleyent (am Pantaleonstage, d. 28. Juli). 
Lammesleever unde dicke melck voer koekenspise. 

Abends: Twe varsche weke eyier des atzendes legen de nacht am 
Midweeken unde Soennavende. 

Kosten: Des Dages enen Luebschen schillinck voer kost unde Luebsch 
beer. Mantels, Z. f. L. G. B. III, S. 562 f. 

Dazu noch folgende Notiz nach Kirchring u. Müller, Auszug u. 
Histor. Kern Lüb. Chroniken, Hamburg 1678, S. 216: „Anno 1543 
den 5. Augusti ordnete der Raht zu Lübek / daß die Knochenhaucr 
hinführo das Fleisch bey Pfunden verkauffen musten / da man vorhin 
es nach Gutdünken verkauffet hatte / und würd das E gesehet das 
Beste auff 9 Pf., das Geringere 6, 7 und 8 Pf. nach dem es gut war." 

56) In Bezug darauf fagt Art. 3 d. Ordn. v. 1555 u. 1573, 
nachdem das Einkommen der Schulmeister festgesetzt worden ist: „wes 
anerst ein jeder van gndem willen doen will steht thv synem gefallen. 
Desgleichen begründet Art. 5 d. Ordn. v. 1r>51 den höheten Schul- 
geldsatz für fremde Schüler unter anderem damit, die Schulmeister 
hätten „vann den olderenn der kyndere hir bynnen gebaren» mer 
genetes dan vann den van buchen« hirjn." 

^) Pauli, Die Bäcker z. Lübeck i. d. Hungerjahren 1545—1547, 
Z. f. 2. G. B. I, S. 386 f. . 

b») Es herrschte 1546 „ein pestilentialifch Fieber," Kirchring 
u. Müller, a. a. O. S. 200, desgl. 1547 „einte ser grothe peste- 
lensye vnud starfennt .... nt straffe des almechtygenn godes ume 
nnsscr fünde wyllen." D. Waisenhaus z. Lübeck i. s. 300 jähr. Bestehen, 
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Waisen") konnten nur zum Theil in das neu gegründete Waisen- 
haus aufgenommen werden.") Den übrigen armen Schülern wurde 
ein Zeichen gegeben (Art. 4), welches ihnen erlaubte, das Brot vor 
den Thüren zu erbitten. Dies Zeichen war nothwendig, weil der 
Rath die in den Jahren 1545 und 1546 erlassenen Mandate 
„wegen der Gassen Betteley" im Jahre 1551 erneuert und ver- 
schärft hattet') Für den Unterricht dieser Armen wurde durch die 

Lübeck 1847, Gründungsurk. S. 1: „Anno 1548 etwan 13 Tage 
vor Pfingsten erhub sich in Lübeck und dessen Nachbarschafft eine 
grosse Pest / und wchrctc biß auff Martini / und starben zu Lübeck 
in dieser Pest jung und alt über 16 277 (?) Menschen / mehrenteils 
jung Volk und Kinder / den 13. Augusti wurden begraben 200 
Menschen / die meisten Tage über in der Zeit seynd des Tages in 
die 150 160 u. 170 begraben / und hat man gemeinet / daß 
jeglicher Schulmeister in den Sommer mit Todten hinznsingen woll 
1000 mir (?) verdienet habe / es sollen sich auch diesen Sommer über 
keine Schwalben haben sehen lassen / biß im Ende des Augusti / so 
eine Anzeige der inficirten Lufft gewesen." Kirchring u. Müller, 
a. a. O. S. 221. 

59) „So syn to der tydt allentthaluen felle armer fader und 
Mvderlosen Kynder hen und her by den straten, in Kelleren ock up 

fft&f den Karckhoffen ock by der traven gelegenn so datt 'öve< felle dorch 
Hunger vnnd Krankheyde gestorven syn. So ys dorch erbarment 
ittlyker gudthartyger borget" das Waisenhaus gegründet worden, 
„dat men eyne siede hebbcn mogte dar men se inne erhelde und erer 
plegede." Für den Unterricht im Waisenhause, über den aus jener 
Zeit nähere Angaben fehlen, sorgte anfänglich ein Lehrer, später zwei. 
Gründungsurk. S. 1. 

") Abgesehen von den Waisenhäusern im alten Rom unter 
Trajan und Aurelian, sowie zu Byzanz unter Constantin und Juftinian 
(Evagrius, Kirchengesch. III, 12) und ähnlichen Anstalten des frühen 
Mittelalters (Kriegk, D. Bürgerthum i. Mittelalter 1868, S- 133) 
ist unter den bürgerlichen Waisenhäusern, die auch Erziehungs- und 
Unterrichtsanstalten waren, das Lübecker wahrscheinlich das älteste. 
Das Augsburger wurde 1572 (persönl. Mittheil. d. Oberlehr. Schülein, 
d. Leiters d. Anst.), das rothe Waisenhaus in Bremen 1599 (Jkcn, 
d. Bremische Schule, Mittheil. v. Kehrbach, VI. S. 265), das Ham- 
burger 1604 (Rüdiger, Gesch. d. Hamb. Untcrrichtsw. S. 21), das 
Frankfurter 1647 (Kriegk, a. a. O. S. 133) gegründet. 

61) Dreyer, Einleit. i. d. Lüb. Verordn., S. 571. 
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Freistellen gesorgt. Als im Jahre 1555 diese Kinder meist der 
Schule entwachsen und die deutschen Schulen vermehrt worden 
waren, wurde die Zahl der Freistellen auf sechs für jede derselben 
herabgesetzt. So blieb es während des ganzen 16. Jahrhunderts 
(Art. 4 d. Ordn. von 1555, 1573 u. 1589). 

Die Pflicht, eine Anzahl armer Schüler umsonst zu unterrichten, 
bestand für alle Schulmeister. Außerdem ruhten aber auf einzelnen 
Schulen besondere Abgaben, welche in der Vorgeschichte der betreffen- 
den Anstalten ihre Erklärung ffnden. Es ist bekannt, daß während 
des Mittelalters ein Geistlicher mit dem Titel Scholastikus, der in 
ältester Zeit selbst unterrichtete, später aber oft schlechte, weil billige 
Lehrer miethete, vom Kapitel mit den Schulen belehnt wurde. Als 
in Lübeck am Ausgange des Mittelalters der Rath die Herrschaft 
über die Schulen erlangte, folgte er leider diesem Beispiele.«') Er 
gab diese Schulen seinen Beamten, insonderheit den Rathsschreibern, 
zu Lehen,««) welche ihrerseits gegen eine jährliche Abgabe das Amt 
einem Schulmeister übertrugen,") bis sie etwa, besonders wenn sie 

«*) Die Bestimmung des Vertrages vom 6. August 1418, daß 
niemand belehnt werden solle, „sunder he tone deine regimente in 
syner eghenen Personen ghenuch doen," war demnach bereits in Ver- 
gessenheit gerathen. ^ . 

««) „denne solche Scholen plegen van eynem Erb. Rade, oren 
Substituten in sunderheit vorlenth to werden, darmit sc de vp er 
older sulnest gebraten: vnd also eyne geuisse vnd notrostige fodinge 
dar van hedden." Urk. No. le d. beigefügten Verzeichnisses. 

«*) Der Rathsschreiber Laurentius Schniydt bezog aus der 
Schreibschule oben der Fischstraße, welche ihm der Rath 1520 als 
ewiges Lehen verliehen hatte, jährlich 8 Jlt, welche seit seiner 
Flucht aus Lübeck während der Religionswirren von den, Schul- 
meister an die Wetteherren entrichtet werden mußten. In der 
Urkunde No. le heißt es: „Vndc deutle Ick dan jungest, do Ick 
dar was van dem itzigen Jnnehebber myner Scholen, berichtet bin 
worden, dal he dat jennige, wes men my jarlichcs darwan to 
geuende Plach, als nomlich de opbcrorten viij mark, itzund den wedde- 
herrn entrichten jchole." Er fügt hinzu, daß er mit 6 Jtt jährlich 
zufrieden sein wolle, „beth tor tydt tho dat Ick de velechte suluest 
vortostande Jnnemen mochte," wenn „Ick to der schuackheit mhns 
lyues gelangen mochte." Urk. No. Io. 



alt und schwach geworden waren, die Schule selbst übernahmen. 
Diese Belehnungen zweiten Grades sollten hinfort aufhören, die 
Abgaben aber, welche die betreffenden Schulmeister bisher bezahlt 
hatten, den Rathsschreibern oder ihren Substituten nach wie vor zu 
gute kommen. (Vgl. den Schlußart. d. Ordn. v. 1551.) 65) 

Der Rath hatte sich die Abänderung dieser Bestimmungen vor- 
behalten (Art. 9), vor allem das Recht, die Zahl der Schulen je 
nach Bedürfniß zu vermehren oder zu vermindern (Art. 1 u. 9).66) 
Dabei war ein Fall besonders vorgesehen. Wenn nämlich ein 
fremder geschickter Schreib- oder Rechenmeister käme, so sollte ihm 
gestattet werden, seine Kunst als Gast eine angemessene Zeit zu 
üben (Art. 8), d. h. nicht länger als drei Monate?') Für diesen 

65) Eine feste Besoldung hatten die Rathsschreiber nicht. Schmydt 
bezog außer den 8 JC aus der Schreibschule einen Theil vom Wacht- 
gelde (wöchentl. 7 Schilling 4 Pf., llrk. No. 1) und, wie es scheint, 
von dem „ninrengelt von den losen wyuern" (Urk. No. Io), wobei 
er sich der Unterschlagung verdächtig gemacht hatte. 

bb) Diese Bestimmung der Schulordnung findet sich beinahe 
gleichlautend in der Rolle der Bäcker von 1547, wo es heißt: „Jedoch 
behalt fick eynn Erbar Radt, buffe ordiuautie tho kortende vnnd tho 
vorlengende na ghelegenicheit der tydt." Desgl. in derjenigen der 
Badstover von 1530 und der der Goldschmiede von 1492. Wehrmann, 
a. a. O. S. 163, 169 resp. 221. 

67) Der Kayserl. freyen vnd des Heilig. Reichs-Stadt Lübeck 
Statuta u. Stadt Recht bei I. Balhorn, Lüb. 1586, Lib. I, Art. II: 
„Welcher Man mit seinem Weib vnd Kinder in die Stadt kompt, 
oder sich allda befreyet, so wol auch ein ledig Geselle, oder andere 
Person, wes Standes die sein möge, so Rauch und Fewer halten 
wil, der oder die mögen wol drey Monat darinnen wohnen, nach 
der zeit, Wüllen sie länger bleiben, so sollen sie die Bürgerschaft ge- 
winnen, doch stehet es bey dem Radtc, ob sie ihnen die Bürgcrschafft 
gönnen wöllen oder nicht." — In Nördlingen war nach Beyschlag,' 
Versuch einer Schulgesch. d. Reichsstadt Nördlingen, 1793, die Zeit 
auf ungefähr einen Monat festgesetzt, wie aus folgenden Worten 
hervorgeht: „es tväre den, ob ein lantfarcr käme, der ein Monat 
ungeverlich die Knaben schreiben lernen wöllt." K. Fischer, a. a. 
O. S. 12, verwandelt diesen fahrenden Scholasten irrthümlich in 
einen „Landpfarrer." Er schreibt im Anschluß an obiges Citat: „Diese 
Bemerkung giebt der Vermutung Raum, daß einige Landpfarrer sich 
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fahrenden Schulmeister, den der Lenz ans der Enge mittelalterlicher 
Städte trieb und der in der Noth den Raufdegen ebenso geschickt 
zu führen verstand wie den Gänsekiel,88) hatte der Erb. Rath, der 
seine Kunst schätzte, stets ein offenes Thor und gelegentlich eine 
offene Hand. 89) Dieser Landfahrer war überall in deutschen Landen 
anzutreffen und für das Geistesleben seiner Zeit von nicht zu unter- 
schätzender Bedeutung."') Er brachte aus Italien, dem klassischen 
Lande der Schulen im Mittelalter, die welsche Praktik, aus Nürnberg 

in dem ersten Unterricht der Knaben geübt haben, um in ihrem 
Pfarrdorfe die gewonnenen Erfahrungen bei der Einrichtung einer 
niedern Schule zu benutzen u. s. tu." 

68) Auf den Titelbildern alter Rechenbücher erscheint der Schul- 
meister wie seine Schüler mit dem Degen an der Seite, vgl. z. B.: 
Ein new Rechenbüchlein rc. durch Hans Pock von Erdtfurdt, Burger 
und Rechenmeister zu Amperg, Nürnberg 1549 bei Val. Neuber. 
Zwey rechenbüchlin rc. durch Jacoben Köbel, Statschreiber zu 
Oppenheini. Francs. Chr. Egen(olf), 1537. (Beide Bücher i. d. 
Hamburg. Stadtbibliothek.) Jvh. Nendorffer ermahnt einen Schüler, 
der im Begriff ist, nach Paris zu wandern: „wollest dein Fechten 
nit vcrgessenn Sonnder dasselbig teglich mit dem lcyb oben vnnd bey 
guten gesellen brauchen, Nicht wie die Fleischhacker ire peyhel nutzen 
sonndern gesellig vnnd freundlich." W. K. Schultheiß, Gesch. d. 
Schulen in Nürnberg, Nürnberg 1853, II S. 10. 

69) In den Gralrechnungen des Rathes von Lüneburg finden 
sich folgende Eintragungen: „1589 Caspar Weidener „Rechmester" 
pro viatico 2 m# 1 st v. Rate. 1590 Schulgeselle Hermann. 
Hofmann 1 m-jt- 6 «ft Reiseunterstützung. 1591 Küster ans Talen 
bei Nymwegen 2 m# 12 st." 1564 hat „Thomas Neue vonn 
Leipzigk, deutscher Schulmeister, keinen heller noch Pfennig mehr zerung" 
und bittet den Rath von Lüneburg, „als sonnderliche licbhaber vnnd 
vorderer der kirchenn vnnd schnlenn, vmb gottes nullen vnnd vonn 
wegenn der Federn" um einen Zehrpsennig. W. Schonecke, Lüneburger 
Schreib- und Rechenmeister, Mittheil. d. Ges. f. Erz.- u. Schulgesch., 
hsg. v. Kehrbach, l V. S. 119 Anm 2, S. 116 Anm. 1. 

70) In Landshut nahmen uni 1590 sogar die vermögenden Bauern 
„frembde Landtfarer zw Teutschen Schuelhaltern" an. A. Kluckhohn, 
Abh. d. Kgl. Bayr. Akad. d. Wissensch., Histor. Kl. XII Abth. III 
S. 199. Auch in Oldenburg treffen wir 1589 einen sahrenden 
Schulmeister, vgl. G. Sello, Zur Gesch. d. Schulen i. Wildeshansen 
i. Herzgt. Oldenburg. Mittheil. hsg. v. Kehrbach IV. S. 188 n. 190. 



434 

deutsche Kunst/') aus Antorf (Antwerpen) holländische Emsigkeit 
und Geschicklichkeit^) in die Schulen des deutschen Nordens, wobei 
allerdings oft verbotene Lehren aus dem calvinistischen Zürich oder 
dem wiedertäuferischen Münster mit einzogen. 

Bei einem kurzen Rückblick auf die Ordnung wird anzuerkennen 
sein, daß sie unter möglichster Schonung der bestehenden Verhältnisse 
den zum Theil widersprechenden Interessen des Rathes, der Bürger 
und der Schulmeister gerecht zu werden verstand. Sie bekundet 
eine edle Auffassung des Lehrerberufes, ebnet dem Fortschritt die 
Wege, sucht die materielle Lage der Lehrer zy heben, ohne den 
Bürger zu belasten und berührt ivohlthuend durch die Fürsorge für 
die Armen. Ihr größter Fehler liegt darin, daß sie die deutsche 
Schule, gleich den Handwerken, nur nach ihrer rechtlichen Stellung 
in das Bürgerleben eingliedert; das Bewußtsein der Verantwortlich- 
keit für die Arbeit in der Schule, die doch Menschenseelen formt 
und prägt, findet sich in ihr noch nicht. Diesen Fehler theilt sie 
mit vielen, ihre Vorzüge nur mit wenigen deutschen Schulordnungen 
aus älterer Zeit. 

Die zweite Schulordnung von 1555. 
Als im Jahre 1553 Valentin Curtius zum Nachfolger des 

Hermann Bvnnus in der seit fünf Jahren erledigten Superintendcntur 

”) I. G. Doppelmayr, Histor. Nachricht v. d. Nürnberg. 
Mathematicis u. Künstlern, Nürnberg 1730, S. 201 Anm. f: Aus 
der Neudörfferschen Schule haben sich zur weitern Ausbreitung der 
zierlichen Schreib-Kunst auch in Deutschland hin und wieder begeben, 
und zwar nach Augsburg, Caspar Brunner; nach Breßlau, Caspar 
Schleupner; nach Eger, Adam Lcmpt; nach Erfurt, Johann Weber; 
nach Franckfurt am Mayn, Simon Jacob von Coburg; nach Lübeck, 
Johann Jung T u. s. w. In Lübeck finden wir außer Johann Jung, 
dem Schüler Neudörffers, noch den Rechenmeister Caspar Hützler aus 
Nürnberg. Im benachbarten Lüneburg rühmt sich Joh. Bapt. 
Hegenberger, daß er 11 Jahre bei dem berühmten Rechenmeister 
Johann Neudörffer gewesen sei. Schonecke, a. a. O. S. 119. 

72) Unter den berühmten holländischen Schreibmeistern dienten 
besonders I. van der Velde und Felix v. Sambix den Lübeckern zum 
Vorbilde. Holländer finden wir während des 16. Jahrhunderts stets 
unter den Lübecker Schulineistern und Schulmeisterinnen. 
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erwählt worden war,73) überreichte ihm der Rath die oben besprochene 
Schulordnung. Der neue Superintendent fühlte sich bewogen, zu 
derselben Stellung zu nehmen. In einem Gutachten, die deutschen 
Schulen betreffend, meint er, jene Artikel wären zu einer Zeit ver- 
faßt und verordnet worden, da kein Superintendent gewesen sei. 
In dieser Bemerkung, welche natürlich nicht den Rath über etwas 
belehren sollte, das er selbst am besten wissen mußte, ist ein Doppeltes 
enthalten. Erstens meint der Superintendent, daß ihm an Stelle 
des Rektors der Lateinschule neben den beiden Rathsherren die 
Aufsicht über die deutschen Schulen gebühre. Dies ihm nach da- 
maliger Auffassung zukommende Recht wurde ihm ohne weiteres 
eingeräumt. Zweitens vermißte der streng orthodoxe Superintendent 
Anordnungen über die Lehre des reinen Lutherwortes in den deutschen 
Schulen. Darum forderte er: 

Zunächst solle jeder deutsche Schulmeister in seinem Glauben 
geprüft werden,74) damit man erkenne, ob man ihm Kinder an- 
vertrauen dürfe oder nicht;73) denn in den deutschen Schulen sei 

73) Val. Curtius (Körte), geb. 6. Jan. 1493 zu Lebns a. d. Oder 
als Sohn eines Barbiers. Franziskanermönch in Rostock. Lektor im 
Kloster zu Ribnitz. Nachdem er sich der Reformation zugewendet, 
1528 Prediger a. d. Heil. Geist-Kirche u. 15/1 Hauptpastor zu St.-^. 
Marien in Rostock. 1534 Prediger, 1545 Hauptpastor zu St. Peter 
in' Lübeck. 1553 Superintendent. Gest. 27. Nov. 1567. Seine 
Tochter Dorothea erhielt 1595 die Erlaubniß, eine Mädchenschule zu 
halten (Urk. No. 12). Sein Sohn starb 1608 als „Büssenschütte 
vor dem Mölendor." Starck, Lüb. Kirchenhist. S. 118 f.; Joh. Möller, 
Cimbria Literata, Havniae 1744, I, 66; Dittmer, Genealog, u. 
biograph. Nachrichten über Lüb. Familien aus älterer Zeit, Lübeck 
1859, S. 25. 

74) Man möge „de suluen achte dudesche scholemcster wen id 
I. E- bequeme is vorbaden laten an enen ort dat man mit en reede: 
Erstlick vorhore wat se suluest vor sick im gelouen vnd van Sacrainenten 
bekennen vnd dat alles in genere nach vthwysijngge des catcchismi." 
(Urk. No. 3.) 

73) „Vnd dat Eyn Erb. radt Neuen dudeschen Scholemester 
vorlenen Wolde he >vere dann vvrhen examineret / vnd hedde synen 
gelouen bekennet dat man weten mach effte man eine kynder tho leren 
vvrtruwen mach effte nicht." 
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allerlei Mißbrauch eingerissen. Etliche Schulmeister lehrten ihre 
Schüler sogar den Züricher Katechismus,76) unb täglich habe man 
Gelegenheit zu hören, wie sie über Sakramente und Prediger reden?') 

Ferner sollten die Schulmeister mit ihren Schülern nicht nur 
Feiertags, sondern auch Werktags, wenn in ihren Pfarrkirchen ge- 
predigt wurde, am Gottesdienst theilnehmen. Diejenigen Schulmeister, 
welche aus dem Chore sangen, sollten einen der Jungen zum 
Aufpassen bestellen.7») 

Zweimal im Jahre wollte der Superintendent die Schulen 
visitiren, um die Schulbücher zu besichtigen und die Kinder in einer 
ihren Fähigkeiten entsprechenden Weise zu prüfen über das, was sie 
aus dem Katechismus gelernt hatten und ob das Gelernte auch von 
ihnen verstanden worden sei.") 

Für die Mädchenschulen kommt er aus die Forderung Bugen- 
Hägens zurück, der Rath möge drei oder vier ehrbare Frauen mit 
einer Mädchenschule belehnen?») Er schlägt selbst eine geeignete 
Person vor, welche „große Gnade habe, Kinder in Zucht aufzuziehen." 

7«) „Wente id werden ock in ethlyken Scholen zurckysche catechismi 
gefunden .... Wat ock de van Zurick vann den Sacramenten leren 
vnd reeden is I. E. W. ane kwpfell bewust." 

77) „Wo dat Jungge volck sunderlick de Junggen vth den 
Schryffschvlen van Sacramenten vnd preddekeren reeden wert 
velefoldich gehöret." 

") Das Gutachten fordert, daß „de scholemestere vp de werckel- 
daghe vnd hillige daghe wen in oren kaspelkercken geprediget wert, 
mit eren scholkyndern in de preddige ghan, vnd prcddigen Horen, 
de schvlemestcr de mede tho chore synggcn konen ore knaben an enen 
bcgnenieil orth in der kcrcke bestellen vnd enen van den Junggen 
befhelen de op se acht hebbe vnd antekent de sick vnhouisch hebben." 

") „Dat de Superintendens twe mall im Jare de scholen 
visitere beseh der kynder büke de se leren, vnd dv nach der linder 
leegenheit klepne vorhoryngg wes se in catechismo geleret" desgleichen 
„na deine Vorstande des dudeschen catechismi vat eyn iglick geboth an 
sick hedde wat de Artikel des gclonens dat gebeth an sick hedde vnd 
welck der hochiverdighen Sacramente vorstandt vnd gebruck sy dervan 
musten de kynder ock weynichs beschedes gheuen möten." 

80) „Tat Eyn Er Radt dre edder 4 besunderghe Erlyke Personen 
vvruth benomeden .... de in Sunderheit van E. rade belenet worden." 
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Mehrfach betont der Superintendent, daß er diese Maßnahmen 
nicht aus persönlichen Beweggründen fordere, sondern lediglich damit 
in Kirche und Schule die Lehre rein bleiben möge.81) 

Der Rath, welcher die Bestrebungen des Superintendenten an- 
erkannte, ließ am 7. Oktober 1555 eine revidirte Ordnung ver- 
öffentlichen, in welche die obigen Forderungen sammt und sonders 
aufgenommen wurden.88) 

Dem Superintendenten Curtius gebührt demnach das Verdienst, 
für die deutschen Schulen halbjährliche Visitationen gefordert zu 
haben. (Vgl. Art. 7 d. Ordn.)88) Seinem Einfluß verdankt ferner 
der Religionsunterricht eine größere Pflege und Vertiefung. Auch 
sein Eintreten für die Wiedererrichtung staatlicher reiner Mädchen- 
schulen verdient unsere Anerkennung. (Art. 6 d. Ordn.) Dagegen 
muß die Forderung des werktäglichen Kirchenbesuches (Art. 5) be- 
rechtigte Bedenken erregen, desgleichen die einseitige Betonung des 
Glaubensbekenntnisses bei der Beurtheilung der Schulmeister (Art. 2), 
welche bereits deutlich den Geist widerspiegelt, der damals das 
protestantische Deutschland beherrschte. Der alte Kamps gegen die 
katholische Kirche schien nach dem Schmalkaldischen Kriege ganz 
vergessen zu sein in der Hitze des Haders der evangelischen Parteien 
untereinander, und der Lutheraner sah seit dem Augsburger Religions- 
srieden in den Wiedertäufern und Calvinisten grimmigere Feinde 
als in den Papisten.88) Dieser Kampf, der im Reiche die Fürsten 

81) „Ick beghere nichtes allenen dat dat de lere in den dudeschen 
Sholen gelick alz in den kercken moghe reyne blyuen." 

88) Um Wiederholungen zu vermeiden, geben wir im Anhange 
(Nrk. No. II) die Ordnung von 1555 mit den Zusätzen von 1573 
wieder. Wir legen die Ordnung von 1573 zu Grunde, um die 
Benutzung der von Heppe, a. a. O. V S. 291 f., gebotenen hoch- 
deutschen Uebertragung zu ermöglichen und zugleich die Irrthümer 
des Uebersetzers, der die Ordnung von 1573 fälschlich in das Jahr 
1555 verlegt, berichten zu können. 

88) Für die Lateinschule hatte schon Bngenhagen angeordnet, daß 
zweimal im Jahre Visitationen stattfinden sollten. 

88) Frhrr. v. Liliencron, Mittheil a. d. Gebiete d. öffentl. Meinung 
i. Deutschland währd. d. 2. H. d. 16. Jhrh. Abhdlg. d. Königl. Bayer. 
Akad. d. Wissenschaften. Histor. Class. XII, Abth. III, S. 122 f. 
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und Stände erregte, wurde in Lübeck, der Hochburg des Protestan- 
tismus in Niedersachsen, mit kaum geringerer Erbitterung geführt?8) 
Hier, wie auf fast allen protestantischen Kirchenversammlungen Nord- 
deutschlands, tritt als eifrigster Vorkämpfer für strenges Lutherthum 
Valentin Curtius, Lübecks Superintendent hervor?8) Es ist darum 
begreiflich, daß die deutschen Schulmeister Lübecks, die in Bezug auf 
den Glauben kein reines Gewissen hatten, ihren Superintendenten 
fürchteten und sich zusammenschlossen, um gemeinschaftlich gegen die 
in seinem Geiste erlassenen Bestimmungen Einspruch zu erheben. 

Die Monita der Schulmeister,8 ft welche stellenweise eine ziemlich 
kräftige Sprache führen, scheinen dadurch, daß sie die „Ordnung E. 
Erb. Rathes" als ihre „Rulle" bezeichnen, andeuten zu wollen, daß 
die Schulmeister dasselbe Recht wie die Handwerker beanspruchten, 
welche ihre Zunftrollen nach altem Brauche selbst verfaßten und 
dem Rathe nur zur Bestätigung vorlegen mußten. Abänderungen 
wurden nur nach gegenseitiger Verständigung vorgenommen?«) Die 
Schulmeister leiteten daraus für sich das Recht ab, die Artikel 
entweder annehmen oder ablehnen zu dürfen. 

85) Vgl. 1554 die Ausweisung der englischen Reformierten, die 
von Maria vertrieben in Lübeck Schutz suchend im strengsten Winter 
mit alten Leuten, Kranken und kleinen Kindern weiter getrieben 
wurden. Becker, Umständl. Gesch. d. Stadt Lübeck, II. S. 132; 
Starck, a. a. O. S. 124 f. Vgl. ferner die Mandate v. 1553 u. 
1555, welche befehlen, daß niemand die Wiedertäufer und Sakra- 
mentierer „hausen, hegen, Herbergen, noch aufhalten, oder fördern, auch 
in seinen Dienst, und Arbeit nicht nehmen, sondern, sobald sie jemand 
vermercket, und erfahren, den Gerichts-Herren ungesäumt angeben solte." 
Starck, a. a. O. S. 132. 

86) Wir finden ihn bald in Hamburg, bald in Magdeburg, bald 
in Mölln, Lüneburg oder Braunschweig thätig. 

8ft Die Urkunde trägt am Rande die Bezeichnung: „der Schul- 
meister Monita zu der ordn. 1555." Urk. No. 5. 

««) Wehrmann, a. a. O. S. 59. »Anno domini MCCCXXI 
magistri filtrariorum et communiter omnes de officio fecerunt 
inter se statutum et ärbitrium in hnnc modum .... Istud 
statutum et ärbitrium domini consules in consistorio sedentes 
confinnaverunt.« 
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Die erste Bestimmung der neuen Ordnung wurde ohne Wider- 
spruch angenommen,89) obwohl der Rath die Zahl der kouzessivnirteu 
Schulen fast verdoppelt hatte. Während nämlich die alte Ordnung 
deren „achte jn all" d. h. acht im Ganzen anordnete, macht die 
neue Ordnung daraus „achte inu Tall" d. h. acht au der Zahl und 
fügt hinzu, „ausgenommen die altgewohnten Schulen am Dom und 
zu St. Jakob." Dadurch wurden die verordneten deutschen Schulen 
um zwei vermehrt. Außerdem ertheilte der Rath, augenscheinlich 
auf Wunsch des Superintendenten, den Küstern an den fünf Haupt- 
kirchen die Unterrichtserlaubniß. Den städtischen Schulmeistern, 
welche stets bestrebt waren, ihre Zahl möglichst gering zu halten,99) 
war die Konkurrenz der Küster, die überdies als Kirchendiener von 
allen Abgaben frei waren, keineswegs erwünscht. Da aber der Rath 
sich ausdrücklich vorbehalten hatte, die Zahl der Schulmeister nach 
dem jeweiligen Bedürfniß festzusetzen (Art. 1 u. 9 d. Ordn. v. 1551), 
fügten sie sich stillschweigend. 

Der Widerspruch der Schulmeister richtete sich in erster Linie 
gegen den zweiten Artikel, der in Verbindung mit den Vorgängen 
auf kirchlichem Gebiete in ihnen die Befürchtung wachrief, der 
Superintendent wolle jetzt die Irreligiosität in den deutschen Schulen 
ausrotten. Mancher unter ihnen sah sich in Gedanken schon seines 
Amtes entsetzt, der Noth und dem Elend preisgegeben. Sie ver- 
sichern darum dem Rathe, daß jeder von ihnen sich in seinem Glauben 
und Leben so verhalten werde, wie er es vor Gott und den Menschen 
werde verantworten können, sollte aber jemand wider Erwarte» 
anders handeln, so möge man ihn nach erwiesener That in an- 
gemessener Weise bestrafen.9') Trotz dieser Versicherung war der 

89) „denn ersten» ortickell latenn wy jun syner werden» bliueuu." 
") Dasselbe gilt von den zünftigen Handwerksmeistern. Wehr- 

mann, a. a. O. S. .63. 
9l) „den ander artickel dann der Resiguatie is vns beschwerlich 

und ser vndrechlich anthouemen der orsake denn sodanes begegenen 
worde vth aller syuer nerung, fodung und bargung dorouer kamen 
der thuuorsicht dath sick ein jewelich beide sines glouens vud leueudes 
jegenn mcniglich woll weihe tho holden» alse he des jegenn godt vnd 
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Rath natürlich nicht geneigt, seiner Disziplinargewalt im voraus 
Schranken aufzuerlegen, doch bestimmte er, daß bei den Visitationen 
der Syndicus und der Protonotarius als Vertreter des Rathes 
zugegen sein mußten. Die etwa gefundenen Mängel sollten von 
den Visitatoren den beiden Scholarchen angezeigt und von diesen 
abgestellt werden. 

Die Bestimmung über ihre Frauen veranlaßte die Schulmeister, 
den Rath zu bitten, er möge den Wittwen gestatten, die Schule 
nach dem Tode ihres.Mannes noch eine Zeit lang fortzuführen, 
damit sie das ihnen gebührende Schulgeld einfordern könnten.") 
Wohlwollend bewilligte der Rath daraufhin den Wittwen ein 
Gnadenhalbjahr.93) 

An zweiter Stelle bringen die Schulmeister ihre Gründe gegen 
die Bestimmung betreffs des werktäglichen Kirchganges vor. Sie 
weisen darauf hin, daß dadurch nicht nur die besten Schulstunden 
versäumt würden, zumal ihre Schulen meist weit von der Kirche 
entfernt lägen, sondern daß sie die Kinder auf dem weiten Wege 
auch mancherlei Gefahren von Pferden und Wagen aussetzen müßten.") 

denn mynschenn woll werth wethenn tho vorandtwerdenn, alse bath 
he vnstrafflich gesundem, werde. Inn valle anerst jemandt vnder vns 
strafflich gesundem! wurde (wo wy nicht hopen) bath desulue jnn 
geborliche straff muchte nha vthwisung der bath gestroffeth werden." 

92) „darncgcst bidden vnd begeren wy Ein Erbar Radt möge 
vns so günstigen vallenn dath vnse frouwenn nha unserem dodtlichenn 
asgange mochtenn ein tidtlangk de schole gebrukenn mit der betrachtnng, 
wo se de schole ilich vorlathenn dath sc vonn denn kinderen ere 
betalung de se vordenet nicht bekamen werden." 

Am Rande des Gesuches steht, offenbar von der Hand eines 
der Scholarchen: .„En half jar sollen de fruwen de schole hebben na 
tode ores Maans." 

94) Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß die engen, schlecht oder 
garnicht gepflasterten, verkehrsreichen Straßen keine Bürgersteige hatten, 
welche die Fußgänger gegen Pferde und Wagen und bei Regenwetter 
gegen den Schmutz schützten. Dazu erforderten die iveit in die 
Straßen vorspringenden Kellerhnlsc der Kaufmannshänser stete Vorsicht, 
während mancherlei Haustiere, welche die auf die G-sse geschütteten 
Abfälle vertilgten, den Uebermuth der Jugend geradezu herausforderten. 
Folgende Mandate zeigen, wie es in den mittelalterlichen Gassen 
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Außerdem halten sie viele erwachsene fremde Schüler, die gern in 
der Eile lernen wollten und sich dergleichen von ihnen nicht befehlen 
lassen würben.95) Dazu kam bei Schülern und Lehrern offenbar 
die Abneigung gegen den Erbaunngszwang, welcher jedenfalls nicht 
das geeignete Mittel war, um die zarten Keime wahrer Religiosität 
in die Seele der Knaben zu senken, die im Gotteshause nur zu oft 
mit leichtem Kindersinn auch noch den Bürger in ernster Andacht 
störten. Der Rath, welcher beiden Parteien gerecht werden wollte, 
beschränkte den Kirchgang auf „etliche" Tage in der Woche, wodurch 
allerdings jede Kontrolle so gut wie unmöglich wurde. 

Gegen die Errichtung reiner Mädchenschulen (Art. 6) führen 
die Schulmeister an, daß die Bürger von ihrer alten Gewohnheit, 
ihre Knaben und Mädchen in dieselbe Schule zu schicken, nicht würden 
abgehen wollen; der Rath möge es darum beim Alten lassen.99) 

zuweilen ausgesehen haben mag. 1545 Mandat, keine Haar (Unrath) 
auf die Gassen zu schütten. 1562 Verordnung, daß die zur Stadt 
kommenden Bauern mit ihren Wagen nicht ledig hinausfahren, sondern 
Mist mit hinausnehmen sollen. 1591 Mandat, keinen Unrath in die 
Trave und Wakenitz, wie auch auf die Kirchhöfe und Straßen zu 
werfen. Dreyer, Eint. i. d. Lüb. Verordn., S. 551 f.; dcsgl. Wettebuch: 
5. Februar 1591. Wenn auch die Schweine des heiligen Antonius 
(Kloster), die über 20 an der Zahl mit der Glocke am Ohr und dem 
Antoniuskreuz (T) auf die Füße gebrannt, sich noch im Jahre 1465 
eines besonderen Schutzes erfreuten und in den Straßen Lübecks reiche 
Nahrung fanden, dies Vorrecht wohl während der Reformationszeit 
verloren hatten, so verbot doch erst ein Mandat vom 19. Oktober 
1593 das Halten von Schweinen innerhalb der Stadt. Z. f. L. G. HI, 
S. 190; Dreyer, a. o. O. S- 547. 

95) „denn vofften ortickell mit vnsern scholkindern jnn de kercken 
tho gande des werckeldages is vns gantz beschwerlich, der orsakenn 
halneu wile vnse meistendell widt van der kercken wanen vnd vast 
vele varlichcit vann perdenn vnd wagen vnderwcgen denn kinderen 
bejegcnn wuchte, ock sunst de beste stunde jnn der fchole ehrer lere 
halfen» versumeth iverde, ock dat sunst vele frombder vthlendiger 
gesellen vnd jungenn hir jnn unser scholenn syn, de jnn der ile gerne 
leren ivolden, der wy tho sodanem ortickell tho gebeden vns dor jnn 
gehorsam tho jynde neue macht hebben." 

") „dat wy nha older gcwonheit de megedekens jn vnsercnn 
scholenn mochten gelick de jungenn leren." 

Ztschr. d. B. f. L. G. Vlll. r. 29 
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Dieser ließ zwar die Bestimmungen über die Trennung der Geschlechter 
bestehen (Art. 1 u. 6), hielt jedoch nicht aus eine strenge Durchführung. 

In der neuen Ordnung war für jeden Schulmeister eine 
jährliche Abgabe von zwei Mark an die Rathsschreiber festgesetzt 
worden (Art. 8). Die Schulmeister suchten davon befreit zu werden 
unter Hinweis darauf, daß sie kein Gehalt bezögen, auch alle 
bürgerlichen Abgaben tragen und dazu meist eine unerträglich hohe 
Miethe bezahlen müßten.»st Trotz der von den Schulmeistern an- 
geführten Gründe, deren Prüfung einer späteren Gelegenheit vor- 
behalten bleibt, lehnte der Rath dies Ansuchen ab. 

Gegen die Erhöhung des Schulgeldes (Art. 3) und die Ver- 
minderung der Freistellen erhoben die Schulmeister begreiflicherweise 
keine Einwendung.»») 

Zum Schlüsse bitten sie den Rath, die zahlreichen Winkel- 
schulen ernstlich zn verbieten und dafür Sorge zu tragen, daß 
hinfort niemand ohne Wissen und Willen des Rathes neue 
Schulen errichte. 

Der äußere Erfolg, welchen die Schulmeister durch diese Ein- 
gabe an den Rath erzielten, bestand außer dem Gnadenhalbjahr für 
ihre Wittwen in der Milderung der durch den Superintendenten 
veranlaßten Bestimmungen. Der innere Geivinn lag in dem 
Zusammenschluß der verordneten Schulmeister zur Wahrung ihrer 
Standesinterefsen. 

Wir sind damit an einem Abschnitte in der Entwickelungs- 
geschichte der deutschen Schule angelangt. In wenigen Jahren 
hatte sich dieselbe unter dem mächtigen Einflüsse der Reformation' 
zu hoher Blüthe entfaltet. Ter Rath der Stadt war nun bedacht, 
zum Wohle des Staates und der Bürger gemeinsam mit den deut- 
schen Schulmeistern, die doch vor allem den eigenen Vortheil suchten, 

»st „Orsake is bath wy kein standegelt hebben, Ock der Meisten 
bett vp grother schwarer vndrechlicher hure Ivanen, vnd mit aller 
borgerlichen vplagc boschweret shnn gelick unsern naberenn." 

»st „denn druddcn vnd verden ortickell lathe wy jnn dem gefalle 
staun wo ein Erb. Rodt geordent hefft." 



443 

deren Pflichten und Rechte gesetzlich festzulegen und sie dadurch als 
anerkannte Glieder dem Stantsganzen dienstbar zu machen. Als 
dann durch den Einfluß des neuen Superintendenten auch der 
Kirche der ihr nach Maßgabe des Zeitgeistes gebührende Antheil 
an der Erziehung der jungen Protestanten eingeräumt worden ivar 
und dadurch zugleich der Blick aus die Arbeit in der Schule 
gelenkt wurde, über ivelche der Schulmeister fortan in den Bisita- 
tionen Rechenschaft ablegen sollte, ivaren die berechtigten Forderungen 
aller in Frage kommenden Stände berücksichtigt und somit die Arbeit 
aus dem Gebiete der Schulgesetzgebung auf Jahrzehnte hinaus zum 
Abschlüsse gelangt. 

Trotzdem wäre es verfehlt anzunehmen, daß sich die deutsche 
Schule jetzt in ungestörtem Wachsthum entfalten konnte; denn 
neben den städtischen waren zugleich die Winkelschulen mächtig 
emporgeschossen. In allen Gassen, auf allen Plätzen der -rrtadt 
sah man ihre Schulbretter prangen.9y) Als nun die Stadlschul- 
meister auf Grund der vom Rathe erlassenen Ordnung von den 
Winkelschulhaltcrn verlangten, sie sollten den Unterricht einstellen, 
wurden sic von diesen ausgelacht, verhöhnt und beschimpft. Ja, sie 
wiesen ans der Straße mit Fingern nach den Tröpfen, die umsonst 
jährliche Abgaben an die Rathsfchreiber bezahlten.'"") Tie ver- 
spotteten Schulmeister riefen den Rath um obrigkeitlichen L>chutz 
an, indem sie anführten, daß die Winkelschulhalter nicht nur die 

»«) In einer Beschwerdeschrist vom 28. Juli 1557 klagen die 
verordneten Schulmeister: „ dat sick jdermennigklich yo lenzer io 
mher ganntz vppich vnnd motwillich, ane schuw vndersteit, dndische 
Schnelenn, darinne inhen Schritten» vnnd Recken tho lerenn vormeint, 
anthorichteu vnd svllichs öffentlich in allenn stratenn vnnd Ordeiin 
alhir in der Stadt tho asfigirn." 

In der Beschwerdeschrift klagen die Lehrer, daß die Winkel- 
schulmeister : „vns beschimpenn belachenn vnnd mit vingeru nha 
wpsenn, dat wy ein ider in sundcrheit I. Erb. W. Cancellien 
Substituten jarlichs vp Michaelis twe marck Lübesch vermöge der 
rnllen vnser vorleheninge geuenn mvthenn, dar se de vnbelehentenn 
Schuelenn doch nichts geuenn vnnd nichtestoweiniger euen so woll alse 
wy Schuelenn holden»." 

29' 



444 

städtischen Lehrer in ihrem Einkommen und in ihrem Ansehen 
schädigten, sondern auch die Autorität des Rathes untergrüben und 
die Jugend verdürben, welche in den Winkelfchulen weder etwas 
Rechtes lerne, noch zu Zucht und guter Sitte angehalten werde?"') 
Allein so ost und so dringend auch die Schulmeister um die in der 
Ordnung angekündigte Visitation baten,102) dieselbe unterblieb zum 
beständigen Aerger der städtischen Lehrer, die durch die Schul- 
ordnung mit mancherlei Pflichten belastet wurden, ohne daß ihren 
Rechten die gebührende Anerkennung verschafft worden wäre, da 
Rath und Superintendent durch kirchliche und weltliche Angelegen- 
heiten vollauf in Anspruch genommen wurden. 

Die Zeit der dritten Schulordnung l560—1575. 
Um das Jahr 1560 waren in der protestantischen Kirche die 

Streitigkeiten über die Abendmahlslehre mit erneuter Heftigkeit 
entbrannt. Keine Stadt, ja, kein Haus in Deutschland war frei 
von diesen Zwisten; die Frauen stritten mit ihren Männern, die 
Kinder mit ihren Eltern über den Glauben und über das Ver- 
ständniß der Schrift. Nicht nur für die Geistlichen, sondern auch 
für die Fürsten und Staatsmänner bildeten die kirchlichen Angelegen- 
heiten das Haupttagewerk. 103) Dazu kam, daß Papst Pius IV. noch 

'<") „nicht allene tho grother I. Erb. W. vorachtinge vmid 
vorschmclerunge ohrer autoritet vnnd vorlehninge sunder ock de joget 
darinne nicht getrewlich lerenn vnnd mher tho allcnn Vndogeden» 
dan thvm bestenn in guder tucht vnnd discipline werdenn institnirt." 

l02) Sic hoffen, daß der Rath: „vus doch einmall erhorenu 
vnnd de gebedcue Visitation der Schuelenn gunstigklig vorvrdeuet 
vnnd vor de handt genamen werde," damit der Rath „ferner mit 
unserm so gar offtmals gantz vnderdenige disfals ansochenn vn- 
gemolestirt bliue mohtenn." — Das Wort Visitation hat hier schon 
eine Nebenbedeutung, welche es in der Zunftsprache der Handwerker 
erhalten hatte. Bei diesen hieß nämlich „eine Visitation anstellen" 
soviel wie „Bönhasen jagen," wobei unter Bvnhasen die nicht be- 
lehnten Meister, die Amtsstörer oder Pfuscher zu verstehen sind. Zu 
diesen zählten auch die Winkelschulhalter. Vgl. Wehrmann, a. a. 
O. S. Ü7. 

'"3) Frhr. v. Liliencron, a. a. O. S. 120. 
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immer die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, durch das Tridentinischc 
Konzil die Protestanten wieder auf feine Seite zu ziehen. Im 
April des Jahres 1561 traf der päpstliche Nuntius in Lübeck ein, 
um die Geistlichen zur Beschickung der Kirchenversammlung zu 
bewegen, "ch Dadurch wurde der Rath der Stadt wie der Super- 
intendent, der in Wort und Schrift sowohl gegen die Abendmahls- 
fälscher, wie gegen die Beschickung der päpstlichen Synode kämpfte/^) 
so sehr in Anspruch genommen, das; sie nicht Zeit hatten, auf die 
Wünsche der deutschen Schulmeister einzugehen, zumal auch am 
politischen Horizonte drohende Wolken emporzogen, welche ihre 
Schatten auch auf die Schule werfen mußten, um dieselbe auf 
längere Zeit unsern Blicken zu entziehen. Im Jahre 1563 erklärte 
Lübeck im Bunde mit Dänemark und Polen dem Könige von 
Schweden den Krieg.106) Zum Schutze der alten Handelsfreiheiten 
zog das Oberhaupt der Hansa zum letzten Male das Schwert. 
Welche flammende Begeisterung dieser große nordische siebenjährige 
Krieg (1563—1570) in; Herzen jedes Lübeckers weckte, beweisen 
die Inschriften der Geschütze, welche die Bewohner der einzelnen 
Straßen auf gemeinsame Kosten hatten gießen lassen, Selbst 
der Schulmeister, an den man jetzt am allerwenigsten dachte, pflegte 
in der Stille der Schulstube das heilige Feuer der Vaterlandsliebe. 

I. R. Becker, a. a. O. II, S. 148. 
105) 1560 verfaßte Curtius die » Formula consensus de 

doctrina Evangelii et administratione Sacramentorum.« Auf 
dieselbe wurde bis zuin Jahre 1685 jeder Lübecker Geistliche ver- 
pflichtet. 1561 finden wir Curtius auf dem Kreistage zu Brann- 
schwcig und auf dem Konvente zu Mölln und Lüneburg. Im selben 
Jahre erschien seine »Protestatio contra Synodum dridentinam.« 
Starck, st. a. O. S. 153f. u. 196f., S. 159 u. 163s., S. 167f u. 208f. 

König Erich von Schweden, welcher in dem Manifest vom 
26. August 1563 die Kriegserklärung des Dänenkönigs annahm, die 
Lübecker aber an den Magistrat von Stockholm wies mit dem 
höhnischen Bemerken, daß Könige Königen, Bürger und Bauern aber 
andern Bürgern und Bauern Krieg ankündigen müßten, verlor 1568 
Krone und Reich. Becker, a. a. O. S. 156 u. 168 d. II. Bandes. 

107) Zwei der Inschriften sind in der Zcitschr. s. Lüb. Gesch 
III, 380 abgedruckt. 
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Das siegreiche Lübecker Admiralschiff, in einem einzigen kunstvollen 
Federzuge an Stelle unserer Zensuren unter eine Arbeit gesetzt, 
ivurde zur höchsten Auszeichnung für den beglückten Schüler.'"") 
Als endlich das Jahr 1570 der Stadt Lübeck, die durch den langen 
Krieg aufs äußerste erschöpft war, den Frieden brachte, trat auch 
die deutsche Schule wieder aus dem Dunkel hervor. 

Nachdem der Rath die Handwerker für ihr opferwilliges Ver- 
halten während des Krieges durch weitgehende Schutzmaßregeln 
gegen die Amtsstörer belohnt hatte,'«") wandten sich zunächst die 
Lehrer der Lateinschule"") und darauf auch die deutschen Schul- 
meister an den Rath mit der Bitte um Schutz gegen die Winkel- 
schulhalter."') Auf ihr wiederholtes dringendes Ansuchen ließ der 
Rath im Jahre 1573 eine neue Ordnung für die deutschen Schulen 
ausfertigen.'") Dieselbe erweist sich als eine leichte Ueberarbeitung 

Noch in den Schreib- und Rechenbüchern Arnold Möllers 
(1581 1655) prangt dies Schiff, der Engel genannt, mit vollen Segeln. 

,os) Ein Mandat des Rathes von 1569 befiehlt, baf}_ die 
Bönhasen nirgends in der Stadt gelitte», sondern aufgesucht, gestraft 
und aus der Stadt verwiesen werden, zugleich auch die Arbeiten, die 
bei ihnen etwa gefunden werden möchten, weggenommen werden sollten; 
auch >vird eine Strafe von zehn Mark Silbers allen denen angedroht, 
die bei solchen Unbefugten Arbeit bestellen. 1570 erschien ein ge- 
schärftes Mandat, welches insbesondere auch die außerhalb der Stadt 
wohnenden Bönhasen bedrohte. Wehrmann, a. a. O. S. 97. 

"") Die deutschen Schulmeister schreiben in ihrem Gesuch: 
„Nachdem wy in erfarunge kamen dal Moderatores Latinae Scholge 
ahn I Erb. Hochw. gesupplicirt vnnd vmb eyn Christlick ynsehendt 
gebeden hebben k.“ 

"') Die Schulmeister erwarteten offenbar, daß der Rath die in. 
Anm. 109 aufgeführten strengen Bestimmungen auch auf die Bönhasen 
in ihrem Berufe ausdehnen würde. 

"*) Die Urschrift dieser Ordnung, welche nicht datirt ist, trügt 
den auch von Heppe (a. a. O. S. 291) übernommenen Vermerk: „Soll 
1555 publicirt sein." Diese Bemerkung ist falsch, >vie fast alle der- 
artigen Angaben, ivelche später und zwar meist in apodiktischer Form 
hinzugefügt wurden. Für die vorliegende Schulordnung ergicbt eilt 
Vergleich der in derselben genannten Schulmeister mit den Unterschriften 
eines Gesuches vom 20. Dez. 1574, ivelches berichtet, daß in, Vorjatzre 
cine Ordnung verfaßt lvorden sei, 1573 als Jahr der Abfassung. 



447 

bcr Ordnung vo» 1555 mit den durch die Monita bewirkten Ab- 
änderungen?") 

Eine bemerkenswerte Erweiterung crfufyc nur der evfte xHitifct, 
welcher die Zahl der verordneten Schulen aus zwanzig erhöhte. 
Unter den Namen der acht vom Rathe belehnten Schulmeister findet 
sich nur noch einer von den in der alten Ordnung genannten, ti- 
ist Franz Brasser, ein durch seine Rechenbücher weit berühmter 
Lehrer, der als Träger der alten Ueberlieferung anscheinend die 
eigentlich treibende Krast in der ganzen Bewegung darstellt und 
uns später als Zunftältester noch mehrfach begegnen wird. Neben 
den genannten acht Schulen werden sieben Kirchspielschnlen aus- 
geführt, nämlich: Zn Unser Lieben Frau, zu St. Jakob, zum Tome, 
zu St. Peter, zu St. Aegidien, sowie zu St. Katharinen und 
St. Clemens. Außerdem war es den Küstern der fünf Hauptkirchen 
erlaubt, wie bisher „nach ihrer Gelegenheit" 114) Kinder zu unter- 
richten. In allen diesen Schulen wurden Knaben und Mädchen 
gemeinsam unterrichtet. 

Im Uebrigen blieben die alten Bestimmungen in Kraft. Auch 
das Schulgeld wurde nicht erhöht, obivohl der Werth de» Gelder 

ns) Dadurch, daß in den Schlußsatz des zweiten Artikels die 
Bestimmung über das Guadenhalbjahr der Wittwen eingeschoben 
wurde, ohne den Satz entsprechend zu ändern, erhielt derselbe die 
widerspruchsvolle Fassung, welche die Ordnung zeigt. 

'") D. h. nicht nur, soweit sie Raum dazu haben, „nach dem 
Gelaß," wie Heppe unrichtig übersetzt, sondern auch, soweit sie dazu 
befähigt sind. Ein Zusatz zu der von einem deutschen Schulmeister 
gelieferten Ueberfetznng dieser Ordnung aus dem Anfange ees 
17 Jahrhunderts giebt dazu folgende Erläuterung: „nach eines 
ledern gelegen!,eit, welches also mus verstanden werden, so weit er 
dazu qüalificiret ist. Denn wen es die Meinung haben zollte, das 
ei,, jeder Cüster, er wehre ein Handwercksmann, Buchbinder, Carthen- 
macher oder etwas anders, der kaum seinen Nahmen recht lesen oder 
schreiben kante Rechen vnd Schreibschnlc halten sollte: kan man 
leichtlich erachten, was daraus werden wird." (Minist. Act. Tom. V, 
Fol. I.) In der vorliegenden Schulordnung steht das Wort ganz 
allgemein lind dürste Zeit, Raum und Befähigung umfassen. 
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in den letzten zwanzig Jahren erheblich gesunken mar.115) Der 
Rath mochte offenbar nach den Lasten des eben beendigten langen 
Krieges die Bürger nicht damit beschweren. Ebenso findet die von 
den verordneten Schnlineistern wiederholt erhobene Forderung, die 
Winkelschulen zu unterdrücken, keine Berücksichtigung. Der Rath 
duldete das Fortbestehen derselben stillschweigend, offenbar in Er- 
wägung dessen, daß gerade zu der Zeit der Superintendent fehlte, 
deu man mit der Prüfung, Regelung und Durchführung dieser 
Angelegenheit hätte betrauen können, und eine befriedigende Lösung 
dieser Frage nicht zu erwarten war, wenn man lediglich deu 
Schulmeistern zu Gefallen gegen den Wunsch und Willen der 
Bürger alle Winkelschnlen kurzer Hand aufgehoben hätte. Als 
auch ein erneutes Bittgesuch, die unzähligen Klippschulen zu ver- 
bieten und die Widerspenstigen in ernstliche Strafe zu nehmen,11'1) 
ohne Erfolg blieb, mußten die Schulmeister, die sich somit ans sich 

115) Vgl. die Löhne der Bauhandwerker bei Wehrmanu, a. a. 
O. S. 120. ' ' 

116) Das Gesuch vom 20. Dezember 1574 sagt, die Schuliitcister 
hätten die Ordnung von 1573 entgegeugenommeu „mit trostlicke hvpff- 
nnug de wolgedachte ordnung scholde put werk gestellet, vuud dar 
beneuen de vutellicke Klipscholen asfgeschaffet worden .... Nachdem 
auerst svdail Christlick nothwendig vornemeut (:vlh wath orsake 
vus vnbewusth:) bethero nachgebleueu, Ja uha der tidt noch veel 
mehr uye Scholen jnordinirt dar tho gekamen vnnd dagelickes ml,er 
vuud mhcr jnryt(en)," so bitten sie nochmals, der Rath möge die 
Ordnung „mich ernstlicke folgliche straffe jegen de lvedderspenstigern 
executiren latheu." Klippen (schwedisch: lrlippu — schneiden) waren 
eckige Münzen, welche mit der Scheere geschnitten nnd nur gestempelt 
wurden, ohne eigentliche Prägung. Da sic meist in Zeiten der Noth 
und daher oft aus unedlem Metalle hergestellt wurden, verband sich 
mit dem Wort „Klippen" der Begriff des Minderwerthigen, Ungesetz- 
lichen. Klippschule ist ein Ausdruck der Verachtung, wie Klipphäfen 
und Klippstädte (O. Rüdiger, Aclt. Hamburg, n. Hansestadt. Hand- 
werksgesellen-Dokumente, Hamburg 1875, S. VI), und nicht, wie 
Firnhaben meint (Schmidt, Paed. Eneyklop. X, S. 350), von dem 
angeblich geringeren Schullohn abzuleiten, der übrigens für Lübeck 
nicht zutrifft und in Bremen bis zum sechsfachen Betrage des in 
den öffentlichen Schnle» üblichen Schulgeldes stieg. Mittheil, von 
Kehrbach, VI, S. 247. 
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selbst angewiesen sahen, wohl oder übel ans andere Mittel und 
Wege sinnen. In der richtigen Erwägung, daß die Bürger sich 
auf die Dauer über ihre wahren Interessen nicht würden täuschen 
lassen, suchten sie mehr denn je durch erhöhte Leistungen ihre 
Gegner aus dem Felde zu schlagen. Von dieser edleren Kampsesweise 
legen besonders die von Boldewyn, Sesen und Brasser veröffentlichten 
Rechenbücher ein ebenso beredtes wie anerkennenswerthes Zeugniß dp-"; 

Die Zeit der ersten Schulvisitation 1575—1585. 
Bon hoher Bedeutung für die Entwicklung des gesammten 

Lübecker Schulivesens war die Berufung des Andreas Pouchenius''7) 
zum Superintendenten, nachdem Kirche und Schule bereits acht 
Jahre das Oberhaupt entbehrt hatten. Der neue Superintendent, 
ein Schüler Melanchthons, war ein ebenso gelehrter und einsichts- 
voller Theologe wie eifriger und tüchtiger Schulmann. Schon im 
ersten Jahre nach seinem Amtsantritt begann er mit der Neu- 
gestaltung der Lateinschule. Wie nothwendig dieselbe war, zeigen 
die Visitationsprotokolle aus den Jahren 1579118) und 1580.119) 

,17) Andreas Pouchenius, geb. zu Gardele^cn i. d. Altmark am 
30. November 1526, studirte seit 1546 in Wittenberg unter Luther 
und Melanchthon, 1548 Konrektor zu Helmstädt, dann zu Braunschweig, 
daselbst später Rektor und Pastor, 1575 Superintendent zu Lübeck, 
gest. am 13. Oktober 1600. Starck, a. a. O. S. 300 f. Ä n8) Auf Geheiß des Superintendenten mußte, der Rektor die 
Lehrer vor den Visitatoren censiren: Den Konrektor—beschuldigte der- 
selbe der Sorglosigkeit und Nachlässigkeit; er lehre nichts als Prosodie, 
weil er selbst in der Jugend nicht gehörig unterrichtet sei, auch seine 
Sitten seien zu tadeln. Ter Subkonrektvr^sei eine Schlafmütze. Da 
er deshalb gestraft und zum Fleiße ermahnt iväre, habe er geantwortet: 
es iväre die-Besoldung zu klein; kupfern Geld, kupferne Seelenmessen! 
Ter KantorIhabe zwar guten Willen, sei aber schwach und ungelehrt. 
Ter Balhorn-sei nachlässig wegen seiner Kränklichkeit; nur der 
Joachimus^uiid Casparu^ivarteten emsig und fleißig ihres Amtes. 
In Folge dessen zeigten die Schüler im Examen eine gröbliche Un- 
wissenheit. Auch die „disciplina sei viel laxior als es sich gepüre;" cs 
werde von den Primanern Geldstrafe genommen und dadurch manchem 
zu großem Unrath Ursach gegeben. Deecke, a. a. O. S. 6. 

"ch Im Jahre 1580 beschwerten sich die Visitatoren hingegen: 
Tie Bestrafung sei zu tyrannisch, sic geschehe nicht mit Ruthen sondern 
iL .M** 
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Die deutschen Schulmeister hatten gehofft, daß die Scholarchen 
nach der. Ordnung der Lateinschule auch eine Visitation der deutschen 
Schulen vornehmen würden. Da dieselbe aber wegen des 4ödes 
eines der beiden Scholarchen 12°) „vnnd anderer vorhinderunge" auch 
im Jahre 1581 unterblieb, richteten die Schulmeister am. 30. April 
1582 ein Gesuch an den Rath mit der dringenden Bitte, die in 
der Schulordnung angekündigte Visitation nunmehr ins Werk zu 
setzen?") Dem Gesuche fügten sie ein Verzeichniß sämmtlicher deut- 
schen Schulen bei, welche „mitfasten Anno 82" zu Lübeck bestan- 
den?") In demselben werden neben den verordneten 20 Schulen 
deren 20 außerhalb der Ordnung aufgeführt, nämlich 9 Winkel- 
schulen und 17 Frauenschulen?") Dies Gesuch nebst Verzeichniß 
verfehlte die gewünschte Wirkung nicht. Der Rath ordnete die erste 
Visitation der deutschen Schulen an.124) 

mit Stöcken und Prügeln; mit Schlüsseln sogar schlage man auf 
Angesicht und Kopf. Die Lehrer wurden erinnert, das; sic das Amt 
der' Eltern, nicht aber der Knochenhaner zu verwalten hätten. Decckc, 
n. a. O. S. 33. 

12°) Der zweite Bürgermeister Heinrich Plönnies starb in 
diesem Jahre, /<5&0 (MM /?��

lsn) Nrk. No. 9. 
122) Urk. No. 10. 
123) Unter den Meistern, „de sick suluen ingedrungen hebben," 

werden zwei Dänen und ein Holländer, unter den Meisterinnen drei 
holländische Frauen genannt. 

i") Das Visitationsprotokoll beginnt: „Zuwissent nachdeme vn- 
langst wegen der Deutschen» schulen« hirbinnen mannichfaltige elag. 
gekommen daß denselbenn viel an Megedeken vnnd Knaben Schulen 
heimlicher weise zue besorchlichcm verterb der liebenn Jngennt ein- 
schleichen vnd vne jenige scheuw angerichtet werden scholden und ein 
E. R. dahenn verursachet worden iren verordenten als Neinlich H. 
Ealixto Schein Dvetori Sindieo vnd M. Thomce Rebein Secretarjo 
beuelich zuthun sich mit dem H. Superintendenten M. Andrea 
Pochenjo dessals zunnterredenn vnd einenn gewissenu antzall der 
Schulen zu ordenenn auch den vor juen also bestelletenn ordinarijs 
daß se die aufgerichtede Schul ordninnge nach sich verhalten» sollen» 
geburlich zuuntersagenn." 
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Im Kirchensaale zu St. Katharinen traten am 1t. Dezember 
des Jahres 1584 die Visitatoren zusammen: der Syndikus Dr. 
Calixtus Schein125) und der Rathssekretär M. Thomas Rehbein als 
Verordnete des Rathes, der Superintendent M. Andreas Pouchenius 
und der Senior der Geistlichen Georg Barth'2C) als Vertreter der 
Kirche, Rach reiflicher Erwägung kamen sie dahin überein, die 
Zahl der Knabenschnlen von acht ans zwölf zu erhöhen,"') und 
zwar wurden je vier für das Marien- und Jakobikirchspiel, drei für 
das Petri- und eine für das Aegidienkirchspiel angeordnet. In diese 
Zahlen waren >veder die fünf Küsterschuleu noch die sieben Kirchen- 
schulen eingerechnet; mit diesen bestanden demnach 24 deutsche 

125) Dr. iur. Calixtus Schein folgte 1554 seinem Vater im 
Amte eines Stadtsekretärs von Meißen; später Syndikus zu Kiel 
und seit 1565 zu Lübeck, erwarb er sich als Gesandter des Lüb. Rathes 
vielfache Verdienste, besorgte mit den Rathsherren Lüdinghausen und 
von Stilen die bei Balhorn erschienene revidirte Ausgabe des Lübecker 
Stadtrechtes. Gest. als Kgl. Dän., Fürst!. Meckleub. n. Sachs.-Lauen- 
burg. Rath am 4. Novbr. 1600 in Lübeck. -I. Möller, Cimbr. Lit., 
II, 770 und Dreyer, a. a. O. S. 256, wo auch seine Verdienste um 
das Schulwesen Lübecks berücksichtigt werden. 

126) M. Georg Barth, geb. zu Osnabrück, später Rektor in 
Hameln, Prediger in seiner Vaterstadt, erwarb in Wittenberg die 
Magisterwürde, um 1553 Diaconus an der Marienkirche in Lübeck, 
seit 1557 Pastor zu St. Aegidien, 1578 Senior. Gest. 30. Septbr. 
1595. I. Möller, a. a. O. II, p. 57 f. 

127) „Das demzufolge itzlanffend 84. Jars den 11 Decemb. 
wolgedachten H. verordnte zn sampt H. Gcorgio Bartjo senior, in 
S. Catharinen Kirchen» bey eingekommen, vnd nach gehabter fleissiger 
Inquisition vnd befindnng allerhande vnordnung einne gewisse anzall 
der Teutschen Meister so woll für die Knabenn alse Megedeken . . . 
gesetzt vnnd dcsse 12 Knabenn schnlcnn wie gefolgct angeordnet." 
Daran schließt sich ein Verzeichniß, welches, nach den Kirchspielen 
geordnet, die Namen der Schulmeister und ihren Wohnort enthält. 
Dasselbe ist fiir die Kenntniß der damaligen Schulgeschichte sehr 
werthvoll, iveil beim Ausscheiden eines Schulmeisters, sei es durch 
den Tod, sei es aus anderen Ursachen, sein Name durchstrichen und 
der seines Nachfolgers mit Angabe des Datums seiner Belehnung 
hinzugefügt tvnrde. Das stellenweise allerdings schwer zu entziffernde 
Verzeichniß reicht bis in den Anfang des 17. Jahrh. 
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Knabenschulen. ' 28) Außerdem wurden von den Visitatoren acht 
Mädchenschulen eingeführt, und zwar je eine für das Marien-, das 
Petri- und das Dvmkirchspiel, zwei für das Jakobi- und drei für 
das Aegidienkirchspicl. Folglich betrug die Gesanuntzahl der ver- 
ordneten deutschen Schulen 32.129) 

Nachdem die Visitatoren sich über Zahl und Person der Ver- 
ordneten verständigt hatten, wurden die einzelnen Schulmeister 
und Schulmeisterinnen vorbeschieden und ihnen der Beschluß im 
Namen des Rathes verkündigt. 13°) Darauf wurden sie ermahnt, 
der früher erlassenen Ordnung, welche ihnen zugestellt werden sollte, 
nachzuleben, ihre Schüler in aller Gottesfurcht, in guter Lehre und 
Disziplin zu unterweisen und ihnen auch in einem untadelhaften 
Wandel ein Vorbild zu sein, damit sie auch in Zukunft jedesmal 
in den Visitationen bestehen könnten."') Voll Freude und hoher 
Dankbarkeit gelobten die Verordneten, dem in „aller Gebühr und 
Bescheidenheit" nachzuleben. 132) 

128) Tie von Heppe, a. a. O. 291 f. gegebenen Zahlen sind 
danach durchgehends zu berichtigen. 

"8) Wenn es in dem Gesuche vom 28. November 1599 heißt, 
daß „Anno 84 anst unsere vnderthenigs supplicirn nicht allein eine 
löbliche anordnung der Teutschen Schulenn darinnen ein gewisser 
anzall Nemlich der Rechen vnd Schreibschulen 12 vnd der Frauen 
Schulen 8 neben den Chusterschulen in der ganzen Zahl 31 vnd 
darüber keine mehr sein sollen," so hat man die Jakobischule, 
welche zu der Zeit auf wenige Wochen geschlossen war, nicht ge- 
zählt. llrk. No. 43. 

13°) „Nach vcrordenunge solcher Schulen seiudt die Ordinärst 
beiderseits vorbcschcidenn vnnd ist inen was geschlossen vnnd aus 
bcnelich eines E. R. angeordnet vorgehalten." 

„Daraufs sc ferner ermanet der dabeuor auffgerichteten 
Schulordeninnge so man inen zustellen scholde in aller Gatesfrucht 
guter lere vnnd Disciplin auch vnthatelhafftieg lebend vnnd Exempel 
jegen Ire Diseipel zugeleben damit se jedesmals in den Visitationibus 
besten konenn." 

"ch „Welches sc als zu hohen dancke angenommen vnd sich 
aller gebur vnd beschedenheit znuerhalten angelobet." Diese Worte 
lassen erkennen, daß die Visitation der deutschen Schulen nicht nur 
für die Lehrer, sondern auch für die Visitatoren weit erfreulicher war 
als die der Lateinschule. 
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Darauf wurden auch die Meister und Meisterinnen aus den 
Winkelschulen vorgefordert und ihnen im Namen des Rathes be- 
fohlen, die Schulbretter einzuziehen und bis Weihnachten, also 
innerhalb 14 Tage, ihre Schulen aufzulösen. Die Ungehorsamen 
wurden mit Ausweisung aus der Stadt bedroht.'33) 

So hatte der Rath endlich doch die Bitte der Schulmeister 
erhört und die lang ersehnte Visitation ins Werk gesetzt. Darum 
versäumten die Schulmeister auch nicht, in späteren Eingaben diese 
„löbliche Anordnung der deutschen Schulen" dankbar zu rühmen.'") 
Wir müssen diesem unbedingten Lobe jedoch entgegenhalten, daß 
dieselbe leider mehr den Visitationen glich, welche die Zunftmeister 
der Handwerker anzustellen liebten, als den seiner Zeit voin Super- 
intendenten Curtius geforderten halbjährlichen Schnlvisitationen, 
welche den Schulmeister in seiner Werkstatt aufsuchen, seine Schüler 
prüfen und einen Blick in die Lehrbücher der Jugend werfen sollten, 
um den Geist zu erkennen, der dort regiere. Allerdings ist in Be- 
tracht zu ziehen, daß sich die Zahl der deutschen Schulen in den 
letzten dreißig Jahren vervierfacht hatte. Dazu kommt, daß zwar 
für den Unterricht im Kirchengesang und in der Religion bei den 
beiden Geistlichen Interesse und Verständniß vorhanden war,135) 
aber die Leistungen auf dem Gebiete der Schreib- und Rechenkunst, 
dem eigentlichen Arbeitsfelde der deutschen Schule, lagen auch ihnen 

>33) „Nach bessern aber sint die andern Extraordinarij vnd alle 
Meister vnnd Meisterinnen, die welche sich selbest intrudirt gehapt 
auch vorbeschcidten vnnd ist ihnen» sich der Schule»» anst Weihnachten 
schirkumptich gentzlich zuenthalten« auch ire Schulbreter einznnemennde 
bey straffe der grenutze mit ernnst vndersagt »vordem" 

'") Der Ausdruck „anordnung" hat offenbar den Irrthum 
veranlaßt, daß zu dieser Zeit (1t. Dezember 1584) auch eine neue 
Schulordnung abgefaßt worden sei (Heppe, a. a. O. S. 293). Diese 
Annahme ist zurückzuweisen, da die Schulmeister ausdrücklich auf die 
„dabeuor auffgerichtete Schulordeninngc" verpflichtet wurden. 

'33) Diesen beiden Unterrichtsgegenständen »vidmete der Super- 
intendent schon bei der nächsten Visitation seine Aufmerksamkeit. 
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vollkommen fern.136) Aber gerade diese Auffassung von der Visi- 
tntio», besonders das strenge Verbot der Winkelschulen fand den 
ungetheilten Beisall der verordneten Schulmeister. 

In Bezug aus die Maßregeln gegen die Winkelschulen ist zu 
bemerken, daß die Visitatoren von den neun „selbstgewachsenen" 
Meistern, welche wir aus dem Verzeichnisse vom Jahre 1582 
kennen, fünf unter die verordneten aufnahmen.13') Von den übrigen 
war einer „ein lansknecht" und daher zum Jugendbildner nicht 
geeignet. Zwei waren Dänen und einer ein Holländer. Aus diese 
bezog sich offenbar die Drohung, sie über die Grenze zu weisen. 

Auch bei der Errichtung der acht städtischen Mädchenschulen 
wurden die tüchtigen Winkelschulmeisterinnen berücksichtigt, wenigstens 
lassen sich zwei derselben unter den vom Rathe belehnten Frauen 
nachweisen. 138) 

Man ist gewohnt, in den Winkelschulen ein lästiges Unkraut 
zu sehen, das ausgerottet werden müsse. Daß sich unter diesen 
Schulen aber auch manch kräftiger Wildling befand, welcher der 
Veredelung würdig war, lehrt die von den Visitatoren getroffene 
Auswahl.'36) Jedenfalls darf das häßliche Bild, welches der Brot- 

136) Es ist bezeichnend, daß in den umfangreichen Akten nur ein 
einziges Schulbuch — der Katechismus — erwähnt wird. 

137) Von diesen wurden Henrieus van Kämpen, von dem es im 
Verzeichnisse heißte „Plach sin vorvader mit den 8 in der ordeninge 
ho wesen," sowie Hans Oldeknecht und Easparus Voedt'-bei der 

Visitation, Hans Wenthnsen"und Erasmus Mully einige Zeit später 
belehnt. Der letzte der Genannten war anscheinend an Stelle des im. 
Verzeichnisse von 1582 ausgeführten Clawes Matthiessen getreten. 

138) Es sind: Marpe Poggensehesche und Eine Hollandesche 
franwe anst dem Perdemarkede. Für die andern fehlen die Anhalts- 
punkte, da im Verzeichnisse von 1582 meist nur die Bezeichnung 
steht: eine Frau, wohnhaft da und da, Während das Visitations- 
Protokoll in der Regel einen Namen nennt, aber bald nur den Vor- 
namen, bald nur den Zunamen und dann entweder den Mädchen- 
namen oder den Frauennamen. 

139) Auch später wurden vom Rathe mehrfach Winkelschnl- 
meister belehnt. 
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neid und der Haß der städtischen Schulmeister von allen Winkelschulen 
ohne Ausnahme in die Schulgeschichte eingezeichnet hat/") nicht 
den Anspruch geschichtlicher Treue erheben.'") Die Bürger, welche 
gewohnt waren, auch das Gute ost unterdrückt zu sehen, ließen sich 
weder durch das Geschrei der verordneten Schulmeister noch durch 
die drohenden Erlasse des Rathes und der Geistlichen beirren. Es 
dars darum dasselbe Bild auch einmal von einer andern Seite 
gezeigt werden, von welcher man nur selten Gelegenheit hat es 
zu sehen. 

Zu dem Zwecke svlge zunächst ein Auszug aus dem Gesuche 
des Winkelschulhalters Hans Wenthusen, welches schon durch die 
einfache Wortschreibung und die schönen, klaren Schriftzüge un- 
mittelbar gewinnt, wenn man im Archiv unter den stummen Zeugen 
vergangener Tage die vergilbten Blätter mit den in dreihundert- 
jähriger Vergessenheit morsch gewordenen Siegeln entfaltet. Noch 
mehr müssen die schlichten, schmerzbewegten Worte ergreifen, aus 
welchen ein ebenso hohes Pflichtbewußtsein wie inniges Gottvertrauen 
uns anspricht. Wenthusen bittet die Väter der Stadt, ihm die 
Fortführung seiner Schule zu gestatten in Rücksicht darauf, daß er 
wegen seiner angeborenen Gebrechlichkeit, wie der Augenschein lehre, 
keine schwere Arbeit verrichten und weder zur See noch auf dem 

14°) In dem Gesuche vom 20. Dezember 1574 (Urf. No. 8) 
schildern z. B. die verordneten Schulmeister den verderblichen Einfluß 
der Winkclschulen mit folgenden Worten- „Dardorch (Godt betert) so 
wijth geraden, dat van denn meisten beet der Zöget heil vnnd 
salicheit vnd also desser Stadt besten mith Nichten snnder men 
allene priuatus quaestus nulla nec pietatis neque eiuilitatis 
habita ratione daruth erficht werth, alles thom mercklicken Nachteil 
vnnd vorderue desser hochlofflicker Stadt. Ungesehen itziger tidt de 
junge jöget (: quae reipublicse Seminarist:) so Godtloss mudtwillich 
vnnd wedderspenstig jn der kercken Scholen hüsern vnd vp der straten 
is, dal idt eynem stenc, wil geschwigcn eynem menschen erbarmen 
mach rc." 

141) Vgl. das glänzende Zeugniß,.das der Rath von Braun- 
schweig 1593 einem von den städtischen Schulmeistern verleumdeten 
Lehrer ausstellt. Mittheilungen v. Kehrbach I, S. 86. 
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Lande sein Brot aus andere Art verdienen könne. 44S) Dazu habe 
er sich von Jugend ans, ohne sich damit rühmen zu wollen, zum 
Worte Gottes gehalten und sich befleißiget, nicht nur die Jugend 
im Katechismus, im Rechnen, Schreiben und Lesen zu unterweisen, 
sondern auch der Kirche, zur Ehre Gottes, mit seiner Gabe des 
Gesanges zu hielten.148) So habe er nun seit etlichen Jahren die 
Jugend gelehrt vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht, wie 
seine Nachbarn und alle, deren Kinder er unterrichtet habe, ihm 
gern vor dem Rathe bezeugen wollten, zumal sie niemandem lieber 
als ihm ihre Kinder anvertrauen möchten/44) damit er wie bisher 
zugleich durch seine emsige Aussicht verhüte, daß die Kinder während 
der Abwesenheit ihrer auf ferner See weilenden Eltern in den 
Böten und Kähnen zu Schaden kämen. 44ft) Nun sei er unlängst 
in die St. Katharinen-Kirche gefordert worden, ohne daß er vorher 
davon eine Ahnung gehabt habe, da er sich der Gesellschaften und 

442) Wenthusen schreibt in seinem Gesuche vom 17. Dezember 
1584: „dat Ick vmb angeborner miner gebrecklichkeit . . . wo der 
Ogenschin mitbringt sioere Arbeidt nicht don kan . . . wen Ick tor 
Sehewort oder vp dem Lande minc kost dvrch andere Wege. vor- 
denen koude, dat ick idt gern don und an mi nich mangeln laten 
wolde." 

448) „Mi ahne rohm tomelden van Zöget vp tho Godts 
worde geholden minen Catechismnm geleret vnd darheu bcflitiget . . . 
dat ick de Zöget darin ock in Reckende schrillende vnd lesen leren nit 
allein Jnstituirn vnd vnderrichten sondern der kercken Godt tho ehren 
mit singende denen mochte." 

444) „Welches Ick etzliche Jare vp der Englischen Wisch wa- 
llende, lvo mi alle, doren linder Ick gelernet vnd mine Nabers so 
idt I. Erb. W. günstig begern gloflverdig vnd lvarhaffte tuchnis vnd 
kundschop tho geuen erbodich sin, dermalen Jnstituirt des morgens 
fro des Anendes spadt bi den lindern mit embsiger vpsicht gc- 
dreuen, Also dat se nemaiidt teuer dan mi bi der linder disciplin 
gerne beholden wolden." 

„de kinder an genombten orde angefangener mathe tho 
leren vnd vorthiu als bethertv geschen, dat se in den Böten vnd 
sehnten afwesend ohrer gesegelten oldern nicht to schaden geraden 
vpsicht tho hebben." (Schuten sind große, flache, starkgebaute Kähne, 
welche zum Transport der Kaufniannsgüter dienen.) 
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des Umherlaufens in der Stadt gänzlich enthielte."st Dort habe 
er erfahren, daß fortan nur zwölf deutsche Schulmeister sein sollten, 
deren Namen verlesen wurden. Er selbst sei nicht darunter gewesen, 
ivas ihm, der nichts anderes gelernt habe, um sein armes Weib 
und seine kleinen Kinder in Ehren zu ernähren, schmerzlich zu 
Herzen gegangen sei. "st Als armer, tiefbetrübter, gebrechlicher 
Mann habe er zu dem Erb. Rathe nächst Gott seine Zuflucht ge- 
nommen mit der herzlichen Bitte, ihm seine Schule zu lassen, in 
welcher er mit Gottes gnädiger Hülse die Jugend so unterweisen 
wolle, daß alle daran ihre Freude haben und die Kinder bei der 
Prüfung zeigen sollten, daß seine Arbeit nicht vergeblich gewesen 
sei. "st Zum Danke wolle er, wenn'in den benachbarten Kirchen 
das heilige Abendmahl ausgetheilt werde, mit seinen dazu aus- 
erwählten Schülern die feierliche Handlung nicht nur mit den 

"st „Nun bi» ick unlängst, darvan ick,dat wöth min Godt, 
dewile Ick »ü der gesclschop vnd in der Stadt umbher logendes' 
gentzlich eutholden vorhen nicht gewcten. In Sunte Catrinen kcrcken 
gefordert." In dem Vorstehenden liegt ein deutlicher Borwurf gegen 
die verordneten Schulmeister, welche zur Berathung ihrer gemein- 
sainen Angelegenheiten häufig zusammenkamen und auch sonst die 
Geselligkeit pflegten. 

"st „aldar wort in continenti erfaren vnd gehöret, bat twelf 
dudesche Scholemeister, so hinfort blinen scholden afgelesen vnd Ick 
arme Man darunder nicht gewesen vnd excludirt worden bin 
Welches mi als einem gebrecklichen Minschen, de ick wo gehöret vmb 
inine arme Frouwe vnd kleine kinder mit Ehren thu erneren 
nicht anders gelernet hebbe, bat erkenne min Godt tho smertzlichen 
Herten gegan." 

"st »Ick armer hochbedroueder gebrecklicher Man Bidde luter 
vmb Godts willen I: Erb: W: (darto ick mine toflncht: „egst Godt 
hebbe) . . . mine bede thoerhoren." „Dar jegen mi in Bndertenigkeit 
hirmit Vorplichtende, de kinder also mit Godts gücdigen hulpe Inn 
de», Catechismo Im lesen Reken vnd schriuendt dermaten tho Bndcr- 
richtcn, dat I: Erb: W: dat ganye Ministerium vnd Jdermenniglich 
daran einem günstigen gefallen hebbe» scholen vnd wen se darin 
gefragt nach gelegenheit, dat min Arbeit nit vorgeblich mit Godts 
Hulpe gespöret werden soll." 

Ztschr. d. B. s. L. ®. VI», 2. go 
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üblichen Gesängen, sondern auch mit seinem innigen Gebete 
begleiten, während sonst die Chorschüler mit Geld erkauft werden 
müßten. 149) 

Als entsprechende Ergänzung möge ein kurzer Auszug aus zwei 
andern Gesuchen folgen, in welchen das eine Mal neun, das andere 
Mal dreizehn Lübecker Bürger für einen Winkelfchulmeister Namens 
Erasmus Mully bitten. 15°) Während die Bürger sonst den Verboten 
des Rathes betreffs der Winkelschulen einen Passiven, aber hart- 
näckigen Widerstand entgegenzusetzen pflegten, fühlten sie sich in 
diesem Falle bewogen, obwohl sie ihres Theils wenig darein zu 
reden hätten,'9') sich bittend an den Rath zu wenden, um dadurch 
einem geachteten Mitbürger sein täglich Brot und ihren Kindern 
einen tüchtigen und beliebten Lehrer zu erhalten. Als Hauptgrund 
führen beide Gesuche an, der betreffende Schulmeister habe sich in 
seiner Disziplin und Lehre dermaßen tüchtig gezeigt, daß die 
Eltern seiner Schüler stets daran ihr stilles Wohlgefallen gehabt 
hätten. ' 'ft Zudem habe er nicht nur sein Amt mit Fleiß und 
Treue verwaltet, sondern sich auch durch sein Leben und seine» 

^So bin ick erbedich, wo ick mi hiermit dartho vorplichte, 
Allewege wen in vorbcrurten kercken de Communion geschichl und 
dal Saerameut vorreicht wert mit minen dartv erwelenden Scholers 
mit flitiger opwachting tho erschinen, de Cristlichen gesenge sambt 
minem Innigem gcbede anfangen vnd vvlcndcn tho helpcn." Während 
sonst „de Jungens tho den darbi gebrucklichen Cristlichen gesengcn 
mit gelbe gekofft oder to genen vortrostet werden moten sonsten 
darto nicht gebracht werden können." 

ir,°) Vgl. die Gesuche vom 15. und 21. Januar 1585. Urk. 
No. 14 und 15. 

„Ob wir nun wol vnsers teils weinig dareinzureden» 
habenn / So gehen» vns dennoch die angezogenen vngelegenheiten 
vnd besorgliche felle dermassen zu gemuette / das wir dadurch be- 
wogenn worden" rc. 

,5*) „sonderlich iveil wir jnen bey unsern Kindern jnn dis- 
ciplin vnd lehren» dermassen fleissig vnd duchtig befunden» das wir 
darob ein guts gefallen» gehabt vnd jhme dessen» Zeugnus geben» 
muffen." 
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Wandel die Achtung seiner Mitbürger erworben, so daß sie ihn alle 
in ihrer Nachbarschaft gern gesehen hätten."') 

Doch führen die Bürger auch einige andere, rein sachliche 
Gründe an. Zunächst, daß in ihrer Nachbarschaft keine deutsche 
Schule sei und es ihnen beschwerlich falle, ihre Kinder morgens, 
mittags und abends in ivcit abgelegene Schulen führen zu lassen: 
da sie ihr Gesinde, wie jedermann einsehen inüsse, wegen anderer 
Arbeit nicht jederzeit entbehren könnten.'") Aber noch weniger 
konnten sie ihre kleinen Kinder allein gehen lassen, weil leider die 
Erfahrung in den letzten Jahren bezeuge, welchen Gefahren dieselben 
in den verkehrsreichen Straßen ausgesetzt seien.ir,i) Nebenbei wird 
erwähnt, daß die Eltern das Schulgeld bereits ans einige Zeit im 
voraus bezahlt hätten, und da sie ohnedies beabsichtigten, etliche 
Knaben, welche Ostern die Schule verließen, alsdann nach auswärts 
zu schicken, so verlohne es sich nicht, dieselben noch zu einem andern 
Meister in die Schule zu senden.156) 

153) „öitb wir Ihnen seines lebens lehr vnd Wandels halber 
anders nicht den vfrichtig vormerckt . . . darbej mit lehrenn vnd 
vnderweissenn fleissig vnd treulich erzeigt, derivegen wir Ihnen auch 
vnsers teils jnn vuser nachbarichafft gern leiden mochten." 

'") „In sonderlicher erwegnng auch dieses, das keine teutsche 
Schule jnn vuser nachbarschafft vorhanden Sunsten auch vns be- 
schwerlich furselt morgens mittags vnd abents vnsere Kleinen Kin- 
derchenn einen weiten« wegk von einer gassenn zur andern ju weit 
abgelegene Schulen« fuhrenn zulassen, dan wir allezeit darzu vnsers 
gesindes wegen anderer arbeit wie menniglich wol zuerachtenn nicht 
entraten können." 

„Sollen wir dan auch vnsere kleinen kinderlein durch die 
straffen allein passirenu lassen, felt vns noch viel beschwerlicher für, 
aldieweile leiders die erfaruug Kurtzer jare bezeuget, das dahero 
jnn der Holsten vnd Borchstrassen bcj Kleinen Kindern grosser vnradt 
entstanden, dessen wir vns auch Zubesorgenu haben inusten." 

15®) „Wir auch diesem Erasmo für vnsere Kinder seine gebner, 
darfnr sic noch eine zeitlangk bey ihnen zu lehrnenu haben» albereit 
vorgnugt, sunsten auch jnn willens feint, etliche Knaben« auf schirst- 
knnftige Ostern aus der Schule zunemen vnd an andere orter zu 
vorschicken, das wir nun dieselben» diese geringe Zeit ober bey 
andern jnn die Schul thun soltenn, felt vns fast beschwerlich für." 

30' 



460 

Die Schilderung Wenthusens, das Urtheil der Bürger, der 
starke Besuch mancher Winkelschulen und das Verhalten der Visi- 
tatoren denselben gegenüber bezeugen übereinstimmend, daß cs unter 
den Privatschnlen, welche von den privilegirten Schulmeistern ver- 
ächtlich Klipp- oder Winkelschulen genannt wurden, nicht nur schlechte, 
sondern auch recht gute gegeben habe. 

Der Rath befand sich diesen Gesuchen gegenüber in einer Pein- 
lichen Lage; denn einerseits ließ es das Wohlwollen der Stadtväter 
nicht zu, die Bittenden kurzweg abzuweisen, andererseits durste die 
eben erlassene Ordnung aus Rücksicht aus die belehnten Schulmeister 
nicht ohne weiteres durchbrochen werden, zumal die letzteren nicht 
verfehlten, schon im voraus dagegen Verwahrung einzulegen. Es 
ist interessant, daß sogar dieser Protest für die beiden Winkelschul- 
meister eine indirekte Anerkennung enthält, insofern als die Ver- 
ordneten gegen diese selbst kein Wort vorzubringen wissen, wogegen 
sie sich nicht genug wundern können, über das Verhalten der Bürger, 
denen sie nachweisen, daß in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft nicht 
weniger als fünf verordnete Schulmeister, ein Küster und überdies 
noch eine Anzahl Frauen Schule hielten und somit von einem Be- 
dürfnisse keine Rede sein könne. 157) 

Die Schulmeister benutzten diese Gelegenheit, um auch einmal 
die ihrerseits schwer empfundenen Uebelstände die Wohnungsfrage 
betreffend zur Sprache zu bringen. Schon früher hatten sic sich 
beklagt, daß sie aus großer, schwerer, fast unerschwinglicher Miethe 

157) In ihrer Eingabe vom 21. April 1585 schreiben die Ber- 
ordneten: „Was aber vnser Mitbürger itzliche Ihre eingewandte vor- 
meinte Klage' betrifft, daß sie gerne ahn diesem oder Jenem orthe 
Ihnen gefuglich mher Schulen haben Ivolten, können wir vns Ihres 
furgebens uith genug furwundern. Nachdem in betrachtung dat jtziger 
Zeit an den örtreu so sich beklagen geuochsam mith verordneten 
Schulmeistern versehen dau I ausf S. Jacobs Kirchhofs 2 in der 
Engelschen grouen 2 in der Fischergruben jteni zu S Clement der 
Custos ohne de frawens allbereit wonhafft." 
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säßen, "2) während i„ vielen »»iliegenden Städten den Schulmeistern 
von der Stadt die Schnlräuine gestellt würden, "ch was auch hier 
wohl geschehen könne,"") um so mehr, da doch der Rath geräumige 
Schulzimmer verlange,"') und die Schulmeister darum geeignete 
Häuser nicht gut miethen könnten, sondern dieselben kaufen und ent- 
sprechend umbauen lassen müßten, was mit großen Kosten verknüpft 
sei. "2) Sogar der Kaus eines Hauses ivurde ihnen noch besonders 
durch den Umstand erschwert, daß die Schulen zu den „geferlichen 
oder vnleidtlichen Handthierungcn" gerechnet wurden,"3) die nach 

"8) Die Wohnungsnoth der Schulmeister muß danials sehr ver- 
breitet getvesen sein; denn auch die Münchener Schulmeister klagten, 
daß sie „die Losamente gar schwerlich bekhommen khöndten, micssen 
gemeiniclich wo nit noch souil: doch vmb etliche Gulden mehr alß 
andere Handthierung Zinst geben" (Gebele, a. a O. S. ll); und der 
Lüneburger Ratsschulmeistcr Nikolaus Mülich schreibt 1570 in seinem 
Gesuche um eine Dienstwohnung: „Weil Ich dann, wie gemellt, 
Jetzt nirgent hin weis vnnd ghar keine tvvnunge bekommen kann re." 
Schvnecke, a. a. O. S. 115. 

"") Z. B. in Braunschweig (Kon. Germ paed. I, S. 130f.) 
und Lüneburg (Schonecke, a. a. O. S. 115). 

"") „Nachdem in dieser Stadt, tvic dan in vielen Umliegenden 
Sehe vnnd Landstetc gebreuchlich, vnnd dannoch alhie auch tvol ge- 
schehen konte, keine gewisser Heusser oder weinich zu der Schulen 
verordnet, Besonder ein jeder muß nach seiner gclegenheit ein Domi- 
cilium mith großem beschwer vorschaffcn re." Urk. Nr. 16. 

"') Vergl. Art. 6 d. Ordn. v. 1551, Art. 3 d Ordn. v. 1555 
und 1573. 

"*) „Zu deine So können die Schulmeistere auch solche hausere 
die zur Schulen dienlich nicht Wohl Heuren, sondern müssen die- 
selben erkauffen vnd darnach zurichten lassen, worzu dann große 
Geldspildnng gehöret." Mim«! Act. Tom. V. p. 1 b. 

"3) Lüb. Stadt-Recht v. 1566. Oil,. III. TitiiL XII. Art. XII.: 
„Knochenhauer, Bötticher, Brantweinbrenncr, Krüger und dergleichen 
gefcrliche vnleidtliche Handwercke, mögen in denen Heusern nicht an- 
gerichtet noch geübt tverden do sic zuuoru nicht geivesen, ohne der 
Nachbarn willen, vnd wann gleich die Heuser zunorn alle diese Ge- 
rechtigkeit gehabt hätten, Wann sie aber in 20 Jahren nicht gebraucht, 
so ist dieselbige verloschen." 
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kubischem Rechte zu ihrer Ausübung der Einwilligung der Nachbarn 
bedurften, '"ft 

Bei dem urwüchsigen Muthwillen der damaligen Jugend, den 
dagegen angewandten, oft an Rohheit grenzenden Zuchtmitteln, bei 
dem Lärm und Geschrei, sowie den sonstigen Unannehinlichkeiten, 
welche die Nachbarschaft einer Schule mit sich brachte,"ft war cs 
den Bürgern kaum zu verargen, das; sie von ihrem Rechte, Einsprache 
zu erheben, gelegentlich Gebrauch machten. In; Hinblick darauf 
widersetzten sich jetzt die Schulmeister dem obigen Ansuchen der Bürger. 
(S* sei denn, daß sic aus ihre eigenen Kosten an dem von ihnen gc- 
wüuschten Orte ein geeignetes Schulhaus beschatten, alsdann wäre jeder 
unter den Verordneten gern bereit, ihren. Rufe zu folgen, '"ft. 

"ft In einer Beschwerdeschrist an den Rath schreibt der Lübecker 
Bürger Christoffer Meyer "am 12. May (15)98, daß „sich mein Nach- 
bar zur negsten Want, Matthias Meintz ein teutscher Schulmeister 
in seinem Hanse in S. Johannisstrassen belegen, eine vngewontliche 
Schule ohne meinen consens vndt bewilligung anzurichten unterfangen 
thut." Da nun „solch Haus nuiverle dabeuor eine Schote gewesen" 
und „weil cs noch binnen Jhar und tages," so verlangt er, „das 
bernrter beclagter Meins solche newerung mit anrichtnnge der vn- 
gewontlichen Schulen einstelle rc." Urk. Nr. 41. 

"ft Chr. Meyer beklagt sich, daß sein Nachbar „sich nicht allein 
genügen lest, das er vnder das Haus zur Schole gebrauche, Sondern 
auch die jungen vnd linder vf den Säht oben seiner Cammer vnd fören 
vf den ersten hausbohn zu Höftelvert heufig setzet, dardurch nicht allein, 
iveil nur ein klein seit holtzern glinde zwnschen seinem vnd meinem 
Hose vsgerichtet, jn meine schlaf- und andere Cammern vnd gleich 
vfs bedde auch allenthalben im Hofe, Stalle vnd Hause hingesehen 
werden kan. das nichts in meinem Hanse Hofe vnd kümmern fur- 
geuommen werden magk, das inen nicht ansehen vnd auch nach 
gelegenheit anhören tonte, Sondern auch seine Schulkinder hernegst, 
wen finster wert, Licht mit sich Vs die böhne vird Sahle nemen 
werden, dardurch dan lichtlich fencrsgefahr vnd ander vngelücke zu- 
besorgen steht rc." Urk. Nr. 41. 

"ft Es iverc denn fache daß der Burger etzliche ahn ihren 
orth eine bequeme wohnstette zu einer Schule dienstlich vorschaffen 
wollen, alsdenn sol Ihnen von hertzen gerne darjnne gewilfaret 
vnd aus unserem mittel iveme sie da habe» wollen gedienet und ihrer 
linder beste furgewandt, alse ihre nichtige Klage erhoben iverden." 
Urk. Nr. 16. 



Um ihre Behauptung, daß kein Bedürfniß vorliege, auch zahlen- 
mäßig zu beweisen, scheinen die Verordneten den Scholarchen Schüler- 
verzeichnisse jener vier Schulen vorgelegt zu haben, welche sie in der 
Englischen und Fischergrube genannt hatten. Aus diesen Verzeich- 
nissen sollte hervorgehen, daß dort nicht einmal die Verordneten ihr 
Auskommen hätten, somit der Rath unmöglich »och zwei neue Schul- 
meister, den lahmen Wenthusen aus der Englischen Wiese (bie Straße 
heißt sonst Engelslvisch) und Mully in der Fischergrube, zulassen 
könne. 

Nach den uns erhaltenen Verzeichnissen167) aus dem Jahre 
1585 hatte nämlich: 

Caspar Noedt in der Englischen Grube nur 12 deutsche Jungen, 
Johann Holste in der Fischergrube717 Knaben und 3 Mädchen, 
Laurentius Falcke in der Englischen Grube 37 Knaben und 

21 Mädchen, 
Hermann Klandt in der Fischergrube168) 7 deutsche Jungen, 

41 Knaben und 10 Mädchen. 

Als Ursache für die geringe Zahl seiner Schüler giebt Caspar 
Voedt eine kürzlich überstandene Krankheit und Wohnungsveränderung 
an. '09) Der tiefere Grund dürfte wohl in dem lockeren Lebens- 
wandel dieses sonst wegen seiner Kunst geschätzten Schreibmeisters 
zu suchen sein. 

Die verhältnißmäßig ansehnliche Zahl ihrer Schüler hätte da- 
gegen Falcke und Klandt ein gutes Auskommen gewähren müssen, 
wenn nicht in jener ärmlichen Gegend manche Eltern ihnen das 

,67) Urk. Nr. 19, 20, 17 und 23. 
,tiS) Tie Wohnungsangaben sind dem Schulmeistcrverzeichniß 

vom 11. Dez. 1584 entnommen. Urk. Nr. 12. 
Er schreibt am Schlüsse seines Verzeichnisses: „Dis feint 

meine Jungen so ich in meiner Kranckheit ober behalten vnd zum 
theill auch ahn ein srembden Orth Newlich geuarenn Muß es Gotte 
beuelen bis es besser wird." 
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Schulgeld, zuweilen sogar für ein volles Jahr, schuldig geblieben 
wären. 17°) 

Durch diese Schülerverzeichnisse zusammen mit dem oben be- 
sprochenen Gesuche erreichten die verordneten Schulmeister zunächst 
ihren Zweck. Der Rath mußte, so ungern er es offenbar that, die 
Bittsteller abweisen. Er vertröstete jedoch die beiden Winkelschul- 
meister mit der Anwartschaft aus die zunächst frei werdenden Stellen. 
In kürzerer Zeit und in anderer Weise, als die Betheiligten sich 
mochten träumen lassen, fand der Rath bald daraus Gelegenheit, 
Wenthusen und Mully einzuführen. 

Die obigen vier Verzeichnisse ergeben immerhin für zwei 
Straßen eine Schülerzahl von 148 Kindern. Wenn man sich ver- 
gegenwärtigt, daß außerdem noch für dasselbe Kirchspiel die alte 
Jakobischule, sowie die Küsterschule zu St. Clemens „ohne die 
srawens albereit wonhafft" in dem Gesuche der verordneten Schul- 
meister genannt werden, wobei die Winkelschulen noch gar nicht in Rech- 
nung gebracht sind, so beweist dies für das Ende des 16. Jahr- 
hunderts einen ungeahnten Bildungstrieb, zumal wenn man in Be- 
tracht zieht, daß diese Gegend vorzugsweise von Fischern, Schiffern 
und kleinen Handwerkern bewohnt war. 

Außer den bereits genannten besitzen ivir noch drei Schüler- 
verzeichnisse für deren Abfassung sichere Anhaltspunkte nicht vor- 
liegen, doch deuten gewisse Anzeichen darauf, daß sie mit der 
Säumigkeit der Eltern im Schulgeldzahlen im Zusammenhange 
stehen.'7') Nach diesen Verzeichnissen 172) hatte: 

17°) „Hermen Klaubt des olde» Zöllners Sven vor dem Molen . 
Tor" klagt: „Wolde Godt, Hoch Wolwise Heren bath ick vann duffen 
Etlike mochte min vordent Lhonn ivoll bekamenn de mi noch schuldich 
snndt van % Jars etlich voen hell jar." Da eine Besserung dieser 
Verhältnisse nicht eintrat, siedelte Klandt 1587 nach Travemünde 
über. Ilrk. Nr. 12. 

17‘) In „Nicolai Boldowini Register" findet sich wie bei Klandt 
vor den Namen der einzelnen Schüler bald eine Eins, bald eine 
Zwei oder Drei an den Rand geschrieben. Wir glauben diese Ziffern 
im Hinblick auf die Bemerkung bei Klandt als Zahl der rückständigen 
Qnartalsbeiträge deuten zu müssen. 

172) Urk. Nr. 21, 18 und 22. 



465 

Andreas Lamprecht 31 Knaben, 
Johann Oldeknecht 3>l Knaben und 31 Mädchen, 
Nicolaus Boldewin 157 Knaben. 

Die Schule Boldewins war, obwohl sie diese recht stattliche 
Schülerzahl aufwies, nicht die bedeutendste. Die berühmteste und 
besuchteste Schule hatte Franz Brasser. Neben ihm werden der 
vermögende Rautenberg und Han- von Sesen genannt.l7S) Leider 
stnd von diesen wie von den übrigen Meistern Schülerverzeichnisse 
nicht vorhanden. 

Diese sieben Schulen zählten im ganzen 405 Schüler. Am 
11. Dezember 1534 waren 32 deutsche Schulen zugelassen ivordcn. 
Nach der Behauptung der verordneten Schulmeister bestanden aber 
in Lübeck „mehr Schulen außer der Ordnung als darin." Wenn 
wir diese Angaben auch als übertrieben ansehen, so müssen wir doch 
60 deutsche Schulen annehmen, welche sich für das Jahr 1502 be- 
stimmt nachweisen läßt. 174) Neben diesen bestand nur eine Latein- 
schule, ein Beiveis, welchen gewaltigen Aufschwung die deutsche Bil- 
dung seit der Reformation genommen hatte. 

Was diese dürren Zahlen bedeuten, lehrt ein Blick in die für 
jene Zeit einzigartigen Verzeichnisse. In den gelegentlichen Angaben 
über die Herkunft der Schüler entrollt sich dem staunenden Auge 
ein buntes, wechselvolles Bild. Fast alle Stände der bürgerlichen 
Gesellschaft, vom ersten Bürgermeister175) bis zum geringsten Arbeits- 
mann und Karrenführer, vom Großkaufmann bis zur Apfelhökerin, 

173) Sesen berief sich gelegentlich dem Rathe gegenüber darauf, 
daß er 28 Jahre lang „vast allewege de vornemst schale gehabt." 
Urk Nr. 27. 

Nachdem die Zahl der verordneten Schulen 1589 durch die 
Zulassung von weiteren 4 Mädchenschulen von 32 auf 35 erhöht 
worden ivar (Urk. Nr. 36), konnten die verordneten Schulmeister 1592 
noch 24 Winkelschulen namhaft machen, die trotz des Verbotes nach 
wie vor bestanden. Urk. Nr. 38. 

*75) Ter derzeitige älteste Bürgermeister Brokes, der selbst nur 
die deutsche Schule besucht hatte, schickte seinen Sohn Hinrich, später 
ebeufalls Bürgermeister in Lübeck, einige Jahre in die dclltschc Schule. 
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ziehen an »ns vorüber. Besonders zahlreich sind neben den ver- 
schiedensten Handwerkern die Seefahrer vertreten, Sie alle 
sandten ihre Söhne und Töchter in die deutschen Schulen. Was 
Reichthum und Geburt getrennt, das einte somit die gleiche Bildung 
aus der gemeinsamen Schulbank. Die größte Bewunderung verdient 
es aber, daß in jener Zeit selbst die untersten Schichten der Be- 
völkerung, jene Arbeiter, Schlachterknechte, Karrenführer und Matrosen 
in Boldewins Register, sich ans freiem Antriebe das Opfer des 
Schulgeldes auferlegten, um ihren Kindern den edelsten Besitz, die 
Bildung, zu sichern. Auch viel „fremde, ausländische Gesellen" finden 
sich dort, die der Ruhm der Schulen Lübecks herbeigezogen aus dem 
Dänenreiche, aus Holland, von Norwegens ferner Küste und aus' 
Polenland. 177) 

Diese Verzeichnisse, ergänzt durch andere Urkunden, gestatten 
zugleich einen Einblick in das mannigfaltige Getriebe einer deutschen 
Schule. Die kleinsten Schüler von 4, 5 und 6 Jahren wurden 

>7«) Leider finden sich Angaben über den Stand der Eltern nur 
bei Boldewin, der bei der großen Zahl seiner Schüler, wenn es sich 
nicht um den Sohn eines allgemein bekannten Bürgers handelte (wie 

B. Thomas v. Sittart, Lamb. v. Sittart*kindt), den Beruf des 
Paters zur Unterscheidung hinzufügte (wie z. B. Peter Kuleman 
Inyders tho Stvckelsdorp son). Wir geben nachstehend die vor- 
kommenden Berufsarten in alphabetischer Folge: appelhoker, arbeides- 
mann, badstvuer, becker, boddeker, bosman, bvuittenmaker, bruwcr, 
büdelmaker, bundtmaker, Cantzleybade, decker, dreyer, flasbinder, glaser, 
hoppener, hudckoper, kannegeter, karenvorer, karsengeter, kistenmaker, 
kuecht, knakenhauer, koepmann, kramcr, kroger, Pastor, perdekoper, 
potter, pramher, reper, Ridendener, schepestimmermann, schipper, 
schomaker, segclneiher, sehevarenman, seyermaker, smid, snider, slachter, 
slachterknecht, sturmann, thomsleger, toffelmaker. 

>7 7) „Ock synn vele frombder vthlendiger gesellen vnd jungenn 
hir jun vnser schoten." Urk. No. 5. 

Ewaldt Johansen, ein Dene (Voedt). 
Jürgen Libanski polack by Jac. Hofsling iBvldewin). 
Philip Johansen vtl, Nawey by h. Ra. Wolters iBoldewin). 

Mehrfach findet sich die Bemerkung „ein Fremder" ohne Angabe 
der Nationalität. * &?»&*** 
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nur in der Fibel und im Katechismus unterwiesen.'78) Diese 
sogenannte» Leseschüler überließen die Schreib- und Rechenmeister 
schon zu unserer Zeit vorwiegend, später säst ausschließlich den Lehr- 
müttern und Lesemeistern.''9) Vom 6. bis zum 8. Lebensjahre 
lernten die Knaben außer lesen noch schreiben und rechnen. Unter 
diesen Schülern befanden sich manche, welche zur Lateinschule über- 
lraten, sobald sie sich in diesen Elementen eine hinreichende Fertig- 
keit angeeignet hatten. Deinnach war die deutsche Schule zugleich 
Vorschule für das Catharineum. 18°) 

Den Hauptbestand der deutschen Schulen machten die Schreib- 
und Rechenschüler aus. Es waren die Söhne der Handwerker und 
Kaufleute, die nicht für den Gelehrtenberuf bestimmt waren. Sic 
lernten lesen, schreiben, rechnen, sauf der Linien und Federn) Kate- 
chismus und Kirchengesang. Auch manche Lateinschüler hatten beim 
deutschen Schulmeister Privatunterricht im Schreiben und Rechnen. 

Neben diesen Bürgerkindern werden in den Verzeichnissen die 
deutschen Jungen genannt."») Es waren dies junge Leute von 

»") 1589 ivird „Matthias Passen, ein alter verlebter Mhann 
von 76 Jhorn, auf anderer Leutte vorpitte, aus gonsten die Schule 
erlaubet, doch anderer gestaldt nicht dan daß er klaine Kynder von 
4, 5 bis zu 6 Jhorn» zne, ihn» der Fibel, Catechismo, sondern lesen 
vnd petten vnterweisen sollte. So bald Sie aber weitter khemen, 
Sollte Er Sie den andern zuzuweisen verpflichtet sein." Urk. No. 35. 

17<J) Im 17. Jahrhundert bildete sich in Lübeck eine eigene 
Zunft der Lesemeister. 

,8°) Der Bürgermeister Hinrich Brakes schreibt in seinem Tage- 
buches „Ich bin erstlich in die deutsche Schule gangen auf dem Kirch- 
hofe oben der Fischstraßen zu einem Meister der lahm war, also daß 
er auf Krücken ging. Sobald ich ins achte Jahr kam, hielt mir mein 
Vater einen Pädagogen und setzte mich nebst meinem Bruder Eordt 
in die lateinische Schule, allwo ich alsobald in quintam classcm kam." 
Brakes studierte später in Tübingen, Marburg, Herborn und Padua 
die Rechte. Pauli, Aus dem Tagebuche d. Lüb. Bürgermeisters 
Hinrich Brakes, Zeitschr. f. Lüb. Gcsch. l, 173 s. 

*81) Hermann Klaubt teilt seine Schüler ein in: „Erstlich de 
Deuschen jungns" (7) zweitens „Der Borger Kinder" (41), drittens 
„De Derens" . (10). Urk. No. 23. 
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etwa 14 bis 24 Jahre», die sich im Kunstschreibe», i» der höheren 
Rechenkunst, im Buchführen und Abfassen aller Arten Schriftstücke 
für den Berus eines Kaufmanns, fürstlichen und bischöflichen Sekretärs, 
Regiments-, Raths- und Stadtschreibers oder Schulmeisters ausbildeten 
Sic hatte» entweder die deutsche Schule besucht, wie Joh. van An- 
holt, der fünf, und Peter van Haluern, der schon acht Jahre bei 
Caspar Boedt lernte, "2) ober sie kamen von der Lateinschule. Dies 
müssen wir von einer Anzahl der Lübecker Schreib- und Rechen- 
meister annehmen, die in ihren Eingaben eine ziemliche Vertrautheit 
mit dem Lateinischen bekunden. Von Nicolaus Boldewin wissen 
wir, daß er einige Jahre am Catharineum Lehrer war und dann 
erst zur deutschen Schule übertrat, "ft Noch andere der deutschen 
Jungen hatten bereits im bürgerlichen Leben gestanden. So. führt 
Voedt unter seinen Schülern einen „Brouwerknecht" Names Ludeke 
Groue an, der noch aus der Braustube auf die Schulbank zurück- 
kehrte. Die deutschen Jungen wohnten in der Regel im Hanse 
ihres Meisters, "st dein sie dafür eine entsprechende Vergütung zu 
zahlen hatten, oder sie waren bei den Bürgern „thor Herberge". "5) 
Auch jüngere Schüler, namentlich fremde, gehörten vielfach als Kost- 
schüler zur Hausgenossenschaft des Schulmeisters.^ 

In Bezug auf den Unterrichtsbetrieb in diesen Schulen lehrt 
uns die große Zahl der in einzelnen Verzeichnissen genannten 
Schüler (58, 69, 157), daß der Schulmeister dieselben nicht allein 
unterrichten konnte, zumal die Verschiedenartigkeit der Schüler nach 
Geschlecht, Alter und Vorbildung, sowie der Umstand, daß fast jeder 
derselben ein anderes Lehrbuch hatte, den Gedanken des Klassen- 

"ft Urk. N.o. 19. 
"3) Henr. Bangerti Catalog. Praecept Schote Lubec. Vgl. 

I. H- v. Seelen, Alten. Lubec. Pars IV. p. 98 et 604. 
184) Voedt überschreibt sein Verzeichniß: „Volget die zal der 

jungen, so Caspar Voedt bey sich hat Woncude in der Engelschen 
Gruben/' 

"ft Klandt schreibt: „Dith sunt de Borgern de ehre Kinder 
tho »ii in de schole gande hebben und by ivene de Deuschen Jungens 
thor Herberge sint." 
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Unterrichts noch gar nicht aufkommen liefe. Die verordneten Schreib- 
und Rechenmeister hielten darum in der Regel einen oder zwei 
Schulgesellen. Die Küster und Lesemeister durften dagegen nur 
soviel Schüler annehmen, als sie mit ihrer Frau allein unterrichten 
konnten.'««) Neben den Schulgesellen dienten die deutschen Jungen 
dem Schulmeister als Gehülfen beim Unterricht, in welcher Eigen- 
schaft sie den andern Schul- und Kostknaben gegenüber mit einem 
gennssen Maße von Autorität ausgestattet waren.'«') Außerdem 
war jeder altere Schüler angehalten, dem jüngeren zu helfen. Dieses 
mit dem Einzelunterricht Hand in Hand gehende Helfersystem war 
nicht nur an den deutschen, sondern auch an der Lateinschule ge- 
bräuchlich.'««) Auch die Lehrbücher, besonders für das Rechnen, 

,8e) Urk. No. 28. 
187) Welche Schattenseiten diese für den Lehrer recht bequeme 

Weise hatte, lehren uns folgende Worten „Christopf Scheurl ward 
1457 hierher gen Nürnberg geschickt und Michel Joppeln, einem be- 
rühmten Rechenmeister, etliche Jahr in die Kost gelassen, von dem er 
die Kunst des Rechnens kürzlich und dermaßen lernte, daß er den 
andern Jungen etwann in Abwesen und aus Befehl des Meisters 
sürgab, sie verhöret und, Ivo sie fehlten rupfet und strafet, des er 
eine Freud hätt und ihm wohlgefiel." Mon. Germ. Paed. II]. 
S. 296, Anm. 3. 

'««) Ans dem inneren Deckel einer Arithmetica Francisci -h 
Brasseri auf der Stadtbiblivthek in Bremen finden sich von der 
Hand eines Lateinschülers folgende plattdeutsche Reime: 

„Hans Rystow (?) Hordt dit Bock tho 
Jder de Jdt Vindt de do Jdt Ehm wedder 
he schal bergeldt hebben 2 schilling. Iß genoch. 
darmede gah he hen in den kroch 
Deit he idt Ehm nicht wedder 
so fahr Ehmc de duevel vp bat Ledder." 

Den übrigen Ranni hat Hans Rystow für den Lateinunterricht 
in der Weise ausgenutzt, daß er einem jüngeren Schüler eine Anzahl 
lateinischer Sätze vorschrieb, die dieser unmittelbar darunter nachmalte, 
um sie sich auf diese Weise einzuprägen, z. B. 8i Dens pro nobis 
quis contra nos. Da Deus ut klarn sapiens pius atque beatus. 
Raro doctus erit qui semper ludere quserit Repletus venter 
non vult studere libenter. Das Vorstehende verdient für die Lehr 
und Lernweise an der Lateinschule in mehrfacher Hinsicht Beachtung, 
außerdem wirft es ein interessantes Streiflicht auf die Sitten der Schüler. 
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waren auf ein selbständiges Weiterarbeiten des Schülers berechnet/") 
und nur da, wo das Lehrbuch die müudliche Unterweisung nur 
ungenügend oder gar nicht ersetzen konnte, wies es den Lernenden 
kurzer Hand au den Lehrer. 19°) Eine eingehendere Besprechung 
der damals gebrauchten Lehrbücher behalten wir einem späteren Ab- 
schnitte dieser Arbeit vor. 

Ueber den Unterricht der Mädchen enthalten die Urkunden nur 
spärliche Angaben. Neben 340 Knaben werden in den Berzeichnissen 
nur 65 Mädchen genannt (3, 21, 10, 31). Diese geringe Zahl 
hat ihren Grund darin, daß uns nur Verzeichnisse aus den Knaben- 
schulen erhalten sind, während solche aus den Fraueuschulen fehlen, 
welch letztere außer von kleinen Knaben nur von Mädchen besucht 
wurden. Daß die Bürger Lübecks der Erziehung ihrer Töchter kein 
geringeres Interesse entgegenbrachten als dem Unterrichte ihrer Sohne, 
lehrt uns die große Zahl der Mädchenschulen. 1584 bestanden 8, 
1589 sogar 12 städtische Frauenschulen neben ebeusovielen verord- 
neten Knabenschulen. Unter den Winkelschulen waren die Frauen- 
schulen stets in der Mehrzahl. Dasselbe beweist der Umstand, daß 
neben der Tochter des Superintendenten 19)) auch schlichte Hand- 
werker- und Seemannsfrauen als Schulmeisterinnen genannt 
werden. 192) Wie in den übrigen Handelsstädten werden auch die 

'") Jae. Kübel schreibt auf dem Titelblatte seines Rechenbuches, 
es sei „so verstcndlich fürgeben, das iedcm hierauß on einen lerer 
wol zulernen." 

19°) Franz Brasser schreibt in seinem „Nye Rekens Boeck" z. B.: 
„Detvyle in dieser Rekeninge veel Wörter weinich Nutte schaffen, vndc 
ahne mündtliken Bericht nicht tvol können begrepen werden," so be- 
schränke er sich auf einige Beispiele. „Wat auerst ivydcr hyr van 
tho lehren einem Schüler van nöden ys des wert he van synem 
Schoelmeister bericht entfangen." 

191) Torothia Körte; h. Balentin Korten Superintendenten nah- 
gelaten Tochter, Ist erlaubt eine Megdekcn Schule zuhalten a 95 
Trinitatis (Urk. No. 12)." 

"*)' De Kistenmakersche (Urk No. 10); Anna Hakenmachers (?) 
und Anna Hoetbandmakcrs (?) (Urk. No 42); Margrctc di, hcfft einen 
Boßmanu (Urk. No. 31); eines Kerkenluders fraive (Urk. No. 38). 
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Lübecker Bürgertöchter in diesen Schulen „beten, singen, Lesen, 
schreiben, Rechen, Hauben wirken, sticken, Rehen, auch feine höfliche 
und züchtige Geberde von ihren Schulmeisterinnen" gelernt haben. ia3) 
Im Jahre 1589 fand es der Rath für nöthig, in die Schulordnung 
die Bestimmung aufzunehmen, daß die Mädchen in den Knabenschulen 
allein gesetzt, und wenn dieselben gezüchtigt werden sollten, dies an 
einem besondren Orte, wo keine Jungen dabei wären, von des Schul- 
meisters Frau geschehen solle. 

Schauen wir noch einmal zurück auf das letzte halbe Jahrhundert, 
das wir an der Hand der Lübecker Schulacten durchwandert haben, 
so macht sich eine tiefgehende, bedeutungsvolle Umgestaltung bemerk- 
bar. Während noch die Reformatoren die Lateinschule als allgemeine 
Bildungsschule für alle Stände ansahen, war sie jetzt durch die 
deutsche Schule aus dieser Stellung verdrängt worden. Die Latein- 
schule wurde schon mehr und mehr zur Gelehrtenschule; die Kluft, 
welche sie vom täglichen Leben trennte, immer tiefer. 

Das Urtheil eines Zeitgenossen möge uns den praktischen Werth 
jener deutschen Bildung, wie sie damals in den Handelsemporien 
blühte, im Gegensatze zur lateinischen Schulgelehrsamkeit schildern. 
Wir führen deshalb folgende Stelle aus der im Jahre 1585 ver- 
öffentlichten Cyclopsedia Paracelsica Christiana 194) an. 

Nach der langen Vorbildung des Schülers in der Lateinschule, 
etwa 17 Jahre, „wann er dann heim kompt, so kan er ein Par 

I9S) Wir haben darüber Kunde ans den beiden Nachbarstädten 
Hamburg aus den Jahren 1568 und 69 (Rüdiger, Gesch. d. Hamb. 
Unterrichtswesens, S. 14) und Lüneburg um das Jahr 1571 
(Mitteil. v. Kehrbach IV, S. 215), dsgl. aus Leipzig um die Zeit 
von 1571 (Stephan, Urkundl. Beiträge z. Praxis d. Bolksschulunter- 
richts i. 18. Jhrh., Leipz. Diss. 1888, S. 5). In Lübeck fehlen 
specificirte Angaben über die Unterrichtsgegenstände der Mädchen- 
schulen, doch deutet der Umstand, daß die Schulmeisterinnen die Mädchen 
als Schul- und Nähekinder bezeichnen, auf eine ähnliche Gestaltung 
des Unterrichts (Urk. No. 31 u. 32). 

194) Nach Sndlofs, Gedanken eines unbekannten Anhängers des 
Mraopbrastris Paracelsus aus der Mitte des 16. Jahrh, über 
deutschen Jugendunterricht. Mitteil. v. Kehrbach V, S. 87 f. 
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verß schreiben, Ein Lateinisch Mißiuen stellen, da ist er schon 
gelehrt, aber daneben kante er seinem Batter Bruder Schwester 
oder Freunden inn seiner eygnen Teutschen Mnttersprach nicht ein 
Mißinen oder Bittschrift stellen noch vielwemger vor der Oberkeit 
oder vor einer gemeyn jr nohturfft mündtlich fürbringen, das heißt 
nun frembde sprachen lehrnen, ehe er sein Muttersprach wol kan. 
Eben also gehet es auch mit der Griechischen vnd Hebräischen sprach 
zu". Eine solche Bildung ist „wider den gcmeynen nutz." 

Der unbekannte Berfasser fährt fort: „Dagegen nernet euch ein 
Ebenbild von den Teutschen kauffleuten, die lassen jr Kinder erstlich 
anheimisch vnd inn Tcntschem Land inn die Teutschen Schulen 
gehen, daselbst lehrnet ein Knab inn dreyen LluotemerenTeutsch 
lesen vnd schreiben, dessen ihn vnnd seinen Batter wolbenügt. Die 
vierdt Qnotemer lernet er rechnen, darinn er alle speeies 
sampt der Regel detri falsikoß und ivas dergleich ist stattlich 
begreifst, das er jm vngern mehr wünschen wollte in der fünnfsten Quo- 
temer lisch man mißiuen, snpplicationes vnnd andere Rednerknnst inn die 
feder mit seiner nohttürstiger ordnung, darauß lehrnet er Copiere», 
Schrifften, Mißinen, Supplicationen vnd Reden stellen, darinn er 
sich noch inn der sechsten Quotemer vebt vnd ein guter Schrifften- 
dichter würt, muß deshalbcn seine meisterstuck stellen vn öffentlich 
sein handschrifft, Rechestuck vnd anders vor meniglich für tragen 
vnd anschlagen, das hat er nun inn anderthalben Jaren (vnnd an 
den Feyertagen Lautenschlagen Geygen Harpffen vnnd Pseiffen) 
wol vnnd stattlich erlehrnet, mit dem er sein lebenlang vor meniglich 
wol bestehen mag, gehet ihm dann noch etwas daran ab, so >oagt 
er aufs das vberig noch ein Halbs Jar, damit hat er sein Meister- 
schafft gar erlangt vö nicht inehr dann zwey Jar zubracht. 
Bolgents schickt man jhn inn das Welschland allda lehrnet er sein 
Welsch inn einem Jar, inn Hispania Spannisch in einem Jar, 
inn Frankreich Frantzvsisch inn einem Jar vnd lehrnet noch dar- 

195) Der Herausgeber Samuel Eisenmenger (Siderocrates), „der 
vil dauon vnd darzu gethan," setzt weiter unten dafür „das erste Jahr." 

Iü0) Eisenmenger schreibt „das ander Jahr." 
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neben allerley Practicka, Finantzerey, Wucherey vnnd alle Biiberey 
ohn alle Gramniatica Dialectica vnnd Poeterey inn disem allem 
hat er fünff Jar zugebracht vnnd kan alles das gantz wol was er 
gelehrnet hat." 

„Eben also sollen unsere Haußvätter, Bormünder, vnnd Pfleg- 
vätter auch thun, da sie wollen gelehrte Söne vnd Bettern haben, 
sollen sie erstlich inn der Teutschen Schul lehrnen lassen rc." Am 
Schlüsse werden die Eltern ermahnt, sich davon nicht abschrecken zu 
lassen, „darumbe das sich solches in gantzen Teutschen Land er- 
wisen hat." 

Wenn dies eigenartige Werk, um nur einiges herauszugreifen, 
die Sprachen durch die viva vox erlernt und den Naturwissen- 
schaften einen breiten Raum im Unterrichte zuertheilt wissen will, 
wenn es ferner die Forderung aufstellt, dies alles „laß ihm inn 
seiner Muttcrsprach wol einplewen, mit der Hand angreiffen," so 
führt es uns aus der deutschen Schule des 16. Jahrhunderts mitten 
hinein in die Ideenwelt der großen Reformpädagogen des 17. Jahr- 
hunderts. Doch mit dem Unterschiede, daß die letzteren nicht wie 
unser Gewährsmann für die deutsche Schule gegen die Lateinschule 
kämpften, sondern vielmehr die letztere ihrer veränderten Bestimmung 
gemäß zu reformireu und weiter die zerrissene Bildung unseres 
Volkes in einem stolzen nationalen Bau wieder zu einen strebten. 
Die deutsche Jugend von der Mntterschulc zur deutschen Volksschule, 
von dieser zur Lateinschule und endlich in der Academie zur Sonnen- 
höhe der Bildung emporzuführen, war das bewundernswürdige Ziel 
jener großen Männer. So sehen wir diese Geistcsbewegung voll 
deutscher Gründlichkeit und Kraft immer iveitere Kreise ziehen, bis 
der furchtbarste aller Kriege auch ihre Zirkel zertrat und das stille 
Heiligthum unserer Kultur in Trümmer und Flammen zurückließ. 

Die Zeit der Schulmeisterzunft und der letzten 
Schulordnung 1585—1600. 

Kehren wir noch einmal zurück zu den Schulen der alten Hanse- 
stadt an der Travc. Unsere bisherige Betrachtung hat uns gezeigt, 

Ztschr. d. B. s. L. G. VIII, 2. 31 
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wie sich unter dem Einflüsse der neuen Bildungsideale die deutsche 
Schule in wenigen Jahrzehnten entfaltete. Fortan galt es, die 
errungene Stellung zu erhalten, zu befestigen und weiter auszubauen. 
Diesem Zwecke diente vor allem eine der eigenartigsten Erscheinungen 
im Lehrerleben des 16. Jahrhunderts, die Lübecker Schulmeisterzunft. 
Um für die Beurteilung derselben den richtigen Maßstab zu gewinnen, 
muß man sich vergegenwärtigen, daß das private und öffentliche 
Leben jener Zeit in seinen Politischen, socialen und wirthschaftlichen 
Beziehungen im Zeichen der Zünfte und Gesellschaften stand. Die 
Zunft war der Inbegriff der Standesehre, die Quelle der An- 
erkennung und Achtung seitens der Mitbürger. Sie forderte und 
verbürgte berufliche Tüchtigkeit wie sittliche Makellosigkeit "ff. Ihre 
Wohlfahrtsveraustaltungen richteten den Leidenden auf in Krankheit 
und Not. Zunftgenossen standen an der Wiege des Bürgers, 
sie begleiteten ihn zum Hochzeitsaltare und trugen ihn endlich 
hinaus zur letzten Ruhe "ff und übernahmen noch als letztes Ber- 
mächtniß die nächste Sorge für seine Witttöe und seine Waisen. 

"ff Daß man cs mit den Bestimmungen der Zunftstatuten auch 
in dieser Hinsicht ernst nahm, beweist der Umstand, daß die Knochen- 
hauer zu Lübeck einen ihrer Meister nicht länger als Genossen dulden 
wollten, weil er als Ehemann in seinem Hause mit einer anderen 
Fran „in unzucht" verkehrte. Pauli, Lüb. Zustände i. M.-A. III, 33. 

19 8) Diese Sitte, die sich bei den Lübecker Schiffern bis ans den 
heutigen Tag erhalten hat (Zeitschr. f. Lüb. Gesch. VI, 67), erhält 
ihren geschichtlichen Hintergrund durch den Umstand, daß noch im 
Jahre 1578 „fromme Leute", ivenn nicht Zunftgenossen sic zu Grabe 
trugen, durch die „Schubande und Schinder" beerdigt wurden (Starch 
a. a. O. S. 345). Die schöne Sitte, den Amtsbruder selbst zu Grabe 
zu tragen, scheint in Lübeck zuerst bei den Geistlichen außer Uebung 
gekommen zu sein. Starck giebt a. a. O. S. 388, wo er über den 
Tod des Dompredigers Johannis Philippi im Jahr 1591 berichtet, 
als Grund an: „Und war er der Letzte, welchen die Prediger selbst 
nach dem bisherigen Gebrauche zu Grabe trugen. Denn weil er ein 
sehr starker corpulenter Mann war, ward ihnen das tragen so schlvcr, 
daß sie es von der Zeit an einstelletcn, und andern überliessen, >vie 
cs denn auch noch heute zu Tage also gehalten tvird, daß sie nur 
neben der Leichen her gehen." 
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Darum mußte auch eine Schulmeistcrzunft ebenso erstrebenswerth wie 
unentbehrlich erscheinen. Aus den Zeitverhältnissen hcrvvrgewachsen, 
lehnte sic sich an die bestehenden Handwerkerzünfte an. Sie erstrebte 
die gleichen Bortheile und Rechte, gestaltete ihre Verfassung nach den- 
selben Grundsätzen, hatte dieselben Lehrgrade, vom Schulmeister zum 
Schulgesellen bis herab zum deutschen Jungen und teilte mit den 
Handwerkerzünften auch deren Mängel und Fehler. 

Der Ursprung der Lübecker Schulmeisterzunft, als einer Ver- 
einigung der Schulmeister zur Wahrung und Förderung ihrer 
Standesinteressen, geht zurück bis in die fünfziger Jahre des 
16. Jahrhunderts, als sich die Schulmeister zusammenschlossen, um 
wie die Handwerker vom Rathe eine Rolle zu erlangen, welche ihre 
Pflichten und Rechte festlegte. Eine strengere Organisation erhielt 
sie jedoch erst durch die am 13. Dez. 1585 gemeinsam beratenen 
und beschlossenen Zunftartikel, welche zun: Zeichen feierlicher An- 
erkennung von jedem der verordneten Schulmeister eigenhändig unter- 
schrieben und mit seinem Siegel versehen wurden.199) Die obrig- 
keitliche Bestätigung wurde ihr am 17. Dez. 1585 zu teil, "ft als 
der Rath ihre beiden Aeltesten Franz Brasser und Nicolaus Boldewin 
anerkannte und zu Jnspectoren über die deutschen Schulen 

199) Als Caspar Voedt im Jahre 1592 nach seiner Amts- 
entsetzung von einigen Collegcn „aus Haß und Neydt für einen 
Bönhasen angemeldet" worden >var, berief er sich darauf, daß er die 
Artikel „selber aufs reine geschrieben vnd soivol mein vralte angeborne 
Pitzschafft nebennst andern» vnther gcdrnckett." Urk. No. 40. 

"ft Danach ist Konrad Fischer, a. a. O. S. 206 zu berichtigen, 
der anscheinend nach Heppe, a. a. O. S. 301 das Jahr 1653 als 
das Gründungsjahr der Lübecker Lehrerzunft angiebt. Wie in Lübeck, 
so schlossen sich auch in anderen großen Städten die Schulmeister zu 
Zünften zusammen. Vgl. München 1564, Gebele, a. a. O. S. 6 s. 
und Marschall, Mittheil. v. Kehrbach VII, S. 46 f. Frankfurt a. Bl. 
vor 1600, Fischer, a. a. O- S. 205 und Bücher, Die Bevölkerung 
von Frankfurt a. M. S. 83. Nürnberg 1611, Schultheiß, a. a. O. 
II. S- 28 f. Hamburg 1698, Rüdiger, a. a. O. S. 43 f. 

31 
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ernannte.201) Die Zunftstatuten bestätigte der Rath zunächst nicht 
und später nur nach erheblichen Streichungen und Aenderungen. 

Wir geben im folgenden den Inhalt der Zunftstatuten 
wieder.202) Wenn dabei Bestimmungen berücksichtigt werden, die 
keine gesetzliche Geltung erlangten, so geschieht es im Hinblick darauf, 
daß sie uns einen interessanten Einblick gewähren in die zur Zeit 
ihrer Abfassung herrschenden Schnlzustände, wie in die Bestrebungen 
der Zunft und die Stellungnahme des Raths zu denselben. Die 
Artikel beleuchten ferner das Verhältniß der Schillmeister zu ein- 
ander und zu den Bürgern; sie führen uns in den Geboten das 
Idealbild vor Augen, das man sich damals vom deutschen Schul- 
meister entwarf, während in gleicher Weise die Verbote uns lehren, 
ivie weit die Wirklichkeit oft hinter demselben zurückblieb. 

Die Zunft führte den Namen „Collegium der deutschen Schul- 
meister." 20S) 

Als Zweck der Vereinigung bezeichnen die Eingangsworte der 
Artikel: Die Ehre Gottes, das allgemeine Beste, sowie das Heil und 
die Wohlfahrt der Schulmeister auf der Grundlage christlicher, 
brüderlicher Eintracht zu fördern. 

Zu Vorstehern wurden zwei Aelteste, anscheinend ans Lebens- 
zeit, aus der Mitte der Schulmeister gewählt (Art 10). Sie hatten 
die Rechte ihrer Znnftgenossen gegenüber dem Rathe und den 
Bürgern zn vertreten, vorfallende Beschwerden den Verordneten zu 

2"^) Das Visitationsprotoeoll vom 17. Dee. 1585 berichtet 
darüber: „Damit auf mehrer richtigkeit hinfnrter gehaltenn, vnd das 
gautze Collegium jemants habeim machte, dahin sie ihre auliggen 
jedesmahls zugelangenu, die es hinfnrter an die Hern varardnetenn 
zu hiuterpriugeu hatten, haedt men als Juspeetares gesetzet M. Frantz 
Brasser vnd Nieolaum Baldewiun denen die Jnspeetian zuhaltenn, 
vnd jede varfallene gebrechenn, den Hern varardnetenn vnd Msitataren 
anzumelden beuahlenn vnd ininngirt wordenn." 

Im Anhange Na. IV ist die Urkunde nach dem nieder- 
deutschen Original vollständig abgedruckt. 

so») Das hochdeutsche Wort „Zunft" drang erst nach der 
Reformation mit der hochdeutschen Sprache allmählich nach Norden 
vor. Wehrmann, Zunftrallen S. 23. 
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übermitteln, Streitigkeiten der Schulmeister untereinander oder mit 
den Bürgern zu schlichten (Art. 4 und 12) und die Versaminlungen 
einzuberufen und zu leiten (2trt. 10). Ueber den beiden Aeltesten 
oder Jnspectoren standen zunächst die drei Verordneten des Rathes 
oder Visitatoren, der Superintendent, der älteste Syndikus und der 
Protvnotarius (Art. 4 und 12), und als höchste Instanz die beiden 
ältesten Bürgermeister unter dem Titel von Scholarchen. 

Die Zusammenkünfte der Mitglieder sollten regelmäßig alle 
sechs Wochen stattfinden (Art 12). Außerordentliche Sitzungen hatten 
die Aeltesten je nach Bedürfniß zu berufen (Art. 10). Fernbleiben 
ohne genügende Entschuldigung wurde bestraft (Art. 10). 

In Bezug auf die Mitglieder wurde gefordert, daß hinfort ! f 
Wenden oder Nichtdeutsche, wie in keinem Amte, in keiner Gilde, jT 
so auch nicht zum deutschen Schulmeister zugelassen würden 
(Art. 11). so*) 

Als vornehmste Pflicht wird von jedem verordneten Schnlnieister 
verlangt, daß er seinem Berufe gemäß die liebe Jugend im Worte 
Gottes mit christlichen Ermahnungen treulich unterweise, daneben vor 
allem den Katechismus Luthers mit ganzen! Fleiße auswendig lernen 
lasse und seinen Schülern in einem ehrlichen, aufrichtigen Leben als 
Vorbild voranleuchte, ans daß die liebe Jugend in wahrer Gottes- 
furcht, guter Zucht und Lehre erzogen werden möge (Art. 1). 
Darum solle er sich auch alles Schwörens und Fluchens gänzlich 
enthalten, auch Gottes Namen nicht leichtfertig gebrauchen (Art. 9). 

Zur Erhaltung einer christlichen, brüderlichen Einigkeit unter 
den Schulmeistern wird verlangt, daß keiner den andern verachte 
oder verunglimpfe weder mit Worten noch mit Werken (Art. 9). 
Und zwar wird in Bezug auf das erstere betont, sie sollten cin- 

204) Wenden wurden in Lübeck in die Handwerkerzünfte nicht 
aufgenommen. Diese forderten „echte vnde rechte, vri, dudesch nnde 
nicht wendesch, na ordeninge der Hilgen kerken gcborne van vadcre 
nnde van modere, erlike bedderve lüde, unbernchtet, also beschedenlick, 
dat se in allen >vcch amptc nnde gilde werdich sin to besittende." 
Pauli, Lüb. Zustände i. M.-A. III, Lüb. 187p, S. 26/27. 
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ander nicht mit verächtlichen, schimpflichen Worten begegnen weder 
in der Schule, noch in der Küstergesellschaft, oder wo cs auch sei 
(Art. 8). Betreffs der Werke wird hervorgehoben, keiner solle dem 
andern seine Schüler weder offen noch heimlich, selbst oder durch 
andere abspannen oder abspannen lassen (Art. 2), auch keine 
entlaufenen Schüler annehmen (Art. 3). Ferner wird verboten, daß 
jemand für seine Person etwas Neues erfinde oder ersinne, sei es 
im Schreiben oder im Rechnen, um es vor seiner Thür oder auf 
dem Markte auszuhängen und sich dadurch vor den andern ein 
Ansehen und einen Namen zu machen (Art. 8). Etivaige Beschwerden 
oder Streitigkeiten sollte man ans den Zunftversammlnngen ohne 
Hader, Keifen und Schelten den Acltesten vortragen, damit diese es 
freundlich vertragen, oder wenn dies wider Erwarten nicht möglich 
sein sollte, die Angelegenheit bei der nächsten Bisitation den 
Scholarchen schriftlich zur Entscheidung vorlegen könnten (Art. 12). 

Am umfangreichsten sind die Bestimmungen über das Schul- 
geld. Es wird festgesetzt, daß jeder Schulmeister dasselbe in den 
ersten 14 Tagen des Quartals einfordern solle (Art. 6), wenn er 
länger borge, so geschehe dies aus seine eigene Gefahr, und er dürfe 
sich nachher beim Collegium nicht beklagen (Art. 6). Säumige 
Zahler sollten so lange von der Schule verwiesen werden, bis sie 
das Schulgeld entrichtet hätten (Art. 6). Keiner dürfe einen Schüler 
aufnehmen, der nicht von seinem bisherigen Meister eine Bescheinigung 
bringe, daß dieser seine Bezahlung erhalten habe (Art. 3) Eine 
solche Bescheinigung dürfe niemand ohne genügenden Grund vorent- 
halten (Art. 3). Schüler, welche außer der Zeit die Schule ver-' 
lassen oder in dieselbe eintreten ivürden, sollten das angebrochene 
halbe Quartal für voll bezahlen (Art. 5). Wenn Eltern einen 
Schüler ohne Bezahlung aus der Schule fortnähmen und später 
ihre jüngeren Kinder zu einem anderen Lehrer brächten, so könne 
der geschädigte Meister diesen die Schule bis zu seiner Bezahlung 
verbieten lassen (Art. 7). Streitigkeiten betreffs des Schulgeldes 
sollten zunächst den Aeltesteu und von letzteren, wenn eine Einigung 
nicht erzielt würde, den Verordneten des Rathes vorgelegt werden (Art. 4). 
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Jede Uebertretmig der vorstehenden Artikel wurde mit einer 
doppelten Strafe belegt und zwar an das Collegium und an die 
Beiordneten des Rathes. 

Neben diesen Praktischen Forderungen lassen die Zunstartikel 
das Bestreben erkennen, die Autorität der Visitatoren zum Theil 
auf die Zunftältesten zu übertragen, um auf diese Weise zu größerer 
Unabhängigkeit und Selbstverwaltung zu gelangen. Zwar war den 
Aeltesten die Aufsicht über die deutschen Schulen übertragen worden, 
aber der Rath war keineswegs gewillt, auch die ausübende Gewalt 
in ihre Hände zu legen. Alle dahinzielenden Bestimmungen wurden 
kurzer Hand gestrichen mit der Weisung, die Jnspectoren sollten die 
etwa vorgefundenen Mängel den Visitatoren anzeigen und die 
letzteren Abhülfe schaffen. Ebenfalls behielt sich der Rath vor 
zu entscheiden, ob Wenden oder Nichtdeutsche zugelassen werden 
füllten. 20°) Volle Anerkennung gewährte der Rath dagegen allen 
denjenigen Bestimmungen, welche die Pflichten der Schulmeister in 
Bezug auf ihre Lehre und ihren Wandel festsetzten, ja er fügte 
hinzu, wenn jemand hierin nachlässig erfunden würde, solle er der 
Schule verlustig sein. Die Maßnahmen, welche die Zunftartikel 
betreffs des Schulgeldes fordern, schienen >vohl geeignet, dem Schul- 
meister seinen sauer verdienten Lohn gegenüber solchen Eltern zu 
sichern, die sich den Umstand zu. nutze machten, daß eine zivangs- 
weise Beitreibung des Schulgeldes niehr Mühe und Kosten verursachte, 
als sie einbrachte. 2°7) Der Rath nahm darum in die wenige Jahre 
später erlassene Schulordnung, die auch sonst den Einfluß der Zunft- 
artikel deutlich erkennen läßt, das Verbot auf, kein verordneter 

206) Zu einzelnen Zunftartikeln (2 und 12) findet sich, offenbar 
von der Hand eines Scholarchen, die Bemerkung: „Denn Herrn 
Ordinarijs solche anzumelden zu gepurlicher Straffe verwisen werde»/' 
oder: „haben Sie clage, sprechen den Ordinarius ahn." 

2°b) Zu Artikel 11 findet sich die Bemerkung: „Soll beim Rhade 
finit." 

207) Am 23. Nov. 1599 schreiben die Schulmeister an den 
Rath: „Weiln auch die drögereye, wie vor geclagt leider gros vud 
gemein ist, vitd die leute eins theils gantz unbescheiden sein, und 
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Schulmeister dürfe einen Schüler aufnehmen, der nicht von seinem 
bisherigen Lehrer den schriftlichen Beweis bringe, daß er in 
Frieden von ihm geschieden und nicht des Schulgeldes oder feines 
Ungehorsams ivegen von ihm gewichen sei (Art. 8 d. Ordn. 
von 1589). 

Obwohl demnach der Erfolg, den die Zunftartikel erzielten, 
für das Collegium der Schulmeister wenig ermuthigend war, ließ sich 
dasselbe nicht abschrecken, das in den Artikeln erstrebte Ziel weiter 
zu verfolgen, wodurch es sehr bald mit den Visitatoren, die ihre 
Rechte durch die Zunft verletzt sahe», zu Mißhelligkeiten kam. 

Das bisher Dargelegte führt zu der Frage nach dem Werthe 
der Lehrerzunst für die Lübecker Schulgeschichte des 16. Jahrhunderts. 
Die allgemeinen Aufgaben, welche sie ivic die Handwerkerzünfte im 
politischen und gesellschaftlichen Leben ihrer Zeit erfüllte, sind bereits 
erörtert worden. Es bleibt noch kurz zusammenzustellen, was sie 
für die Schule geleistet hat. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß 
die Vereinigung auf diesem Gebiete bereits eine erfolgreiche Thätig- 
keit entfaltete, lauge bevor sie als Zunft anerkannt wurde. Ihr 
gebührt zunächst ein Hauptverdienst am Zustandekommen der grund- 
legenden Schulordnung von 1551, sowie an deren Erneuerung nach 
dem nordischen siebenjährigen Kriege im Jahre 1573. Sie wußte 
durch die „Monita," den einseitigen Einfluß des Superintendenten 
Curtius abzuschwächen. I» unermüdlichem, thatkräftigem Ringen 
führte sie den Kampf gegen die unzähligen Klipp- und Winkel- 
schulen. Sie erreichte ferner für die Schulmeister ein angemessenes 
Einkommen, für ihre Wittwen ein Gnadcnhalbjahr, und erhöhte das 
Selbstgefühl und das Ansehen des Standes gegenüber den Bürgern 

muthwillig nicht bezahlen wollen ans Ursachen, weiln wir mehr als 
unser Schult ohn sich erstrecken thete, daranne wenden vnd vervncosten 
mosten iven wirs mit Rechts Ztvange von Jhnenn furdern wollen." 
Sie bitten nun den Rath um Abhülfe, „weiln es uns itziger Zeit 
doch säur vnd beschwerlich gnug zu vordinen Wirt." Urk. No. 43. 
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und dem Rathe.208) Als endlich die Vereinigung der Schnlmeister 
sich zu einer fest geschlossenen Zunft organisirte, geschah es, um in 
brüderlicher, christlicher Einigkeit mit um so größerem Nachdruck für 
die gemeinsamen Interessen ihres Standes und der deutschen Schule 
eintreten zu können. Von den achtungswerthen Erfolgen, die das 
Collegiuni der deutschen Schulmeister, welches das eigentlich treibende 
Element in der ganzen Entwicklung darstellt, für die deutsche Schule 
und ihre Lehrer errungen hat, zeugt jedes Blatt der Lübecker Schul- 
geschichte des 16. Jahrhunderts. Wenn dabei neben den idealen 
auch die realen Forderungen des Lebens zur Geltung kommen, ja 
vielfach in den Vordergrund treten, so wird man dies dem Schul- 
meister gegenüber den Bürgern der reichen Handelsstadt nicht zum 
Vorwurf machen dürfen, war doch die kümmerliche Besoldung das 
alte Leid, das die Schulmeister wie keinen anderen Stand nieder- 
gehalten hat. 209) 

208) Welchen Einfluß die Vereinigung ans die Hebung des 
Selbst- und Standesbewußtseins ausübte, lehren in trefflicher Weife 
die folgenden Unterschriften: Die Manila" vom Jahre 

1555 tragen keine Unterschrift. 
1557 unterzeichneten die Schulmeister: „I. Erb. W. vnderdenige 

gehorsame arme borgerc." Darauf folgen die Namen. 
1574: „I. Erb. Hochw. vnderdenige vnd gehorsame Bürger vnd 

Dndesche Scholmeisters." Dann folgen die Namen. 
1582: „De verordenten Schulmeister." 
1586: „Die Verordente semptliche Dutfche Schulmeister." 
158!): „Franz Brasser vnd Niclas Boldewin die Eltesten sampt 

denn andern verord. Teutsch. Schulmeistern." 
Dieser Fortschritt von demüthiger Unterwürfigkeit bis zum selbst- 

bewußten, jedoch respektvollen Auftreten zeigt sich auch in der Abfassung 
der Gesuche. 

2°9) Dieser Umstand muß in Betracht gezogen werden, wenn 
man bei Gebele, a. a. O. S. 10 liest: „Die Münchener Lchrerzunft 
schwang sich zu keinem höheren geistigen Leben empor. Alle Aeuße- 
rungen strebten nur das eine Endziel an: Steigerung des Einkommens." 
Marschall verschärft dieses Urtheil Gebetes noch, wenn er in den 
Mittheilungen von Kehrbach, Bd. VII, S. 59 sagt: „Für die Ent- 
wicklung des Schulwesens war die Zunft nur hinderlich." Ans das 
Lübecker Schulmeisterkollegium des 16. Jahrhunderts darf dies Urtheil 
jedenfalls nicht übertragen werden. 
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Mit dcn Vorzügen theilte das Collegium der deutschen Schul- 
meister auch manche Schwächen und Fehler der Handwerkerzünfte 
des 16. Jahrhunderts, jene Unduldsamkeit, jene Selbstsucht und 
jenen engen, kleinlichen Geist, der allmählich immer mehr in leeren 
Formen aufging und später vielfach eine gesunde Entivicklung 
hemmte. Von besonderem Interesse ist in dieser Hinsicht die 
Bestimmung der Zunft, daß Niemand etwas Neues, weder im 
Schreiben noch im Rechnen, ersinnen dürfe, um sich dadurch vor 
den andern ein Ansehen und einen Namen zu inachen. Dieser 
Artikel scheint jeden Fortschritt zu Gunsten der trägen Mittelmäßig- 
keit . unterdrücken zu wollen und die letztere geradezu zum Grund- 
sätze zu erheben. Ganz so bedenklich stand es in Wirklichkeit nicht 
um die zünftlerischen Schulmeister, vielmehr verdankten gerade die 
beiden Zunftältesten Brasser und Boldewin ihr Ansehen nicht zum 
geringsten Theile den von ihnen veröffentlichten Rechenbüchern, die 
zugleich den Ruf des Collegiums innerhalb und außerhalb Lübecks 
auf das Wirksamste förderten. Das Verbot war zunächst dagegen 
gerichtet, durch allerhand Schreib- und Rechenkünsteleien, die man 
auf öffentlichem Markte oder am Hause aushängte, sich gegenseitig 
herauszufordern und herabzusetzen?'") Die unmittelbare Veranlassung 
zu jenem Verbote gab anscheinend das folgende Vorkommniß?") 
Zwischen zwei der Aeltesten Namens Hans von Sesen und Hermann 
Rautenberg war eine heftige Fehde entbrannt, iveil jener der tüchtigste 
Rechenmeister und dieser der kunstfertigste Schrcibmeister zu sein 

2'°) Vgl. Art. 8 der Zunftstatuten. In München war 1496 
ein Zettel folgenden Inhalts öffentlich angeheftet: „Knut vnnd wissen 
sey getan Allermaniglich, daß ein Lermeister hie ist, genannt Albertus 
Hösch, der ein yeden herkommen gesellen vnnd Lermaister mit seinem 
mund vernicht, und vermaint, daß nymaut vier sey dann er, wie lvol 
er mit crn noch wol das a. b. c. lernen sollt. Dann, will er ein 
maister gehaißen sein, So sol er sein kunst beweisen, So wil ich mit 
Im schreiben XIl schrift von der handt vmb die schul, umb ein par 
Güldein, vor einem Rat hye zu München, damit einen Yeden solichs 
Hinfür vcrtragent sey." 

*u) Wir folgen im Nachstehenden dem VisitativnSprotokoll vom 
17. Dezember 1585. 



behauptete. Keiner wollte dem andern diesen Ruhm zugestehen, und 
da sie einander öffentlich in ärgerlicher Weise herabsetzten und sich 
gegenseitig „allerhand ehrenrührige Worte" nachredeten, fühlte sich 
das ganze Collegium schließlich dermaßen in seinem Ansehen 
geschädigt, daß es bei der nächsten Visitation gegen sie Klage 
erhob. ***) Als sich die Streitenden jedem Versöhnungsversuche 
gegenüber unzugänglich zeigten, wurden sie am 17. Dezember 1585 
beide ihres Amtes auf ein Jahr entsetzt und ihnen bei Strafe der 
Wette befohlen, die Schulbretter einzuziehen und ihre Schüler zu 
entlassen.2") An ihre Stelle traten so lange die uns bereits 

212) Der Zufall hat uns ein Blatt Papier erhalten, auf dem 
anscheinend einer der Visitatoren während des Verhörs sich einige 
flüchtige Notizen gemacht hat, die uns erkennen lassen, welcher Art 
die ehrenrührigen Worte gewesen sind. Rautenberg beschuldigte 
Sesen, er „vbernimpt (übertheuert) die jugend die ehr rechnen lernet," 
ferner „Ehr habe ein falsch rechenbuch aussgehen lassen." Lamprecht 
behauptete, Sesen habe „Ihme 2 deutsche Jungen abgespannt." Die 
andern Collegeu stellten Sesen das Zeugniß aus: „hatt woll gutte 
gaben, aber sauft mit den Knaben." Sesen wirft seinen Gegnern 
wiederum vor: „sie doppeln, spielen, sauffen jn der schipper gesel- 
schafft," d. i. ein noch heute in seiner damaligen Ausstattung erhaltenes 
Wirthshaus, das der Lübecker Schiffergesellschaft gehörte (Zeitschr. f. 
Lüb. Gesch. IV, 2 S. 136). Daß Sesen auch den Vorwurf betreffs 
seines Rechenbuches nicht stillschweigend hingenommen haben wird, 
zeigt uns die Vorrede seiner Arithmetica von 1594 (Bremer Stadt- 
bibliothek). Dort gebraucht er in Bezug auf seine Kritiker einen 
nicht gerade schmeichelhaften Vergleich, wenn er schreibt: „Dat ydt 
ein schendtlick dinck ys, dat de Vnnorstendigen my in mynem Arbeidc 
so vmme grumpeln ghan, Alse ein vnuorschemeder Gast dem Werde 
im Bäte, vnd nichtes dariune vinden kan, dat em smecket, Vnd Ivölet 
darin alse de Söge in der Wische, vnd gerne söken wolde, etwcs 
darin tho dadelen." Jn der Schlußbemerkung sagt er, daß er sich 
an diese „vnnorstendigen Vorachters nicht groth kercn" werde. 

21S) Die Visitatoren entschieden: da „solche trennunge nicht zu 
Iveinigem vngelimpf, eins hochwcisen Radts Sowoll auch ihnen dem 
gantzen Cvllegio der Schulmeister, zu vorklein vnd schmelerunge; ja 
ergerlichcnt Exempel, gereichen wuchte," tverden „Hans von Sesenn, 
vnd Herman Rutenbergk, ans ein jharlangk suspendirt, vnd jhnen 
mit ernst untersagt, sich der Schulle bei strafe der gewette zuenthaltenn, 
auch die Breter einzunehmen vnd jhre Schüler zu erlauben." llrk. No. 24. 
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bekannten Winkelschiilmeister Erasmus Mully und Johann Went- 
husen.214) 

Sesen und Rautenberg waren aber nicht gesonnen, dem Befehle 
nachzukommen. Sie hielten ruhig nach wie vor Schule. Die Zunft- 
ältesten verklagten sie deswegen mehrfach bei den Verordneten des 
Rathes? 15) Als die wiederholten Verbote der letzteren unbeachtet 
blieben, wurde endlich der Wettediener geschickt, der den beiden die 
Schnlbretter vom Hause abnahm und vor die Wetteherrn brachte?") 
Um diese Strafe in ihrer moralischen Tragweite zu verstehen, müssen 
ivir uns die Zeitumstände vor Augen führen. Damals, als jedes 
Haus der alterthüinlichen Städte noch sein individuelles Gepräge 
hatte, sein besonderes Wahrzeichen fiihrte und danach seinen eigenen 
Namen trug, wie heute nur noch die Wirthshäuser und Apotheken,2") 
hängte jeder belehnte Handwerker das Zeichen seiner Zunft oder 
seines Gewerkes hinaus in die Straße, und auch der Schulmeister 
führte sein „Brett," aus dem er durch eine bildliche Darstellung 
oder eine kunstvolle Aufschrift zum Besuche seiner Schule einlud. 
Dieser Sitte begegnen wir überall in den deutschen Städten des 

214) „In welcher beider siebte, Sie widerumb auf ein jhar ox 
gratia, nicht das sie sich darauf zuvorlassen, angenohmmen Erasmum 
Mulli, vudt Johannem Wenthusen." 

215) Urk. No. 28. 
216) Die Wetteherrn waren „anfangs bloße Executivbchorde in 

Beziehung auf alle vom Rathe erkannten Strafen," später „Inhaber 
der Gewerbepolizei" (Panli, Zeitschr. f. Lüb. Gesch. 1, S. 204). 
Die Strafen wurden in das Wettcbuch eingeschrieben. In demselben 
findet sich S. 4 unter dem 28. April 1587 folgende Eintragung: 
„Herinan Rutenbergk vnd Hans von Sesen hebbcn bouen beuehell 
eines erb. Rades de brede Ivedder vthgehangett vnd sintt de brede 
dorch den husdener Peter Barr vth beuell der Hern afgenhomen vnd 
vor de ivedde gebrocht worden." Außerdem mußten sie eine beträcht- 
liche Geldstrafe entrichten, Ivahrscheinlich 10 Thaler (Vgl. Wcttebnch 
pag. 52). 

217) Häuser, die nach solchen Wahrzeichen benannt wurden, sind 
in Lübeck z. B. der weiße Hirsch, zur Glocke, großer Hahn, Dorden- 
busch, zwarte Arne u. s. >v. (Pauli, Lüb. Znst. i. M.-A. I, 43). 
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Mittelalters.2 In Lübeck wurden nur die Schreib- und Rechenmeister 
mit diesem Rechte belehnt. Alle übrigen Schulhalter, wie z. B. die 
Küster, dursten kein Brett führen. Ueber die Ausführung dieser Bestim- 
mung wachten die zünftigen Schulmeister mit eifersüchtigem Stolze. 
Wenn nun dem hochmüthigen Hans von Sesen, der sich rühmen durfte, 
fast allezeit die vornehmste Schule gehabt zu haben, vom Polizei- 
diener das Brett abgenommen wurde, so hieß das, ihn vor seinen 
Nachbarn und vor aller Welt zum Bvnhasen stempeln. Er bat 
darum demüthig, ihm das Aushängen seines Brettxs wieder zu 
erlauben.2") Aber erst am 18. Dezember 1587 wurden Ranten- 
berg und Sesen, nachdem sie zwei Jahre suspendirt gewesen, wieder 
in das Collegium aufgenommen. Sie gelobten, hinfort Frieden zu 
halten, der Ordnung gehorsam nachzuleben und etlva eintretende 
Streitigkeiten den Zunftältestcn vorzulegen. 22°) 

218) Es seien genannt: 
Erfurt (1493—1510): Beyer, Zur Gesch. d. Erfurter Volksschulen 

u. s. w. Programm d. städt. höh. Bürgersch. 1887, S. 4. 
München (1560 u. 1614): Gebele, a. a. O. S. 4 u. 11. 
Nürnberg: Dort machte man den Unterschied, daß die eigentlichen 

Schreib- und Rechenmeister eine mit Gold beschriebene 
schwarze Tafel, die Schulhalter dagegen eine schwarz 
beschriebene weiße Tafel an ihrem Hause aufhingen. 
Schultheiß, a. a. O. II, S. 32. 

Basel (1516): Zwei von Holbein gemalte Aushängeschilder, welche 
das Innere einer Schule darstellen und durch eine Auf- 
schrift zum Besuche einladen, werden in der Baseler 
Bibliothek aufbewahrt. Fechter, Gesch. d. Schulw. i. B., 
das. 1837, S. 27. 

Lübeck: Im städtischen Museum befindet sich die Anshängetafel des 
Schreibmeisters Jsaae Hartwich, welche er 1670 in seineni 
80. Lebensjahre „ohne Brillen" vollendete. Dieselbe ist 
theilweise in Geheimschrift geschrieben. 

219) Sesen bittet, ihm zu „vorgunnen ein bredt wedderumme 
uth tho hangen." Er fährt fort: „vnd meines ampts tho Plegen, 
dar ick ane Rom, in de 28 Jar Mennich hundert Knaben truwlich 
mit gedenet hebbe ock vast allewege de vornemest schole gchadt." Er 
mißt die ganze Schuld an dem unseligen Streite Rantenberg bei, 
der wie bekannt auch mit seiner Frau, seinem Schwager und Schwieger- 
vater, ja mit aller Welt in Zank gelebt habe. Urk. No. 27. 

22°) Urk. No. 29. 
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Hermann Rautenberg überlebte seine Wiedereinsetzung nur 
kurze Zeit. Er starb noch in demselben Jahre. Seine Wittwe 
führte die Schule wie üblich während des Gnadenhalbjahres fort. 
Dabei stand ihr der Geselle ihres verstorbenen Mannes, Matthias 
Fasolt, der Sohn des alten Zöllners vor dem Mühlenthore, treu 
zur Seite. Sie beabsichtigte nun, sich mit diesem „ans die Schule 
wieder zu befreien und hatte sich mit ihm schon ehelich eingelassen." 
Es bestand nämlich unter den zünftigen Schulmeistern Lübecks eine 
eigenthümlich^ Sitte, ihre Wittwen zu versorgen?") die bei den 
Handwerkern schon seit langer Zeit geübt wurde. Wenn nämlich 
eine Handwerkerswittwe das Amt ihres Mannes weiterführen wollte, 
mußte sie sich innerhalb Jahresfrist wieder vcrheirathen, „wedder 
verendern," wie es in der Zunftsprache heißt?") Das Guaden- 
halbjahr der Schulmeisterswittwen schien zu diesem Zwecke etwas 
kurz bemessen, darum baten die Schulmeister, der Rath möge die 
Gnadenzeit auf ein ganzes Jahr verlängern?") und wenn die 
Wittwe sich bis dahin nicht wieder verheirathet habe, sie mit einer 

Wie Rantenbcrgs Wittwe ihren Gesellen Matthias Fasolt, 
so heirathete auch die Wittwe des Schulmeisters und Organisten 
Falckenberg ihren Ordinarius Casparus (Urk. No. 43). 

***) Wehrmann, a. a. O. S. 413, „Rolle der Schomaker" von 
1441: „Thom ersten, wann einer fruwen im ampte er man affstarvet, 
so schal se sick binnen jahres und dages wedder verendern; so se sick 
darinne vorsüth, schal se des amptes verfallen syn." Seite 353, 
„Rolle der Paternostermaker" von 1470; „Int erste welker vrouwen 
in unsern ampte ere man vorstcrvet edder rede vorstorven is, de 
bcncddcn XLV jure olt is, bat de mach blivcn sunder man eyn jar 
langh." S. 256. Die Rolle der „Kistenmaker" vom 24. Mai 1508 
fordert die Wiedervcrheirathung nur von jungen, gesunden Frauen, 
„junge vrouwe, nicht myt swarer langer sukc bevallen." 

'223) „Die Wittiben belangend tönte denenselben wohl ein ganz 
Jahr freygelassen werden, damit Sie ihrer gelegenheit nach bequem- 
lichcr Sich wiederumb verheyrathen möchten, und alle diejennigen 
so mit den Wittiben sich anderweit eehliche einlassen vnd schule 
halten wollen vvrhen ordentlicher weise angenommen vnd examinirct, 
sofern sie aber nicht gennngsam dorzu qualificiret befunden wurden, 
aepurlich abgewiesen werden." Act. Reverend. Minist. Lubec. 
Tom. V, Fol. I b. 
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Frauenschule belehnen, Obwohl nun Rautenbergs Wittwe jene 
Forderung erfüllte, wurde ihre Bitte, die Schule ihres Mannes 
weiter führen zu dürfen, von den Verordneten des Rathes abge- 
lehnt, 22°) weil nach Zunftgebrauch der mit der Exspektanz, d. h. 
mit der Anwartschaft auf die nächste freie Stelle Belehnte auch 
demjenigen, der eine Wittwe aus dem Amte heirathete, vorgezogen 
zu werden pflegte. Aus diesem Grunde, und weil auch das Colle- 
gium darauf drang, daß diese Ordnung innegehalten werde, ernannte 
man Johannes Wenthusen zum Nachfolger Rautenbcrgs. 22°) Als 
Beiveis ihres Wohlwollens verliehen die Visitatoren jedoch Matthias 
Fasolt nicht nur die Exspektanz, sondern sie sorgten auch für ihn 
in ähnlicher Weise, wie einst für Wenthusen und Mully.22st Bei 
der nächsten Visitation, die vier Monate später stattfand, entsetzten 
sie nämlich Caspar Voeth seines Schulamtes, nachdem er von ihnen 

224) Diese Forderung findet sich in einer Eingabe der Schul- 
meister ans der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Vol. A. Fase. l). 

iib) Das Bisitativnsprotokoll vom 12. Dezember 1588 berichtet: 
„Nachdem dan vermerckt das unlängst furm Jhar Hcrmannus Rauten- 
bcrgk, in S. Marien Carspel mit thoett verfharcn, Ob den woll 
desselbigen Wittbe, wie man berichtet sich wiederumb ans die Schule 
befreien wollen In maßen Sie sich dan schon mit einen, ihrem knechte 
ehelich eingelassen gchapt. So hatt man ihm doch dessen, ungeachtet 
viel dafür gcbetten, nicht gestendigk sein wollen, wie auch die anderen 
ordinärst das es nicht geschehe dafür gebettelt, vnd daß es bei der 
Ordnung gelassen vnd ihn dieses abgeschlagen werden muchte." 

22®) Die Handschrift, welche als Selbstbiographie des Schrcib- 
und Rechenmeisters Arnold Möller des Aelteren (1581—1655) im 
Lübecker Staatsarchiv unter Schulsachen ad Vol. A. Fase. I auf- 
bewahrt wird, gewährt uns einen interessanten Einblick in die Lebens- 
weise und den behaglichen Wohlstand eines deutschen Schulmeisters 
aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts. Speciell für die Schul- 
geschichte enthält sie nur weniges, dagegen für die Sittengeschichte 
jener Zeit manches Werthvolle, z. B. über die Gebräuche bei den 
mit erstaunlichem Anfwande ausgestatteten Kindtaufen, Hochzeiten und 
Begräbnissen. Es wäre darum wohl zu wünschen, daß dieselbe der 
Vergessenheit entzogen würde. 

227) „So hatt man demselbigen Hermanno (Rautenberg) wiederumb 
substituirt Johannem Westhuscn ans der Engelschen wisch in S. Jacobs 
Carspel." llrk. No. 30. 
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wegen seiner Leichtfertigkeit und seines üppigen Lebens bereits mehr- 
mals verwarnt und bestraft worden war, ohne daß er sich gebessert 
hätte, und belehnten an seiner Stelle Matthias Fasolt.2 28) Dieser 
sollte sich jedoch seiner neuen Würde nicht lange freuen; deizu schon 
im folgenden Jahre wurde die Stelle durch seinen Tod wieder 
erledigt und dem Schreiber des Burgklosters Thomas Sivers ver- 
liehen. 229) 

Es ist im Vorstehenden schon oft auf die Visitationsprotokolle 
Bezug genommen. Dieselben mögen jetzt kurz im Zusammenhange 
und in ihrer Stellung innerhalb der Schnlgeschichte jener Zeit 
betrachtet werden. Erhalten sind im ganzen fünf: 

Vom 11. Dezember 1584, 
voui 17. Dezember 1585, 
vom 18. Dezember 1587, 
vom 12. Dezember 1588 und 
vom 25. April 1589."«) 

Daß außer diesen noch Visitationen stattgefunden haben sollten, 
ist nicht wahrscheinlich; denn die im Jahre 1584 abgehaltene war 
die erste Visitativn der deutschen Schulen,"') im Jahre 1586 fiel 
sie wegen „ehafter behinderung" aus,"2) und nach dem Erlasse der 

22«) dtus dem VisitationsProtokoll vom 25. April 1589 erfahren 
wir: „Caspar Voeth, welcher bis daher ein ortinarius gewesen, 
demsclbigen aber hirbeuor seiner leichtfcrtigkheitt vnd VPPichen lebens 
halber zu vnterschcidlichen mholen gestraffct, vnd verwarnet worden, 
dessen aber in weiniger acht gehapt, vnd die eine clage vber die 
andere jegcn ihm zuwege khommen. Ist auch Vorbescheiden vnd seines 
Schulambts gantz vnd gar entsetzt worden, welchem dan Matthias' 
Fasolth, der bis daher ein Exspektant gewesen, subrogirt." Obwohl 
Caspar Voeth am 13. Juli 1590 nochmals auf Befehl des Syndikus 
die Schule bei Strafe der Wette verboten worden war (Wettebuch 
pag. 69 b), wird er noch iui Jahre 1592 unter den Winkelschnl- 
meistern genannt. Urk. No. 38. 

229) „Defuncto illo vasolt subrogirt Ao. 90 6. Augustj 
Thomas Siuerdes.“ Urk. No. 12. 

"«) Urk. No. 12, 24, 29, 30 u. 34. 
Dieselbe wurde oben bereits eingehender besprochen. 

292) Urk. No. 26. 
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neuen Schulordnung vom 10. Juni 1589 waren die Visitationen 
der Hauptsache nach gegenstandslos geworden. Dieselben sollten 
zwar ursprünglich halbjäbrliche Inspektionen der einzelnen Schulen 
sein, verbunden mit einer Prüsung der Schüler im Glauben; in 
Wirklichkeit aber waren sic ein allgemeines Strafgericht, das 
alljährlich von den Visitatoren im Kirchensaale zu St. Katharinen, 
dem Sitze des Konsistoriums, abgehalten wurde. Dasselbe fand 
statt aus Betreiben des Collegiums der deutschen Schulmeisterlich 
dessen Klagen über die Winkelschulen den Haupttheil der Visitations- 
protokolle einnehmen. Alljährlich verboten hier die Visitatoren 
sämmtliche Winkelschulen mit der Drohung, daß die Herren der 
Wette gegen die Ungehorsamen den gebührenden Ernst darin 
beschaffen sollten. Da aber die Winkelschulmeister sich nicht ein- 
schüchtern und die Visitatoren sich nicht zu durchgreifenden Maß- 
regeln bewegen ließen, suchten die Schulmeister nach dem Erlasse 
der neuen Ordnung ihr Recht fortan an anderer Stelle. Dazu 
kam, daß die Streitigkeiten innerhalb des Collegiums sowie die 
Ucbertretungcn der Ordnung von seiten der belehnten Schulmeister, 
die früher von den Verordneten des Rathes auf den Visitationen 
geschlichtet, beziehungsweise bestraft wurden, jetzt zunächst dem Rechts- 
spruche derZuuftältesten unterworfen waren, deren Autorität gegenüber 
den Zunftgenvsseu von den Visitatoren nach Kräften gestützt wurde.'"ch 
Somit kamen die beiden Hauptgründe, welche die Visitationen bisher 
nothwendig gemacht hatten, fortan nicht mehr in Frage. Den 
vielbeschäftigten Visitatoren dürfte diese Erleichterung zunächst nur 
erwünscht gewesen sein. 

23S) Die Protokolle beginnen: „Auf einkhommen clag der 
Jnspectores mit der Visitation begonnen/' oder; „wiederumb anst 
anhalten der teutschen Schulmeister beisamen gewesen" oder mit 
ähnlichen Worten. 

234) Bei der Visitation am 25. April 1589 verfügten die Ver- 
ordnelen, wenn bei den Schulmeistern „kein gehorsam jegen die gesetzten 
Eltesten erspüret werden sollte dein Prothonotario solches anzumelden. 
Wurde dcrsclbige durch die Hern des gewettes, den gebührenden ernst 
drin zubeschaffen wissen." (llrk. No. 34.) 

Ztlchr. d. B. s. L. G. VIII, r. 32 
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Nach der ganzen Art, wie diese sogenannten Schulvisitationen 
abgehalten wurden, ist aus den Protokollen für den innern Schul- 
betrieb nicht viel Belehrung zu erwarten. Der Unterricht wird nur 
insofern erwähnt, als er für die Kirche von Bedeutung war. So 
verlangte der Superintendent im Jahre 1585, daß die Schulmeister 
mit ihren Schülern wöchentlich am Gottesdienste theilnähmen und 
die Knaben gewöhnten, die Kirchenlieder harmonisch, fein langsam 
und ordentlich zu fingen.235) Zu dem Lutherliede „Erhalt uns 
Herr bei deinem Wort und steur des Papsts und Türken Mord" 
sollten sie ihre Schüler auch die Fortsetzung von I). Justus Jonas 
lehren, besonders den Vers „Gieb unserm Rat u. s. w."23G) Ferner 
wurden die Schulmeister ermahnt, das in der Predigt Gehörte in 
der Schule fleißig zu wiederholen und ihren Schülern den Katechis- 
mus gut einzuprägen.23 ft. Wenn diese Vorschriften, namentlich die- 
jenige über den Kirchengesang, immer wieder eingeschärft werden 
mußten, so beioeist dies, wie ivenig dieselben fruchteten. 23ft 

In demselben Maße, wie der Einfluß der Visitatoren inner- 
halb des Schullebens jener Zeit allmählich zurückging, nahm die 
Bedeutung der Zunftältesten zu. Aus dem Anfange des Jahres 
1587 liegen »ns zwei fast gleichlautende Berichte vor, die einen 
Einblick in die Thätigkeit der Aeltesten gewähren. Die beiden Schrift- 

235) Das Visitationsprotokoll vom 17. Dezember 1585 fordert 
von den Lehrern: „Das sie wöchentlich mit den knabenn zur kirchenn 
gingen, sie die psälni fein ordentlich juxtn usitatam Harmoniam 
doselbst fein langsamb vnd ordentlich zusingen geweuetenn." 

23G) Folgents auch dieselben Ihre Schüler, ncbenst dem gesaugt: 
Erhalt vns her, Auch das gesangk, Godt gibe unserm Raedt vnd Obrig- 
keit zusingen leretenn." 

237) „Dan auch Domi mit steig repetirten, was in der predigte 
gelehrt. Auch den Catechismum ihren Diseipulis woll inculeirten." 

238) Im Visitationsprotokoll vom 25. April 1589 lesen wir z. B.: 
„Hirnebenst jst ihnen auch sambtlich nochmaln wie dabeuoren geschehen 
auferlegt, die Kinder in den Schulen zu gewöhnen, das Sie fein 
langsam distiuct vnd articulatim singen lehrneten, domith Sie des 
hastigen Schlapperms in der kirchen sich enthalten möchten." Eine 
ähnliche Mahnung enthält das Protokoll vom 18. Dezember 1587. 
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stücke, von denen das eine der Handschrift nach aus Brassers, das 
andere aus Boldewins Feder stammt, sind.anscheinend auf der Zunft- 
versammlung nach den Klagen der geschädigten Schulmeister nieder- 
geschrieben. Das eine Verzeichnist wurde später dem Syndikus, das 
andere dem Superintendenten eingereicht. Diese schrieben an den 
Rand ihre Weisungen, die dann auf der Visitation durchgeführt 
werden sollten. Beide Berichte beginnen mit den Worten: Alle 
verbotenen Schulmeister und Lehrmütter haben bis jetzt stets nach 
wie vor Schule gehalten."") An erster Stelle iverden Rautenberg 
und Sesen genannt und zum Beweise eine Anzahl Eltern namhaft 
gemacht, die ihre Kinder zu denselben in die Schule schickten. In 
einer Randbemerkung verfügt der Superintendent, diese beiden wieder 
anzunehmen. Aus der Zahl der übrigen Beschiverdepunkte heben 
wir als bemerkenswerth nur^die folgenden hervor: 

„Der Schulgeselle des Küsters zu St. Peter hat eine Wohnung 
gemiethet, sich verheirathet und die Schule auf eigene Hand ange- 
fangen und ein Brett ausgehängt." Die Visitatoren erlaubten 
jenem zwar, Schule zu halten, verboten ihm aber, ein Schulbrett 
auszuhängen/"") 

„Der Küster zu St. Clemens hat auch einen Gesellen ange- 
nommen und lehrt die Kinder lese» und schreiben für 4 Schilling." 
Der Superintendent verfügte, dast dies abgeschafft werde.'"') 

Aus den beiden Beschwerden geht hervor, dast die Küster weder 
ein Schulbrett aushängen noch Gesellen halten durften, wie die 
Schreib- und Rechenmeister. Auch war ihnen nicht gestattet, weniger 
Schulgeld als diese zu nehmen. 

"") „Alle vorbadene Scholmeister vnd Leehrmoddern hebben 
bethertho stedes nha wie vor schol geholden vnd noch." Urk. No. 28. 

24ü) „Des Kosters Teuer (junge) tho S. Peters hefft eine 
waninge gehuret sich befrjet vnd de schol angefangen vp syne eghen 
handt vnd ein bredt vthgehanget." Am Rande der Urkunde (No. 28) 
steht: „Mach Schul ivol Halden aber breth einziehen." 

"') „Tho S. Clement hefft de Coster ock einen gesellen angc- 
namen, vnd leret de Kinder lesen vnd schriuen vor 4 schilling." Am 
Rande steht: „abgeschaffen werden." Urk. No. 28. 

32» 
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Zwei andere Schulmeister, Heinrich von Kämpen und der 
Organist zu 

(cfcU jn j)je Betmesse. 
St. Jakob, gingen mit ihren Schülern Donnerstags 

Sie behaupteten, sie hätten eine Frei-Schule 
und darum mit der Schulordnung nichts zu schaffen.242) Beide 
stützten sich auf eine bei den Aemtern der Handwerker vorkommende 
Einrichtung. Bei diesen gab es nämlich sogenannte Freimeister, 

Z welche vom Rathe meist nur auf Jahr ^iud ^Lag belehnt wurden, 
außerhalb des Amtes standen und somit auch dessen Satzungen nicht 
unterworfen waten.243) Bon einer solchen Ausnahmestellung wollten 
die Visitatoren jedoch in Bezug aus die Schulmeister nichts wissen. 
Sie bestimmten in beiden Fällen, jene sollten sich der Ordnung 
unterwerfen.244) 

Bei anderen geringfügigeren Uebertretungen der Ordnung., so 
wenn z. B. ein Lesemeister auch im Schreiben unterrichtete oder 
der Mann einer verordneten Schulmeisterin ohne besondere Erlaubniß 
Schule hielt, waren die Visitatoren geneigt, Nachsicht zu üben.243) 

Außer diesem Berichte und dem bereits früher besprochenen 
Berzeichniß der Winkelschulen von 1582 ist noch ein solches aus 
dem Jahre 1589 erhalten über II, ein anderes vom 28. Juni 1592 
über 24 verbotene Schulen, darunter 16 Frauenschulen, und endlich 
eins vom 8. August 1599 über 16 Winkelschulen, darunter 11 Mädchen 

242) „Vp Marien Kerckhoff Hinricus van Campen gheit des 
Donderdages (wenn wij nha ladt der ordnung Jn de Bedemisse ghan 
vnd vnse Kinder so veel mögelick ock dartho holden) nicht in der 
kercken, gisst vor he hebbe eine freye Schote, jlnde hcbbe mith der 
Ordnung der Scholen nichts tho schaffen." 

„Tho S. Jaeob de Organist wil eine frye Schote hebben luli 
,Iik!it) desulueu der Ordnung nicht vnderworpen. Efft dem also sy 
is vns vnbewußt." Urk. No. 28. 

243) Zeitschr. f. Lüb. Gesch. 1 S. 386 f. 
244) Die eine Urkunde trägt den Vermerk: „Superintendent 

ivill mit ihm reden," die andere: „Muß der Ordnung vnterworsfen 
sein. Ihm solchs vnd ordinariis ansagen." 

243) Im ersteren Falle findet sich die Randbemerkung: „Conniuen- 
dum,“ im zweiten: „vxor est ordinaria liabitat in plateu canina. 
ne quid nimis “ 
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schulen?") Da diese Verzeichnisse nichts wesentlich Neues enthalten, 
gehen wir auf dieselben nicht näher ein. 

Bei aller Anerkennung der Pflichttreue, Frömmigkeit und 
Tüchtigkeit unter den Winkelschulhaltern ist doch auch der unermüd- 
liche Kampf der verordneten Schulmeister zum Schutze ihres Rechtes 
gegen die Ueberhandnahme und Anmaßung der Winkelschulhalter 
ivohl zu begreifen, zumal es die Verordneten des Rathes vielfach 
an der wünschenswerthen Strenge fehlen ließen. Zwei Berichte, die 
das Colleginm mit Zustimmung des Syndikus dem Rathe übergab, 
sind in dieser Hinsicht lehrreich."') Dieselben enthaltenden Bescheid, 
den die nicht belehnte» Meister und Meisterinnen dem Wettediener 
ertheilten, als er ihnen auf Befehl des'Syndikus die Schule verbot? 48) 

A» erster Stelle ivird Thomas Sivers genannt. Er war 
Schreiber im Kloster zur Burg und hatte dort neben seiner Besol- 
dung freie Wohnung und Kost. Trotzdem unterrichtete er zum 
Nachtheile der verordneten Schulmeister?") Als diese zwei aus 
ihrer Mitte zu ihm schickten, fanden sie ihn in einer vollen Schul- 
stube.2") Sie verklagten ihn darum bei den Verordneten des 
Rathes. Als auf deren Befehl der Wettediener zu ihm kam, gab 
er diesem den Bescheid: Er möchte sehen, wer ihm verwehren wollte, 

24G) Urk. No. 10, 28, 33, 38 und 42. 
2 4 7) Bxipx ttrfiinbcit sind nicht datirt. Da dieselben angeben, 

das; Rantenberg schon gestorben, Fasolt aber noch nicht belehnt >var, 
müssen sie nach dem 12. Dezember 1587 und vor dein 25. April 
158!) verfaßt sein. Weil ferner die jüngere Urkunde den ersten 
Bericht um Michaelis ansetzt und eine Bezugnahme auf den letztvcr- 
flossenen 21. Januar enthält, ergiebt sich als Zeit der Abfassung 
für den ersten Bericht Michaelis 1588, für den zweiten etlva Ende 
Januar 1589. 

2 48) Der Bericht ist überschrieben: „Erklernng des boscheides 
so der Wetteknecht von» den Personen, da er aus bvuelich des H. 
Doctors gewesen« bekommen, derer Keyner zum Schuelambte geordennth 
Ist." Urk. No. 31. 

24S>) Urk. No. 28 und 37. 
25n) Urk. No. 32. 



494 

Schule zu halten, selbst wenn er mitten in die Stadt jöge.2RA) 
Aehuliche Worte äußerte er, als der Wettediener zum zweiten Male 
zu ihm kam. Dessen ungeachtet bot ihm der Superintendent des 
lieben Friedens halber bei der nächsten Visitation die erledigte 
Erspektanz an, die jener aber trotzig ausschlug?") Um das gegen 
ihn erlassene Schulverbot kümmerte er sich auch in Zukunft nicht. 
Wenn die Verordneten des Rathes diesen unbotmäßigen Winkelschul- 
meister trotz alledem mit der ersten freien Schulstelle belehnte», 
so >var dies allerdings die bequemste Art, ihn los zu werden, aber 
jedenfalls wenig geeignet, die übrigen Klippschulhalter abzuschrecken, 
die sich vielmehr in trotzigen Antivorten überboten. 

Thomas Jesse, ein Däne, der i» der Marlingsgrube (jetzt 
Marlesgrube) Schule hielt, entgegnete dem Polizeidiener, als dieser 
ihm die ausgehängte Tafel abnehmen wollte: Er solle ihm sein 
Brett hängen lassen, er habe durchaus kein Recht, es abzunehmen 
und er, Thomas Jesse, sei nicht gesonnen, es zu dulden?") Die 
Scholarchen verfügten nun zwar, daß der Syndikus ihn den Wette- 
Herren anzeigen und, wenn er sich dann noch nicht füge, die Sache 
vor den Rath bringen solle?") Trotzdem meldet der Bericht vom 

2B1) „Ehr wolle woll mitten in de Stadt thenn vnnd schule 
halten», wolte sehnn wher es yhme werenn solle." llrk. No. 31. 

*") Das Visitationsprotokoll vom 25. April 1589 berichtet: 
„Ob man »voll bedacht gewesen, jhm vmb alles besten ivillen, der 
Expectanz in siede Matthias Fasolts zuucrtrosten, hat man doch große 
vubescheidenheitt, trotz vud muthwillige gebertte, der maßen bei ihme 
gespuret, das man solchs eingestellet, vud ihme die Schule jst ver- 
polten worden." Urk. No. 34. 

"3) Thomas Jesse (In der Marlinges grouen) gaff dem Wette- 
knecht denn boricht, Jndeme ehr jm seine ausgehengte tasell abnemenn 
wolle, Ehr solle ym sein bredt hanngenn lassenn. Denne Ehr, der 
wetteknecht hette lannge denn bouelich nicht, zu deine wolte ehr auch 
noch annder leute darumme besochenn ehr ehr, das bredt abnemmen 
gestaten wolle." llrk. No. 31. 

2") Am Rande der Urkunde steht: „Dieser soll durch den 
Syndicum der gewette angegeben werden vud sofern Jennigk bedenken 
seinent halben vmb die Schule einzustellen vorfhallen wordte, Soll 
solchs ahn den Rhad gehangen werden." 
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Januar des folgenden Jahres, Thomas Jesse habe dies gleich nichts 
geachtet, er führe trotzige Reden und habe Schmähbriefe an die 
verordneten Schulmeister geschickt. Im übrigen halte er nach wie 
vor Schule?"") In einem späteren Berichte heißt es von ihm, 
zweimal babe man ihm das Brett abgenommen, gleichivohl habe er 
wieder eins ausgehängt?") 

Auch der Küster zu St. Peter weigerte sich, sein Brett herein- 
zunehmen."") Sogar die Frauen zeigten nicht den gebührenden 
Respekt vor dem Diener der Obrigkeit. So entgegnete die Frau 
des Winkelschulmeisters Heinrich Pries in dessen Abwesenheit dem 
Wetteknechte: Wenn ihr Mann keine Kinder unterrichten dürfe, 
was er daun thun solle?68) Taleke Schütten, deren unmündige 
Töchter Schul- und Nähekinder hielten, versteckte die Schulkinder 
und behauptete, sie hätten nur Nähekinder/"8) Zwei andere, die 
Schabouwsche und Catrine N., beide auf St. Peters Kirchhofe, 
gaben dem Wettedicuer eine ausweichende Antwort und ließen ihn 
nicht in ihre Wohnung?6") 

*66) Wir entnehmen der llrk. No. 32, daß Thomas Jesse das 
„gar nichtes geachtet .... Sandern sich mit Worten gastlich gemacht 
auch schmebrine anu de vorordenten Schulmeister gesaunt. Bund 
holdt noch Schule nach wie uorhenn." (Vgl. Anm 257.) 

"°) Das Verzeichniß der Winkelschulen von 1599 berichtet: 
„Thomas Jesse vf der Engelschen wisch welchem 2 mahl die bretter 
abgenhomen, gleichwol ein wiederumb ausgehangen." 

„Der Koster zu Sännet Pether gaff dem wetteknechte denn 
böschet, do ehr jm antzcigte daß bredt abznnemmendc, he wcre nicht 
gestendig sinn bredt abzunemmenn lassenn." 

26S) Hinrick Prys (nedden bi der danckwers grouen) seinne 
Frauive gaff yn seinem abwesende den boscheit. Wann ihre man 
ncyne kynnder lernen», was ehr denn thun solle." 

"") „Taleke Schütten derer vnvmuenndige Dochtcre Schul vnnd 
Neyekynnder haben» vorstekcde de schulkynnder, vnnd gaff zum andt- 
ivorde, se heddenn menn neyekynnder." 

„Schabouwsche vnnd Catrine N. up Sännet Pethers kyrch- 
hane (tvanen na bi enauder) haben» beyde lese vnnd neye kynnder. 
Woltenn dem wetteknechte neyn richtig böschet geuenn auch nicht 
gestatenn das Ehr jre whonnunnge besichtigenn konnte." 
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Bon den 16 im Berzeichniß ausgeführten Personen versprachen 
nur 3, sie wollten ihre Schüler entlassen, aber auch diese hielten 
ihr Versprechen nicht. 

Ein einziger Winkelschulhalter, Matthias Passen, der überdies 
von den Verordneten gar nicht angezeigt worden war, bat den Rath 
demüthig um Nachsicht."') Diesem „alten, verlebten Manne von 
76 Jahren" wurde gestattet, kleine Kinder im Beten und Lesen zu 
unterrichten. Es geschah dies wohl weniger im Interesse der 
Jugenderziehung als um die Zahl der Almosenempsänger nicht zu 
vermehren. 

Die Zunftältesten hatten nach bestem Vermögen das Ihre 
gethan, um dem Unwesen der Winkelschulen zu steuern. Sie waren 
zunächst eifrig bestrebt geivesen, bei den Visitationen die Verordneten 
des Rathes zu veranlassen, die Klippschulen zu unterdrücken. Sie 
hatten sich in den soeben besprochenen Berichten an den Rath selbst 
gewandt Als auch dies ohne den gehofften Erfolg blieb, schrieben 
sie an die Scholarchen, sie müßten sich fortwährend von ihren 
College» Vorwürfe machen lassen, daß ihnen durch die Winkelschul- 
meister „jmmerzu das brodt für dem mhaul abgeschnitten werde." 
Wenn der Rath darin keine Besserung schaffe, bäten sie, an ihrer 
Stelle andere Aelteste zu ernennen.18S) Zugleich wandten sie sich 
auf Grund einer Bestimmung der neuen Ordnung, welche es ihnen 
zur Pflicht machte, die einschleichenden Winkelschulen den Verord- 
neten anzuzeigen,"") zwar nicht an die letzteren, sondern vielmehr 
direkt an die Herren der Wette, die auch sofort energisch einschritten. 

Ueber dies eigenmächtige Vorgehen der Schulmeister waren 
jedoch die Visitatoren aufs höchste entrüstet, ivie ein Brief des 
Superintendenten an die Wetteherren zeigt. Er schreibt darin, es 
sei wider die Schulordnung, der sich die Rechen- und Schreibmeister 
zu unterwerfen hätten, daß sie verächtlicher Weise ihre Verordneten 
übergingen und die Durchführung der Schulordnung bei den Herren 

">) Urk. No. 35. 
"a) Urk. No. 37. 
2es) Vgl. den vorletzten Artikel der Ordnung von 1589. 
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der Welte suchten. Die Ueberweisung an die letzteren dürfe nur 
von den Visitatoren nach vorhergegangener Klage und nach gehörtem 
Gegeubericht der andern Partei geschehen. Jenes neue, unleidliche 
Verfahren sei ohne Zweifel auf den Rath einiger Anstifter ins 
Werk gesetzt ivorden. Diese thäten besser, der ihnen befohlenen 
Jugend mit größerem Fleiße zu warten, als es von etlichen geschehe. 
Er zweifle darum nicht, daß die Wetteherren die Kläger zurückweisen 
würden an ihre vom Rathe bestellten Verordneten. Es solle dann 
in dieser Angelegenheit nach Billigkeit geurthcilt werden."4) 

Die Herren der Wette müssen jedoch entgegen dem Wunsche 
der Visitatoren den Schulmeistern das gleiche Recht eingeräumt 
haben, das den Handwerkern gegenüber den Bönhasen zustand. 
Den» von nun an wurde mit strengen Strafen gegen die Winkel- 
schulmeister vorgegangen, und zwar heißt es iin Wettebuche jetzt 
nicht mehr wie früher: „Auf Befehl eines Erb. Rathes" oder: - 
„Auf Befehl des Herrn Toctoris Calixtus Schein/,<a8ls) sondern: 
„Ist von den sämmtlichen deutschen Schulmeistern verklagt."2") Dies 

!64) Aus dem Briese des Superintendenten Pouchenius vom 
29. Juni 1592 entnehmen wir: Es ist „wider die Rechen vud 
Schreibschulen ordnunge, deren sich die Rechen vud Schreibmeister 
zuuorhalten schuldig sein, von Ihnen gethan, das sie die ordinarios 
Ihrer Schulen verechtiglichcn vorbeigehen vnd die execution bcj den 
Hern der wette suchen, welches suchen allehen von den vrdinarijs, vf 
vorgehende clage vud gehörten gegenbericht beider teilen an die Hern 
der wette ist gelanget, das nun hirmit so gautz verkerter weis von 
eleger» gebarn worden, ist ein Newes vnd vnleidlichs, on Ztveiffel 
aus weiniger seltsamer austifter angeben geschehen, vud were wol 
besser, Ihres teils wartete» Ihrer befohlener Jugend fleißiger, den 
von etlichen geschiet, wil dsrhalben nicht zweiffeln, e. e. g. werden 
mit Ihrer clage zurucke an die bestalte ordinarios die eleger tveisen, 
.... So soll hirjnnen nichts wider billigkeit jehandelt werden." 

2,s) Wcttebuch, S. 4, 52 b und 69 b. 
206) Im Wettebuche S. 146 b findet sich folgende Eintragung: 

„Dirich Kamen ein Scholmester is von den semptlichcn dudesche schol- 
mestern beklagt dal he wedder de scholmester sich vcrholden Ist ehmc 
vpcrlecht sich henferner tho enholdeu by Paene 20 dal." Act. 
23. Martij 93. S. 172 steht: „Thomas Jesse Is von de» vor- 
ordenten scholmestern beklagt dat he ivedder de ordnung kynder gelert. 



498 

Mittel scheint seine Wirkung nicht verfehlt zu haben; denn während 
einer Reihe von Jahren hören wir keine Klagen über Winkelschulen. 

Die rastlose Arbeit und die mannigfaltigen Kämpfe der Lübecker 
Schulmeister für die Interessen ihres Standes hatten int Laufe der 
letzten Jahre den Kreis ihrer Rechte und Pflichten erheblich 
erweitert. Der Rath sah sich infolgedessen genöthigt, die alte 
Schulordnung von 1555 in einer zeitgemäßen Umarbeitung am 
10. Juni 1589 zu erneuern?") Die Aenderungen und Zusätze sind 
folgende. 

Js ehme vperlegt sich der schulen gentzlich tho entholdeu by straffe 
des weddes. Act. 5. Decemb. 93. Auermals angenicldt dat bret 
jnthonheinen und de straffe tho erleggen. Act. 20. Febr. 94. Inge- 
tagen (d. h. die Strafe ist eingetrieben tvorden). Ferner wurde die 
Wette in Anspruch genommen gegen: Hinrich Priss, S. 152, Martinus 

la- Milius (?) S. 52 b und 172 und Hans Becker S. 172. 
~ 267) Die Urkunde, nach der niederdeutschen Handschrift im Anhange 

No. III mitgetheilt, trügt das Datum «Ao. C. 84 mense decembr.» 
An anderer Stelle findet sich dagegen die Bemerkung: „Soll 1585 
publicirt seyn." (Vgl. Heppe, a. a. O. S. 293.) Eine Prüfung 
dieser widersprechenden Angaben zeigt zunächst, daß die Ordnung nicht 
1584 erlassen sein kann, weil am 11. Dezember jenes Jahres 
12 Knaben- und 8 Mädchenschulen, in der vorliegenden Ordnung aber 
12 Knaben- und 12 Mädchenschulen angeordnet tverden. Ebensowenig 
kann das Jahr 1585 richtig sein, weil Artikel 8 dieser Ordnung 
zurückgeht ans Artikel 3 der Zunftstatnten, letztere aber erst am 
13. Dezember 1585 beschlossen und am 3. Oktober 1586 dem Rathe 
vorgelegt wurden. In Wirklichkeit ist die Ordnung am 10. Juni 
1589 erlassen, wie eine Abschrift derselben aus dem Jahre 1612 
berichtet (Lüb. Staatsarchiv: Eccl. Schulfach, ad VoL. A Fase I; 
desgl. Minist. Archiv Dom V p. 1). Ursprünglich trug auch das- 
Original die Jahreszahl 1589. Dieselbe wurde erst später in 1584 
umgeändert, tvie sich noch jetzt feststellen läßt. Anscheinend um die 
Glaubwürdigkeit zu erhöhen, sind dann aus dem Visitationsprotokoll 
vom 11. Dezember 1584 die Namen der Visitatoren und des Seniors 
Bart, sowie die Ortsbezeichnnng: „in loco consistorij in St. Catharinen 
Kirchen" hinzugefügt worden. Dabei ist jedoch nicht beachtet, daß 
diese Angaben wohl bei einer Schulvisitation am Platze waren, dagegen 
für den Erlaß einer Schulordnung, die auf Befehl und im Namen 
des Rathes ans der Rathskanzlei ausgefertigt wurde, begründeten 
Zweifeln begegnen müssen. Vgl. Anm. 134. 

I 
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Während die Schulordnungen von 1551, 1555 und 1573 
gegen den Wunsch der Schulmeister verlangten, daß alle Schulen 
entweder reine Knaben- oder reine Mädchenschulen sein sollten, 
erkennt die neue Ordnung die gemischten Schulen an. Sie fordert 
nur, daß die Mädchen allein gesetzt werden sollten (Art. 1). Nach 
langem Bedenken opferten somit die Scholarchen ihre bessere päda- 
gogische Einsicht dem Drängen der Schulmeister und der Bequem- 
lichkeit der Bürger. 

Das Verbot der alten Schulordnungen, das; kein Latein gelehrt 
werden dürfe, ivar durch den Wandel der Zeit überflüssig geworden. 
An dessen Stelle trat nunmehr big Forderung, die Kinder in der 
deutschen Sprache mit Fleiß z^^^A^isen, sie ferner in Gottes- 
furcht und guter Disciplin zu Alten und neben Lesen und Schreiben 
auch Rechnen, und „was dazu gehört," fleißig zu lehren (Art. 1). 

Die Belehnung der Schulmeister, die früher durch den Rath 
und später durch die Bürgermeister geschah, wurde in der neuen 
Ordnung den Visitatoren übertragen (Art. 2). Wie bisher sollte der 
Superintendent jeden Bewerber vorher hinsichtlich seines Glaubens und 
seines Lebens prüfen (Art. 2). Später schloß sich daran ein Examen, 
in welchem der Betreffende vor den Aeltesten des Collegiums auch 
seine berufliche Tüchtigkeit nachweisen mußte.288) 

Für den sonntäglichen Kirchenbesuch beschränkt sich die Ord- 
nung auf die Forderung, daß jeder Schulmeister die Seinen ermahne, 
Feiertags fleißig in den Gottesdienst zu gehen und am nächsten 
Tage Nachfrage halte, ivo seine Schüler in der Kirche gewesen 
wären, und >vas sie in der Predigt gelernt hätten. Des Donners- 
tags morgens von 7 bis 8 Uhr, wenn in der ganzen Stadt wäh- 

268) Eine Urkunde aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
berichtet, daß seit dem Jahre 1595 die Schulamtskandidaten nur 
„Ivan sie vom h. Superintend. in ihrer Lehre vnd Catechismo, Sowoll 
auch von den Eltesten der Teutschen Schulen im lesen, Schreiben, 
Rechnen vnd Buchhalten in examine tüchtig befunden, alsdan von 
den Herrn Jnspectoribus darzn bestellet worden." Die Zeitangabe 
darf allerdings keinen Anspruch aus Zuverlässigkeit erheben, die Urkunde 
scheint hier wie auch sonst Späteres und Früheres zu vermischen. 
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t'cub der Betmesse die Arbeit ruhte/'"") sollten die Meister mit den 
Knaben und ihre Frauen mit den Mädchen in die Kirche gehen 
(Art. 5), Am Freitag sollten die Schüler, ehe sie am Bormittag 
nach Hause gingen, die Litanei sammt der Kollekte singen. 

Das Einkommen der Schulmeister erfuhr durch die neue Ord- 
nung eine ivesentliche Aufbesserung. Zunächst ivurde das viertel- 
jährliche Schulgeld von 6 auf 8 Schilling und das Holzgeld von 
2 auf 4 Schilling erhöht (Art. 3). Sodann nahm der Rath ans 
den Zunftstatuten die Bestimmung auf, daß Schüler, die ihrem 
bisherigen Meister das Schulgeld schuldig geblieben waren, von 
keinem andern Lehrer angenommen werden durften (Art. 8). Den 
größten Theil ihres Einkommens bezogen die Schulmeister zu der 
Zeit übrigens nicht von den Bürgerkindern, sondern von den frem- 
den Kostknaben, die, namentlich wenn sie ans begütertem Hause 
stammten, für Unterricht, Wohnung und Beköstigung reichlich zahlen 
mußten?'") 

Dabei ist jedoch in Erwägung zu ziehen, daß die deutschen 
Schulmeister in Lübeck nicht wie anderwärts oder wie ihre Collegen 
von der Lateinschule eine feste Besoldung, freie Wohnung und Ab- 
gabenfreiheit genossen. Sie saßen vielmehr oft auf unerträglich 
hoher Miethe, mußten wie ihre Nachbarn alle bürgerlichen Lasten 

""") Im Wettebuche steht S. 63 unter dem 24. April 1590: 
„vth beließ des Erb. Rades . . . den semptlichen Kroger» vnd Her- 
bergen ahnthomelden datt se nicht meth beer brandwin oder ivyn 
tappen sollen von 7 beth tho 8 siegen vp den donnerdag morgen, 
bh straffe des weddes vnd Vorlust der Vorlennung. Item den Hockern, 
vnd den fischern Happenern vp dem markede ock allen e mp lern" wird 
der Verkauf und jede Arbeit während dieser Zeit verboten. 

27°) Zn Anfang des 17. Jahrhunderts schreiben die Schulmeister 
an den Rath über jene „güldene Zeitt" des 16. Jahrhunderts: „das 
ein ieglicher Meister die Vielheit von frombden kostkindern in der guten 
wolfeilen Zeitt gehabt, ist man von alten Meistern, so bey unser Zeitt 
gelobet, berichtet worden," sowie daß „die Schulmeister von den 
frombden knaben Sich meist haben erneren koennen," während „aber 
anitzv gahr wenig frombde knaben alhir vorhanden, Vnd ober 2 nicht 
sein die noch nur etzliche haben." (Urk. No. 44.) 
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tragen, Schoß/") Wachtgeld272) und Türkensteuer2'") zahlen, ja 
im Falle der Noth selbst mit zu Wall und Mauern lausen/"") 
Zu dem Zwecke hatte der Schulmeister ivie jeder andere Bürger 
stets Wehr und Waffen in Bereitschaft zu halten, die jährlich von 
den Musterherren des Rathes nachgesehen wurden?") Dazu kamen 
ferner zeitraubende Uebungen im Dienste der Waffen.'"") 

271) Der Schoß, die älteste direkte Steuer, war eine Vermögens- 
steuer. Vgl. dazu Wehrmann, Zuustrollen, S. 111. 

272) In älterer Zeit mußte jeder Bürger persönlich entweder 
zu Fuß oder zu Pferde Wachtdienste leisten. Zeitschr. f. Lüb. Gesch. 
S. 209: »Johanne« de Glycowe vadiat III marcas argenti pro 
vigilia neglecta.« »Johannes Longus iuxta Travenam vadiavit 
III marcas argenti, quia non vigilavit cum equo.« Später wurde 
der persönliche Wachtdienst durch eine Geldsteuer abgelöst. 

27") Die Türkensteuer wurde damals recht häufig erhoben. Kirch- 
ring und Müller, Auszug u. histor. Kern Lüb. Chroniken, Hamburg 
1678, nennt S. 213 f. die Jahre 1541, 1542, 1544, 1549, 1566, 
1576. Auch im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts wurde dieselbe 
nach Angabe der Kämmerei-Rechnungen wiederholt eingetrieben. Bei 
Kirchring und Müller lesen wir z. B. S. 217: „In diesem 1544. 
Jahr ist abermahl im Teutschen Reich eine Türkenschatzung beliebet, 
und hat zu Lübeck von jedem Hauß 2 mark. von jeder Buden 1 mark. 
und von jedem Keller 8 schilling. wie auch darneben noch allgemein 
Kopf-Geldt a Persohn so über 10 Jahren 3 schilling gegeben werden 
müssen, jedoch Vermögene haben nach advenant ä Persohn gezahlet 
1. 2. 8. 16. u. 20 schilling." 

2") In der llrk. No. 44 heißt es: „Sie sind keiner Bnpflicht, 
wiewohl an allen andern orten gepreuchlich, frey, muffen Schoß, 
Wachtgeld vnd alle andere onera dieser Stadt mit abtragen, auch im 
fall der noth selbst mit zu wall vnd Mauren gehen." 

276) 1605 Extractus Concordatorum, daß die Bürger jährlich 
gemustert, ihre Gewehre von den Musterherrn nachgesehen werden." 
Desgl. 1606, Bürger-Wacht-Ordnung. Dreyer, a. a. O. S. 125 f. 

27°) Ein Münchener Schulmeister richtete im 16. Jahrhundert 
an den Rath die Bitte, den Oberst zu bestimmen, auch diesmal von 
seiner Einberufung abzusehen, weil er durch dieselbe seine sämmtlichen 
Schüler verlieren und dann kein Brot für seine drei unuiüudigen 
Kinder haben würde. Wenn Gebete, a. a. O. S. 32 im Anschlüsse 
an dies Gesuch bemerkt, es fei wohl der sonderbarste Einfall eines 
Schulmeisters, sich neben seiner Schule noch beim Militär anwerben 
zu lassen, um dadurch sein Einkommen zu erhöhen, so beruht dies 
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Außer diesen Lasten, welche die Schulmeister mit den übrigen 
Bürgern gemeinsam trugen, mußten sie jnhlich 2 # an die Raths- 
schreiber zahlen (Art. 9).277) Kamen sie ihren Pflichten nicht nach, 
so machte der Rath wenig Umstände Als z. B. die beiden Dom- 
schulmeister sich weigerten, die Türkensteuer zu entrichten, ließ der 
Rath in ihren Wohnungen, obwohl dieselben auf dem Gebiete des 
Domkapitels lagen, verschiedenes Hausgeräth pfänden. Der Bischof 
von Lübeck, Herzog Johann Adolf von Holstein-Gottvrf, erhob 
dagegen Einsprache,272) weil diese Schulmeister als Diener des 
Domstiftes bisher von allen bürgerlichen Abgaben befreit gewesen 
umrat, außerdem die Schule vom Kapitel gegründet worden sei 
und die Lehrer ans Vicarien und Beueficien desselben besoldet 
würden.2'2) 

Allem Anscheine nach muß das Einkommen der deutschen Schul- 
meister recht gut, ihre Stellung als Bürger wohl geachtet gewesen 
sein. Denn der nachmalige Zunftälteste Nicolaus Boldewin zog cs 

offenbar auf einem Irrthum, denn es handelt sich hier nicht um einen 
Nebenerwerb, sondern um die Erfüllung einer Bürgerpflicht. 

2") Artikel 9 fehlt in einigen Ausfertigungen der Ordnung, 
anscheinend nur aus Versehen des Schreibers; denn in einer anderen 
Abschrift ist er nachträglich hinzugefügt worden. Das Fehlen dieser 
Bestimmung dürfte darin seinen Grund haben, das; an die ursprüng- 
liche Stelle derselben das Verbot, keine entlaufenen Schüler anzunehmen, 
gesetzt ivorden war. 

2'2) Der Herzog schreibt am 8. Januar 1606 von Schloß 
Gottorf an den Lübecker Rath, daß sich die beiden Schulmeister „gantz 
hoch beschwerlich beclagen," der Rath habe von ihnen „altem her- 
kommen zu wieder" „Türkensteuer vnnd anders" gefordert, und „weill 
sie sich dessen nicht vnbillich verweigertt ettliche Pfande aus ihren au 
und in vnserer Thumbkirchen belegenenn Wohnungen abgenommen." 
Der Herzog ersucht unter Himveis ans die obigen Gründe den Rath 
freundlich: „das ausgepfändete hausgeräthe" herauszugeben und die 
Schulmeister „milt dergleichen anfflagenn vnd vngetvöhnlichen bcschwe- 
rungen hinfuhro (zu) verschonen." 

279) Im Jahre 1584 hinterlegte der Bischof Eberhard beim 
Rathe 1000 $. Die jährlichen Zinsen von 50 # waren als Gehalt 
für den zweiten Lehrer am Dom bestimmt, damit „die Jugent desto 
baß von ihme institnirt vnd vnterrichtet werden mochte." llrk. No. 11.. 
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vor, von der Lateinschule zur deutschen Schule überzutreten. Mehr- 
fach wurde sodann gegen die Schreib- und Rechenmeister der Vvr- 
ivurf laut, daß sie zu üppig lebten, und Caspar Voedt wuxde 
darum sogar seines Amtes entsetzt. Hans von Sesen warf seinem 
Gegner Rautenberg vor, er trotze auf sein Geld und Gut,“88) urd 
Arnold Möller rühmte sich, daß er seiner Tochter die reiche Aus- 
steuer (im Werthe von 5011 # 6 sch. 9 Ä) von seinen „durch 
Gottes Gnade wolgewonnenen, säur ersparten, und gar nicht Ererbten 
noch befreiten» Gütern" gegeben habe.“8Z Dabei fällt die Thätig- 
keit des letzteren schon zum Theil in die Zeit des dreißigjährigen 
Krieges, als die deutschen Schulmeister über den steten Rückgang 
ihres Einkommens klagten und das 16. Jahrhundert als das ver- 
lorene goldene Zeitaller der deutschen Schule priesen.“8*) 

Am Schlüsse der Ordnung findet sich die neue Verfügung über 
die Winkelschulen. Von dem unerwartet günstigen Erfolge, den 
diese Bestimmung erzielte, als sich die Schulmeister auf Grund der- 
selben an die Wetteherren wandten, sowie über die Stellungnahme 
der Visitatoren zu diesem Vorgehen ist bereits ausführlicher berichtet. 

In einem Schreiben vom 5. Dezember 1589 dankten „die 
Ältesten samt den andern verordneten deutschen Schulmeistern" dem 
Rathe für die neue Ordnung, die nicht nur der einheimischen 
Jugend, sondern auch den aus der- Fremde herbeizieheuden Schülern 

*8°) Urk. No. 27. 
*81) In seinem Tagebuche S. 27. 
“8“) Trotz ihrer Klagen scheinen die Schulmeister auch in diesen 

trüben Tagen nicht schlecht gelebt zu haben, wie eine Kostenrechnung 
über die Hochzeit Arnold Möllers am 16. April 1630 zeigt. Danach 
wurden verzehrt: 1 gemästeter Ochse, 2 Kälber, 17 Lämmer, 1 Reh, 
4 Hasen, 15 kalkutische Hähne (darunter einer von 19 ®) und 
4 Hennen, 42 gemeine gute Hühner, 10 Ochsenzungen, 2 mittelgroße 
Störe (der Fuhrlohn allein betrug 4sts Reichsthaler) u. s. w., dazu 
6 Tonnen vom besten Hamburger Bier und 1 Tonne Weißbier für 
„die Köche und ander Volk.8 Von 50 steinernen Bierkrügen wurden 
17 zerbrochen oder gingen verloren. Die Kosten beliefen sich ans 
780 $ 13 sch. 6 «3i. Möllers Tagebuch S. 21 f. 
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zum Segen gereiche?8") Denn als rechte Pflanzstätten des Wissens, 
des Glaubens und der Zucht erfreuten sich die deutschen Schulen 
Lübecks unter der Fürsorge und Einsicht des Rathes eines hohen 
Rufes in deutschen >vie in fremden Landen. Daneben waren die 
Räter der Stadt bestrebt gewesen, auch den Lehrern der Jugend, 
durch deren sittliche und berufliche Tüchtigkeit das Gedeihen der 
Schulen wesentlich bedingt ivar, ein angemessenes Einkommen zu 
sichern, welches alles, nach den Worten der Schulmeister, Gott 
zum Lobe, der Bürgerschaft zum Heil und der ganzen Stadt zum 
Ruhme biente.28*) 

Diese Schulordnung, die uns das Ergebniß der schulgeschicht- 
lichen Entivickelung von nahezu einem halben Jahrhundert vor 
Augen führt, ist zugleich das letzte Denkmal aus der Blüthezeit der 
deutschen Schulen Lübecks?-") Denn im letzten Jahrzehnt des 

) In der Urkunde No. 37 heißt es, die Ordnung diene „dem 
besten der blühenden Jugenndt dieser guten Stad vnd ahnkommen- 
den Schulcrnn." 

284) Urs. No. 43. 
286) Dreyer, Eiul. i. d. Kenntniß d. Lud. Verordnungen^. 32 

(und nach ihm Hoffmann, Gesch. d. freien u. Hansestadt Lübeck S. 80), 
berichtet von einer Schulordnung aus dem Jahre 1595. Diese An- 
gabe gründet sich auf eine Urkunde (Lab. Staatsarchiv. Eccl. Schecks, 
ad Völ. A Fase. I), die beginnt: 

„Die Teütscheu Schulen belangent. Es hat E. E. Hochiv. Naht 
Ao. 95. Nachdem sic große Beschwerung von den Teutschen Schulen 
gehabt, zu Jnfpectores Verordnet den h. Syndicum D. Calixtuin 
Schein den h. Superintend. M. Andream Puchenium vnd den h. 
Protonotarinm Thomam Rehben re." Diese vermeintliche Schnlord- 
nnng erweist sich bei näherer Prüfung als eine Eingabe ans der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wie sich an der Hand der Namen 
der verordneten Schulmeister und anderer Angaben leicht feststellen 
läßt. Ihre Bemerkungen über das 16. Jahrhundert zeugen von einer 
ziemlichen Unkenntniß der thatsächlichen Verhältnisse, >vie schon die 
Angabe beweist, daß die Inspektoren, wie hier fälschlich die Visitatoren 
genannt werden, erst im Jahre 1595 ernannt sein sollen. Da der 
Erlaß einer neuen Schulordnung im Jahre 1595 durchaus unwahr- 
scheinlich ist, und sich in den Akten irgend ein Hinweis darauf nicht 
findet, so dürfen wir wohl auf eine weitere Widerlegung dieser An- 
gabe verzichten. 
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16. Jahrhunderts läßt sich leider schon ein merklicher Rückgang 
erkennen. Ein Gesuch, das die verordneten Schulmeister um die 
Wende des Jahrhunderts dem Rathe übersandten, schildert uns den 
damaligen Zustand der Schulen in den düstersten Farben. Die 
Pest, die im Jahre 1597 Lübeck ans das Furchtbarste heimsuchte, 
hatte ihnen schweren Schade» zugefügt.288) Viele Schüler oder 
deren Eltern waren gestorben, die fremden zum großen Theile aus 
der Stadt geflohen und nicht zurückgekehrt. Die deutschen Schulen 
wie die Lateinschule waren Detöbet.287) Dazu erhielten die Meister 
von ihren wenigen Schülern vielfach kein Schulgeld, weil die Eltern 
in dieser „betrübten, nährlosen Zeit" nicht bezahlen konnten oder 
wollten und ihre Knaben, wenn sie den Verordneten das Schulgeld 
schuldig geblieben waren, zu den Winkelschulmeistern schickten, die 
allmählich wieder derartig überhand genommen hatten, daß fast keine 
Gasse, kein Winkel ohne eine verbotene Schule imn\288) Die Schul- 
meister klagten, daß man in den Klippschulen den Schülern ihren 
freien Willen lasse, mit ihnen trotz der schweren Zeiten Spieltage 
und Vermummungen anstelle, obivohl dies vom Rathe verboten 
worden sei. Dadurch lockten die Winkelschulhalter die Jugend an 
sich, die in ihren Schulen verdorben würde und sich jetzt in den 
Straßen, aus den Kirchhöfen und selbst in den Kirchen so inuth- 
willig gebärde, daß die Prediger auf der Kanzel darüber Klage 
erhöben und den verordneten Schulmeistern unverdiente Vorwürfe 

286) In dem Gesuche vom 23. November 1599 klagen die 
Schulmeister S. 4: „das wir seidt der negsten Pcstc großen vn vast 
vnuerwindlichen schaden gelitten." Bgl. dazu Zeitschr. f. Lüb. Gesch. i, 179. 

287) Zweimal (S. 2 u. 3) schreiben die Schulmeister: „Dahero 
dan vnserc sowol auch die Lateinische Schule, darüber die College» 
auch sehr klagen, ledig stehen." 

288) Die Schulmeister berichten, daß die „Klipfschulen nlgemach 
heimlich wiederumb eingerissen vnd zugenommen (S. l) vnnd vast 
keine Gasse oder Winkel ist, dar nunmehr nicht solte Schule, ja bubenn 
schule .... gehalten werden ... wie auß eingelegtem Zettel! (aus 
dem 16 Winkelschulmeister genannt werden), darauff nur die vornemb- 
sten vnd allerwenigsten verzeichnet, zu ersehen" (S. 2). 

Ztschr. d. SB. f. L. G. VIII, 2. 33 
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machten?") Noch niemals habe es um die deutschen Schulen so 
traurig ausgesehen wie zu dieser Zeit/"") Die Verordneten baten 
darum den Rath, ihnen zu ihrem Schulgelde zu verhelfen, die 
Winkelschulen ernstlich zu unterdrücken, denn die Verbote, die auf 
Ansuchen der Visitatoren von den Wetteherren ergingen, wären ohne 
jedweden Erfolg,"') und endlich in Anbetracht der Zeitumstünde 
die verordneten Schreib- und Rechenschulen allmählich bis auf 6 
eingehen zu taffen.29“) 

Der Rath antwortete auf das Gesuch, es solle in allen diesen 
Punkten gehalten werden nach der Ordnung, welche sich ans der 
Wette befinde,"") ohne daß jedoch etwas Durchgreifendes in dieser 
Hinsicht geschehen wäre. 

!89) Die Verordneten klagen, durch die Winkelschulen „mit jhren 
Spieltagen und der larvercy in diesen beschwerlichen Zeitten (S. 7) 
so in gemein, so wol Ihnen alß vns verbotten gewesen," würde alle 
„gntte ordnung, Item Zucht vnd Disciplin verstärkt, die Jugend ver- 
dorben u. s. w." (S. 2). „Ja was auch solche Klipfschulen, weil sie 
in solchen schulen, allen Ihren eigen freyen willen haben, vnd darumb 
itzt heuffig bei Ihnen sein, . . . guts erlernen, beweiset sich offt aufs 
der gaffen vnd Kirchhöfen ja woll in der Kirchen dazu vnd erfahren 
wirs auch wol, wen sie wiederumb von Ihnen genhomen vnd zu vns 
gebracht werden, vnd müssen wir Ordinarii alsdan Ihres getriebenen 
muthwillens von der Cantzel vnuerschuldet noch darzu entgelten." (S3). 

"°) Gegen das Ende heißt es in dem Gesuche: „aus diesem 
allen" sei „gnugsamb zuvernehmen, wie gantz vbel vnd erbärmlich es 
itzt mit den Teutschen schulen vnd jeglicher Narung zustehet, als noch 
niewerle gethan" (S. 4). 

Die Verordneten schreiben: Obwohl „her Thomas Rehebeen 
vnß zu vnderscheidlichen mahlen seine Zettelchen an die Hern der Wette 
mitgetheilet... So ist doch gleichwol in effeetu nichts darauf? erfolgt, 
sondern haben ivir unsere große geltspildung vnd versenmnusse bei der 
Wette gantz vnd gahr vmbsonst vnd vergebliche anwenden müssen vnd 
bis in die heutige stunde weniger dan nichts ausrichten können." 

"*) Die Schulmeister bitten, daß „weiln es unser 6. in der 
ordnung itziger Zeitt wolbestcllen können, keine darüber mehr bis zu 
gelegener besserer Zeitt zugeordnet werdenn mnegen." 

Die Eingabe trägt einen dahin lautenden Vermerk. 
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Die Ursachen des Rückganges der deutschen Schulen Lübecks 
sind in den Zeitverhältnissen zu suchen. Der Niedergang des Han- 
dels, die Pest mit ihren Gesolgserscheinungen und der dreißigjährige 
Krieg machten der Blüthezeil der deutschen Schulen ein Ende. 

Lübecker Schulbücher des 16. Jahrhunderts. 
Das Bild der damaligen Schulzustände ist noch nach einer 

Seite hin zu vervollständigen; es muß versucht werden, durch die 
uns erhaltenen Lehrbücher einen tieferen Einblick in den Unterricht 
jener Tage zu gewinnen. Da eine eingehende Methodik der ein- 
zelnen Lehrfächer einerseits über den Rahmen dieser Arbeit hinaus- 
gehen würde und andererseits viel bereits Bekanntes wiederholen 
müßte, so beschränken sich die folgenden Ausführungen daraus, den 
Lehrgang der deutschen Schule nur in seinen Hauptzügen darzustellen, 
während auf Einzelheiten nur insofern eingegangen wird, als sie ein 
besonderes Interesse beanspruchen dürfen. In Lübeck selbst sind 
Schulbücher, die bekanntlich dem Schicksale der Zerstörung besonders 
ausgesetzt sind, nur in geringer Zahl erhalten; da sich aber noch 
manches über Deutschland zerstreut in den Bibliotheken von Straß- 
burg bis nach Stralsund vorfand, so dürfte das zur Verfügung 
stehende Material unserm Zwecke vollauf genügen. Allen diesen 
Schulbüchern ist eines gemeinsam.. Während nämlich die äußere 
Entwicklung des Schulwesens unter dem Zeichen eines schaffensfreu- 
digen, thatkräftigen Fortschrittes stand, ging die Ausgestaltung der 
Unterrichtsmethoden einen auffallend langsamen Gang, der schwer- 
fällig am Althergebrachten haftete. 

Das erste Lehrbuch, das damals wie heute die Schüler in die 
Wissenschaft einführte, war das ABC-Büchlein. Auf der Lübecker 
Stadtbibliothek wird eine niederdeutsche Lübecker Fibel aus dem 
Jahre 1565 aufbewahrt, die beim Umbau eines Hauses in der 
Mauer aufgefunden wurde. Es dürfte dies die älteste niederdeutsche 
Fibel sein, die uns erhalten ist?"'') Darum folge hier eine kurze 

"”*) Tie Hamburger Stadtbibliothek besitzt eine vollständige 
niederdeutsche Hahnenfibel aus dem Jahre 1616, welche bei HanS 

33» 



508 

Beschreibung derselben. Zwei starke Holzdeckel, verbunden durch 
einen kräftigen Ledcrrücken, bilden den dauerhaften Einband des 
Büchleins. Das Titelblatt desselben zeigt links oben ein großes 
A in Zierschrift, rechts daneben steht ein kleineres gedrucktes A, das 
den Anfang eines kleinen, gedruckten lateinischen Alphabetes darstellt. 
Am Schlüsse desselben findet sich das Wort „Jhesus."9°Z Darunter 
steht: „De Ludl bockstaue a e i o u y." Hierauf folgen: „De 
Stummen bockstaue bcdfghklmnpqrstx z." Die 
8 Blatt der Fibel enthalten: 

„De Tein Gebade Gades. 
De Höuet Artikel vnses Gelouens. 
Dat Gebedt effte Bader vnse.°"°) 
Ban dem Sakramente der hilligen Dope. 
Ban dem Hochwerdigen Sacramente des Altars. 
Dat Benedicite. 
Dat Gratias. 
Eyn Gebedt vor de Jungen kinder." Daran schließen sich 

die Worte: „Des Morgens wenn du vpsteist so schaltu dy fegen 
mit dem Hilligen Crütze vnd seggen. Des wolde Godt de Bader fi-, 
de Säue -j-, vnde de hillige Geist -j-, Amen. Darna knyende 
edder stände den Gelouen, vnde dat Bader vnse spreken mit dessem 
— 
Mosen gedruckt und bei Hinrick Dosen verlegt wurde, außerdem Theile 
einer niederdeutschen und einer lateinischen Fibel aus dem Jahre 1609, 
welche aus alten Buchdeckeln herausgelöst worden sind, desgleichen 
2 Deckel einer Fibel von 1583. Sie alle zeigen eine große Ueber- 
einstimmung. Ueber die Abweichungen der Lübecker von den Ham- 
burger Fibeln vgl. die folgende Anmerkung. 

29S) Die Hamburger Fibel von 1616, in der das Wort Jhesus 
fehlt, schiebt an dieser Stelle das große gedruckte lateinische und 
deutsche Alphabet ein. Auf der Rückseite des Titelblattes bringt sie 
folgende Lautverbindungen: Ba, Ca, Bra, Fa, Aff, Fra, Ga, Ha, 

I Ka, La, Al, Ack, Ma, Am, Pa und Tra. Diese Silben stehen unter- 
einander, daneben finden sich dieselben Konsonanten mit den Vokalen 
e, i, o und u zusammengesetzt. Tie beschriebenen Abweichungen 
bedeuten bereits einen anerkennenswerthen methodischen Fortschritt. 

Die Hamburger Fibel setzt das Vater Unser an erster und 
die zehn Gebote an dritter Stelle. 
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nafolgende Bede." Es folgt ein Dankgcbet und ein Gebet um 
Schutz U'ährend des Tages. „Vnde denne mit fröwden tho dynem 
arbeide geghan." „Des Auendes" soll das Kind in ähnlicher Weise 
lute am Morgen sich segnen und beten. „Vnd denn fluckes vnde 
frvlick geslapen." Auf der letzten ©eite2'”) finden sich: 

De Düdesche vnde Latinische Tall 
i. ii. . . . v  C. D. M. 
1. 2. ... 5  100. 500. 1000. 

Tidtlick dwanck, arbeit vnd lehr, 
Bringet de Kinder tho groter ehr. 

Gedrückct tho Lübeck by 
Jürgen Richolff222) 

NOUXV." 
Aus der Anlage der Fibel ergicbt sich, daß man zunächst das 

Alphabet in der gewöhnlichen Reihenfolge auswendig lernen ließ. 
Nachdem der Schüler die Vokale und Konsonanten unterscheiden 
gelernt hatte, wurde anscheinend sofort mit dem eigentlichen Lesen- 
lernen begonnen und zwar nach der damals üblichen Bnchstabir- 
methode.222) Es muß dies für den Lernenden wie für den Lehren- 
den eine unsäglich mühevolle Arbeit gewesen sein. Denn das ver- 
nunftwidrige Lehrverfahren, das die Silben und Worte anstatt aus 
ihren wirklichen Lautbestandtheiten aus Buchstabennamen zusammen- 
setzte, schloß jede eigene, bewußte Thätigkeit des Kindes aus. Eine 
weitere Schwierigkeit lag in dem Umstande, daß einzelne Buchstaben 

222) Die letzte Seite der Hamburger Fibel zeigt das Bild des 
Hahnes. Daruntersteht: „gedrücket tho Hamborch dorch Hans Mösen. 
In vorlegginge Hinrick Dosen, 1616." 

2"R) Ueber das Leben Richolffs vgl. Allgem. deutsche Biographie 
Bd. 28 S. 444. Unter den dort aufgeführten Drucken ist diese 
Fibel nicht genannt. 

2") Bekanntlich waren die Bemühungen Valentin Jckelsamers, 
des Zeitgenossen Luthers, die Analysier- und Lautier-Methode ein- 
zuführen erfolglos geblieben. Ueber seine „Teutsche Grammatiea" 
und „von der rechten weys aufs kürzist lesen zu lernen" vgl. Kehr, 
Gesch. d. Methodik 11, S. 364 f. 
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einen doppelten Lautwerth hatten, daß z. B u und v bald als 
Konsonant, bald als Vokal gelesen wurden. Dazu kam ferner die 
regellose Orthographie und der eigenthüiulichc Gebrauch großer 
Anfangsbuchstaben So schrieb man: „VNse HERe Jhesus" oder 
am Anfange eines Abschnittes: „ALler Ogen." Diese Lübecker 
Fibel stellt das Urbild der älteren protestantischen Fibeln dar, die 
zugleich den Zweck verfolgten, den Schüler mit den Hauptstücken 
der christlichen Lehre bekannt zu machen, was aber weder dem Lese- 
noch dem Religionsunterrichte zum Vortheil gereichte. 

Neben dieser Katechismusfibel wurde in den Schulen die nieder- 
deutsche Uebersetzung des Lutherschen Katechismus gebraucht, die 
schon im Jahre 1529 von Jürgen Richolff, dem Verleger unserer 
Fibel, in Hamburg gedruckt wurde unter dem Titel: „Eyn Catechis- 
mus efite vnderricht, Wo eyn Christenhußwerth syn ghesynde schal 
vpt eyntfoldigheste leeren vp frage vnud antwort gestellt. Marti 
Luth. 1529." Auf der letzten Seite des Buches steht: „Ghedrucket 
yn der loueliken Stadt Hamborch by Jürgen Richolff wanhafftich 
vp dem Peerdemarkede." Diese niederdeutsche Uebersetzung, von der 
sich ein Exemplar in der Hamburger Stadtbibliothek befindet, gewinnt 
ein besonderes Interesse noch dadurch, daß sie unmittelbar nach der 
ersten hochdeutschen Ausgabe, die im Originaldruck verloren gegangen 
ist, gefertigt sein soll.800) Im damaligen Schulunterricht nahm der 
Katechismus eine hervorragende Stelle ein. Es ist das einzige 
Lehrbuch, das in den umfangreichen Lübecker Schulakten des 
16. Jahrhunderts genannt ivird. Die Visitatoren ermahnten nämlich 
die Schulmeister wiederholt, daß sie ihren Schülern den Katechismus 
wohl einprägten, und die Zunftartikel fordern als eine der 
vornehmsten Pflichten von jedem Schulmeister, daß er den Katechis- 
mus Luthers mit ganzem Fleiße auswendig lernen lasse.33 ff Ueber 

300) Vgl. Mönckeberg, Die erste Ausgabe von Luthers kleinem 
Katechismus, Hamburg 1851 u. deutsche Zeitschr. für christl. Wisscnsch. 
u. christl. Leben, hrsgeg. v. Schneider 1856 No. 23, too Mönckeberg 
seine Ansicht gegenüber Harnack (Luthers kl. Katechismus i. s. Urgestalt, 
Stuttgart 1856) vertheidigt. 

3U1) Vgl. Art. I der Zunftstatuten im Anhang. 
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ein bloß mechanisches Auswendiglernen wird man in der Regel nicht 
hinausgekommen sein. 

Wie Luther selbst den Katechismus gelehrt wissen wollte, bespricht 
er bekanntlich in der Borrede seines kleinen Katechismus. Er fordert 
zunächst, daß die Kinder die fünf Hauptstücke „nach dem Text hin 
von Wort zu Wort auswendig lernen." Daran schließt er die 
Forderung: „Wenn sie den Text wohl können, so lehre sie hernach 
auch den Verstand, daß sie wissen, was es gesagt sei." Zu dem 
Zwecke verfaßte der Lübecker Superintendent Hermann Bonnus für 
die Lübecker Jugend das folgende Büchlein: „Eine körte voruatinge 
der Christliken lere, vnd der vvrneemesten Fragestücke, so vnder dem 
Euangelio gemenliken vöruallen, vp frage vnd antwert gestellet, vor 
de kynder vnd gemenen man. Dörch M. Hermannuni Bon. Superat. 
to Lübeck." Auf der letzten Seite steht: „In der Kaiserliken Stadt Lübeck 
durch Johan Balhorn gcbrücfet."308) Das Buch ist in Form eines 
Zwiegespräches verfaßt. Ein Mann, der im Papstthum aufgewachsen 
ist, fragt einen in der neuen Lehre unterrichteten elfjährigen Knaben, 
dessen gründliche Antworten, die übrigens meist recht unkindlich find, 
ihm die höchste Bewunderung abnöthigen. Sie sprechen nacheinander: 
„Ban guden wercken. Ban den hilligen. Ban den hilligen Engelen. 
Ban der gemalt des Düuels. Ban den Teyn Gebaden. Ban dem 
Gelouen. Ban dem Gebede. Ban der Dope, (dabei wird zugleich 
über das Abendmahl gehandelt). Und: Ban der hilligen Kercken." 
Der Superintendent beabsichtigte, durch dies Buch die Schüler tiefer 
in das Verständniß des Lntherschen Katechismus einzuführen. Es 
heißt mit Bezug darauf in der 55. Antivort, die Kinder sollen 

30 2) Ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich auf der Lübecker 
Stadtbibliothek. Bernhard Spiegel nennt in seinem Buche: Hermann 
Bonnus. Erster Superintendent von Lübeck und Reformator von 
Osnabrück, 2. Anst. Göttingen 1892, nur die beiden folgenden, auf 
der Bibliothek in Wolfenbüttel befindlichen Auflagen: „1539 
Gcdrücket tho Magdeborch, dorch Hans Walther. 1543 Gedrücket 
lho Hildenssen." Der bisher unbekannte Lübecker Druck trägt keine 
Jahreszahl. 
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„cijiicii yderen Artikel gründtlyken vorstan leren." Ferner wollte 
der Superintendent die Schüler befähigen, der Predigt mit Ver- 
ständniß zu folgen. Er legt dem .Knaben die Worte in den Mund: 
„wen ivy kynder Predigen hören, dat wy mercken yn welckerem 
Artickel des Catechismi de Sermon thom meysten gegründet sy." 
Als Beifpiel für die Art, in der die evangelische Lehre und manche 
dogmatische Streitfrage, die damals die Gemüther erhitzte, in diesem 
Buche behandelt werden, diene folgende Frage und Antwort: 

75. Fr.: „Segge my doch körtliken, wat is de hillige Döpe?" 
Antw.: „De hillige Dope ys de rechte ansang vnses Christendomes, 
weilte gelyck alse wy natürlyke mynschen gebaren werden vp erden, 
dörch de vthwendigen gebort, van Bader vnd B^/der, also ivcrde 

Jf- wy dörch de hyllygen Döpe geystlyken gebaren, dat wy Christen 
Heien vnd Gades kynder ftynt.309) 

Das vorstehende Beispiel lehrt, daß elf- bis zwölfjährige 
Knaben eine derartige Antwort nicht ans eigenem Nachdenken geben 
konnten. Darüber kann auch der Superintendent nicht im Ziveifel 
gclvesen sein, der keineswegs darauf gerechnet haben wird, daß die 
Schulmeister durch diese Fragen ihre Schüler zu einer freien 
Meinungsäußerung veranlassen sollten. Im Unterrichte wurden 
die Fragen und Antworten cntivedcr aus dem Buche abgelesen oder 
vorher auswendig gelernt und ans dem Gedächtniß hergesagt. Unser 
fragendentwickelndes Lehrverfahren, das den Schüler zum selbst- 
thätigen Erarbeiten des Wissens anleitet, lvar jener Zeit noch 
fremd. Der Unterricht kannte nur den Bortrag des Lehrers oder 
des Buches und ein mechanisches Auswendiglernen von seiten des 
Schülers. Da bis jetzt bereits drei Auflagen des Büchleins bekannt' 
sind, muß dasselbe zu jener Zeit, da das Hauptinteresse der Mensch- 
heit sich um theologische Fragen drehte. Anklang gefunden haben. 
Nach der heutigen Ansicht von dem Ziele und den Aufgaben der 
religiösen Unterweisung muß das Buch in seiner unkindlichen, 

3°3) Im übrigen verweisen ivir auf B. Spiegel, der im Anhange ' 
das Buch vollständig abgedruckt hat. 
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abstraften, dogmatisch-polemischen Art als ungeeignet für beit Schul- 
unterricht bezeichnet werden. 

Weit größer ist das Berdienst, das Bvunus sich durch die 
Herausgabe des ersten Lübecker Gesangbuches erwarb. Das einzige 
bekannte Exemplar desselben, das sich auf der Greifswalder Universitäts- 
bibliothek befindet, trägt den Titel: „Enchiridion, Geistlike Lede 
vnd Psalmen vppet nye gebetert, Mar, Luther, Mit einem nien 
Kalender schon togerichtet. In der Kayserlikeu Stadt Lübeck, by 
Johan Balhorn gedrücket, ym yar >11)Xl,V,^st Dasselbe bringt 
int ersten Theile das Wittenberger Gesangbuch in niederdeutscher 
Uebertragung. Der zweite Theil enthält eine Anzahl in Nieder- 
dentschland entstandener Gesänge, darunter zwei von Bonuus selbst 
verfaßte: „JHesus Christus war Gades Sön" und „OCH wy 
armen Sünders." Neben dem Gesangbuche des Bonuus waren in 
Lübeck das Nostocker und das Magdeburger in Gebrauch, Ein 
allgemein eingeführtes Gesangbnch gab es damals noch nicht. Die 
markigen Refvrmationslieder lebten im Herzen des Volkes und 
wurden in der weichen, klangvollen sassischen Sprache auswendig 
gesungen. Da seit der Reformation die Mehrzahl der alten lateinischen 
Gesänge durch niedersächsische Lieder verdrängt worden war,"") traten 
an Stelle des lateinischen Schülerchors mehr und mehr die Schüler 
der deutschen Schulen, Weil nun der Kirchengesang einen wichtigen 
Theil des Gottesdienstes ausmachte, ermahnte der Superintendent 
fast auf jeder Visitation die deutschen Schulmeister, daß sie die 

304) Ueber dies Gesangbuch handeln: Spiegel, a, a. O. S, 106 f, 
Pauli, Gesch. d, Lüb. Gesangbücher re,, Lübeck 1875, S. 3 f. Joh. 
Geffckeu, Die Hamburg.-Niedersächs, Gesangbücher d, 16, Jahrh., 
Hamburg 1857, S. 227 f, 

3"3) Einzelne lateinische Lieder blieben auch nach der Reformation 
im Gebrauch. Vgl Geffckeu, a. a. O, S XI. Bei Begräbnissen 
scheinen lateinische Gesänge auch später vorherrschend geblieben zu 
sein. Arnold Möller schreibt in seinem Tagebuche (S. 7, 19 und 35) 
anläßlich des Begräbnisses seiner beiden Frauen und seiner Tochter: 
„4 Schulmeistern Latein zu singen 6 ins. Für 80 Par Schüler, 
derer etliche 1 st: und andre 6 gekrigt 6 mk, 

3i nt- 
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Kinder gewöhnten, deutlich, fein langsam und harmonisch zu singen 
Am Freitage sollte in der Schule, offenbar als Vorbereitung ans 
den Sonntagsgottesdienst, die Litanei sammt der Kollekte gesungen 
werden. Die Lieder wurden in der Schule durch einfaches Vor- 
und Nachsingen eingeübt. Von einer Erläuterung des Textes, von 
einer Einführung in die Tonverhältnisse und dergleichen war 
keine Rede. 

Katechismus und Gesangbuch waren zu jener Zeit die einzigen 
Lehrbücher für den Religionsunterricht der deutschen Schulen. 
Biblische Geschichte»»«) und Bibellesen hatten in dieselben noch 
keinen Eingang gefunden. Die heilige Schrift lernten die Kinder 
durch die Predigten kennen. Denn die Schulordnung forderte, daß 
alle Schulmeister und Lehrmütter am Donnerstagmorgen mit den 
Knaben und Mädchen den Frühgottesdienst besuchten, ferner sollten 
sie am Montage Nachfrage halten, wo die Kinder am Sonntage in 
der Kirche gewesen waren und was sie in der Predigt gelernt halten. 

Nachdem der Schüler sich einige Fertigkeit im Lesen angeeignet 
hatte, lernte er schreiben. Die Kunst des Schreibens stand im >6. 
und 17. Jahrhundert in einer Blüthe und in einer Werthschätzung, 
von der man sich heute nur schwer eine Vorstellung machen kann. 
Die Dichter verfaßten Lobgedichte zu ihrem Ruhme,»»') und selbst 

»o«) In der Lübecker Stadtbibliothek befinden sich eine Anzahl 
plattdeutscher Passionale aus den Jahren 1569, 1576, 1588 (?) und 
1599, von denen die erste und die letzte der genannten Ausgaben 
mit einer Vorrede von Luther versehen sind. Dieselben erzählen die 
Leidensgeschichte Christi nach den vier Evangelisten, find mit Bildern 
und Gebeten ausgestattet und für die häusliche Erbauung bestimmt. 
Daß dieselben im Schulunterrichte Verwendung gefunden haben sollten, 
ist nicht wahrscheinlich. 

»»') In der Hamburger Stadtbibliothek befindet sich ein umfang- 
reiches Lobgedicht auf die Schreibknnst, das manchen interessanten 
Beitrag zur Kenntniß des danialigcn Schriftlvesens enthält. Das 
Büchlein ist betitelt: „Warhafftigc Beschreibung, Bon dem Ursprung 
der vhralten (von Gott gegebenen) löblichen Kunst der Schreiberey, rc. 
Alles in ivol scandirte Teutsche Rythmos gestellet. Durch Georgium 
Miller MDXCIIII Gedruckt zu Augspurg, bey Michael Manger." 
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deutsche Kaiser, wie Karl V, Ferdinand I. und Maximilian II. 
zeichneten einfache Schreibmeister mit höchsten Ehren aus. J"^-- 
Neudörffer der Aeltere und die Brüder Stoß wurden sogl 

darum von den Schreibmeistern mit Recht als das goldene Zeitalter 
der deutschen Schule gepriesen. 

Bon der Kunstfertigkeit der alten Schreibmeister giebt uns das 
älteste Lübecker Kunstbuch ein Beispiel. Dasselbe ist wahrscheinlich 
nur in einem einzigen Exemplar auf uns gekommen, das sich in 
der Universitätsbibliothek zu Straßbnrg befindet Es trägt den 
Titeln „Künstliches vnd Wollgegründetes Künstbüch allerhandt 
schöner schrifiten wie die in des heiligen Reichs Stenden, Cantzeleyen, 
auch Kauffmanßhandelungk gcbreuchlich allen Liebhabern der Kunst zur 
Nützlichen vbung Ihn hernacher folgende Küpfferstück vorfertigett 
vnnd mitgetheilett wordenn. Durch Joachimum Sagerum Bororden- 
tenn Schülhalterenn Ihn Lübeck Ao. 1607." In der Gralrechnung 
des Lüneburger Rathes vom Jahre 1600 findet sich folgende Ein- 
tragung : „Jvachimo Sägern, Schulhalter zu Lubekh, so einem 
Erb. Rade ein gemein Schreibbnckh dediciret vnd zugesunden 
16 mk. 8 st geben.3"3) Aus dieser Notiz geht hervor, daß das 
Buch bereits 1600 vollendet gewesen sein muß. Da ein solches 
Werk überdies meist die Frucht einer langjährigen Arbeit zu sein 
pflegte,31 °) darf es mit gutem Grunde als ein Zeugniß der Lübecker 
Schreibkunst aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angesehen 
werden. 

Desgleichen finden sich in dem „Schreib Kunst Spiegel" (1648) des 
Lübecker Schreibmeisters Arnold Möller etwa 20 Lobgedichte auf ihn 
und seine Kunst in deutscher, französischer, lateinischer und griechischer 
Sprache; davon sind drei von Jvh. Rist verfaßt, der sich „von 
Römischer Kaiserlicher Majestät Hof auß Edelgekrönter Poet" nennt. 
Vgl. das Exemplar der Lübecker Stadtbibliothek. 

308) Schultheiß, a. a. O. S. 12. Doppelmayr, a. a. O. S. 202. 
3°") Mittheilungen von Kehrbach IV, S. 119, Anm. 2. 
31 °) Arnold Möller berichtet in der Vorrede zu seinem Schreib- 

kunstspiegel, daß er an demselben länger als 20 Jahre gearbeitet habe. 

kaiserlichen Pfalzgrafen erhoben.3"8) Das 16. Jahrhundert 



Das Buch trägt das Mottos 
„Ich habe gethan das mein, 
Vnd geben was Goti hat bschert. 
Ein ander thu auch das sein 
So wird die Kunst gemehrt." 

Es behandelt auf 14 Blättern die ersten 10 Buchstaben des 
Alphabetes?") Da wir wissen, daß im folgenden Jahre (1008) 
bei Albrechts Erben in Lübeck ein Schreibbuch Sägers unter dem- 
selben Titel erschien,"2) so ist wohl anzunehmen, daß letzteres der 
zweite Theil war, der die übrigen Buchstaben des Alphabetes enthielt. 

Jeder dieser 10 Buchstaben kommt auf dem ihm gewidmeten 
Blatte zweimal vor. Das erste Mal bedeckt er als Textanfaug 
die ganze Breite des Blattes von 12 cm, das zweite Mal steht er 
in anderer kleinerer Form als Wortanfang ctiva in der Mitte' der 
obersten Zeile. Die reichen Verzierungen der großen Anfangs- 
buchstaben und die mannigfaltigen Schriftarten zeugen von großer 
Kunstfertigkeit, von Geschmack und von einem reich entwickelten 
Formensinn. 

Das Schriftiverk war offenbar für Fortgeschrittene in der 
Kunst berechnet, vielleicht für die jungen Gesellen, die aus der 
Schreibstube des alten Schulmeisters hinauszogen an die geistlichen 
und weltlichen Höfe, wo man ihrer bedurfte, um wichtige Urkunden 
und sonstige Schriftstücke auch in einer der Bedeutung und Würde 
derselben entsprechenden künstlerisch schönen Form darzustellen. Dort 
an den Höfen der Fürsten, wo die Sitten verderbt waren und die 
Verführung ihre Netze spann, waren auch die Ermahnungen wohl 

31') Johannis Mollert Gimbria Literata, Havniae Anno 
MDCCXL1V. Pars I, p. 579 und Breitkopf, Versuch, den Ursprung 
der Spielkarten re. zu erforschen. Herausgegeben aus dem Nachlaß 
des Verfassers von Roch, II. Theil, Leipzig 1801, S. 00. 

3I2) Das erhaltene Exemplar ist offenbar falsch geheftet, tute 
die im folgenden hinter den einzelnen Buchstaben angegebene Seiten- 
zahl zeigt. Die zweite Zahl deutet an, daß dasselbe Blatt noch ein- 
mal in Spiegelschrift vorkommt. 

Titelblatt (1 und 3), A (2), B (8), C (4), D (7), E (5 und C), 
F (9 und 14), G (10), H (13), 1 (11), K (12). 



517 

am Platze, die der würdige Meister seinen Vorschriften zu Grunde 
legte. Mit besonderer Vorliebe sind Sprüche aus dem Buche Jesus 
Sirach gewählt, die in eindringlichen Worten zur Gottesfurcht, zur 
Treue, zu edler Bescheidenheit, zur Nüchternheit und Keuschheit 
ermahnen und neben tiefer Religiosität oft eine geivisse Derbheit 
zeigen, z. B Blatt 8, vgl. Jesus Sirach, Kap. 19, V. I -3 und 
V. 10 und 11. 

Jeder Schreibmeister suchte zwar eine Ehre darin, möglichst 
vielerlei Schriften zu lehren.' „Teutsche, Latinische, Welsche, Fran- 
zösische, Hispanische, Engelsche vnd Brabendische Hand," dazu 
„Fractur, Textur, Cantzley und Current Schrift," deren jede wieder 
auf die „lauffende, gelegte, hangende, geschobene oder gebrochene" 
Art geschrieben werden konnte, desgleichen wie inan in mancherlei 
Metall oder Stein, auch mit Farben oder Gold auf allerhand 
Grund schreiben könne?") Dessen ungeachtet finden Ivir bei ihnen 
die richtige Erkenntniß, 

„das der Burger vnd gmaine Man, 
An einer Schrifft gnug haben kan/"") 

und daß es auch für den Kaufmann vollkommen genüge, eine schöne, 
feste, laufende Hand zu schreiben?") 

3") Vgl. die beiden nachstehend genannten, damals in ganz 
Nvrddentschland sehr verbreiteten Bücher: „Ein köstliche Schatz- 
kammer der schreibkunst vnd Cleinott der Cantzley vnnd ander schreiber 
re. Durch den Wolerfarnenn M. Caspar Ncffenn, Teutscher schul- 
meister der löblichen stette Collenn. eigener handt geschribenn. 15,49" 
(Hamburg. Stadtbibliothek). Breitkopf, a. a. O. S. 58, nennt eine 
Ausgabe von 1571. „Spicghel der Schryfkonste In den welcken 
ghesien worden veelderhande Gheschriften met hare Fondeinenten ende 
onderrichthinge. Bthghegeven Door Jan van den Beide Franzoysch 
School-M: binnen de vermaerde Coopstadt Rotterdam. Anno 1605. 
Ghedruckt tot Amsterdam, By Willem Janß inde vergulde Zonne- 
wyser." (Lüb. Stadtbibl). Vgl. Allgem. deutsch. Biograph. Bd. 39, 
S. 557 f. Dort fehlt diese Ausgabe, die einige Abweichungen von 
der Harlemer Ausgabe desselben Jahres zeigt. 

314) Georg Miller a. a. O. S. L iij. 
3") I. v. d. Velde schreibt in der Einleitung seines Schreib- 

kunstspiegcls, die Zicrschriften seien „Maer voor Edcl-lieden, Advocatcn, 
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Während die Vorlagensammlung Sägers zeigte, daß die alten 
Schulmeister auch aus die sittliche Erziehung ihrer Schüler bedacht 
waren, suchten die sür den eigentlichen Schulgebrauch bestimmten 
Werke mehr Praktischen Zwecken zu dienen, dadurch, daß sie den 
Schreibübungen Briefe, Gesuche, Kaufverträge, Vergleiche in Rechts- 
und Erbschaftssachen, Schuldverschreibungen, Lehrbriefe it. s. w. zu 
Grunde legten.31 e) Auf diese Weise lernte der Schüler zugleich 
orthographisch und grammatisch richtig schreiben und übte sich im 
schriftlichen Gebrauche seiner Muttersprache. Lediglich in diesem 
Sinne ist es aufzufassen, wenn die Schulordnung als Unterrichts- 
gegenstand auch die deutsche Sprache nennt. 

Durch das Zerlegen der Buchstaben in ihre einfachsten Bestand- 
theile und das Entwickeln einer Form ans der andern suchte man 
den Schüler zu einem denkenden Erfassen der Schrift anzuleiten. 

Die älteren Knaben mußten ihren^Gänsekiel selbst vorrichten, 
ihn in erhitztem Sande oder heißer Asche härten, rupfen, schaben 
und kunstgerecht schneiden.3l7) 

Einen hohen Werth legten die alten Praktiker auch ans eine 
richtige Feder- und Körperhaltung beim Schreiben. Der Lübecker 
Schreibmeister Arnold Möller stellt seinem Schreibbnche die 
Worte voran: 

„Wers Schreiben will Gründlich erlernen, 
Muß fassenn seine Feder Gut." 

Was ferner der berühmte Holländer Jan van dem Velde, 
dessen Vorschriften in den Lübecker Schulen viel gebraucht wurden, 
in der Einleitung seines „Spiegels der Schreibkunst^ über die 
Körperhaltung, die Lage des Unter- und Oberarms, das Halten 

Secretarissen, Notarissen ende Schovlmcesters om daer mede beste beier 
tcn dienste van Princen ende Heeren, ende tot voorderinge van allerley 
Staaten ende Republiken te behelpen." Für den praktischen Kauf- 
mann wäre „het ghcnocch, dat se een schoone ende vaste loopende 
Letter voor oogen hebben." 

31(i) Vgl. die Vorlagen von Möller, Velde und Neffenn. 
3l7) Vgl. Jan v. d. Velde a. a. O. 
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der Feder, sowie die Bewegung der Finger und der Hand beim 
Schreiben sagt, darf noch heute als mustergültig bezeichnet werden. 

Neben dem Schreiben stand in der alten Handelsstadt das 
Rechnen in hohem Ansehen. Es wurde im 16. Jahrhundert nicht 
nur in den Schulen gepflegt, sondern diente auch manchem Lieb- 
haber zur Erholung in seinen Mußestunden, ja selbst am Biertische 
bildeten Rechenausgaben einen beliebten Unterhaltungsstoff, daher 
der oft scherzhafte Ton mancher Aufgaben?") Die Rechenbücher, 
die uns in recht stattlicher Anzahl aus dem 16. Jahrhundert 
erhalten sind, haben zwar für die Mathematik als Wissenschaft meist 
nur geringen Werth. Weil aber die alten praktischen Schulmeister 
ihre Aufgaben durchweg aus dem täglichen Leben schöpften, findet 
man in diesen Rechenbüchern eine Fülle kulturgeschichtlich werth- 
vollen Materials. Sie geben z. B. Aufschluß über die Preise der 
Lebensmittel, die Höhe der Löhne, den Werth der Häuser und 
Grundstücke, den Zinsfuß und manches andre. Besonders reichliche 
Beiträge liefern sie für die Geschichte des Handels und verwandte 
Gebiete. Aus dem Grunde verdienen diese alten Schulbücher eine 
größere Beachtung als man ihnen bisher hat zu Theil werden lassen. 

Hier zunächst eine Uebersicht über die Lübecker Rechenbücher 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 

Caspar Hützler von Nürnberg: 
„Enn behende vnd kllnstrike Rekensbocck, vp allerley koephandele, 
yin talle, male vnde gewichte, vp der Linien vnde tziffern. re." 

i"I!niederdeutsch,Lübeck,byJohanBalhorn. H^^urg^Stadtbibl. 15o4j 1 " ' v > ’ Lübecker Stadtb,bl. 

3l8) Georg Stichel berichtet in seiner Arithmetica, Leipzig 1551 
(Hamburger Stadtbibliothek) in dem Abschnitt, der Regula Cet'is oder 
Virginum überschrieben ist: „Item es werden offk wunderliche 
fragen, in den Collationibus oder Bierzechen auffgegcben, daher cs 
den auch kömpt, das diese regel von etzlichen Regula Potatorum 
genand wirt, Dieweil sie tvic geinelt den meisten theil in Bierzechen 
gebreuchlich, vnd gehandelt Wirt. Wil dir derotvegcn dauon kürtzen 
vnd doch klerichen bericht thun wie folgt." In den meisten Rechen- 
büchern jener Zeit findet sich dieser Abschnitt. 
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Johannes von Sesen: 
A. „Ein Nye vnde wolgegründete Arithmetica, edder. Rekenskunst, 

vth ivarem gründe vp den Linien vnde Eifern, na rechtem 
Koepmanshaudel gerichtet, k." , 

^ nach der Vorrede d. Ausg. v. 1594. 
1577 uiederdcustch, ) 
1.585 Lübeck, bei Joh. Balhorn. König!. Bibliothek zu Berlin. 
1594 Bremer Stadtbibliothek. 

B. „Flores Arithmeticae, edder Arithmetica, mit veelen schönen vth- 
erleseneu .Exempeln, welcke Johann van Sesen erst lick colligcret, 
vnd nu van Otto Weselou, Scholmeistern in Bremen resolveret 
und upgelöset sind." 
1617. und 1021h ohne Druckort, niederdeutsch. Mollen Cimbria 

Lit. I, p 622. 
Niro laus Boldewin: 

„Reckeulloeck up allerley Koepmanns-Haudelinge." 
15781 \ niederdeutsch. Molleri Cimbria Lit. I p. 54. 
1593 J 

Franz Brasser: 
A. „Ein Nye Rekens Bveck, Bp aller Koepmannshandelinge, vor 

de anfangenden Schülers, Durch Franciscum Brasser." Darunter 
steht das Bild des Verfassers mit der Umschrift: „Beatus Vir 
Qui Timet Dominum.“ 
(1590) Lübeck Univers -Bibl. z. Greifswald. 
1.594 Hamburg durch Ernst Jaudeck. Univers.-Bibl. z. Halle. 
1600 Hamburg Molleri Cimbria Lit. I, 66.. 
1610 .    Das. 
1611 Hamburg  Das. 
1617 Hamburg bei Paul Lange . . Hamburger Stadlbibl. 
1619 Stettin Molleri Cimbria Lit. I, 66. 
1622 Hamburg  Das. 
1631 r .   Das. 
1644 Lübeck  Das. 
1656 Lübeck  Das. 
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1657 Lübeck Molleri Cimbria Lit. I, 66. 
165t» Hamburg durch Joachim Krön, 

gedruckt bei Paul Lauge. Hamburg. Stadtbibl. 
1661 Greifswald Molleri Cimbria Lit. I, 66. 
1662 Hamburg  Das. 
1663 Lübeck Bremer Stadtbibl. 
1670 Lübeck Molleri Cimbria Lit. I, 66. 
1674 Lübeck durch Johann Beyenburg. Nach der Ausgabe v. 1697. 
1677 Ploeu Molleri Cimbria Lit. I, 66. 
1682 Lübeck Nach der Ausgabe von 1697. 
1682 Hamburg Molleri Cimbria Lit. I, 66. 
1688 Lübeck durch Hermann Koster. Nach^de? Ausgäbe von 1697. 
1697 Lübeck bei David Schulz. . LübeÄer Stadtbibl. 
1700 Lübeck Univers.-Bibl. zu Rostock. 
1710 Lübeck Molleri Cimbria Lit. I, 66. 

B. „Arithmetica Francisci Brasseri, Quondam in ista arte 
communis totius Saxonise ac maritimarum civitatum in 
Germania Pra;ceptoris: Ab Ottone Wesselow Ex Germa- 
nien in Latinum sermonem versa, atque in lucem edita. 
Annexis Exemplorum resolutionibus et vulgaribus et 
Algebraicis.“ 
1619 Nach der Borrede anscheinend in Bremen gedruckt. 

Breiner Stadtbibl. 
1622 Hamburg. Bibl. zu Wolfeubüttel, Stadtbibl. zu Hamburg, 

Lüneburg und Stralsund. 
1622 Amsterdam Molleri Cimbria Lit. I, 66. 

C. Ein älteres Werk Brasser's, das nach der Vorrede der Ausgabe 
A etliche Jahre vor 1590 in Lübeck erschien, ist bis jetzt noch 
nicht aufgefunden. A stellt einen Auszug und B die lateinische 
Uebersctzung dieser verlorenen Ausgabe dar. 

Die sämmtlichen vorstehend angeführten Werke unterscheiden 
sich in nichts Wesentlichem von den übrigen im 16. Jahrhundert 
zahlreich erschienenen Rechenbüchern. Nach kurzer Zeit fielen sie 
meist der Vergessenheit anheim. Nur das Buch des ehemals weit- 

Ztlchr. d. B. s. L. G. VIII, 2. - 34 
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berühmten Schreib- und Rechenmeisters Franciscus Brasser erlebte 
bis in das 18. Jahrhundert hinein nicht nur in Lübeck, sondern 
auch in vielen andern Orten Deutschlands zahlreiche Auflagen. 
Sein Uebersetzer 28ejelost>319) nennt Brasser den Lehrer der Rechen- 
kunst für ganz Niedersachsen und alle Seestädte Deutschlands. 
Diesem Umstande verdankt Brasser es augenscheinlich, daß ihn Gcrh. 
Jvh. Bvssius in seinem „Liber de Vniversae Mathesios Natura 
et Constitutione“3“0) unter die großen Mathematiker zählt. In 
Wirklichkeit findet sich in seinen Werken nichts, was nicht schon 
seine Vorgänger hätten. Der beispiellose Erfolg seines Rechenbuches 
beruht auf dessen methodischen Vorzügen. In einfacher, klarer 
Sprache führt es den Schüler, vom Leichten zum Schweren fort- 
schreitend, zum selbstthätigen Erarbeiten der Rechenkunst. Es ver- 
weilt bei den Elementen und veranschaulicht seine Regeln auch 
durch Zeichnungen und Beispiele. Wo jedoch der tote Buchstabe 
das lebendige Wort nicht zu ersetzen vermag, da verweist es den 
Schüler kurzer Hand an seinen Lehrer. Seine Aufgaben sind 
praktisch, seine Angaben zuverlässig und zeigen überall eine weise 
Beschränkung in der Auswahl und Menge des Stoffes. Das ganze 
Buch zeugt von dem Streben, dem Schüler das Lernen möglichst 
leicht und angenehm zu machen. Diese Eigenschaften, die man heute 
für ein gutes Schulbuch als selbstverständlich erachtet, waren damals 
seltene Vorzüge. 

Im folgenden sei an der Hand dieses verbreitetsten Lübecker 
Rechenbuches eine kurze Uebersicht über den damaligen Rechen- 
unterricht in den deutschen Schulen gegeben. 

319) Otto Weselow war Schreib- und Rechenmeister zu „Unser 
Lieben Frau" in Bremen. Er veröffentlichte 1653 selbst ein Rechen- 
buch unter dem Titel: „Enchiridion Arithmeticae Edder Rekcuboeck 
Vor de schlichten und Einsoldigcn gestellet und thosamengedragen rc." 
Ein Exemplar desselben befindet sich in der Stadtbibliothek zu Bremen. 

320) «Gerardi Joannis Vos'sii de Y'niversae Mathesios Natura 
et Constitutione Liber. Amstelsedami MDCL» c. 52, § 7, p. 323. 
Hamburg. Stadtbibl. 
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Das Buch, das „nicht vor de Gelerden vud Kunstryken, sunder 
vor de anfangenden Lehryungen" geschrieben ist,321) beginnt mit 
dem anschaulichen Rechnen auf der Linie und schließt daran das 
abstraktere Ziffernrechnen. Diese beiden Theile bilden zusammen 
das „Fundament Boeck," während der folgende Theil die «Regula 
de Tri» enthält. 

Zunächst lernte der Knabe zählen und die Ziffern schreiben, 
sodann ging man zum Lesen größerer Zahlen über. Die Ausdrucks- 
weise war noch recht umständlich. Man schrieb z. B. 9 8 7 6 4 3 5 2 
und las dies: „Acht vnd negentich dusent mael dusent, Svuen hun- 
dert dusent, Beer vnd söstich dusent, Dre hundert, Tivc vnd vöfftich." 

Für das Rechnen auf der Linie war ein Linienschema, die 
Rechenbank, erforderlich, die man mit „vier, fünff, sechs oder sibcn 
Linien" mit „kreiden, dintten oder einer andern Materi aufs einem 
tuch, filtz, oder ivohin du wilt" getcfinete.322) Rechnete man mit 
mehrfach benannten Zahlen, so wurden diese quer vor dem Rechnen- 
den gezogenen Linien mit „zweyen oder dreien zwerch Linien von 
oben herab" in soviele Abtheilungen, Cambi oder Banckire, getheilt, 
als Sorten vorhanden >varen. Mit jeder derselben ivurde zunächst 
gesondert gerechnet und die Ergebnisse dann zusammengezogen. Ein 
Rechenpfennig bedeutete aus der untersten Linie dieser Rechenbank 1, 
ans der zweiten 10, ans der dritten 100 u. s. w. In jedem 
Zlvischenraume galt er halb so viel als auf der nächst höheren Linie. 

Das Addiren auf der Linie bestand darin, daß man die einzelnen 
Posten nebeneinander hinlegte und dann zusammenzog, indem man 

321) Im folgenden ist nach der auf der Universitäts-Bibliothek 
zu Halle befindlichen Hamburger Ausgabe von 1594 citirt. Das 
Grcifswalder Exemplar, dem das Titel- und Schlußblatt fehlt und 
das nach der Vorrede in das Jahr 1590 gesetzt wird, zeigt nur 
einige Abweichungen in der Wortschreibung. 

322) „Zwey rechenbüchlin: vf der Linien vnd Zipher Mit eym 
angehenckten Visirbouch, so verstendlich fürgebcn, daß iedeni hierauß 
on einen lerer wol zulernen. Durch den Achtbarn vnd wolerfarnen 
H. Jacoben Kübel Statschreiber zu Oppenheym. Francsfurt a. M.) 
Christ(ian) Egen(olf). Im Jar MDXXXVIT' (Lüb. Stadtbibliothek). 
Vgl. Allgem. Deutsche Biograph. 16 Bd. 345 ff. 

31® 
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für je fünf Rechenpfennige auf der Linie einen in das nächst höhere 
Spatium, für je zwei im Spatium einen auf die nächst höhere 
Linie setzte. Darauf wurde das Ergebniß, von oben beginnend, 
abgelesen, wobei jedes Spatium mit der nächst tieferen Linie 
zusammengefaßt wurde. 

Beim Subtrahiren wurde der Minuend hingelegt nnd der 
Subtrahend, den man im Sinne behielt oder aufschrieb, weggenommen, 
zu welchem Zwecke der Minuend nöthigenfalls zerlegt wurde. Die 
liegengebliebenen Rechenpfennige stellten den Rest dar. 

Beim Multipliciren wurde der Multiplikand niedergelegt, der 
Multiplikator gemerkt oder aufgeschrieben. Für jeden Rechenpfennig 
des Multiplikands auf der Linie wurde der Multiplikator ganz, für 
jeden Rechenpfennig im Spatium halb in das zweite Banckir gelegt. 
Darauf wurde zusammengezogen nnd das Ergebniß abgelesen. 

Zur Abkürzung des Multiplicirens diente das Einmaleins. 
Braffer schreibt in Bezug darauf: 

„Lere bat Eyn mael Eyn recht, 
So werden dy alle Rechcnfchop schlecht." 

Für die „Simplen vnd Einfoldigen, de bat Ein mael Ein nicht 
gantz von buten leren können," sei es genug, den Satz der 2, 3 
und 4 zu wissen. 

Das Dividireu war ein wiederholtes Subtrahiren.323) 
Das Rechnen auf der Rechenbank wurde dadurch sehr verein- 

facht, daß durch das Auffetzen des linken Daumens jede Linie oder 
jedes Spatium die Bedeutung der untersten Linie erhielt. 

Zur Einführung in die Rechenkunst war das Linicnrechueu trotz• 
seiner Umständlichkeit wohl geeignet. Es war leicht zu lernen und 
außerordentlich anschaulich. Ferner wirkte es durch das Setzen der 
Marken höchst anregend und durch das Zerlegen und Zusammen- 

323) Eine eingehendere Darstellung des Liuienrechnens giebt 
A. Kuckuck, Die Rechenkunst im 16. Jahrhundert, Festschrift des 
Gymnasiums zum grauen Kloster, Berlin 1874 und P. Treutlein, 
Das Rechnen im 16. Jahrhundert, Zeitschrift für Mathematik und 
Physik, Suppl. z. histvr.-literar. Abth. d. XXII Jahrg., Leipzig 1877. 
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setzen der Zahlen zugleich bildend. Adam Ries sagte bekanntlich, 
er habe gefunden, daß „alle weg die, so auff den liniert anheben 
des Rechens fertiger vnd lausftiger werden, denn so sie mit den 
ziffern die Feder genannt ansahen."324) Außerdem konnte das Linien- 
rechnen auch von solchen gelernt werden, die des Lesens und Schrei- 
bens unkundig waren. Jacob Kübel schreibt: „DJe Kunst zelens 
vnd rechnens mit denn Rechenpfennigen, ist erdacht vmb deren willen, 
so die buchstaben der ziffer zale nit gelernet, noch erkantnus haben." 
Gleichwohl mußte sich auch für die der Schrift Unkundigen das 
Bedürfniß geltend machen, Zahlen schriftlich festzuhalten, wenn sie 
sich des Linienrechnens „zu heußlicheu gebrauch, auch zu jren ambten, 
Kellereyen, Kauffmanschaften, Kremereien, Wirtschafften, vnd andern 
gewerbcn" bedienten. 

Nun finden sich an späterer Stelle des Buches (S. Ev. u. Evj) 
eine Anzahl (17) eigenartiger Zahlzeichen, von denen wir nachstehend 
einige Beispiele mit ihrer Deutung geben: 

Daß Brasser diese Zeichen ohne jede Erkärung giebt, ist Beweis 
dafür, daß dieselben zu jener Zeit noch allgemein bekannt waren. 
Wir vermuthen in ihnen die älteren Zahlzeichen, deren sich der 
Bürger und Kaufmann bediente, welcher der Ziffern unkundig nun;.325) 

324) Vgl. die Vorrede der „Rechennng nach der lenge, auff den 
Linihcn vnd Feder re. Durch Adam Riesen." 1550 Leipzig. Hamb. 
Stadtbibliothek. 

325) In Zollregistern und ähnlichen Aufzeichnungen aus dem 
Ende des 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts kommen diese 
Zeichen ebenfalls schon vor. Mittheilung des Herrn Staatsarchivars 
Prof. Dr. Hasse. 

cry-. ©0, ocryi 
ICO, 198, 275, 

44 Schip ® 2^ Liss ® -f- 35 ffi. 
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Augenscheinlich haben sich dieselben aus den römischen Zahlzeichen 
entwickelt, denen sic nicht nur im Ausbau nach dem Fünfer- und 
Zehnersystem gleichen, sondern auch der Form nach nahe verwandt sind. 

O = C, L = L, + X, A = V, I = I. h = Ein Halb. 

Auf das Linienrechnen folgen in Brassers Lehrbuch die 4 Species 
„vp den Eifern." Wie das 16. Jahrhundert auf fast allen Gebieten 
menschlichen Geisteslebens einen kühnen Schritt vorwärts that, so 
verdankt ihm auch die Mathematik eine gewaltige Förderung. Das 
alte römische Abakusrechnen im deutschen Gewände wurde durch die 
glänzende Erfindung der indisch-arabischen Positionsrechnung ver- 
drängt. Im 16. Jahrhundert wurde der Kampf zwischen Linien- 
und Ziffernrechnen zu Gunsten des letzteren entschieden. Für die 
folgenden Jahrhunderte hatte sich die Aufgabe der Arithmethik in 
eine der Pädagogik umgewandelt.323) Da das Ziffernrechnen seinem 
Wesen nach durchaus mit unserm modernen Rechnen übereinstimmt, 
so genügt es hier, eine kurze Darlegung der unterrichtlichen Behand- 
lung des Rechnens in jener Zeit zu geben. Ueber das Gebiet, das 
damals der Rechenunterricht der deutschen Schule umfaßte, geben 
nachstehende Kapitelüberschriften Aufschluß. 

Ban Sfitenbe 327) 
Ban Geselschöppeu. 
Ban Delinge. 
Bau Schepcs Parten. 
Regula Falsi 328)- und 
Ban mennigerley Rekeninge." 

„Ban gebraten Talken. 
Regula de Tri. 
Gewichtsrechnung. 
Ban Gcwin vnd Borlust. 
Soulver Rekeninge. 
Ban Gelde vp Rente. 
Ban Wesselende. 

Aus dem Vorstehenden ergicbt sich, daß Brasser seine Schüler 
in die mannigfaltigsten Arten des bürgerlichen und kaufmännischen 

326) Treutlein, a. a. O. S. 100. 
327) Vom Tausch. 
328) „Also genömet, nicht daroumme, dat se in sick Falsch gefun- 

den wert, Soundcr dat durch twe Falsche Talle ein warhafftich Faeit 
vthgespraken. " 
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Rechnens einzuführen suchte. Die Lehrmethode war dabei allerdings 
noch recht unvollkommen, wie ans dem folgenden hervorgeht. 

Von den Operationszeichen kommen nur -p („siebübet vnd 
edder mehr") und -f- („siebübet min") vor. Die jetzt gebräuchlichen 
Mnltiplikations-, Divisions- und Gleichheitszeichen waren unbekannt. 

Das Rechnen war, soweit es nicht mit Rechenpfennigen auf 
den Linien ausgeführt wurde, lediglich schriftliches Rechnen. Münd- 
liches Vorrechnen und Kopfrechnen wurde nicht geübt. 

Der Unterricht gestaltete sich als Einzelunterricht. Jeder Schüler 
rechnete je nach Fähigkeit und Fleiß für sich weiter. 

Der größte Uebelstand aber bestand darin, daß das Rechnen 
nur ein mechanisches Regclrechnen war. Eine Einsicht in das Wesen 
und die Gründe der Operationen wurde nicht vermittelt. Während 
heutzutage z. B. die Regula de tri als ein Rechnen nach Schlüssen 
dargestellt wird, lehrte Brasscr: „Regula Oe Tri ys eine Regel 
van dren Dingen, Sette achter >vat du weten wult, wert de Frage 
geheten, dat denisüluigen vuder den andern twen am Namen gelyck, 
fette vöran vnd dat ein ander dinck bedüdet midden alse denn 
Multiplicere dat mitten vnd achter steith, mit einander, wath daruth 
erwasset, bete dörch de vördesten Talle aff, dat süluige Product 
tögct dy an, wo düer dat drüdde koumpt, Facit gcnömet. Vnd 
allewege der middelsten Talle am Namen gelyck." Diese Regel 
wurde mechanisch auswendig gelernt und ebenso inechanisch auf die 
im Buche angeführten Rechenexempel, in diesem Falle 111 Aufgaben 
mit ganzen und 39 mit Bruchzahlen, angewandt. 

Obivohl sich hier für die nachfolgenden Rechenmethodiker ein 
reiches und dankbares Arbeitsfeld geboten hätte, wurde das Buch 
Braffers bis um Mitte des 17. Jahrhunderts in niederdeutscher und 
von da ab bis ins 18. Jahrhundert in hochdeutscher Sprache unver- 
ändert abgedruckt. Die auf dem Titel zuweilen mit ziemlicher 
Ruhmredigkeit genannten Ergänzungen beschränken sich lediglich auf 
das Hinzufügen einer Anzahl sogenannter Columnar- Polygonal- 
und Pyramidalaufgaben, die einen besonderen Ruhm in Ausdrücken 
folgender Art suchten, wie das «Noutuplat hexakisehilipenta- 
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cosiotesseracontadyagonaleni oder «Radicem heptamiriotetra- 
kischilipentacosioenneacontaheptagonalem extrahieren.« Wenn 
man erwägt, auf welche Abwege der Rechenunterricht des 17. Jahr- 
hunderts durch solche eitlen Künsteleien gerieth, wird es nicht wun- 
der nehmen, daß der praktische Bürger einen „unverfälschten Brasser" 
jedem andern Rechenbuche vorzog. Selbst der berühmteste Schreib- 
und Rechenmeister des 17. Jahrhunderts, Arnold Möller, suchte ver- 
geblich durch seine Rechenbücher das Werk Brassers zu verdrängen, 
obgleich er 1051 in seinem Testamente sogar bestimmte, daß Unver- 
mögenden seine „Güldne Rechenkunst" „Ein Vihrteteil besser oder 
Wolseileren Kaufs" gegeben werden sollte „als Sehl. Brassers oder 
eines andern Autori Rechenbuch."32a) Schon im Jahre 1659 mußte 
das Werk Brassers „vielfältiger Nachfrage halber abermahl zur 
Presse befördert und verlegt werden." Der Herausgeber desselben, 
Joachim Kvvn, bemerkt in einem Schlußwort an den Leser, es sei 
„Vielen der Rechenkunst verständigen zur genüge bekant, daß dieses 
von Sel. Francisco Brafsern vor der lieben Jugend in guter Ord- 
nung verfertigtes und wolgcgründetes Rechenbuch seiner Bequemlig- 
keit und Nutzens halber an vielen Orten in Deutschland nach- 
gedrücket auch von unterschiedlichen, von denen es cvrrigirt worden, 
wol hat umgetaufet werden wollen." 

Rechnen, Schreiben, Lesen, Katechismus und Kirchengesang 
waren die Hauptunterrichtsgegenstände der deutschen Schule. Mit 
dem Schreibunterrichtc war zugleich eine elementare Unterweisung 
im Gebrauche der Muttersprache verbunden. Ein besonderer Unter- 
richt in der Geographie wurde nicht ertheilt, doch lernte der Schüler' 
die Länder und ihre Produkte, die wichtigsten Handelsstädte, die 
verschiedenen Staaten und ihre Münzen, sowie etliche Hanptverkchrs- 
ivege und dergl. zum Theil aus seinem Rechenbuche kennen. Dagegen 
scheint eine Unterweisung in den Elementen der Geschichte gelegentlich 
vorgekvinmen zu sein. In der Lübecker Stadtbibliothek findet sich 
nämlich in zwei Exemplaren ein im Jahre 1553 bei Johann Balhorn 

329) A. Möllers Tagebuch S. 50. Lübecker Staatsarchiv. 
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gedruckter Bogen, der den Titel trägt: „Ethlike warhafftige gescheffte 
van dem 1124 yare beth ynth 1552 yar, Rimeswise tosamende 
gebracht." Wenn nach Mantels"«) dieser Auszug aus der Chronik 
des Bonnus zum Memoriren für die Lübische Jugend bestimmt 
war, so deutet der Umstand, daß derselbe in niederdeutsche Knittel- 
verse gebracht ist, darauf, daß er nicht für die Lateinschule, sondern 
nur für die deutschen Schulen verfaßt sein kann. 

Nachdem somit ein Einblick gewonnen ist in die äußere wie 
innere Entwicklung der deutschen Schulen Lübecks bis um die Wende 
des l 6. Jahrhunderts, ist noch ein Blick zu werfen auf die Beziehungen, 
die von der deutschen Schule aus über die engen Mauern der 
Stadt Hinausweisen. Auf religiösem Gebiete ist vor allem an den 
gewaltigen Einfluß zu erinnern, den Wittenberg und die Refor- 
matoren auf Lübeck ausübten. Es ist gezeigt worden, wie derselbe 
auch aus dem Gebiete der Schule in der Fibel, im Katechismus 
und Gesangbuch einen äußerlich sichtbaren Ausdruck fand. Für die 
Schreib- und Rechenkunst sind neben Nürnbergs berühmten Meistern 
die Holländer als die Lehrer der Lübecker zu nennen. Johann Jung, 
ein Schüler Johann Neudörffers begab sich nach Lübeck, und auch 
der erste Rechenmeister, der zu Lübeck ein Rechenbuch veröffentlichte, 
Caspar Hützler, war ein Nürnberger. Gegen das Ende des 16. Jahr- 
hunderts tritt der holländische Einfluß mehr iu den Vordergrund. 
Vielfach begegnet man zu jener Zeit in den deutschen Schulen 
holländischen Meistern und Meisterinnen. Der bereits wiederholt 
genannte Arnold Möller, der ein Schüler des 16. und der berühm- 
teste Lübecker Schulmeister des 17. Jahrhunderts war, nennt beide, 
die Nürnberger und die Holländer, als seine Lehrer. Er schreibt 
in der Vorrede zu seinem Schreibkunstspiegel: Ich habe „nach der 
sürtrefflichen Kunst: und Zier-Schreiber, Als: denen Weiland Herrn 
Newdörffern, Veit Stoßen vnd Brechteln zu Nürnberg"") sowol 

33°) Will). Mantels, Beiträge zur Lübisch-Hansischen Gesch., Jena 
1881, S. 388. 

331) Vgl. Doppelmayr, a a. O. S. >57 f. Schultheiß, a. a. O. 
Ich S. 4 f. Breitkopf, a. a. O. II, S. 57 s. und Lochner, Des 



Herrn Felix von Smitbi):332) und Johann vom Felde Sel. in 
Holland Künstlichen hinterlassenen Formularen, fürnemlich mein 
Fundamenta erlernet, und bißhero keine bessere öerfpüret.333) 

Während Lübeck vom Süden und Westen empfing, gab es dem 
Norden und Osten. Wir fanden in seinen Schulen neben Deutschen 
auch Dänen, Norweger und Polen, und die Lübecker Rechenbücher 
Franz Brassers wurden nachgedruckt von Amsterdam, Bremen und 
Hamburg bis nach Greifswald und Stettin.334) 

Blicken wir am Schlüsse unserer Betrachtung noch einmal 
zurück. Wir haben gesehen, daß die deutsche Schule in Lübeck 
wahrscheinlich aus einem gelegentlichen Nebenerwerb der öffentlichen 
Schreiber entstanden ist. Aus dem Kampfe, den sie gegen die 
Privilegien der Geistlichkeit und die lateinische Bildung für das 

Johann Neudörfer Nachrichten von Künstlern und Werkleuten rc., 
Wien 1875. 

333) F. v. Sambix war Zeitgenosse des I. v. d. Velde (1569 
—1623), der in seinem Schreibkunstspiegel den «Aresexpert Escrivain 
F. v. Sambix Maistre de la Plume Couronne» als den besten 
Schreiber von Rotterdam bezeichnet. 

333) In seinem Testamente (a. a. O. S. 53), in dem Möller 
neben mehreren kostbaren Handschriften von den beiden Neudörffer, 
von Beit Stoß und F. v. Sambix auch ein: „geschobenes Nürnber- 
ger Rechenbuch" nennt, ermahnt er seine Erben auf das Eindring- 
lichste, daß sie diese Bücher, die er „vihl Jahr in hohen. Wert unnd 
Ehren gehalten, nicht allein die Zeit Ihres Lebens fleißig bewaren: 
sondern, ivo möglich, alse aufs ihre Erben oder Lihbsten Freünde 
gelangen lassen, damit dieselben nicht in ohnachtsame faule Hände 
kommen und gahr vernichtet werden möchten." 

334) Als Beweis, daß in späterer Zeit die Holländer auch von 
den Lübeckern lernten, sei erivähnt, daß Jacob R. Brasser, ein Nach- 
komme des berühmten Lübecker Rechenmeisters (Forts. u. Ergänz, zu 
Chr. G. Jöchers allgcm. Gelehrtenlexicon v. Joh. Chr. Adelung, 
Leipzig 1784, Bd. 1 S. 209), in Holland lehrte, wo der Mathematiker 
und Schulmeister G. E. Backer in Gracht sich als dessen Schüler 
bezeichnete. Vgl I. R. Brassers Regula Cos of Algebra etc. Amster- 
dam 1663. Holländisch. (Univers.-Bibl. zu Straßbnrg). 
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Recht ihres Daseins führte, fingen vier städtische Schreibschulen 
hervvr, welche allerdings im Jahre 1418 die Anerkennung der Geist- 
lichkeit erlangten, aber damit zugleich in die drückendste Abhängig- 
keit von derselben geriethen. Als dann mit der Reformation die 
deutsche Sprache zur Herrschaft gelangte, blühte auch die deutsche 
Schule empor. In wenigen Jahrzehnten wurde sie für alle Stände 
die Stätte der gemeinsamen Bildung. Der Rath der Stadt und 
die protestantische Kirche waren fortan gemeinsam bemüht, durch die 
Visitationen und eine immer sorgsamere Ausgestaltnng der Schul- 
ordnungen das Gedeihen der deutschen Schule zu fördern, deren 
Ruf weit über Lübecks Mauern hinausdrang und Schüler aus 
deutschen und fremden Gauen herbeizog. Eine geachtete Lehrerschaft, 
von deren Streben zahlreiche Schulbücher ein ehrendes Zeugniß 
ablegen, verstand cs, voll kräftigen Standesbewußtseins ihre und der 
Schule Interessen sowohl gegen die Ueberhandnahme der Winkel- 
schulen und das unbillige Verhalten mancher Bürger, als auch gegen 
die Einseitigkeiten der Kirche zu vertreten. Selbst jene Fehler und 
Schwächen, wie sie theils im Zunftleben, theils auf unterrichtlichem 
Gebiete sich zeigten, werden, im Lichte der Zeit betrachtet, das Urtheil 
nicht zu ändern vermögen, daß sich die deutsche Schule Lübecks in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer hohen Blüthe erfreute. 

Urkunden - Verzeichnis;. 

Die nachstehend verzeichneten Urkunden sind im Lübecker 
Staatsarchiv unter Laelosinstioum, Unterabtheilung Schulsachen 
zu finden. Die Akten sind lose in Volumina, diese in Fascikel 
zusainmengeschnürt. Innerhalb der einzelnen Bündel sind die Urkun- 
den durchweg in chronologischer Folge geordnet. Wir fügen jedesmal 
die Bezeichnung des Volumens und des Fascikels hinzu. Ist die 
Jahreszahl eingeklammert, so findet sich dieselbe im Original nicht 
angegeben, sondern ist nach andern Angaben festgestellt worden. 
Die mit * versehenen Urkunden bringen wir im Anhange vollständig 
zum Abdruck. 
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Jß Jahr Tag 
1 1544 13. Aug. 

2(1551) . . . 
3 (1555) . . . 

4 1555 7. Oktbr. 
5(1555) . . . 

6 1557 28. Juli. 

7 (1573) . . . 
8 1574 20. Dez. 

9 1582 30. April 

10 1582 Mitfasten. 
11 1584 Johanni. 

Bezeichnung der Urkunde Aktenzeichen 
„Wnrhastich bericht, van mynerVol.IIlFlisr.III 
duthfchen Scholen vnd des wacht- 
geldes ivegen. vth mynem denckel- 
boke getagen. Laurentius Schmydt." 
Mit Einlagen. 
l b Paß des L. Schmydt aus 

dem Jahre 1535. 
Io Schreiben des Rathes aus 

dem Jahre 1535. 
14 Antwort des L. Schmydt. 
le Erneutes Gesuch desselben 

aus dem Jahre 1544. 
Die älteste Lübecker Schulordnung.* - A 
Gutachten des Superintendenten - III 
Curtius, die deutschen Schulen 
betreffend. 
Schulordnung* * III 
Der Schulmeister Mouita zu dieser - 111 
Ordnung. 
Gesuch der acht verordneten Schul- - III 
meister, die Winkclschulen zu un- 
terdrücken. 
Schulordnung* 
Gesuch der acht verordneten Schul- - 111 
meister, die Winkelschulen betreffend. 
Gesuch der acht verordneten Schul- 
meister, die Winkelschulen betreffend. 
Berzeichniß der Winkelschulen. . 
Der Bischof des Domkapitels hinter- 
legt beim Rathe 1000 $, deren 
Zinsen für den Unterhalt des 
jeweiligen jüngsten Lehrers an der 
Domschule bestimmt sind. 

III 
111 

1 
II 

II 
II 

III 

II 

III ° III 

III 
I 
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Jß Jahr Tag 
12 1584 11. Dez. 

13 1584 17. Dez. 

14 1585 15. Jan. 

15 1585 21. Jan. 

10 1585 21. April. 

17 1585 20. April. 

18 1585 29. April. 

19(1585) . . . 

20(1585) . . . 

21 (1585) . . . 

22(1585) . . . 

23 1585 18. Mai. 

24 1585 17. Dez. 
25 1585 13. Dez. 

26. 1586 3. Oktbr. 

27 1586 12. Okt. 

Bezeichnung der Urkunde Aktenzeichen 
Bericht über die erste Bisitation Wl.lllFasc.il 
mit einem Berzeichniß der verord- 
neten Schulmeister, fortgeführt bis 
in den Anfang des 17. Jahrhunderts. 
Gesuch des Winkelschulmeisters - 111 - 111 
Wenthusen. 
Gesuch von nenn Bürgern für den - 111 - 111 
Winkelschulmeister Mully. 
Erneutes Gesuch von dreizehn - 111 - 111 
Bürgern für Mully. 
Gesuch der verordneten Schulmeister, -111 - 111 
die Winkelschulen betreffend. 
Schülerverzeichniß von Laurentius - 111 - 11 
Falcke. 
Schülerverzeichniß von Johann - 111 - II 
Oldeknecht. 
Schülerverzeichniß von Caspar - 111 - 11 
Voedt. 
Schülerverzeichniß von Johann - 111 - 11 
Holste. 
Schülerverzeichniß von Andreas - 111 - 11 
Lamprecht. 
Schülerverzeichniß von Nicvlaus - 111 - 11 
Boldewin. 
Schülerverzeichniß von Hermann - 111 - 11 
Klandt. 
Nisitationsprotokoll < A - 1 
Artikel des Collegiums der deutschen -111 - 11 
Schulmeister* 
Begleitschreiben zu den Zunstartikeln - 111 - 11 
von Brasser und Boldewin. 
Gesuch des Hans von Sesen um - 111 - 11 
Wiedereinsetzung. 
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Jß Jahr Tag 
28 1587 18. Febr. 
29 1587 18. Dez. 
30 1588 12. Dez. 
31 (1588Michaelis) 

32(1589 Jan.) . 

33 (1589 Auf. d.Js.) 
34 1589 25. April. 
35(1589) . . . 

36 (1589 10. Juni) 
37 1589 5. Dez. 

38 1592 28. Juni. 
39 1592 29. Juni. 

40 1592 8. Juli. 
41 1598 12. Mai. 

42 1599 8 Aug.. 
43 1599 23. Nov. 

III - III 

A 
III 

Bezeichnung der Urkunde Aktenzeichen 
Berzeichniß der Winkelschulen. . W.IIlFasc.III 
VisitationsProtokoll - III - III 
Visitationsprotokoll - A - I 
Bericht der verordneten Schulmeister - III - III 
über den Bescheid, den der Wette- 
diener von den Winkelschulmeistern 
erhielt. 
Bericht über den Bescheid, den der 
Wettediener das zweite Mal erhielt. 
Verzeichnis; über 11 Winkelschulen 
Visitationsprotokoll  
Gesuch des Winkelschulmeisters 
Matthias Passen. 
Schulordnung*  
Gesuch der verordneten Schulmeister, 
die Winkelschulen betreffend, in 
welchem sie zugleich ihren Dank 
für die Ordnung aussprechen. 
Verzeichniß der Wiukelschnlen . . 
Schreiben des Superintendenten 
Pouchenius an die Wetteherren. 
Gesuch des Caspar Voedt . . . 
Gesuch des Bürgers Christoffer 
Meyer. 
Verzeichniß der Winkelschulen. . 
Gesuch der verordneten Schul- 
meister, die Winkelschulen betreffend. 

A 
III 

B 
A 

B 
B 

B 
B 

I 
III 

I 
III 

Akten des Ministerialarchivs zu Lübeck. 
Jß Bezeichnung der Urkunde Aktenzeichen 
44 Hochdeutsche Uebersetzung der Schulordnimg von Tom V Pol. I 

1589 aus der 1. Halste des 17. Jahrhunderts. 
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Anhang. 
I. 

Die älteste Schulordnung der deutschen Schulen in Lübeck. 
(1551). Entwurf. 

Nafolgende Artickele synn gestelt vmid vorramet, vp behach 
eines Erbarnn Rades vp de Schriffscholenn bynnen Lübeck. 

Erstlick dat bynnen der Stadt achte schriffschoolenn jn all syn 
scholen, darjnne men jungen vnnd keinen Megetkens dudesch vnnd 
keynn latyn schall lerenn lesenn, schriuen vnnd Reckenenn, vnnd 
dath jn eynem jewelckenn Quartir der Stadt als S. Marienn, S. 
Jacobs, S. Joannis vnnd Marienn Magdalencnn twe dersuluenn 
Schoolen synn scholenn, jodoch eines Erbarnn Rads vorbeholdeun, 
desse Schoolen thouormynnenn vnnd thouormerenn, so vaken es de 
ghelegennheit erfordert vnnd eynem Erbarnn Rade gefellich ist. 

Thom anderenn, dath dejennigenn, so desse Schoolenn holdenn, 
scholenn vam Erbarnn Rade edder denn Radespersonenn, de thor tidt 
vorstendere der Schoolenn tho Sunte Catharinenn synn, vorleent 
werdenn, vnd desuluenn Vorstendere ofst Schooelhernn tho sampt 
dem Rectore darsuluest tho S. Catharinenn, scholenn eynn vlitich 
vpsent hebben, dat gude, erlike vnnd duchtigc Personen« dar tho 
genamen vnnd gestelt werden«, de ohrem ampte gennch doenn 
kvnenn. Vnnd jm voll se na orer vorleninge dar tho vnbequeme 
vnnd vnduchtich befunden« wurdenn, also dath se ohrem ampte nicht 
gennch doenn kondenu edder woldenn, So scholen se so »voll als 
se dar tho gefettet, wedder aff gefettet mogeiin werden. Unnd 
wenner desuluenn Schrifftschovlemeistere orer ampts nicht mehr 
gebruckenn kvnenn edder wyllenn, So scholenn ohre frowen sick des 
ock nicht wider annemen edder bekuinmeren. 

Thom Druddenn, dat de vorbenomedenn Schoolemeistcre scholen 
vann eynen jederenn jnngenn hirbynnen gcbarenn, dem se dudesch lesenn, 
schriuenn offt rekenenn leren vnd des vormogens ist, thom Berndell jares 
vcer schillinge tho loenc nemen, jodoch vann denn de des nicht vormogenn 
tho geuenn, so vele weniger nemen, nah gelegennhcit orer Olderen vnd 
stunde, welche allenn jn sollichem fhall, dath se sick dor auer nicht 
vordragenn konden, tho erkennthenus der Schoolhcrnn staenn schall. 
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Thom Verdenn, so schall ock eynn jder Scholemcister 15. arme 
kyndere hir bymien der Stadt edder jim des Rades vnnd burgers 
guderenn buten der Stadt gebaren», so onen dann den Schoole- 
meisterenn preseiitcrt werden vmme gades willenn lerenn, nichts dar 
van tho nemende. Bund schall ock densuluen armen jungen eynn 
Tekenn gegeuenn werdenn, tho bedelen de des bederuenn. 

Thom Vofstenn So scholenn se ock dann denn jungen, so dann 
butenn hir jn khamenn vnnd in der Stadt guderenn nicht gebaren 
synn, vnd hir thor School ghaenn willenn, vann eynem jderenn thom 
Vcrndell jares 4 st tho loene nemen, Bund nicht vorplichtet synn, 
vann einem jderenn dersuluenn jungen weniger tho nemenn, edder 
de vorgeues tho lerenn. denne eth jeget mennich vann butenn syne 
kyndere hirjnn jm schine des armedes, nicht alleine dat se thor 
Schoole gaenn scholen, sundernn dath men se ock alhir als arme 
scholere mich almisscn vorgeues vodenn schall, dewelcke doch tho hues 
woll so vele hebben, dar vann se aldar vnnd hir ricklich genoch 
konenn vnderholdenn werdenn, Welche dann nicht alleine denn Schole- 
meisternn, sundern ock denn armenn kynderenn hirbynnen tho vor- 
fange ist. Wolde men ock denn Scholemeisterenn gestadenn, vann 
denn frombdenn jungenn 6 st thom Berndell jares tho nemen jn 
ansehunge, dath se sunst jarlich kein standegelt hebbenn, vnnd ock 
vann den olderen» der kyndere hir bynnen gebarenn mer genetes dan 
vann den van bnthenn hirjn Sollichs wer ock nicht vnpillich. 

Thom Sostenn, Dat de Scholemeistere tho sollichem vorberur- 
tenn jarlichs loene noch hebben scholdenn tho winter tydenn vann 
eynem jderenn jungen ... tho holt gelde, so ferne se so grote 
dorntzenn hedden, dat de kyndere darynne sittenn kondenn, Item 
denn Winter auer tho Lichtgelde ... st, vnnd thom Nigenn jar 
. . . vnnd dar enthbauenn scholenn se vann denn kynderen effte 
ohrcnn Olderenn nichts mehr fordern.*) 

*) Die Summen sind an den drei Stellen, wo Punkte gesetzt 
sind, durch ein: n bezeichnet, also unbestimmt gelassen. Schon hieraus 
und ebenso aus der Fassung der Art. 5 und 7 ergicbt sich, daß diese 
Aufzeichnung nur als ein Entwurf anzusehen ist. 
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Item tho Souendeun. Dath neffens dessen vorbenomedenn 
achte Scholenn, erlykenn frowenn friyg synn scholde, Megetkens 
schriuen vnd lesen thu lcrenn, wie dann olders her gebrucklich 
gewest, Bnnd tho der behuess tho ordinerenn, wes desuluenn vann 
eynem jederenu kynde »einen scholdenn, wyle by densuluenn vast vele 
misbruckes ist. 

Thom achten» Weret ock, dath eynn sroinbder Geschickter 
Meistere vann schriuen» vnd reckende hirjnn de Stadt queme, de 
syner kunst srigh vnd als eynn Gast, sine kunst eine themelicke tidt 
lanck hir tho gebrucken begerde, Sollichs schall eynem Erbarmn 
Rade alle tidt srigh staenn tho vorgunnende. 

Jtenr thom 9. Dath dit alles also vorsocht vnnd gehvldenn 
werde, so lange eth einem Erbarnn Rade.gelenet, vnnd alle tidt 
denn tall der Schovlen thvuormeren vnnd thouormynern ock sueß 
thouoründerenn, nah behach eynes Erbarnn Rades. 

Thom Teyndenn, dath de twe schrifftscholen, so van olders her 
bauen der visch vnnd alffstratenn gewest, jn desse achte Scholenn 
mide jngereckennt synn scholdenn. 

Thom Elfftenn, Wes eine jede der achte Scholenn doenn scholdc, 
dath sollichs moste denn Substituten der Eaucellarie thom bestmn kamen. 

II. 

Schulordnung vom Jahre l555 und 1573.335) 

Ordinung lote es mitt den dutscheu Scholen sol gehvlden 
werdeun: 

Erstlich scholen der deutschen schoten in dieser Stadt Lübeck 
darinn allein Junngens (vnd keine Melkens) Deutsch vnd kein Latein, 
Lesen vnd schriuen lern, achte inn tfjall3S6) verordent vnd thogelaten 
werden, vthbescheiden die (Carspell scholenn, als tho vnnser leuen 

333) Im Folgenden ist der Text der Redaktion von 1573 zu 
Grunde gelegt. Die eingeklammerten Worte fehlen in der Ordnung 
von 1555. 

S36) lieb ersetze: „An der Zahl," nicht wie Heppe, Gesch. d. 
deutsch. Volksschulwesens Bd. V 291, „im Fall." 

Ztschr. t>. B. s. L. G. VIII, 2. 35 
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frouwen, tho S. Jacob, Thom Dome, Thv S. Peter, tho S Jllien, 
deßglicken tho S. Catharinen vnd tho S Clements33') vimd ifft 
(ock) de (t>ief) Costers jnn den Carspell Kerckenn33^) nach ehrer 
gelegen^eit339) linder lehren willen, schall ehnen fryg syn vnd 
gegunnet34") werdenn. vnnd sinnt besser thidt nahfolgende scholc- 
ineistere darmede verlehnet worden, Reinlich (Frantz Brasser, Hanß 
Bomgarde/Hanß van Testen,^ Hanß Holste," Bincentz Woste,"Johan 
Falcke/Ricvlaus Boldewar/vnd Andreas Lamprecht).344) 

Thom Andern, dat de jenne, so dusse Scholen holden willen, 
sollen vth beuell des Erbarm Rades von den vorstendern S. Catha- 
rinen Scholen inn bywesende des Herrn Superintendenten ange- 
nahmen vnd durch den Superintendenten ohres gelouennß vnd 
Leuendes Examiniret vnd vorhoret werden, vnd wen se darniitt 
vorlehnet sin, vnd sick hirnahmals dusser ordenunge tho wedderenn 
edder sunst vngeschicklich holden worden, sollen de vorbenohmeden 
Herrn vorstendere macht vnd beuelich hebben, sie wedder afftho- 
settenn vnd andere duchtige Personen in ehre stehe anthonehmende 
vnd tho verordenen vnnd wenner desulnen scholmeistere ehres ampts 
nicht mehr gebrucken können edder willen, scholen ehrenn frouwenß dat- 
snlue nicht leuger (beu ein half jar nach ehrem Dode) gegvnnet werdenn. 

Thom Druddeu scholen desulnen scholmeistere van einem jeden 
jungen, de hir bynuen oder in der Stadt gebede gebaren, vnd des 
vermögendes sin,342) vmb alleine schlicht lesen vnd schriuen tho 

33') Die Ordnung von 1555 hat dafür die Worte „die alt- 
gewonlichen Scholen ihoin Dome vnd tho S. Jacob." 

33b) „In den Kirchspiel> Kirchen." Heppe übersetzt: „In dem 
Kirchspiel." 

333) „Nach ihrer Gelegenheit." Heppe: „Nach dem Gelaß." 
34°) „Vergönnt." Heppe: „Gegeben." 
34x) Von den Namen sind bei Heppe der 2., 4., 5., 7. und 8. 

verlesen. Die Ordnung von 1555 nennt als belehnte Schulmeister: 
Jeronymus Wolters' Christianus Sprengel,"Johann Turvw/Franz 
Brasser," Friederich Gloye," Erthwan Oldendorps " Jürgen Weihe'vnd 
Hans Diester." 

34 2) Die Worte: „und des Vermögens sind" beziehen sich auf 
das Schulgeld. Heppe übersetzt irrthttmlich: „Und Fähigkeit hat, 
um allein schlicht lesen und schreiben zu lernen." 
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lehren nicht niehr dan soß schilling des verndell jars tho schullohne 
nehmen können, so auerst von frombden jungens, de des vermögen- 
des vnd rike sin, mehr bedingen, schall ihnen frygg sinn, jedoch dat idt 
auer achte schillinge des verndel jars nicht sy, vnd scholen den Winter 
auer vann jedenn jungen nicht mehr den thwee schilling tho holdtgelde 
nehmen. Vnd darbelleuen so geruine dornsen hebben, dath de kitldere dar- 
inne sitten können vnd scholen ohre olderen bauen dem lverde van thween 
schillingen lübisch thom lügen jare tho geuende vnuerplichtet sin,"3) wes 
auerst ein jeder van zudem willen doen lvill, steht tho synem gefallen. 

Thom Veerden Soll ein jeder scholmeister verplichtet sin, soß 
arme kindere, de hir binnen edder in der Stadt gebede gebaren sin, 
vmbsoß tho lcrende vnd vp desuluen gelickeß den andern gude flitige 
vpsicht hebben, vnd densuluen soß kindern sollen besondere teken 
gegeuen lverden, darbn men se kennen, vnd darmit dat brodt tho 
biddende vergundt werden«. 

Thoni Bofften soll der Her Superintendens vnd kerckherr sines 
Carspels den scholineisteren eine gelegene stehe, dar se mit ohren 
scholkinderen des Hilligen dnges vnnd etlicke dage in der Juden344) 
wen geprediget iverdt, in der Kerckeu mögen staen, und gades wordt 
Horen, verordent werden», dat sc duchtig vnd tho gades fruchten 
geholdcn werden sollenn. 

Thom Soften, desgelicken schulen ock erlite345) fronwens Persohnen 
Verordent vnd thogelatcnn werden«, dar Megedekenß vnd keine Jun- 
gen thor Schole gaen mögen, vnd dusse Scholen sollen jn dem tnll 
der andern Scholen nicht gerekendt lverden. 

Thom Sollenden soll der Herr Superjnntendens jsampt dem 
Syndico vnd Prothonvtariv) de vorbenohmeden Schulen des jars 

343) Jn der von Heppe gebotenen Uebersetzung lautet die von 
ihm selbst als unklar bezeichnete Stelle: „Und soll ihren älteren 
Stuben gebaut werden von 2 Schilling Lnbsch jährlich zu geben, ver- 
pflichtet sein." Es muß heißen: „Und sollen ihre Eltern über dem 
Werthe von 2 Schilling Lübisch zum neuen Jahre zu geben unver- 
pflichtet sein." 

3") Die Ordnung von 1555 hat dafür die Worte: „thor tidt." 
3") Heppe liest statt „ehrliche" irrthümlich „einige." 
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thweemal visitiren, vnd ifft jennig mangell by den Scholemeistern 
befunden wurde, desulue schall den Herren vorstendernn tho Cntha- 
rinen angefleht werden», darmit ein geborlich jnsehendt geschehe vnd 
de scholen bij desier ordennng vnderholden werden möge. 

Thom Achten soll ein jeder (sowoll van den obberorten acht 
verlehnenden) Scholemeisteren, (als ock die Carspell scholen ahne de 
Costers) van solchen ohren verlehneden ampte denn beiden Substitutenn 
vp eines Erbarenn Rades Cantzellie deß jars thwee mark Lübisch 
tho geuen verpflichtet synn. 

Letzlich jm fall ein frombder Geschickter (Schrift- vnd) Rekenn- 
meister van buten jnkommen vnd dann deine Erbarnn Rade sine 
knnst ein tidtlangk alhier thogebruken bidden wurde, Deß will sick 
ein Erbar Radt neuenst vorminderunge vnd vermehrunge desser 
schole ordennng nah gelegenheit der thidt hiermit vorbeholden hebben 
(doch scholen sick desulnen Reckennmeister desser ordenunge nichtesto 
weniger als die vorgemelten dorch uth ock geinete verholdenn?") 

III. 
Schulordnung vom Jahre 1589. 

Ordnung eines Erbaren Rades der Stadt Lübeck Wegen» der 
Drüschen Scholen» darselbst. 

Erstlich sollen der Dudtschen Scholen ein gewisser antzhall alß 
nemlich 12 thogelathen sein, worinne die Jungen Knaben» vnnd 
Megdekenn In Gadesfruchtenn vnnd guder Disciplin geholdenn, 
vnnd in Dudtcher sprake, Jm lesen, schriven, Rekenen vnnd wat 
dartho gehorich, flitich vnderwiset werden sollen, Jedoch so sollen 
vnnder densuluen die Schole thom Dome, tho S. Jacob, vnd welche 
die Koster bej yeder Kerckenn beth hertho geholdenn, nicht mitgereckent, 
sunder densuluen» die Scholen, nach eineß yedereir gelegenheit vor- 
muge dieser Ordnunnge gelickes sals tho holdende fry sein, Jdt sal 
ok in all dessen» Scholenn die Vorsehung geschenn, dat die Megde- 
kenn darinne vor sick alleinne gesethet, vnd wannehr se Disciplinirt 

Unter der Ordnung von 1555 steht: „Actum den Soueden 
Octobr. Anno Biss vnd Bofftig weniegern talles." 
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werdenn sollen, dat solches an einem besvnnderem Orde, dar 
keinne Jungen bey sein, von deß scholemeisterß Frouwenn 
geschenn muge. 

Thom anderen sollenn diejenigen, so diese dutsche Schole holdcnn 
wollen, vth beuele des Erbareu Radts durch den Hern Super- 
intendenten, Oldesten Sindicum vnnd Protonotarium dartho ange- 
nommen, vnnd tho dem ende durch den Hern Superintendent ehrest 
gelouennß vnd Leuendts haluenn Examinirt vnd vorhoret werdenn, 
vnnd da se sich darnach dieser Ordnung nicht gemete verholdenn, 
ader sunnst tho dem ampte vndnchtig bcfundenn wurden», sollen die 
gedachte verordente einest Erbarn Radts mit vorwethen der Hern 
vorstender S. Catharinen Scholen macht vnd befclich hebbenn, desul- 
uenn voedderumb affthosettend vnd andere duchtige personenn In 
ore stede anthonemen, Wanner ock eimier von enen vorstoruenu 
ivordc, so schall desselben nachgelatenner wedewe die Schole noch ein 
half Jar tho vnnderhvldenn vorgunnet sein». 

Thom Drilddenn scholcn deise Scholemeister von einem jdercun 
Jungen», so in desser Stadt vnd dersulue gebede Gebaren», vnnd 
allein» dudesch lesen vnd schriueun leren vnnd deß voruwgenß sein», 
alle Bierdele Jarß st vnnd von» den anderen» frombdenn, wo 
se sich mit denselben vvrglichen konenn, tho Schvlegelde, deß gelikenn 
tho holdtgelde 4 fl tho fordereun hebbenn. 

Thom Verdenn Soll ein Jeder Scholemeister verpachtet sein», 
Sost arme linder, die hirbinnen oder desser Stadt gebiedc gebareun, 
vmme sunst tho lerennde, vnd vp deselben gelikst den anderen», gute 
flitich vpsent hebbenn, welchen Kinderenn durch die Hern vorstender 
ein besonder asttekent gegeucn werden kann, damit ehnen dat Brvdt 
tho biddende vorgunnet sein» muge. 

Thom Bvfftenn Soll ein ider Scholemeister die seinenn dar- 
hepne holden» vnd ermanen, dat se deß strdageß vlitich in die Kercken 
gann Vnnd deß anderen» dagcst erkunden«, wor se in die Kercken 
gewesen», vnd wat se aldar gehöret vnnd geleret hebbentt, des Don- 
nerdages auerst sollenn sc de Meister selbcst mit den Knaben«, 
vnnd ere Frouwenn mit den Megedeken In die Kercken gan, 
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vnnd des srydags Morgennß, wenner se nach Hus gan schalen, 
de Letanjc sampt der Collecten in der Schale singenn lathenn. 

Thom Sostenn erfordert ock de notturfft, dat in Jderen Car- 
spel dre Erliche Frouwenns; Personen, vnnd also In alleß 12 Fron- 
wenn scholenn vorordnet werdenn, dar die Megedeken vnd kleine 
Jungen thor schale gan vnnd gelert werdenn inogen, welche Scholenn 
vnder den anderenn nicht mitgerekennt werden schoten. 

Thom Souenndenn soll der her Snperintendens sampt dem 
Sindicv vnnd Protonotario die vorbenomedenn scholenn deß Jarß 
twemall Visiteren vnnd dar jenich mangelt by denn scholemeisterenn 
befundenn wvrdc, soll solches den Hernn vorstenderenn tho S. Catha- 
rinenn angesecht werdenn, welche alße dann dat gebürliche Jnsent 
don sollenn, darmit dießer Ordnung vnderliolden werde 

Thom Achten», Im falle ock einyer von den knabenn entwedder 
seineß viigehorsames Hainen, Oder da he sein scholegeldt nicht 
erleggenn wolle, vth einer Schole ivikcnn vnnd in de ander sich 
weddervmb begeuen wolde, dcnselbigen sollenn die anderen» nicht 
annemenn, he bringe dann bewiß, dat he mit willen seineß Meisterß 
von eine gescheiden sj, dar he ock sineß viigehorsames halben» sick 
sineß Meisterß Disciplin nicht vnderiverpen, sunder wedder strewen 
wolde, soll desclbe Meister derentwegen» vmb hulpe bi) den Hern 
vorstenderen anholdenn. 

Thom 9 Soll ein jeder Scholmeister van solchen ohrem vor- 
lehendem Ampte den Substituten vp des Erb. Rades Canzlie des 
Jhars twehe mark Lubisch thogeuen verplichtet syn. 

Vnd darmit auerst diese Ordnunge desto vestlichcr geholdenn 
werdenn inuge, So sollen keine ander schvlemeisters In einige ander 
Wege thogelathcnn noch angenommen werdenn, Jdt wurde den den 
hernn Vorsteundernn durch die Visitator» berichtet, dath darvnnder 
einig mangell befundenn vnnde vorhanndenn. 

So sollen ock die ordinarij Scholemeister die andere Nige 
Jngeschlickendcnn winckclscholen denn vorordenten angeuenn. 

Letzelich. Im falle ein frvmder geschicketcr Schrieff vnd 
Rekenmeister sich bey einem Erbarn Racdt angeuenn vnnd seinne 
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Kunst ein tidtlanck hirbinnenn thv gebrukenn anholdenn morde, 
will sich ein Erbar Radt dessen vniid mal sunst diese Ordninnge 
tho ennderen, tho mindernn oder tho merenn belangenn Veit, vor- 
beholden hebben. 

IV. 

Artikel 
des Collegiums der deutschen Schulmeister zu Lübeck 

vom Jahre 1585. 

Thowetend. Anno 85 den 13 Deeembris hebben bet) verordente 
Dudesche Scholmeister alhier, Gade dem Allmechtighen thv laue, der 
gemeine lofflicke Borgerschafst denstlick vud tho vnserem eigen Heil 
vnnd Wolffart, Nestenst eines Erbaru Hochm. Rades Ordnung, desse 
nachfolgende Artikeln eindrechlich verfatet, vnnd mit gantzem ernst, 
vnder geborlicke straffe tho holden, semptlick bewilliget. Darmit eine 
Christlicke broderlycke einicheit vnder vns geftifftet- vud erholden 
werden mnge. 

Bund vor Erst Schal ein verordenter Scholmeister synem 
beroep vnnd eschinge nha vor allen dingen, de lene Jögent mit 
Gades Worde vnnd Christlicke vormanungen truwelyck vnderwysen. 
Vnd darbeneuenst vnnd vornemlick den Catechismum Lutheri mith 
gantzem slite vthwendigen leren lathen, vnnd dan ock mit einem 
ehrlicken vprichtigem leuende vnnd Exempeln vorghan. Darmit de 
Junge Jögent in wahre Gades fruchten, guder tucht vnd ehre möge 
erlogen werden. Im Falle auerst hier jnne Jemandt der vnser 
nhalatich vnnd vorsumrich befunden, schall in der Erb. Hochw. Hern 
Ordinarijs straffe tho . . . Vnnd vnsere Schoel Collegio thv . . . 
hiermit verfallen sijn. 

II. Jdt schal ock nemandt des andern syne Scholkinder durch 
fick edder andere apentlick noch heimelijcker wisse affspannen noch 
affspannen lathen. Jmsall darup jemandt befunden worde, de schal 
ahn de Erb. Hochw. Herrn Ordinarijs . . Und an vnserm Collegio 
. . verbraten hebben. 
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III. So ock ein Junge edd niegdeken van einem Meister thom 
andern sick begeuen wolde, densulnen schal ein ander Meister nicht 
ahnnemen. Jdt ft) denn, bat he van synem vorigem Meister ein 
schrifftlick bewijs bringet, bat he befrediget is. Des schal desulnc 
vorige Ateister sodaneni knaben edder Blcgdken nha entfangene 
gude betalunge vnvortögert ein bewijs mith tho delen schuldich syn. 
Wo auerst in dero puncktcn einem einer brockfellich erfunden, Schal 
in der Erb. Hochw. Hern Ord . . . Und vnscrm Collcg . . . ver- 
braten hebben. 

IV". Im Fall auerst Jenniger Borger bewyslicke redelycke 
orsake vorthowenden hedde, dat he de betalinge billicke weigerde, 
schal solckes van denn oldesten gehöret vnd so mögelijck vorglycket 
werden. Vnd dar als dan ein Meister straffbar befunden, densulnen 
in broke tho nhemen nha erkentnisse. So dat auerst de oldesten 
nicht vordragen künden, so schal solcket van den oldesten den 
Hern Ordinarijs vvrgcdragcn vnnd van denn in straffe genommen 
nha gebor. 

V. Darmit vck ein Jed. Borger st,ne Kinder synes eigens 
gefallens, wie dan bethero gar offt gcscheen, buten tydcs nicht in 
eine Sehole bringen vnnd weddernhm buten tydcs wcch nemen muge 
ahne beweglicke orsake vnnd billike betalung daruor. So schölen 
hinfort sodanc Scholer sv nha dat vulle vnnd dennoch vor dat 
halff quartal bestellet vor dat gantze guartal. Vnnd de sv nha dat 
halff quartal kamen, schalen dat fülle halff quartal to betalen, 
schuldich sijn. 

VI. Jdt schall ock ein Jeder Schulmeister syn geborlick 
Salarium alle quartal binnen de folgende 14 daghen van synen 
Scholern forderen vnnd betalen lathen Edder desultvige so lange 
vorwijsen, beth dat de betalinge erfolget. Dar auerst jemandt 
lenzer borgen wolde, dat sta vp syn eventur. Vnnd schal sick des 
nhamals jegen vns nicht tho beklagen hebben. 

VII. Dewile dat idt offten gescheen vnd ock noch befunden, 
dat etlicke Borger öhre kinder vth der Schote dem Meister vube- 
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teilet stilschwigens wechnemen, Nachmals auerst ehre andere Kinder 
by einem andern Meister bestellen, So schall in dem fall de erste 
Meister, so noch nicht befredigt, ivenn he des erfarrt, de ander 
linder de schole beth tho sijue nulte betalinge borbeben lathen. 
Im fall auerst der ander linder Meister dessen weigern morde, 
Schal he den Erb. Hochw. Hern. Ord. . . . vnnd dem Collegio . .. 
tho straffe erleggen. 

VIII. Ock schal vnder vns nemandt sick vor den anderen 
mit schriuen edder Rekenen vor den Daren edder am Marlede 
vth tho hengende hernth dreien, Noch ock mit borachtlicken, schimp- 
licken worden in der Scholen, Köster Collatien edder wor idt sy 
einer dem andern beijegenen. 

Idt schal ock nemandt Wat nyes heruor bringen edder bor 
sick suluest bedencken. Darmit he bor den andern sick ein anfehent 
bnd nhamen malen wolde. alles by straffe den Erb. Hochw. Hern 
Ord. . . . bnnd unserm Collegio . . . 

IX. Idt scholen sick ock de berordente Dudesche Scholmeister 
des schwelendes, flölendes bnnd Gades Nhamen lichtferdich mis- 
brulendes, Ock einer dem andern tho borachten, edder tho ber- 
bnglimpfen mith worden noch mich wercken, Heimlich noch apen- 
bar, gentzlick entholden, dar auerst jemandt darup beslagen, so offt 
solckes geschütt, schall he berbralen hebben, ahn de Hern Ord. . . 
bnnd dem Collegio . . . 

X. Item so etliche bth unserm middel tho den oldesten erwelet 
werden, Bund de andern ban densuluen up eine gelegene tydt 
bilde stehe berbadet iverden, so schal ein jeder aldar gehorsamlick 
erscheinen. Bleue auerst Jemandt ahne erhefflicke orsale Uth, de 
schal berbrelen ahn de Erb. Hochw. Hern. Ordin. . . . Unnd ahn 
unserm Collegio . . . 

XI. Ock schal hinfort lein Wende Bndudescher, so tho allen 
Emptern bnnd Gilden Unwerdich, thom dudeschen Scholmeister achter 
thogelaten noch befördert werden. 
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XII. Des schoten de verordente Scholmeister alle 6 weken 
semptlick einmhal thosamende kamen vnnd alden ein jeder synen 
feil vnnd Mangel vor den Oldesten entdecken ahne jennigen Hader, 
kr>ff vnnd scheldent. Vnnd schoten de Oldesten solckes fremd lick 
vordragen. Im fall auerst de vordrach bauen thvuorsicht nicht 
gescheen konde, So scholen de Oldesten solckes vnnd >ves van 
etliken vorbraken schriftlick verfaten vnd in de negste Visitation den 
gemelten Erb. Hvchw. Hern. Ordinarijs vorbringen, Darmite de 
schuldige ahn de ivolgedachten Herrn vnd ock an unserem Collegio 
nha ersorderung der Klage gestraffet werden mögen. 

Druck von H. G. RahtgenS in Lübeck. 




